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Einleitung 

Mit der zunehmenden Bedeutung der Europäischen Union und des Umfangs 
der gemeinschaftlichen Finanzen sind auch die Schädigungen und Betrüge-
reien zu Lasten der Gemeinschaftsfinanzen zahlreicher und schwerwiegen-
der geworden. Damit solche Schädigungen der finanziellen Interessen er-
kannt und verfolgt werden können, wurden Maßnahmen der Betrugsbe-
kämpfung im Gemeinschaftsrecht neu geschaffen bzw. verstärkt.  

Grundsätzlich sind vorwiegend die Mitgliedstaaten für die Verfolgung von 
Betrügereien zu Lasten der Gemeinschaftsfinanzen zuständig. Diese ermit-
teln oder sanktionieren jedoch solche Verhaltensweisen nicht immer mit der-
selben Konsequenz wie die schädigenden Handlungen zu Lasten des natio-
nalen Haushalts. Vor allem in den Fällen, in denen sich die Schädigungen 
auf Seiten des Gemeinschaftshaushalts auswirken und nur mittelbar im na-
tionalen Bereich, ist die Bereitschaft der nationalen Behörden zur Untersu-
chung von Unregelmäßigkeiten häufig nicht sehr groß. 

Um solchen Verhaltensweisen entgegenzutreten, wurden eigene Kontroll- 
und Sanktionsmöglichkeiten für die Gemeinschaften eingeführt, die in den 
Verordnungen Nr. 2185/961 und Nr. 1988/952 festgelegt sind. Diese Kon-
troll- und Sanktionsbefugnisse gelten lediglich im verwaltungsrechtlichen 
Bereich, während zum strafrechtlichen Schutz der finanziellen Gemein-
schaftsinteressen wegen der fehlenden Zuständigkeit der Gemeinschaft an-
dere Wege beschritten wurden. Auf diesem Gebiet entstand ein Überein-
kommen zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft, welches 
einen strafrechtlichen Mindeststandard festlegt. Außerdem befasst sich das 
so genannte „Corpus-Juris“-Projekt mit der Schaffung bereichsspezifischen 
Strafrechts und Strafprozessrechts, unter anderem mit der Einführung eines 
europäischen Staatsanwalts. 

 

1 Verordnung (Euratom/EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11.11.1996 betreffend die Kon-
trollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen Unregelmäßig-
keiten, ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 

2 Verordnung (EG/Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18.12.1995 über den Schutz der 
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1 
ff. 
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Durch die Verordnungen Nr. 1073/993 bzw. 1074/994 wurden im Jahre 1999 
die Kontrollbefugnisse aus der Verordnung Nr. 2185/965 auf das europäische 
Amt für Betrugsbekämpfung, OLAF6, übertragen. Dieses Amt ist eine unab-
hängige Stelle der Kommission, die für die gesamte Betrugsbekämpfung 
zuständig ist, für externe und interne Kontrollen im Verwaltungsbereich. 
OLAF erfüllt als Betrugsbekämpfungsbehörde eine besondere Aufgabe: Ei-
nerseits handelt es sich um eine Gemeinschaftsbehörde, welche den Schutz 
der Gemeinschaftsinteressen gewährleisten soll. Andererseits trägt das Amt 
der Unabhängigkeit der Mitgliedstaaten im Bereich der Betrugsbekämpfung 
Rechnung, denn die Strukturen der Mitgliedstaaten für die nationalen Kon-
trollbereiche sind bereits vorhanden und sollen durch die Maßnahmen der 
Gemeinschaftsbehörde nicht ausgeschaltet werden. 

In den Verordnungen wird dementsprechend für die einzelnen Kontrollbe-
fugnisse und Verfahrensrechte teilweise auf die geltenden nationalen Vor-
schriften verwiesen. Dieser Verweis stellt eine Neuerung des Gemein-
schaftsrechts dar, zumal die bestehenden nationalen Unterschiede beibehal-
ten wurden und nur teilweise eine Harmonisierung bzw. Vereinheitlichung 
erfolgte, wie sie grundsätzlich dem Wesen des Gemeinschaftsrechts ent-
spricht. 

Für die Kontrolleure des OLAF bestehen insofern besondere Schwierigkeiten, 
als diese bei ihren Kontrollen die gemeinschaftlichen Vorschriften anwenden 
und ferner die jeweiligen Regelungen des betroffenen Mitgliedstaates be-
achten. Dabei ist das Verhältnis zwischen europarechtlichen und national-
rechtlichen Normen im Einzelnen jeweils von besonderer Bedeutung. 

In dieser Arbeit wird gezielt auf die Durchführung von Kontrollen des OLAF 
bei italienischen Wirtschaftsbeteiligten eingegangen, demnach auf die exter-
nen Untersuchungen des Amtes.  

Zunächst werden im ersten Teil der Arbeit die grundsätzlichen Bereiche des 
Schutzes der finanziellen Interessen herausgestellt, die Finanzen der Europäi-
schen Gemeinschaften, die Schädigungen derselben und die Maßnahmen, 

 

3 Verordnung (EG) Nr. 1073/99 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 
25.05.1999 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung 
(OLAF), ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 

4 Verordnung (Euratom) Nr. 1074/99 des Rates vom 25.05.1999 über die Untersuchun-
gen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung(OLAF), ABlEG 1999 Nr. L 136, 
S. 8 ff. 

5 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
6 OLAF – Office européen de la lutte antifraude. 
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die auf straf- und verwaltungsrechtlicher Ebene zum Schutz der gemein-
schaftlichen Finanzinteressen ergriffen werden bzw. worden sind.  

Danach erfolgt im Rahmen des zweiten Teils eine detaillierte Auseinander-
setzung mit den Verordnungen Nr. 2185/96 und Nr. 1073/99 sowie mit der 
Rolle und den Aufgabenbereichen des OLAF bei den Kontrollen bei Wirt-
schaftsbeteiligten.  

Im Anschluss wird im dritten Teil ein grundlegender Überblick über das ita-
lienische Rechtssystem und seine Besonderheiten geliefert. Überdies erfolgt 
eine Herausstellung der relevanten Kontrollvorschriften und -behörden in 
Italien. 

Von besonderer Bedeutung sind dabei die Befugnisse der OLAF-Kontrolleu-
re in den einzelnen Kontrollbereichen, die im vierten Teil ausgeführt wer-
den. In einem weiteren Schritt werden die in Italien vorhandenen Zwangs- 
und Sicherungsmaßnahmen dargestellt, die Beweisverwertung der von den 
Kontrolleuren des OLAF erstellten Berichte und der Schutz der erlangten 
Daten.  

Im fünften Teil wird die Einschränkung der Befugnisse der OLAF-Kontrol-
leure behandelt. In diesem Zusammenhang wird auf die bei den Kontrollen 
bestehenden allgemeinen Verfahrensrechte der Wirtschaftsbeteiligten und 
die betroffenen Grundrechte eingegangen. Dabei werden jeweils vorhandene 
europarechtliche Regelungen und Rechtsgrundsätze mit den nationalen in 
Bezug gesetzt, so dass schließlich die genauen Vorgehensweisen der Kontrol-
leure und Rechtsvorschriften zugunsten der Wirtschaftsteilnehmer festgelegt 
werden. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus dem besonderen Nebeneinan-
der von gemeinschaftlichen und nationalen Rechtsvorschriften, welches die 
Verordnung durch den Verweis in das geltende Recht der Mitgliedstaaten 
schafft. 

Darüber hinaus erfolgt im sechsten Teil eine Auseinandersetzung mit dem 
italienischen Sanktionssystem. Insgesamt wird im Rahmen dieser Untersu-
chung eine Beurteilung vorgenommen, inwiefern das italienische Recht 
zweckmäßige Bedingungen zum Schutz der finanziellen Interessen der Ge-
meinschaft geschaffen hat.  
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1. Teil: Schutz der finanziellen Interessen der  
Gemeinschaften 

Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung wird insbesondere zur Be-
kämpfung von Betrügereien und Unregelmäßigkeiten zum Schutz der finan-
ziellen Interessen der Gemeinschaft tätig. Daher ist der Begriff der finanziel-
len Interessen ebenso wie der Betrugsbegriff für die Kontrollen des OLAF 
von besonderer Bedeutung. Ferner sind im Gemeinschaftsrecht zum Schutz 
der finanziellen Interessen verschiedene Maßnahmen verwaltungsrechtlicher 
und strafrechtlicher Natur ergriffen worden. 
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A.  Finanzielle Interessen der Gemeinschaft 

Für einen wirksamen Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften 
wurden von den Gemeinschaften mehrere Schritte unternommen. Unter an-
derem erfolgt die Gründung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämp-
fung. 

Die Zielrichtung, die finanziellen Interessen der Gemeinschaften zu schüt-
zen, findet sich auch in den Verträgen wieder. In den Vertrag von Maastricht 
wurde Art. 209 a EGV aufgenommen, der durch den Vertrag von Amster-
dam in Art. 280 EG näher ausgestaltet wurde. Darin wird die so genannte 
Assimilierungspflicht festgeschrieben, die den Mitgliedstaaten die Ver-
pflichtung auferlegt, die Finanzinteressen der Gemeinschaft ebenso zu 
schützen wie die nationalen Finanzen7. Außerdem werden darin die Befug-
nisse der Europäischen Gemeinschaften zur Betrugsbekämpfung festge-
schrieben.  

Der Schutz der „finanziellen Interessen“ der Gemeinschaften beinhaltet die 
Gewährleistung der ordnungsgemäßen Vereinnahmung und Verausgabung 
der rechtlich bestimmten Finanzierungsmittel der Gemeinschaften8.  

Der Oberbegriff der finanziellen Interessen der Gemeinschaft umfasst einer-
seits die im Haushaltsplan der Gemeinschaft gemäß Art. 269 EG9 nachge-
wiesenen Einnahmen und Ausgaben, andererseits auch sonstige von der 
Gemeinschaft oder in ihrem Auftrag verwaltete Finanzmittel10. Hinsichtlich 
der Einnahmen der Europäischen Gemeinschaft zielt das finanzielle Interes-
se der Gemeinschaft auf die Sicherstellung der vollständigen Erhebung und 
Abführung aller finanziellen Mittel, die der Gemeinschaft aufgrund des 
Gemeinschaftsrechts zustehen11. Im Bereich der Ausgaben ist das Interesse 
der Gemeinschaft darauf gerichtet, dass die für bestimmte Zwecke vorgese-

 

7 Heine, Kontroll- und Sanktionssysteme, WiVerw 1996, S. 149, 150; Waldhoff, in: Cal-
liess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 280 EGV, Rn. 8. 

8 Magiera, in: FS Friauf, S. 13, 17; Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, 
Art. 209 a, Rn. 14; Ulrich, Kontrollen der EG-Kommission, S. 9; Waldhoff, in: Cal-
liess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 280, Rn. 1. 

9 Die Abkürzung „EG“ verweist im Folgenden auf den Amsterdamer Vertrag in der 
Fassung vom 2.10.1997. 

10 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 14; Waldhoff, in: 
Callies/Ruffert, EUV/EGV, Art. 280 EGV, Rn. 1; Wolffgang/Ulrich, EuR 1998, S. 616. 

11 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 15. 
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henen Finanzmittel auch tatsächlich zu dem Zweck eingesetzt werden und 
die politisch gewollte Zweckbestimmung eingehalten wird12.  

Der Begriff der finanziellen Interessen der Gemeinschaft ist weiter gewählt 
als der des Gemeinschaftshaushalts13. Er umfasst über die im Haushaltsplan 
der Gemeinschaft ausgewiesenen Einnahmen und Ausgaben hinaus alle Ein-
nahmen oder Ausgaben, die von oder im Auftrag der Gemeinschaft und ihrer 
Organe und Einrichtungen verwaltet werden14. Darunter fallen die Mittel für 
den Europäischen Entwicklungsfonds (EEF)15. Diese werden aus Beiträgen 
der Mitgliedstaaten finanziert. Außerdem sind sonstige Anleihe- und Darle-
hensmittel der Gemeinschaften in diesen Bereich einzuordnen16. 

 

I.  Gemeinschaftshaushalt 

Gemäß Art. 6 Abs. 4 EU17 stattet sich die Union mit Mitteln aus, die zum 
Erreichen ihrer Ziele und zur Durchführung ihrer Politiken erforderlich sind. 
Diese Norm ist jedoch nicht als finanziell einzuordnen. Vielmehr kommt 
darin die politisch-programmatische Absicht zum Ausdruck, dass die Mit-
gliedstaaten der Union in den jeweils dazu erforderlichen Verfahren die U-
nion mit hinreichenden Mitteln ausstatten möchten18.  

Die Finanzen der Europäischen Gemeinschaften sind in den Bestimmungen 
der Art. 268 ff. EG19 festgehalten. Art. 268 EG sieht unter anderem vor, dass 
alle Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft in einem jährlichen Haus-
haltsplan festgesetzt werden. Da in dieser Norm auf alle Einnahmen und 

 

12 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 15. 
13 Billwiller, Die Befugnisse des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 

im Rahmen von Kontrollen bei Wirtschaftsbeteiligten in Portugal, S. 16; Prieß, in: 
Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 16. 

14 Magiera, in: FS Friauf, S. 13, 17; Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, 
Art. 209 a, Rn. 16, Ulrich, Kontrollen der EG-Kommission, S. 55.  

15 Häde, EuZW 1993, S. 401, 406. 
16 Magiera, in: GS Grabitz, S. 414 ff. 
17 EU-Vertrag von Amsterdam. 
18 BVerfGE 89, 155, 193 f. 
19 Für die EAG galten Art. 171 ff. EAGV und für die EGKS galten Art. 49 ff., 78 ff. 

EGKS. Mit der Einführung des so genannten Fusionsvertrages vom 08.04.1965, 
ABlEG 1967 Nr. C 152, S. 1 ff. wurden die Organe der Gemeinschaften ebenso wie 
deren Haushalte zusammengefasst. 
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Ausgaben Bezug genommen wird, ist von dem Grundsatz der Vollständig-
keit/Einheit des Haushaltes auszugehen20. 

Der Haushaltsplan wird gemäß Art. 272 IV EG im Voraus für das nächste 
Haushaltsjahr festgelegt. Dabei wird für die Finanzmittel der Europäischen 
Gemeinschaften ein einziger Gesamthaushaltsplan erstellt21.  

Grundsätzlich sind die Finanzen der Europäischen Union in Einnahmen und 
Ausgaben einzuteilen. Innerhalb dieser Kategorien sind jedoch bestimmte 
Umstände und Eigenarten der Systeme der Mitgliedstaaten zu berücksichti-
gen. Die Finanzierung der Europäischen Union bewegt sich im Spannungs-
verhältnis zwischen Gerechtigkeit und Solidarität. Einerseits hat die Ge-
meinschaft für eine gleichgewichtige Belastung und Beteiligung der Mit-
gliedstaaten zu sorgen, andererseits ist die Gemeinschaft nach Art. 2 EG und 
Art. 158 EG dem Solidaritätsziel verpflichtet und trägt damit Sorge für den 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die harmonische Entwick-
lung innerhalb der Gemeinschaft22. Dieser Konflikt soll durch die Berück-
sichtigung der Leistungsfähigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten und durch 
einen Finanzausgleich bei den Haushaltsausgaben gelöst werden. 

 

1.  Einnahmen 

Die Einnahmen der Europäischen Gemeinschaft sind geregelt in Art. 269 
EG und in Art. 1 S. 2 des Eigenmittelbeschlusses von 200023. Ergänzende 
Regelungen zum Eigenmittelbeschluss finden sich in der Verordnung Nr. 
1150/200024. Die Einnahmen der Europäischen Gemeinschaften bestehen 
danach aus Eigenmitteln und sonstigen Einnahmen. Dabei nehmen die sons-
tigen Einnahmen einen geringen Umfang ein. Der Haushalt wird nahezu 
ausschließlich aus den Eigenmitteln finanziert25. 

 

 

20 Hecker, in: Lenz, EGV, Art. 268, Rn. 5. 
21 Bieber, in: Beutler/Bieber/Pipkorn/Streil, S. 169; Häde, EuZW 1993, S. 401, 402; 

Hölscheidt, DÖV 1989, S. 537; Ulrich, Kontrollen der EG-Kommission, S. 10.  
22 Schoo, in: Schwarze, EU-Handkommentar, Art. 269, Rn. 2. 
23 Beschluss des Rates vom 29. September 2000 über das System der Eigenmittel der 

Europäischen Gemeinschaften (2000/597/EG, Euratom), ABlEG 2000 Nr. L 253, S. 42 
ff. 

24 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1150/2000 des Rates vom 29.09.2000 zur Durchfüh-
rung des Beschlusses 94/728/EG, Euratom über das System der Eigenmittel der Ge-
meinschaften, ABlEG 2000 Nr. L 130, S. 1 ff. 

25 Griese, EuR 1998, S. 462, 463. 
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a.  Eigenmittel 

Art. 269 EG gilt als Instrument zur Verwirklichung einer finanziellen Selb-
ständigkeit der Gemeinschaften gegenüber den Mitgliedstaaten26. In mehre-
ren Schritten hat die Gemeinschaft das klassische Modell der Finanzierung 
durch Beiträge der Mitgliedstaaten verlassen und durch ein System der Ei-
genmittel ersetzt27. Lediglich die EGKS besaß von Anfang an mit der 
EGKS-Umlage gem. Art. 49 ff. EGKSV ein Eigenmittelsystem28. Die an-
fängliche Finanzierung von EWG und EAG durch Finanzbeiträge unter-
strich die ursprünglich bestehende starke Abhängigkeit der Europäischen 
Gemeinschaften von den Mitgliedstaaten und deren Budgetbeschlüssen29.  

Durch den Eigenmittelbeschluss von 1970 wurde der schon in der ursprüng-
lichen Fassung des Art. 201 EWGV angelegte Weg beschritten30. Auf der 
Grundlage des Art. 201 EWG-Vertrag, des Art. 173 EAG-Vertrag wurde 
durch den Beschluss des Rates vom 21. April 197031 über die Ersetzung der 
Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten durch eigene Mittel der Gemeinschaften 
schrittweise ein System zur Eigenmittelfinanzierung eingeführt32. Das Sys-
tem der Eigenmittel gilt grundsätzlich auch für die GASP und die Zusam-
menarbeit in Strafsachen (Art. 28 Abs. 3, 41 Abs. 3 EUV)33. 

 

26 Bieber, in: Beutler/Bieber/Pipkorn/Streil, S. 172; Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehler-
mann, EUV/EGV, Art. 201 Rn. 2; Fugmann, Der GesamtHaushalt der EG, S. 134; He-
cker, in: Lenz, EGV, Art. 269, Rn. 1; Müller-Graff, in: Hailbronner/Klein/Magiera/ 
Müller-Graff, Art. 201, Rn. 1; Schoo, in: Schwarze, EU-Handkommentar, Art. 269, 
Rn. 1. 

27 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201 Rn. 4; Hölscheidt, in: 
Bleckmann, Europarecht, Rn. 1247 ff.; Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 
269, Rn. 1. 

28 Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 
39; Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 269, Rn. 1. 

29 Bieber, in: Beutler/Bieber/Pipkorn/Streil, S. 158; Birk, in: Birk, Handbuch des Europä-
ischen Steuer- und Abgabenrechts, § 5, Rn. 22; Förster, in: Bleckmann, Europarecht, 
S. 583; Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaf-
ten, S. 39; Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 269, Rn. 1. 

30 Hölscheidt, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 1247; Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, 
EUV/EGV, Art. 269, Rn. 1. 

31 Beschluss des Rates vom 21. April 1970 über die Ersetzung der Finanzbeiträge der 
Mitgliedstaaten durch eigene Mittel der Gemeinschaften (70/243/EGKS, EWG, Eura-
tom), ABlEG1970 Nr. L 94, S. 19 ff.  

32 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201 Rn. 5; Kaese, Das Ei-
genmittelsystem, S. 42. 

33 Schoo, in: Schwarze, EU-Handkommentar, Art. 269, Rn. 1. 
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Der im Vertrag selbst nicht definierte Begriff der Eigenmittel ist in Abgren-
zung zu den Mitgliedsbeiträgen zu bestimmen, die er laut Art. 201 EWGV 
Eigenmittelbeschluss 1970 ablösen sollte34. Nach Art. 201 a.F. EWGV sol-
len sich „Eigenmittel“ oder „eigene Mittel“ von Finanzbeiträgen unterschei-
den35. Eigenmittel sind Mittel, die durch das Gemeinschaftsrecht bestimmt 
werden und daher nach Art und Umfang grundsätzlich unabhängig vom wei-
teren Willen der Mitgliedstaaten anfallen und der Gemeinschaft zur Verfü-
gung stehen36. Der Begriff der Eigenmittel zielt auf einen eigenverantwortli-
chen Entscheidungsbereich der Europäischen Gemeinschaft ab37. Das be-
deutet nicht, dass es sich um „eigene“, „originäre“ Abgaben der Gemein-
schaft handeln müsste: Es muss weder eine Abgabenregelungshoheit noch 
eine finanzverfassungsrechtliche Ertragshoheit im Sinne von Art. 106 GG 
bestehen38.  

Die Erhebung der Einnahmen erfordert jedoch notwendigerweise eine Betei-
ligung der Mitgliedstaaten39. Der Begriff „eigene Mittel“ des Art. 201 EGV 
setzt daher nicht voraus, dass der EG über die betreffende Einnahme die 
ausschließliche Gesetzgebungs-, Ertrags- und Verwaltungshoheit zusteht40. 
Nach dem Eigenmittelbeschluss von 200041 sind so genannte Agrarabschöp-
fungen42, Zuckerabgaben43, Zölle44, Mehrwertsteuereigenmittel45 und Brut-
tosozialprodukteigenmittel46 als Eigenmittel der Gemeinschaft anzusehen. 

 

34 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201, Rn. 6; Waldhoff, in: 
Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 269, Rn. 4. 

35 Messal, Eigenmittelsystem der EG, S. 37; Pache, Der Schutz der finanziellen Interes-
sen der Europäischen Gemeinschaften, S. 40. 

36 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201, Rn. 8; Messal, Eigen-
mittelsystem der EG, S. 38; Müller-Graff, in: Hailbronner/Klein/Magiera/Müller-
Graff, Art. 201, Rn. 3; Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften, S. 40; Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 269, Rn. 1. 

37 Messal, Eigenmittelsystem der EG, S. 38. 
38 Birk, in: Birk, Handbuch des Europäischen Steuer- und Abgabenrechts, § 5, Rn. 32; 

Häde, Finanzausgleich, S. 432 ff.; Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 269, 
Rn. 4. 

39 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201 Rn. 6; Europäische 
Kommission, Finanzverfassung der Europäischen Union, 1995, S. 41; Fischer, § 9, 
Rn. 6; Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 269, Rn. 4. 

40 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201 Rn. 6. 
41 Eigenmittelbeschluss 2000, 2000/597/EG, Euratom: Beschluss des Rates vom 

29.09.2000 über das System der Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften, 
ABlEG 2000 Nr. L 253, S. 42 ff. 

42 Art. 2 Abs. 1 lit. a Eigenmittelbeschluss 2000, ABlEG 2000 Nr. L 253, S. 42 ff.; die 
Agrarabschöpfungen als eigene Einnahmequelle der Gemeinschaft wurden im Rah-
men des Agrarabkommens der Uruguay-Runde des GATT abgeschafft und sind 
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aa.  Traditionelle Eigenmittel 

Die originären Eigenmittel umfassen entsprechend der Systematik der Ei-
genmittelbeschlüsse die Agrarabschöpfungen und die Zölle; die Zuckerab-
gaben werden im Allgemeinen den Agrarabschöpfungen zugerechnet47.  

 

(1) Agrarabschöpfungen/Agrarzölle 

Unter den Begriff der Agrarabschöpfungen fallen Abschöpfungen, Prämien, 
Zusatz- oder Ausgleichsbeträge, zusätzliche Teilbeträge und andere Abgaben 
auf den Warenverkehr mit Mitgliedstaaten, die von den Gemeinschaftsorga-
nen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik eingeführt worden sind oder 
noch eingeführt werden48.  

Agrarabschöpfungen werden nur bei solchen Agrargütern erhoben, für die 
eine EG-Marktordnung besteht49. Die Agrarabschöpfungen auf den Waren-
verkehr mit Drittstaaten werden zum Ausgleich des Unterschieds zwischen 
den Weltmarktpreisen und den Gemeinschaftspreisen erhoben50. Sie werden 
bei der Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse in die Gemeinschaft erho-
ben, um die im Allgemeinen niedrigeren Weltmarktpreise auf das Gemein-
schaftsniveau anzuheben, können aber auch bei der Ausfuhr erhoben wer-
den, um zum Beispiel einer Mangellage in der EG zu begegnen51. Sie beru-

 

schrittweise in feste Zölle umzuwandeln, siehe Art. 4 Nr. 2 des Übereinkommens über 
die Landwirtschaft, ABlEG 1994 Nr. L 336, S. 22, 23. 

43 Art. 2 Abs. 1 lit. a Eigenmittelbeschluss 2000, ABlEG 2000 Nr. L 253, S. 42 ff. 
44 Art. 2 Abs. 1 lit. b Eigenmittelbeschluss 2000, ABlEG 2000 Nr. Nr. L 253, S. 42 ff., 

hierbei werden auch die nach dem EGKSV erhobenen Zölle einbezogen, so erstmals 
im Eigenmittelbeschluss 1988, Beschluss des Rates (88/376/EWG, Euratom) vom 
24.6.1988 über das System der Eigenmittel der Gemeinschaften, ABlEG 1988 Nr. L 
185, S. 24 ff. 

45 Art. 2 Abs. 1 lit. c Eigenmittelbeschluss 2000, ABlEG 2000 Nr. L 253, S. 42 ff. 
46 Art. 2 Abs. 1 lit. d Eigenmittelbeschluss 2000, ABlEG 2000 Nr. L 253, S. 42 ff. 
47 Messal, Eigenmittelsystem der EG, S. 45; Oppermann, Europarecht, Rn. 830 ff.; 

Schweitzer, Europarecht, Rn. 751; Strasser, Finanzen Europas, S. 94 f.; Ulrich, Kon-
trollen der EG-Kommission, S. 13; Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 269, 
Rn. 4. 

48 Art. 2 Abs. 1 lit. a Eigenmittelbeschluss 2000, ABlEG 2000 Nr. L 253, S. 42 ff. 
49 Häde, Finanzausgleich, S. 440; Messal, Eigenmittelsystem der EG, S. 46. 
50 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201, Rn. 31, Müller-Graff, 

in: Hailbronner/Klein/Magiera/Müller-Graff, Art. 201, Rn. 9. 
51 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201, Rn. 32; Messal, Ei-

genmittelsystem der EG, S. 46. 
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hen dementsprechend auf dem Grundsatz der Gemeinschaftspräferenz52. 
Diese Zielstellung erfordert, dass die Agrarabschöpfungen Abgaben sind, 
die in der Lage sind, auf Schwankungen der Weltmarktpreise flexibel zu 
reagieren53. 

Agrarabschöpfungen wurden dem Gemeinschaftshaushalt als Eigenmittel 
zugewiesen, da der Mitgliedstaat, in dem die Abschöpfung erhoben wird, 
nicht notwendig mit dem Bestimmungs- bzw. Herkunftsstaat übereinstimmt, 
und die Abschöpfungen deshalb den einzelnen Mitgliedstaaten nicht eindeu-
tig zugeordnet werden können54. So können bei Einfuhren der Staat, in dem 
die Abschöpfung anfällt, und der Bestimmungsstaat ebenso auseinander fal-
len wie bei Ausfuhren der Herkunftsstaat und der die Abschöpfung erheben-
de Staat55.  

Nicht zu den Agrarabschöpfungen zählen die Währungsausgleichbeträge 
und die Mitverantwortungsabgaben, die der EG aufgrund Art. 39, 43 EGV 
zufließen und nicht dem Verfahren nach Art. 201 EGV unterliegen, sondern 
sonstige Einnahmen darstellen56. 

(2) Zuckerabgaben 

Die Eigenmittel-Definition für die Zuckerabgaben in Art. 2 Abs. 1 lit. a EM-
B 2000 lautet: „Abgaben, die im Rahmen der Gemeinsamen Marktorganisa-
tion für Zucker vorgesehen sind“57. Für die Zuordnung zu den Eigenmitteln 
ist die Einfuhr im Rahmen der Gemeinsamen Marktorganisation für Zucker 
maßgeblich58. Die Ausgestaltung der Abgabenelemente selbst (z.B. Abga-
benschuldner, Zielrichtung) ist unerheblich, stets sind die Abgaben den Ei-
genmitteln zuzurechnen59. Die Abgaben für Zucker wurden bereits 1967 
eingeführt, also noch vor dem ersten EG-Eigenmittelbeschluss von 1970. 
Sie setzen sich zusammen aus Abgaben für Produktion und Lagerkosten so-
wie Produktionsabgaben für Isoglukose60. Mit den Produktionsabgaben 

 

52 Halla-Heißen, ZfZ 1995, S. 370. 
53 Messal, Eigenmittelsystem der EG, S. 47. 
54 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201, Rn. 31; Schoo, in: 

Schwarze, EUV/EGV, Art. 269, Rn. 12.  
55 Müller-Graff, in: Hailbronner/Klein/Magiera/Müller-Graff, Art. 201, Rn. 9. 
56 Müller-Graff, in: Hailbronner/Klein/Magiera/Müller-Graff, Art. 201, Rn. 11. 
57 Art. 2 Abs. 1 lit. a Eigenmittelbeschluss 2000, ABlEG 2000 Nr. L 253, S. 42 ff. 
58 Messal, Eigenmittelsystem der EG, S. 49. 
59 Messal, Eigenmittelsystem der EG, S. 49. 
60 Verordnung (EG) Nr. 2038/99 des Rates vom 13.09.1999 über die gemeinsame Markt-

organisation für Zucker, ABlEG 1999 Nr. L 252, S. 1 ff.; siehe auch Kaese, Das Ei-



1. Teil: Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften 

14 

werden die Hersteller an den Ausgaben zur Stützung des Zuckermarktes be-
teiligt61. Die Lagerkostenabgabe dient der Finanzierung einer Lagerkosten-
vergütung, mit der ein regelmäßiger Zuckerabsatz während des gesamten 
Wirtschaftsjahres gewährleistet werden soll62.  

(3) Zölle 

Art. 2 Abs. 1 lit. b Eigenmittelbeschluss 2000 führt Zölle des Gemeinsamen 
Zolltarifs und andere Zölle auf den Warenverkehr mit Nichtmitgliedstaaten, 
die von den Gemeinschaftsorganen eingeführt worden sind, auf63. Seit 1987 
stehen auch die zuvor von den Mitgliedstaaten vereinnahmten Zölle aus dem 
EGKSV den Gemeinschaften zu64.  

Auch bei den Zöllen gilt, dass zollerhebender Einfuhrstaat und Bestim-
mungsstaat nicht notwendig zusammenfallen65. Es ist daher oft nicht mög-
lich, sie eindeutig einem Staat zuzuordnen66. Die Zolleinnahmen sind Teil 
der Handelspolitik der Gemeinschaft, die vor allem durch völkerrechtliche 
Verträge geprägt ist67. Das Zolleinkommen kann deshalb ebenfalls nicht aus 
Gründen der Haushaltsfinanzierung variiert werden 68.  

Die Höhe der Zolleinnahmen bildet eine Funktion der EG-Handelspolitik, 
die maßgeblich durch multilaterale Abkommen, insbesondere im Rahmen 
des GATT, bestimmt wird69.  

 

genmittelsystem der Europäischen Union, S. 55; Magiera, in: Grabitz/Hilf, Art. 201, 
Rn. 15. 

61 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201, Rn. 32; Messal, Ei-
genmittelsystem der EG, S. 49; Müller-Graff, in: Hailbronner/Klein/Magiera/Müller-
Graff, Art. 201, Rn. 10. 

62 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201, Rn. 32. 
63 Art. 2 Abs. 1 lit. b Eigenmittelbeschluss 2000, ABlEG 2000 Nr. L 253, S. 42. 
64 Eigenmittelbeschluss 1988, Beschluss des Rates (88/376/EWG, Euratom) vom 

24.6.1988 über das System der Eigenmittel der Gemeinschaften, ABlEG 1988 Nr. L 
185, S. 24 ff.; vgl. Kaese, Das Eigenmittelsystem der Europäischen Union, S. 56; Ma-
giera, in: Grabitz/Hilf, Art. 201, Rn. 17; Messal, Eigenmittelsystem der EG, S. 51. 

65 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201, Rn. 34; Müller-Graff, 
in: Hailbronner/Klein/Magiera/Müller-Graff, Art. 201, Rn. 12.  

66 Müller-Graff, in: Hailbronner/Klein/Magiera/Müller-Graff, Art. 201, Rn. 12. 
67 Müller-Graff, in: Hailbronner/Klein/Magiera/Müller-Graff, Art. 201, Rn. 13. 
68 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201, Rn. 34; Müller-Graff, 

in: Hailbronner/Klein/Magiera/Müller-Graff, Art. 201, Rn. 13. 
69 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201, Rn. 34. 
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bb. Mehrwertsteuereigenmittel 

Die Eigenmittel aus dem mitgliedstaatlichen Mehrwertsteueraufkommen 
tragen seit dem Eigenmittelbeschluss 197070 zur Finanzierung der Gemein-
schaft bei. Art. 2 Abs. 1 lit. c. Eigenmittelbeschluss 2000 fasst hierunter Ein-
nahmen, die sich aus der Anwendung eines für alle Mitgliedstaaten einheit-
lichen Satzes auf die nach Gemeinschaftsvorschriften bestimmte einheitliche 
Mehrwertsteuereigenmittelbemessungsgrundlage eines jeden Mitgliedstaates 
ergeben71. Die Mehrwertsteuereigenmittel ergeben sich aus der Anwendung 
eines für alle Mitgliedstaaten einheitlichen Satzes auf die nach Gemein-
schaftsvorschriften einheitlich bestimmte Mehrwertsteuerbemessungsgrund-
lage72 des jeweiligen Mitgliedstaates, nicht aus den nationalen Einnahmen73. 
Als Höchstgrenze darf die Bemessungsgrundlage allerdings zur Erreichung 
einer erhöhten Beitragsgerechtigkeit 50 % des Bruttosozialprodukts des je-
weiligen Mitgliedstaates nicht übersteigen74. Dies bedeutet, dass in allen 
Mitgliedstaaten nach einheitlichen gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben die 
Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage, also die Summe aller mehrwertsteu-
erpflichtigen Umsätze wie Warenlieferungen, Dienstleistungen oder Einfuh-
ren ermittelt werden75. Diese gemeinschaftsweit einheitliche Mehrwertsteu-
erbemessungsgrundlage nach gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften ist er-
forderlich, da die Mitgliedstaaten die steuerpflichtigen Vorgänge im Rahmen 
ihrer nationalen Steuersysteme sehr unterschiedlich festgelegt haben, eine 
Anwendung der jeweiligen nationalen Mehrwertsteuerbemessungsgrundla-
gen also die Mitgliedstaaten ohne sachlichen Grund sehr unterschiedlich 

 

70 Beschluss des Rates vom 21. April 1970 über die Ersetzung der Finanzbeiträge der 
Mitgliedstaaten durch eigene Mittel der Gemeinschaften (70/243/EGKS, EWG, Eura-
tom), ABlEG1970 Nr. L 94, S. 19 ff., vgl. auch Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, 
EUV/EGV, Art. 269, Rn. 7. 

71 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201, Rn. 35; Pache, Der 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 44 f.; Wald-
hoff, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 269, Rn. 7. 

72 Die Bemessung des Aufkommens der einzelnen Mitgliedstaaten ist in der Verordnung 
(EG, Euratom) Nr. 1553/89 des Rates vom 29.05.1989 über die endgültige einheitliche 
Regelung für die Erhebung der Mehrwertsteuereigenmittel der EG, ABlEG 1989 Nr. L 
155, S. 9 ff., geregelt. 

73 Kaese, Eigenmittelsystem der EU, S. 58 ff.; Messal, Eigenmittelsystem der EG, S. 64; 
Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 
45, Schoo, in: Schwarze, EUV/EGV, Art. 269, Rn. 15.  

74 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201, Rn. 35; Pache, Der 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 45. 

75 Eckhoff, in: Birk, Handbuch des Europäischen Steuer- und Abgabenrechts, § 7, Rn. 11; 
Messal, Eigenmittelsystem der EG, S. 63. 
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belasten würde76. Harmonisierte Definitionen der steuerpflichtigen Umsätze 
sind eine notwendige Voraussetzung für qualitativ vergleichbare Mehr-
wertsteuerbemessungsgrundlagen, zumal die Mehrwertsteuereigenmittelfi-
nanzierung eine Lastenverteilung nach der nationalen Wirtschaftskraft oder 
dem Wohlstand widerspiegeln soll77. Der für jeden Mitgliedstaat berechnete 
Betrag der den Europäischen Gemeinschaften zustehenden Mehrwertsteuer-
eigenmittel wird von den sich aus dem nationalen Recht ergebenden Steuer-
einnahmen jedes Mitgliedstaates abgezogen und von diesem Mitgliedstaat 
an die Gemeinschaften überwiesen78. Die effektiven Mehrwertsteuerabruf-
sätze für die einzelnen Mitgliedstaaten ergeben sich aus dem einheitlichen 
Mehrwertsteuersatz unter Berücksichtigung des Korrekturmechanismus zu-
gunsten Großbritanniens79. Die Ausgleichszahlung an Großbritannien wird 
gemäß Art. 5 Abs. 1 des Eigenmittelbeschlusses 2000 mit den Mehr-
wertsteuerzahlungen Großbritanniens verrechnet und verringert damit für 
diesen Mitgliedstaat den effektiven Mehrwertsteuerabrufsatz. 

cc. Bruttosozialprodukteigenmittel 

Der Eigenmittelbeschluss 1988 brachte als vierte ergänzende Eigenmittelart 
die Eigenmittel auf der Grundlage der mitgliedstaatlichen Bruttosozialpro-
dukte, um Aspekten der „Beitragsgerechtigkeit“ Rechnung zu tragen, zumal 
dieses Eigenmittel an der Leistungsfähigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten 
orientiert ist80. Es handelt sich um „Einnahmen, die sich ergeben aus der 
Anwendung eines im Rahmen des Haushaltsverfahrens unter Berücksichti-
gung aller übrigen Einnahmen festzulegenden Satzes auf den Gesamtbetrag 
des Bruttosozialprodukts aller Mitgliedstaaten, das nach gemeinschaftlichen 
Regeln entsprechend der Richtlinie 89/130 EWG, Euratom81 festgesetzt 

 

76 Messal, Eigenmittelsystem der EG, S. 63 f.; Pache, Der Schutz der finanziellen Inte-
ressen der Europäischen Gemeinschaften, S. 46. 

77 Messal, Eigenmittelsystem der EG, S. 64; Oppermann, § 10, Rn. 831.  
78 Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 

46 f. 
79 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201, Rn. 36. 
80 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201, Rn. 38; Eckhoff, in: 

Birk, Handbuch des Europäischen Steuer- und Abgabenrechts, § 7, Rn. 15 ff.; Magie-
ra, in: Grabitz/Hilf Art. 201, Rn. 32; Messal, Eigenmittelsystem der EG, S. 92 ff.; 
Schoo, in: Schwarze, EUV/EGV, Art. 269, Rn. 17; Strasser, Finanzen Europas, S. 99; 
Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 269, Rn. 8. 

81 ABlEG 1989 Nr. L 49, S. 26. Siehe ebenfalls die Entscheidung 94/168 (EG, Euratom) 
der Kommission vom 22. Februar 1994, ABlEG 1994 Nr. L 77, 51 und den Sonderbe-
richt Nr. 17/2000 des Rechnungshofes über die Überprüfung der Zuverlässigkeit und 
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wird“82. Ihr Charakter als „Restfinanzierung“, d.h. zur Deckung der verblei-
benden Haushaltslücke, ergibt sich aus ihrer Festlegung im Haushaltsverfah-
ren83. 

Entsprechend wird im Haushaltsverfahren die Höhe der Einnahmen, die aus 
den Bruttosozialprodukteigenmitteln zu erzielen sind, dadurch festgesetzt, 
dass von den insgesamt zu deckenden Ausgaben sämtliche sonstigen Ein-
nahmen der Gemeinschaften abgezogen werden84. Die Höhe des nach dieser 
Subtraktion verbleibenden Restbetrages müssen dann die Einnahmen aus 
den Bruttosozialprodukteigenmitteln erreichen85. Der Bruttosozialproduktei-
genmittelsatz wird im jährlichen Haushaltsverfahren festgelegt86. Aus der 
Funktion der Restfinanzierung folgt, dass der Bruttosozialprodukteigenmit-
telsatz selbst bei konstantem Haushaltsvolumen schwanken kann87. Der An-
teil am Bruttosozialprodukt aller Mitgliedstaaten besteht nur als Rechtsan-
spruch gegen die Staaten88. 

b. Sonstige Einnahmen 

So genannte sonstige Einnahmen, die gemäß Art. 269 Abs. 1 EG neben den 
Eigenmitteln zur Finanzierung des EG-Haushaltes herangezogen werden, 
sind alle Einnahmen, die bei der Erfüllung der Aufgaben der Gemeinschaft 
entstehen, allerdings nicht in erster Linie zur Herbeiführung des Haushalts-
ausgleichs dienen89. Derzeit umfassen die sonstigen Einnahmen der Ge-
meinschaft insbesondere die Verwaltungseinnahmen der Europäischen Ge-

 

Vergleichbarkeit der BSP-Angaben der Mitgliedstaaten durch die Kommission, 
ABlEG 2000, Nr. C 336, S. 1 ff. 

82 Art. 2 Abs. 1 lit. d Eigenmittelbeschluss 2000, ABlEG 2000 Nr. L 253, S. 42. 
83 Häde, Finanzausgleich, S. 444, Hölscheidt, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 1253; 

Rn. 8; Messal, Eigenmittelsystem der EG, S. 100 f.; Pache, Der Schutz der finanziel-
len Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 47; Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, 
EUV/EGV, Art. 269. 

84 Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 
48. 

85 Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 
48. 

86 Art. 2 Abs. 1 lit. d Eigenmittelbeschluss 1988. 
87 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201, Rn. 38; Messal, Ei-

genmittelsystem der EG, S. 100; Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Eu-
ropäischen Gemeinschaften, S. 48. 

88 Bieber, in: Beutler/Bieber/Pipkorn/Streil, S. 173. 
89 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201 Rn. 40; Hidien, EuR 

1997, S. 95, 99; Hölscheidt, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 1262; Schoo, in: 
Schwarze, EUV/EGV, Art. 269, Rn. 20. 
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meinschaften, also etwa die Einkünfte aus Verkäufen und Vermietungen, 
Vergütungen für sonstige Leistungen der Gemeinschaften, Kapitalerträge, 
Verzugszinsen, Geldbußen und Zwangsgelder nach Art. 87 Abs. 2 EG, au-
ßerdem die Steuern auf die Gehälter der Gemeinschaftsbediensteten oder die 
Erlöse aus dem Verkauf eigener Publikationen der Gemeinschaften90. Auch 
Haushaltsüberschüsse aus vorangegangenen Haushaltsjahren fallen hierun-
ter91. Schließlich sind auch die Anleihen der Gemeinschaften sowie be-
stimmte Abgaben im Bereich der gemeinschaftlichen Agrarpolitik, die keine 
Agrarabschöpfungen darstellen, als sonstige Einnahmen zu sehen92.  

Art und Umfang der sonstigen Einnahmen sind durch die Verträge nicht 
festgelegt93. Aus dem Grundsatz der Spezialität der für die Haushaltsfinan-
zierung zur Verfügung stehenden Einnahmen folgt jedoch, dass die sonsti-
gen Einnahmen nicht in erster Linie zum Ausgleich des Gemeinschaftshaus-
halts dienen dürfen, sondern dass es sich um Einnahmen handeln muss, die 
primär zu anderen Zwecken, insbesondere zur Durchsetzung einer Sachpoli-
tik erhoben werden94.  

2. Ausgaben 

Die Ausgaben der Gemeinschaft sind im Primärrecht nicht explizit geregelt. 
Sie ergeben sich aus den Aufgabenbereichen der Europäischen Gemein-
schaften, die diesen in Einzelfällen in anderen Rechtsgrundlagen zugewie-
sen sind.  

Die Verträge enthalten keine ausdrückliche Ermächtigung zum Einsatz fi-
nanzieller Mittel bei der Verwirklichung der Vertragsziele95. Nur in Einzel-
fällen sind die Ausgaben der Europäischen Gemeinschaft ausdrücklich vor-

 

90 Hölscheidt, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 1262; Magiera, in: Grabitz/Hilf, Art. 
201, Rn. 35; Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemein-
schaften, S. 49. Schoo, in: Schwarze, EUV/EGV, Art. 269, Rn. 20; Waldhoff, in: Cal-
liess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 269, Rn. 9. 

91 Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 269, Rn. 9. 
92 Kaese, Eigenmittelsystem der EU, S. 81 f.; Magiera, in: Grabitz/Hilf, Art. 201, Rn. 36 

f.; Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 
49; Schoo, in: Schwarze, EUV/EGV, Art. 269, Rn. 21. 

93 Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 
49. 

94 Bieber, in: Groeben/Thiesing /Ehlermann, EUV/EGV, Art. 201, Rn. 40; Pache, Der 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 49; Strasser, 
Finanzen Europas, S. 103. 

95 Bieber, EuR 1982, S. 116 ff.; Bieber, in: Beutler/Bieber/Pipkorn/Streil, S. 175; Birk, 
in: Birk, Handbuch des Europäischen Steuer- und Abgabenrechts, § 5, Rn. 62; Häde, 
EuZW 1993, S. 401, 402. 
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gesehen, so etwa in den Bereichen der Agrar-, Sozial-, Regional-, For-
schungs-, Technologie-, Umwelt-, Entwicklungspolitik96. Dies bedeutet je-
doch keine Exklusivität der entsprechenden Ausgaben97. Die Europäische 
Gemeinschaft kann zur Erfüllung aller Aufgaben sämtliche ihr zugänglichen 
Instrumente einsetzen, sofern dies sachdienlich und angemessen ist und von 
dem EG-Vertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird98. Dem Gesetzge-
ber der Gemeinschaft steht es deshalb frei, die für die Vornahme von Ausga-
ben erforderlichen Rechtsgrundlagen zu schaffen, soweit er dabei die Gren-
zen der allgemeinen Vertragsziele und die Voraussetzungen der speziellen 
Rechtssetzungsermächtigung, auf die er sich stützt, einhält99. Allerdings be-
steht insofern eine Beschränkung für die Gemeinschaft, als die Ausgaben in 
Bereichen erfolgen müssen, für welche die Gemeinschaft sachlich zuständig 
ist100. 

Bei den Ausgaben spielt der Unterschied zwischen obligatorischen und 
nichtobligatorischen Ausgaben eine Rolle101. Obligatorische Maßnahmen 
sind solche, die sich zwingend aus primärem oder sekundärem Gemein-
schaftsrecht ergeben, wozu insbesondere die Ausgaben in der Agrarpolitik 
gehören102. Nichtobligatorische Ausgaben sind alle anderen103. Der Unter-
schied ist wegen der Haushaltsbefugnisse des Europäischen Parlaments be-
deutsam, die bei den nichtobligatorischen Ausgaben umfangreicher sind104. 
Darüber hinaus ergeben sich für den Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften jedoch keine Unterschiede hinsichtlich der 
Einordnung der Ausgaben. 

Insgesamt werden die Ausgaben gemäß Art. 268 EG für jedes Haushaltsjahr 
veranschlagt und in den Haushaltsplan eingesetzt. 

a. Agrarausgaben 

Innerhalb der Ausgaben hat die Gemeinsame Agrarpolitik eine Vorrangstel-
lung, die bereits seit dem Gründungsvertrag von 1957 besteht und die auch 

 

96 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, vor Art. 199–209, Rn. 5. 
97 Bieber, in: Beutler/Bieber/Pipkorn/Streil, S. 175. 
98 Griese, EuR 1998, S. 462, 465; Oppermann, Europarecht, § 10, Rn. 837; Magiera, 

in: Grabitz/Hilf, Art. 199, Rn. 10; Messal, Eigenmittelsystem der EG, S. 28 ff.  
99 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, vor Art. 199–209, Rn. 5. 
100 Birk, in: Birk, Handbuch des Europäischen Steuer- und Abgabenrechts, § 5 Rn. 62; 

Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 268, Rn. 5. 
101 Häde, EuZW 1993, S. 401, 402; Strasser, Finanzen Europas, S. 186. 
102 Europäische Kommission, Die Finanzverfassung, S. 103 ff.; Fischer, § 9, Rn. 7. 
103 Fischer, § 9, Rn. 7. 
104 Europäische Kommission, Die Finanzverfassung, S. 107 f. 
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aus dem Vertrag von Amsterdam hervorgeht. Die Bedeutung der Agrarpoli-
tik lässt sich zudem daran erkennen, dass sie einen Großteil der Ausgaben 
des Gemeinschaftshaushalts ausmacht105. Das primäre Ziel der Agrarpolitik 
war die Einführung eines einheitlichen Marktes der Agrarprodukte, die im 
Bereich der Bodenbearbeitung, der Viehzucht, der Fischerei und in der Ver-
arbeitung der dadurch gewonnenen Produkte bestehen106. Der einheitliche 
Markt und damit das Mittel des EAGFL – Europäischer Ausrichtungs- und 
Garantiefonds für die Landwirtschaft – sollte dabei die Realisierung von 
zahlreichen günstigen Bedingungen für die landwirtschaftlich tätige Bevöl-
kerung der Europäischen Gemeinschaft schaffen, um durch die Verbesse-
rung der Produktivität, der Entwicklung des technischen Fortschritts und der 
gezielten Verbesserung der Produktionsfaktoren einen „gleichen“ Lebens-
standard zu garantieren107. Die Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik sind die 
Steigerung der Produktivität der Landwirtschaften, Gewährleistung einer 
angemessenen Lebenshaltung für die landwirtschaftliche Bevölkerung, Sta-
bilisierung der Märkte, Sicherstellung der Versorgung, Belieferung der 
Verbraucher zu angemessenen Preisen108. Innerhalb der Agrarpolitik wird 
versucht, mit der Schaffung gemeinsamer Marktordnungen ein angemesse-
nes Einkommen der in der Landwirtschaft tätigen Personen bei gleichzeiti-
ger Marktstabilisierung und Versorgungssicherheit über das Preissystem zu 
erreichen109. 

Für das Funktionieren und für die Verwaltung der Gemeinsamen Agrarpoli-
tik wurde der EAGFL – Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für 
die Landwirtschaft – gegründet. Dieser wurde eingeführt mit der Verord-
nung Nr. 25/62110 und integriert von der nachfolgenden Verordnung Nr. 
729/70111 und ist unterteilt in die Abteilungen „Ausrichtung“, die für die 
Abdeckung der Ausgaben in Verbindung mit der Verbesserung der Struktu-
ren der Agrarproduktionen zuständig ist und damit als Strukturmaßnahme 
einzuordnen ist, und die Abteilung „Garantie“, welche die Ausgaben finan-

 

105 Oppermann, Europarecht, § 10, Rn. 838. 
106 Carrarini/Massino/Sasso, S. 11. 
107 Carrarini/Massino/Sasso, S. 11; Korte/van Rijn, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, 

EUV/EGV, Art. 40, Rn. 52. 
108 Wuermeling, in: Röttinger/Weyringer, 250, 277.  
109 Korte/van Rijn, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 38, Rn. 3. 
110 Verordnung (EWG) Nr. 25/62 über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik, 

ABlEG 1962 Nr. 30, S. 991 ff. 
111 Verordnung (EWG) Nr, 729/70 des Rates vom 21. April 1970 über die Finanzierung 

der gemeinsamen Agrarpolitik, ABlEG 1970 Nr. L 94, ersetzt durch die Verordnung 
(EG) Nr. 1258/99 des Rates vom 17. Mai 1999 über die Finanzierung der gemeinsa-
men Agrarpolitik, ABlEG 1999 Nr. L 160, S. 103 ff. 
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ziert, die aus den Politiken der Agrarmärkte herrühren112. Traditionell wer-
den vom EAGFL, Abteilung Garantie, die Erstattungen bei der Ausfuhr in 
Drittländer finanziert, die dazu bestimmt sind, durch Angleichung der Ex-
portpreise an die Weltmarktpreise die Ausfuhr von Gemeinschaftserzeugnis-
sen zu fördern, außerdem die Interventionen zur Regulierung der Agrar-
märkte, die je nach gemeinsamer Marktorganisation völlig unterschiedliche 
Maßnahmen umfassen113. Überdies werden die Kosten für die Wertberichti-
gung der neugeschaffenen Lagerbestände und die Ausgaben mit dem Pro-
gramm zur Flächenstillegung übernommen114. 

b. Strukturmaßnahmen 

Die Strukturaktivität der Europäischen Gemeinschaft ist sehr weitreichend 
und betrifft unterschiedliche Sektoren, von denen einige mit der Einheitli-
chen Europäischen Akte eine besondere Bedeutung gewannen115. Dabei wird 
die Gemeinschaft neben dem Agrarbereich auch zur Harmonisierung im so-
zialen Bereich und bei der Verbesserung von Situationen regionaler Unter-
entwicklung tätig116. Die Rechtsgrundlage für die Einrichtung der Struktur-
fonds liegt in Art. 158 ff. EG. 

Die Ziele der Strukturfonds sind117: 

 

112 Carrarini/Massino/Sasso, S. 14; Geiger, EUV/EGV, Art. 34, Rn. 27 ff.; Gils-
dorf/Priebe, in: Grabitz/Hilf, Art. 40, Rn. 99 f.; Halla-Heißen, Grundlagen des Aus-
fuhrerstattungsrechts, in: Ehlers/Wolffgang, Rechtsfragen der Europäischen Markt-
ordnungen, S. 37 f.; Korte/van Rijn, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, 
Art. 40, Rn. 52, Priebe, in: Dauses, Handbuch des Wirtschaftsrechts, Rn. 164. 

113 Europäische Kommission, Die Finanzverfassung, S. 92; Korte/van Rijn, in: Gro-
eben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 40, Rn. 54. 

114 Europäische Kommission, Die Finanzverfassung, S. 92. 
115 Häde, Finanzausgleich, S. 489. 
116 Geiger, EUV/EGV, Art. 158, Rn. 2; Mattei, Politiche comunitarie, la politica agrico-

la, gli interventi strutturali, le relazioni esterne, S. 79; Priebe, in: Schwarze, EU-
Kommentar, Art. 158, Rn. 2 f. 

117 Verordnung (EWG) Nr. 2081/93 des Rates vom 20.7.1993 zur Änderung der Verord-
nung (EWG) Nr. 2052/88 über Aufgaben und Effizienz der Strukturfonds und über 
die Koordinierung ihrer Interventionen untereinander sowie mit denen der Europäi-
schen Investitionsbank und der anderen vorhandenen Finanzierungsinstrumente, 
ABlEG 1993 Nr. L 193, S. 5, 7. Die Strukturfonds sind in der Verordnung (EG) Nr. 
1260/99 zusammengefasst worden. Verordnung (EG) Nr. 1260/99 des Rates vom 21. 
Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds, ABlEG 1999 Nr. L 
161, S. 1 ff., geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1447/2001 des Rates vom 28. Juni 
2001 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 mit allgemeinen Bestim-
mungen über die Strukturfonds, ABlEG 2001 Nr. L 161, S. 1 f.; Vgl. auch Europäi-
sche Kommission, Die Finanzverfassung, S. 94.  
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1. Die Förderung der Entwicklung der strukturellen Anpassung der Regio-
nen mit Entwicklungsrückstand; 

2. Die Umstellung von Regionen, Grenzregionen oder Teilregionen, die von 
der rückläufigen industriellen Entwicklung betroffen sind; 

3. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit und Erleichterung der Ein-
gliederung der Jugendlichen und der vom Ausschluss aus dem Ar-
beitsmarkt bedrohten Personen in das Erwerbsleben; 

4. Die Erleichterung der Anpassung der Arbeitskräfte an die industriellen 
Wandlungsprozesse und die Veränderung der Produktionssysteme 
und 

5. Die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes. 

Zu diesen Zielen wurden von der Gemeinschaft verschiedene Finanzie-
rungsmittel bereitgestellt, von denen jedes in einem spezifischen Sektor ope-
riert. Diese sind der Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft, EAGFL, Abteilung Ausrichtung, der Europäische Sozial-
fonds (ESF), der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), das 
Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF) und der Kohäsi-
onsfonds. 

 

aa. EAGFL, Abteilung Ausrichtung 

Der EAGFL, Abteilung Ausrichtung118, trägt erheblich zur Finanzierung der 
Strukturpolitik der Gemeinschaft bei119. Dabei sollen vor allem die Ziele 1 
und 5 realisiert werden, indem in Zusammenarbeit mit der Abteilung Garan-
tie ein einheitlicher Lebensstandard für die Landbevölkerungen garantiert 
wird120. Um dieses Ziel zu erreichen, werden durch diesen Fonds die Agrar- 

 

118 Verordnung (EWG) Nr. 4256/88 des Rates vom 19.12.1988 zur Durchführung der 
Verordnung (EWG) Nr. 2052/88 in Bezug auf den EAGFL, Abteilung Ausrichtung, 
ABlEG 1988 Nr. L 374, S. 25 ff., ersetzt durch Verordnung (EG) Nr. 1257/99 des Ra-
tes vom 17.05.1999 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes 
durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, 
Abteilung Ausrichtung und zur Aufhebung bzw. Änderung bestimmter Verordnun-
gen, ABlEG 1999 Nr. L 160, S. 80 ff. 

119 Borchardt, in: Lenz, EGV, Art. 40, Rn. 54; Korte/van Rijn, in: Gro-
eben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 40, Rn. 71. 

120 Art. 3 Verordnung Nr. 1260/99, Verordnung (EG) Nr. 1260/99 mit allgemeinen Be-
stimmungen über die Strukturfonds, ABlEG 1999 Nr. L 213, S. 1 ff.; vgl. auch Car-
rarini/Massino/Sasso, S. 18. 
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und Forststrukturen einschließlich der Verarbeitung und Vermarktung der 
Landwirtschafts- und Forstprodukte verstärkt und reorganisiert. Überdies 
trägt der Fonds zur Kompensation der Naturwidrigkeiten bei; er veranlasst 
die Umstellung der Agrarproduktionen, indem er in der Zwischenzeit die 
Entwicklung der Zusatzaktivität für die sektoriell Betroffenen verstärkt Zu-
dem trägt er zur sozialen Entwicklung der landwirtschaftlichen Gebiete und 
zum Umweltschutz bei121. 

bb. Der Europäische Sozialfonds (ESF) 

Der Europäische Sozialfonds122 besteht für die Finanzierung der Sozialpoli-
tik; dieser ist maßgeblich an der Verwirklichung der Ziele drei und vier be-
teiligt (Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, Arbeitsmöglichkeiten für Jugend-
liche, Anpassung der Arbeitskraft an die Veränderungen der Produktions-
strukturen)123. Der ESF ist für die Erleichterung des Zugangs zum Arbeits-
markt bei gleichen Chancen für die Bürger vorgesehen, durch Interventionen 
mit subjektiver (Entwicklung der beruflichen Fähigkeiten und Qualifikatio-
nen) oder objektiver Natur (Schaffung von Arbeitsplätzen)124. Die Gemein-
schaft interveniert über den ESF zur Verbesserung der Beschäftigungsmög-
lichkeiten der Arbeitskräfte auf dem Gemeinsamen Markt zur Hebung der 
Lebenshaltung125. 

cc. Der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung, EFRE 

Der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung, EFRE126, ist zuständig 
für die Finanzierung der Regionalpolitik. Dieser ist hauptsächlich dazu be-
stimmt, die Korrektur von regionalen Ungleichgewichten in der Gemein-

 

121 Carrarini/Massino/Sasso, S. 18. 
122 Verordnung (EWG) Nr. 4255/88 des Rates vom 19.12.1988 zur Durchführung der 

Verordnung (EWG) Nr. 2952/88 hinsichtlich des Europäischen Sozialfonds, ABlEG 
1988 Nr. L 374, S. 21 ff., ersetzt durch Verordnung (EG) Nr. 1784/99 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 12.07.1999 betreffend den Europäischen Sozi-
alfonds, ABlEG 1999 Nr. L 213, S. 5 ff. 

123 Carrarini/Massino/Sasso, S. 17; Fugmann, Der GesamtHaushalt der EG, S. 331. 
124 Carrarini/Massino/Sasso, S. 17; Schulte, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, 

EUV/EGV, vor Art. 117–127 und 129, Rn. 115. 
125 Lenz, EG-Handbuch, S. 413; Von Drygalski, Die Fonds der Europäischen Gemein-

schaft, S. 35. 
126 Verordnung (EWG) Nr. 4254/88 des Rates vom 19.12.1988 zur Durchführung der 

Verordnung (EWG) Nr. 2052/88 in bezug auf den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, ABlEG 1988 Nr. L 373, S. 15 ff., ersetzt durch Verordnung (EG) Nr. 
1783/99 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 1999 über den Eu-
ropäischen Fonds für regionale Entwicklung, ABlEG 1999 Nr. L 213, S. 1 ff. 
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schaft durchzuführen, indem er zur Entwicklung und zur strukturellen An-
passung der Industrieregionen mit rückläufiger Produktion beiträgt (Ziele 
eins und zwei)127. Außerdem bewirkt er die Unterstützung der produktiven 
Investitionen, die Schaffung und Modernisierung von Infrastrukturen und 
die Entwicklung des regionalen Potentials, auch durch spezifische Investiti-
onen im Bereich der Bildung und der Gesundheit128. Dabei sollen die Maß-
nahmen der Mitgliedstaaten für die regionale Entwicklung nicht ersetzt wer-
den, sondern durch die Mittel des Europäischen Fonds unter gemeinschaftli-
chen Aspekten ergänzt werden129. 

dd. Neuere Fonds 

Zu diesen Strukturfonds sind zwei neuere Fonds oder fondsähnliche Struktu-
ren gekommen, das FIAF und der so genannte Kohäsionsfonds. 

(1) Das FIAF (Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei) 

Bei dem FIAF130 handelt es sich nicht um eine Finanzstruktur, die ausdrück-
lich im Vertrag vorgesehen ist. Das FIAF interveniert prinzipiell im Bereich 
der Unterstützungsmaßnahmen der Fischerei durch Handlungen der Re-
strukturierung, der zeitlich begrenzten Unternehmen, der gemischten Gesell-
schaften, der Verbesserung der Fähigkeit der Angestellten131. Außerdem 
kann durch das FIAF die Finanzierung von anderen gemeinschaftlichen Ini-
tiativen zur Verbesserung der Fischkutter, der Ausstattung der Häfen und 
den globalen Bedingungen des Fischereimarktes unterstützt werden132. Die 

 

127 Fugmann, Der GesamtHaushalt der EG, S. 329; Von Drygalski, Die Fonds der Euro-
päischen Gemeinschaft, S. 112. 

128 Carrarini/Massino/Sasso, S. 17. 
129 Oppermann, Europarecht, § 12, Rn. 975; Reister, Haushalt und Finanzen der EG, S. 

91 f. 
130 Verordnung (EWG) Nr. 3760/92 des Rates vom 20. Dezember 1992 zur Einführung 

einer gemeinschaftlichen Regelung für die Fischerei und die Aquakultur, ABlEG 
1992 Nr. L 389, S. 1 ff.; geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1181/98 des Rates 
vom 04. Juni 1998 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3760/92 zur Einführung 
einer gemeinschaftlichen Regelung für die Fischerei und die Aquakultur, ABlEG 
1998 Nr. L 164, S. 1 f., Verordnung (EWG) Nr. 2080/93 des Rates vom 20.07.1993 
zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 2052/88 hinsichtlich des Finanzin-
struments für die Ausrichtung der Fischerei, ABlEG 1993 Nr. L 193, S. 1 ff., ersetzt 
durch die Verordnung (EG) Nr. 1263/99 des Rates vom 21.06.1999 über das Finanz-
instrument für die Ausrichtung der Fischerei, ABlEG 1999, Nr. L 161, S. 54 ff. 

131 Das FIAF selbst ist kein Strukturfonds, wird allerdings ebenso behandelt; vgl. Häde, 
Finanzausgleich, S. 495. 

132 Carrarini/Massino/Sasso, S. 18. 
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Einzelheiten zur Durchführung der Maßnahmen zur Unterstützung des Fi-
schereisektors sind geregelt in der Verordnung Nr. 2792/99133. 

(2) Der Kohäsionsfonds  

Der Kohäsionsfonds134 soll dazu beitragen, die Verwirklichung des Gemein-
schaftsziels des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts voranzutrei-
ben135. Dieses Ziel soll durch die Unterstützung von Vorhaben im Bereich 
des Umweltschutzes und der transeuropäischen Verkehrsinfrastrukturnetze 
verwirklicht werden136. Allerdings steht dieses Mittel nur wenigen Mitglied-
staaten zur Verfügung137. 

c. Interne Politiken 

Ausgaben der Europäischen Gemeinschaft gibt es auch im Bereich der in-
ternen Politiken. Diese Aktivitäten zielen vor allem auf die Erreichung eines 
gemeinsamen Binnenmarktes138. Hierzu wurden umfangreiche von der Ge-
meinschaft finanzierte Programme geschaffen. Diese ergänzen zum Teil die 
Strukturmaßnahmen, erschließen aber auch neue Gebiete. Die Gemeinschaft 
fördert damit Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Kultur, audiovisuelle 
Medien und sonstige Sozialmaßnahmen139. Diese Bereiche ermöglichen ins-
besondere die Finanzierung von Programmen zur Erleichterung der Mobili-

 

133 Verordnung (EG) Nr. 2792/99 des Rates vom 17. Dezember 1999 zur Festlegung der 
Modalitäten und Bedingungen für die gemeinschaftlichen Strukturmaßnahmen im Fi-
schereisektor, ABlEG 1999 Nr. L 337, S. 10 ff., geändert durch Verordnung (EG) Nr. 
1451/01 des Rates vom 28. Juni 2001 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
2792/99 zur Festlegung der Modalitäten und Bedingungen für die gemeinschaftli-
chen Strukturmaßnahmen im Fischereisektor, ABlEG 2001 Nr. L 198, S. 9 f., Verord-
nung (EG) Nr. 1227/01 des Rates vom 18. Juni 2001 zur Abweichung einzelner Be-
stimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2792/99 zur Festlegung der Modalitäten und 
Bedingungen der gemeinschaftlichen Strukturmaßnahmen im Fischereisektor, 
ABlEG 2001 Nr. L 168, S. 1 f. 

134 Verordnung (EWG) Nr. 1164/94 des Rates vom 16.5.1994 zur Errichtung des Kohä-
sionsfonds, ABlEG 1994 Nr. L 130, S. 1 ff., geändert durch Verordnung (EG) Nr. 
1264/99 des Rates vom 21. Juni 1999, ABlEG 1999 Nr. L 161, S. 57 ff., geändert 
durch Verordnung (EG) Nr. 1265/99 des Rates vom 21. Juni 1999, ABlEG 1999 Nr. 
L 161, S. 62 ff. 

135 Europäische Kommission, Die Finanzverfassung, S. 95. 
136 Von Drygalski, Die Fonds der Europäischen Gemeinschaft, S. 204 ff. 
137 Europäische Kommission, Die Finanzverfassung, S. 95; Häde, EuZW 1993, S. 401, 

407. Die betreffenden Mitgliedstaaten sind Spanien, Irland, Griechenland und Portu-
gal. 

138 Ulrich, Kontrollen der EG-Kommission, S. 20. 
139 Wuermeling, in: Röttinger/Weyringer, S. 250, 279. 
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tät von Jugendlichen, Studenten, Arbeitnehmern und Wissenschaftlern; zur 
Förderung von Initiativen im Bereich der Kultur und der audiovisuellen 
Medien oder zur Verbesserung des sozialen Schutzes und zur Sensibilisie-
rung der europäischen Bürger für die Gesundheitsprobleme140. 

Außerdem bestehen Ausgaben auf den Gebieten der Energie, Kontrollen der 
nuklearen Sicherheit und Umwelt141. Diese Ausgaben stehen im Zeichen 
eines zweifachen Anliegens: der rationellen Nutzung der Energiequellen und 
des Umweltschutzes142. 

Zudem gehören die Ausgaben für Verbraucherschutz, Binnenmarkt, Indust-
rie, transeuropäische Netze, Inneres und Justiz zu den internen Politikberei-
chen143. Zu dieser Verwirklichung tragen insbesondere die Angleichung der 
Normen und Rechtsvorschriften, der allgemeine Informationsaustausch, die 
Förderung von Handel und Fremdenverkehr, die Festlegung von Gemein-
schaftspolitiken in den Bereichen Telekommunikation und Informations-
übermittlung und die Entwicklung der transeuropäischen Netze in den Be-
reichen Verkehr, Energie und Telekommunikation bei144. Weiterhin sind dar-
in die Ausgaben für Forschung und technologische Entwicklung enthal-
ten145. Die Gemeinschaft hat auf diesem Gebiet Rahmenprogramme geschaf-
fen, die es ihr ermöglichen, zahlreiche Vorhaben unter Beteiligung von For-
scherteams aus allen Mitgliedstaaten zu unterstützen146. 

d. Externe Politiken 

Externe Politiken sind solche, die im Zusammenhang mit der Finanzierung 
von Maßnahmen in Bezug auf Drittstaaten erfolgen147.  

Es handelt sich um drei Kategorien von Ausgaben. Einige Ausgaben sind 
durch geographische Gebiete abgegrenzt; sie umfassen die Länder Mittel- 
und Osteuropas und die GUS-Staaten sowie die Mittelmeerländer, zu denen 
die Gemeinschaft privilegierte Beziehungen unterhält, die geboten sind, da 
es sich um unmittelbar angrenzende Regionen handelt148. Außerdem werden 

 

140 Europäische Kommission, Die Finanzverfassung der EU, S. 95 ff. 
141 Erberich, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 2724. 
142 Wuermeling, in: Röttinger/Weyringer, S. 250, 279. 
143 Rambow, in: Lenz, EGV, Art. 154, Rn. 3. 
144 Erberich, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 2724. 
145 Wuermeling, in: Röttinger/Weyringer, S. 250, 280. 
146 Wuermeling, in: Röttinger/Weyringer, S. 250, 280. 
147 Europäische Kommission, Die Finanzverfassung, S. 97 ff.; Ulrich, Kontrollen der 

EG-Kommission, S. 20. 
148 Europäische Kommission, Die Finanzverfassung, S. 97; Ulrich, Kontrollen der EG-

Kommission, S. 20. 
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Ausgaben zugunsten der Entwicklungsländer in Asien und Lateinamerika 
geleistet, die in der Entwicklungshilfe finanziell unterstützt werden und für 
welche die Gemeinschaft der wichtigste Handelspartner ist149. Die Gemein-
schaft gewährt auch in großem Umfang Mittel für humanitäre Hilfe, nämlich 
die Nahrungsmittelhilfe und die Soforthilfen. Darüber hinaus werden noch 
andere Kooperationsmaßnahmen mit Drittländern durchgeführt, die in der 
Regel den externen Aspekten bestimmter Gemeinschaftspolitiken entspre-
chen, wie z.B. die Förderung der Fischereitätigkeit oder die Umweltpolitik, 
soweit sich ihre Auswirkungen nicht auf das europäische Gebiet beschrän-
ken150. Ferner werden weitere Mittel zur Umsetzung der Gemeinsamen Au-
ßen- und Sicherheitspolitik ausgegeben151. 

e. Verwaltungsausgaben 

Ein weiterer Ausgabenbereich liegt bei den Verwaltungsausgaben der Ge-
meinschaftsorgane152. Diese umfassen Kosten, die für Personal, Gebäude, 
Materialien, das Amtsblatt, Veröffentlichungen, Datenverarbeitung und Per-
sonal und Dienstbetrieb der Delegationen der Gemeinschaft in Drittländern 
entstehen153. Außerdem fallen darunter Ausgaben im Zusammenhang mit 
spezifischen gemeinschaftlichen Verpflichtungen, etwa Zuschüsse allgemei-
ner Art oder die finanzielle Beteiligung an Veranstaltungen von Gemein-
schaftsinteresse, ebenso wie Ausgaben mit organübergreifendem Charakter 
wie Ruhegehälter für Beamte und Zeitbedienstete sämtlicher Gemein-
schaftsorgane, Zuschüsse der Gemeinschaft für die Europäischen Schulen, 
Ausgaben für den Dienstbetrieb des Amtes für amtliche Veröffentlichungen 
der Europäischen Gemeinschaften154. 

II. Umfang der Einnahmen und Ausgaben  

Der Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für 2002 wurde nach der 
zweiten Lesung des Europäischen Parlaments am 13. Dezember 2001 ange-
nommen155. 

 

149 Wuermeling, in: Röttinger/Weyringer, S. 250, 281. 
150 Wuermeling, in: Röttinger/Weyringer, S. 250, 281. 
151 Europäische Kommission, Die Finanzverfassung, S. 97. 
152 Europäische Kommission, Die Finanzverfassung, S. 98; Magiera, in: Grabitz/Hilf, 

Art. 199, Rn. 10 ff. 
153 Ulrich, Kontrollen der EG-Kommission, S. 21. 
154 Europäische Kommission, Die Finanzverfassung, S. 98 f. 
155 Europäische Kommission: GesamtHaushaltsplan der Europäischen Union für das 

Haushaltsjahr 2002. 
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Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf insgesamt 98.635 Mil-
lionen Euro und die Zahlungsermächtigungen auf insgesamt 95.655 Millio-
nen Euro. 

Dabei betrugen die Agrarzölle und Zuckerabgaben 2002 1.703,4 Millionen 
Euro und machten insgesamt 1, 8 % des Haushaltsvolumens aus. Die Zoll-
einnahmen beliefen sich dagegen auf 14.189,3 Millionen Euro, was 14,8 % 
des Gesamthaushalts entsprach. Die Mehrwertsteuereinnahmen in Höhe von 
41.147,6 Millionen Euro machten mit 38,3 % einen größeren Teil des Haus-
halts aus. Über die Bruttosozialprodukteinnahmen wurden 43 % des Haus-
halts finanziert. Dies entsprach 41.147,6 Millionen Euro. Die sonstigen Ein-
nahmen beliefen sich auf 2.010,6 Millionen Euro und damit auf 2,1 % des 
Gesamthaushalts. 

Die Mittel für Agrarausgaben betrugen insgesamt 44.255 Millionen Euro, 
was einem Anstieg von 0,5 % gegenüber 2001 entspricht. Von diesem Be-
trag entfielen 39.660 Millionen Euro für Marktstützungsausgaben. Die Mit-
tel für Strukturmaßnahmen in der der finanziellen Vorausschau beliefen sich 
auf insgesamt 33.838 Millionen Euro für Verpflichtungen und 32.129 Milli-
onen Euro für Zahlungen. Darin eingeschlossen sind die Verpflichtungser-
mächtigungen in Höhe von 31.049 Millionen Euro für die Strukturfonds.  

Für den Kohäsionsfonds standen 2.789 Millionen Euro für Verpflichtungen 
zur Verfügung und 2.600 Millionen Euro für Zahlungen. Die Mittel für in-
terne Politikbereiche der finanziellen Vorausschau beliefen sich auf insge-
samt 6.558 Millionen Euro für Verpflichtungen und 6.157 Millionen Euro 
für Zahlungen. Gegenüber dem Haushaltsplan 2001 ist dieser Ausgabenbe-
reich um 5,2 % gestiegen. Bei den externen Politikbereichen betrugen die 
Mittel insgesamt 4.803 Millionen Euro für Verpflichtungen und 4.665 Milli-
onen Euro für Zahlungen. Die Verpflichtungen waren gegenüber den Anga-
ben im Haushaltsplan 2001 um 2,5 % rückläufig. Dem steht ein Anstieg von 
6,7 % bei den Zahlungen gegenüber, was die Konzentration auf die Abwick-
lung der noch ausstehenden Verpflichtungen widerspiegelt.  

Die Mittel für Verwaltungsausgaben beliefen sich auf insgesamt 5.177 Mil-
lionen Euro, was einem Anstieg von 4,8 % gegenüber 2001 entspricht.  

Ferner waren für die Bereiche Raum für Freiheit, Sicherheit und Recht, Ver-
kehr, Umwelt, Binnenmarkt und Betrugsbekämpfung ebenfalls hohe Steige-
rungsraten zu verzeichnen. 
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B. Die Betrugsproblematik 

Wegen des zunehmenden Umfangs des Gemeinschaftshaushalts kommt es 
auch zu einem Wachstum von Betrügereien und Unregelmäßigkeiten, die 
sich nachteilig auf den Gemeinschaftshaushalt auswirken. Solche Schädi-
gungen der finanziellen Interessen durch Betrügereien oder Unregelmäßig-
keiten finden sich sowohl im Bereich der Ausgaben als auch auf dem Gebiet 
der Einnahmen156. 

Um derartigen betrügerischen Handlungen entgegenzutreten, sind auf ge-
meinschaftlicher Ebene unterschiedliche Maßnahmen ergriffen worden. 
OLAF kann gemäß Art. 1 Verordnung Nr. 1073/99157 zur Bekämpfung von 
Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen zum Nachteil 
der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften tätig werden.  

Im Bereich des Schutzes der finanziellen Interessen der Europäischen Ge-
meinschaften bergen der Betrugsbegriff und die gegen betrügerische Hand-
lungen ergriffenen Maßnahmen verwaltungs- und strafrechtlicher Art be-
sondere Problematiken in sich. 

I. Betrugsbegriff 

OLAF wird zur Bekämpfung von Betrügereien tätig. Die Verhaltensweisen, 
die zu Schädigungen der finanziellen Interessen der Gemeinschaften führen, 
werden im Gemeinschaftsrecht als Betrug oder Unregelmäßigkeiten be-
zeichnet. Diese Begriffe werden nicht einheitlich verwandt und haben unter-
schiedliche Bedeutungen.  

Weder die Verordnung Nr. 2988/95158 noch die Verordnungen 2185/96159 und 
1073/99160 bzw. 1074/99161 enthalten Definitionen zur Begriffsbestimmung 
des „Betrugs“. Die ersten Definitionen des Betrugsbegriffs waren eng an 
einem strafrechtlichen Verständnis des Begriffes des Betrugs orientiert und 
erfassten daher nur vorsätzliche und fahrlässige Verstöße gegen Rechtsvor-
schriften durch Privatpersonen oder private Einrichtungen, die sich nachtei-

 

156 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 15; Sieber, ZStR 
1996, S. 357, 358. 

157 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
158 ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1 ff. 
159 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
160 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
161 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 8 ff. 



1. Teil: Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften 

30 

lig auf den Gemeinschaftshaushalt auswirken162. Scheingeschäfte und Um-
gehungshandlungen wurden nicht erfasst, obwohl gerade in diesem Bereich 
besonders spektakuläre Fälle zu beobachten waren163. 

Wegen des verwaltungsrechtlichen Charakters der Verordnungen kann der 
Begriff „Betrug“ nicht im strafrechtlichen Sinne verstanden werden. Art. 1 
Abs. 1 des Übereinkommens zum Schutz der finanziellen Interessen der Eu-
ropäischen Gemeinschaften vom 26.7.1995 enthält eine ausführliche Um-
schreibung des Betrugs zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europä-
ischen Gemeinschaften164, die allerdings explizit auf die Zwecke dieses Ü-
bereinkommens beschränkt ist. Diese Beschränkung bedeutet, dass die De-
finition im Hinblick auf die Einnahmen des Gemeinschaftshaushalts nur auf 
die traditionellen Eigenmittel angewandt wird. Für die Ausgaben gilt, dass 
die Subventionen und Beihilfen, die vom Gemeinschaftshaushalt verwaltet 
werden, von dem Zweck des Übereinkommens zum Schutz der finanziellen 
Interessen erfasst sind165. Unter dem Betrug zum Nachteil der finanziellen 
Interessen wird nach Art. 1 Abs. 1 lit. a) und b) des Übereinkommens jede 
vorsätzliche rechtswidrige Handlung oder Unterlassung verstanden, die eine 
unrechtmäßige Erlangung, Zurückbehaltung oder Verminderung der Mittel 
aus dem Gemeinschaftshaushalt zur Folge hat. 

Der Betrugsbegriff nach dem Übereinkommen bietet trotz der strafrechtli-
chen Zielsetzung Anhaltspunkte für den verwaltungsrechtlichen Betrugsbeg-
riff, der bei den Verwaltungskontrollen des OLAF relevant ist. 

Ausgehend vom Zweck der Vorschrift ist der Begriff der „Betrügereien“ 
dahingehend weit auszulegen, dass sowohl alle subjektiv vorwerfbaren 
(„schuldhaften“ und damit „subjektiv zurechenbaren“) Handlungen, die Ver-
stöße gegen positives Gemeinschaftsrecht bewirken, als auch – ohne dass 
ein Rechtsverstoß vorliegen müsste – alle Schein- und Umgehungstatbe-
stände erfasst werden, d.h. Handlungen, die formal rechtstreu sind, deren 
einziger oder vorrangiger Zweck jedoch darin besteht, die Gemeinschaft 

 

162 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 6. 
163 Dannecker, in: Dannecker, Die Bekämpfung des Subventionsbetrugs im EG- Be-

reich, S. 23, 29; Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 
6; Tiedemann, NJW 1990, 2226, 2230. 

164 Übereinkommen aufgrund von Art. K. 3 des Vertrages über die Europäische Union 
über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, 
ABlEG 1995 Nr. C 316, S. 49 ff.; vgl. auch Dannecker, JZ 96, S. 876 f.; Waldhoff, in: 
Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 280, Rn. 4; Zieschang, EuZW 1997, S. 78. 

165 Erläuternder Bericht zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interes-
sen, ABlEG 1997 Nr. C 191, S. 1 ff. 
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finanziell zu schädigen166. Die Erwähnung in der Vorschrift von „sonstigen 
gegen die finanziellen Interessen der Gemeinschaft gerichteten rechtswidri-
gen Handlungen“ lässt einige der Auslegungsprobleme hinsichtlich des Be-
trugsbegriffs in den Hintergrund treten; gleichwohl bleibt die weite Ausle-
gung des Betrugsbegriffs von Bedeutung, da Schein- oder Umgehungsge-
schäfte regelmäßig nicht rechtswidrig sind167. Denn Schein- und Umge-
hungsgeschäfte verstoßen meist nicht gegen Rechtsvorschriften. Dennoch 
stellen sie Handlungen zu Lasten des Gemeinschaftshaushalts dar, wie etwa 
im Falle der Verarbeitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu solchen 
Produkten, für die Ausfuhrerstattungen wegen der Einordnung in eine be-
stimmte Warenkategorie erlangt werden. Im Zielland der Ausfuhr werden 
diese wiederum zu anderen Produkten umgearbeitet, die nicht erstattungsfä-
hig sind. In diesem Fall ist kein formeller Rechtsverstoß gegeben. Gleich-
wohl bewirken Schein- und Umgehungsgeschäfte Schädigungen der finan-
ziellen Interessen der Gemeinschaften, so dass sie als betrügerische Hand-
lungen aufzufassen sind und entsprechend vom Betrugsbegriff umfasst sein 
müssen.  

Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass der Begriff der „Betrügerei“ 
weit auszulegen ist und nicht nur subjektiv qualifizierte Unregelmäßigkeiten 
sowie durch bestimmte Tathandlungen qualifizierte Rechtsverstöße (Be-
trug), sondern auch Tatbestände umfasst, die dadurch gekennzeichnet sind, 
dass den gemeinschaftlichen Finanzinteressen ohne formellen Rechtsverstoß 
Nachteile zugefügt werden168. OLAF wird somit im allgemeinen Betrugsbe-
reich sowie bei Schein- und Umgehungsgeschäften tätig.  

Ferner handelt OLAF zur Bekämpfung von Unregelmäßigkeiten. Im Gegen-
satz zum Betrug ist im Gemeinschaftsrecht der Begriff der Unregelmäßig-
keit in Art. 1 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2988/95169 definiert. Der Tatbestand 
der Unregelmäßigkeit ist bei jedem Verstoß gegen eine Gemeinschaftsbe-
stimmung als Folge einer Handlung oder Unterlassung eines Wirt-
schaftsteilnehmers erfüllt, die einen Schaden für den Gesamthaushalt der 

 

166 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 12; Waldhoff, in: 
Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 280, Rn. 4. Zum Begriff des Umgehungsgeschäfts: 
Reiner, Strafbarkeit von Schein- und Umgehungshandlungen in der EG, S. 5. 

167 Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 280, Rn. 4; andere Ansicht: Wolff-
gang, der dies als sonstige rechtswidrige Handlungen ansieht, Wolffgang in: Eh-
lers/Wolffgang, Rechtsfragen der europäischen Marktordnungen, S. 213; so auch 
Gemmel, Kontrollen des OLAF in Deutschland, S. 19. 

168 Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 
61; Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 13. 

169 ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1 ff. 
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Gemeinschaften oder die Haushalte, die von den Gemeinschaften verwaltet 
werden, bewirkt. Dies erfolgt durch die Verminderung oder den Ausfall von 
Einnahmen oder durch ungerechtfertigte Ausgaben. 

Das Vorgehen gegen Unregelmäßigkeiten begründet einen Teil der Betrugs-
bekämpfungsbestrebungen des OLAF, wobei sich der Betrugsbegriff nicht 
mit dem Begriff der Unregelmäßigkeit deckt. Denn eine „Betrügerei“ erfor-
dert stets ein Element subjektiver Vorwerfbarkeit, das heißt eine vorsätzliche 
oder wenigstens fahrlässige Schädigung der finanziellen Interessen der Ge-
meinschaft170. Dagegen muss eine Unregelmäßigkeit weder vorsätzlich noch 
mit Bereicherungsabsicht begangen werden171. Entscheidend ist insofern 
allein die tatsächliche Schädigung der finanziellen Interessen der Gemein-
schaften. 

Nach dem Erwägungsgrund 6 der Verordnung Nr. 2988/95172 fallen solche 
Sachverhalte, die vom „Betrug“ im Sinne des Übereinkommens zum Schutz 
der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften173 erfasst sind, 
unter den Unregelmäßigkeitsbegriff. Dieser ist mangels subjektiver Elemen-
te wesentlich weiter gefasst als der Begriff des Betruges. 

Weiterhin ist OLAF zuständig zur Bekämpfung von „Korruption“. Korrup-
tion wird nach der Definition des Europäischen Rechnungshofes als jegli-
cher Amtsmissbrauch verstanden. Darüber hinaus umfasst der Begriff der 
Korruption jedwedes nicht ordnungsgemäße Handeln in einem Entschei-
dungsprozess infolge einer unrechtmäßigen Einflussnahme oder Vorteilsge-
währung174. 

Außerdem hat OLAF die Aufgabe, sonstige rechtswidrige Handlungen zu 
verfolgen. Dies ergibt sich unter anderem aus Art. 1 Abs. 1 Verordnung Nr. 
1073/99175. Diese sonstigen rechtswidrigen Handlungen stellen einen Auf-
fangtatbestand bzw. eine Generalklausel dar176. Über diese Formulierung 

 

170 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 9; Wolff-
gang/Ulrich, EuR 1998, S. 616, 627. 

171 Korte/van Rijn, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 40, Rn. 66; Möge-
le, EWS 1998, S. 1. 

172 ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1 ff. 
173 Übereinkommen aufgrund von Art. K 3 des Vertrages über die Europäische Union 

über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, 
ABlEG 1996, S. 49 ff. 

174 Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes Nr. 8/98, ABlEG 1998 Nr. C 230, 
S. 1 ff. 

175 ABlEG 1999, Nr. L 136, S. 1 ff. 
176 Kommission, Betrugsbekämpfungsbericht 1998, KOM (1999) 590 endg. Vom 

17.12.1999, S. 10; Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 280, Rn. 4. 
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soll zu verstehen gegeben werden, dass sämtliche rechtswidrige Handlun-
gen, die Schädigungen zu Lasten der finanziellen Interessen der EG beinhal-
ten, von OLAF erforscht werden können. 

II. Erscheinungsformen 

Die Erscheinungsformen der Betrügereien zu Lasten des Gemeinschafts-
haushalts sind äußerst vielfältig und sektorübergreifend. Dies gilt sowohl für 
die Verursacher als auch für die betroffenen Bereiche.  

1. Verursacher 

Um wirksam gegen Betrügereien vorzugehen, ist zunächst bei den Verursa-
chern anzusetzen. Fraglich ist, wer als Verursacher in Betracht kommt. Be-
trügereien werden nicht nur von Wirtschaftsteilnehmern begangen, sondern 
auch von den Mitgliedstaaten und den Gemeinschaftsbediensteten selbst177. 

So können die Mitgliedstaaten oder ihre Bediensteten die Gemeinschaftsfi-
nanzen schädigen, indem sie das Gemeinschaftsrecht unsorgfältig oder un-
richtig anwenden178. Dies geschieht jedoch meist nicht vorsätzlich, sondern 
fahrlässig aufgrund einer fehlerhaften Auslegung und Anwendung der ge-
meinschaftlichen Regelungen179. Die Schädigungen können durch positives 
Tun oder durch Unterlassen erfolgen. Dabei ist das Unterlassen der Bediens-
teten der Mitgliedstaaten diesen zuzurechnen, so dass sich eine rechtliche 
Verantwortlichkeit gegenüber den Gemeinschaftsorganen ergibt. 

Die Ursachen für die Schädigungen liegen vor allem im Vollzug des Ge-
meinschaftsrechts. So wurde nachgewiesen, dass Mitgliedstaaten, die in der 
Regel für den Vollzug des Gemeinschaftsrechts zuständig sind, häufig den 
eigenen Haushalt für schutzwürdiger halten als den Gemeinschaftshaus-
halt180. Dies führt zum Beispiel dazu, dass sie Schädigungen zu Lasten des 
Gemeinschaftshaushalts nachlässiger kontrollieren als solche zu Lasten des 
nationalen Haushalts. 

Ferner entstehen derartige Schäden auch durch die Gemeinschaft bzw. ihre 
Bediensteten selbst, die insbesondere in Fälle von Korruption verwickelt 

 

177 Magiera, in: FS Friauf, S. 13, 19. 
178 Dies geschieht etwa durch die Nichterhebung von geschuldeten Zöllen durch die 

Mitgliedstaaten oder durch unkorrekte Auszahlungen auf der Ausgabenseite, ebenso 
bei unrichtiger Erhebung der Mehrwertsteuer durch die Mitgliedstaaten. 

179 Kuhl, Kriminalistik 1997, S. 105, 107; Streinz, WiVerw 1996, S. 129, 139. 
180 Heine, WiVerw 1996, S. 149, 150; Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der 

Europäischen Gemeinschaften, S. 59; Tiedemann, NJW 1990, S. 2226, 2231. 
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sind181. Häufig werden erforderliche Kontrollen bei Mitgliedstaaten oder 
Wirtschaftsteilnehmern nicht durchgeführt oder nicht entschieden genug 
verfolgt182. 

Von besonderer Bedeutung sind die Betrügereien und Unregelmäßigkeiten 
zu Lasten der finanziellen Interessen der Gemeinschaften, die durch die 
Wirtschaftsbeteiligten verursacht werden. Diese haben zumindest den größ-
ten Umfang183. Das resultiert daraus, dass die Zahlungen der Europäischen 
Gemeinschaften größtenteils von Wirtschaftsbeteiligten (im Bereich der 
Einnahmen) oder an sie (auf dem Gebiet der Ausgaben) geleistet werden, so 
dass hier der größte Raum für Betrügereien besteht. Häufig handelt es sich 
bei den Wirtschaftsbeteiligten um organisierte Gruppen. 

2. Betroffene Bereiche 

Finanzielle Schädigungen der Europäischen Gemeinschaften gibt es in allen 
Bereichen, in denen die Europäischen Gemeinschaften finanzwirksam tätig 
werden184. Seit längerem entstehen der Gemeinschaft durch Betrügereien zu 
Lasten des Gemeinschaftshaushalts besonders bei Zöllen, Agrarsubventio-
nen und den Strukturfonds jährlich Schäden, die Milliarden von Euro betra-
gen185. Die Delikte, die von Wirtschaftsbeteiligten zum Nachteil der Ge-
meinschaftsfinanzen begangen werden, sind durch ein einheitliches Grund-
prinzip gekennzeichnet: Während die Gemeinschaft Zahlungspflichten oder 
Zahlungsansprüche des Einzelnen normiert, täuscht der Täter die Erfüllung 
der ihn begünstigenden oder die Nichterfüllung der ihn belastenden Tatbe-
standsmerkmale vor186. Neben vorsätzlich oder fahrlässig begangenen Hand-
lungen besteht eine weitreichendere Art von Unregelmäßigkeiten, die nicht 
auf der kriminellen Energie der Beteiligten oder unsorgfältigem Verhalten 

 

181 Magiera, in: FS Friauf, S. 13, 19; Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, 
EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 3; Wolffgang/Ulrich, EuR 1998, S. 616, 625. 

182 Magiera, in: FS Friauf, S. 13, 19. 
183 Ulrich, Kontrollen der EG-Kommission, S. 26. 
184 Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 

61. 
185 Hölscheidt, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 1305; Oppermann, Rn. 853; Prieß, in: 

Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 15; Sieber, ZStrR 1996, S. 
357, 368; Wolffgang/Ulrich, EuR 1998, S. 616, 625. 

186 Dannecker, JZ 1996, S. 869, 874; Gropp in: Gropp, Wirtschaftskriminalität, S. 187, 
188 f.; Hamacher, Kriminalistik 1996, S. 778, 779; Pache, Der Schutz der finanziel-
len Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 62; Sieber, ZStrR 1996, S. 357, 
362; Wolffgang/Ulrich, EuR 1998, S. 616, 625. 
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ihrerseits beruht, sondern aus der Komplexität der jeweiligen Verfahren re-
sultiert187. 

Betroffen sind die durch die Mitgliedstaaten erhobenen eigenen Einnahmen 
der Europäischen Gemeinschaften in ebenso hohem Maße wie die im we-
sentlichen durch die Mitgliedstaaten getätigten Ausgaben der Europäischen 
Gemeinschaften, bei denen auch hinsichtlich der Schädigungen die Ausga-
ben für die Gemeinsame Agrarpolitik die bedeutendste Rolle spielen188. Es 
werden also sowohl Einnahmen der Europäischen Gemeinschaften verkürzt 
oder überhaupt nicht erhoben als auch Ausgaben unrechtmäßig oder in un-
rechtmäßiger Höhe zu Lasten der Europäischen Gemeinschaften getätigt189. 
Bei beiden Arten der Schädigung der finanziellen Interessen der Europäi-
schen Gemeinschaften unterscheiden sich die Modalitäten des Schädigungs-
vorgangs lediglich geringfügig.  

Bei den traditionellen Eigenmitteln sind fehlerhafte Angaben bei der Zoll-
anmeldung ebenso wie der Warenschmuggel von besonderer Bedeutung190. 
Da die Erhebung der traditionellen Eigenmittel durch die Zollbehörden der 
Mitgliedstaaten durchgeführt wird, kann eine angemessenen Strategie und 
Risikoanalyse zur Vermeidung von Betrügereien nur durch eine genaue Ana-
lyse der zollrechtlichen Gesetzgebung erfolgen191. 

Im Agrarbereich werden beispielsweise bei der Einfuhr von Agrargütern in 
das Gebiet der Europäischen Gemeinschaften oder bei der Ausfuhr aus dem-
selben vor allem falsche Angaben bezüglich der Warengattung oder des Be-
stimmungslandes gemacht, die Ausfuhrpapiere werden gefälscht oder die 
falschen Angaben werden durch die Verwaltungen leichtfertig akzeptiert192. 
Die Abschöpfungshinterziehung ist meist gekennzeichnet durch die Täu-
schung über Gewicht oder Menge der Ware, die Beschaffenheit, den Wert 

 

187 Wolffgang/Ulrich, EuR 1998, S. 616, 626. 
188 Halla-Heißen, in: Ehlers/Wolffgang, Rechtsfragen der Europäischen Marktordnun-

gen, S. 37, 87; Heitzer, Sanktionen, S. 2; Magiera, in: FS Friauf, S. 13, 19; Pache, 
Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 61. 

189 Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 
61 f.; Theato, in: KAS, Finanzkontrolle, S. 17, 34. 

190 Dannecker, in: Dannecker, Bekämpfung des Subventionsbetrugs, S. 24 ff.; De Cicco, 
Legislazione e tecnica doganale, 95; Sieber, ZStrR 1996, S. 357, 362, 369. 

191 De Cicco, Legislazione e tecnica doganale, 95. 
192 Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 

62; Sieber, in: Streinz/Dannecker/Sieber/Ritter, Die Kontrolle der Anwendung des 
Europäischen Wirtschaftsrechts in den Mitgliedstaaten, S. 75, 91. 
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oder den Ursprung derselben sowie die Vorlage gefälschter Papiere193. Der 
Bereich der Ausfuhrerstattungen ist besonders betrugsanfällig194. Charakte-
ristisch für die Subventionserschleichung sind Falschangaben über Qualität 
und Menge der Produkte oder Anbauflächen oder über das Verbrauchs-
land195. Dabei spricht bereits der große Anteil des Agrarsektors an den Ge-
meinschaftsfinanzen für die Bedeutung, die der Schutz der finanziellen Inte-
ressen auf diesem Gebiet erlangt196. Betrug und Unregelmäßigkeiten zum 
Nachteil der finanziellen Interessen der Gemeinschaft sind auch in anderen 
finanzrelevanten Bereichen der Gemeinschaften anzutreffen, der planwirt-
schaftliche Charakter und die Kompliziertheit der Vorschriften im Markt-
ordnungsrecht lassen den Agrarbereich jedoch besonders betrugsanfällig 
werden197. 

Bei den Strukturfonds werden häufig Leistungen geltend gemacht, die nicht 
oder nicht in der angegebenen Höhe existieren, um Erstattungen zu erhalten, 
auf die dem Wesen nach allerdings kein Anspruch bestände198. Außerdem 
werden häufig Nebenbestimmungen der Förderungsprogramme nicht ein-
gehalten. 

Im Einzelnen entsprechen die Möglichkeiten zur Schädigung der Europäi-
schen Gemeinschaften denen im nationalen fiskalorientierten Bereich (dem 
jeweiligen Wirtschafts- und Steuerrecht). Die Unregelmäßigkeiten oder Be-
trügereien werden dabei durch die besondere Art des Vollzugs des Gemein-
schaftsrechts sowie die Besonderheiten der gemeinschaftsrechtlich geregel-
ten Lebenssachverhalte gesteigert. 

 

193 Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 
62. 

194 Schrömbges, in: ZfZ 1995, S. 130, 130. 
195 Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 

62; Sieber, ZStrR 1996, S. 357, 366. 
196 Mögele, EWS 1998, S. 1. 
197 Dannecker, ZStW 1996, S. 576, 578; Magiera, in: Grabitz/Hilf, Art. 209 a, Rn. 4; 

Prieß/Spitzer, EuZW 1994, 297 ff.; Tiedemann, in: FS Pfeiffer, S. 101, 103; Wolff-
gang/Ulrich, EuR 1998, S. 616, 625. 

198 Chavaki, Betrugsbekämpfung zum Nachteil der EU, ZEuS 1999, S. 431, 439; Heit-
zer, Sanktionen, S. 2; Müller/Wabnitz/Janovsky, Wirtschaftskriminalität, 2. Kapitel, 
Rn. 30; Sieber, ZStrR 1996, S. 357, 368.  
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III. Ursachen 

Die Ursachen für das Auftreten von Unregelmäßigkeiten und Betrügereien 
zum Nachteil der Gemeinschaftsfinanzen sind äußerst komplex und viel-
schichtig.  

Sämtliche Einzelursachen, die eine Schädigung der Gemeinschaftsfinanzen 
entweder besonders einfach, besonders verlockend oder besonders lukrativ 
machen, lassen sich jedoch auf drei grundsätzliche Probleme zurückführen, 
die für die Finanzen der Europäischen Gemeinschaften charakteristisch sind: 
Ursächlich für das enorme Ausmaß der Unregelmäßigkeiten und Betrügerei-
en sind vor allem die Art des Vollzugs des Gemeinschaftsrechts und damit 
auch der Gemeinschaftsfinanzen, die Natur der gemeinschaftsrechtlich ge-
regelten Lebenssachverhalte und schließlich die unzureichende Abschre-
ckung und Sanktionierung bei Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht199. 

1. Vollzug der Gemeinschaftsfinanzen 

Eine wichtige Ursache für Unregelmäßigkeiten und Betrügereien beim Voll-
zug des Gemeinschaftshaushalts ist zum einen, dass die Gemeinschaftsorga-
ne in vielen Bereichen des Gemeinschaftsrechts auf die Setzung des mate-
riellen Rechts beschränkt sind, der Vollzug des Gemeinschaftsrechts jedoch 
den Mitgliedstaaten obliegt200. In erster Linie sind es nicht die Gemeinschaf-
ten, sondern die Mitgliedstaaten, die wesentlich darüber bestimmen, wie 
effektiv und wirksam das Gemeinschaftsrecht angewendet wird. Weiter hat 
der nationale Vollzug des finanzrelevanten Gemeinschaftsrechts auch Prob-
leme bei der Anwendung von gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften mit 
finanziellen Auswirkungen zur Folge, etwa die mangelnde Neigung mancher 
nationaler Verwaltung, energisch gegen Unregelmäßigkeiten zu Lasten des 
Gemeinschaftshaushalts vorzugehen. Die Ursache hierfür liegt darin, dass 
eventuell entstandene finanzielle Verluste die Gemeinschaften treffen, so 
dass für die mitgliedstaatliche Verwaltung kein unmittelbarer Anreiz zu be-
sonders sorgfältiger Verwaltung der Gemeinschaftsgelder zu bestehen 
scheint, da der eigene Haushalt nicht betroffen ist201.  

 

199 Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 
65 f. 

200 Magiera, DÖV 1998, S. 173, 176; Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht I, S. 25 
ff.; Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 427; Streinz, Europarecht, Rn. 467; 
Streinz, WiVerw 1996, S. 129, 131. 

201 Lettieri, EuZW 1995, S. 193; Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Eu-
ropäischen Gemeinschaften, S. 66; Tiedemann, EuZW 1990, S. 100 f. 
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Schließlich liegen die Ursachen auch in der grenzüberschreitenden Natur 
vieler gemeinschaftsrechtlich relevanter Sachverhalte begründet, die eine 
Zusammenarbeit und Amtshilfe zwischen den nationalen Verwaltungen er-
fordern202. 

2. Materielle Regelungen 

Ein zweiter wesentlicher Grund für die auftretenden Unregelmäßigkeiten 
und Betrügereien sind die Rechtsgebiete, für welche die Europäischen Ge-
meinschaften im Bereich des fiskalrelevanten Rechts die Rechtsetzungs-
kompetenz innehaben. Denn die Komplexität der steuerlichen Vorschriften 
kann auch auf nationalstaatlicher Ebene dazu verleiten, die Entrichtung ge-
schuldeter Abgaben so weit wie möglich zu umgehen oder vermeiden. E-
benso verführen Subventionsvorschriften häufig dazu, Subventionen unab-
hängig vom Vorliegen der Subventionsvoraussetzungen in möglichst hohem 
Ausmaß zu erhalten203. Zusätzlich verfolgen die Europäischen Gemeinschaf-
ten mit ihrer materiellen Rechtsetzung vor allem auf dem Gebiet des Agrar-
gemeinschaftsrechts sehr komplexe wirtschaftlich relevante Ziele204. So ist 
eine sehr ausdifferenzierte und äußerst detaillierte Anzahl von Normen ent-
standen, die nur schwer überschaubar sind. Diese Schwierigkeiten in der 
Rechtsanwendung bergen zahlreiche Möglichkeiten zur Umgehung oder 
Ausnutzung in sich205. Unregelmäßigkeiten und Betrügereien werden also 
dadurch erleichtert, dass zu komplizierte, differenzierte, unvollständige und 
unterschiedlich auslegungsfähige gemeinschaftliche Rechtsvorschriften be-
stehen. Die Tatsache, dass keine enge Zusammenarbeit zwischen den natio-
nalstaatlichen Behörden erfolgt, erleichtert darüber hinaus die Durchführung 
von Betrügereien erheblich, da die transportierten Waren von einem Mit-
gliedstaat zum anderen innerhalb der Gemeinschaften unter Aussetzung der 
Mehrwertsteuer oder Verbrauchsteuer gebracht werden206. 

3. Mangelnde Sanktionierung 

Die Problematik der mangelnden Sanktionierung und Verfolgung von Unre-
gelmäßigkeiten wurde auf Seiten der Gemeinschaften erkannt und in ver-
schiedenen, wenn auch zum Teil sektorbezogenen Vorschriften umgesetzt. So 

 

202 Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 
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203 Friedmann, in: KAS, Finanzkontrolle und Betrugsbekämpfung, S. 50, 50 f. 
204 Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 67. 
205 Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 
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wurde zunächst Art. 209 a EGV eingeführt, dann in geänderter Fassung in 
Art. 280 EG umgewandelt, welcher die so genannte Assimilierungspflicht auf 
Seiten der Mitgliedstaaten festlegt. Außerdem sind die Verordnungen Nr. 
2988/95207 und Nr. 2185/96208 bzw. Nr. 1073/99209 verabschiedet worden, um 
auch auf Gemeinschaftsebene umfassende Sanktionen und Kontrollen zu er-
möglichen. Dadurch wurden die Maßnahmen verstärkt, einen effektiveren 
rechtlichen Rahmen für die Ermittlung und Sanktionierung von Betrügereien 
zu Lasten des Gemeinschaftshaushalts zu schaffen. Denn die gemeinschaftli-
che sektorübergreifende verwaltungsrechtliche Möglichkeit zur Durchführung 
von Kontrollen und zum Erlass von Sanktionen ermöglicht eine umfassende 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Handlungen. Sie enthält auch eine mit-
telbare Kontrolle der Gemeinschaftsbehörden gegenüber den Behörden der 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf den Umstand, ob letztgenannte ihrer vertrag-
lich festgelegten Kontrollverpflichtung nachkommen. 

IV. Umfang der Schäden 

Unmittelbar schädigen Betrügereien und Unregelmäßigkeiten die Gemein-
schaften durch zu Unrecht nicht erhobene Einnahmen und durch unrechtmä-
ßig erfolgte Ausgaben beträchtlich210. 

Die Angaben bzw. Vermutungen über die Höhe der Unregelmäßigkeiten rei-
chen von 1% bis zu 20% der Gemeinschaftsausgaben211. Mit Sicherheit sind 
diese Summen nicht festzustellen, zumal ein Dunkelfeld besteht, so dass 
diese Angaben allenfalls auf Schätzungen beruhen können212. 

Im Rahmen der festgestellten Fälle wurde der Großteil der Schädigungen im 
Agrarbereich ermittelt, allein die Auszahlungen des EAGFL, Abteilung Ga-
rantie waren im Jahre 2000 mit Schädigungen in Höhe von ca. 474 Millio-
nen Euro betroffen213. Auch die traditionellen Eigenmittel wurden in Höhe 

 

207 ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1 ff. 
208 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
209 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
210 Müller/Wabnitz/Janovsky, Wirtschaftskriminalität, 2. Kapitel, Rn. 7; Pache, Der 

Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 69. 
211 Heitzer, Sanktionen, S. 2 f.; Hölscheidt, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 1305; Ma-

giera, in: Grabitz/Hilf, Art. 209 a Rn. 3; Sieber, ZStrR 1996, S. 357, 358; Tiedemann, 
in: FS Pfeiffer, S. 101, 107; Ulrich, Kontrollen der EG-Kommission, S. 31. 

212 Magiera, in: FS Friauf, S. 13, 20; Wuermeling, in: Röttinger/Weyringer, S. 250, 271. 
213 Mitteilung der Kommission: KOM (2001) 255 endgültig/2 vom 23.05.2001 – Schutz 

der finanziellen Interessen der Gemeinschaften und Betrugsbekämpfung – Jahres-
bericht 2002-, S. 84 ff. 
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von 527 Millionen Euro beachtlich geschädigt214. Weniger stark ausgeprägt 
sind die Schädigungen im Bereich der Strukturfonds. Hier wurde im Bericht 
des Jahres 2000 ein Schadensvolumen von 114 Millionen Euro festge-
stellt215. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist im Jahr 2001 die Gesamtzahl 
der übermittelten Unregelmäßigkeitsmitteilungen in allen Bereichen zu-
rückgegangen216. Dies trifft vor allem auf die Bereiche Eigenmittel und 
Landwirtschaft zu, weit weniger jedoch auf den Strukturfondsbereich. Auch 
bei den Beträgen als solchen lässt sich dieser Rückgang beobachten. Wäh-
rend die Auswirkungen der Unregelmäßigkeiten auf den Haushalt im Ei-
genmittelbereich (von 527 auf 256 Mio. Euro) und im Bereich EAGFL-
Garantie (von 474 auf 141 Mio. Euro) zurückgegangen sind, haben sie im 
Strukturfondsbereich (von 114 auf 201 Mio. Euro) zugenommen. Dieser 
Anstieg kann möglicherweise auf verstärkte Bemühungen bei der Aufde-
ckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten und Fälle mit größe-
rem Schadensvolumen zurückgeführt werden217. 

Allerdings sank der Umfang der Schäden im Bereich der Gemeinsamen Ag-
rarpolitik im Jahr 2001, während die Unregelmäßigkeiten bei der Erlangung 
von Fördermitteln aus den Strukturfonds stark zunahmen218. 

Mittelbar, nämlich über die national unterschiedliche Verwaltungs- und Ver-
folgungspraxis, führen diese Schädigungen zu Wettbewerbsverzerrungen 
zwischen Marktbürgern und Unternehmen in den einzelnen Mitgliedstaaten 
und bilden ein bedeutendes Hindernis für die Herstellung des einheitlichen 
Marktes219. Außerdem führen sie dazu, dass der Nutzen und die Notwendig-
keit der Gemeinschaften in Frage gestellt werden. 

 

214 Mitteilung der Kommission: KOM (2001) 255 endgültig/2 vom 23.05.2001 – Schutz 
der finanziellen Interessen der Gemeinschaften und Betrugsbekämpfung – Jahres-
bericht 2002-, S. 84 ff. 
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der finanziellen Interessen der Gemeinschaften und Betrugsbekämpfung – Jahres-
bericht 2002-, S. 84 ff. 

216 Mitteilung der Kommission: KOM (2002) 348 endgültig/3 vom 06.08.2002 – Schutz 
der finanziellen Interessen der Gemeinschaften und Betrugsbekämpfung – Jahres-
bericht 2001-S. 84 ff. 
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bericht 2001-, S. 98 ff. 
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C. Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung 

Gegen die Schädigungen des Gemeinschaftshaushalts durch Betrügereien 
oder Unregelmäßigkeiten sind verschiedene Maßnahmen ergriffen worden. 
Zum verstärkten Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften sind 
gesetzgeberische Initiativen ergriffen worden, etwa die Einführung des Art. 
209 a a.F. EGV, verändert durch die aktuelle Fassung des Art. 280 EG. Die-
ser normiert die Assimilierungspflicht der Mitgliedstaaten, die beinhaltet, 
dass gemeinschaftsschädigende Handlungen denselben Maßnahmen zu un-
terwerfen sind wie sie im nationalen Recht für die schädigenden Handlun-
gen zu Lasten der nationalen Finanzinteressen vorgesehen sind220. Überdies 
normiert Art. 280 Abs. 3 EG die Koordinierungspflicht der Mitgliedstaaten. 
Danach müssen sich die einzelnen Behörden untereinander bei ihren Maß-
nahmen abstimmen, um eine wirksame Betrugsbekämpfung zu garantie-
ren221. 

Ferner sind zahlreiche Maßnahmen auf den unterschiedlichsten Ebenen er-
gangen, bei den Gemeinschaften selbst und bei den Mitgliedstaaten. Unter 
anderem sollte eine wirksamere Zusammenarbeit bei der Betrugsbekämp-
fung zwischen den Organen der Gemeinschaft und denen der Mitgliedstaa-
ten ermöglicht werden. 

Art. 10 EG legt fest, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, Maßnahmen 
zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften zu 
ergreifen. Der EuGH hat in einigen Entscheidungen222 ausdrücklich erklärt, 
dass die Bekämpfung von betrügerischen Verhaltensweisen den Mitglied-
staaten obliegt. Diese trifft die Verpflichtung, sämtliche geeignete Maßnah-
men zu ergreifen, damit die Geltung und Wirksamkeit des Gemeinschafts-
rechts gewährleistet ist223. Auch das Sekundärrecht geht von einer primären 

 

220 Schoo, in: Schwarze, EUV/EGV, Art. 280, Rn. 20; Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, 
EUV/EGV, Art. 280, Rn. 7. 

221 Magiera, in: Grabitz/Hilf, Art. 209 a, Rn. 11. 
222 EuGH, Rs. C–352/92 – Milchwerke Köln/Wuppertal e.G./Hauptzollamt Köln-

Rheinau, Slg. 1994, I–3385, 3407; Rs. C–476/93 P – Nutral SpA/Kommission, Slg. 
1995, I–4125, 4144. 

223 EuGH, Rs. 68/88 – Kommission/Griechenland, Slg. 1989, 2965, 2984; Rs. C–326/88 
– Hansen, Slg. 1990, I-2911, 2936; Rs. C-217/88 – Kommission/Deutschland, Slg. 
1990, I-2879, 2903. 
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Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Verhinderung und Verfolgung von 
Unregelmäßigkeiten aus224.  

Dennoch besteht für die Gemeinschaft die Möglichkeit, neben den Mitglied-
staaten auch selbst tätig zu werden. Im Ergebnis stellen sich die Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft als komplementär dar und ent-
sprechen damit dem Grundsatz der Kooperation bei der Betrugsbekämp-
fung, wie er aus Art. 280 EG herzuleiten ist225.  

Die Maßnahmen, die im Bereich der Betrugsbekämpfung zum Schutz der 
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften ergriffen worden 
sind, lassen sich unterscheiden in öffentlich-rechtliche und strafrechtliche 
Maßnahmen. 

I. Öffentlich-rechtliche Maßnahmen 

Der Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft beinhaltet zum ei-
nen präventive, zum anderen repressive Aspekte. Entsprechend sind in das 
Gemeinschaftsrecht Schutzvorschriften aufgenommen worden, welche die 
Sicherung der finanziellen Interessen bezwecken. Neben Art. 280 EG und 
einigen Maßnahmen im Bereich der dritten Säule226, sind vor allem Kon-
troll- und Sanktionsmöglichkeiten geschaffen worden, die der Gemeinschaft 
und den Mitgliedstaaten die koordinierte und gezielte Durchführung von 
Maßnahmen zum Schutz der finanziellen Gemeinschaftsinteressen ermögli-

 

224 Vgl. Art. 8 Abs. 1 Verordnung (EWG) Nr. 729/70, ABlEG 1970 Nr. L 94, S. 13, Ver-
ordnung (EWG) Nr. 386/90, ABlEG 1990 Nr. L 42, S. 6, Art. 23 Verordnung (EWG) 
Nr. 4253/88, ABlEG 1988 Nr. L 374, S. 1 ff., Verordnung (EWG) Nr. 1552/89, 
ABlEG 1989, Nr. L 155, S. 1 ff., Verordnung (EWG) Nr. 595/91, ABlEG 1991 Nr. 
67, S. 11 ff., Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2185/96, ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 1 ff. 

225 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 89. 
226 Übereinkommen aufgrund von Art. K3 des Vertrags über die Europäische Union über 

den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, ABlEG 
1995 Nr. C 316, S. 49 ff., Protokoll aufgrund von Art. K3 des Vertrags über die Eu-
ropäische Union zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen 
der Europäischen Gemeinschaften, ABlEG 1996 Nr. C 312, S. 2 ff., zweites Protokoll 
aufgrund von Art. K3 des Vertrages über die Europäische Union zum Übereinkom-
men über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften 
ABlEG 1997 Nr. C 221, S. 12 ff., Protokoll aufgrund von Art. K3 des Vertrages über 
die Europäische Union betreffend die Auslegung des Übereinkommens über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften durch den Eu-
ropäischen Gerichtshof im Wege der Vorabentscheidung, ABlEG 1997 Nr. C 151, S. 
2 ff. 
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chen bzw. erleichtern sollen. Darüber hinaus ist die Kontrolle der Haushalts-
führung als entsprechende Maßnahme anzusehen227. 

1. Kontrollen 

Um die finanziellen Interessen der Gemeinschaften in angemessener Form 
zu schützen, sind verschiedene Formen von Kontrollen erforderlich. Einer-
seits besteht die Möglichkeit der Finanzkontrolle. Darunter werden sämtli-
che Maßnahmen der Überprüfung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit der 
Tätigkeiten jener Stellen verstanden, die für die Vereinnahmung, Verausga-
bung und Verwaltung der finanziellen Mittel der Gemeinschaft zuständig 
sind228. Bei der Finanzkontrolle wird unterschieden zwischen der externen, 
internen und der politischen Überprüfung der Handlungen von Gemein-
schaftsbehörden229. 

So genannte verwaltungsrechtliche Kontrollen sind dagegen auf die Über-
prüfung der Mittelempfänger selbst ausgerichtet 230. Sie werden von der 
Kommission aufgrund ihrer Rolle als Hüterin der Verträge (vgl. Art. 211 
EG) und entsprechend ihrer Verantwortung für die Durchführung des Haus-
halts (vgl. Art. 274 EG) als eigene Kontrollbefugnisse wahrgenommen231. 
Beide Formen der Überprüfungen sind notwendig für eine umfassende Auf-
klärung von möglichen Unregelmäßigkeiten. 

a. Finanzkontrolle 

Die Finanzkontrolle der Gemeinschaft unterteilt sich in die interne Überprü-
fung durch die Kommission, die externe durch den Europäischen Rech-
nungshof und die politische Kategorie durch das Europäische Parlament232. 

aa. Interne Finanzkontrolle 

Bei den internen Kontrollbefugnissen kommt der Kontrolle der Organe im 
Rahmen des Haushaltsrechts der Gemeinschaften eine besondere Rolle zu. 
Für die Kommission wird diese Aufgabe durch die Generaldirektion XX 
(Finanzkontrolle) wahrgenommen, die ihre Tätigkeit auf der Grundlage der 
Haushaltsordnung des Rates der EG vom 21.12.1977 ausübt233. Sie konkre-

 

227 Griese, EuR 1998, S. 462, 475. 
228 Gemmel, Kontrollen des OLAF in Deutschland, S. 39. 
229 Piepenschneider, in: KAS, Finanzkontrolle, S. 9, 10. 
230 Ulrich, Kontrollen der EG-Kommission, S. 33. 
231 Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, 37, 37. 
232 Graf, Finanzkontrolle in der EG, S. 21 ff.; Heine, WiVerw 1996, S. 149, 163. 
233 Fugmann, in: Dauses, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, A III, Rn. 77; Prieß, in: 

Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 105. 
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tisiert die für die Gemeinschaft geltenden Haushaltsgrundsätze234. Die inter-
ne Finanzkontrolle ist gekennzeichnet durch die Aufteilung der Funktionen 
in Anweisungsbefugte235, Finanzkontrolleure236, Innenrevisoren und Rech-
nungsführer237. Diese untersuchen solche Positionen, die alle Transaktionen 
des Haushalts durchlaufen, zum Beispiel Mittelbindungsvorschläge, Aus-
zahlungsanordnungen, Rückzahlungsforderungen, Übertragungen238.  

Gemäß Art. 21 Abs. 2 HO-EG ist der Anweisungsbefugte die sachlich für 
die Verwaltung der Mittel zuständige Stelle. Der Rechnungsführer veranlasst 
gemäß Art. 21 Abs. 2 HO-EG die Einziehungen und Auszahlungen. Der Fi-
nanzkontrolleur und seine Mitarbeiter können alle Finanzbewegungen eines 
Organs ex ante überprüfen, wobei sie einen völlig unabhängigen Status ha-
ben239. Dagegen führt der Finanzkontrolleur hauptsächlich Buch- und Do-
kumentenkontrollen in der Form einer Vorabkontrolle durch, die eine Prü-
fung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Finanzen beinhaltet240. 
Wenn der Finanzkontrolleur sich weigert, seinen Kontrollvermerk zu ertei-
len, kann sich die Kommission über dieses Verhalten hinwegsetzen, aller-
dings muss sie den Rechnungshof entsprechend informieren241. Dazu wer-
den die betreffenden Vorgänge vom so genannten Innenrevisor im internen 
Audit auf ihre verwaltungsrechtliche Ordnungsmäßigkeit geprüft242.  

Anweisungsbefugter, Finanzkontrolleur, Innenrevisor und Rechnungsführer 
sind gegenüber der Kommission disziplinarisch und finanziell für ihre 
Handlungen verantwortlich243. Wegen der großen Anzahl von Transaktionen 

 

234 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 105. 
235 Art. 21 HO, Art. 43 ff. HO-EG, Fugmann, in: Dauses, Hdb. EU-WirschaftsR, A.III 

Rn. 77 ff.  
236 Art. 24 HO-EG; siehe auch Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, Bd. 1, S. 27. 
237 Vgl. Art. 73 ff. HO-EG. 
238 Fugmann, Der GesamtHaushalt der EG, S. 442 ff.; Schüler, in: KAS, S. 35, 37 f.; 

Strohmeier, DÖV 1993, S. 217, 226. 
239 Art. 24 der Haushaltsordnung; Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, 

Art. 209 a, Rn. 105. 
240 Bieber, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 188 c, Rn. 3; Fugmann, in: 

Dauses, Handbuch des EU-WirtschaftsR, A.III, Rn. 76 ff.; Heine, WiVerw 1996, S. 
149, 170. 

241 Schüler, in: KAS, S. 35, 38 f.; Strasser, Finanzen Europas, S. 246 f. 
242 Vgl. Verordnung (EG, EGKS, Euratom) Nr. 762/2001 des Rates vom 09.04.2001 zur 

Änderung der Haushaltsordnung vom 21.12.1977 für den GesamtHaushaltsplan der 
Europäischen Gemeinschaften betreffend die Trennung zwischen internen Auditauf-
gaben und Ex-ante-Finanzkontrollen, ABlEG 2001 Nr. L 111, S. 1 ff. 

243 Art. 73 ff. HO-EG. 
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werden von den Stellen der Finanzkontrolle nur Stichprobenüberprüfungen 
und Systemkontrollen vorgenommen244. 

Grundsätzlich besteht für die Finanzkontrolle gemäß Art. 24 Abs. 5 HO-EG 
die Möglichkeit, Kontrollen vor Ort in den Mitgliedstaaten vorzunehmen, 
sofern dies erforderlich ist245. Wenn jedoch ein Verdacht im Hinblick auf die 
Begehung von Unregelmäßigkeiten oder Betrügereien besteht, leitet die Fi-
nanzkontrolle den jeweiligen Fall an das Europäische Amt für Betrugsbe-
kämpfung weiter246. 

bb. Externe Finanzkontrolle 

Die externe Finanzkontrolle wird vornehmlich durch den Europäischen 
Rechnungshof als Organ der EG247 vorgenommen. Dieser wurde durch den 
Haushaltsvertrag 1975248 eingerichtet und prüft gemäß Art. 248 EG ex post 
alle Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft und ihrer Einrichtungen249. 
Die Überprüfungen sind gerichtet auf die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmä-
ßigkeit der Transaktionen und die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsfüh-
rung250. Die Kontrollen können gemäß Art. 248 Abs. 2 EG auch vor dem 
tatsächlichen Rechnungsabschluss durchgeführt werden und die Mittelver-
wendung begleiten251. 

Die Kontrollen des Rechnungshofes werden gemäß Art. 248 Abs. 3 EG an-
hand der vorhandenen Rechnungsunterlagen vorgenommen. Außerdem wird 
vor Ort bei den betreffenden Behörden oder bei Wirtschaftsbeteiligten ge-
prüft, die Zahlungen aus dem Haushalt erlangt haben252. Gemäß Art. 87 Abs. 

 

244 Schüler, in: KAS, Finanzkontrolle und Betrugsbekämpfung, S. 36, 38. 
245 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 105; Schweit-

zer/Hummer, S. 183 ff. 
246 Kuhl, Kriminalistik 1997, S. 105 ff.; Prieß/Spitzer, EuZW 1994, S. 297, 302; Schü-

ler, in: KAS, Finanzkontrolle und Betrugsbekämpfung, S. 36, 43. 
247 Vgl. Art. 7 EGV. 
248 Vertrag zur Änderung bestimmter Finanzvorschriften der Verträge zur Gründung der 

Europäischen Gemeinschaften und des Vertrages zur Einsetzung eines gemeinsamen 
Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 
ABlEG 1977 Nr. L 359, S. 1 ff. 

249 Europäische Kommission, Die Finanzverfassung, S. 123. 
250 Europäische Kommission, Die Finanzverfassung, S. 123 f.; Fugmann, in: Dauses, 

Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, A III, Rn. 79; Graf, Finanzkontrolle der EG, S. 
28; Häde, EuZW 1993, S. 401, 406; Magiera, in: FS Friauf, S. 13, 30; Schweit-
zer/Hummer, Rn. 287. 

251 Häde, EuZW 1993, S. 401, 406; Strasser, Finanzen Europas, S. 285. 
252 Friedmann, in: KAS, Finanzkontrolle und Betrugsbekämpfung, S. 54 f.; Heine, Wi-

Verw 1991, S. 149, 163; Strasser, Finanzen Europas, S. 286. 
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6 HO-EG wird mit den jeweils zuständigen nationalen Rechnungshöfen oder 
mit den zuständigen Dienststellen kontrolliert. Die Tätigkeiten des Europäi-
schen Rechnungshofes allein können keine Rechtswirkung gegenüber den 
Wirtschaftsteilnehmern entfalten.  

Die Ergebnisse der Prüfungen des Rechnungshofes werden nach Beendi-
gung des Haushaltsjahres in einem Jahresbericht veröffentlicht253. 

cc. Politische Finanzkontrolle 

Die politische Kontrolle des Haushaltsvollzugs erfolgt hauptsächlich durch 
das Europäische Parlament254. Dabei kommt den Fachausschüssen des Par-
laments, dem Haushaltskontrollausschuss (HHKA) und dem Haushaltsaus-
schuss eine besondere Bedeutung zu255. In erster Linie wird die politische 
Kontrolle durch das so genannte Entlastungsverfahren und die begleitende 
Kontrolle der Haushaltsführung durchgeführt. 

Das Entlastungsverfahren hat seine primärrechtliche Grundlage in Art. 276 
EG. Es ist die einzige Haushaltskompetenz, die dem Europäischen Parla-
ment ungeteilt zusteht256. 

Gemäß Art. 276 Abs. 1 EG bilden die von der Kommission erstellte Haus-
haltsabrechnung, die Vermögensübersicht, der Jahresbericht des Europäi-
schen Rechnungshofs und die Auskünfte der überprüften Gemeinschaftsor-
gane die Grundlage für das Entlastungsverfahren. Mit dem Entlastungsbe-
schluss trifft das Parlament eine politische Entscheidung über die Haushalts-
führung der Kommission und ermöglicht den abschließenden haushalts-
rechtlichen Rechnungsabschluss257. 

Das Europäische Parlament kann der Europäischen Kommission die Entlas-
tung gewähren oder sie aufschieben oder verweigern und so die Durchfüh-
rung von konkreten Änderungen erreichen258. In dieser Möglichkeit liegt die 
größte Bedeutung des Entlastungsverfahrens. 

 

253 Art. 248 Abs. 4 EG. 
254 Fugmann, Der GesamtHaushalt der EG, S. 459; Magiera, in: Schweitzer, Europäi-

sches Verwaltungsrecht, S. 115, 126 f.; Seeler, EuR 1990, S. 99, 108 ff.; Theato/Graf, 
S. 128. 

255 Strasser, Finanzen Europas, S. 299. 
256 Graf, Finanzkontrolle der EG, S. 110; Theato, in: KAS, Finanzkontrolle und Be-

trugsbekämpfung, S. 17, 20. 
257 Fugmann, Der GesamtHaushalt der EG, S. 440 ff. 
258 Magiera, in: FS Friauf, S. 13, 30. 
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Die Kontrolle der Haushaltsführung während des Haushaltsjahres ist aufge-
teilt in die Ausgabenüberwachung, die Erstellung von Vorgaben für den neu-
en Haushalt und die Überwachung der Vereinnahmung der Eigenmittel259.  

Um eine genügende Einsicht in die Haushaltsdurchführung der Kommission 
zu erhalten, normiert die HO-EG260 Informations- und Kontrollmittel, die 
der Kommission die Pflicht auferlegen, monatliche Zahlenangaben und Ü-
bersichten an das Parlament weiterzuleiten. Zudem ist das Europäische Par-
lament befugt, die Kommission im Zusammenhang mit der Ausübung der 
Haushaltsbefugnisse aufzufordern, das Ausgabeverhalten und die Finanz-
kontrollsysteme mitzuteilen.  

Ferner wirkt das Europäische Parlament bei der Aufstellung des neuen 
Haushaltsplans mit. Dabei erfolgt jährlich eine ausführliche Diskussion über 
die Einzelheiten des geltenden Haushaltsplans261. Für das Parlament bedeu-
tet dies das Erfordernis der Kenntnis über die Mittelverwendung im laufen-
den Jahr, so dass eine konkrete Planung für die Mittelverwendung des Fol-
gejahres durchgeführt werden kann262. 

b. Verwaltungsrechtliche Kontrollen 

Die verwaltungsrechtlichen Kontrollen gegenüber dem Wirtschaftsbeteilig-
ten sind anderer Natur als die internen Überprüfungen, die das europäische 
Finanzsystem kennzeichnen. Sie sind einzuteilen in solche Kontrollen, die 
durch die Mitgliedstaaten durchgeführt werden und solche, die von den Be-
hörden oder Dienststellen der Europäischen Gemeinschaften selbst vorge-
nommen werden. Diese Zweiteilung resultiert aus der Tatsache, dass die 
grundsätzliche Durchführungskompetenz für das Gemeinschaftsrecht in der 
Form des so genannten indirekten Vollzugs bei den Mitgliedstaaten liegt263. 

 

259 Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 783. 
260 Art. 34 und Art. 99 Abs. 2. 
261 Bettendorf, Die rechtlichen Befugnisse und politischen Möglichkeiten des Europäi-

schen Parlaments, S. 5 ff.; Europäische Kommission, Die Finanzverfassung, S. 127; 
Theato, in: Dauses, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, A.III, Rn. 80; Theato, in: 
KAS, Finanzkontrolle und Betrugsbekämpfung, S. 17, 21. 

262 Graf, Finanzkontrolle der EG, S. 115. 
263 Scheuing, EuR 1985, S. 229, 249; Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, Bd. I, 

S. 25, 33; Streinz, WiVerw 1996, S. 129, 131 f.; vgl. auch EuGH, verb. Rs. 205–
215/82 – Milchkontor/Deutschland, Slg. 1983, 2633, 2665; Rs. 262/87 – Niederlan-
de/Kommission, Slg. 1989, 225, 226. 
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aa. Kontrollen durch die Mitgliedstaaten 

Die mitgliedstaatliche Kontrollverpflichtung stellt den Regelfall der verwal-
tungsrechtlichen Überprüfungen dar264, zumal die grundsätzliche Vollzugs-
kompetenz bei den Mitgliedstaaten liegt. Dies resultiert aus Art. 10 EG und 
wird für den Schutz der finanziellen Interessen auch in Art. 280 EG fest-
gehalten. Allerdings ist auch hier wegen der großen Unterschiede der natio-
nalen Systeme eine Vereinheitlichung oder zumindest Harmonisierung ange-
strebt worden, so dass einzelne Kontrollregelungen, die Verpflichtungen für 
die Mitgliedstaaten enthalten, auch in europarechtlichen Verordnungen fest-
gehalten wurden. 

Eine solche Regelung beinhaltet das „integrierte Verwaltungs- und Kontroll-
system“ im Bereich des EAGFL, Abteilung Garantie265. In diesen Verord-
nungen sind einige Bestimmungen für Kontrollen vor Ort und Sanktionen 
für den Bereich der Landwirtschaft, insbesondere für landwirtschaftliche 
Kulturpflanzen, Reis, Rindfleisch, Schaffleisch, Milch und Milcherzeugnis-
se, geschaffen worden. Die Mitgliedstaaten müssen gemäß Art. 8 Verord-
nung Nr. 3508/92266 jeden Antrag auf Beihilfe kontrollieren. Darüber hinaus 
sind Stichprobenkontrollen vor Ort vorgesehen267.  

Überdies ist im Bereich des Ausfuhrerstattungsrechts die Verordnung Nr. 
386/90268 eingeführt worden, die Verpflichtungen für körperliche Kontrollen 
enthält. Die Verordnung Nr. 386/90 betrifft Kontrollen bei der Ausfuhr 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, für die Erstattungen oder andere Zahlun-
gen geleistet werden269. Die Verordnung setzte zunächst einen Mindestkon-
trollsatz der Ausfuhranmeldungen je Erzeugnissektor fest. Die Mitgliedstaa-

 

264 Heine, WiVerw 1996, S. 149, 165. 
265 Verordnung (EWG) Nr. 3508/92 des Rates vom 27. November 1992 zur Einführung 

eines integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems für bestimmte gemeinschaftli-
che Beihilferegelungen, ABlEG 1992 Nr. L 355, S. 1 ff., zuletzt geändert durch Ver-
ordnung (EG) Nr. 495/2001, ABlEG 2001 Nr. L 72, S. 6 ff. und Verordnung (EWG) 
Nr. 3887/92 der Kommission vom 23. Dezember 1992 mit Durchführungsbestim-
mungen zum integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem für bestimmte gemein-
schaftliche Beihilferegelungen, ABlEG 1992 Nr. L 391, zuletzt geändert durch Ver-
ordnung (EG) Nr. 2721/2000, ABlEG 2000 Nr. L 314, S. 8. 

266 ABlEG 1992 Nr. L 355, S. 1 ff. 
267 Art. 8 Abs. 2 Verordnung Nr. 3508/92, ABlEG 1992 Nr. L 355, S. 1 ff. 
268 Verordnung (EWG) Nr. 386/90 des Rates vom 12. Februar 1990 über die Kontrolle 

bei der Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse, für die Erstattungen oder andere 
Zahlungen geleistet werden, ABlEG 1990 Nr. L 42, S. 6 ff., zuletzt geändert durch 
Verordnung (EG) Nr. 163/94, ABlEG 1994, Nr. L 24, S. 2 ff. 

269 5. Erwägungsgrund der Verordnung (EWG) Nr. 386/90, ABlEG 1990 Nr. L 42, S. 6 
ff. 
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ten sind verpflichtet, physische Warenkontrollen durch häufige, unangemel-
dete und repräsentative Stichproben durchzuführen270. Das heißt gleichzei-
tig, dass neben den durch die Verordnung definierten Mindestkontrollen von 
5 % der Ausfuhren271 die Durchführung der Kontrollen allein durch die Mit-
gliedstaaten unangetastet bleibt272. 

Die Kontrollen nach der Verordnung Nr. 386/90 bleiben wirksam, da die 
Verordnung Nr. 800/99273 keine spezielleren Kontrollregelungen enthält. 

Darüber hinaus enthält die Verordnung Nr. 3002/92274 Kontrollregelungen 
für landwirtschaftliche Erzeugnisse, die von Interventionsstellen freigegeben 
werden und einer besonderen Verwendung zuzuführen sind. Gemäß Art. 1 
Abs. 1 Verordnung Nr. 3002/92 handelt es sich hierbei um Fette, Reis, 
Milch, Milcherzeugnisse, Rindfleisch, Rohtabak, Getreide, Schweinefleisch, 
Obst und Gemüse. 

Auch die Verordnung Nr. 4045/89275 enthält Kontrollbestimmungen. Diese 
beinhaltet Tatbestände zu „ex-post-Kontrollen“ im Rahmen der Auszahlun-
gen des EAGFL, Abteilung Garantie und regelt die Prüfungspflichten der 
Mitgliedstaaten (nachträgliche Buchprüfungen)276. Sie legt fest, in welchem 
Umfang die Bücher, Register und Geschäftsdaten der betroffenen Unter-

 

270 Mögele, EWS 1998, S. 1, 3; Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 
209 a, Rn. 95. 

271 Vgl. Verordnung Nr. 386/90 und Verordnung Nr. 2221/95, Verordnung (EG) der 
Kommission vom 20.09.1995 zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 386/90 
des Rates hinsichtlich der Warenkontrolle bei der Ausfuhr landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse, für die eine Erstattung gewährt wird, ABlEG 1995 Nr. L 224, S. 13 ff., zu-
letzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 2655/99, ABlEG 1999 Nr. L 325, S. 12 ff. 

272 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 95. 
273 Verordnung (EG) Nr. 800/99 der Kommission vom 15.04.1999 über gemeinsame 

Durchführungsvorschriften für Ausfuhrerstattungen bei landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen, ABlEG 1999 Nr. L 102, S. 11 ff. zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 
90/2000, ABlEG 2000 Nr. L 14, S. 22 ff. 

274 Verordnung (EWG) Nr. 3002/92 der Kommission vom 16.10.1992 über gemeinsame 
Durchführungsbestimmungen für die Überwachung der Verwendung und/oder der 
Bestimmung von Erzeugnissen aus den Beständen von Interventionsstellen, ABlEG 
1992 Nr. L 301, S. 17 ff., zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 770/96, 
ABlEG 1996 Nr. L 104, S. 13 ff. 

275 Verordnung (EWG) Nr. 4045/89 des Rates vom 21. Dezember 1989 über die von den 
Mitgliedstaaten vorzunehmende Prüfung der Maßnahmen, die Bestandteil des Finan-
zierungssystems des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Land-
wirtschaft, Abteilung Garantie, sind, ABlEG 1989 Nr. L 388, S. 18 ff., zuletzt geän-
dert durch die Verordnung Nr. 3094/94, ABlEG 1994, Nr. L 328, S. 1 ff. 

276 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 94. 
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nehmen geprüft werden müssen und enthält Vorgaben hinsichtlich der Art 
und Weise der Kontrollen277. Die Mitgliedstaaten haben die Verpflichtung, 
so genannte Prüfungsprogramme für Kontrollen zu erstellen und der Kom-
mission zur Genehmigung vorzulegen278. Hinsichtlich der Beteiligung der 
Kommissionsbeamten an den Prüfungen sieht Artikel 21 Verordnung Nr. 
4045/89 vor, dass die Bediensteten der Kommission Zugang zu sämtlichen 
Unterlagen haben sollen, die bei den Prüfungen erstellt werden279. In dem 
Vorschlag der Kommission zur Änderung dieser Verordnung ist vorgesehen, 
dass die Kommissionsbeamten das Recht haben werden, bei den Untersu-
chungen anwesend zu sein, ohne jedoch eingreifen zu können280. 

Kontrollen nach der Buchführungsverordnung und solche nach den Vor-
schriften des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems schließen sich 
aus281. 

bb. Kontrollen durch die Gemeinschaftsbehörden 

Trotz der vorrangigen Kontrollen durch die Mitgliedstaaten besteht die 
Möglichkeit für die Gemeinschaft, eigene Kontrollen durchzuführen. Diese 
Kontrollen werden von der Kommission in ihrer Eigenschaft als Hüterin der 
Verträge einerseits bei den Mitgliedstaaten durchgeführt, um die ordnungs-
gemäße Verwaltung der europäischen Finanzmittel zu überprüfen, und ande-
rerseits bei den Wirtschaftsbeteiligten selbst. 

Hinsichtlich der Kontrollen wird unterschieden zwischen der Durchführung 
eigenständiger Kontrollen durch Dienste der Kommission ohne Mitwirkung 
der Mitgliedstaaten einerseits und der Hinzuziehung von Beamten der 
Kommission bei den von den Mitgliedstaaten durchzuführenden Kontrollen 
andererseits282.  

(1) Kontrollen bei Behörden der Mitgliedstaaten 

Die Kontrollen bei den Behörden der Mitgliedstaaten sind insofern von be-
sonderer Bedeutung, als sie Aufschluss darüber geben, ob die Mittel der 
Gemeinschaft ordnungsgemäß verbucht worden sind und ob die Verwaltung 

 

277 Art. 1 ff. Verordnung Nr. 4045/89, Verordnung (EWG) Nr. 4045/89, ABlEG 1989 Nr. 
L 388, S. 18 ff. 

278 Artikel 10 Verordnung Nr. 4045/89, ABlEG 1989 Nr. L 388, S. 18 ff. 
279 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 94. 
280 KOM (94) 159 endgültig, ABlEG 1994, Nr. L 175 S. 7. 
281 Vgl. insofern Art. 1 Verordnung Nr. 4045/89, Verordnung Nr. 3235/94, ABlEG 1994 

Nr. L 338/16. 
282 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 91. 
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der Mitgliedstaaten im gemeinschaftlichen Bereich präzise vorgeht. Dieser 
Bereich ist besonders detailliert durch europäische Verordnungen geregelt. 

(a) Eigenmittel 

Für die Eigenmittel der Gemeinschaft sind die Befugnisse der Kommission 
in dem Beschluss 94/728/EG, Euratom283 und die dazu ergangenen Ausfüh-
rungsverordnungen Nr. 1150/2000284 und Nr. 1553/89285 festgelegt. Tatsäch-
liche Voraussetzung für die Ausübung dieser Kontrollbefugnisse ist die Er-
füllung der Mitteilungspflichten der Mitgliedstaaten286. Danach besteht eine 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten, der Kommission die von ihnen ergriffe-
nen Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung mitzuteilen.  

Bei den traditionellen Eigenmitteln sieht Art. 18 der Verordnung (EWG) Nr. 
1552/89287 einerseits die Hinzuziehung von Beamten der Kommission bei 
von Behörden der Mitgliedstaaten durchgeführten Kontrollen288 und ande-
rerseits eigene Kontrollen durch die Kommission289 als Grundformen von 
Kontrollbefugnissen der Kommission vor. Eine Pflicht der Mitgliedstaaten 
zur halbjährlichen Mitteilung von Informationen über festgestellte Betrugs-
fälle und Unregelmäßigkeiten, die den Betrag von 10.000,- Euro überstei-
gen, besteht gemäß Art. 6 Abs. 3 Verordnung Nr. 1552/89290. Darüber hinaus 
sind in der Verordnung Nr. 1150/2000291 einige Informations- und Melde-
pflichten der Mitgliedstaaten gegenüber der Kommission für die traditionel-
len Eigenmittel enthalten. Danach werden die übermittelten Angaben von 
der Kommission auf Fehlerfassungen überprüft und gegebenenfalls Berech-
nungen und Statistiken eingesehen. Diese Kontrollen erfolgen notwendi-
gerweise in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Mitgliedstaat. Die Rechte 

 

283 Beschluss (94/728/EG, Euratom) des Rates vom 31.10.1994 über das System der 
Eigenmittel der Gemeinschaften, ABlEG 1994 Nr. L 293 S. 9 ff. 

284 Verordnung (EG) Nr. 1150/2000 des Rates vom 29.09.2000 zur Durchführung des 
Beschlusses 94/728/EG, Euratom über das System der Eigenmittel der Europäischen 
Gemeinschaften, ABlEG 2000 Nr. L 130, S. 1 ff. 

285 Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1553/89 des Rates vom 29.05.1989 über die end-
gültige einheitliche Regelung für die Erhebung der Mehrwertsteuereigenmittel der 
Europäischen Gemeinschaften, ABlEG 1989 Nr. L 155, S. 9 ff. 

286 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 102. 
287 Verordnung (EG) Nr. 1258/99 des Rates vom 17.05.1999 über die Finanzierung der 

gemeinsamen Agrarpolitik, ABlEG 1999 Nr. L 160, S. 103 ff.  
288 Art. 18 Abs. 2 Verordnung Nr. 1552/89. 
289 Art. 18 Abs. 3 Verordnung Nr. 1552/89. 
290 ABlEG 1999 Nr. L 160, S. 103 ff.  
291 ABlEG 2000 Nr. L 130, S. 1 ff. 
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und Pflichten der Kommission sind in der Verordnung Nr. 1026/99292 festge-
legt. 

Bei den Mehrwertsteuereigenmitteln ergeben sich die Kontrollbefugnisse 
der Kommission aus Artikel 11 Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1553/89293. 
Für die Rechte und Pflichten der Kommissionsbediensteten, die an derarti-
gen Kontrollen teilnehmen, verweist Art. 11 Abs. 2 auf die Regeln der Ver-
ordnung Nr. 165/74294. Mitteilungspflichten der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Mehrwertsteuereigenmittel sind in der Verordnung (EWG) Nr. 218/92295 
niedergelegt, die im Zusammenhang mit der Reformierung und Harmonisie-
rung der Mehrwertsteuersysteme der Mitgliedstaaten ergangen ist. Darin 
sind auch elektronische Datenbanken zugunsten der Mitgliedstaaten für die 
Speicherung von Informationen bezüglich der Mehrwertsteuereigenmittel 
vorgesehen. 

(b) Agrarbereich 

Das primäre Gemeinschaftsrecht sieht in Artikel 40, 43 und 155 EG rechtli-
che Grundlagen für die Kontrollen im Agrarbereich vor296.  

Darauf stützte sich die für die interne Kontrolle im Bereich der gemeinsa-
men Agrarpolitik grundlegende Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates 
vom 21.4.1970297, die allerdings unmittelbar der Kontrolle der Mitgliedstaa-
ten und damit der Kontrolle des einzelnen Marktbeteiligten nur mittelbar 

 

292 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1026/99 vom 10. Mai 1999 des Rates zur Festlegung 
der Rechte und Pflichten der von der Kommission mit der Kontrolle der Eigenmittel 
der Gemeinschaft beauftragten Bediensteten, ABlEG 1999, Nr. L 126, S. 1 ff. 

293 ABlEG 1989 Nr. L 155, S. 9 ff. 
294 Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 165/74 zur Festlegung der Rechte und 

Pflichten der von der Kommission beauftragten Bediensteten gemäß Art. 14 Abs. 5 
der Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 2/71, ABlEG 1992 Nr. L 24 S. 1.  

295 Verordnung über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der 
indirekten Besteuerung (MwSt.) ABlEG 1992 Nr. L 24 S. 1. Vgl. auch Richtlinie 
77/799/EWG, Richtlinie des Rates vom 19. Dezember 1977 über die gegenseitige 
Amtshilfe zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten im Bereich der 
direkten und indirekten Steuern, ABlEG 1977 Nr. L 336, S. 15 ff. 

296 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 93. 
297 Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates vom 21.04.1970 über die Finanzierung der 

gemeinsamen Agrarpolitik, ABlEG 1970 Nr. L 94 S. 13, grundlegend reformiert 
durch Verordnung (EG) Nr. 1287/95, ABlEG 1995 Nr. L 125 S. 1 und Verordnung 
(EG) Nr. 1663/95, ABlEG 1995 Nr. L 158 S. 6; vgl. dazu Kummer, in: Gro-
eben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 40, Rn. 66; sowie die Entscheidung 
EuGH, Rs. 11/76 – Niederlande/Kommission, Slg. 1979, 245.  
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diente298. Die Verordnung Nr. 729/70 enthielt bereits detaillierte Kontrollbe-
fugnisse299. 

Diese Befugnisse sind im Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik nunmehr 
ersetzt worden durch die Verordnung Nr. 1258/99300. Danach besteht die 
Möglichkeit, gemäß Art. 9 Verordnung Nr. 1258/99301 die Tätigkeit der nati-
onalen Verwaltung sektorübergreifend zu überprüfen. Die Mitgliedstaaten 
sind verpflichtet, der Kommission die genauen Modalitäten der Zahlungen 
aus den Fonds ebenso wie die Jahresabrechnungen und Ausgabenvorschläge 
mitzuteilen302. Auch die Wiedereinziehung von zu Unrecht gezahlten Beträ-
gen ist in der Verordnung Nr. 1258/99 vorgesehen303. 

Im Rahmen einzelner Marktordnungen gibt es Sonderregelungen über Kon-
trollen und ihre Durchführung durch Kontrollbedienstete der Gemeinschaft, 
die vorwiegend Informations- und Meldepflichten normieren304. 

 

298 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 93. 
299 Artikel 8 Verordnung Nr. 729/70 betonte grundsätzlich die Verantwortung der Mit-

gliedstaaten für die Verhinderung und Verfolgung von Unregelmäßigkeiten. Nach Ar-
tikel 6 Verordnung Nr. 729/70 konnte die Kommission von den Mitgliedstaaten die 
Durchführung von Untersuchungen verlangen, an denen Bedienstete der Kommissi-
on teilnehmen konnten. Allerdings beschränkten sich die Befugnisse der Kommission 
auf die den nationalen Verwaltungsbehörden zur Verfügung stehenden Kompetenzen. 
Nach der Verordnung Nr. 729/70 des Rates in der Fassung der Verordnung Nr. 
1287/95, Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates vom 21.04.1970 über die Finan-
zierung der gemeinsamen Agrarpolitik, ABlEG 1970 Nr. L 94, S. 13 ff., zuletzt geän-
dert durch Verordnung (EG) Nr. 1287/95, ABlEG 1995 Nr. L 125, S. 1 ff. wurde ü-
berprüft, inwiefern der betreffende Mitgliedstaat die Mittelvergabe im Bereich der 
gemeinschaftlichen Marktordnungen ordnungsgemäß vorgenommen hat. Artikel 9 
Abs. 2 der Verordnung Nr. 729/70 ermächtigte die Bediensteten der Kommission, 
Kontrollen in eigener Verantwortung durchzuführen. Diese Prüfungen vor Ort be-
zweckten, die Zuverlässigkeit der von den Mitgliedstaaten durchgeführten Kontrol-
len nachzuprüfen. 

300 Verordnung (EG) Nr. 1258/99 des Rates vom 17.05.1999 über die Finanzierung der 
gemeinsamen Agrarpolitik, ABlEG 1999 Nr. L 160, S. 103 ff. 

301 ABlEG 1999 Nr. L 160, S. 103 ff. 
302 Art. 4 Verordnung Nr. 1258/99, ABlEG 1999 Nr. L 160, S. 103 ff. 
303 Art. 8 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 1258/99, ABlEG 1999 Nr. L 160, S. 107 ff. 
304 Verordnung (EWG) Nr. 2262/84 über Sondermaßnahmen für Olivenöl, ABlEG 1984 

Nr. L 208 S. 11 ff., Verordnung (EWG) Nr. 2075/92 des Rates vom 30.06.1992 über 
die gemeinsame Marktorganisation für Rohtabak, ABlEG 1992 Nr. L 215, S, 70 ff., 
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1336/2000, ABlEG 2000 Nr. L 154, 
S. 2 ff., Verordnung (EWG) Nr. 2048/89 betreffend die allgemeinen Regeln für Kon-
trollen im Weinsektor, ABlEG 1989 Nr. L 202 S. 32, Verordnung (EWG) Nr. 1198/90 
über die Erstellung einer gemeinschaftlichen Zitruskartei, ABlEG 1990 Nr. L 119 S. 
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Außerdem kann die Kommission im Bereich des EAGFL, Abteilung Garan-
tie, nach Art. 6 Verordnung Nr. 595/91305 gemeinsam mit den Behörden des 
betreffenden Mitgliedstaats Kontrollen vornehmen, wenn der Verdacht be-
steht, dass Unregelmäßigkeiten begangen worden sind. Die Verordnung er-
mächtigt zur Durchführung von Ermittlungen und Untersuchungen. Diese 
Kontrollen erfolgen allerdings wie die Verordnung im Hinblick auf das 
Rechnungsabschlussverfahren und sind damit in erster Linie auf eine Kon-
trolle der EAGFL-Ausgaben der Mitgliedstaaten gerichtet306. Die Mitglied-
staaten müssen danach die nationalen Vorschriften zur Kontrolle der ausge-
zahlten Mittel mitteilen und detaillierte Berichte über die erkannten Unre-
gelmäßigkeiten erstellen und der Kommission weiterleiten307. 

(c) Strukturfonds 

Im Ausgabenbereich kann die Kommission Kontrollen der mitgliedstaatli-
chen Verwaltungssysteme im Bereich der Struktur- und des Kohäsionsfonds 
durchführen nach Art. 38 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1260/99308.  

Für die Kontrollbefugnisse im Hinblick auf die Strukturfonds war zunächst 
Art. 23 der Verordnung Nr. 4253/88309 die wirksame Rechtsgrundlage. Nach 
Art. 23 Abs. 2 Verordnung Nr. 4253/88310 waren die Bediensteten der Kom-
mission zusätzlich zu den nach Abs. 1 grundsätzlich zuständigen Mitglied-
staaten zur Vornahme von Kontrollen vor Ort befugt. Die Behörden der Mit-
gliedstaaten können an diesen Kontrollen teilnehmen, sind dazu aber nicht 

 

59, Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom 28. Oktober 1996 über die gemein-
same Marktorganisation für Obst und Gemüse, ABlEG 1996 Nr. L 297, S. 1 ff., zu-
letzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 2520/97 der Kommission vom 15. Dezem-
ber 1997, ABlEG 1997 Nr. L 346, S. 41 ff. 

305 Verordnung (EWG) Nr. 595/91 des Rates vom 4. März 1991 betreffend Unregelmä-
ßigkeiten und die Wiedereinziehung zu Unrecht gezahlter Beträge im Rahmen der 
Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik sowie die Einrichtung eines einschlägi-
gen Informationssystems und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 283/72, 
ABlEG 1991 Nr. 67, S. 11 ff. 

306 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 99. 
307 Art. 2 Verordnung Nr. 595/91, ABlEG 1991 Nr. L 67, S. 11 ff. 
308 Verordnung (EG) Nr. 1260/99 des Rates vom 21.06.1999 mit allgemeinen Bestim-

mungen über die Strukturfonds, ABlEG 1999 Nr. L 161, S. 1 ff., zuletzt geändert 
durch Verordnung (EG) Nr. 1264/99, ABlEG 1999 Nr. L 130, S. 1 ff. 

309 Verordnung (EWG) Nr. 4253/88 des Rates vom 19.12.1988 zur Durchführung der 
Verordnung (EWG) Nr. 2052/88 hinsichtlich der Koordinierung der Interventionen 
der verschiedenen Strukturfonds einerseits und zwischen diesen und den Interventio-
nen der Europäischen Investitionsbank und den sonstigen vorhandenen Finanzin-
strumente andererseits, ABlEG 1988 Nr. L 374, S. 1 ff. 

310 ABlEG 1988 Nr. L 374, S. 1 ff. 
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verpflichtet, so dass man auch hier von einer eigenständigen Kontrollbefug-
nis der Kommission sprechen konnte. Diese eigenen Kontrollbefugnisse 
sind nun geregelt in Art. 38 Verordnung Nr. 1260/99311. Darunter fallen auch 
Stichprobenkontrollen durch die Kommission. 

Die Kommission hat zur Regelung der Mitteilungspflichten für den Bereich 
der Strukturfonds sowie des Kohäsionsfonds zwei Verordnungen verab-
schiedet, die Verordnung Nr. 1681/94312 und die Verordnung Nr. 1831/94313. 
Die hier neu geregelten Mitteilungspflichten der Mitgliedstaaten umfassen 
die Mitteilung der festgestellten bzw. vermuteten Unregelmäßigkeiten314 
sowie der ergriffenen Maßnahmen und Entscheidungen in detaillierter 
Form315. Artikel 1 Abs. 2 Verordnung Nr. 1681/94316 sieht vor, dass bei einer 
Finanzierung aus den beiden Abteilungen des EAGFL für die Mitteilungs-
pflichten bei Unregelmäßigkeiten die Verordnung Nr. 595/91317 Anwendung 
findet. Die Mitgliedstaaten müssen demnach die festgestellten Unregelmä-
ßigkeiten der Kommission melden. In diesem Rahmen sind auch die einge-
leiteten Verfahren in den Mitgliedstaaten mitzuteilen. Für den Bereich des 
FIAF sind in der Verordnung Nr. 2847/93318 Mitteilungspflichten normiert. 

 

311 ABlEG 1999 Nr. L 161, S. 1 ff. 
312 Verordnung (EG) Nr. 1681/94 der Kommission betreffend Unregelmäßigkeiten und 

die Wiedereinziehung zu Unrecht gezahlter Beträge im Rahmen der Finanzierung der 
Strukturpolitiken sowie die Einrichtung eines einschlägigen Informationssystems, 
ABlEG 1994 Nr. L 178, S. 43 ff., zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 
1264/99, ABlEG 1999 Nr. L 130, S. 1 ff. Vgl. für den Kohäsionsfonds Verordnung 
Nr. 1164/94, ABlEG 1999 Nr. L 161, S. 57 ff. 

313 Verordnung (EG) Nr. 1831/94 der Kommission betreffend Unregelmäßigkeiten und 
die Wiedereinziehung zu Unrecht gezahlter Beträge im Rahmen der Finanzierung des 
Kohäsionsfonds sowie die Einrichtung eines einschlägigen Informationssystems, 
ABlEG 1994 Nr. L 191 S. 9 ff. 

314 Vgl. jeweils Art. 4 der oben genannten Verordnungen, Verordnung (EG) Nr. 1681/94, 
ABlEG 1994 Nr. L 178, S. 43 ff., Verordnung (EG) Nr. 183/94, ABlEG 1994 Nr. L 
191, S. 9 ff. 

315 Artikel 5 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 1681/94, ABlEG 1994 Nr. L 178, S. 43 ff., 
Verordnung (EG) Nr. 183/94, ABlEG 1994 Nr. L 191, S. 9 ff. nimmt jeweils Bezug 
auf die eventuelle Einstellung der Strafverfolgung. 

316 Verordnung (EG) Nr. 1681/94, ABlEG 1994 Nr. L 178, S. 43 ff. 
317 Verordnung (EWG) Nr. 595/91 des Rates vom 04.03.1991 betreffend Unregelmäßig-

keiten und die Wiedereinziehung zu Unrecht gezahlter Beträge im Rahmen der Fi-
nanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik sowie die Einrichtung eines einschlägigen 
Informationssystems und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 283/72, ABlEG 
1991 Nr. L, S. 11 ff. 

318 Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom 12.10.1993 zur Einführung einer 
Kontrollregelung für die gesamte Fischereipolitik, ABlEG 1993 Nr. L 261, S. 1 ff., 
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(2) Kontrollen bei Wirtschaftsbeteiligten 

Die Kontrollen bei Wirtschaftsteilnehmern werden hauptsächlich vom Euro-
päischen Amt für Betrugsbekämpfung, OLAF, durchgeführt. Die Tätigkeit 
von OLAF findet dabei ihre Rechtsgrundlage teilweise in den Verordnun-
gen, die sektorielle Kontrollbefugnisse gewähren. Daneben besteht jedoch 
auch die Möglichkeit, nach den Verordnungen Nr. 2185/96319 und Nr. 
1073/99320 bzw. Nr. 1074/99321 vorzugehen, die horizontale Kontrollbefug-
nisse gewähren. Unter horizontalen Kontrollbefugnissen versteht man die 
Möglichkeit, gebietsübergreifend und nicht auf einzelne Sektoren be-
schränkt vorzugehen. 

Die Besonderheit der aufgeführten Verordnungen liegt in dem Umstand, 
dass dem OLAF originäre Befugnisse zuerkannt werden, selbständig und 
gebietsübergreifend Unregelmäßigkeiten bei Wirtschaftsbeteiligten zu ermit-
teln322.  

2. Sanktionen 

Die Ermittlungen von Unregelmäßigkeiten durch die Kommission ergeben 
nur dann einen Sinn, wenn sie auch mit einer Sanktion belegt sind, so dass 
neben der Restitutionswirkung eine abschreckende Wirkung für den Wirt-
schaftsbeteiligten entsteht. Denn der Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften kann nur dann gewährleistet sein, wenn Un-
regelmäßigkeiten auch rechtlich nachteilige Folgen mit sich bringen. 

Die Assimilierungsverpflichtung des Art. 280 EG beschränkt sich nicht nur 
darauf, die Mitgliedstaaten zur Gleichstellung der finanziellen Interessen mit 
ihren eigenen finanziellen Interessen zu verpflichten. Vielmehr ist es auch 
erforderlich, dass bei einem Verstoß gegen die dem Schutz dieser Interessen 
dienenden Ge- und Verbotsvorschriften Sanktionen verhängt werden323.  

Bei den verwaltungsrechtlichen Sanktionen handelt es sich um Reaktionen 
auf Rechtsverstöße, bei denen sich das begangene Unrecht vom strafbaren 
Unrecht nur graduell unterscheidet und aufgrund einer Ermessensentschei-
dung des Gesetzgebers eine administrative Ahndung ohne gesellschaftliches 

 

zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2846/98´, ABlEG 1998 Nr. L 358, S. 
5 ff. 

319 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
320 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
321 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 8 ff. 
322 Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 47; Schoo, in: Schwarze, EUV/EGV, Art. 280, Rn. 

9. 
323 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 26. 
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Unwerturteil und ohne moralische Verurteilung erfolgt324. Im Vordergrund 
steht die präventive Funktion, obwohl auch repressive Erwägungen und der 
Schadensausgleich eine Rolle spielen325.  

a. Der Sanktionsbegriff 

Der Sanktionsbegriff ist nicht legaldefiniert und wird im Gemeinschafts-
recht unterschiedlich verstanden. Nach einer rechtstheoretischen Ansicht, 
die den Sanktionsbegriff sehr weit interpretiert, fallen darunter alle Maß-
nahmen, die zu einer wirksamen Rechtsdurchsetzung beitragen326. Auch der 
EuGH verwendet diesen weiten Sanktionsbegriff, wobei Sanktionen als re-
pressive aber auch präventive und restitutive Maßnahmen verstanden wer-
den327. Verwaltungsrechtliche Sanktionen sind demnach Maßnahmen, die 
darauf abzielen, durch die Auferlegung nachteiliger finanzieller und wirt-
schaftlicher Folgen von der Begehung von Rechtsverstößen abzuschrecken 
und die durch Rechtsverstöße entstandenen (Vermögens-)schäden aus-
zugleichen328. 

In der Literatur wird hingegen eine andere Auffassung vertreten329. Die Ver-
treter dieser Auffassung gehen von einem engeren Sanktionsbegriff aus. Da-
nach sind Sanktionen solche Maßnahmen, die sich rechtlich oder wirtschaft-
lich nachteilig auf den Betroffenen auswirken330. Darunter fallen somit keine 
Bestimmungen, die allein der Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustan-
des dienen und keine darüber hinausgehende Beschwer enthalten331. Dieser 
Auslegung des Sanktionsbegriffs entspricht auch die Verwendung durch die 

 

324 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 26. 
325 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 26. 
326 Magiera, in: FS Friauf, S. 13, 34; ders. in: Grabitz/Hilf, Art. 209 a, Rn. 15; von die-

ser weiten Definition erfasst werden soziale wie rechtliche Normen sowie positive 
wie negative Sanktionen, also Belohnungen und Bestrafungen. 

327 EuGH, Rs. 50/76 – Amsterdam Bulb/Produktschaap voor Siergewassen, Slg. 1977, 
137, 150 („Prävention und Repression“); EuGH, Rs. C-240/90 – Deutschland/Kom-
mission, Slg. 1992, I-5383, 5430; – Maizena/BALM, Slg. 1987, 4587, 4607 („Resti-
tution“). 

328 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 26; Sieber, in: 
FS Geerds, S.113, 117. 

329 Lenaerts, EuR 1997, S. 17, 18; Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften, S. 188; Pernice/Kadelbach, DVBl. 1996, S. 1100, 
1112; Sieber, in: Van Gerven/Zuleeg, S. 71, 72 f. 

330 Lenaerts, EuR 1997, S. 17, 18; Pernice/Kadelbach, DVBl. 1996, S. 1100, 1112. 
331 Kadelbach, in: Van Gerven, Sanktionen, S. 81 f.; Priebe, in: Van Gerven, Sanktionen, 

S. 55 f. 
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Kommission. So unterscheidet die Verordnung Nr. 2988/95332 zwischen 
Maßnahmen und Sanktionen. Der engere Begriff entspricht der dort vorge-
nommenen Unterscheidung zwischen verwaltungsrechtlichen Maßnahmen 
und Sanktionen im Sinne der Auslegung der Verordnung Nr. 2988/95333. Un-
ter den dort genannten Maßnahmen werden solche Regelungen verstanden, 
die rein restitutiver Art sind und keine darüber hinausgehenden Nachteile 
erfassen. Die Verordnung Nr. 2988/95 ist wiederum die Grundlage für die 
Verordnung Nr. 2185/96334, die für diese Untersuchung maßgebend ist. Die 
begriffliche Unterteilung in Maßnahmen und Sanktionen legt die Auslegung 
nahe, dass „Sanktionen“ im Gegensatz zu den reinen Maßnahmen mit wirt-
schaftlichen Nachteilen verbunden sind. Dementsprechend wird hier dem 
engeren Sanktionsbegriff gefolgt. 

b. Betroffene 

Potentiell können von den Sanktionen die Gemeinschaftsbediensteten, die 
Mitgliedstaaten und die Wirtschaftsteilnehmer betroffen sein. 

aa. Gemeinschaftsbedienstete 

Obwohl die finanziellen Interessen der Gemeinschaften auch von den Be-
diensteten der Gemeinschaften selbst geschädigt werden können, ist bisher 
die Sanktionierung solcher Verstöße noch nicht umfassend geregelt. Ansätze 
dazu bestehen im strafrechtlichen Bereich, zumal hier das erste Zusatzpro-
tokoll335 zum Übereinkommen zum Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften geschaffen wurde, das am 17.10.2002 in 
Kraft getreten ist. In Art. 3 und 4 des Protokolls336 sind strafrechtliche Rege-
lungen im Hinblick auf die Bestechung von EG-Beamten und bezüglich des 
Missbrauchs von Amtsbefugnissen festgelegt. Außerdem sind auch in dem 
so genannten „Corpus-Juris“337-Projekt strafrechtliche Maßnahmen enthal-
ten. Der Entwurf des „Corpus Juris“ enthält spezifische materiellrechtliche 
und verfahrensrechtliche Regelungen für den strafrechtlichen Schutz des 

 

332 ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1 ff. 
333 ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1, S. 3 – insbesondere Art. 4 der Verordnung. 
334 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
335 Protokoll aufgrund von Art. K.3 des Vertrages über die Europäische Union zum Ü-

bereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Ge-
meinschaften, ABlEG Nr. C 313 vom 23. September 1996, S. 2 ff. 

336 Protokoll aufgrund von Art. K.3 des Vertrages über die Europäische Union zum Ü-
bereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Ge-
meinschaften, ABlEG Nr. C 313 vom 23. September 1996, S. 2 ff. 

337 Delmas-Marty/Vervaele (Hrsg.), Implementation of the Corpus Juris, Volume I, II, 
III. Kurze Darstellung bei Otto, Jura 2000, S. 98, 102. 
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EG-Haushalts und sieht unter anderem die Errichtung eines europäischen 
Staatsanwalts vor338. Allerdings ist der Entwurf des Corpus Juris noch nicht 
rechtlich wirksam. 

bb. Mitgliedstaaten 

Das Sanktionssystem gegenüber den Mitgliedstaaten ist wesentlich stärker 
ausgeprägt als gegenüber den Gemeinschaftsbediensteten.  

Die wirksamste Sanktion kann sich aus einem Vertragsverletzungsverfahren 
nach Art. 226 EG ergeben. Danach kann die Europäische Kommission den 
EuGH anrufen, wenn sie der Ansicht ist, ein Mitgliedstaat habe gegen das 
Gemeinschaftsrecht verstoßen339. Daneben können gemäß Art. 228 Abs. 2 
Satz 3 EG bei Nichtbeachtung von EuGH-Urteilen Zwangsgelder oder Pau-
schalbeträge gegenüber den jeweiligen Mitgliedstaaten verhängt werden340. 

Ferner besteht die Möglichkeit, über das so genannte „Rechnungsabschluss-
verfahren“ im Agrarrecht Sanktionen gegenüber einem Mitgliedstaat zu er-
lassen341. Dieses Verfahren gilt für den Bereich des EAGFL. Es ist eine 
Möglichkeit zur Überprüfung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der jährli-
chen Ausgaben im Bereich der Ausfuhrerstattungen342. Ausgaben, die nach 
dem Gemeinschaftsrecht dem Haushalt rechtmäßig angelastet wurden, wer-
den vom EAGFL übernommen, allerdings erst nach Beendigung des Rech-
nungsabschlussverfahrens343. Diese Sanktion wirkt sich insofern besonders 
effektiv aus, als die Mitgliedstaaten unabhängig vom eigenen Verschulden 
solche Ausgaben aus dem eigenen Haushalt tragen müssen, die nach diesem 
Verfahren zu Unrecht an Wirtschaftsteilnehmer geleistet wurden344. 

 

338 Brüner/Spitzer, Der europäische Staatsanwalt, NStZ 2002, S. 393, 394. 
339 Ehlermann, Die Verfolgung von Vertragsverletzungen, S. 135 ff.; Heine, Kontroll- 

und Sanktionssysteme, WiVerw 1996, S. 149, 152.; EuGH, Rs. 67/88 – Kommissi-
on/Griechenland, Slg. 1989, 2965 ff.; Jarass, Grundfragen, S. 111; Steinhauer, S. 220 
ff.; Streinz, Vollzugsprobleme, S. 129, 145. 

340 Hölscheidt, BayVBl 1997, S. 459 ff.; Magiera, DÖV 1998, S. 173, 181. 
341 Art. 7 Verordnung (EG) Nr. 1258/99, durch die die Verordnung (EWG) Nr. 729/70 

aufgehoben wurde.; Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften, S. 278 ff.; Scherer, EuR 1986, S. 52 ff. 

342 Allkemper, RIW 1992, S. 121, 121; Priebe, in: Van Gerven, Sanktionen, S. 55, 57. 
343 Art. 7 Verordnung Nr. 1258/99. 
344 EuGH, Rs. 11/76 – Niederlande/Kommission, Slg. 1979, 257 ff.; Rs. 18/76 – Bun-

desrepublik Deutschland/Kommission, Slg. 1979, 343, 352 ff.; Lukanow, AgrarR 
1994, S. 256, 257; Mögele, EWS 1998, S. 1, 9; Pache, Der Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 280, 286; Priebe, in: Van Gerven, 
Sanktionen, S. 55, 67; Prieß/Spitzer, EuZW 1994, S. 297, 300; a.A. Heine, WiVerw 



1. Teil: Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften 

60 

Hierbei handelt es sich um eine Sanktion im weiteren Sinne, die jedoch zur 
Verstärkung der Kontrollen der Mitgliedstaaten führt. 

cc. Wirtschaftsbeteiligte 

Den größten Anteil an den Betrügereien zu Lasten der finanziellen Interes-
sen der Europäischen Gemeinschaften verursachen die Wirtschaftsteilneh-
mer. Dementsprechend sind hier auch besonders effektive Sanktionen zur 
Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts erforderlich. Grundsätzlich fällt es 
in den Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten, Sanktionen gegen die jewei-
ligen Verursacher von Gesetzesverstößen zu verhängen und zu vollziehen345. 
Allerdings sind dabei auch Bestimmungen aus dem Gemeinschaftsrecht zu 
berücksichtigen. So müssen die Mitgliedstaaten gemäß Art. 10 EG Verstöße 
gegen das Gemeinschaftsrecht auf dieselbe Art ahnden wie solche gegen 
nationales Recht (Assimilierungspflicht)346. Darüber hinaus gilt die Rege-
lung des Art. 280 Abs. 1 EG, welche die Pflicht der Mitgliedstaaten zum ef-
fektiven und abschreckenden Schutz der finanziellen Interessen vor schädi-
genden Verhalten normiert347. Zu berücksichtigen sind dabei allerdings auch 
die allgemeinen Rechtsgrundsätze, die sich aus der Rechtsprechung des 
EuGH ergeben348. 

Die Sanktionen, die im Bereich des öffentlichen Rechts gegenüber Wirt-
schaftsbeteiligten verhängt werden, sind grundsätzlich verwaltungsrechtli-
cher Natur. Dabei sind die administrativen Sanktionen vorwiegend von prä-

 

1996, S. 149, 152 f., der von einem engen Sanktionsbegriff ausgeht; Schrömbges, 
ZfZ 1997, S. 290, 293; Sieber, ZStrR 1996, S. 357, 387. 

345 EuGH, Rs. 352/92 – Milchwerke Köln/Wuppertal e.G./Hauptzollamt Köln-Rheinau, 
Slg. 1994, I-3385, 3407; Rs. 476/93P – Nutral SpA/Kommission, Slg. 1995, I-4125, 
4144; Böse, Strafen und Sanktionen, S. 253; Magiera, in: FS Friauf, S. 13, 33; Prieß, 
in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EGV, Art. 209 a, Rn. 108; Schweitzer/Hummer, 
Rn. 424 ff. 

346 Bleckmann, in: FS Stree/Wessels, S. 109 ff.; Gröblinghoff, Verpflichtung, S. 19 ff.; 
Tiedemann, EuZW 1990, S. 100 f. 

347 Dannecker, JURA 1998, S. 79, 82; ders. in: ZStW 108 (1996), 577, 585; Hix, in: 
Schwarze, EU-Kommentar Art. 34, Rn. 98; Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, 
EGV, Art. 209 a, Rn. 17 ff. 

348 EuGH, Rs. 68/88 – Kommission/Griechenland „Mais“, Slg. 1989, 2965 ff.; Rs. 
352/92 – Milchwerke Köln/Wuppertal e.G./Hauptzollamt Köln-Rheinau, Slg. 1994, I-
3385, 3407, dazu Tiedemann, NJW 1993, S. 23, 25; Prieß, in: Gro-
eben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 108.; Zuleeg, JZ 1992, S. 761, 
767. 



C. Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung  

61 

ventivem Charakter, berücksichtigen dabei allerdings auch die Repression 
und den Schadensausgleich349.  

Die Sanktionen der Europäischen Gemeinschaften sind zum Teil sektorbe-
zogen geregelt, das heißt, sie beziehen sich nur auf ein bestimmtes Rechts-
gebiet, z.B. das Agrarrecht. Daneben gibt es auch eine horizontale Sankti-
onsverordnung, die gebietsübergreifend wirkt. 

(1) Sektoriell 

Die sektorbezogenen Verordnungen enthalten Sanktionsbestimmungen in 
unterschiedlichen Bereichen, die vom Primärrecht als Ziele der Gemein-
schaften normiert werden.  

Im Agrarrecht sieht die so genannte „Ausfuhrerstattungsverordnung“350 ver-
waltungsrechtliche Sanktionen vor, nämlich die Wiedereinziehung mit Zu-
schlag von unrechtmäßig empfangenen Förderbeträgen, unabhängig vom 
Verschulden des Wirtschaftsbeteiligten. Die primärrechtliche Kompetenz der 
Gemeinschaft zum Erlass von verwaltungsrechtlichen Sanktionsnormen ist 
für den Bereich landwirtschaftlicher Marktordnungen vom Gerichtshof bes-
tätigt worden351. Die Kompetenz ergibt sich aus Art. 40 Abs. 3 und Art. 43 
Abs. 2 EG352. Eine Sanktion ist dann mit Artikel 40 Abs. 3 EG vereinbar, 
wenn sie dazu dient, also geeignet und notwendig ist, die ordnungsgemäße 
Verwaltung öffentlicher Mittel der Gemeinschaft sicherzustellen353. 

Grundsätzlich sind in den jeweiligen Bereichen der finanziellen Interessen 
unterschiedliche Sanktionen vorgesehen. Es besteht die Möglichkeit, Geld-
bußen zu verhängen354, Beihilfen zu kürzen, Sicherheiten verfallen zu las-
sen355 oder zukünftige Leistungen356 zu versagen357. Des Weiteren können 

 

349 Prieß, in: EFA, Hemmnisse und Sanktionen, S. 44, 54. 
350 Verordnung (EG) Nr. 800/99, ABlEG 1999 Nr. L 102, S. 11 ff.; Vgl. auch Feit, Die 

Neufassung der Ausfuhrerstattungsverordnung, Aw-Prax 1999, 201 ff. 
351 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 29. 
352 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 29. 
353 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 29. 
354 Verordnung (EWG) Nr. 2677/85 über die Durchführungsvorschriften für die 

Verbrauchshilfe für Olivenöl, geändert durch Verordnung (EWG) Nr. 643/93 der 
Kommission vom 19.03.1993, ABlEG 1993 Nr. L 69, S. 19, 20. 

355 Verordnung (EWG) Nr. 2220/85 der Kommission vom 22.07.1985 mit gemeinsamen 
Durchführungsbestimmungen zur Regelung von Sicherheiten für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse, ABlEG 1985 Nr. L 205, S. 5; ausführlich: Jäger, Kautionen im Agrar-
recht der EWG, 1994. 

356 Verordnung (EWG) Nr. 714/89 der Kommission zur Durchführung der Sonderprä-
mienregelung für Rindfleischerzeuger, ABlEG 1989 Nr. L 78, S. 38; „Schwarze Lis-
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Zulassungen oder Lizenzen entzogen werden358. Außerdem besteht eine ge-
meinschaftliche Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Verhängung von 
Sanktionen im Bereich der Strukturfonds359. 

Für den Bereich der Zölle und der Mehrwertsteuereigenmittel gibt es keine 
sektoriellen Sanktionen im Gemeinschaftsrecht, zumal hier die nationalen 
Vorschriften als ausreichend erachtet werden360. 

(2) Horizontal 

Horizontale Sanktionen sind in der Verordnung Nr. 2988/95361 geregelt. Die 
Verordnung ordnet dabei keine ausdrücklichen Sanktionen an, sondern ist 
mit einem allgemeinen Teil vergleichbar, der Rahmenregelungen schafft362. 
Diese sog. „Sanktionsverordnung“ ist gem. Art. 1 Abs. 2 der Verordnung bei 
Unregelmäßigkeiten zu Lasten der finanziellen Interessen der Gemeinschaft 
anwendbar.  

Art. 4 der Verordnung Nr. 2988/95363 sieht Maßnahmen der Wiedereinzie-
hung von Leistungen und des Verfalls eventueller Sicherheiten vor, sofern 
Unregelmäßigkeiten begangen worden sind. Darüber hinaus regelt Art. 5 der 
Verordnung Nr. 2988/95364 Sanktionen, die bei vorsätzlichem oder fahrlässi-
gem Verhalten des Wirtschaftsteilnehmers verhängt werden. Vorgesehen 
sind hier Geldbußen und sonstige Zahlungen, Kürzungen und Versagungen, 

 

te“, Verordnung (EG) des Rates Nr. 1469/95 über Vorkehrungen gegenüber bestimm-
ten Begünstigten der vom EAGFL, Abteilung Garantie, finanzierten Maßnahmen, 
ABlEG 1995 Nr. L 145, S. 1 ff. sowie die dazu erlassene Durchführungsverordnung 
(EG) Nr. 745/96 der Kommission, ABlEG 1996 Nr. L 102, S. 15 ff. 

357 Böse, Strafen und Sanktionen, S. 256, 273, 279; Pache, Der Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 273; Schrömbges, ZfZ 1997, S. 290, 
293; Tiedemann, NJW 1993, 23, 27. 

358 Böse, Strafen und Sanktionen, S. 256, 293. 
359 Art. 23 Verordnung (EWG) Nr. 2082/93, ABlEG 1993 Nr. L 193, S. 207; Art. 12 

Verordnung (EWG) Nr. 1164/94 des Rates vom 16.5.1994 zur Errichtung des Kohä-
sionsfonds, ABlEG 1994 Nr. L 130, S. 1, 6 f.; Prieß, in: Gro-
eben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a Rn. 114. 

360 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 113. 
361 ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1 ff. 
362 Dannecker, ZStW 108 (1996), S. 577, 604; Kuhl, in: EFA, Hemmnisse und Sanktio-

nen, S. 149, 154; Prieß, in: EFA, Hemmnisse und Sanktionen, S. 44, 54; Sieber, 
Sanktionensystem zum Schutz der Gemeinschaftsinteressen, in: Schlüchter (Hrsg.), 
FS für Geerds, S.113, 116. 

363 ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1, 3. 
364 ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1, 3. 
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Aussetzung oder Ausschluss, Entzug einer Genehmigung oder Aberkennung 
und Verfall von Sicherheiten.  

Unabhängig davon bleiben die bereits geltenden sektorbezogenen Sanktio-
nen neben diesen horizontalen Bestimmungen bestehen, Art. 5 Abs. 2 Ver-
ordnung Nr. 2988/95. 

Insgesamt sind im Gemeinschaftsrecht sowohl sektorbezogen als auch hori-
zontal umfangreiche Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten vorhanden. 

II. Strafrechtliche Maßnahmen 

Sanktionen strafrechtlicher Art gehen über finanzielle oder wirtschaftliche 
Nachteile für den Betroffenen hinaus, indem Sie grundsätzlich durch ihre 
repressive Natur und zudem durch ein ihnen zugrunde liegendes moralisches 
Unwerturteil gekennzeichnet sind365.  

Die Befugnis zur Setzung strafrechtlicher Normen obliegt den einzelnen 
Mitgliedstaaten. Den Gemeinschaftsorganen fehlt die unmittelbare demokra-
tische Legitimation für die Kodifizierung strafrechtlicher Eingriffstatbestän-
de und damit auch die Kompetenz zum Erlass von strafrechtlichen Sankti-
onstatbeständen366. Das Strafrecht ist daher noch nicht harmonisiert. Neben 
den öffentlich-rechtlichen Maßnahmen besteht somit verstärkt ein Bedürfnis 
zur Schaffung von einheitlichen Straftatbeständen bzw. allgemein zum Er-
greifen von strafrechtlichen Maßnahmen, da die strafrechtlichen Normen der 
einzelnen Mitgliedstaaten völlig uneinheitlich ausgestaltet sind. Diese Dis-
krepanz verursacht insofern Probleme, als ein wirksamer Schutz der finan-
ziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften nur dann bestehen 
kann, wenn in allen Mitgliedstaaten zumindest gleiche Rahmenbedingungen 
für die strafrechtliche Ahndung von Delikten zu Lasten des Gemeinschafts-
haushalts (z.B. Betrugsdelikten) vorliegen367. 

 

365 Prieß, in: EFA, Hemmnisse und Sanktionen, S. 44, 53 ff.; ders. in: Gro-
eben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 16; Sieber, in: FS Geerds, S. 
113, 117; Tiedemann, NJW 1990, S. 2226, 2231. 

366 Kadelbach, in: van Gerven, Sanktionen, S. 81, 83; Sieber, ZStW 103 (1991), S. 957, 
969 f.; Spannowsky, JZ 1994, S. 326, 329; Thomas, NJW 1991, S. 2233, 2234; Tie-
demann, NJW 1993, S. 23, 24. 

367 Die Notwendigkeit eines einheitlichen Strafrechts bejahend: Brüner/Spitzer, Der 
europäische Staatsanwalt, NStZ 2002, 393, 394. 
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In der EuGH-Rechtsprechung368 lassen sich Tendenzen zur Richtungswei-
sung im strafrechtlichen Bereich erkennen. Unter dem Gesichtspunkt der 
vollen Geltung und Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts (so genanntes 
Effektivitätsgebot) hat der EuGH entschieden, dass die Mitgliedstaaten aus 
Art. 10 EG verpflichtet sind, Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht zu den 
gleichen Bedingungen wie denen des nationalen Rechts zu verfolgen369. Die 
dabei eintretenden Rechtsfolgen (z.B. Sanktionen) müssen wirksam, ver-
hältnismäßig und abschreckend sein370. Diese Verpflichtung ergibt sich auch 
aus Art. 280 EG, der insoweit die Verpflichtung aus Art. 10 EG konkreti-
siert371. Allerdings ist diese Vorgabe allein nicht ausreichend, um eine glei-
che Behandlung von strafrechtlich verfolgbarem Unrecht zu garantieren. Zu 
diesem Zweck müssen konkretere Regelungen geschaffen werden. 

Nach überwiegender Auffassung372 hat die Gemeinschaft selbst keine Kom-
petenz zum Erlass von strafrechtlichen Vorschriften, da der Souveränitäts-
vorbehalt des nationalen Rechts einer solchen Kompetenz entgegensteht373. 
Aus diesem Grund wurden für die strafrechtliche Normierung von Sanktio-
nen Maßnahmen im Bereich der sog. „Dritten Säule“374 gewählt.  

 

368 EuGH, Rs. C-240/90 – Bundesrepublik Deutschland/Kommission, Slg. 1992, 5383, 
5431; EuGH, Rs. C-104/94 – Cereol Italia, Slg. 1995, I-2983. 

369 EuGH, Rs. 68/88 – Kommission/Griechenland, Slg. 1989, 2965 ff. mit Anm. Tiede-
mann, EuZW 1990, 100 f.; Möhrenschläger, in: Dannecker, 162 ff. Prieß, in: Gro-
eben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 31; Wolffgang/Ulrich, EuR 
1998, S. 616, 638. 

370 Wolffgang/Ulrich, EuR 1998, S. 616, 638. 
371 Dannecker, ZStW 1996 (108), S. 577, 585; Wolffgang/Ulrich, EuR 1998, S. 616, 638. 
372 EuGH, Rs. 203/80 – Casati, Slg. 1981, 2595, 2618; Dannecker, JURA 1998, S. 79 f.; 

Heise, S. 208 f.; Oehler, in: FS Jescheck, S. 1399, 1403 ff.; Prieß, in: Gro-
eben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 30.; Sieber, in: Van Ger-
ven/Zuleeg, S. 71, 77 ff.; ders., ZStW 103 (1991), S. 957, 969 f.; Spannowsky, JZ 
1994, S. 326, 329 ff.; Thomas, NJW 1991, S. 2233, 2234; Tiedemann, NJW 1993, S. 
23, 24; Tiedemann, in: Kreuzer/Scheuing/Sieber, Europäisierung, S. 133, 146; Vogel, 
in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 170, 185; Zuleeg, JZ 1992, S. 761 ff.; a.A. 
Bleckmann, in: FS Stree/Wessels, S. 107, 113; Magiera, in: Gro-
eben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 18; ders., in: FS Friauf, S. 13, 
36.  

373 Dannecker, JURA 1998, S. 79, 80; Haizmann/Hehn, DVP 1998, S. 200, 204; Pie-
penschneider, in: KAS, S. 13. 

374 Polizeiliche und Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS). Vgl. Di Fabio, 
DÖV 1997, S. 89, 91. 
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1. Das Übereinkommen zum Schutz der finanziellen Interessen und 
die Zusatzprotokolle 

Wegen der großen Unterschiede im Strafrechtsschutz der nationalen Rechts-
ordnungen fasste der Rat 1994 einen Entschluss über den Schutz der finan-
ziellen Interessen der Gemeinschaft, in der die Notwendigkeit eines einheit-
lichen strafrechtlichen Schutzes dieser Finanzinteressen festgestellt wur-
de375. Am 26.07.1995 entstand so das „Übereinkommen über den Schutz der 
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften“376, gestützt auf 
Art. K.3 Abs. 2 lit. c EG. 

Gemäß Art. 11 Abs. 3 tritt das Übereinkommen 90 Tage nach der Notifizie-
rung durch den Mitgliedstaat der diese Förmlichkeit zuletzt vornimmt, in 
Kraft377. 

Nach Inkrafttreten des Übereinkommens am 17.10.2002 sind die Unter-
zeichnerstaaten zur jeweiligen Änderung ihrer Strafgesetze hinsichtlich der 
strafrechtlichen Verfolgung von betrügerischen Handlungen zum Nachteil 
der finanziellen Interessen der europäischen Gemeinschaften verpflichtet. 

a. Vorgaben des Übereinkommens 

Nach Art. 1 des Übereinkommens umfasst der Tatbestand des „Betrugs zum 
Nachteil der finanziellen Interessen der Gemeinschaften“ im Zusammen-
hang mit Ausgaben oder Einnahmen, jedes vorsätzliche oder leichtfertige 
Verhalten, das sich nachteilig auf die finanziellen Interessen der Gemein-
schaft auswirkt. Art. 1 Abs. 2 des Übereinkommens enthält die Verpflich-
tung der Mitgliedstaaten, derartig definierte Verhaltensweisen als Straftaten 
zu umschreiben. Gem. Art. 2 Abs. 1 sollen neben der Handlung selbst, auch 
die Beteiligung an dieser, die Anstiftung dazu und auch der Versuch durch 
wirksame, angemessene und abschreckende Strafen geahndet werden. Diese 
sollen zumindest in schweren Betrugsfällen Freiheitsstrafen vorsehen und 
die Auslieferungsmöglichkeit beinhalten (Art. 2 Abs. 1). Zudem sind die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, wonach in bestimmten 

 

375 Entschließung des Rates vom 6.12.1994, ABlEG 1994 Nr. C 355, S. 2 f., erläuternder 
Bericht zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Euro-
päischen Gemeinschaften, ABlEG 1997 Nr. C 191 S. 1 ff.; Wolffgang/Ulrich, EuR 
1998, 616, 639 f. 

376 ABlEG 1995 Nr. C 316, S. 49 ff. 
377 Zuletzt haben Belgien am 12.03.2002, Irland am 03.06.2002 und Italien am 

19.07.2002 das Abkommen ratifiziert; Pressenachricht der Europäischen Kommissi-
on vom 18.10.2002: http://www.eu-kommission.de/html/presse/pressemeldung.asp 
?meldung=3557. 
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Fällen (z.B. wenn eine ihnen unterstellte Person betrügerische Handlungen 
zum Vorteil des Unternehmens begeht) die Leiter und Entscheidungsträger 
oder Träger von Kontrollbefugnissen von Unternehmen strafrechtlich zur 
Verantwortung gezogen werden können (Art. 3). Das Übereinkommen ent-
hält darüber hinaus Regelungen über die Zuständigkeit der nationalen Ge-
richte (Art. 4), die Auslieferung und Verfolgung (Art. 5) sowie eine „ne bis 
in idem-Klausel“ (Art. 7). 

Das Übereinkommen soll einen gemeinschaftlichen Mindeststandard garan-
tieren und lässt ausdrücklich strengere nationale Regelungen zu; vgl. Art. 9 
des Übereinkommens. 

b. Die Zusatzprotokolle 

Mit dem Übereinkommen war zunächst ein Kerninstrument erarbeitet wor-
den, das indes der Weiterentwicklung bedurfte378. Hierzu hat der Rat der 
Europäischen Union den Mitgliedstaaten die Annahme zweier Zusatzproto-
kolle empfohlen. 

aa. Das Erste Protokoll 

Das Erste Protokoll vom 27.09.1996 betrifft die Bestechung und Bestech-
lichkeit von Beamten der Gemeinschaften und der Mitgliedstaaten379. Das 
Protokoll definiert die beiden Tatbestände und die Sanktionen und verpflich-
tet die Mitgliedstaaten, im nationalen Strafrecht deren Strafbarkeit sicherzu-
stellen380. 

bb. Das Zweite Protokoll vom 19.06.1997381 

Das zweite Protokoll zum Übereinkommen382 wurde den Mitgliedstaaten am 
19.06.1997 vom Rat zur Annahme vorgelegt. Es enthält die Verpflichtung 

 

378 Siehe den erläuternden Bericht zum Übereinkommen über den Schutz der finanziel-
len Interessen der Europäischen Gemeinschaften, ABlEG 1996 Nr. C 191, S. 391; 
Sieber ZStrR 1996, 357, 391; Wolffgang/Ulrich, EuR 1998, 616, 642. 

379 Protokoll aufgrund K.3 des Vertrags über die Europäische Union zum Übereinkom-
men über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, 
ABlEG 1996 Nr. C 313 S. 2 ff. 

380 Gemeinsam mit dem Übereinkommen zum Schutz der finanziellen Interessen der 
Gemeinschaft ist das Erste Protokoll zuletzt am 19.07.2002 von Italien ratifiziert 
worden und nunmehr in Kraft getreten. 

381 Vgl. zum aktuellen Stand der Ratifizierung die Übersicht der Kommission: Presse-
mitteilung der Europäischen Kommission (DN: IP/02/1515 vom 18.10.2002) unter: 
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.getfile=gf&doc=IP/02/1515|
0|RAPID&lg=DE&type=PDF. 



C. Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung  

67 

der Mitgliedstaaten, im Rahmen der in den Instrumenten zum Schutz der 
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vorgesehenen 
Straftaten, die Geldwäsche unter Strafe zu stellen und die Verantwortlichkeit 
von juristischen Personen vorzusehen. Des Weiteren die Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, die Beschlagnahme und die Einziehung der Tatinstrumente 
und der Erträge aus diesen Straftaten vorzusehen; sowie Vorschriften über 
die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten 
sowie über den Datenschutz383.  

2. Corpus Juris 

Neben den Bestimmungen des Übereinkommens zum Schutz der finanziel-
len Interessen sind weitere strafrechtliche Maßnahmen auf gemeinschaftli-
cher Ebene unternommen worden. Dabei steht die Entwicklung eines Euro-
päischen Strafrechts bzw. Strafverfahrensrechts im Vordergrund.  

Die Kommission hat in diesem Zusammenhang eine Untersuchung über ei-
nen europäischen Rechtsraum anstellen lassen und eine mit dieser Aufgabe 
betraute Gruppe europäischer Strafrechtler daraufhin ein Regelwerk384 erar-
beiten lassen, in dem strafrechtliche und strafprozessuale Tatbestände eines 
europäischen Strafrechts vorgeschlagen werden385. Dabei wurden gemein-
same Grundlinien in den europäischen Strafrechtssystemen festgestellt, die 
vom Corpus Juris aufgegriffen und zum Teil modifiziert wurden386. 

Die Reichweite des Corpus Juris ist auf den strafrechtlichen Schutz der Fi-
nanzinteressen der EG beschränkt und auf ein in der Gemeinschaft einheitli-
ches Strafprozessrecht unter Beibehaltung der mitgliedstaatlichen Verfah-

 

382 Protokoll aufgrund K.3 des Vertrags über die Europäische Union zum Übereinkom-
men über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, 
ABlEG 1997 Nr. C 221 S. 12 ff. 

383 Das am 19. Juni 1997 unterzeichnete sog. Zweite Protokoll zum Übereinkommen ist 
immer noch nicht von Deutschland, Finnland, Italien, Luxemburg und Österreich ra-
tifiziert worden. Damit sind die Bestimmungen bezüglich der Geldwäsche, der Ver-
antwortlichkeit juristischer Personen, der Einziehung und der Zusammenarbeit mit 
der Kommission (insbesondere dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (O-
LAF)) weiterhin nicht in Kraft. 

384 Corpus iuris portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de 
l’Union européenne; Abdruck bei Tiedemann, in: Kreuzer/Scheuing/Sieber, S. 133, 
149 ff., Delmas-Marty/Vervaele, The Implementation of the corpus juris in the mem-
ber states, Vol. I – III. 

385 Vgl. die Darstellung der Tatbestände bei Braum, JZ 2000, S. 493, 495; Otto, Jura 
2000, S. 98 ff. 

386 Huber/Ruegenberg, ZStW 119 (1998), S. 279, 282. 
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rensordnungen zugeschnitten, die insoweit subsidiär gelten387. Bei Lücken 
oder Gegensätzen zwischen den Regeln des Corpus Juris und den mitglied-
staatlichen Normen sollen die nationalen Vorschriften vorrangig gelten388. 
Das „Corpus Juris“ beruht auf sechs grundlegenden Prinzipien, die teilweise 
aus der „Europäischen Menschenrechtskonvention“389 hervorgehen. Diese 
sind das Legalitätsprinzip, das Prinzip der individuell zu beurteilenden 
Strafbarkeit, das Verhältnismäßigkeitsprinzip, das Prinzip der richterlichen 
Kontrolle und des rechtlichen Gehörs, das Europäische Territorialprinzip 
und das Prinzip der Gleichheit der Mittel im Bereich der Strafverteidi-
gung390. 

Art. 1–8 des Entwurfs enthalten materielle Straftatbestände391. Ihnen folgen 
Regeln, die dem Allgemeinen Teil des deutschen Strafrechts entsprechen392. 
Art. 18–35 regeln das Strafverfahren, insbesondere die Schaffung eines Eu-
ropäischen Staatsanwalts sowie dessen Aufgaben und Zuständigkeitsberei-
che393. Der europäischen Staatsanwaltschaft sollen als delegierte Staatsan-
wälte mitgliedstaatliche Staatsanwälte angehören394. Der Entwurf sieht wei-
ter vor, dass Strafverfahren nationalstaatliche Strafverfahren bleiben, so dass 
in den jeweiligen Mitgliedstaaten Anklage erhoben werden kann und soll395. 

Das Corpus Juris-Projekt bildet die Grundlage für einen weitreichenden 
Schutz der finanziellen Interessen durch strafrechtliche und vor allem straf-

 

387 Nelles, ZStW 109 (1997), S. 727, 752; Wolffgang/Ulrich, EuR 1998, S. 616, 645. 
388 Nelles, ZStW 109 (1997), S. 727, 753. 
389 „Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ (in der Über-

setzung des Bundesministeriums der Justiz) vom 04.11.1950 in der Fassung des Pro-
tokolls Nr. 11 vom 11.05.1994, in Kraft getreten am 01.11.1998. 

390 Delmas-Marty/Vervaele, The Implementation of the corpus juris in the member 
states, Vol. I, S. 34 ff. 

391 Braum, JZ 2000, S. 493 ff.; Otto, Jura 2000, S. 98 ff.; die acht Straftatbestände in Art. 
1 bis 8 sind: Betrug zum Nachteil des GemeinschaftsHaushalts; Ausschreibungsbe-
trug, Bestechung und Bestechlichkeit, Mißbrauch von Amtsbefugnissen, Amts-
pflichtverletzung, Verletzung des Dienstgeheimnisses, Geldwäsche, Hehlerei, Bil-
dung einer kriminellen Vereinigung. 

392 So finden sich hier Regelungen bzgl. Vorsatz, Irrtum, indiviDueller strafrechtlicher 
Verantwortung durch verantwortliche Personen in Unternehmen und bzgl. strafrecht-
licher Verantwortlichkeit juristischer Personen. Zudem werden die Prinzipien der 
Verhältnismäßigkeit der Strafe, Regeln der Strafzumessung, erschwerende, straf-
schärfende Umstände und Konkurrenzregeln normiert. Vgl. Otto, Jura 2000, S. 98, 
99 f. 

393 Wolffgang/Ulrich, EuR 1998, S. 616, 645. 
394 Vgl. zum Europäischen Staatsanwalt die Darstellung bei: Brüner/Spitzer, NStZ 2002, 

S. 393 ff.; Nelles, ZStW 109 (1997), S. 727, 752. 
395 Nelles, ZStW 109 (1997), S. 727, 753. 
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prozessuale Garantien in den Europäischen Gemeinschaften. Dieser Teilbe-
reich befindet sich aber noch im Aufbau und in der Diskussion. Eine Weiter-
entwicklung auf diesem Gebiet ist im Rahmen der zunehmenden Vereinheit-
lichung und Harmonisierung von zentraler Bedeutung. 

III. Abgrenzung zwischen öffentlich-rechtlichen und strafrecht-
lichen Maßnahmen 

Problematisch ist die gemeinschaftsrechtsbezogene Abgrenzung zwischen 
verwaltungsrechtlichen und strafrechtlichen Sanktionen. Dies ist insofern 
von erheblicher Bedeutung, als die Gemeinschaft keine Kompetenz zum 
Erlass strafrechtlicher Normen hat. Ansätze zu einer begriffsnotwendigen 
Abgrenzung finden sich zwar in Art. 280 Abs. 2 EG und Art. 29 EU wieder, 
diese geben jedoch keinen Aufschluss darüber, wie im Einzelnen die Gren-
zen zu bestimmen sind396. Auch der EuGH hat innerhalb seiner Rechtspre-
chung diesbezüglich keine konkrete Lösung entworfen397. 

Dabei ist zwischen den oben beschriebenen verwaltungsrechtlichen und den 
strafrechtlichen Sanktionen zu unterscheiden. Die Verwaltungssanktionen 
stellen Reaktionen auf Rechtsverstöße dar, bei denen sich das begangene 
Unrecht vom strafbaren Unrecht nur graduell unterscheidet und aufgrund 
einer Ermessensentscheidung des Gesetzgebers eine administrative Ahn-
dung ohne gesellschaftliches Unwerturteil und ohne moralische Wertung 
erfolgt398. Die Präventivfunktion steht dabei im Vordergrund, ohne dass re-
pressive Erwägungen und der Ausgleich verursachter Schäden ausgeschlos-
sen wären399. Verwaltungsrechtliche Sanktionen lassen sich im Anschluss an 
in der Literatur vertretene Definitionen als Maßnahmen bezeichnen, die dar-
auf abzielen, durch die Auferlegung nachteiliger finanzieller und wirtschaft-
licher Folgen von der Begehung von Rechtsverstößen abzuschrecken und 
die negativen finanziellen Konsequenzen von Rechtsverstößen auszuglei-
chen400. 

 

396 Pache, EuR 1993, S. 173, 178. 
397 EuGH, Rs. C-240/90 – Bundesrepublik Deutschland/Kommission, Slg. 1992, I-5383, 

5431. 
398 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 26; Wolff-

gang/Ulrich, EuR 1998, S. 616, 627. 
399 Wolffgang/Ulrich, EuR 1998, S. 616, 627. 
400 Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 26; Wolff-

gang/Ulrich, EuR 1998, S. 616, 627. 
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Ferner ist keine genaue Abgrenzung durch die Verordnung Nr. 2988/95401 zu 
erkennen. Art. 6 Verordnung Nr. 2988/95402 bestimmt zwar, dass bei Einlei-
tung eines Strafverfahrens das Verwaltungsverfahren ausgesetzt werden 
muss, die Verordnung legt aber auch keine genauen Abgrenzungskriterien 
fest. Zieht man allerdings das Übereinkommen zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen Gemeinschaften hinzu, lassen sich zumindest 
grundlegende Strukturen des Sanktionssystems und Hinweise auf eine künf-
tig tendenziell wohl auch strafrechtlich orientierte Einordnung der Rechtsna-
tur erkennen403.  

Bei unrechtmäßigen Handlungen zu Lasten des Gemeinschaftshaushalts, die 
mit subjektiven Elementen verbunden sind, werden verwaltungsrechtliche 
Sanktionen erhoben. Wenn der Schaden den Betrag von 4000 Euro über-
schreitet, sind die Mitgliedstaaten zur strafrechtlichen Verfolgung der Tat 
aus Art. 2 Abs. 2 des Übereinkommens verpflichtet. Unterhalb dieses Be-
trags können die Mitgliedstaaten gem. Art. 2 Abs. 2 Sanktionen einer ande-
ren Rechtsnatur als der in Art. 2 Abs. 1 vorgesehenen Strafen – mithin auch 
verwaltungsrechtliche Sanktionen wählen404. 

 

 

401 ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1 ff. 
402 ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1 ff. 
403 Vgl. hierzu die Darstellung der Rechtsinstrumente zur Umsetzung von Art. 280 EG-

Vertrag – Wichtigste Entwicklungen bei den Rechtsvorschriften in: Mitteilung der 
Kommission KOM (2002) 238 vom 02.07.2002, S. 41 ff.; Heine, Kontroll- und 
Sanktionssysteme, WiVerw 1996, S. 149, 157; Magiera, in: FS Friauf, S. 13, 24. 

404 Mögele, EWS 1998, S. 1, 5. 
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2. Teil: Kontrollen durch das Europäische Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) 

Dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung obliegt der Schutz der fi-
nanziellen Interessen der Gemeinschaften. Um diesen Schutz zu erreichen, 
nimmt das Amt verschiedene Aufgaben wahr, zu denen auch die Durchfüh-
rung von so genannten administrativen Kontrollen gehört. OLAF stützt sei-
ne Maßnahmen hierbei auf die Kontrollverordnung bzw. auf sektorbezogene 
Regelungen. 
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A. Das europäische Amt für Betrugsbekämpfung  
(OLAF) 

Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften 
wurde bereits in den Anfangsphasen von der Kommission wahrgenommen, 
die zunächst vor allem das Verhalten der Mitgliedstaaten überprüfte. Mit 
zunehmendem Umfang der Schäden für den Gemeinschaftshaushalt wurde 
innerhalb der Kommission ein Amt für Betrugsbekämpfung eingerichtet, das 
die Aufdeckung und Verfolgung von Betrug im Zollbereich, die missbräuch-
liche Verwendung von Subventionen, die Bekämpfung von Korruption und 
sonstigen Gesetzesverstößen, die sich auf den Gemeinschaftshaushalt aus-
wirken, gewährleisten sollte405. 

I. UCLAF 

Zunächst lag die Kompetenz zur Betrugsbekämpfung bei der kommissions-
internen Bekämpfungseinheit UCLAF406. Diese wurde im Jahre 1989 ge-
gründet407, ohne damit jedoch eine Kompetenzübertragung im Bereich des 
Strafrechts der Mitgliedstaaten auf die Gemeinschaft zu begründen. UCLAF 
konzentrierte sich vorwiegend auf Ermittlungen wegen Unregelmäßigkeiten 
außerhalb der Kommission aufgrund sektorieller Verordnungen und – später 
– der Verordnung Nr. 2185/96408. Die Kontrolleinheit unterstützte auch die 
Mitgliedstaaten bei der Erfüllung ihrer Verpflichtung zur engen und regel-
mäßigen Zusammenarbeit der Dienststellen aus dem damals geltenden Art. 
209 a Abs. 2 EGV409. Außerdem war UCLAF für den Aufbau von Daten-
banken zur informationstechnischen Unterstützung der Betrugsbekämpfung 
zuständig410. Problematisch bei dieser Koordinationseinheit war vor allem, 
dass weiterhin die Betrugsbekämpfungszuständigkeit nicht nur bei UCLAF, 
sondern auch bei den einzelnen Generaldirektionen der Kommission lag. 

 

405 http://www.europa.eu.int/comm/dgs/olaf/mission/mission/index_de.html. 
406 Unité de Coordination de la lutte antifraude. 
407 Mariella, Giovanni, L’istituzione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), 

http://www.guardiadifinanza.it/RIVISTA/Sitorivista/Anno%201999/Rivista%205-
1999/ARTICOLI/12Mariella.html. 

408 Butticé/Rossi, Nuovi poteri della Commissione europea, Il fisco 96, S. 11138, 11140. 
409 Halla-Heißen/Nonhoff, Marktordnungsrecht, S. 148; Feit, Das System zum Schutz 

der finanziellen Interessen, S. 227. 
410 Prieß/Spitzer, EuZW 1994, S. 297, 303, Prieß, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, 

EUV/EGV, Art. 209 a, Rn. 129. 
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Innerhalb der Kommission bestand eine Ermächtigung zur Ermittlung gegen 
Betrügereien seit 1998411. Dabei wurde zum ersten Mal eine besondere Be-
fugnis erteilt, bei der Kommission selbst Durchsuchungen und Anhörungen 
durchzuführen412. Ferner bestand die Verpflichtung für alle Kommissionsbe-
amten und –bediensteten, unverzüglich ihren Vorgesetzten bzw. den Direk-
tor von UCLAF zu informieren, wenn sie Kenntnis von einer Tatsache er-
langten, die auf eine finanzielle Unregelmäßigkeit schließen ließ. Über die 
Einleitung kommissionsinterner Ermittlungen entschied der Direktor von 
UCLAF, der jedoch in die Hierarchie der Kommission selbst eingebunden 
war. In dieser Hierarchie lag allerdings die Möglichkeit für die Kommissare 
begründet, wegen der von unten nach oben verlaufenden Berichtspflichten, 
Weisungsgebundenheit und Dienstaufsicht interne Nachforschungen zu un-
terdrücken413.  

Ein weiteres Problem bei der Arbeit von UCLAF bestand in dem Umstand, 
dass die Betrugsbekämpfungseinheit keine Kontakte zu den jeweiligen Mit-
gliedstaaten unterhielt, sondern vielmehr auf die Kooperation der zuständi-
gen Generaldirektionen angewiesen war414. Daraus resultierte, dass die Ver-
fahren häufig nur schleppend und verzögert liefen. 

Die Task-force-Einheit UCLAF hatte nur vorbereitenden Charakter415. UC-
LAF sollte durch eine Dienststelle ersetzt werden, die in kompletter Unab-
hängigkeit, aber unter Beachtung der institutionellen Vorgaben des EG-
Vertrages ihre Aufgaben wahrnehmen kann, deren Tätigkeit aber transparent 
sein sollte416. 

II. OLAF 

Zum 1.6.1999 ist daraufhin das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung 
OLAF417 eingerichtet worden418, das für den Schutz der finanziellen Ge-

 

411 Gleß, EuZW 1999, S. 618, 619. 
412 Carrarini/Massino/Sasso, S. 47. 
413 Wassmann, in: Bongartz, Europa im Wandel der Zeit, S. 371, 379. 
414 Prieß/Spitzer, EuZW 1994, S. 297, 302. 
415 Carrarini/Massino/Sasso, S. 48. 
416 Brüner, Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF), S. 17, 18 in: Erwei-

terung der Europäischen Union, EFA. 
417 Office européen de la lutte anti-fraude. 
418 Beschluss der Kommission vom 28.4.1999 zur Errichtung des Europäischen Amtes 

für Betrugsbekämpfung (OLAF), ABlEG 1999 Nr. L 136, 20 ff.; Verordnung Nr. 
1073/99 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.5.1999 über die Unter-
suchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF), ABlEG 1999 
Nr. L 136, 1 ff.: Verordnung (Euratom) Nr. 1074/99 des Rates vom 25.5.1999 über 
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meinschaftsinteressen sowie für alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Wahrung der gemeinschaftlichen Interessen gegenüber rechtswidrigen 
Handlungen, die verwaltungs- oder strafrechtlich geahndet werden können, 
zuständig ist419.  

1. Rechtsgrundlagen für die Gründung des OLAF 

Primärrechtlich stützt sich das Amt für Betrugsbekämpfung bei seinen Auf-
gaben auf Art. 280 EG, welcher der Europäischen Gemeinschaft die Aufgabe 
zuweist, Betrügereien und sonstige gegen die finanziellen Interessen der 
Gemeinschaft gerichtete rechtswidrige Handlungen zu bekämpfen. Außer-
dem räumt Art. 280 EG der Kommission eine Beteiligung an der engen Zu-
sammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden ein420. Die sekundär-
rechtliche Kompetenz zur Betrugsbekämpfung wurde ihm mit der Verord-
nung (EG) Nr. 1073/99 und Verordnung (Euratom) Nr. 1074/99421 übertra-
gen, außerdem durch den Beschluss der Kommission vom 28. April 1999 
zur Errichtung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung 
(1999/352/EG, EGKS, Euratom) und mit der interinstitutionellen Vereinba-
rung vom 25. Mai 1999 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat 
der Europäischen Union und der Kommission der Europäischen Gemein-
schaften über die internen Untersuchungen des Europäischen Amtes für Be-
trugsbekämpfung.  

Allerdings wurde mit OLAF kein neues Gemeinschaftsorgan geschaffen, 
denn hierzu hätte es einer Änderung des EG-Vertrages bedurft422. Vielmehr 
wurde das OLAF von der Kommission kraft ihrer Organisationsautono-

 

die Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF), 
ABlEG 1999 Nr. L 136, 8 ff.; Interinstitutionelle Vereinbarung vom 25.5.1999 zwi-
schen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften über die internen Untersuchungen 
des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung, ABlEG 1999 Nr. L 136, 15 ff. Be-
schluss vom 25.5.1999 für den Rat ABl.EG Nr. L149 vom 16.6.1999, S. 16 ff. und 
für die Kommission Beschluss vom 2.6.1999, ABlEG Nr. L 149 vom 16.6.1999, S. 
57 ff., vgl. auch Ulrich, EWS 2000, S. 137, 138. 

419 Präambel Ziff. 5 Verordnung (EG) Nr. 1073/99, ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
420 Brüner, Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF), S. 17, 18 in: Erwei-

terung der Europäischen Union, EFA. 
421 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 8 ff. 
422 Haus, EuZW 2000, S. 745, 745 f. 
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mie423 errichtet und von Rat und Parlament mit den erforderlichen Befugnis-
sen ausgestattet424. 

a. Verordnungen Nr. 1073/99 und Nr. 1074/99 

Die Verordnung Nr. 1073/99425 und die Verordnung Nr. 1074/99 sind inhalt-
lich deckungsgleich. Die Verordnung Nr. 1073/99 ist im Rahmen der Kom-
petenzen der EG gemäß Art. 280 EG erlassen worden, während die Verord-
nung Nr. 1074/99426 für die EAG gilt und auf der Grundlage des Art. 203 
EAG beruht. Beide Verordnungen behandeln detailliert die Rechte und 
Pflichten bei den Untersuchungen des OLAF. Darin sind Bestimmungen im 
Hinblick auf die Durchführung der externen und internen Untersuchungen 
des Amtes enthalten, ebenso die Rechte und Pflichten eines zur „Kontrolle 
der Kontrolleure“ eingerichteten Überwachungsausschusses und des Direk-
tors von OLAF. 

b. Errichtungsbeschluss der Kommission 

Der Errichtungsbeschluss der Kommission wurde am 28. April 1999 ge-
fasst427. Die primärrechtliche Grundlage für diesen Beschluss stellen die Art. 
218 EG (ursprünglich Art. 162 EGV a.F.), Art. 16 EGKS und Art. 131 Eura-
tom dar.  

Art. 1 des Beschlusses sieht die Errichtung des Amtes vor, während in Art. 2 
die Aufgaben des Amtes festgelegt sind. Art. 3–6 regeln die Unabhängigkeit 
des OLAF und ihre Absicherung. Schließlich sieht Art. 7 vor, dass der Be-
schluss nach dem Inkrafttreten der Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für Be-
trugsbekämpfung wirksam wird. 

 

423 Die Organisationsgewalt der Kommission beinhaltet die umfassende Befugnis, ihre 
innere Organisation zu regeln. Sie umfasst die Ermächtigung, eine eigene Geschäfts-
ordnung zu erlassen sowie den selbständigen Auf- und Ausbau der Beamtenhierar-
chie, den Erlass von Verwaltungsverordnungen über die allgemeinde dienstliche Tä-
tigkeit und über die Auslegung des Primär- und Sekundärrechts, die Ernennung von 
beratenden Ausschüssen, etc., Bleckmann, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 474. 

424 Ulrich, EWS 2000, S. 137, 138. 
425 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
426 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 8 ff. 
427 Beschluss der Kommission vom 28. April zur Errichtung des Europäischen Amtes für 

Betrugsbekämpfung (OLAF), (1999/352/ EG, EGKS, Euratom), ABlEG 1999 Nr. L 
136, S. 20 ff. 
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c. Interinstitutionelle Vereinbarung 

Neben den Verordnungen und dem Errichtungsbeschluss sind in der interin-
stitutionellen Vereinbarung des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission428 Bestimmungen über die internen Untersuchungen des OLAF 
enthalten. Die Grundlage für diese Vereinbarung ist in Art. 4 der Verordnung 
Nr. 1073/99429 enthalten.  

Die interinstitutionelle Vereinbarung enthält in ihrem Anhang einen Stan-
dardbeschluss über die Bedingungen der internen Untersuchungen des O-
LAF, der als Grundlage für die Beschlüsse dienen soll, die von den Organen 
oder Institutionen der Gemeinschaft getroffen werden sollen. Der Standard-
beschluss regelt die Pflichten zur Zusammenarbeit mit OLAF. Darüber hin-
aus enthält er die Rechte der von den internen Untersuchungen Betroffenen 
und Regelungen zu der Vorgehensweise des Amtes bei dem Ersuchen eines 
Mitgliedstaats um Aufhebung der Immunität. 

Von diesem Standardbeschluss darf nach der Interinstitutionellen Vereinba-
rung nur abgewichen werden, wenn dies aufgrund besonderer Erfordernisse 
geboten erscheint. 

d. Umsetzungsbeschlüsse 

Der Standardbeschluss wurde bisher umgesetzt durch den Rat430, das Euro-
päische Parlament431 und die Kommission432. Allerdings haben die Europäi-
sche Zentralbank und die Europäische Investitionsbank noch keine entspre-
chenden Umsetzungsbeschlüsse erlassen. 

 

428 Interinstitutionelle Vereinbarung vom 25. Mai 1999 zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften über die internen Untersuchungen des Europäischen Amtes für Be-
trugsbekämpfung (OLAF), ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 15 ff. 

429 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
430 Beschluss des Rates vom 25. Mai 1999 über die Bedingungen und Modalitäten der 

internen Untersuchungen zur Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen 
rechtswidrigen Handlungen zum Nachteil der Interessen der Gemeinschaft 
(1999/394/ EG, Euratom), ABlEG Jahr 1999 Nr. L 149, S 36 ff. 

431 Beschluss des Parlaments, PE 282.271, 18.11.1999. 
432 Beschluss der Kommission vom 2. Juni 1999 über die Bedingungen und Modalitäten 

der internen Untersuchungen zur Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen 
rechtswidrigen Handlungen zum Nachteil der Interessen der Gemeinschaften, ABlEG 
Nr. L 149, S. 57 ff. 
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2. Rechtmäßigkeit der Errichtung des OLAF 

Einige besondere Aspekte lassen die Rechtmäßigkeit der Errichtung des 
Amtes für Betrugsbekämpfung fraglich erscheinen. Dies ergibt sich zum 
einen aus dem Umstand, dass OLAF ein Amt innerhalb der Verwaltungs-
struktur der Kommission darstellt, das partiell verselbständigt ist433. Dem-
nach könnte die Möglichkeit bestehen, dass insofern die Kompetenzen des 
OLAF ausdrücklich im Vertrag vorgesehen sein müssten. 

Zum anderen sind die OLAF-Verordnung und der Errichtungsbeschluss von 
der Santer-Kommission erlassen worden, nachdem diese bereits zurückge-
treten war. Auch diese Tatsache könnte dazu führen, dass das Amt unrecht-
mäßig errichtet wurde. 

a. Rechtmäßigkeit der Errichtung ohne spezifische Kompetenzzu-
weisung im Primärrecht 

Problematisch ist, ob die Errichtung des OLAF rechtmäßig war, zumal diese 
verselbständigte Behörde nicht primärrechtlich im EG-Vertrag aufgeführt 
ist.  

Für die Errichtung von verselbständigten Verwaltungseinheiten ist das Vor-
liegen von verschiedenen Kriterien erforderlich434. Zunächst muss ein 
Rechtfertigungsgrund dafür vorliegen, dass eine verselbständigte Verwal-
tungseinheit geschaffen wird435. Ferner dürfen keine im Vertrag bereits ange-
legten Kompetenzen begründet werden, die primärrechtliche Zuständig-
keitsordnung der Gemeinschaftsorgane muss in ihren Grundzügen beibehal-
ten werden, und das gemeinschaftliche Rechtsschutzsystem darf nicht beein-
trächtigt werden436.  

aa. Rechtfertigung für die Verselbständigung 

Ein rechtfertigender Grund für die Verselbständigung von Verwaltungsein-
heiten ist in dem Bedürfnis der engen Koordination mit den Mitgliedstaaten 
zu sehen und in der Notwendigkeit der Unabhängigkeit437. Bei OLAF ist die 
Unabhängigkeit des Amtes von besonderer Bedeutung für die Objektivität 

 

433 Mager, ZEuS 2000, S. 177, 193. 
434 Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 7, Rn. 25 ff.; Hilf, Die Organisations-

struktur der Europäischen Gemeinschaften, S. 109 ff.; Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, 
Art. 4, Rn. 4 ff. 

435 Uerpmann, AöR 125 (2000), S. 551, 559, 562. 
436 Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 7, Rn. 37 f.; Uerpmann, AöR 125 

(2000), S. 551, 559 f., 562. 
437 Uerpmann, AöR 125 (2000), S. 551, 562 ff. 
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der Ermittlungen. Aus den negativen Erfahrungen mit UCLAF resultierte 
die essentielle Bedeutung der Unabhängigkeit des Amtes. Dies gilt auch im 
Hinblick auf die Kontakte zu den Mitgliedstaaten, die zuvor nicht in ausrei-
chender Form bestanden. Demnach liegen diese Voraussetzungen vor. Die 
Verselbständigung des Amtes ist gerechtfertigt. 

bb. Kompetenzgrundlage 

Ferner müsste eine hinreichende Kompetenzgrundlage für die Ermittlungen 
des OLAF bestehen. Hier kommen Art. 218 Abs. 2 EG und Art. 280 EG in 
Betracht.  

Der Errichtungsbeschluss der Kommission basiert auf der Rechtsgrundlage 
des Art. 218 Abs. 2 EG. Dieser ist bezogen auf die Organisationsautonomie 
der Kommission erforderlich, allerdings im Hinblick auf die Außenwirkung, 
welche die Ermittlungen des OLAF kennzeichnet, nicht ausreichend438. Dar-
über hinaus ist Art. 280 Abs. 4 EG als Rechtsgrundlage für die Kompeten-
zen des Amtes heranzuziehen. Allerdings ist die Regelung der internen Un-
tersuchungsbefugnisse vom Wortlaut nicht ausdrücklich erfasst. Möglicher-
weise lassen sich diese Befugnisse jedoch durch eine Kompetenz kraft 
Sachzusammenhangs begründen. Das wäre der Fall, wenn diese Befugnis 
für OLAF nicht ausdrücklich vorgesehen wäre, diese allerdings unerlässlich 
wäre für eine ordnungsgemäße und sinnvolle Anwendung der ausdrücklich 
vorgesehenen Befugnisse439. Im vorliegenden Fall haben die Korruptionsfäl-
le innerhalb der Kommission gezeigt, dass zum Schutz der finanziellen Inte-
ressen der Gemeinschaft nicht nur die Mitgliedstaaten oder Wirtschaftsbetei-
ligte, sondern auch die Bediensteten der Organe und Institutionen der Euro-
päischen Gemeinschaften selbst kontrolliert werden müssen. Da Unregel-
mäßigkeiten auch innerhalb der Gemeinschaftsorgane stattfinden, müssen 
diese konsequent auch der Kontrolle eines insofern selbständigen Amtes 
unterliegen. Eine primärrechtliche Kompetenzgrundlage für die Errichtung 
des OLAF liegt damit vor. 

cc. Zuständigkeitsordnung der Gemeinschaftsorgane 

Zudem müsste die Zuständigkeitsordnung der Gemeinschaftsorgane gewahrt 
sein. Dann dürften anderen Gemeinschaftsorganen durch die Errichtung des 
OLAF keine wesentlichen Kompetenzen entzogen worden sein. Gemäß Art. 
274 EG unterliegt der Kommission die Kompetenz und Verantwortung für 

 

438 Mager, ZeuS 2000, S. 177, 185 f. 
439 Nicolaysen, EuR 1966, S. 129, 132; Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen 

der Europäischen Gemeinschaften, S. 108. 
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die Ausführung des Gemeinschaftshaushalts. OLAF ist im Bereich des 
Schutzes der Finanzinteressen tätig. Allerdings führt OLAF lediglich Kon-
trollen auf diesem Gebiet durch. Das Amt nimmt damit eine unterstützende 
Funktion wahr und entzieht der Kommission keine wesentliche Funktion. 
Folglich ist die Zuständigkeitsordnung gewahrt. Die Kompetenzen des 
Rechnungshofes bestehen weiterhin, sie werden durch die Aktivitäten des 
OLAF nicht berührt. 

dd. Keine Beeinträchtigung des gemeinschaftlichen Rechtsschutzsys-
tems 

Überdies dürfte das gemeinschaftliche Rechtsschutzsystem nicht beeinträch-
tigt sein. OLAF ist keine selbständige juristische Person. Die Handlungen 
des OLAF sind der Europäischen Kommission zuzurechnen440. Gegen Ent-
scheidungen der Kommission kann durch die Nichtigkeitsklage gemäß Art. 
230 EG vorgegangen werden, so dass sich keine Verkürzung des Rechts-
schutzes ergibt. Folglich liegen solche Beeinträchtigungen nicht vor.  

Damit war die Errichtung des OLAF wirksam. Es handelt sich hierbei um 
eine rechtlich verselbständigte Verwaltungseinheit. 

b. Wirksamkeit des Errichtungsbeschlusses 

Fraglich ist, ob die Santer-Kommission, die am 16.3.1999 wegen gewichti-
ger Korruptions- und Betrugsvorwürfe zurückgetreten ist, noch die Befugnis 
hatte, am 28.04.1999 den Errichtungsbeschluss für OLAF zu fassen441. Soll-
te eine solche Befugnis nicht bestanden haben, wären der Errichtungsbe-
schluss und damit die nachfolgenden, auf diesem Beschluss basierenden 
Tätigkeiten des Amtes unwirksam.  

Der freiwillige Rücktritt sämtlicher Kommissare ist in dem EG-Vertrag nicht 
geregelt442 und in der Geschichte der Europäischen Gemeinschaften bisher 
einmalig443. Grundsätzlich sind im EG-Vertrag zwei Rücktrittsmöglichkeiten 
für die Kommission vorgesehen. 

 Art. 201 EG sieht vor, dass die Mitglieder der Kommission ihr Amt nieder-
legen müssen, wenn im Europäischen Parlament ein Misstrauensantrag Er-
folg hat. Ein Misstrauensvotum des Europäischen Parlaments lag aber zum 

 

440 Mager, ZeuS 2000, S. 177, 190. 
441 Haus, EuZW 2000, S. 745, 746. 
442 Hummer/Obwexer, EWS 1999, S.161, 164. 
443 Haus, EuZW 2000, S. 745, 746. 
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Zeitpunkt des Rücktritts nicht vor, so dass die Voraussetzungen des Art. 201 
EG nicht vorliegen444.  

Die Vorschrift des Art. 215 EG regelt den Rücktritt der Kommissare mit der 
Rechtsfolge, dass diese bis zur Neubesetzung ihres Sitzes „im Amt“ blei-
ben445. Der Wirkungskreis der Kommissare wird hierbei nicht beschnitten. 
Art. 215 EG ist jedoch auf den Rücktritt einzelner Mitglieder ausgerichtet446. 
Neben dem Wortlaut („eines Mitglieds“) spricht hierfür, dass die Neubeset-
zung sich in diesem Fall durch das Zusammenwirken der Mitgliedstaaten 
ohne Mitwirkung des Europäischen Parlaments vollzieht447. Daher war auch 
Art. 214 EG keine einschlägige Rechtsgrundlage für den Rücktritt der 
Kommission. Der „geschlossene Rücktritt“ der Kommission ist demnach 
nicht primärrechtlich geregelt. 

Die Kommission ist dementsprechend ohne Rechtsgrundlage zurückgetre-
ten. Fraglich ist, unter welchen Voraussetzungen sie in der Übergangsphase 
rechtlich tätig werden durfte.  

Grundsätzlich kann nach einem solchen faktischen Rücktritt nur nach all-
gemeinen Grundsätzen des Verwaltungshandelns vorgegangen werden448. 
Die verbleibenden Kompetenzen entsprechen eher der Führung der „laufen-
den Geschäfte“ des Art. 201 Abs. 2 Satz 2 EG als einer Wahrnehmung unbe-
schränkter Befugnisse gemäß Art. 215 Abs. 4 EG. Die Kommission darf da-
nach nur laufende Geschäfte weiterführen. Solche sind neben den alltägli-
chen Vorgängen der öffentlichen Verwaltungen auch jene Geschäfte, die 
zwar von einiger politischer Bedeutung sind, aber nicht sensibler Entschei-
dungen bedürfen oder sonst neue Initiativen darstellen449. 

Die Errichtung des OLAF müsste somit ein Akt der laufenden Geschäftsfüh-
rung gewesen sein. Angesichts des Umstandes, dass das OLAF durch den 
Errichtungsbeschluss nur Kompetenzen zugewiesen bekam, die mit UCLAF 
und der Task-force ohnehin schon bei der Kommission angesiedelt waren, 

 

444 In der Praxis ist es noch nicht zu einem Rücktritt aufgrund eines Misstrauensvotums 
gekommen, vgl. Schweitzer/Hummer, Rn. 199. 

445 Haus, EuZW 2000, S. 745, 746. 
446 Haus, EuZW 2000, S. 745, 746. 
447 Hummer/Obwexer, EWS 1999, S. 161, 164. 
448 Hummer, in: Grabitz/Hilf, Art. 159, Rn. 42; Hummer/Obwexer, EuR 1995, S. 129, 

138; Hummer/Obwexer, EWS 1999, S. 161, 164 f. 
449 Haus, EuZW 2000, S. 745, 746. 
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kommt dem Beschluss keine gesonderte, über den bisherigen Rechtsbestand 
hinausgehende Außenwirkung zu450.  

Anderes könnte aus der in Art. 3 Errichtungsbeschluss genannten Unabhän-
gigkeit des OLAF folgen. Das OLAF führt die Tätigkeiten von UCLAF fort 
und erhält weiterreichende Befugnisse, die in der Unabhängigkeit begründet 
sind. Politisch stellt die Errichtung des OLAF insofern keine neue Initiative 
dar, als die Weiterentwicklung der Befugnisse nicht in starkem Maße in die 
Organisation oder Gemeinschaftsstruktur eingreift. Die über die ursprüngli-
chen Befugnisse hinausgehende Unabhängigkeit nimmt einen Umfang ein, 
der von dem laufenden Verwaltungshandeln gedeckt ist, da die ursprüngli-
che Kompetenzverteilung beibehalten wird. 

Somit stellte die Aufstellung des Errichtungsbeschlusses einen Akt der lau-
fenden Geschäftsführung dar. Der Errichtungsbeschluss ist damit rechtlich 
wirksam. 

Bei der rechtlichen Beurteilung der Klage der Abgeordneten des Europäi-
schen Parlaments451, welche die Möglichkeit der internen Kontrollen bei 
allen EG-Organen für rechtswidrig hielten, geht der EuGH in seinem Urteil 
vom 26.02.2002 ohne nähere Erläuterung zum Rücktritt der Kommission 
von der Anwendbarkeit der OLAF-Verordnung und damit von deren 
Rechtswirksamkeit aus452. 

3. Organisation  

Das Amt ist eine Dienststelle der Kommission453. Außerdem ist das europäi-
sche Amt für Betrugsbekämpfung mit einer besonderen Personal- und Fi-
nanzhoheit ausgestattet454. Dennoch bleibt die Behörde organisatorisch in 
die Kommission eingegliedert. 

 

450 Vgl. Art. 2 Abs. 1 Errichtungsbeschluss, Beschluss der Kommission vom 28. April 
1999 zur Errichtung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF), 
(1999/352/EG, EGKS, Euratom), ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 20 ff. 

451 EuGH, Rs T–17/00, Willi Rothley u.a./. Europäisches Parlament, ABlEG 2000 Nr. C 
102, S. 30 f. 

452 http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=de&num=79979773T19000017 
&doc =T&ouvert=T&se ance=ARRET&where, Nr. 67. 

453 Kuhl/Spitzer, EuR 2000, S. 671, 675. 
454 Art. 6 Abs. 1 und 3 des Errichtungsbeschlusses, Beschluss der Kommission vom 28. 

April 1999 zur Errichtung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF), 
(1999/352/EG, EGKS, Euratom), ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 20 ff., vgl. auch: Brüner, 
das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF),17, 20 in: Erweiterung der Eu-
ropäischen Union, EFA. 
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OLAF ist indes eine unabhängige Einrichtung, die von einem weisungsfrei-
en Direktor geleitet wird455. Dem Direktor kommt eine spezielle Funktion 
zu, die in der Verordnung Nr. 1073/99456 bzw. 1074/99457 gesondert geregelt 
ist. Zur Unterstützung der Unabhängigkeit des Direktors enthält die Verord-
nung zahlreiche Bestimmungen. So kann der Direktor gemäß Art. 12 Abs. 3 
der Verordnung Nr. 1073/99458 Anweisungen von Regierungen oder Ge-
meinschaftsorganen weder beanspruchen noch annehmen. Art. 12 Abs. 3 der 
oben genannten Verordnung sieht weiter die Klagemöglichkeit vor dem Ge-
richtshof für den Fall vor, dass eine Maßnahme der Kommission die Unab-
hängigkeit des Direktors antastet. Zudem ist das Amt des Direktors von ei-
nem umfassenden Ermessensspielraum geprägt459. 

Der Direktor des OLAF hat somit umfangreiche Befugnisse, einen breit aus-
gestalteten Ermessensspielraum, weitgehende Unabhängigkeit und sogar die 
Möglichkeit, gegen Verletzungen seiner Position zu klagen. Dies stellt eine 
der Besonderheiten des OLAF dar, welche die ordnungsgemäße Anwendung 
des Gemeinschaftsrechts garantieren soll. 

4. Aufgaben 

OLAF leistet seinen Beitrag zur Zusammenarbeit der Kommission mit den 
Mitgliedstaaten460, erarbeitet Konzepte zur Betrugsbekämpfung461 und hat 
den Auftrag, Gesetzgebungsinitiativen zur Betrugsbekämpfung vorzuberei-
ten462. Daneben nimmt das Amt unterstützende Aufgaben im Bereich des 
Informationswesens, der gegenseitigen Amtshilfe und der Justizzusammen-
arbeit wahr463. Die unterstützende und koordinierende Tätigkeit des OLAF 

 

455 Art. 3 des Beschlusses (1999/352/EG, EGKS, Euratom), ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 
20 ff. 

456 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
457 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 8 ff. 
458 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
459 Vgl. etwa Art. 5, Art. 6, Art. 10 Abs. 2 Verordnung Nr. 1073/99. Danach steht dem 

Direktor insofern ein Entschließlungsermessen zu, als er die Untersuchungen auf sei-
ne Initiative hin einleiten kann. Hinsichtlich der zu treffenden Maßnahmen steht ihm 
ein Auswahlermessen im Rahmen der Vorgaben der Verordnung zu. 

460 Art. 2 Abs. 2 des Kommissionsbeschlusses vom 28.4.1999. 
461 Art. 2 Abs. 2 des Kommissionsbeschlusses; Brüner, das Europäische Amt für Be-

trugsbekämpfung (OLAF),17, 19 in: Erweiterung der Europäischen Union, EFA. 
Siehe auch Globalstrategie der Kommission zur Betrugsbekämpfung, KOM (2000) 
358 endgültig vom 28.6.2000. 

462 Brüner, Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF), S. 17, 19 in: Erwei-
terung der Europäischen Union, EFA. 

463 Kuhl/Spitzer, EuR 2000, S. 671, 681 f. 
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erstreckt sich auf sämtliche Teilbereiche der finanziellen Interessen und 
stützt sich primärrechtlich auf Art. 280 Abs. 3 EG. Das Amt für Betrugsbe-
kämpfung kooperiert bei der Untersuchung von Unregelmäßigkeiten mit 
zahlreichen Diensten in den Mitgliedstaaten, mit den Betrugsbekämpfungs-
stellen der Weltbank und der Vereinten Nationen. Auch die Zusammenarbeit 
mit Interpol, Europol, Eurojust und dem Europäischen Justiziellen Netz wird 
weiter ausgebaut464. 

Außerdem führt das Amt für Betrugsbekämpfung gemäß Art. 3 und 4 Ver-
ordnung Nr. 1073/99465 externe und interne Verwaltungskontrollen durch. 
Dabei handelt es sich um den hauptsächlichen Tätigkeitsbereich des OLAF. 

a. Externe Betrugsbekämpfung 

Da die Probleme von UCLAF vorrangig bei den internen Kontrollmöglich-
keiten bestanden, lässt die Verordnung (EG) Nr. 1073/99466 die Vorgaben für 
die Durchführung von Ermittlungen außerhalb der Kommission weitgehend 
unangetastet467. OLAF führt damit Kontrollen und Überprüfungen nach der 
Verordnung Nr. 2185/96468 durch, ebenso nach der Verordnung Nr. 
2988/95469 und nach sektorbezogenen Regelungen. Damit ist festzuhalten, 
dass die Ermittlungen im externen Betrugsbekämpfungsbereich weitgehend 
nach den bereits vorhandenen Verordnungen durchgeführt werden470. 

Soweit entsprechende Kooperationsabkommen bestehen, übt OLAF derarti-
ge Befugnisse auch in Drittstaaten aus471. Solche Abkommen sind bereits 
teilweise geschlossen worden. Gleichwohl soll dieser Betätigungsbereich 
durch neue Abkommen erweitert werden. 

Die wesentliche Neuerung liegt in dem Umstand, dass die Ermittlungen un-
ter der Verantwortung des weisungsfreien Direktors des Amtes geführt wer-
den, Art. 6 Verordnung Nr. 1073/99. Außerdem besteht die Verpflichtung 
zum Informationsaustausch zwischen der Kommission und anderen europäi-
schen Organen bzw. den Mitgliedstaaten und OLAF, die sich aus Art. 7 der 

 

464 Mitteilung der Kommission, Bericht des Europäischen Amtes für Betrugsbekämp-
fung, Dritter Tätigkeitsbericht für das im Juni 2002 endende Jahr, ABlEG 2002 Nr. C 
328, S. 1 ff. 

465 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
466 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
467 Art. 3 Verordnung Nr. 1073/99, ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff., vgl. auch Spitzer, in: 

EFA, Kontrollen – ATLAS – Risikoanalyse, S. 31, 45.  
468 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
469 ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1 ff. 
470 Wassmann, in: Bongartz, Europa im Wandel der Zeit, S. 371, 380. 
471 http://www.europa.eu.int/comm/dgs/olaf/mission/mission/index_de.html. 
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Verordnung Nr. 1073/99472 ergibt. Art. 1 der Verordnung beschreibt genau 
die Aufgaben und Ziele des Amtes und setzt insoweit die Vorgaben des Art. 
280 EG um. Das Amt ist nach den Vorgaben der Verordnungen vorwiegend 
im Bereich der Bekämpfung von Unregelmäßigkeiten vor Ort bei Wirt-
schaftsbeteiligten zuständig. 

OLAF kontrolliert damit weiterhin wie der Vorgänger UCLAF, ob im Be-
reich der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften Unre-
gelmäßigkeiten begangen worden sind. In den Bereichen, in denen der Be-
trug zu Lasten der EU besondere Ausmaße annimmt, hat OLAF Task 
Groups für die betroffenen Produkte wie hochsteuerbare Waren, Zigaretten, 
Alkohol und Olivenöl eingesetzt473. 

b. Interne Betrugsbekämpfung 

Die entscheidenden Veränderungen durch die Verordnung (EG) Nr. 
1073/99474 liegen vor allem im Bereich der internen Betrugsbekämpfung.  

Diese sind in der Unabhängigkeit des OLAF begründet, aber auch in der 
Verpflichtung, unter bestimmten Voraussetzungen ein Ermittlungsverfahren 
an die (nationale) Justiz abzugeben475. Außerdem sind die Rechte von OLAF 
deutlicher formuliert als zuvor, zumal OLAF auch gegen den Willen eines 
EG-Organs in allen Organen, Einrichtungen, Ämtern und Agenturen der 
Gemeinschaft Verwaltungsermittlungen durchführen darf476. Das Amt hat 
außerdem den Auftrag, schwerwiegendes Fehlverhalten der EU-Bedienste-
ten bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit aufzudecken477. Diese Un-
tersuchungen werden unter Beachtung des geltenden Gemeinschaftsrechts, 
insbesondere des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen sowie des 
Statuts für die Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften durchge-
führt478. Insgesamt bleiben die Regelungen hinsichtlich der internen Be-
trugsbekämpfung hinter denen zur externen zurück, da das Amt weiterhin 
hauptsächlich Betrugsbekämpfung im externen Bereich vornehmen soll479. 

 

472 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
473 http://www.europa.eu.int/comm/dgs/olaf/mission/mission/index_de.html. 
474 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
475 Art. 10 Abs. 2 Verordnung Nr. 1073/99, ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
476 Art. 4 Abs. 2 und 3 Verordnung Nr. 1073/99, ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
477 http://www.europa.eu.int/comm/dgs/olaf/mission/mission/index_de.html. 
478 http://www.europa.eu.int/comm/dgs/olaf/mission/mission/index_de.html. 
479 Wassmann, in: Bongartz, Europa im Wandel der Zeit, S. 371, 381. 
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5. Überwachungsausschuss 

Ziel der Verordnung Nr. 1073/99480 ist eine weitgehend unabhängige Be-
trugsbekämpfung481. Daher ist in Art. 4 des Kommissionsbeschlusses ein für 
OLAF eingerichteter Überwachungsausschuss begründet worden. Der Über-
wachungsausschuss setzt sich aus fünf externen unabhängigen Persönlich-
keiten zusammen, die „in ihren Ländern die Voraussetzungen erfüllen, um 
hochrangige Aufgaben im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsbereich des 
Amtes wahrzunehmen“482.  

Der Überwachungsausschuss hat das Recht, auf eigene Initiative oder auf 
Ersuchen des Direktors des OLAF Stellungnahmen abzugeben, ohne jedoch 
in den Ablauf von Untersuchungen eingreifen zu dürfen483. Dies weist auf 
eine nur begrenzte Möglichkeit der Einflussnahme durch den Überwa-
chungsausschuss hin484. Allerdings sind auch die Mitglieder des Überwa-
chungsausschusses verpflichtet, keine Weisungen von Regierungen oder 
Gemeinschaftsorganen anzunehmen485. Das Vorhandensein eines solchen 
Überwachungsausschuss soll insgesamt der Stärkung der Unabhängigkeit 
des Amtes dienen und gleichzeitig die „Kontrolle der Kontrolleure“ ermög-
lichen. 

6. Tätigkeiten  

Seit der Errichtung des OLAF sind die Aktivitäten zur Betrugsbekämpfung 
auf Gemeinschaftsebene stetig gewachsen. Während 1999 noch 252 Fälle 
untersucht wurden486, 2000 dagegen 328 Fälle, wurden im Jahre 2001 be-
reits 381 Fälle untersucht, die Unregelmäßigkeiten aufwiesen487. Im Jahre 
2002 hat die Untersuchungstätigkeit weiter zugenommen488. 

 

480 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
481 Gleß, EuZW 1999, S. 618, 620. 
482 Art. 11 Abs. 2 Verordnung Nr. 1073/99, ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
483 Art. 11 Abs. 1 Verordnung Nr. 1073/99, ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
484 Wassmann, in: Bongartz, Europa im Wandel der Zeit, S. 371, 381. 
485 Vgl. Art. 11 Abs. 5 Verordnung Nr. 1073/99, ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
486 Mitteilung der Kommission, Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften 

und Betrugsbekämpfung, Jahresbericht 1999, 8.11.2000, KOM (2000) 718 endgültig, 
S. 32. 

487 Mitteilung der Kommission, Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften 
und Betrugsbekämpfung, Jahresbericht 2001, 2.7.2002, KOM (2002) 348 endgültig, 
S. 108. 

488 Mitteilung der Kommission, Bericht des Europäischen Amtes für Betrugsbekämp-
fung, Dritter Tätigkeitsbericht für das im Juni 2002 endende Jahr, ABlEG 2002 Nr. C 
328, S. 1 ff. 
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Ein beträchtlicher Teil solcher Betrügereien wurde im Bereich des EAGFL 
aufgedeckt. Das größte Schadensvolumen der aufgedeckten Betrügereien in 
diesem Bereich entfiel auf Italien mit mehr als 135 Millionen Euro489.  

Insgesamt wurde ermittelt, dass vor allem die Beantragung von Zuschüssen 
für nicht zuschussfähige Ausgaben, fehlende und unvollständige Belege, 
Verstöße gegen sonstige Vorschriften und die fehlerhafte Buchführung ur-
sächlich für die untersuchten Betrügereien war, neben der häufigsten Art der 
Unregelmäßigkeit, den nicht näher bezeichneten „sonstigen Unregelmäßig-
keiten“490. Bei den Aufdeckungsmethoden des OLAF kommt den Kontrollen 
in Unternehmensräumlichkeiten die bedeutendste Funktion zu, gefolgt von 
der nationalen Verwaltungs- oder Finanzkontrolle, den Kontrollen von Un-
terlagen und den vor Ort durchgeführten Kontrollen von Projektergebnissen 
oder Maßnahmen491. 

OLAF strebt weitergehende Maßnahmen und die Optimierung von Kontrol-
len und Untersuchungen an. 

 

489 Mitteilung der Kommission, Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften 
und Betrugsbekämpfung, Jahresbericht 2001, 2.7.2002, KOM (2002) 348 endgültig, 
S. 111. 

490 Mitteilung der Kommission, Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften 
und Betrugsbekämpfung, Jahresbericht 2001, 2.7.2002, KOM (2002) 348 endgültig, 
S. 112. 

491 Mitteilung der Kommission, Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften 
und Betrugsbekämpfung, Jahresbericht 2001, 2.7.2002, KOM (2002) 348 endgültig, 
S. 116. 
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B.  Kontrollen des OLAF nach der Kontroll- bzw.  
OLAF-Verordnung 

Die Befugnisse des OLAF, auf allen Rechtsgebieten gleichermaßen Kontrol-
len durchzuführen, richten sich nach der Kontrollverordnung, Verordnung 
Nr. 2185/96492, und der so genannten OLAF Verordnung Nr. 1073/99493 und 
der gleichlautenden Verordnung Nr. 1074/99494. Daneben bestehen für die 
einzelnen Finanzbereiche teilweise so genannte sektorielle Kontrollbefug-
nisse.  

I. Verhältnis der Verordnung Nr. 2185/96 zur Verordnung Nr. 
1073/99 

Sowohl die so genannte Kontrollverordnung Nr. 2185/96495 als auch die so 
genannte OLAF-Verordnung Nr. 1073/99496 bzw. 1074/99497, regeln die Vor-
Ort-Kontrollen bei Wirtschaftsbeteiligten durch die Kommission.  

Der entscheidende Unterschied liegt in der Kompetenzzuweisung des Art. 1 
Abs. 1 Verordnung Nr. 1073/99498. Danach übernimmt das OLAF die im 
Kontrollbereich bestehenden Zuständigkeiten der Kommission. Die Neue-
rungen der OLAF-Verordnung liegen im Bereich der internen Kontrollen, 
die nach der Verordnung Nr. 1073/99499 durchzuführen sind.  

Für die externen Kontrollen verweist Art. 3 Abs. 1 Verordnung Nr. 
1073/99500 auf die Voraussetzungen der Verordnung Nr. 2185/96501. Dennoch 
enthält die Verordnung Nr. 1073/99502 auch eigene Tatbestände, die auf ex-
terne Kontrollen eingehen, etwa Art. 6 und Art. 9 der genannten Verordnung. 
Es fragt sich, wie sich dies auf die Anwendbarkeit der Verordnung Nr. 
2185/96503 auswirkt. Nach dem „lex posterior“-Grundsatz könnte aus-

 

492 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
493 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
494 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 8 ff. 
495 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
496 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
497 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 8 ff. 
498 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
499 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
500 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
501 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
502 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
503 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
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schließlich die Verordnung Nr. 1073/99 anwendbar sein. Nur für den Fall, 
dass hierin keine Regelungen enthalten sind, müsste auf die Verordnung Nr. 
2185/96 zurückgegriffen werden504. Ein solches Exklusivitätsverhältnis ist 
jedoch durch den Verweis auf die Normen der Verordnung Nr. 2185/96505 
ausgeschlossen. Eine ausschließliche Anwendung der OLAF-Verordnung 
war offensichtlich nicht angestrebt. Vielmehr ist die Verordnung Nr. 
2185/96506 weiterhin vollständig anwendbar. Die OLAF-Verordnung hat in-
sofern lediglich eine ergänzende Funktion. Sofern sie weitergehende Befug-
nisse und Kompetenzen im Kontrollbereich begründet, finden diese Anwen-
dung. Außerdem sind die in der Kontrollverordnung aufgeführten tat-
bestandlichen Rechte und Pflichten nur von den Beamten des OLAF wahr-
zunehmen. Die hauptsächlichen Kontrolltatbestände werden dementspre-
chend durch die Verordnung Nr. 2185/96507 festgelegt, ergänzt durch die Be-
stimmungen der Verordnung Nr. 1073/99508 bzw. Nr. 1074/99509.  

II. Einleitung der Kontrollen 

Kontrollen und Überprüfungen vor Ort können nur in klar definierten Fäl-
len, unter Beachtung einer Reihe wichtiger Grundregeln und nach Feststel-
lung ihrer Zweckmäßigkeit durchgeführt werden510. Die Grundregeln sind in 
Art. 5 der Verordnung Nr. 1073/99511 bzw. in Art. 2 und Art. 4 Verordnung 
Nr. 2185/96512 enthalten513. Danach werden Untersuchungen entweder durch 
den Direktor des OLAF eingeleitet, wenn er dies aus objektiven Gesichts-
punkten für erforderlich hält, oder wenn ein Mitgliedstaat dies beantragt. 
Der Beschluss des Direktors, ein Kontrollverfahren einzuleiten, stellt eine 
Entscheidung im Sinne des Art. 249 EG dar, so dass die dementsprechenden 
Wirksamkeitserfordernisse beachtet werden müssen514. 

 

504 Gemmel, Kontrollen des OLAF in Deutschland, S. 107 f. 
505 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
506 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
507 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
508 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
509 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 8 ff. 
510 Arbeitspapier, S. 4. 
511 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
512 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
513 Die Vorschriften sind inhaltsgleich. 
514 Gemmel, Kontrollen des OLAF in Deutschland, S. 96. 
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III. Anwendungsbereich 

Grundsätzlich zielt die Kontrollverordnung auf den Schutz der finanziellen 
Interessen vor Unregelmäßigkeiten und Betrügereien zu Lasten des Gemein-
schaftshaushalts ab. 

1. Sachlicher Anwendungsbereich 

Die Verordnung soll den Gemeinschaftshaushalt in seiner Gesamtheit mit 
allen Einnahmen und Ausgaben unter Einschluss der von der Kommission 
verwalteten Sonderbudgets umfassen, die nicht Bestandteil des Gemein-
schaftshaushalts sind515. 

Der Anwendungsbereich wird in Art. 1 Kontrollverordnung definiert. Diese 
Verordnung enthält zusätzliche allgemeine Bestimmungen im Sinne von Ar-
tikel 10 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95516. Sie gilt für alle Tä-
tigkeitsbereiche der Gemeinschaften, unbeschadet der sektorbezogenen Ge-
meinschaftsregelungen, und sie dient dem Schutz der finanziellen Interessen 
der Gemeinschaft vor Unregelmäßigkeiten. 

Die Verordnung über Kontrollen vor Ort stellt auf den Schutz der finanziel-
len Interessen der Gemeinschaft in allen ihren Tätigkeitsbereichen ab517. 
Damit entspricht ihr Anwendungsbereich dem der Verordnung Nr. 
2988/95518 über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften, auf die sie sich ausdrücklich bezieht. Sie gilt des Weiteren 
für die traditionellen Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften – also 
nicht für die Mehrwertsteuereinnahmen und die als „vierte Einnahmequelle“ 
bezeichneten Bruttosozialprodukteigenmittel519. 

Kontrollen im Rahmen der Verordnung über Kontrollen vor Ort sind somit 
klar abzugrenzen von sektorspezifischen Kontrollen. Während erstgenannte 
auf die Auffindung von Unregelmäßigkeiten abstellen, dienen letztgenannte 

 

515 Art. 1 und 2 des Vorschlags der Kommission, ABlEG Nr. C 216 vom 6.8.1994, S. 11. 
Vgl. auch die Betrugsdefinition in Art. 1 des Übereinkommens zum Schutz der 
Haushaltsinteressen vom 26.7.1995 (ABlEG Nr. C 316 v. 27.11.1995, S. 48) sowie 
den erläuternden Bericht dazu, welcher in den Erläuterungen zu Art. 1 Abs. 1 fest-
stellt, dass die Mehrwertsteuereinnahmen nicht erfasst werden (s. ABlEG Nr. C 191 
v. 23.6.1997, S. 1); Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 38. 

516 ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1 ff. 
517 Arbeitspapier, S. 4. 
518 ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1 ff. 
519 Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 39; Ulrich, Kontrollen der EG-Kommission, S. 

135. 
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einer regelmäßigen Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und der ordnungs-
gemäßen Anwendung der einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften520. 

a. Einnahmen 

Für den Bereich der Einnahmen des Gemeinschaftshaushalts bedeutet dies, 
dass die Zölle, die Agrarzölle und die Zucker- und Isoglukoseabgaben in 
den Anwendungsbereich der Verordnung fallen521.  

Art. 1 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2988/95522 erfasst in seiner Definition der 
Unregelmäßigkeit nur solche Einnahmen, die direkt für Rechnung der Ge-
meinschaften erhoben werden. Dadurch sind die Mehrwertsteuereinnahmen 
implizit ausgeschlossen, da diese nicht direkt für die Rechnung der Gemein-
schaften erhoben werden523. Da die Kontrollverordnung auf diesen Unre-
gelmäßigkeitsbegriff ausdrücklich hinweist, fallen die Mehrwertsteuerei-
genmittel konsequenterweise nicht in den Anwendungsbereich der Kontroll-
verordnung, obwohl sie einen Großteil der Einnahmen des Gemeinschafts-
haushalts ausmachen524.  

Auch die Bruttosozialprodukteigenmittel fallen nicht in den Anwendungsbe-
reich der Verordnung, da diese Beiträge reine Finanzbeiträge der Mitglied-
staaten darstellen, ohne in den Mitgliedstaaten steuerlich erhoben worden zu 
sein525. 

Ursprünglich sollte durch die Kontrollverordnung ein umfassender Schutz 
der finanziellen Interessen der Gemeinschaft erreicht werden. Dadurch, dass 
die Mehrwertsteuereigenmittel aus dem Anwendungsbereich der Verord-
nung ausgeschlossen sind, ist ein solcher nicht mehr gewährleistet. Die Aus-
dehnung der OLAF-Kontrollen auf den Bereich der Mehrwertsteuereinnah-
men wäre für einen wirksamen horizontalen Schutz der Finanzinteressen der 
EU konsequent, notwendig und wünschenswert. Denn die ungerechtfertigte 
Nichterhebung der Mehrwertsteuer durch die Mitgliedstaaten führt zunächst 
auf nationaler Ebene zu verkürzten Einnahmen. Dies wirkt sich mittelbar auf 
den Bereich der Mehrwertsteuereigenmittel und damit auf Gemeinschafts-
haushalt aus.  

 

520 Arbeitspapier, S. 4. 
521 Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 38. 
522 ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1 ff. 
523 Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 39. 
524 Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 39; Spitzer, in: EFA, Kontrollen – ATLAS – Risi-

koanalyse, S. 31, 37; Ulrich, Kontrollen der EG-Kommission, S. 135. 
525 Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, S. 

47 ff. 
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Daher wird eine Ausweitung der Kontrollbefugnisse auf den Mehrwertsteu-
erbereich diskutiert, die jedoch bei den Mitgliedstaaten auf Widerstand 
stößt. Aus diesem Grund ist zunächst eine Verordnung über die Zusammen-
arbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer von der 
Kommission vorgeschlagen worden526. 

b. Ausgaben 

Die Verordnung über Kontrollen vor Ort betrifft sowohl die mittelbar (d.h. 
durch die Mitgliedstaaten) getätigten als auch die unmittelbar (durch die 
Kommission selbst) vorgenommenen Gemeinschaftsausgaben527. Hierzu 
gehören die Agrarausgaben und die Strukturfondsausgaben. Da im Bereich 
der durch die Kommission direkt verwalteten Haushaltsmittel die Verwal-
tungsbehörden der Mitgliedstaaten für die Kontrolle der zur Verfügung ge-
stellten Fördermittel nicht zuständig sind, sind dort eigene Kontrollbefugnis-
se der Kommission zum Schutz vor Unregelmäßigkeiten in Ergänzung der 
aufgrund der Haushaltsordnung bestehenden Befugnisse von besonderer 
Bedeutung528. 

2. Rechtsnatur der Kontrollen 

Die Rechtsnatur der Kontrollen wird in den Verordnungen selbst näher er-
läutert. Die Kontrollen, die nach den Bestimmungen der Verordnung Nr. 
2185/96529 durchgeführt werden, dienen dem Schutz der finanziellen Inte-
ressen der EG vor Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten530. Sowohl in 
den Erwägungsgründen als auch im Text der Verordnung wird betont, dass 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Ahndung von Straftaten unbe-
rührt bleibt531. Die Kontrollen und Überprüfungen durch die Kommission 
werden somit in der Verordnung selbst als verwaltungsrechtlich eingeord-
net532. Die Verwendung von Begrifflichkeiten des Straf- bzw. Strafprozess-

 

526 KOM (2001) 294 endgültig, http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/pdf/2001/de_501PC 
0294_01.pdf. 

527 Arbeitspapier der Kommission, S. 4; Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 39. 
528 Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 39. 
529 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
530 Art. 5 der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96, ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
531 Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 40; Siehe 16. Erwägungsgrund und Art. 1 Unterabs. 

3 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96. Siehe auch 9. Erwägungsgrund, der auf 
die Vorschriften über den Schutz der wesentlichen Sicherheitsinteressen eines Staates 
Bezug nimmt. 

532 Vgl. Art. 1 Abs. 1 Verordnung Nr. 2185/96, ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff., Art. 2 
Verordnung Nr. 1073/99, ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
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rechts wurde vermieden. Art. 5 Verordnung Nr. 2185/96533 nennt zum Bei-
spiel als Voraussetzung für ein Tätigwerden der Kommission das Bestehen 
einer begründeten Annahme, dass Unregelmäßigkeiten begangen worden 
sind, und stellt nicht etwa auf die dem Strafprozessrecht entlehnten Tatbe-
standsmerkmale wie Verdacht oder Anfangsverdacht ab534. 

Da der Begriff der Unregelmäßigkeit nach der Definition des Art. 1 Abs. 2 
Verordnung Nr. 2988/95535 auch betrügerische Praktiken gemäß dem Über-
einkommen zum Schutz der finanziellen Interessen der EG einschließt, 
weist der Anwendungsbereich der Verordnung trotz der Hervorhebung des 
verwaltungsrechtlichen Charakters der Kontrollen Berührungspunkte mit 
dem Straf- bzw. Strafprozessrecht auf536. Entsprechend können die Kontrol-
len und Überprüfungen vor Ort strafrechtlich relevante Vorgänge betref-
fen537.  

Einer Ansicht zufolge sind die Handlungen des OLAF ausschließlich ver-
waltungsrechtlicher Natur538. Dies ergebe sich aus dem Wortlaut und aus der 
Zielsetzung der Verordnung, umfassende Kontrollen im Verwaltungsbereich 
zu ermöglichen, während der strafrechtliche Bereich durch das Überein-
kommen zum Schutz der finanziellen Interessen behandelt werden sollte. 
Die möglichen Berührungen mit strafrechtlichen Vorgängen könnten nicht 
die grundsätzlich verwaltungsrechtliche Natur der Kontrollen verändern. 
Nach dieser Auffassung handelt es sich um verwaltungsrechtliche Kontrol-
len. 

Nach einer anderen Ansicht werden die Untersuchungen des OLAF zwar als 
„administrative Untersuchungen“ bezeichnet, stellen jedoch strafrechtliche 
Ermittlungen dar539. Zwar seien die Begriffe aus dem Straf- oder Strafver-
fahrensrecht vermieden worden, im Ergebnis aber seien die in der Verord-

 

533 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
534 Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 40. 
535 ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1 ff. 
536 Nach dem 7. Erwägungsgrund Verordnung Nr. 2185/96 rechtfertigt sich die Anwen-

dung der Verordnung insbesondere aufgrund des Umfangs des Betrugsdelikts; siehe 
auch 13. Erwägungsgrund: Zur Gewährleistung einer wirksamen Bekämpfung des 
Betrugs…; Vgl. auch Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 40.  

537 Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 40. 
538 Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung, Erster Bericht über die opertiven Tätig-

keiten, S. 10; Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 40; Schrömbges, in: Henke, Kontrol-
len – ATLAS – Risokoanalyse, S. 31, 36; Spitzer, in: EFA, Kontrollen – ATLAS – 
Risikoanalyse, S. 31, 35.  

539 Gleß, EuZW 1999, S. 618, 620; Nelles, ZStW 1997, S. 727, 745; Wassmann, in: 
Bongartz, Europa im Wandel der Zeit, S. 371, 381. 
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nung gewährten Befugnisse typisch für die Strafverfolgung. Damit sei die 
Rechtsnatur der Kontrollen strafrechtlich und die Kompetenz der EG zum 
Erlass einer solchen Regelung äußerst umstritten. Nach dieser Darstellung 
sind die OLAF-Kontrollen strafrechtlicher Natur. 

Eine solche Betrachtung verkennt aber, dass der Begriff der Unregelmäßig-
keit, der den Anwendungsbereich der Verordnung bestimmt, weiter gefasst 
ist als der Begriff des Betrugs, welcher strafrechtlicher Natur ist. Die Ver-
ordnung zielt damit auf verwaltungsrechtlich relevantes Verhalten ab. Dies 
wird nicht nur aus dem Wortlaut deutlich, der wiederholt darauf hinweist, 
dass es sich nicht um Maßnahmen der Strafverfolgung handelt540. Vor allem 
sind Sinn und Zweck der Verordnung zu berücksichtigen. Die finanziellen 
Interessen der Gemeinschaft sollen durch Kontrollen geschützt werden. Im 
Bereich des Strafrechts gilt der Amtsermittlungsgrundsatz. Die Mitgliedstaa-
ten kontrollieren dementsprechend in jedem Fall. Im Verwaltungsrecht da-
gegen sind solche Ermittlungen nicht zwingend von Amts wegen vorge-
schrieben. Überdies behandeln die Mitgliedstaaten die finanziellen Interes-
sen der Gemeinschaft häufig trotz des Assimilierungsgebots gemäß Art. 280 
EG nicht mit derselben Entschiedenheit wie die nationalen finanziellen Inte-
ressen. Die Verordnung Nr. 2185/96541 bzw. Nr. 1073/99542 beinhalten damit 
für OLAF die Möglichkeit, die Wirksamkeit des Schutzes der Finanzinteres-
sen zu sichern und zu gewährleisten. Das Erfordernis ist vor allem im Ver-
waltungsbereich besonders hoch. Auf dem Gebiet des Strafrechts werden 
andere Maßnahmen getroffen, etwa das Übereinkommen zum Schutz der 
finanziellen Interessen oder das Corpus-Juris-Projekt. Der Begriff der Unre-
gelmäßigkeiten umfasst zwar auch den strafrechtlichen Betrugsbegriff, so 
dass möglicherweise Berührungspunkte mit dem Strafrecht entstehen. Der 
ausdrückliche Ausschluss der Ahndung von Straftaten verdeutlicht indes, 
dass keine Kompetenzüberschreitung im Sinne einer strafrechtlichen Ge-
setzgebung vorliegt.  

Dementsprechend sind die Kontrollen des OLAF trotz eventueller Berüh-
rungspunkte mit dem Gebiet des Strafrechts verwaltungsrechtlicher Natur. 

 

540 Vgl. etwa 16. Erwägungsgrund und Art. 1 Abs. 3 Verordnung Nr. 2185/95, ABlEG 
1996 Nr. L 292, S. 2 ff., der betont, dass die Ahndung von Straftaten nicht in den 
Anwendungsbereich der Verordnung fällt; ebenso Art. 2 Verordnung Nr. 1073/99, 
ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 

541 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
542 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
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3. Bestimmung der Rechtsnatur der Kontrollen nach Europarecht 
oder nationalem Recht 

Fraglich ist ferner, wie die Abgrenzung zwischen Straf- und Verwaltungs-
recht im Einzelnen zu bestimmen ist – nach Europarecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten. Im Allgemeinen ist eine europarechtliche Verordnung nach 
den Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts auszulegen – und damit hier auch 
die Abgrenzung zwischen Straf- und Verwaltungsrecht nach den europa-
rechtlichen Auslegungsprinzipien.  

In Betracht kommt jedoch ein Rückgriff auf die Auslegungskriterien des 
nationalen Rechts der Mitgliedstaaten. Dies könnte aus der Besonderheit der 
Verordnung Nr. 2185/96543 resultieren, die durch den Verweis in das nationa-
le Recht der Mitgliedstaaten begründet wird544. Vor allem ist dabei die Ziel-
setzung der Verordnung zu berücksichtigen. Da sich die Verordnung in ei-
nem Spannungsbogen zwischen der Autonomie der Mitgliedstaaten und der 
Harmonisierung und der Vereinheitlichung des Rechtes durch gemeinschaft-
liche Vorschriften befindet, müssen bei ihrer Auslegung besondere Maßstäbe 
angewandt werden. Die Verordnung zielt vor allem auf den umfassenden 
Schutz der finanziellen Interessen ab, weist aber im Rahmen der Kontrollbe-
fugnisse und Verfahrensrechte ausdrücklich auf das Recht der Mitgliedstaa-
ten hin. Wenn bei der Unterteilung in Straf- und Verwaltungsrecht auf eine 
gemeinschaftliche Auslegung Bezug genommen werden würde, eine natio-
nale Rechtsordnung aber völlig andere Kriterien aufwiese, würde das bedeu-
ten, dass Rechtsunsicherheiten entstehen könnten. Die Zielsetzung der Ver-
ordnung ist aber eine andere: Grundsätzlich soll sichergestellt werden, dass 
kontrolliert wird. Wenn die Mitgliedstaaten ihre Kontrollverpflichtungen aus 
dem EG-Vertrag gewissenhaft erfüllen, sind gemeinschaftliche Kontrollen 
durch OLAF generell nicht erforderlich. Die Aufgabe des OLAF liegt in der 
Betrugsbekämpfung, vor allem soll die ordnungsgemäße Durchführung von 
Kontrollen gewährleistet werden. Ein Eingriff in die mitgliedstaatlichen 
Rechtsgrundsätze ist von der Verordnung ersichtlich nicht beabsichtigt. Die 
Abgrenzung zwischen Straf- und Verwaltungsrecht ist dementsprechend 
nach den Grundsätzen des jeweiligen Mitgliedstaats zu ermitteln.  

 

543 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
544 Siehe etwa Art. 6 Verordnung Nr. 2185/96, ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff., dem zu-

folge die Verfahrensvorschriften des nationalen Rechts für die OLAF-Kontrolleure 
vorbehaltlich des geltenden Gemeinschaftsrechts maßgeblich sind. 
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4. Voraussetzung für die Kontrollen 

Die Voraussetzungen für die Kontrollen sind in der Kontrollverordnung 
selbst enthalten. Grundlegend ist dabei das Ziel des Schutzes der finanziel-
len Interessen der Europäischen Gemeinschaften. 

a. Die Kontrollvoraussetzungen nach Art. 2 Verordnung Nr. 2185/96 

Die Voraussetzungen für eine Kontrolle sind in Art. 2 Verordnung Nr. 
2185/96545 geregelt. 

Danach kann OLAF kontrollieren, wenn 

- schwerwiegende oder grenzüberschreitende Unregelmäßigkeiten vorliegen 
oder solche Unregelmäßigkeiten, an denen in mehreren Mitglied-
staaten handelnde Wirtschaftsteilnehmer beteiligt sind546 ; 

- aufgrund der Lage in einem Mitgliedstaat die Verstärkung von Kontrollen 
und Überprüfungen erforderlich ist, um einen wirksamen Schutz der 
finanziellen Interessen zu ermöglichen547; 

- ein Antrag des betreffenden Mitgliedstaats besteht548. 

Die Feststellung einer schwerwiegenden oder grenzüberschreitenden Unre-
gelmäßigkeit bzw. einer Unregelmäßigkeit, an der ein in mehreren Mitglied-
staaten handelnder Wirtschaftsteilnehmer beteiligt ist, bezieht sich auf drei 
unterschiedliche Sachverhaltsalternativen, bei denen jeweils ein objektiver 
Maßstab zugrunde gelegt werden muss549. Auch schwerwiegende Fälle sind 
objektiv zu rechtfertigen, weshalb bei diesen Alternativen in der praktischen 
Anwendung keine besonderen Fragen auftreten dürften550.  

Nach dem zweiten Spiegelstrich kann die Kommission, auch ohne dass die 
vorgenannten Voraussetzungen für ein Tätigwerden der Kommission vorlie-
gen, im Einzelfall in einem Mitgliedstaat tätig werden, wenn dies zur Si-
cherstellung eines gleichwertigen, wirksamen Schutzes der finanziellen Inte-
ressen der Gemeinschaft erforderlich ist. Vor allem sollen gravierende Un-
terschiede im Schutzniveau innerhalb der Gemeinschaft vermieden wer-
den551. 

 

545 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
546 Art. 2, 1. Spiegelstrich, Verordnung Nr. 2185/96; ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
547 Art. 2, 2. Spiegelstrich, Verordnung Nr. 2185/96; ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
548 Art. 2, 3. Spiegelstrich, Verordnung Nr. 2185/96; ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
549 Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 39. 
550 Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 40. 
551 Ulrich, EWS 2000, S. 137, 141. 
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Das Vorliegen eines Antrags eines Mitgliedstaats (dritter Spiegelstrich) 
rechtfertigt ein Eingreifen der Kommission ohne weitere Erfordernisse552. 
Allerdings darf diese Alternative nicht in dem Sinn interpretiert werden, 
dass die Mitgliedstaaten ihre Kontrollverantwortlichkeit auf die Kommissi-
on abwälzen können. Es müssen auch hier Gründe dargelegt werden, die ein 
Tätigwerden der Kommission notwendig und angemessen erscheinen lassen. 

b. Die Bekämpfung von Unregelmäßigkeiten 

Der Begriff der Unregelmäßigkeit ist als Legaldefinition in Art. 2 Verord-
nung Nr. 2988/95553 enthalten. Unter Unregelmäßigkeiten versteht man 
dementsprechend jeden Verstoß gegen eine Gemeinschaftsbestimmung als 
Folge einer Handlung oder Unterlassung eines Wirtschaftsteilnehmers, die 
einen Schaden für den Gesamthaushaltsplan der Gemeinschaften oder die 
Haushalte, die von den Gemeinschaften verwaltet werden, bewirkt hat oder 
bewirkt haben würde. 

Ferner muss die begründete Annahme bestehen, dass solche Unregelmäßig-
keiten begangen worden sind, Art. 5 Abs. 1 Verordnung Nr. 2185/96554. Sol-
che Kontrollen werden als Anlasskontrollen bezeichnet555. Der Begriff der 
begründeten Annahme ist von dem des Anfangsverdachts im strafrechtlichen 
Sinne abzugrenzen. Die begründete Annahme besteht bei Vorliegen einer 
vermuteten Unregelmäßigkeit, die möglicherweise Gegenstand eines amtli-
chen Feststellungsverfahrens gewesen ist, und liegt weit vor der Schwelle 
des Anfangsverdachts556. Dies ergibt sich auch aus der Tatsache, dass es sich 
um Ermittlungen verwaltungsrechtlicher Natur handelt. Das Erfordernis ei-
ner „begründeten Annahme, dass Unregelmäßigkeiten begangen worden 
sind“, ist darin begründet, dass durch die relativ weitreichenden Befugnisse 
der Verordnungen Nr. 1073/99557 und Nr. 2185/96558 keine reinen Stichpro-
benuntersuchungen oder willkürliche Kontrollen erfasst werden sollen.  

c. Persönlicher Anwendungsbereich 

Die Adressaten der Verordnung sind vor allem Wirtschaftsbeteiligte, vgl. 
Art. 5 Abs. 1 Verordnung Nr. 2185/96 bzw. Art. 7 Verordnung Nr. 

 

552 Ulrich, EWS 2000, S. 137, 141. 
553 ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1 ff.  
554 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
555 Spitzer, in: EFA, Kontrollen – ATLAS – Risikoanalyse, S. 31, 35. 
556 Spitzer, in: EFA, Kontrollen – ATLAS – Risikoanalyse, S. 31, 35. 
557 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff.  
558 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
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2988/95559. Darunter versteht man alle natürlichen und juristischen Personen 
und sonstigen anerkannten Rechtssubjekte. 

Allerdings können auch andere Wirtschaftsteilnehmer kontrolliert werden, 
sofern diese Zugang zu Informationen haben, auf die sich die Vor-Ort-Kon-
trollen beziehen, Art. 5 Abs. 3 Verordnung Nr. 2185/96560. Derartige Infor-
mationen müssen den kontrollierten Sachverhalt betreffen und unbedingt zur 
Sachverhaltsaufklärung erforderlich sein561. Diese anderen Wirtschaftsbetei-
ligten müssen zumindest Geschäftsbeziehungen zu den Personen haben, de-
ren Verhalten Gegenstand der Kontrolle des OLAF ist562.  

d. Einleitung des Kontrollverfahrens 

Die Einleitung des Kontrollverfahrens wird vom Direktor des OLAF gemäß 
Art. 5 Verordnung Nr. 1073/99563 beschlossen. Nach Art. 6 Verordnung Nr. 
1073/99 obliegt dem Direktor des OLAF auch die Leitung der Kontrolle. 

Zur Durchführung der Kontrollen ist eine schriftliche Ermächtigung erfor-
derlich, die die Personen und Dienststellen der Kontrolleure enthält und die 
dem Wirtschaftsbeteiligten vorgelegt werden muss564. Darüber hinaus muss 
aus dem Schreiben des Direktors der Gegenstand der Untersuchung hervor-
gehen. Das bedeutet, dass Ziel, Zweck565 und Ermächtigungsgrundlage in 
dem Schreiben aufgeführt sein müssen. Den Wirtschaftsbeteiligten soll da-
durch die bessere Teilnahme an den Kontrollen ermöglicht werden. Außer-
dem sollen sie die genaue Ursache für die Kontrollen erfahren, um gegebe-
nenfalls unter Wahrnehmung ihrer Verteidigungsrechte dagegen vorzugehen. 

e. Kooperationspflicht des OLAF 

Die Vorbereitung der Kontrolle muss gemäß Art. 4 Abs. 1 Verordnung Nr. 
2185/96566 in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden des je-
weiligen Mitgliedstaats erfolgen. Die nationalen Behörden sollen rechtzeitig 

 

559 ABlEG 1995 Nr. L 312, S. 1 ff. 
560 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
561 Feit, Das System zum Schutz der finanziellen Interessen, S. 170; Ulrich, Kontrollen 

der EG-Kommission, S. 139. 
562 Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 41. 
563 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
564 Vgl. Art. 6 Abs. 2 Verordnung Nr. 1073/99; ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
565 Vgl. dazu Art. 14 Verordnung Nr. 17/62, ABlEG 1962 Nr. 204, S. 62 ff., EuGH, Rs. 

46/87 und 227/88 – Hoechst AG/Kommission, Slg. 1989, 2859, 2926 ff.; Zum Erfor-
dernis der Angabe des Zwecks in dem Schreiben des Direktors von OLAF siehe 
Horn, Die Durchführung von Kontrollen durch das OLAF in Irland, S. 116 ff. 

566 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
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über Gegenstand, Ziel und Rechtsgrundlage der Kontrollen unterrichtet wer-
den, damit sie die erforderliche Unterstützung gewähren können567. Auf 
Wunsch des Mitgliedstaates werden die Kontrollen und Untersuchungen 
gemeinsam mit den zuständigen Behörden durchgeführt568. Dies ist der Re-
gelfall, da einerseits OLAF häufig auf die Unterstützung der mitgliedstaatli-
chen Verwaltungen angewiesen ist, etwa im Bereich der Zwangsmaßnah-
men, andererseits die mitgliedstaatlichen Behörden ein Interesse daran ha-
ben, bei den Kontrollen anwesend zu sein, um Daten zu eigenen Zwecken 
zu kontrollieren. Art. 4 Kontrollverordnung verpflichtet die Kommission 
dazu, die Behörden des Mitgliedstaats vorab über die Durchführung der 
Kontrollen zu unterrichten569.  

Art. 6 Abs. 6 Verordnung Nr. 1073/99 regelt insofern, dass die nationalen 
Behörden zur Unterstützung des OLAF verpflichtet sind570. Dies hat aller-
dings nur klarstellenden Charakter, da sich die Pflicht der Mitgliedstaaten 
zur Zusammenarbeit mit den Gemeinschaftsbehörden bereits aus Art. 10 EG 
ergibt. 

Darüber hinaus enthält Art. 7 Verordnung Nr. 1073/99571 Grundsätze zur 
Amtshilfe zwischen OLAF und den zuständigen Behörden der Mitgliedstaa-
ten. Danach müssen die Mitgliedstaaten den Kontrolleuren des OLAF die 
für die Kontrollen relevanten Dokumente und Informationen übermitteln. 

Die Kontrollen des OLAF werden meist – obwohl dies aus der Verordnung 
nicht zwingend hervorgeht – gemeinsam mit den nationalstaatlichen Behör-
den vorgenommen. Dies resultiert aus der Tatsache, dass diese mit dem nati-
onalen geltenden Recht besser vertraut sind und den Wirtschaftsbeteiligten 
zumindest in ihrer Funktion schon bekannt sind. Ohne konsequente Zusam-
menarbeit mit den Mitgliedstaaten stellt sich die Verfolgung von Unregel-
mäßigkeiten für das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung als beinahe 
unmöglich dar. OLAF ist auf Informationen und auch auf Hilfe der Mit-
gliedstaaten angewiesen, um effektiv gegen Unregelmäßigkeiten vorgehen 
zu können. 

 

567 Art. 4 Verordnung Nr. 2185/96; ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
568 Art. 4 Abs. 2 Verordnung Nr. 2185/96; ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
569 Nach der üblichen Praxis sind etwa 2 Wochen als Frist angemessen. In Ausnahmefäl-

len, insbesondere bei ansonsten zu befürchtender Gefährdung des Kontrollzwecks, 
kann dieser Zeitraum jedoch erheblich reduziert werden, Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, 
S. 37, 39. 

570 Dieser Grundsatz ist ferner im 10. Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 2185/96, 
ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. enthalten. 

571 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
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f. Durchführung der Kontrollen und Überprüfungen 

Nach dem Wortlaut der Verordnung Nr. 2185/96 werden bei Wirtschaftsbe-
teiligten Kontrollen und Überprüfungen durchgeführt572. Dabei ist zunächst 
keine strikte Trennung zwischen dem Begriff der Kontrolle und der Über-
prüfung zu erkennen573. Aus der deutschen Interpretation ist auch kein Un-
terschied zwischen den Begrifflichkeiten festzustellen. Eine andere Interpre-
tation könnte jedoch aus dem italienischen Recht zu entnehmen sein. Da-
nach sind Kontrollen rein formale Vorgänge, während Untersuchungen eine 
weiterreichende inhaltliche Auseinandersetzung mit den gesammelten Do-
kumenten bzw. Fakten erfordern574. Die Kontrollverordnung führt die beiden 
Begriffe jedenfalls parallel auf, so dass die Unterscheidung sich zumindest 
nicht auf die Durchführungsmodalitäten auswirkt. 

In Art. 2 Verordnung Nr. 1073/99575 wird allerdings einheitlich der Begriff 
der Untersuchungen anstelle von Kontrollen und Überprüfungen verwendet. 
Dadurch wird verdeutlicht, dass alle zum Aufsuchen von Unregelmäßigkei-
ten relevanten Vorgänge unter den Begriff der Untersuchung fallen und von 
den in den Verordnungen vorgesehenen Aktivitäten umfasst sind. 

IV. Verhältnis zu sektoriellen Verordnungen 

Aus Art. 1 Abs. 2 der Kontrollverordnung (Verordnung Nr. 2185/96) ergibt 
sich, dass die Kontrollverordnung horizontal wirksam ist. Danach gilt die 
Verordnung für alle Tätigkeitsbereiche der Gemeinschaften, unbeschadet der 
sektorbezogenen Regelungen. Dadurch wird verdeutlicht, dass die sektoriel-
len Regelungen neben der horizontalen Kontrollverordnung wirksam blei-
ben576. Dies resultiert daraus, dass die sektoriellen Regelungen konkrete 
Kontrollmaßnahmen enthalten, die das Recht der Mitgliedstaaten harmoni-
sieren und vereinheitlichen, während die Verordnung Nr. 2185/96577 weiter 
auf das nationale Recht verweist und damit lediglich die Möglichkeit der 
Kontrollen schafft, allerdings weiterhin die nationalen Unterschiede respek-
tiert. 

 

572 Siehe Art. 1, Art. 2, Art. 3, etc. Verordnung Nr. 2185/96, ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 
ff. 

573 Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 40. 
574 I poteri della Guardia di Finanza, S. 20 ff. 
575 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
576 Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 38. 
577 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 



2. Teil: Kontrollen durch das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) 

102 

Auch Art. 3 Abs. 1 Kontrollverordnung enthält Hinweise auf die sektorbe-
zogenen Kontrollen und Überprüfungen. Für OLAF besteht gemäß Art. 3 
Abs. 2 Verordnung Nr. 1073/99 die Möglichkeit, neben den horizontalen 
Kontrollen nach der Verordnung Nr. 2185/96 Kontrollen aufgrund von sek-
torbezogenen Regelungen vorzunehmen. Auch hieraus lässt sich erkennen, 
dass die Verordnung neben den sektoriellen Regelungen besteht und diese 
trotz ihrer horizontalen Wirkung nicht ersetzen soll.  

Ein Hinweis auf das Anwendungsverhältnis zum übrigen Verordnungsrecht 
ergibt sich auch aus Art. 9 der Verordnung Nr. 2988/95578, der in Abs. 2 fest-
hält, dass die Kommission weiterhin befugt ist, Kontrollen und Überprüfun-
gen vor Ort durchzuführen579. Im 8. Erwägungsgrund zur Verordnung Nr. 
2185/96580 findet sich ferner der Hinweis, dass die zusätzlichen allgemeinen 
Bestimmungen für die von der Kommission durchzuführenden Kontrollen 
und Überprüfungen vor Ort die Anwendung der in Art. 9 Abs. 2 Verordnung 
Nr. 2988/95581 erwähnten sektorbezogenen Gemeinschaftsregelungen nicht 
berühren.  

V. Grundsatz der Komplementarität 

Die Kontrollen der Kommission ergänzen die den Verantwortlichkeiten der 
Mitgliedstaaten582. Die Mitgliedstaaten sollen aus ihrer Verantwortung für 
den Schutz des Gemeinschaftshaushalts nicht entlassen werden. Denn mit 
der Verordnung ist keine grundsätzliche Veränderung der in Art. 280 EG und 
Art. 10 EG niedergelegten Aufgabenverteilung, wonach die Zuständigkeit 
für den Schutz der Haushaltsinteressen in erster Linie bei den Mitgliedsstaa-
ten liegt, beabsichtigt583. Sie bleiben auch weiterhin verpflichtet, gemäß ih-
ren innerstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften die erforderlichen 
Maßnahmen zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft zu 
ergreifen584. Die der Kommission nach der Verordnung neu eingeräumten 
Befugnisse sollen es ermöglichen, die Arbeit der Mitgliedstaaten zu ergän-

 

578 ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1 ff. 
579 Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 38. 
580 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
581 ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1 ff. 
582 Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 39. 
583 Zum komplementären Charakter der Kontrollbefugnisse der Kommission im Bereich 

der gemeinsamen Agrarpolitik s. EuGH, Rs. C-476/93 – Nutral SpA/Kommission, 
Slg. 1995, I – 4125, 4144. 

584 6. Erwägungsgrund Verordnung Nr. 2185/96 verweist auf Art. 8 der Verordnung Nr. 
2988/95, der diesen Grundsatz ausdrücklich bekräftigt.  
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zen585. Auch in den Fällen, in denen die Mitgliedstaaten sie aufgrund des 
geltenden Gemeinschaftsrechts zur Durchführung eigener Kontrollen zum 
Zwecke des Schutzes der finanziellen Interessen der Gemeinschaft ver-
pflichtet sind, bleibt dies von den neuen Kommissionsbefugnissen unbe-
rührt586. Der Kontrollverordnung liegt das Prinzip der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten und den 
Dienststellen der Kommission zugrunde587. 

VI. Besonderheit der Kontrollverordnung 

Die grundlegende Besonderheit der europäischen Kontroll- bzw. OLAF-
Verordnung liegt in dem Verweis auf das nationale Recht588. 

Im Bereich des Europarechts wird allgemein versucht, durch die Harmoni-
sierung und Angleichung von Normen oder durch den Erlass neuer gesetzli-
cher Bestimmungen in den Mitgliedstaaten eine homogene Rechtslage zu 
schaffen. Die Gegensätze der unterschiedlichen Rechtsordnungen sollen 
damit überbrückt und nicht beibehalten bzw. in ihren Strukturen gefestigt 
werden. Im Falle der Kontrollen wie auch der Sanktionen ist eine Harmoni-
sierung durch gemeinschaftliche Normen allerdings bisher nur auf der 
Grundlage sektorieller Verordnungen erfolgt. Dies lässt sich damit begrün-
den, dass die vorhandenen Verwaltungsstrukturen der einzelnen Mitglied-
staaten stark divergieren und eine horizontale Kontrollbefugnis in allen Be-
reichen nicht in allen Staaten erwünscht bzw. möglich ist. Durch den Ver-
weis auf das nationale Recht wird nicht in nationale Strukturen eingegriffen, 
jedoch die Möglichkeit der gemeinschaftlichen Kontrollen eingeführt. Diese 
müssen zwar im Rahmen der nationalen Vorgaben erfolgen, allerdings im-
mer unter Vorbehalt von vorrangigen gemeinschaftsrechtlichen Grundsät-
zen. Insofern ist eine Lösung gefunden worden, die die Autonomieansprüche 
der Mitgliedstaaten berücksichtigt, allerdings ebenso eine gemeinschafts-

 

585 Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 38. 
586 So etwa im Falle der Verordnung (EG) Nr. 1258/99, ABlEG 1999 Nr. L 160, S. 103 

ff., für den Bereich der gemeinsamen Agrarpolitik oder für die Strukturpolitik Ver-
ordnung (EG) Nr. 1260/99, ABlEG 1999 Nr. L 161, S. 1 ff. 

587 Siehe 10. Erwägungsgrund Verordnung Nr. 2185/96, in dem auf das aus Art. 10 EG 
abgeleitete Prinzip der loyalen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und 
der Kommission hingewiesen wird. 

588 Vgl. etwa Art. 6 sowie Art. 7 Abs. 1 Verordnung Nr. 2185/96, ABlEG 1996 Nr. L 
292, S. 2 ff. Nach diesen Regelungen gelten für die Kontrolleure des OLAF bei den 
Kontrollen vorbehaltlich des Gemeinschaftsrechts die im nationalen Recht vorgese-
henen Kontrollbefugnisse bzw. müssen die nationalen Verfahrensrechte des jeweili-
gen Mitgliedstaats beachten. 
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rechtliche Basis schafft. Dies wird auch in den unterschiedlichen Normen 
der Verordnung Nr. 2185/96589 deutlich, die auf das nationale Recht verwei-
sen, aber gleichzeitig zumindest bei den Befugnissen der Kontrolleure Min-
deststandards schaffen oder ausdrücklich darauf hinweisen, dass bei Nicht-
vorhandensein von Zwangsmaßnahmen solche gegebenenfalls zu erlassen 
sind.  

VII. Anwendbarkeit von nationalem Recht oder Europarecht 
nach der Verordnung 

Fraglich ist, welches Recht im Einzelfall als Rechtsgrundlage herangezogen 
wird, das Europarecht oder das nationale Recht.  

Nach Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2185/96590 haben die Beamten des 
OLAF unter denselben Bedingungen wie die nationalen Verwaltungskon-
trolleure Zugang zu Informationen und Unterlagen. 

Gemäß Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 3 der Kontrollverordnung sind die OLAF-
Kontrolleure gehalten, die im nationalen Recht geltenden Verfahrensvor-
schriften zu beachten, allerdings vorbehaltlich des Gemeinschaftsrechts. 
Auch der Schutz der Informationen wird gemäß Art. 8 Abs. 1 Satz 3 der 
Kontrollverordnung nach den nationalen Bestimmungen behandelt. 

Die genannten Vorschriften verweisen auf die Anwendung des nationalen 
Rechts der Mitgliedstaaten. Art. 6 Verordnung Nr. 2185/96591 erklärt zudem 
ausdrücklich den Vorbehalt des Gemeinschaftsrechts. Art. 7 und Art. 8 der 
Kontrollverordnung gehen hierauf nicht ein. Auch wenn bei den Kontrollbe-
fugnissen und dem Schutz der Informationen nicht explizit der Vorrang des 
Gemeinschaftsrechts erklärt wird, gilt doch das Gemeinschaftsrecht immer 
vorrangig, ohne dass es einer solchen Erklärung ausdrücklich bedürfte. Be-
sonders deutlich wird dies, wenn nationales Recht gegen Gemeinschafts-
recht verstößt, da hier das nationale Recht nicht zur Anwendung kommt592. 
Dieser so genannte Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts ist ein 

 

589 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
590 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
591 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
592 Bleckmann, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 1070 ff.; Oppermann, Europarecht, Rn. 

619 ff.; Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 847 ff.; Stettner, in: Dauses, Hand-
buch des Eu-Wirtschaftsrechts, Rn. 30; Streinz, Europarecht, Rn. 223 a; EuGH, Rs. 
6/64 – Costa/Enel, Slg. 1964, 1251, 1269; Rs. 48/71 – Kommission/Italien, Slg. 
1972, 529, 534; Rs. 106/77 – Staatliche Finanzverwaltung/Simmenthal, Slg. 1978, 
629, 643; Rs.44/79 – Hauer/Land Rheinland-Pfalz, Slg. 1979, 3727, 3728. 



B. Kontrollen des OLAF nach der Kontroll- bzw. OLAF-Verordnung  

105 

allgemein anerkannter Grundsatz, der zur Durchsetzung des Gemeinschafts-
rechts unerlässlich ist593. 

1. Vollzug des Gemeinschaftsrechts 

Der Vollzug des Gemeinschaftsrechts wird unterschiedlich gehandhabt. Zu-
nächst besteht die Möglichkeit, dass das Gemeinschaftsrecht durch die Ge-
meinschaftseinrichtungen selbst als so genannter direkter Vollzug vollzogen 
wird594. Diese Form des Vollzugs wird nach dem Prinzip der begrenzten Ein-
zelermächtigung durchgeführt, wenn den Gemeinschaftseinrichtungen der 
Vollzug des Gemeinschaftsrechts ausdrücklich zugewiesen ist595.  

Andererseits können auch die Mitgliedstaaten Gemeinschaftsrecht vollzie-
hen. Dies nennt man den indirekten Vollzug. Grundsätzlich obliegt den Mit-
gliedstaaten der Vollzug des Gemeinschaftsrechts, so dass üblicherweise 
indirekt vollzogen wird596. Bei dem Vollzug des Gemeinschaftsrechts sind 
die Mitgliedstaaten an dieses gebunden. Sollte jedoch eine Lücke vorhanden 
sein, ist ergänzend nationales Recht anzuwenden. Diese Rechtsanwendung 
darf in keinem Fall Gemeinschaftsrecht entgegenstehen. Insofern ist von den 
Mitgliedstaaten zwingend das Effektivitätsgebot zu beachten597. Außerdem 
muss das nationale Recht bei der Ausfüllung von Lücken im Gemeinschafts-
recht ebenso wie bei dem Vollzug von nationalen Verfahren angewandt wer-
den598. 

Die Besonderheit der Kontrollen des OLAF liegt darin, dass einerseits eine 
Gemeinschaftsbehörde Gemeinschaftsrecht vollzieht, mithin der direkte 
Vollzug betroffen ist. Andererseits vollzieht die Gemeinschaftsbehörde je-
doch teilweise nationales Recht, da die Kontrolleure wegen des Verweises 
auf das mitgliedstaatliche Recht dieses zu beachten haben. Eine solche 
Konstellation bedeutet, dass OLAF nach dem Vorrang des Gemeinschafts-
rechts handelt, allerdings bei der Ausfüllung von Lücken auf nationales 
Recht zurückgreifen kann, ohne dass dieses Recht im Gegensatz zum Euro-
parecht stehen dürfte. 

 

593 Jarass, NJW 1990, S. 2420, 2421; Oppermann, Europarecht, Rn. 619 ff. 
594 Kahl, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 10, Rn. 23 f.; Magiera, DÖV 1998, S. 

173, 175 f.; Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 425 ff. 
595 Bieber, in: Schweitzer, Europäisches Verwaltungsrecht, S. 85, 97. 
596 Rengeling, EuR 1974, S. 216 ff.; Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 427. 
597 EuGH, – Milchkontor/Deutschland, verb. Rs. 205–215, Slg. 1983, 2633, 2665; Her-

degen, Europarecht, Rn. 200; Oppermann, Europarecht, Rn. 527 ff.; Schoch, JZ 
1995, S. 109, 113; Streinz, Europarecht, Rn. 480 ff. 

598 EuGH, verb. Rs. 205–215 – Milchkontor/Deutschland, Slg. 1983, 1983, 2666 ff.; 
Magiera, DÖV 1998, S. 173, 177. 
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2. Anwendbarkeit nach der Kontrollverordnung 

Sowohl hinsichtlich der Befugnisse als auch in Bezug auf die Verfahrens-
rechte sind in der Kontrollverordnung ausdrückliche Verweise in das natio-
nale Recht enthalten, die darauf schließen lassen, dass hier nicht ausschließ-
lich Gemeinschaftsrecht angewandt werden soll. Das Verhältnis der an-
wendbaren Normen nach Europarecht oder nationalem Recht gilt für die 
Systematik der gesamten Verordnung, nicht nur für die Verfahrensrechte, bei 
denen der Vorbehalt des Gemeinschaftsrechts ausdrücklich erwähnt wird. 
Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 3 Verordnung Nr. 2185/96599 hat demnach rein 
deklaratorische Wirkung. 

Sofern das Gemeinschaftsrecht keine Regelung auf dem bestimmten Sach-
gebiet enthält, wird nach nationalem Recht vorgegangen. Dem nationalen 
Recht kommt insofern eine lückenschließende Funktion zu600. Dagegen gilt 
eine gemeinschaftliche Bestimmung, wenn es keine nationalen Regelungen 
auf einem gewissen Gebiet gibt, jedoch eine gemeinschaftliche Rechts-
grundlage existiert. Diese Fälle sind aufgrund des Vorrangs des Gemein-
schaftsrechts unproblematisch. 

Es könnte jedoch eine Kollision von Regelungen entstehen, wenn sowohl 
Normen des Gemeinschaftsrechts als auch solche des nationalen Rechts vor-
handen sind und diese unterschiedliche Regelungsinhalte für vergleichbare 
Sachverhalte aufweisen. 

So könnte beispielsweise nationales Recht eine weniger streng gefasste 
Norm enthalten als das Gemeinschaftsrecht. Dabei ist der Vorrang des Ge-
meinschaftsrechts zu beachten. Grundsätzlich kann durch das nationale 
Recht nicht die Geltung des Gemeinschaftsrechts ausgehebelt werden. Wenn 
europarechtlich ein gewisser Mindeststandard geregelt worden ist, muss die-
ser auch eingehalten und beachtet werden. Die gemeinschaftliche strengere 
Regelung muss demnach beachtet werden. 

Andererseits ist es auch möglich, dass das nationale Recht für vergleichbare 
Sachverhalte eine strenger formulierte Regelung enthält als das Gemein-
schaftsrecht. Insofern kann nicht auf die vorrangige Geltung des Europa-
rechts verwiesen werden, zumal die Vorgaben des Europarechts durch die 
nationalen Vorschriften respektiert werden und noch weiterführend formu-
liert worden sind. Zudem enthält die Verordnung einen ausdrücklichen Ver-
weis auf das nationale Recht, der fehl laufen würde, wenn in jedem Fall das 
Gemeinschaftsrecht zur Anwendung käme. Vielmehr sollen die nationalen 

 

599 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
600 Spitzer, in: EFA, Kontrollen – ATLAS – Risikoanalyse, S. 31, 40. 



B. Kontrollen des OLAF nach der Kontroll- bzw. OLAF-Verordnung  

107 

Besonderheiten von der Verordnung Nr. 2185/96601 ausdrücklich berücksich-
tigt werden. Dementsprechend müssen die strenger formulierten nationalen 
Grundsätze berücksichtigt werden. Sonst würde der Verweis auf das Recht 
der Mitgliedstaaten leer laufen.  

Jedoch könnte der Verweis auf das nationale Recht ein statischer sein, der 
zur Folge hätte, dass die Grundsätze des Gemeinschaftsrechts – und damit 
die vom EuGH entwickelten Grundsätze zum Verhältnis zwischen nationa-
lem und gemeinschaftlichem Recht – nicht mehr ohne Einschränkung zur 
Geltung kämen602. Dies hätte zur Folge, dass der Verweis auf das nationale 
Recht so weit ginge, dass die nationalen Vorschriften dazu führen könnten, 
dass die Gleichbehandlung der Wirtschaftsteilnehmer gefährdet werden 
könnte603. Aus Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 3 Verordnung Nr. 2185/96604 könnte 
zu entnehmen sein, dass die Absicht des Gesetzgebers eine andere war605. 
Daher sei davon auszugehen, dass der Verweis auf die nationalen Verfah-
rensvorschriften nicht zur Unanwendbarkeit des aus der Rechtsprechung des 
EuGH resultierenden Effektivitätsgebots führe, sondern dass das nationale 
Recht gemeinschaftskonform ausgelegt werden müsse, wenn dies erforder-
lich sei606.  

Möglicherweise ist ein Rückgriff auf die Rechtsprechung des EuGH in die-
sem Falle gar nicht erforderlich. Die Rechtsgrundsätze des EuGH gelten vor 
allem im Bereich der Angleichung und Harmonisierung und regeln das Ver-
hältnis von nationalem Recht und Gemeinschaftsrecht in den „üblichen“ 
Fällen. Die Besonderheit der Verordnung, die Beibehaltung der nationalen 
Normen, lässt dieses Prinzip jedoch in den Hintergrund treten. 

Dies könnte daraus resultieren, dass die Befugnisse der OLAF-Kontrolleure 
und die Verfahrensrechte der Wirtschaftsbeteiligten bereits hinreichend ge-
schützt sind. Denn wenn das nationale Recht stärkere Befugnisnormen oder 
weitergehende Verfahrensrechte enthält, als sie in Gestalt von Mindeststan-
dards im Gemeinschaftsrecht normiert sind, wenn die nationale Rechtsord-
nung dementsprechend ausführlicher ausgestaltet ist, kann kein Raum für 

 

601 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
602 Spitzer, in: EFA, Kontrollen – ATLAS – Risikoanalyse, S. 31, 40. 
603 Gemmel, Kontrollen des OLAF in Deutschland, S. 140 ff.; Spitzer, in: EFA, Kontrol-

len – ATLAS – Risikoanalyse, S. 31, 40. 
604 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
605 Spitzer, in: EFA, Kontrollen – ATLAS – Risikoanalyse, S. 31, 40. 
606 Gemmel, Kontrollen des OLAF in Deutschland, S. 142 f.; Horn, Die Durchführung 

von Kontrollen durch das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) in Ir-
land, S. 103 ff.; Spitzer, in: EFA, Kontrollen – ATLAS – Risikoanalyse, S. 31, 40. 
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die lückenschließende Funktion des Gemeinschaftsrechts bestehen. Ein sol-
cher bestände, sofern Rechte, die im Gemeinschaftsrecht garantiert wären, 
im nationalen Recht nicht vorhanden wären. In diesem Fall – wenn das nati-
onale Recht weniger starke Regelungen enthält als das Gemeinschaftsrecht – 
ist jedoch aufgrund des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts ohne weiteres das 
Gemeinschaftsrecht anwendbar. Eine Lückenfüllung durch die Rechtspre-
chungsgrundsätze des EuGH ist demnach in solchen Fällen nicht erforder-
lich.  

Dies lässt sich auch dadurch begründen, dass aus der Verordnung eine Ver-
pflichtung zum Erlass von Zwangsmaßnahmen besteht, sofern diese nicht 
vorhanden sind. Das System der Mitgliedstaaten soll nicht harmonisiert wer-
den. Vielmehr soll ein gemeinschaftsrechtlicher Mindeststandard normiert 
werden, der Kontrollen allgemein ermöglicht. 

Zur Anwendung der vom EuGH entwickelten Rechtsgrundsätze kann es da-
bei lediglich dann kommen, wenn der Sinn und Zweck der Verordnung ver-
eitelt würde. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn die Verfahrensrechte der 
Wirtschaftsbeteiligten so stark ausgeprägt wären, dass die Durchführung 
von Kontrollen wegen der Position des Wirtschaftsteilnehmers unmöglich 
werden würde, weil dieser durch seine stark ausgestalteten Rechte den Sinn 
und Zweck der Kontrolle oder sogar deren Durchführung vereiteln könnte. 
Im Bereich der Verfahrensrechte könnten solche Bestimmungen zur Anwen-
dung der Rechtsgrundsätze des EuGH führen. Anders verhält es sich im Be-
reich der Kontrollbefugnisse. Wenn die Kontrollen so detailliert geregelt 
sind, dass sich ein sehr starker Eingriff für den Wirtschaftsteilnehmer ergibt, 
könnten die Verfahrensrechte als Ausgleich wirken. Sofern diese national 
nicht genug Schutz bieten, also eine weniger strenge Regelung als das Ge-
meinschaftsrecht beinhalten, ist ohnehin das Gemeinschaftsrecht mit den 
vom EuGH entwickelten Rechtsgrundsätzen anwendbar. Bei den Zwangs-
maßnahmen sind die Mitgliedstaaten zum Erlass eigener Maßnahmen ver-
pflichtet, sofern diese nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind. Sollten 
diese strenge Anforderungen enthalten, könnte auch hier – wenn nötig – ü-
ber die Stärkung der Verfahrensrechte bzw. Auslegung nach gemeinschaftli-
chen Grundsätzen ein Ausgleich stattfinden. Die Möglichkeit der Anwen-
dung der Rechtsgrundsätze des EuGH ist demnach nur im Bereich der Ver-
fahrensrechte gegeben, allerdings auch allenfalls, sofern die Verfahrensrech-
te so weit formuliert sind, dass dadurch der Sinn der Verordnung untergra-
ben würde und die Durchführung von Kontrollen praktisch unmöglich wür-
de. 
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VIII. Durchführung der Kontrollen 

Die Durchführung der Untersuchungen wird vom Direktor des OLAF gelei-
tet607. Darüber hinaus ergeben sich aus den Verordnungen formelle und ma-
terielle Erfordernisse, welche die Kontrolleure des OLAF bei den Kontrol-
len beachten müssen. 

1. Formelle Erfordernisse 

Für die Kontrollen des OLAF nach den Verordnungen Nr. 1073/99608 und 
2185/99609 sind zwei formelle Erfordernisse vorgesehen.  

Die Beamten und Bediensteten des Amtes müssen gemäß Art. 6 Abs. 2 Ver-
ordnung Nr. 1073/99610 vor der Kontrolle eine schriftliche Ermächtigung 
vorzeigen, die genaue Angaben hinsichtlich ihrer Person und ihrer Dienst-
stellung enthält. Darüber hinaus sind die Kontrolleure gemäß Art. 6 Abs. 3 
Verordnung Nr. 1073/99611 verpflichtet, einen schriftlichen Auftrag des Di-
rektors mit sich zu führen, der den Gegenstand der Untersuchung und seine 
Grenzen festlegt. Diese schriftliche Ermächtigung muss Angaben zu den 
Zielen der Untersuchung enthalten612. So kann sich der Wirtschaftsteilneh-
mer auf die Ursache und den Umfang der Kontrollen einstellen und seine 
Rechte im Verfahren wahrnehmen. 

2. Kontrollbefugnisse 

Die Kontroll- und Untersuchungsbefugnisse der Kontrolleure des OLAF 
richten sich nach Art. 3 Unterabsatz 1 Verordnung Nr. 1073/99613 in Verbin-
dung mit Art. 5 Abs. 2 und Art. 7 Verordnung Nr. 2185/96614. Art. 7 Abs. 1 
Verordnung Nr. 2185/96615 verweist auf das nationale Recht, indem es den 
Kontrolleuren der Kommission zu denselben Bedingungen wie den natio-
nalstaatlichen Kontrolleuren Zugang zu allen Informationen und Unterlagen 
gewährt, auf die sich die Kontrolle und Überprüfung vor Ort erstreckt. 

Art. 7 Abs. 2 Kontrollverordnung normiert insofern einen Mindeststandard 
für die Kontrollen. 

 

607 Art. 6 Abs. 1 Verordnung Nr. 1073/99, ABlEG1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
608 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
609 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
610 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
611 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
612 Art. 6 Abs. 1 Verordnung Nr. 2185/96, ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
613 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
614 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
615 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
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a. Betretungsrecht 

Art. 5 der Kontrollverordnung sieht vor, dass die Wirtschaftsbeteiligten den 
Kontrolleuren der Kommission den Zugang zu den Räumlichkeiten, 
Grundstücken, Verkehrsmitteln und sonstigen gewerblich genutzten Örtlich-
keiten ermöglichen müssen. Hier handelt es sich um ein Betretungsrecht im 
klassischen Sinne. Vom Betretungsrecht umfasst ist das Aufsuchen von 
Räumen und die Vornahme von Prüfungen der dort befindlichen Dokumen-
te616. Ein darüber hinausgehendes Recht zum gezielten Suchen nach Gegens-
tänden oder Forschen nach Dokumenten ergibt sich jedoch aus dem reinen 
Betreten nicht617. Dies würde eine Durchsuchung bedeuten, die sich allein 
aus dem Betreten von Räumlichkeiten nicht ergeben kann. 

Das Betretungsrecht gilt für gewerblich genutzte Räumlichkeiten, nicht für 
Räume, die zu privaten Zwecken genutzt werden618. 

b. Durchsuchungsrecht 

Ein Durchsuchungsrecht der Beamten und Bediensteten des OLAF könnte 
sich aus Art. 5 Unterabsatz 2 Verordnung Nr. 2185/96 ergeben 619. Dann 
müsste der Wortlaut „Zugang zu ermöglichen“ implizieren, dass die Kon-
trolleure die Unterlagen der Wirtschaftsteilnehmer durchsuchen könnten. 
Eine solche Auslegung der Vorschrift ist – allein vom Wortlaut her – sehr 
weit. Bei der ähnlich gelagerten Kartellverordnung Nr. 17620 ist in Art. 14 
normiert, dass die Kommission die Befugnis hat, alle Räumlichkeiten zu 
„betreten“. Die Rechtsprechung621 hat jedoch klargestellt, dass für eine ord-

 

616 Zu der parallelen Regelung in Art. 14 Abs. 1 Verordnung Nr. 17, Verordnung (EWG) 
Nr. 17 des Rates vom 06.02.1962 zur Durchführung der Art. 85 und 86 des Vertrages, 
ABlEG 1962 Nr. 204, S. 62 ff., siehe Gillmeister, Ermittlungsrechte, S. 193 ff.; 
Kreis, RIW 1981, S. 281, 292; Pernice, in: Grabitz/Hilf, Art. 14 Verordnung Nr. 17, 
Rn. 20. 

617 Pernice, in: Grabitz/Hilf, Art. 14 V Nr. 17, Rn. 20. 
618 Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 41; im Hinblick auf die Verordnung Nr. 17/62 im 

Kartellrecht vgl. EuGH, Verb. Rs. 46/87 und 227/88 – Hoechst/Kommission, Slg. 
1989, 2859, 2924. 

619 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
620 Verordnung (EWG) Nr. 17/1962 des Rates vom 6. Februar 1962: Erste Durchfüh-

rungsverordnung zu den Artikeln 85 und 86 des Vertrages (KartellVO), ABlEG 1962 
Nr. L 13, S. 204 ff. 

621 EuGH, Verb. Rs. 46/87 und 227/88 – Hoechst/Kommission, Slg. 1989, 2859, 2926 f. 
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nungsgemäße Anwendung des Gemeinschaftsrechts bei der Kartellverord-
nung von einem Durchsuchungsrecht ausgegangen werden muss622.  

Der Wortlaut der Verordnungen differiert jedoch. Die Voraussetzungen der 
Kontrollverordnung sind weniger stark formuliert als die der Kartellverord-
nung623. In der Kontrollverordnung ist eine aktive Mitwirkung zur Kontrolle 
durch den Wirtschaftsbeteiligten erforderlich, die alleinige Duldung der 
Maßnahmen der Kontrolleure wie in der Kartellverordnung ist nicht vorge-
sehen. Daher können die OLAF-Kontrolleure keine Durchsuchungen durch-
führen624. 

Außerdem sind die Ausgangsvoraussetzungen nicht identisch. Während die 
Kartellverordnung keinen Verweis auf die nationalen Rechtsordnungen ent-
hält, ist ein solcher in der Kontrollverordnung durchaus enthalten. Dieser 
Verweis lässt darauf schließen, dass ein Durchsuchungsrecht in der Verord-
nung selbst nicht erforderlich ist. Eine Durchsuchungsbefugnis kann im Fal-
le der Verordnung Nr. 2185/96 daher ausschließlich im nationalen Recht 
vorgesehen sein. Die Einzelheiten sind jeweils im nationalen Recht veran-
kert. Ein Recht zur Durchsuchung besteht mithin für die Kontrolleure des 
OLAF allein aus der Verordnung Nr. 2185/96625 nicht. 

c. Zugang zu Informationen 

Problematisch könnte die Auslegung des Zugangsbegriffs sein. Gemäß Art. 
7 Abs. 1 Verordnung Nr. 2185/96626 hat OLAF das Recht, Zugang zu allen 
Informationen und Unterlagen über Vorgänge zu erhalten, die für die Durch-
führung der Untersuchungen erforderlich sind. 

Einerseits könnte mit Zugang das allein vom Wortlaut her verstandene Be-
treten und Suchen nach Informationen und Unterlagen gemeint sein. Der 
Wortlaut lässt sich jedoch anders auslegen. Denn der Zugang zu Informatio-
nen wird ausdrücklich von dem Zugang zu Dokumenten getrennt. Man 
könnte bereits in dem Begriff des Zugangs zu Informationen ein Recht auf 
Auskünfte sehen. Die Befugnisnorm des Art. 7 Abs. 1 Satz 1 Verordnung Nr. 

 

622 Vgl. auch Dieckmann, in: Wiedemann – Handbuch des Kartellrechts, § 42, Rn. 35; 
Kreis, RIW 1981, S. 281, 291; a.A. Gillmeister, Ermittlungsrechte, S. 195. 

623 Nach Art. 14 Verordnung Nr. 17 – Kartellverordnung – ist den Kontrolleuren nicht 
der Zugang zu ermöglichen wie in der Kontrollverordnung, sondern die Kontrolleure 
haben das Recht, Räumlichkeiten zu betreten, ohne dass es dafür der Einwilligung 
des Wirtschaftsbeteiligten bedürfte. 

624 Kuhl, Kriminalistik 1997, S. 105, 108.  
625 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
626 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
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2185/96627 muss weit ausgelegt werden. Dies ergibt sich aus dem Sinn und 
Zweck der Verordnung, der darauf abzielt, den OLAF-Kontrolleuren mög-
lichst umfassende Kontrollbefugnisse zu gewähren, damit sie ihren Ver-
pflichtungen in angemessener Form nachkommen können. Das Recht auf 
Zugang zu Informationen impliziert daher auch Auskunftsrechte der Kon-
trolleure des OLAF.  

Art. 7 Abs. 1 Satz 1 Verordnung Nr. 2185/96628 enthält darüber hinaus einen 
umfassenden Verweis auf die Kontrollbefugnisse der nationalen Kontrolleu-
re. Der Zugang zu Informationen betrifft auch solche Informationen, welche 
die Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten bereits gesammelt haben. 

d. Materielle Kontrollmittel 

Art. 7 Abs. 1 Satz 2 Verordnung Nr. 2185/96629 dagegen bestimmt, dass die 
OLAF-Kontrolleure dieselben materiellen Kontrollmittel benutzen können 
wie die nationalen Kontrolleure. Insbesondere besteht die Möglichkeit, Ko-
pien anzufertigen. Unter dem Begriff der materiellen Kontrollmittel fallen 
technische Hilfsmittel wie Kopiergeräte oder Fotoapparate630. Die Nutzung 
erstreckt sich ebenso auf Daten, die auf Datenträgern gespeichert sind631. 
Die Anfertigung von Kopien ist in jedem Fall vorzunehmen, um die Entfer-
nung der Originaldokumente zu vermeiden. 

Bei dieser Formulierung handelt es sich allerdings um eine Klarstellung und 
damit um eine Aufzählung ohne abschließenden Charakter. Denn diese Kon-
trollbefugnisse sind ohnehin über Art. 7 Abs. 1 Satz 1 Kontrollverordnung 
eröffnet. Die Nutzung von materiellen Kontrollmitteln stellt insofern einen 
Mindeststandard dar, der materiellrechtlich normiert wurde.  

e. Mindeststandard bei den Kontrollbefugnissen 

Art. 7 Abs. 1 Unterabsatz 2 Verordnung Nr. 2185/96632 führt exemplarisch 
Gegenstände auf, auf die sich die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort 
erstrecken können. Diese Auflistung ist nicht abschließend. Hier wird ein 
Mindeststandard gewährt, der eventuell vorhandene Lücken im nationalen 
Recht schließen soll und zumindest eine grundlegende Gleichbehandlung im 
Sinne einer Harmonisierung im Europarecht garantieren soll. Die Kontrolleu-

 

627 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
628 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
629 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
630 Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 41. 
631 Dies gilt für die Kartellverordnung, siehe Gillmeister, Ermittlungsbefugnisse, S. 187. 
632 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
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re können direkt aus Art. 7 Abs. 1 Unterabsatz 2 Verordnung Nr. 2185/96633 
vorgehen und müssen ihre Befugnis nicht aus nationalen Rechtsvorschriften 
herleiten.  

Darunter fällt unter anderem die Entnahme und Untersuchung von Stichpro-
ben, Art. 7 Abs. 1 Unterabsatz 2, 5. Spiegelstrich Kontrollverordnung. Au-
ßerdem kann OLAF eine physische Kontrolle der Art und des Umfangs der 
Waren bzw. Leistungen vornehmen634. Diese Befugnisse sind wesentlich, um 
die Rechtmäßigkeit subventionierter Vorhaben festzustellen. 

Von besonderer Bedeutung ist der Umstand, dass sich die OLAF-Kontrollen 
auf die Überprüfung von Büchern, Belegen, Lastenverzeichnissen, Lohnzet-
teln, Begleitzetteln, Haushalts- und Buchungsbelegen, Bankkontoauszügen 
und EDV-Dateien erstreckt635. Diese umfassende Aufzählung verdeutlicht, 
dass Aufzeichnungen in Schriftform oder als Ton- bzw. Datenträger erfasst 
sind636. Darin inbegriffen sind mithin alle Formen von Unterlagen, die In-
formationen enthalten können. 

Ferner besteht die Möglichkeit für die OLAF-Kontrolleure, Untersuchungen 
der Systeme und Methoden für Produktion, Verpackung und Versand, des 
Standes der finanzierten Arbeiten und Investitionen und der finanziellen und 
technischen Durchführung subventionierter Vorhaben vorzunehmen637. 

3. Mitwirkungspflichten der Wirtschaftsbeteiligten 

Die Kontrollverordnung erlegt den Wirtschaftsteilnehmern eine Duldungs-
pflicht auf638. Diese besteht darin, den Kontrolleuren Zugang zu allen ge-
werblich genutzten Räumlichkeiten zu gewähren. Daraus folgt weiterhin, 
dass die Wirtschaftsbeteiligten die Kontrolleure des OLAF bei ihren Ermitt-
lungen nicht behindern dürfen. Außerdem müssen sie den ordnungsgemäßen 
Verlauf der Untersuchungen sichern, indem sie die notwendigen Handlun-
gen vornehmen, damit die Kontrollen durchgeführt werden können. 

 

633 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
634 Art. 7 Unterabsatz 2, 4. Spiegelstrich Verordnung Nr. 2185/96, ABlEG 1996 Nr. L 

292, S. 2 ff. 
635 Vgl. Art. 7 Abs. 1 Unterabsatz 2, 1. und 2. Spiegelstrich Verordnung Nr. 2185/96, 

ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
636 Vgl. für die Regelung in Art. 14 Abs. 1 Verordnung Nr. 17: Dieckmann, in: Wiede-

mann, Handbuch des Kartellrechts, § 42, Rn. 39; Kreis, RIW 1981, S. 281, 289; 
Gillmeister, Ermittlungsrechts, S. 178. 

637 Art. 7 Abs. 1 Unterabsatz 2, 3., 6. und 7. Spiegelstrich, Verordnung Nr. 2185/96, 
ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 

638 Gleß/Lüke, Jura 1998, S. 70, 79; Schrömbges, ZfZ 2002, S. 218, 219. 
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Darüber hinausgehende Mitwirkungspflichten normieren weder die Kon-
troll- noch die OLAF-Verordnung. Überdies enthält die Kontrollverordnung 
keine Pflichten der Wirtschaftsteilnehmer, die durch die Maßnahmen des 
OLAF entstehenden Kosten zu tragen639. 

4. Sicherungsmaßnahmen und Zwangsbefugnisse 

Das Ergreifen von Sicherungsmaßnahmen und Zwangsbefugnissen durch 
die Kontrolleure des OLAF oder die einzelstaatlichen Verwaltungen ist in 
der Verordnung Nr. 2185/96640 ausdrücklich geregelt. Während Sicherungs-
maßnahmen zu Beweiszwecken durchgeführt werden, dienen Zwangsmaß-
nahmen im Falle des Widersetzens des Wirtschaftsteilnehmers der ord-
nungsgemäßen Durchführung der Kontrolle.  

a. Sicherungsmaßnahmen 

Art. 7 Abs. 2 Verordnung Nr. 2185/96641 enthält Regelungen zu Sicherungs-
rechten der Kontrolleure. Sicherungsmaßnahmen sind vor allem die Versie-
gelung der Räumlichkeiten zur Verhinderung der Vernichtung oder die Si-
cherstellung der Beweismittel642. 

Diese Bestimmung sieht auf Anfrage des OLAF ein Recht zur Beschlag-
nahme und Einbehaltung der Unterlagen durch die Verwaltungen der Mit-
gliedstaaten vor. Demnach steht den Kontrolleuren des OLAF die Befugnis 
zur Beweissicherung selbst nicht zu643. Die Verpflichtung der Mitgliedstaa-
ten zur Durchführung solcher Beweissicherungsmaßnahmen resultiert aus 
der Pflicht zur Kooperation644 und aus Art. 10 EG.  

Aus dem 15. Erwägungsgrund der Kontrollverordnung geht hervor, dass 
derartige Sicherungsmaßnahmen vor allem ergriffen werden sollen, wenn 
die Gefahr der Beseitigung von Beweismitteln besteht. Eine Verpflichtung 
zum Erlass zusätzlicher bzw. weitergehender Sicherungsmaßnahmen besteht 
für die Mitgliedstaaten nicht.  

b. Zwangsbefugnisse 

Ähnlich wie Sicherungsmaßnahmen nicht von den Kontrolleuren des OLAF 
vorgenommen werden können, sind die Beamten des OLAF auch nicht be-

 

639 Schrömbges, ZfZ 2002, S. 218, 219. 
640 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
641 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
642 Kuhl/Spitzer, EuZW1998, S. 37, 43. 
643 Kuhl, Kriminalistik 1997, S. 105, 108. 
644 Vgl. Art. 4 Verordnung Nr. 2185/96, ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
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fugt, Zwangsmaßnahmen selbst zu ergreifen. Für die Zwangsbefugnisse 
wird in Art. 9 Abs. 1 und 2 Verordnung Nr. 2185/96645 darauf verwiesen, 
dass die mitgliedstaatlichen Behörden den Kontrolleuren des OLAF unter 
Beachtung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften Unterstützung gewäh-
ren. Zwangsmaßnahmen müssen dementsprechend von den nationalen Be-
amten unter Beachtung des nationalen Gesetzesvorbehalts durchgeführt 
werden. Dieser Vorbehalt zugunsten der nationalen Verwaltungen ergibt sich 
aus dem Umstand, dass bei der Durchführung von Zwangsmaßnahmen häu-
fig in Grundrechte der Betroffenen eingegriffen wird. 

Eine Verpflichtung zum Erlass notwendiger Zwangsmaßnahmen ergibt sich 
darüber hinaus aus Art. 9 Abs. 2 der Kontrollverordnung646. Damit soll si-
chergestellt werden, dass die Interessen des OLAF entsprechend durchge-
setzt werden und wirksame Kontrollen nicht an einzelstaatlichen Hürden 
scheitern.  

5. Untersuchungsberichte 

Gemäß Art. 9 Verordnung Nr. 1073/99647 bzw. Art. 8 Abs. 3 Verordnung Nr. 
2185/96648 verfassen die Kontrolleure des OLAF nach jeder Kontrolle einen 
Untersuchungsbericht. Bei der Erstellung des Untersuchungsberichts ist 
OLAF an die im Recht des jeweiligen Mitgliedstaates geltenden Verfahrens-
vorschriften gebunden649. Der Untersuchungsbericht enthält den ermittelten 
Sachverhalt und die Ergebnisse der Untersuchungen. Zu dem Abschlussbe-
richt gehört ein so genanntes „Statement of Facts“, in dem die konkret ge-
wonnen Erkenntnisse enthalten sind650. Die gesammelten Beweisstücke wer-
den an den Untersuchungsbericht angehängt und so Bestandteil des Ab-
schlussberichts651. 

Die Untersuchungsberichte gelten in gleicher Weise und unter denselben 
Bedingungen wie die Verwaltungsberichte der mitgliedstaatlichen Kontrol-
leure. Sie stellen auch in diesem Umfang Beweismittel im Verwaltungs- und 
Gerichtsverfahren des betreffenden Mitgliedstaates dar. Daher ist OLAF bei 
der Erstellung der Untersuchungsberichte besonders auf die Hilfe der natio-
nalstaatlichen Kontrolleure angewiesen.  

 

645 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
646 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
647 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
648 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
649 Art. 9 Abs. 2 Verordnung Nr. 1073/99 bzw. Art. 8 Abs. 3 Verordnung Nr. 2185/96. 
650 Schrömbges, ZfZ 2002, S. 218, 220. 
651 Schrömbges, ZfZ 2002, S. 218, 220. 
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Bei den Anforderungen an die Wirksamkeit eines Untersuchungsberichts, 
der auch im nationalen Recht – beispielsweise im nationalen Gerichtsverfah-
ren – erhebliche Bedeutung erlangen kann, sind die Vorgaben der zuständi-
gen nationalen Behörden unbedingt zu beachten. Aus diesem Grund soll der 
Abschlussbericht von den Beamten der nationalen Verwaltung, die an der 
Untersuchung teilnehmen, unterzeichnet werden. Dies soll die Beweiskraft 
des Berichts erhöhen652.  

Der Untersuchungsbericht des OLAF hat keine eigene Rechtswirkung. Viel-
mehr soll sichergestellt werden, dass die Berichte den im nationalen Recht 
vergleichbaren Kontrollberichten gleichgestellt werden und für die Wirt-
schaftsbeteiligten weder Vorteile noch Nachteile dadurch entstehen, dass 
OLAF und nicht eine nationale Behörde tätig geworden ist. Den national-
staatlichen Behörden obliegt die weitere Verwertung der Kontrollberichte 
des OLAF und insbesondere die Entscheidung über die Einleitung von Ver-
waltungs- oder Gerichtsverfahren653. 

6. Einschränkung der Befugnisse/Verfahrensrechte der Wirt-
schaftsbeteiligten 

Die Befugnisse des OLAF werden durch mehrere Rechte eingeschränkt. 
Unter anderem fallen hierunter Verfahrensrechte der Beteiligten, Vertraulich-
keit und Datenschutz, allgemeine Rechtsgrundsätze und die Grundrechte. 

a. Grundsätze des Verwaltungsverfahrens 

Bei den Verfahrensrechten der Wirtschaftsbeteiligten verweisen die Verord-
nungen 1073/99654 und 2185/96655 auf die Normen und Prinzipien des jewei-
ligen Mitgliedstaates, ohne wie bei den Kontrollbefugnissen einzelne Rechte 
ausdrücklich zu normieren. Bei den einzelnen Verfahrensrechten sind jedoch 
die allgemeinen Grundsätze des Verwaltungsverfahrens und die von der 
EuGH-Rechtsprechung bestimmten allgemeinen Rechtsgrundsätze zu be-
achten656. 

In den Verordnungen selbst findet sich ein elementarer Rechtsgrundsatz, das 
Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Dies ist enthalten in dem Erwägungsgrund 

 

652 Schrömbges, ZfZ 2002, S. 218, 220. 
653 Grabitz, in: Grabitz/Hilf, Art. 189, Rn. 79. 
654 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
655 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
656 Vgl. dazu auch: 5. Teil, A. I. 
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Nr. 8, Art. 3 Abs. 1 Verordnung Nr. 2185/96657und in Art. 6 Abs. 5 Verord-
nung Nr. 1073/99658. 

Die Kontrollen müssen dementsprechend ohne Unterbrechungen und in ei-
ner angemessenen Zeit durchgeführt werden. Eine unangemessen lange 
Dauer der Untersuchungen soll damit verhindert werden. Für den Direktor 
des OLAF besteht daher eine Begründungspflicht gemäß Art. 11 Verordnung 
Nr. 1073/99659, sofern die Kontrollen länger als 9 Monate dauern. Im 12. 
Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 2185/96660 ist darüber hinaus festge-
legt, dass die Grundrechte der betroffenen Wirtschaftsbeteiligten gewahrt 
werden müssen. Die wesentlichen Verfahrensrechte sind nicht den Verord-
nungen Nr. 1073/99661 und 2185/96662 zu entnehmen, sondern dem nationa-
len Recht des jeweiligen Mitgliedstaates, jeweils unter Berücksichtigung der 
gemeinschaftlichen Rechtsgrundsätze. 

b. Schutz der Informationen 

Der Schutz der Informationen ist in Art. 8 Abs. 1 OLAF-Verordnung gere-
gelt. Dieser verweist auf die Normierung in Art. 8 Kontrollverordnung. Eine 
besondere Rolle spielen hierbei das Berufsgeheimnis, Amtsgeheimnis und 
der Schutz personenbezogener Daten. 

aa. Berufsgeheimnis 

Sämtliche von OLAF gesammelten Informationen unterliegen dem Berufs-
geheimnis663.  

Das Berufsgeheimnis ist primärrechtlich in Art. 287 EG geregelt. Danach 
sind Beamte und Bedienstete der Europäischen Gemeinschaften verpflichtet, 
Auskünfte, die unter das Berufsgeheimnis fallen, nicht Unbefugten mitzutei-
len. Solche Informationen stellen kommerzielle, technische oder betriebliche 
Kenntnisse dar664. Dieses Rechtsgut ist verletzt, wenn Geheimnisse ohne 

 

657 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
658 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
659 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
660 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
661 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
662 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
663 An Stelle des Begriffs Berufsgeheimnis wird auch der Begriff des allgemeinen Amts-

geheimnisses verwendet, vgl. Grundwald, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/ 
EGV, Art. 214, Rn.14. 

664 Lieberknecht, WuW 1988, S. 833, 845. 
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Erlaubnis des Betroffenen oder sonstige Rechtsgrundlage offen gelegt wer-
den665. 

Das Berufsgeheimnis bedeutet einerseits, dass die Informationen ausschließ-
lich zu Zwecken des Schutzes der finanziellen Interessen verwendet werden 
dürfen.  

Andererseits sind die gesammelten Informationen nicht weiterzugeben. Die 
Informationen dürfen nur an solche Personen weitergeleitet werden, die in-
nerhalb ihrer Amtseigenschaft dafür zuständig sind, unabhängig davon, ob 
es sich um Gemeinschafts- oder nationale Behörden handelt666. 

bb. Amtsgeheimnis 

Darüber hinaus muss das Amtsgeheimnis oder „dienstrechtliche Amtsge-
heimnis“ bei den Kontrollen gewahrt werden. Grundlegend hierfür ist die 
Verordnung des Rates über das Statut der Beamten und die Beschäftigungs-
bedingungen für die sonstigen Bediensteten667. Danach dürfen vertrauliche 
Informationen über Angelegenheiten, von denen Gemeinschaftsbeamte oder 
–angestellte in Ausübung ihres Amtes Kenntnis erlangen, in keinem Falle 
weitergegeben werden668. Dies erstreckt sich auch auf gesammelte Unterla-
gen. Eine Weitergabe an Dritte oder eine entsprechende Aussage vor Gericht 
ist nur im Falle der Zustimmung durch die zuständige Behörde erlaubt669. 
Ein fahrlässiger oder vorsätzlicher Verstoß gegen diese Bestimmung wird 
mit einer Disziplinarmaßnahme geahndet670. 

cc. Schutz personenbezogener Daten 

Bei den Kontrollen des OLAF müssen ferner gemäß Art. 8 Verordnung Nr. 
1073/99 die Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten berück-

 

665 Grundwald, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV/EGV, Art. 214, Rn. 19, Hatje, in: 
Schwarze, EUV/EGV, Art. 297, Rn. 9. 

666 Hatje, in: Schwarze, EUV/EGV, Art. 287, Rn. 9. 
667 EWG/EAG Rat: Verordnung (Nr. 31 (EWG), Nr. 11 (EAG) über das Statut der Be-

amten und über die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der 
Europäischen Atomgemeinschaft, ABl 1962 Nr. B 45, S. 1387 ff.: Teil 1; S. 1442 ff.: 
Teil 2, ersetzt durch Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68, ABlEG 1968 
Nr. L 56, S. 1 ff. 

668 Art. 17 EurBSt, ABl. 1962 Nr. B 45, S. 1387 ff.: Teil 1. 
669 Art. 17, 19 EurBSt, ABl. 1962 Nr. B 45, S. 1387 ff.: Teil 1. 
670 Art. 86 EurBSt, ABl. 1962 Nr. B 45, S. 1442 ff.: Teil 2. 
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sichtigt werden. Diese gründen auf der Amtsverschwiegenheit der Amtsträ-
ger und sind darüber hinaus geregelt in der Richtlinie 95/46/EG671. 

 

671 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten und zum freien Datenverkehr, ABlEG 1995 Nr. L 281, S. 31 ff. 





C. Kontrollen des OLAF aufgrund von sektorbezogenen Vorschriften  

121 

C. Kontrollen des OLAF aufgrund von sektorbezogenen 
Vorschriften 

Die Zuständigkeit des OLAF zur Durchführung von Kontrollen nach sektor-
bezogenen Vorschriften bleibt von den horizontalen Regelungen der Verord-
nungen Nr. 1073/99672 und 2185/96673 unberührt. Sektorielle Bestimmungen 
gibt es für alle fiskalrelevanten Bereiche der Einnahmen und Ausgaben, vor 
allem im Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik. Die Besonderheit bei den 
Kontrollen aufgrund sektorbezogener Vorschriften ist, dass sie von den nati-
onalen Behörden durchgeführt werden und nicht von OLAF geleitet wer-
den674. 

I. Kontrollen nach der Verordnung Nr. 515/97 

Die Verordnung Nr. 515/97675 enthält Amtshilferegelungen für die Bereiche 
des Zolls und der Gemeinsamen Agrarpolitik. Darin ist die Zusammenarbeit 
zwischen OLAF und den Behörden der Mitgliedstaaten näher ausgestaltet. 
Nach den Art. 9, 18 und 20 dieser Verordnung kann OLAF die Behörden zur 
Durchführung von Kontrollen bei Wirtschaftsbeteiligten auffordern. Die 
Verantwortlichkeit für die Durchführung liegt bei den mitgliedstaatlichen 
Behörden, so dass die Beamten des OLAF zwar das Recht haben, bei den 
Kontrollen und Untersuchungen anwesend zu sein, aber keine eigenen Kon-
trollbefugnisse haben, Art. 9 Unterabsatz 2 und 3 Verordnung Nr. 515/97676. 
Die Beamten des OLAF haben kein Recht, an nationalen strafrechtlichen 
Ermittlungen teilzunehmen677.  

II. Kontrollen im Bereich der Eigenmittel 

Im Bereich der Eigenmittel existieren unterschiedliche sektorbezogene Kon-
trollbefugnisse für solche Untersuchungen, die vorwiegend gemeinsam mit 

 

672 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
673 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
674 Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF), Erster Bericht über die operati-

ven Tätigkeiten, S. 13. 
675 Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates vom 13. März 1997 über die gegenseitige 

Amtshilfe zwischen Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten und die Zusammenar-
beit dieser Behörden mit der Kommission im Hinblick auf die ordnungsgemäße An-
wendung der Zoll- und Agrarregelungen, ABlEG 1997, Nr. L 82, S. 1 ff. 

676 ABlEG 1997, Nr. L 82, S. 1 ff. 
677 Art. 9 UA 3 Verordnung Nr. 515/97, ABlEG 1997, Nr. L 82, S. 1 ff. 
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den Mitgliedstaaten durchgeführt werden. Die Verordnung Nr. 1026/99678 
enthält Regelungen über die Rechte und Pflichten der Bediensteten bei sol-
chen administrativen Untersuchungen. Grundsätzlich liegt die Kompetenz 
für die Kontrollen im Hinblick auf die Bereitstellung der Eigenmittel bei den 
Mitgliedstaaten679. Für OLAF besteht insofern die Möglichkeit der Beantra-
gung solcher Untersuchungen680. Allerdings handelt es sich hier nicht um 
eigene Kontrollbefugnisse des OLAF. 

Dagegen kann das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung nach Art. 18 
Abs. 3 Verordnung Nr. 1150/2000681 auch eigene Kontrollen vor Ort bei 
Wirtschaftsbeteiligten vornehmen. Die Durchführungsmodalitäten sind in 
der Verordnung Nr. 1026/99682 geregelt. Dabei sind die Kontrolleure des 
OLAF an bestimmte Voraussetzungen gebunden. So müssen sich die Kon-
trolleure vor der Untersuchung mit den zuständigen Behörden des Mitglied-
staates in Verbindung setzen und sich während der Kontrollen an die Regeln 
und Gepflogenheiten halten, die nationale Beamte während ihrer Kontrollen 
zu beachten haben683. Der Kontakt zu den Wirtschaftsteilnehmern erfolgt 
jeweils über die zuständigen Behörden, niemals direkt und unmittelbar. Die 
Kontrollbefugnisse, die in der Verordnung Nr. 1026/99684 normiert sind, sind 
teilweise vergleichbar mit denen der Verordnungen 2185/96685 und 
1073/99686 bzw. 1074/99687. 

III. Kontrollen im Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik 

Auch im Agrarbereich besteht die Möglichkeit für OLAF, sektorbezogen 
Kontrollen und Untersuchungen durchzuführen. Die bedeutendsten Kon-

 

678 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1026/99 vom 10. Mai 1999 des Rates zur Festlegung 
der Rechte und Pflichten der von der Kommission mit der Kontrolle der Eigenmittel 
der Gemeinschaft beauftragten Bediensteten, ABlEG 1999 Nr. L 126, S. 1 ff. 

679 Art. 18 Abs. 2 Verordnung Nr. 1150/2000, ABlEG 2000 Nr. L 130, S. 1 ff. 
680 Art. 18 Abs. 2 Verordnung Nr. 1150/2000, ABlEG 2000 Nr. L 130, S. 1 ff. 
681 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1150/2000 des Rates vom 29.09.2000 zur Durchfüh-

rung des Beschlusses 94/728/EG, Euratom über das System der Eigenmittel der Ge-
meinschaften, ABlEG 2000 Nr. L 130, S. 1 ff. 

682 ABlEG 1999 Nr. L 126, S. 1 ff. 
683 Art. 3 Verordnung Nr. 1026/99, ABlEG 1999 Nr. L 126, S. 1 ff. 
684 ABlEG 1999 Nr. L 126, S. 1 ff. 
685 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
686 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
687 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 8 ff. 
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trollbefugnisse sind in Art. 9 der Verordnung Nr. 1258/99688 und in Art. 6 der 
Verordnung Nr. 595/91689 enthalten. Beide Normen betreffen den EAGFL, 
Abteilung Garantie. Art. 9 der Verordnung Nr. 1258/99690 enthält allerdings 
keine eigenen Kontrollbefugnisse für die Beamten des OLAF, sondern ledig-
lich ein Teilnahmerecht. Auch im Rahmen der Verordnung Nr. 595/91691 
dürfen die Beamten und Bediensteten des OLAF an den Untersuchungen 
teilnehmen. Die Leitung dieser Untersuchungen liegt jedoch bei den zustän-
digen Beamten des Mitgliedstaates692, so dass auch hier keine eigenen Kon-
trollbefugnisse begründet werden693. Damit sind im Agrarbereich, der am 
betrugsanfälligsten ist, sektorbezogen keine eigenen Kontrollbefugnisse des 
OLAF vorhanden. Zwar kann OLAF die Mitgliedstaaten zu Kontrollen auf-
fordern694, die Durchführung obliegt aber den Behörden der Mitgliedstaaten. 

IV. Kontrollen bei den Strukturfonds 

Auch bei den Strukturfonds bestehen aufgrund sektorieller Vorschriften kei-
ne eigenen Kontrollbefugnisse des OLAF. Art. 38 Abs. 2 der Verordnung Nr. 
1260/99695 normiert das Recht des Europäischen Amtes für Betrugsbekämp-
fung, die Mitgliedstaaten zu Vor-Ort-Kontrollen aufzufordern und legt inso-
fern ein Teilnahmerecht an den Untersuchungen fest. Die Leitung dieser Un-
tersuchungen ist aber von den nationalen Behörden vorzunehmen.  

Ein eigenes Recht des OLAF besteht im Hinblick auf die Durchführung von 
Stichprobenkontrollen gemäß Art. 38 Abs. 2 Verordnung Nr. 1260/99696. 
Diese gelten für den Bereich der aus den Strukturfonds finanzierten Projek-
te. Solche Untersuchungen müssen den Wirtschaftsteilnehmern mindestens 

 

688 Verordnung (EG) Nr. 1258/99 des Rates vom 17.05.1999 über die Finanzierung der 
gemeinsamen Agrarpolitik, ABlEG 1999 Nr. L 160, S. 103 ff. 

689 Verordnung (EWG) Nr. 595/91 des Rates vom 4. März 1991 betreffend Unregelmä-
ßigkeiten und die Wiedereinziehung zu Unrecht gezahlter Beträge im Rahmen der 
Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik sowie die Errichtung eines einschlägi-
gen Informationssystems und zur Aufhegung der Verordnung (EWG) Nr. 283/72, 
ABlEG 1991 Nr. L 67, S. 11 ff. 

690 ABlEG 1999 Nr. L 160, S. 103 ff. 
691 ABlEG 1991 Nr. L 67, S. 11 ff. 
692 Art. 6 Abs. 4 Verordnung Nr. 595/91. 
693 EuGH, Rs. C-476/93 P – Nutral SpA/Kommission, Slg. 1995, I-4125 ff. 
694 Art. 6 Verordnung Nr. 595/91. 
695 Verordnung (EG) Nr. 1260/99 des Rates vom 21.06.99 mit allgemeinen Bestimmun-

gen über die Strukturfonds, ABlEG 1999 Nr. L 161, S. 1 ff., zuletzt geändert durch 
Verordnung (EG) Nr. 1264/99, ABlEG 1999 Nr. L 130, S. 1 ff. 

696 ABlEG 1999 Nr. L 161, S. 1 ff. 
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einen Arbeitstag vor ihrer Durchführung gemeldet werden. Darüber hinaus 
muss der jeweilige Mitgliedstaat informiert werden697. Die Beamten der mit-
gliedstaatlichen Behörden haben das Recht, an den Stichprobenuntersuchun-
gen des OLAF teilzunehmen.  

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den sektorbezogenen Kontrollbe-
fugnissen des OLAF und den horizontalen aufgrund der Verordnungen Nr. 
2185/96698 bzw. 1073/99699 besteht darin, dass letztgenannte umfassende ei-
gene Kontrollbefugnisse gewähren, während erstgenannte vorwiegend Teil-
nahmerechte an den Kontrollen festlegen. Im Hinblick auf eine wirksame 
Betrugsbekämpfung auf EU-Ebene stellen die Befugnisse der horizontalen 
Regelungen eine bedeutende Erweiterung dar, die zur Effektivität der Unter-
suchung und Ahndung von Betrügereien entscheidend beiträgt.  

 

697 Art. 38 Abs. 2 Verordnung Nr. 1260/99. 
698 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
699 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
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3. Teil: Der Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften in Italien 

In Italien wurden zum Schutz der finanziellen Interessen zahlreiche Maß-
nahmen im strafrechtlichen und im verwaltungsrechtlichen Sektor unter-
nommen. Dabei sind verschiedene nationale Behörden für den Schutz der 
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften zuständig. 
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A. Einführung in das italienische Rechtssystem 

Um die Kontrollkompetenzen in ihrer Gesamtheit erfassen zu können, ist 
zunächst ein kurzer Überblick über das italienische Rechtssystem erforder-
lich.  

I. Die Verfassung und ihre Grundprinzipien 

Grundsätzlich lehnt sich die italienische Verfassung an andere sozial-
demokratische und liberale Verfassungen an700. Die Verfassung ist 1948 in 
Kraft getreten. 

Die italienische Verfassung basiert einerseits auf den Verfassungen, die in 
einigen europäischen Staaten in der Nachkriegszeit des ersten Weltkrieges 
geschaffen wurden (z.B. Weimarer Verfassung, 1919; Verfassung der Tsche-
choslowakei, 1920; Verfassung Spaniens, 1931), andererseits enthält sie Ü-
bereinstimmungen mit solchen, die in der Nachkriegszeit des zweiten Welt-
kriegs entstanden (Frankreich 1946; Grundgesetz Bundesrepublik Deutsch-
land 1949)701. Die italienische Verfassung ist aufgeteilt in die Grundprinzi-
pien (Art. 1–12), und in zwei weitere Abschnitte, die den Rechten und 
Pflichten der Bürger (Art. 13–54) und der Ordnung der Republik (Art. 55–
139) gelten702. Dabei sind die Grundprinzipien703 der italienischen Verfas-
sung das Demokratieprinzip, das personalistische Prinzip, das pluralistische 
Prinzip und das Prinzip der Arbeit704.  

Das personalistische Prinzip begründet die Persönlichkeitsfreiheit und die 
Individualrechte, von den traditionellen zivilen Freiheiten bis zu den sozia-
len Rechten; das pluralistische Prinzip bezeichnet die Bedeutung und die 
Anerkennung von sozialen Rechten zwischen Individuum und Staat. Das 
Prinzip der Arbeit enthält die staatlichen Vorgaben für die Entwicklung der 
Wirtschaft; das Demokratieprinzip beinhaltet indessen die oben beschriebe-

 

700 De Vergottini, Diritto Costituzionale Comparato, S. 605; Onida, in: Amato/Barbera, 
Manuale di diritto pubblico, S. 92. 

701 Basile, Volterra, De Siervo, in: Scelte della Costituente e cultura giuridica, I, Costitu-
zione italiana e modelli stranieri, a cura di Ugo De Siervo, S. 84. 

702 Compendio di Diritto pubblico, S. 110. 
703 Diese Prinzipien sind für OLAF im Rahmen der Kontrollen bei Wirtschaftsbeteilig-

ten in Italien bindend. 
704 Compendio di Diritto pubblico, S. 111; Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, S. 148 

ff.; Onida, in: Amato/Barbera, Manuale di diritto pubblico, S. 101. 
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nen Prinzipien und drückt die zentrale Position der Bevölkerung in der poli-
tischen Ordnung aus705.  

Außerdem ist in der Verfassung das Gleichheitsprinzip in der ursprünglichen 
Ausprägung des Verbots von ungerechtfertigten Privilegierungen und Dis-
kriminierungen verankert706. Überdies ist in Art. 5 der italienischen Verfas-
sung das Autonomieprinzip festgelegt, das im Bereich der Staatsorganisation 
die Anerkennung der Autonomie einzelner örtlicher Gemeinschaften vor-
sieht. Ferner gründet die Verfassung auf weiteren Prinzipien, welche die Be-
ziehungen zwischen der Staatsordnung und anderen Ordnungen betreffen 
(die katholische Kirche und andere religiösen Konfessionen: Art. 7 und 8 
der italienischen Verfassung; die internationale Gemeinschaft: Art. 10 und 
11 der italienischen Verfassung)707. Die Grundrechte der Bürger gegenüber 
dem Staat sind in Art. 1 ff. der Verfassung festgehalten708. 

II. Die Regionen, Provinzen und Gemeinden 

Die italienische Verfassung von 1948 hat deutliche Veränderungen im Be-
reich der politischen Institutionen geschaffen, zumal sie den ursprünglich 
einheitlichen Staat, wie er sich in der vorhergehenden Verfassung darstellte, 
in einen Staat mit regionalen und lokalen Autonomien umwandelte, der 
durch die Anerkennung des politisch-institutionellen Pluralismus gekenn-
zeichnet ist709. Die Bestätigung des autonomen Pluralismus ist in Art. 5 unter 
den „Grundprinzipien“ der Verfassung enthalten. In Art. 5 der Verfassung 
sind die beiden Grundsätze der örtlichen Autonomie und der Dezentralisie-
rung der Verwaltung aufgeführt, ohne jedoch die Einführung eines Föderal-
staats zu begründen. Darüber hinaus werden in Art. 5 der italienischen Ver-
fassung die Prinzipien der örtlichen Autonomie und der Dezentralisierung 
als Grundlage für die Struktur und das Funktionieren der gesamten Ordnung 
der Republik bezeichnet710.  

Die territoriale Aufteilung ist in Art. 114 der Verfassung geregelt. Darin wird 
festgehalten, dass sich die Republik in Regionen, Provinzen und Gemeinden 

 

705 Onida, in: Amato/Barbera, Manuale di diritto pubblico, S. 101. 
706 Compendio di Diritto pubblico, S. 111. 
707 Onida, in: Amato/Barbera, Manuale di diritto pubblico, S. 101. 
708 Compendio di Diritto pubblico, S. 111; De Vergottini, Diritto costituzionale compara-

to, S. 244. 
709 Balboni, in: Amato/Barbera, Manuale di diritto pubblico, S. 575; Cerulli Irelli, Corso 

di Diritto Amministrativo, S. 14. 
710 Balboni, in: Amato/Barbera, Manuale di diritto pubblico, S. 576; Cerulli Irelli, Corso 

di Diritto Amministrativo, S. 267 ff. 
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aufteilt. Dabei werden die lokalen Autonomien als abgeleitete und autonome 
Ordnungen gesehen, die zusammengesetzt die einheitliche Republik bil-
den711. Die Verfassung zählt dann die Regionen, Provinzen und Gemeinden 
als die politischen Bezugspunkte der Ordnungen und territorialen Gemein-
schaften auf, die als autonome Gebietskörperschaften bezeichnet werden712. 
Art. 115 der Verfassung sieht vor, dass die Regionen autonome Körperschaf-
ten mit eigenen Kompetenzen und Funktionen nach den von der Verfassung 
festgelegten Prinzipien sind. Art. 128 der Verfassung legt fest, dass die Pro-
vinzen und die Gemeinden autonome Körperschaften sind und dass ihre 
Funktion von den allgemeinen Gesetzen der Republik festgelegt wird.  

Regionen, Provinzen und Gemeinden sind demnach (ebenso wie der Staat 
insgesamt) unter dem Gesichtspunkt einer Hierarchie mit einzelnen Körper-
schaften (oder institutionellen Subjekten) zu sehen713.  

Hinsichtlich des Gebietes legt die Verfassung direkt die einzelnen Begren-
zungen für jede Region fest (Art. 131 Verfassung, geändert durch das Ver-
fassungsgesetz vom 27. Dezember 1963, Nr. 3, das 20 Regionen festlegt, die 
in demselben Artikel genannt werden)714. Für die Gemeinden und Provinzen 
bestimmen Art. 133 und Art. 117 der Verfassung dagegen lediglich die not-
wendigen Kompetenznormen und Prozessnormen. Für die Änderung der 
Kreise, die Einführung von neuen Provinzen im Bereich einer Region und 
für die Schaffung neuer Gemeinden oder Änderung der Kreise und Bezeich-
nungen müssen die betroffenen Bevölkerungen angehört werden715. 

In Bezug auf die Eigenschaften der Körperschaften und die Einführung ei-
ner Regierung bestimmen Art. 115 und Art. 128 der Verfassung für die Re-
gionen, Provinzen und Gemeinden, dass diese politisch autonome Körper-
schaften sind, die durch gewählte Räte oder Versammlungen die eigene Ge-
meinschaft repräsentieren. Diese können auch eine andere politische Rich-
tung verfolgen als das Parlament und die nationale Regierung (begrenzt auf 
die politisch-verwaltungsrechtliche Richtung der Gemeinden und Provin-
zen)716.  

 

711 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 14 f.; Vignocchi/Ghetti, Corso di 
Diritto Pubblico, S. 386. 

712 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 267.  
713 Balboni, in: Amato/Barbera, Manuale di diritto pubblico, S. 577; Vignocchi/Ghetti, 

Corso di Diritto Pubblico, S. 386. 
714 Balboni, in: Amato/Barbera, Manuale di diritto pubblico, S. 578. 
715 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 318 ff. 
716 Balboni, in: Amato/Barbera, Manuale di diritto pubblico, S. 578. 
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In der italienischen Verfassung sind die Regionen, Provinzen und Gemein-
den als Gebietskörperschaften aufgeführt. Diese bringen die Prinzipien der 
Dezentralisierung und Autonomie zum Ausdruck, wie es in Art. 5 der Ver-
fassung aufgeführt ist717. Diese Gebietskörperschaften sind durch die Fähig-
keit charakterisiert, in den verfassungsrechtlich und staatsgesetzlich vorge-
sehenen Grenzen juristische Normen zu erlassen, die für die Regionen auch 
legislative Natur haben, für die Provinzen und Regionen dagegen nur re-
gelnden Charakter haben718.  

In der italienischen Rechtsordnung kommt den Regionen719 unter einem ju-
ristisch- verfassungsrechtlichen Gesichtspunkt und auch im Hinblick auf die 
geographischen Dimensionen die größte Bedeutung zu720. Die Verfassung 
definiert die Struktur und die Rechte und Pflichten der Gebietskörperschaf-
ten721. Art. 115 der Verfassung legt fest, dass die Regionen autonome Kör-
perschaften mit eigenen Rechten und verfassungsrechtlich festgelegten 
Funktionen und Prinzipien sind, während Art. 128 Verfassung sich darauf 
beschränkt, die Provinzen und Gemeinden als „autonome Körperschaften“ 
zu bezeichnen, deren Funktionen von allgemeinen Gesetzen der Republik 
festgelegt werden.  

Die italienische Republik ist in 20 Regionen aufgeteilt. Davon sind 5 so ge-
nannte Regionen mit besonderem Status (Art. 116 Verfassung) und 15 Regi-
onen mit normalem Status (Art. 131 Verfassung). In der Verfassung sind 
zwei unterschiedliche Arten von Regionen vorgesehen, da die italienische 
Republik sich nach dem Krieg in einer Situation sah, in der für gewisse Be-
völkerungsgruppen in den Grenzgebieten besondere Regelungen getroffen 
werden mussten. Dies galt in Bezug auf deren Nationalität, aber auch im 
Hinblick auf die separatistischen Bewegungen, die in einigen Regionen des 

 

717 Traverso, Diritto pubblico, S. 436. 
718 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 318, 345; Traverso, Diritto pubbli-

co, S. 436. 
719 Vgl. zu den Regionen: Anzon, I poteri delle regioni dopo la riforma costituzionale, S. 

1 ff.; CINSEDO, Il Rapporto sulle Regioni, S. 1 ff.; Gizzi, Manuale di Diritto regio-
nale, S. 1 ff.; Masciocchi, Lineamenti di diritto regionale, S. 1 ff.; Meale, Principio di 
diritto regionale, S. 1 ff.; Paladin, Diritto Regionale, S. 1 ff.; Paoletti, Leggi-cornice 
e regioni, S. 1 ff.; Pizzetti, in: Regioni, 1995, S. 225 ff.; Rescigno, Le funzioni costi-
tuzionale delle regioni fra previsione e attuazione, S. 1 ff.; Torchia, Dallo Stato re-
gionale allo Stato federale: una proposta di riforma, in: Giorn. Dir. Amm., 1995, S. 
586 ff., Verbaro, Diritto regionale e temi collegati di diritto comunale e provinciale, 
S. 1 ff. 

720 Traverso, Diritto pubblico, S. 436. 
721 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 267 f. 
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Staates damals bestanden722. Neben den 15 Regionen mit normalem Status 
(Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, 
Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) 
wurden fünf Regionen mit besonderem Status geschaffen. Diese sind Sizi-
lien (Decreto legislativo 15.5.1946 Nr. 455 ff. verabschiedet mit verfas-
sungsrechtlichem Gesetz 26.2.1948, Nr. 2), Sardinien (Verabschiedetes Sta-
tut mit verfassungsrechtlichem Gesetz 26.2.1948, Nr. 3), Friuli Venezia Giu-
lia (Verabschiedetes Statut mit verfassungsrechtlichem Gesetz 31.1.1963, 
Nr. 1), Trentino Südtirol (Verabschiedetes Statut mit verfassungsrechtlichem 
Gesetz 26.2.1948, Nr. 5, nachträglich verändert durch das verfassungsrecht-
liche Gesetz 10.11.1971, Nr. 1), und Valle D’Aosta (Verabschiedetes Statut 
mit verfassungsrechtlichem Gesetz 26.2.1948, Nr. 4). Art. 116 der italieni-
schen Verfassung sieht vor, dass diesen Regionen eine weitergehende Auto-
nomie zugesprochen wurde als den Regionen mit normalem Status723. Die 
Region Trentino Südtirol nimmt in Italien einen Sonderstatus ein. Die Pro-
vinzen Trentino und Südtirol sind mit Kompetenzbereichen ausgestattet, die 
mit denen der Regionen vergleichbar sind. Damit sind diese Provinzen 
rechtlich wie zwei eigenständige Regionen zu behandeln724. 

In Art. 121 der Verfassung sind die Organe der Regionen aufgeführt, der 
Regionalrat, die Giunta und ihr Präsident. Dabei wird der Regionalrat nach 
Art. 1 des Gesetzes vom 23. Februar 1995, Nr. 43 von der Bevölkerung der 
Regionen direkt, persönlich, gleich, frei und geheim gewählt. Der Regional-
rat ist das fundamentale Repräsentationsorgan725. Die Giunta ist dagegen das 
Exekutivorgan der Regionen726. Der Präsident der Giunta, der gleichzeitig 
Präsident der Region ist, wird vom Regionalrat gemäß Art. 122 gewählt727. 
Er beruft die Giunta ein und ist ihr Vorsitzender, er repräsentiert die Region 
und erlässt die regionalen Gesetze und Verordnungen, Art. 121 Abs. 4 der 
italienischen Verfassung728.  

 

722 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 275; Traverso, Diritto pubblico, S. 
438. 

723 Traverso, Diritto pubblico, S. 438; Vignocchi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, S. 
387. 

724 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 277. 
725 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 279; Falcon, Diritto pubblico, S. 

240. 
726 Vignocchi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, S. 392 f. 
727 Falcon, Diritto pubblico, S. 243. 
728 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 283 f.; Vignocchi/Ghetti, Corso di 

Diritto Pubblico, S. 393. 
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Die Regionen haben die Gesetzgebungsgewalt nur in den Bereichen, die in 
Art. 117 der Verfassung aufgeführt sind, und damit in: 

– dem Aufbau der Büros und der Körperschaften, die von der Region ab-
hängen; 

– den Kreisen der Gemeinden; 

– der städtischen und örtlichen Polizei; 

– den Messen und Märkten; 

– der öffentlichen Wohltätigkeit und Hilfe im Gesundheitsbereich und bei 
den Krankenhäusern; 

– handwerklicher und beruflicher Bildung und Assistenz im Schulwesen; 

– Museen und Bibliotheken der örtlichen Körperschaften; 

– Städteentwicklung; 

– Tourismus und Hotelindustrie; 

– Bahnlinien und Autobuslinien von regionalem Interesse; 

– Straßenbau, Wasserleitungen und öffentlichen Arbeiten von regionalem 
Interesse; 

– Navigation und Wasserhäfen; 

– Mineral- und Thermalwasser; 

– Abbau von Bodenschätzen; 

– Jagd; 

– Fischerei in den regionalen Gewässern; 

– Landwirtschaft und Wälder; 

– Handwerk; 

– anderen Bereichen, sofern sie von den verfassungsrechtlichen Gesetzen 
festgelegt werden. 

Das Gesetz Nr. 142 vom 8. Juni 1990 legt nicht nur die Autonomie der Ge-
meinden und Provinzen fest, sondern bestimmt, dass die Gemeinden und 
Provinzen eigene Funktionen innehaben und nach den staatlichen oder regio-
nalen Gesetzen die Funktionen ausüben, die ihnen vom Staat oder von der 
Region übertragen werden729. 

 

729 Vgl. auch Traverso, Diritto pubblico, S. 458; Vignocchi/Ghetti, Corso di Diritto Pub-
blico, S. 423 f. 
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Dabei stehen den Gemeinden730 alle bevölkerungs- und gebietsbezogenen 
Verwaltungsfunktionen zu. Sie werden vorwiegend in den Sektoren der So-
zialleistungen, der Gebietsordnung und -nutzung und der wirtschaftlichen 
Entwicklung tätig, es sei denn, diese Bereiche seien anderen Rechtssubjek-
ten durch ein staatliches oder regionales Gesetz innerhalb der möglichen 
Kompetenzen übertragen worden731. 

Die Organe der Gemeinden sind der Rat, die Giunta und der Bürgermeis-
ter732. 

Die Provinzen733 dagegen nehmen nach Art. 14 der Gesetz Nr. 142 von 
1990, modifiziert durch das Gesetz Nr. 265 vom 3. August 1999 die Verwal-
tungsfunktionen wahr, die interkommunale Zonen betreffen oder das gesam-
te Gebiet der Provinz in folgenden Sektoren734: 

- Verteidigung des Erdbodens, Umweltschutz und Prävention vor Naturge-
walten; 

- Schutz der Wasser- und Energiequellen; 

- Straßennetz und Transporte; 

- Schutz der Flora und Fauna, von Parks und Naturreserven; 

- Jagd und Fischerei der inneren Gewässer; 

- Organisation der Abfallentsorgung; 

- Sanitärsystem, etc. 

 

730 Vgl. zu den Gemeinden: Cavallo, Contributo allo studio del concetto di frazione 
comunale nell’ordinamento italiano, S. 1 ff.; Cavallo Perin, Comuni e Province nella 
gestione dei servizi pubblici, S. 1 ff.; Griffini/Maccapani/Traverso, Sintesi di diritto 
comunale, S. 1 ff.; Luciani, La gestione dei servizi pubblici mediante società per a-
zioni, in: Dir. Amm. 1995, S. 275 ff; Marino, Servizi pubblici e sistema autonomisti-
co, S. 1 ff.; Luciani, La gestione dei servizi pubblici mediante società per azioni, in: 
Dir. Amm. 1995, S. 275 ff. 

731 Traverso, Diritto pubblico, S. 463, Vignocchi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, S. 
422. 

732 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 302; Falcon, Diritto pubblico, S. 
248. 

733 Vgl. zu den Provinzen: Cavallo Perin, Comuni e Province nella gestione dei servizi 
pubblici, S. 1 ff.; Corsaci, in: Noviss.dig.it., Appendice VI. 

734 Traverso, Diritto pubblico, S. 476; Vignocchi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, S. 
423. 
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Die drei Organe der Provinz sind der Provinzialrat, Giunta und Präsident der 
Giunta735. 

Die Dezentralisierung der italienischen Verwaltung ist ein bedeutendes 
Thema in Italien, das sich in der Verstärkung der Autonomie der Regionen 
niederschlägt736. Das Verfassungsgericht hat festgestellt, dass die Regionen 
einerseits nie Rechtsakte setzen können, die staatliche Verpflichtungen 
durchführen oder gegen solche verstoßen. Andererseits können die Regionen 
nicht vom Staat verlangen, dass er ihre nationalen Pflichten wahrnimmt737. 
Daraus folgt, dass die ausgeweitete Zuständigkeit für Entscheidungen inter-
nationaler Natur vollständig in der Kompetenz des Staates liegt, ohne dass 
die Regionen diesbezüglich Mitspracherechte hätten, obwohl sie von den 
Folgen der internationalen Entscheidungen betroffen sind738. Dem ist der 
Staat jedoch durch die Ausweitung der regionalen Autonomien entgegenge-
treten, unter anderem bei der Umsetzung von Richtlinien von regionalem 
Interesse739. 

III. Das italienische Verwaltungsrecht 

Dem italienischen Verwaltungsrecht kommen drei Grundbedeutungen zu: Es 
beinhaltet die Koordinierung der politischen Institutionen bei der Ausübung 
der Regierungsaktivität zu koordinieren; es stellt Regeln auf, mit denen die 
Erreichung der öffentlichen Ziele von den politischen Institutionen organi-
siert wird (Verwaltungsaktivität im eigentlichen Sinne) und es schafft Struk-
turen und Dienstleistungen zum Nutzen der Gemeinschaft 740.  

Dabei werden im Verwaltungsrecht einerseits die Kompetenzen der Regio-
nen gestärkt, andererseits aber die zentralistischen und örtlich bereits exis-
tierenden Strukturen beibehalten741. Durch das Gesetz Nr. 400/1988, das auf 
Art. 95 der Verfassung gründet, ist die Aktivität der Regierung und die Ord-

 

735 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 348; Falcon, Diritto pubblico, S. 
255. 

736 Zur Verstärkung der Autonomie vgl.: Benvenuti, L’ordinameno repubblicano, S. 1 ff.; 
Orsi Battaglini, Le autonomie locali nell’ordinamento regionale, S. 1 ff.; Pubusa, 
Sovranità popolare e autonomie locali nell’ordinamento costituzionale italiano, S. 1 
ff.; Vandelli, Le autonomie locali verso la riforma, progetti e documenti, S. 1 ff.; Vol-
pe, Autonomie locali e garantismo, S. 1 ff. 

737 Urteil Nr. 32 von 1960. 
738 Gabriele/Celotto, Fonti comunitarie e ordinamento nazionale, S. 189. 
739 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 303 ff. 
740 Pastori, in: Amato/Barbera, Manuale di diritto pubblico, S. 519. 
741 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 293. 
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nung des Vorsitzes des Rates geändert worden. Außerdem ist durch Anwen-
dung des Art. 128 der Verfassung das allgemeine Gesetz über die lokalen 
Autonomien geändert worden (Art. 1 Gesetz Nr. 142/1990)742. Beide Geset-
ze hatten zum Ziel, die Beziehungen zwischen Staat und Regionen einerseits 
und zwischen den Regionen und örtlichen Gemeinschaften andererseits zu 
regeln743.  

Auch die Verwaltungskompetenzen sind zwischen Staat und Regionen und 
Gemeinden aufgeteilt. Das Gesetz vom 15. März 1997, Nr. 59 bestimmt, 
dass Regionen und Gemeinden unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips 
alle regionaltypischen Funktionen und Aufgaben der Verwaltung zugewie-
sen werden.  

Dagegen sind die Funktionen und Aufgaben des Staates auf einzelne Gebie-
te beschränkt, unter anderem: 

– auswärtige Angelegenheiten und Handel mit dem Ausland; 

– Verteidigung, Streitkräfte, Waffen und Munition; 

– Zoll; 

– Verwaltung der Gerichte; 

– öffentliche Sicherheit und Ordnung; 

– Staatsbürgerschaft; 

– Überwachung der Arbeit und der Kooperation; 

– und die Aufgaben der Regulierung und Kontrolle, die schon durch staatli-
che Gesetze den jeweiligen Behörden übertragen worden sind744. 

 

1. Struktur der Verwaltungsorgane  

Die staatliche Verwaltung wird in die direkte zentrale Staatsverwaltung und 
die örtliche staatliche Verwaltung eingeteilt. Die direkte zentrale Staatsver-
waltung wird von den zentralen Verwaltungsorganen durchgeführt, die ihren 
Sitz in der Hauptstadt der Republik haben und die sich durch ihre Aufga-
benbereiche unterscheiden745. Sie wird von den Organen geleitet, aus denen 
sich die Regierung zusammensetzt. Die Regierung stellt ein Organ dar, das 

 

742 Pastori, in: Amato/Barbera, Manuale di diritto pubblico, S. 537. 
743 Pastori, in: Amato/Barbera, Manuale di diritto pubblico, S. 537. 
744 Traverso, Diritto pubblico, S. 333 f. 
745 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 193. 
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für die Umsetzung der politischen Richtung in Akte der höheren Verwaltung 
und in übergeordnete Entscheidungen zuständig ist746.  

Die Minister sind „Spitzenverwaltungsorgane“747. In Italien gibt es folgende 
Ministerien: Das Außenministerium, Innenministerium, Justizministerium, 
Verteidigungsministerium, Wirtschafts- und Finanzministerium, Ministeri-
um für Produktionsaktivitäten, Ministerium der Kommunikation, Ministeri-
um für die Umwelt und den Schutz des Territoriums, Ministerium für Bil-
dung, Universitäten und Forschung, Ministerium der Infrastruktur und der 
Transporte, Ministerium für Arbeit und soziale Politiken, Gesundheitsminis-
terium, Ministerium für Landwirtschafts- und Forstpolitik, Ministerium für 
Güter und kulturelle Aktivitäten748. 

Die örtliche staatliche Verwaltung setzt sich dagegen aus zahlreichen peri-
pheren Staatsorganen mit territorial begrenzten Kompetenzen zusammen, 
die hierarchisch generell der zentralen Verwaltung untergeordnet ist749. Bei 
jeder dieser dezentralisierten Verwaltungen gibt es ein Organ mit allgemei-
ner Kompetenz:  

– den Regierungskommissar (commissario di governo), auf regionaler Ebene; 

– den Präfekten (Prefetto) auf provinzialer Ebene; 

– den Bürgermeister (Sindaco) auf der Ebene der Gemeinden. 

Nach Art. 124 und Art. 127 der Verfassung steht der Regierungskommissar 
den Verwaltungsfunktionen des Staates vor. Er koordiniert sie mit denen, die 
von den Regionen ausgeübt werden750. 

Der Präfekt ist das wichtigste Organ, das die Regierung auf der Ebene der 
Provinzen repräsentiert. Er ist direkt abhängig von dem Verteidigungsminis-
ter751. 

Der Bürgermeister als Regierungsbeamter repräsentiert die Regierung auf 
kommunaler Ebene und ist hierarchisch dem Präfekten unterstellt752. 

 

746 Traverso, Diritto pubblico, S. 341. 
747 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 194. 
748 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 202 ff.; Traverso, Diritto pubblico, 

S. 344 ff. 
749 Traverso, Diritto pubblico, S. 357. 
750 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 215; Traverso, Diritto pubblico, S. 

357. 
751 Cassese, Il sistema amministrativo italiano, S. 112 ff. 
752 Traverso, Diritto pubblico, S. 359. 
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2. Prinzipien des Verwaltungsrechts 

Die wichtigsten Verwaltungsprinzipien753 in Italien sind das Prinzip der Un-
parteilichkeit, des guten Verlaufs des Verwaltungshandelns, des so genann-
ten buon andamento, wie sie in Art. 97 Abs. 1 der Verfassung festgelegt 
sind, und das Legalitätsprinzip754.  

Das Prinzip der Unparteilichkeit als Verfassungsprinzip legt fest, dass die 
öffentliche Verwaltung bei ihren Entscheidungen nicht voreingenommen 
sein darf und keine Partei ungerechtfertigt begünstigen darf, sondern viel-
mehr alle betroffenen Interessen bewerten und die Interessen der Allge-
meinheit berücksichtigen muss755. 

Das Prinzip des „buon andamento“ besagt, dass das Verwaltungshandeln 
neben der Effektivität auch durch Flexibilität gekennzeichnet sein muss, 
dass dementsprechend die Interessen der Allgemeinheit auf dem bestmögli-
chen Wege durchgesetzt werden müssen756. 

Das Legalitätsprinzip bedeutet, dass das Handeln der öffentlichen Verwal-
tung auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen muss757. 

Außerdem zeichnet sich die italienische Verwaltung durch die Wahrneh-
mung des öffentlichen Interesses durch Ermessensausübung aus758. Die Ver-
waltungsaktivität muss dabei immer das öffentliche Interesse beachten, 
selbst wenn ihr ein weitreichendes Ermessen zusteht; sie muss aber auch die 

 

753 Diese Prinzipien gelten für OLAF im Rahmen der Kontrollen bei Wirtschaftsbeteilig-
ten in Italien. 

754 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 389 ff.; Fontana, Schemi e schede 
di Diritto Amministrativo, S. 82 f. 

755 Allegretti, L’imparzialità amministrativa, S. 1 ff.; Barile, Il dovere di imparzialità 
della pubblica amministrazione, in: Scritti giuridici in memoria di P. Calamandrei, 
IV, S. 28; Marzuoli, Prinicipio di legalità e attività di diritto privato nella pubblica 
amministrazione, S. 24; Mortati, Istituzioni di Diritto Pubblico, Parte I, S. 373; Sora-
ce/Orsi Battaglini/Ruffilli, Diritto pubblico, S. 251. 

756 Andreani, Il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministra-
zione, S.10; Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 390 f.; Giannini, Isti-
tuzioni di diritto amministrativo, S. 263; Nigro, in: Amato/Barbera, Manuale di Dirit-
to Pubblico, S. 722 ff.; Sandulli, Manuale di Diritto Amministrativo, S. 516. 

757 Carlassare, Amministrazione e potere politico, S. 132 ff.; Marzuoli, Principio di 
legalità e attività di diritto privato nella pubblica amministrazione, S. 19 ff.; Nigro, 
in: Amato/Barbera, Manuale di Diritto Pubblico, S. 721; Ottaviano, Poteri 
dell’amministrazione e principi costituzionali, in: Riv. Trim. dir. Pubblico 1964, S. 
926.  

758 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 397 ff.; Fontana, Schemi e schede 
di Diritto Amministrativo, S. 83; Traverso, Diritto pubblico, S. 361. 
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subjektiven Rechte der Privatpersonen berücksichtigen, die von der Rechts-
ordnung geschützt werden759. 

IV. Die Rechtsquellen 

Rechtsquellen sind im italienischen Recht die Akte oder Ergebnisse der 
Rechtsetzung, die in ihrer Gesamtheit die staatliche juristische Ordnung be-
gründen760. In Art. 70 der Verfassung wird festgelegt, dass die Gesetzgebung 
kollektiv von den beiden Kammern des Parlaments ausgeübt wird. Im Be-
reich der Rechtsquellen ist zwischen den primären Rechtsquellen, den so 
genannten einheitlichen Texten, die nur teilweise Rechtsquellen darstellen, 
und den sekundären Rechtsquellen zu unterscheiden. 

1. Primäre Rechtsquellen 

Das italienische Recht unterscheidet zwischen primären und sekundären 
Rechtsquellen. Die Verfassung ist die oberste Rechtsquelle761. Rechtsquel-
len, die nur der Verfassung unterstehen, werden als primäre Rechtsquellen 
bezeichnet762. Diese sind: 

– die ordentlichen Gesetze des Parlaments (leggi ordinarie del parlamento): 
Sie ergehen aufgrund von Art. 70 Verfassung und begründen die demo-
kratisch bedeutendste Rechtsquelle. Dies liegt an der Häufigkeit ihrer 
Anwendung763. Bei den ordentlichen Gesetzen handelt es sich um Rechts-
akte, die aus dem übereinstimmenden Willen beider Kammern resultie-
ren764.  

– die Gesetzesdekrete der Regierung (decreti-legge del Governo): Diese 
sind Akte der Exekutive, die einen „provisorischen“ Wert haben. Die Ge-
setzesdekrete haben wegen ihrer außergewöhnlichen Dringlichkeit und 

 

759 Landi/Potenza, Manuale di Diritto Amministrativo, S. 258; A.M. Sandulli, Manuale 
di Diritto Amministrativo, S. 571 ff.; Traverso, Diritto pubblico, S. 363. 

760 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 35; Delpino/del Giudi-
ce/Caringella, Compendio di Diritto Amministrativo, S. 22; Sorrentino, in: Ama-
to/Barbera, Manuale di Diritto Pubblico, S. 125. 

761 Sorrentino, in: Amato/Barbera, Manuale di Diritto Pubblico, S. 125. 
762 Crisafulli, in: Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1960, S. 775 f.; Delpino/del Giudice/Caringella, 

Compendio di Diritto Amministrativo, S. 26. 
763 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 35 f.; Sorrentino, in: Ama-

to/Barbera, Manuale di Diritto Pubblico, S. 131. 
764 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 36; Delpino/del Giudi-

ce/Caringella, Compendio di Diritto Amministrativo, S. 26; Falcon, Diritto pubblico, 
S. 170; Vignocchi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, S. 295. 
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Notwendigkeit sechzig Tage lang die Reichweite eines Gesetzes. Die ge-
setzliche Wirkung bleibt erhalten, sofern das Parlament die Dekrete in-
nerhalb von sechzig Tagen in ein Gesetz umwandelt765. Diese Gesetzes-
dekrete werden von der italienischen Verfassung in Art. 77 ausdrücklich 
vorgesehen, allerdings auch mit Beschränkungen versehen766. 

– die Statute der ordentlichen Regionen (statuti delle Regioni ordinarie): 
Sie werden in der Form der ordentlichen Gesetze des Staates verabschie-
det 767. Das Statut regelt nach Art. 123 der Verfassung die innere Organi-
sation der Region und die Ausübung des Initiativrechts über „Volksab-
stimmungen“, über Gesetze und Verwaltungsmaßnahmen der Region und 
über die Veröffentlichung der regionalen Gesetze und Verordnungen768. 

– die gesetzlichen Dekrete der Anwendung der Statute der Regionen mit 
besonderer Autonomie (decreti legislativi di attuazione degli Statuti delle 
Regioni ad autonomia speciale): Dabei handelt es sich um Dekrete der 
Regierung, die von den Verfassungsgesetzen (leggi costituzionali) des 
Staates abgeleitet werden, mit denen die Statute der besonderen Regionen 
verabschiedet werden. Aus diesem Grund handelt es sich hier um primäre 
Quellen ersten Grades769; 

– die regionalen Gesetze (leggi regionali): Dies sind die Gesetze, die von 
den Regionen unter Ausübung ihrer Gesetzgebungskompetenz aus Art. 
117 der Verfassung verabschiedet werden770; 

– die Gesetze der Provinzen von Trento und Bozen (leggi delle Province di 
Trento e Bolzano): Auch diese sind ordentliche Gesetze, die von den oben 
aufgeführten Provinzen verabschiedet werden, in Ausübung ihrer Gesetz-
gebungskompetenz, die ihnen durch das Verfassungsgesetz zur Anwen-
dung des Statuts der Region Trentino Alto Adige übertragen wurde771; in-
nerhalb der Region Trentino-Südtirol haben die autonomen Provinzen 

 

765 Falcon, Diritto pubblico, S. 187; Sorrentino, in: Amato/Barbera, Manuale di Diritto 
Pubblico, S. 131. 

766 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 36; Falcon, Diritto pubblico, S. 
187; Sorrentino, in: Amato/Barbera, Manuale di Diritto Pubblico, S. 142 f. 

767 Delpino/del Giudice/Caringella, Compendio di Diritto Amministrativo, S. 26; Vi-
gnocchi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, S. 394. 

768 Falcon, Diritto pubblico, S. 203; Vignocchi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, S. 394. 
769 Delpino/del Giudice/Caringella, Compendio di Diritto Amministrativo, S. 26. 
770 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 36 f.; Delpino/del Giudice/Carin-

gella, Compendio di Diritto Amministrativo, S. 26. 
771 Vignocchi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, S. 304. 
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von Bozen und Trento Aufgaben und Rechte, die vor allem im Gesetzge-
bungsbereich mit denen einer Region vergleichbar sind772. 

– die regionalen Gesetze, die vom Staat auf die Regionen übertragen wor-
den sind (leggi regionali delegate dallo Stato): Hierbei handelt es sich um 
Gesetze, die von den Regionen außerhalb der Bereiche verabschiedet 
werden, die in Art. 117 der Verfassung aufgeführt sind. Sie ergehen auf-
grund einer Kompetenzzuweisung der zuständigen Staatsorgane. Diese 
Gesetze werden von einer gewählten Versammlung verabschiedet und 
von dem Präsidenten der regionalen Giunta verkündet773. Dabei handelt 
es sich um primäre Quellen zweiten Grades, da ihre Wirksamkeit aus ei-
ner primären Rechtsquelle ersten Grades (ordentliche Gesetze der Über-
tragung – delega – des Staates) resultiert und nicht direkt aus der Verfas-
sung774;  

– die gesetzlichen Dekrete der Regierung (decreti legislativi del Governo): 
Dies sind Akte der Gesetzgebung, die von der Regierung nach Art. 76 
und Art. 77 der Verfassung aufgrund von übertragenden Gesetzen des 
Parlaments erlassen werden (in der Form eines Dekrets, das bei „Legisla-
tivakten“ die typische Handlungsform der Exekutive ist). Da ihre Wirk-
samkeit von einer primären Rechtsquelle ersten Grades herrührt, werden 
sie als primäre Rechtsquelle zweiten Grades bezeichnet775. Grundsätzlich 
liegt die Gesetzgebung bei den Kammern des Parlaments, nicht bei der 
Regierung776. Für das Parlament besteht jedoch die Möglichkeit, die Zu-
ständigkeit zur Regelung von Rechtsgebieten teilweise auf die Regierung 
zu übertragen, die dann auch die vorhergehende Gesetzgebung abschaffen 
oder modifizieren kann777. Diese Akte der Regierung werden wie Gesetze 
behandelt, sind aber keine formalen Gesetze778. Dabei wird der Regierung 
eine Vollmacht erteilt, so dass der Ministerialrat (Consiglio dei Ministri) 

 

772 Falcon, Diritto pubblico, S. 200. 
773 Falcon, Diritto pubblico, S. 199. 
774 Delpino/del Giudice/Caringella, Compendio di Diritto Amministrativo, S. 26 f. 
775 Delpino/del Giudice/Caringella, Compendio di Diritto Amministrativo, S. 27; Vi-

gnocchi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, S. 301. 
776 Falcon, Diritto pubblico, S. 183, S. 301; Sorrentino, in: Amato/Barbera, Manuale di 

Diritto Pubblico, S. 144 f. 
777 Falcon, Diritto pubblico, S. 183; Vignocchi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, S. 301. 
778 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 36. 
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die Rechtsakte entwerfen kann779. Der Rechtsakt wird dann mit Dekret 
vom Präsidenten der Republik (D.P.R.) verabschiedet780. 

2. Die einheitlichen Texte (testi unici) 

Die einheitlichen Texte (testi unici) stellen keine besonderen Rechtsquellen 
dar. Es handelt sich dabei um normative Texte, welche die bereits auf einem 
bestimmten Rechtsgebiet existierenden Rechtsnormen, die zeitlich versetzt 
ergangen sind, sammeln und ordnen781. Im Bereich der einheitlichen Texte 
gibt es zwei Kategorien, die anerkennenden einheitlichen Texte und solche 
einheitlichen Texte, die Rechtsquellen darstellen. 

a. Anerkennende einheitliche Texte (testi unici ricognitivi) 

Anerkennende einheitliche Texte dienen dem Sammeln der wirksamen Be-
stimmungen auf einem bestimmten Gebiet, ohne einen erneuernden Charak-
ter oder Bindungswirkung zu haben782. Diese rühren von einem Organ her, 
das keine Gesetzgebungskompetenz in diesem Bereich hat, und auch keine 
übertragene Kompetenz besitzt783. Sie sind nützlich, um einen Überblick 
über die auf einem bestimmten Rechtsgebiet ergangenen Bestimmungen zu 
verschaffen. 

b. Einheitliche Texte als Quellen (testi unici fonte) 

Solche einheitlichen Texte als Quellen sind Akte, welche die gleiche Bin-
dungswirkung haben wie die Akte, aus denen die Vereinheitlichungs- und 
Koordinierungsnormen entstehen; das Organ, von dem sie erlassen werden, 
muss jedoch eine Gesetzgebungskompetenz auf diesem Gebiet haben784. 

3. Die sekundären Rechtsquellen im Allgemeinen 

Die Kategorie der sekundären Rechtsquellen umfasst alle Akte im Rahmen 
der normativen Kompetenzen der staatlichen öffentlichen Verwaltung (Re-
gierung, Minister, Präfekte, etc.) oder von anderen Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts (Gemeinden, Regionen, Provinzen und anderen Körper-

 

779 Falcon, Diritto pubblico, S. 185; Vignocchi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, S. 301. 
780 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 36; Sorrentino, in: Amato/Barbera, 

Manuale di Diritto Pubblico, S. 145. 
781 Delpino/del Giudice/Caringella, Compendio di Diritto Amministrativo, S. 27; Fal-

con, Diritto pubblico, S. 186. 
782 Compendio di Diritto pubblico, S. 71. 
783 Compendio di Diritto pubblico, S. 71; Delpino/del Giudice/Caringella, Compendio 

di Diritto Amministrativo, S. 27. 
784 Delpino/del Giudice/Caringella, Compendio di Diritto Amministrativo, S. 27. 
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schaften)785. Es handelt sich um formelle Rechtsakte der Verwaltung, auch 
wenn sie grundsätzlich gesetzliche Wertungen enthalten786.  

Die sekundären Quellen unterteilen sich in Verordnungen, Ordnungen und 
Statute der kleineren Körperschaften (regolamenti, ordinanze e statuti degli 
enti minori). Da es sich um Rechtsakte der Verwaltung handelt, sind sie im 
Rang unter den Gesetzen und den Rechtsakten desselben Grades787.  

Daraus folgt, dass sie keine Verfassungsnormen abschaffen können oder von 
ihnen abweichen können788. Ferner können sie keine ordentlichen Gesetze 
abschaffen oder von ihnen abweichen. Dementsprechend können sie nicht 
mit Gesetzen gleichgesetzt werden789. Sie haben jedoch eine gesetzliche 
Bindungswirkung, die sie als verbindliche Rechtsquelle qualifiziert790. 

V. Rechtsschutz im Verwaltungsrecht 

Gegen unrechtmäßiges Verwaltungshandeln, das ein subjektives Recht oder 
ein legitimes Interesse einer Person ohne Rechtfertigung verletzt, kann diese 
in Italien verwaltungsrechtlichen Rechtsschutz verlangen791.  

1. Außergerichtlicher Rechtsschutz 

Der von der Verwaltungsmaßnahme Betroffene kann innerhalb von dreißig 
Tagen nach Erlass der Maßnahme schriftlich bei der Verwaltung Wider-
spruch einlegen792. Der Widerspruch ist im D.P.R. 24. November 1971, Nr. 
1199, geregelt. Der Widerspruch wird nur zugelassen, sofern ein gegenwär-
tiges und persönliches Interesse des Widerspruchsführers besteht. Zudem 
wird immer das Recht der Drittbetroffenen garantiert. Das heißt, dass die 
Widersprüche den Gegeninteressenten mitgeteilt werden müssen, die bei 
derselben Verwaltungsbehörde Dokumente oder Gegenargumente vorbrin-

 

785 Compendio di Diritto pubblico, S. 71. 
786 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 41; Falcon, Diritto pubblico, S. 

193. 
787 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 41; Fontana, Schemi e schede di 

Diritto Amministrativo, S. 12. 
788 Delpino/del Giudice/Caringella, Compendio di Diritto Amministrativo, S. 27; Sor-

rentino, in: Amato/Barbera, Manuale di Diritto Pubblico, S. 174. 
789 Sorrentino, in: Amato/Barbera, Manuale di Diritto Pubblico, S. 174. 
790 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 41 f.; Sorrentino, in: Ama-

to/Barbera, Manuale di Diritto Pubblico, S. 174. 
791 Bartole, in: Amato/Barbera, Manuale di Diritto Pubblico, S. 629; Traverso, Diritto 

pubblico, S. 393. 
792 Mazzarolli, Diritto Amministrativo, Parte II, S. 2125. 
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gen können und die gegebenenfalls verlangen können, dass der Streit ge-
richtlich und nicht bei der Behörde entschieden wird. Darüber hinaus hat der 
Widerspruch keinen Suspensiveffekt gegenüber dem ursprünglichen Verwal-
tungsakt.  

Widersprüche begründen eine juristische Handlungspflicht für die Verwal-
tung793. Grundsätzlich muss der Widerspruch bei der nächsthöheren Behörde 
eingelegt werden, die in der Hierarchie jeweils über der Erlassbehörde 
steht794.  

2. Gerichtlicher Rechtsschutz 

Die Verfassung sieht in Art. 24 und Art. 113 vor, dass gegen die Maßnahmen 
der öffentlichen Verwaltung immer der richterliche Rechtsschutz zugelassen 
ist. Die Rechte und die legitimen Interessen des Einzelnen sind vor einem 
Rechtsprechungsorgan durchzusetzen, das dem ordentlichen oder verwal-
tungsrechtlichen Rechtsweg zuzuordnen ist. 

Der Rechtsschutz kann nicht ausgeschlossen werden. Darüber hinaus kann 
er nicht auf besondere Rechtsmittel mit stärkeren Anforderungen oder auf 
einzelne Kategorien von Maßnahmen beschränkt werden. 

Die Rechtsprechungsorgane können Maßnahmen der öffentlichen Verwal-
tung nur in der Form annullieren, die gesetzlich vorgesehen ist795. Gegen die 
Maßnahmen der öffentlichen Verwaltung kann vor den Organen der ordent-
lichen Gerichte oder der Verwaltungsgerichte geklagt werden796.  

a. Ordentliche Richter 

Ordentliche Richter sind für die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten zu-
ständig, bei denen so genannte subjektive Rechte verletzt sind. Das subjek-
tive Recht wird durch die Begünstigung begründet, die ein Subjekt von der 
Rechtsordnung unmittelbar und direkt durch die Gewährung von Gütern und 

 

793 Delpino/del Giudice/Caringella, Compendio di Diritto Amministrativo, S. 432 ff.; 
Traverso, Diritto pubblico, S. 394 f. 

794 Falcon, Diritto pubblico, S. 294; Mazzarolli, Diritto Amministrativo, Parte II, S. 
2143 ff. 

795 Traverso, Diritto pubblico, S. 395; Vignocchi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, S. 
788. 

796 Nigro, Giustizia Amministrativa, S. 115 ff.; Romano, Diritto soggettivo, interesse 
legittimo e assetto costituzionale, in: Foro it. 1980 V, S. 258. 
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die Zuweisung von Rechten erlangt. Dem Betreffenden stehen derartige sub-
jektive Rechte in der Form von Ansprüchen zu797. 

Art. 2 des Gesetzes 20. März 1865, Nr. 2248 sieht vor, dass der ordentlichen 
Rechtsprechung Klagen wegen Rechtsstreitigkeiten auf sämtlichen Rechts-
gebieten zugewiesen sind, sofern ein privates Recht einschlägig ist, auch 
wenn die öffentliche Verwaltung betroffen ist und Maßnahmen von der Ver-
waltungsbehörde erlassen worden sind. 

b. Verwaltungsrichter 

Die Verwaltungsrechtsprechung (TAR – Tribunale Amministrativo Regiona-
le – in erster Instanz und Consiglio di Stato in der Berufung) ist für Rechts-
streitigkeiten zuständig, bei denen so genannte legitime Interessen betroffen 
sind. Das legitime Interesse wird begründet durch eine Begünstigung, die 
einem Subjekt mittelbar durch die Rechtsordnung in Gestalt von verwal-
tungsbindenden Normen gewährt wird. Diese Begünstigung muss auf einer 
Verwaltungskompetenz gründen und dem Einzelnen die Wahrnehmung sei-
ner Interessen in Bezug auf ein geschütztes Rechtsgut ermöglichen798. 
Grundsätzlich ist bei einem Verwaltungshandeln ein derartiges legitimes 
Interesse betroffen, seltener ein subjektives799. 

Nach Art. 2 Gesetz 6. Dezember 1971, Nr. 1034 gilt, dass das TAR (Tribu-
nale amministrativo regionale) über die Legitimität der Widersprüche urteilt, 
die schon von der giunta provinciale der Verwaltung als Rechtsprechung 
entschieden sind. Diese Rechtsprechung bezieht sich vorwiegend auf Maß-
nahmen der örtlichen Körperschaften und Widersprüche wegen Unzustän-
digkeit, wegen Kompetenzüberschreitungen oder wegen rechtswidriger 
Verwaltungsmaßnahmen.  

Die ordentliche und verwaltungsrechtliche Rechtsprechung nehmen unter-
schiedliche, untereinander komplementäre Funktionen wahr800. 

So kann der ordentliche Richter die Unrechtmäßigkeit einer Verwaltungs-
maßnahme in Bezug auf die Verletzung der Rechte eines Privaten feststel-
len, er kann sie aber nicht modifizieren, annullieren oder zurücknehmen801. 

 

797 Fontana, Schemi e schede di Diritto Amministrativo, S. 23; Mazzarolli, Diritto Am-
ministrativo, Parte II, S. 2184; Traverso, Diritto pubblico, S. 363 f. 

798 Fontana, Schemi e schede di Diritto Amministrativo, S. 24 f.; Traverso, Diritto pub-
blico, S. 364; Vignocchi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, S. 782 f. 

799 Falcon, Diritto pubblico, S. 306; Mazzarolli, Diritto Amministrativo, Parte II, S. 
1874. 

800 Delpino/del Giudice/Caringella, S. 425; Traverso, Diritto pubblico, S. 398. 
801 Nigro, Giustizia Amministrativa, S. 223 ff. 
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Er kann dagegen die öffentliche Verwaltung zum Ersatz des verursachten 
Schadens verurteilen802. 

c. Instanzenzug 

Die Magistratura ist die Gesamtheit der Richter, welche die Rechtspre-
chungsfunktion ausüben803. Diese setzt sich gemäß Art. 102 f. Verfassung 
zusammen aus den ordentlichen Richtern und besonderen Magistraten, näm-
lich dem Staatsrat, den Verwaltungsrichtern, dem Rechnungshof und den 
Militärtribunalen. 

aa. ordentlicher Richter 

Der ordentlichen Magistratur ist die Rechtsprechung in allen Bereichen zu-
gewiesen, es sei denn, dass die Rechtsgebiete ausdrücklich in den Zustän-
digkeitsbereich anderer Gerichte fallen804. Die ordentlichen Magistraten sind 
Richter, die sich untereinander nur durch die Verschiedenheit der instanziel-
len Zuständigkeit unterscheiden, Art. 107 Abs. 3 Verfassung. Dabei wird 
zwischen den Richtern der Tribunale, der Berufung (Corte d’appello) und 
des Gerichtshofes (Corte di Cassazione) unterschieden805.  

Die sachliche Zuständigkeit der ordentlichen Rechtsprechung wird unterteilt 
in die Zivilrechtsprechung und in die Strafrechtsprechung806. Die zivilrecht-
liche Rechtsprechung behandelt im Allgemeinen die Streitigkeiten, die sub-
jektive Rechte betreffen und demnach vor allem die Beziehungen, die vom 
Privatrecht geregelt werden807. Das Gesetz 24. November 1981, Nr. 689, hat 
außerdem den Zivilrichtern den Bereich der Verwaltungssanktionen zuge-
wiesen. Davon umfasst sind solche Verwaltungssanktionen, die durch die 
Festsetzung einer Geldbuße gewisse Verhaltensweisen verhindern sollen. 

 

802 Delpino/del Giudice/Caringella, S. 454. 
803 Bartole, in: Amato/Barbera, Manuale di Diritto Pubblico, S. 629; De Vergottini, Di-

ritto costituzionale comparato, S. 310; Falcon, Diritto pubblico, S. 297; Vignoc-
chi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, S. 328. 

804 Falcon, Diritto pubblico, S. 298. 
805 Bartole, in: Amato/Barbera, Manuale di Diritto Pubblico, S. 629. 
806 Bartole, in: Amato/Barbera, Manuale di Diritto Pubblico, S. 644; Compendio di Di-

ritto pubblico, S. 278. 
807 Bartole, in: Amato/Barbera, Manuale di Diritto Pubblico, S. 629; Delpino/del Giudi-

ce/Caringella, Compendio di Diritto Amministrativo, S. 425; Falcon, Diritto pubbli-
co, S. 299. 
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bb. Verwaltungsrichter 

Die Magistratur der Verwaltungsrichter setzt sich zusammen aus den regio-
nalen Verwaltungstribunalen (Tribunali amministrativi regionali, Gesetz 
vom 6. Dezember 1971, Nr. 1034), die als T.A.R. bezeichnet werden, und 
dem Staatsrat (Consiglio di Stato), der in der Berufung zuständig ist808. Die-
se Rechtsprechungsorgane werden übergreifend als Verwaltungsrichter be-
zeichnet809. Verwaltungsrichter sind für die Entscheidungen im Bereich der 
Streitigkeiten zwischen der öffentlichen Verwaltung und den Rechtssubjek-
ten, die von einer Verwaltungsmaßnahme betroffen sind, zuständig810. 

Gegen die Urteile des Staatsrats (Consiglio di Stato) ist ein Rechtsbehelfs-
verfahren vor der „Corte di Cassazione“ möglich. Dabei werden lediglich 
Fehler der Rechtsprechung überprüft, Art. 34, Satz 1, Gesetz Nr. 1034 von 
1971. Die „Corte di Cassazione“ prüft demnach nicht das Urteil selbst, son-
dern die Fehler, die in der Zulässigkeit begründet sind, zum Beispiel Form-
fehler, Verfahrensfehler, fehlende Zuständigkeit des Gerichts811. Die „Corte 
die Cassazione“ annulliert gegebenenfalls das Urteil und weist den Streit 
dem zuständigen T.A.R. zu, Art. 34, 1, Gesetz Nr. 1034 von 1971. 

 

808 Compendio di Diritto Pubblico, S. 287; Falcon, Diritto pubblico, S. 305; Vignoc-
chi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, S. 780 ff.  

809 Compendio di Diritto Pubblico, S. 287; Falcon, Diritto pubblico, S. 305. 
810 Vignocchi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, S. 781. 
811 Bartole, in: Amato/Barbera, Manuale di Diritto Pubblico, S. 644 f.; Falcon, Diritto 

pubblico, S. 311. 
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B. Gemeinschaftsrechtliche Betrugsbekämpfung inner-
halb des italienischen Verwaltungsrechts 

Für die Betrugsbekämpfung in Italien sind verschiedene Verwaltungsbehör-
den zuständig, je nachdem, ob der Zollbereich, Agrarbereich oder die Struk-
turfonds betroffen sind. Diese Behörden sind im Finanzministerium, Agrar-
ministerium und beim Arbeitsministerium angesiedelt. 

Zunächst waren diese Behörden nebeneinander für den Schutz der finanziel-
len Interessen zuständig, sowohl im Hinblick auf die nationalen als auch 
hinsichtlich der gemeinschaftlichen Finanzen. Problematisch war die Koor-
dinierung und Durchführung der Kontrollen zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor allem im Hinblick auf den 
unterschiedlichen Regelungsgehalt der Normen. 

Mit Art. 30 des Gesetzes Nr. 526/99 sind in Italien grundlegende Neuerun-
gen eingeführt worden, um die Betrugsbekämpfung im Gemeinschaftsbe-
reich zu vereinheitlichen. Danach liegen die Kompetenzen für die Betrugs-
bekämpfung grundsätzlich bei der Guardia di Finanza, die sich zu diesen 
Zwecken ihrer Befugnisse im Bereich der Kontrollen der Mehrwertsteuer 
und Einkommenssteuer bedient. Die zuvor zuständigen Behörden verlieren 
ihre Kompetenz nicht, müssen jedoch die Vorrangstellung der Guardia di 
Finanza berücksichtigen. Dies resultiert aus der Notwendigkeit, einen für 
den gesamten Bereich des Gemeinschaftsrechts einheitlichen Tatbestand zu 
schaffen. Die zuvor geltenden Regelungen bleiben daneben bestehen, da die 
sektorbezogenen Behörden weitergehende Kenntnisse in ihrem jeweiligen 
Bereich haben. 

I. Nationale Entwicklungen zur Bekämpfung von gemein-
schaftlichen Betrügereien 

Das Gemeinschaftsrecht sieht keine strengen Anforderungen in Bezug auf 
die konkreten Organisationsstrukturen vor, welche sich die Mitgliedstaaten 
zum Schutz der Gemeinschaftsfinanzen geben müssen. Sie sind auf die Aus-
führungen des EU-Vertrags oder auf die Vorschriften der Verordnung Nr. 
2988/95812 und des Übereinkommens zum Schutz der finanziellen Interessen 
der Europäischen Gemeinschaften begrenzt813, die allgemeine Ziele festset-
zen. Die Mitgliedstaaten können mithin wählen, welches nationale Organi-

 

812 ABlEG 1995 Nr. L 312, S.1 ff. 
813 ABlEG 1995 Nr. C 316, S. 49 ff. 
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sationsmodell sie zur gemeinschaftsrechtlichen Betrugsbekämpfung bestim-
men. Zwischen den bürokratischen, verwaltungs- und polizeirechtlichen 
Strukturen der nationalen Rechtsordnungen bestehen große Unterschiede, 
die aus geschichtlichen, sozialen und traditionellen Faktoren resultieren814. 

Im Falle Italiens sind die vorhandenen Strukturen besonders häufig verän-
dert worden. Denn die Bezeichnungen und Zuständigkeitsbereiche von zahl-
reichen Behörden sind durch politische und juristische Umstände bedingt, 
etwa durch die Nachfolge von politischen Parteien und Personen in den poli-
tischen Spitzenpositionen. Inzu kommen organisatorische Neuregelungen, 
wie sie die Anpassung jeder Bürokratie an neue Gesetze und an den interna-
tionalen Kontext erfordert815. Die Politik Italiens ist starken Wandlungen 
durch häufig wechselnde Regierungen unterworfen, so dass sich die Rechts-
lage in diesem Mitgliedstaat wiederholt ändert bzw. geändert hat. 

Bei dem Schutz der nationalen finanziellen Interessen kommt der Guardia di 
Finanza eine Schlüsselposition zu. Die Guardia di Finanza ist eine dem Fi-
nanzministerium unterstehende Polizei, die sich vorwiegend mit finanz- o-
der steuerrechtlichen Betrügereien befasst. Diese besondere Polizei präven-
tiv und repressiv wird zum Schutz der Staatsfinanzen tätig. 

Auf gesetzgeberischer Ebene wurde bereits 1996 im Hinblick auf einen glo-
balen Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft die Einrichtung 
einer besonderen Einheit für die Repression der gemeinschaftlichen Betrü-
gereien bei der Guardia di Finanza (Nucleo Speciale per la Repressione del-
le Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza) durch Art. 55 des Gesetzes 
Nr. 52 vom 06.02.1996 geschaffen. Dieser enthielt Bestimmungen für die 
Erfüllung der Pflichten, die aus der Zugehörigkeit Italiens zu den Europäi-
schen Gemeinschaften herrühren816.  

Diese Norm legte allerdings neben der Einrichtung der Betrugsbekämp-
fungseinheit keine besonderen Kompetenzen für die Durchführung der über-
tragenen Aufgaben fest817. Dadurch konnte diese Einheit der Guardia di Fi-
nanza nur handeln, indem sie von heterogenen Normen Gebrauch machte, 
die zu anderen Zwecken gedacht und bereits vorhanden waren, obwohl sie 
als Polizei der gemeinschaftlichen Finanzen eingerichtet worden war818. Die 
neue Einheit befand sich dementsprechend in einer juristischen Position, die 

 

814 Carrarini/Massino/Sasso, S. 53 f. 
815 Carrarini/Massino/Sasso, S. 54. 
816 G.U. Nr. 34 vom 10. Februar 1996 – S.O. Nr. 24. 
817 Carrarini/Massino/Sasso, S. 55. 
818 Carrarini/Massino/Sasso, S. 55. 
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außer der offiziellen Bezeichnung inhaltlich und organisatorisch identisch 
war wie zuvor. 

Ferner hat der Ministerialrat (Consiglio dei Ministri) am 25. Februar 1999 
ein Dekret verabschiedet, nach welchem einem speziellen Kommando der 
Carabinieri, das in das Landwirtschaftsministerium eingegliedert ist, zum 
Schutz der gemeinschaftlichen und ernährungs- und landwirtschaftlichen 
Normen (Comando Carabinieri Tutela Norme Comunitarie e Agroalimentari 
– CCTNCA) spezielle Kontroll- und Überprüfungsrechte zuerkannt worden 
sind. Darunter fällt etwa der Zugang bei Firmen, sofern dies zur Erledigung 
der Kontroll- und Überprüfungsaufgaben erforderlich ist, die dem Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali nach den geltenden Normen unterliegen. 
Insbesondere kann das CCTNCA nach diesen Normen außerordentliche 
Kontrollen zur Prävention und Repression bei den Vergehen zu Lasten des 
Gemeinschaftshaushalts im Agrarbereich durchführen. 

Der italienische Staat hatte so zwei Polizeistrukturen geschaffen, die von 
verschiedenen Ministerien abhingen und die nicht untereinander verbunden 
waren: Die erste, die durch ein Gesetz geschaffen wurde, war zuständig für 
alle Bereiche von gemeinschaftsrechtlichem Interesse, ihr fehlten jedoch die 
notwendigen Kompetenzen; die zweite dagegen, die mit einer normativen 
Quelle von weniger Gewicht eingerichtet wurde, hatte spezielle Kontroll-
kompetenzen, war aber beschränkt auf den Bereich des Agrarrechts819.  

Wiederholt traten Probleme auf, die aus dem Nichtvorhandensein von adä-
quaten Normen der Harmonisierung und Koordinierung zwischen dem Ge-
meinschaftsrecht und dem nationalen Recht und den fehlenden Untersu-
chungskompetenzen mit verwaltungsrechtlichem Charakter, die allgemein 
und sektorübergreifend sind, resultierten820. Ein umfangreicher Schutz der 
finanziellen Interessen der Gemeinschaft konnte aber nur durch eine allge-
meine Zuweisung dieses Gebiets an eine einzige Behörde mit umfassenden 
Kompetenzen erreicht werden. Zu diesem Zweck wurde Art. 30 des Geset-
zes Nr. 526/1999 geschaffen. 

II. Neuerungen durch Art. 30 des Gesetzes Nr. 526 vom 21. De-
zember 1999 

Art. 30 des Gesetzes vom 21.12.1999, Nr. 526 hat die Kontrollbefugnisse 
der Guardia di Finanza im Bereich der Mehrwertsteuer und Einkommens-
steuer auf das Gebiet der gemeinschaftsrechtlich relevanten Betrügereien 

 

819 Carrarini/Massino/Sasso, S. 58. 
820 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 26. 
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ausgeweitet. Damit ist das in Art. 280 EG festgelegte Assimilierungsprinzip 
auf die Untersuchungsphase ausgeweitet worden, so dass die Guardia di Fi-
nanza für die Bekämpfung der gemeinschaftlichen Betrügereien dieselben 
Befugnisse nutzen kann wie für den Schutz der entsprechenden nationalen 
Finanzinteressen. Die praktische Relevanz dieser Norm liegt bei den Unre-
gelmäßigkeiten verwaltungsrechtlicher Art und nicht im Bereich des Straf-
rechts.  

Denn bei Gesetzesverstößen mit strafrechtlicher Bedeutung handelt die 
Guardia di Finanza gemäß einer Ermächtigung der zuständigen Staatsan-
waltschaft und demnach aufgrund ihrer strafprozessualen Befugnisse821. 

Das Auffinden von Unregelmäßigkeiten mit Verwaltungscharakter dagegen 
setzt die Zuweisung von Kontrollbefugnissen und die Befugnis zur Durch-
führung von Zwangsmaßnahmen voraus. Darin inbegriffen ist die Möglich-
keit, vor Ort in den Räumlichkeiten Kontrollen durchzuführen, in denen Ak-
tivitäten im Hinblick auf die Einnahmen- oder Ausgaben des Haushalts getä-
tigt werden. Dies beinhaltet auch die Möglichkeit, die Vorlage von Doku-
menten oder die Mitteilung von Daten und Informationen und die Mitteilung 
jeder anderen bedeutenden Tatsache zu verlangen. 

Zum Beispiel waren in Italien vor der Einführung des Art. 30 des Gesetzes 
Nr. 526/99 im Falle der Strukturfonds außer bei der Abteilung Ausrichtung 
des EAGFL keine Regelungen im Hinblick auf Gesetzesverstöße vorhan-
den822. Entsprechend bestanden keine Sanktionsmöglichkeiten in diesem 
Bereich. Die Überprüfung dieser Ausgaben war demzufolge mit besonderen 
Schwierigkeiten verbunden. 

Mit Art. 30 des Gesetzes Nr. 526/99 wurde dieses Problem gelöst. Die Guar-
dia di Finanza kann für die Kontrollen und die Ahndung der Gesetzesverstö-
ße zu Lasten der Gemeinschaftsfinanzen direkt aufgrund der Befugnisse 
vorgehen, die ihr im Bereich der Mehrwertsteuer und der Einkommenssteu-
er zustehen. Sie kann demnach bei den betreffenden Wirtschaftsbeteiligten 
Zugang verlangen, Untersuchungen, Kontrollen und Nachforschungen und 
auch Bankuntersuchungen durchführen sowie Fragebögen verschicken. 

Die Guardia di Finanza war schon vor der Einführung des Gesetzes Nr. 
526/99 hauptsächlich für die Kontrollen in allen gemeinschaftsrechtlichen 
Bereichen zuständig. Dies ergibt sich aus ihrer Eigenschaft als Finanzpoli-
zei. Der Unterschied zu der vorherigen Situation ist, dass der Guardia di Fi-

 

821 Iorio, in: Guida al Diritto, 2000, S. 68. 
822 Donà/Viscardini, La tutela penale e amministrativa degli operatori economici e gli 

interessi finanziari dell’unione europea, S. 64. 
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nanza nun nicht nur die generelle Zuständigkeit für die Betrugsbekämpfung 
im Gemeinschaftsrecht zusteht, sondern zusätzlich umfangreiche Kontroll-
befugnisse gewährt wurden. Die Vorrangstellung der Guardia di Finanza im 
Bereich der gemeinschaftlichen Betrügereien resultiert somit aus Art. 30 des 
Gesetzes Nr. 526/99 in Verbindung mit dem Gesetz Nr. 4/29. Danach ist die 
Guardia di Finanza sektorübergreifend mit umfassenden Kontrollbefugnis-
sen ausgestattet.  

III. Zuständige Behörden 

Für die Betrugsbekämpfung in Italien sind verschiedene Behörden zustän-
dig, je nachdem, welcher finanzrelevante Bereich betroffen ist. Darüber hin-
aus ist ein Komitee zur Koordinierung der jeweiligen Aktivitäten geschaffen 
worden. 

Neben der Guardia di Finanza, die als Teil des Ministeriums für Wirtschaft 
und Finanzen seit 1999 als vorrangig zuständige Behörde zur Durchführung 
des Gemeinschaftsrechts gilt, sind für die Umsetzung und Durchführung der 
Kontrollen im Zollbereich und des EFRE das Ministerium für Wirtschaft 
und Finanzen, für die Kontrollen des EAGFL, Abteilung Ausrichtung und 
Garantie, und den FIAF das Ministerium für Landwirtschaft und Forstwirt-
schaft und schließlich für die Untersuchungen im Bereich des ESF das Ar-
beitsministerium zuständig. 

1. Zollbereich – Das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen 

Für den Bereich der Einnahmen und damit vorwiegend für den Bereich der 
Zölle ist in Italien das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (Ministero 
dell’Economia e delle Finanze) zuständig. Zu diesem gehören unter ande-
rem die Guardia di Finanza (Finanzpolizei) und die Dogane (Zollbehörde) 
als jeweils unabhängige Einrichtungen. Beide Behörden beschäftigen sich 
mit Kontrollen im Zollbereich. 

a. Guardia di Finanza 

Die Guardia di Finanza hat durch Art. 30 des Gesetzes Nr. 526/99 eine Vor-
rangstellung auf dem Gebiet der Bekämpfung der gemeinschaftsrechtlich 
relevanten Betrügereien inne, so dass hauptsächlich das Finanzministerium 
(Ministero dell’Economia e delle Finanze) in diesem Bereich zuständig ist.  
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aa. Militärcorps 

Die Guardia di Finanza ist eine militärisch strukturierte staatliche Einheit823. 
Im Zusammenhang mit den ordnungsrechtlichen Verwaltungen charakteri-
siert sich die Militärverwaltung durch die besondere funktional-militärische 
Organisation. Die Position, die die Verfassung den Streitkräften im Bereich 
der Staatsordnung zuweist, ist grundsätzlich identisch mit der, die die öffent-
liche Verwaltung wahrnimmt824. Die Besonderheit der Militärverwaltung 
liegt darin, dass dem Militär die Rolle der Exekutive zugewiesen wird. Die-
se ist auf unterschiedliche Organe verteilt und der parlamentarischen Kon-
trolle unterworfen825.  

Da es keine Definition der Streitkräfte in der Verfassung gibt, werden die 
Grenzen dieses Begriffs auf der Grundlage von Art. 2 des c.p.m.p. (codice 
penale del militare di pace) bestimmt. Diese Regelung weist die Qualifizie-
rung der „Streitkraft“ dem Heer, der Marine, der Luftwaffe und der Guardia 
di Finanza zu. Dieses Militärcorps ist direkt vom Finanzministerium abhän-
gig (Art. 1 Gesetz Nr. 189/1959). Als Organ der „polizia giudiziaria826“ un-
tersteht es der gerichtlichen Kontrolle (Art. 109 Verfassung).  

Mit den Steuerämtern und den anderen Organen der öffentlichen Verwaltung 
arbeitet das Corps funktional abhängig oder unabhängig, sofern ihm gesetz-
liche Initiativrechte gewährt sind827. 

bb. Institutionelle Aufgaben 

Die Aufgaben der Guardia di Finanza sind äußerst vielfältig, zumal es sich 
bei dieser Behörde um eine Steuerpolizei handelt, die alle fiskalrelevanten 
Tätigkeiten wahrnimmt. 

 

823 De Cicco, Legislazione e tecnica doganale, S. 530; Corte cost., 7. Februar 2000 Nr. 
35, in: Giur. Cost. 2000, 278. 

824 Baldanza, in: Poli/Tenore, I procedimenti amministrativi tipici e il diritto di accesso 
nelle forze armate, S. 1; Monteroso, Forze armate, in: Digesto, vol. VII, Torino 1991, 
S. 31 ff.  

825 Baldanza, in: Poli/Tenore, I procedimenti amministrativi tipici e il diritto di accesso 
nelle forze armate, S. 3. 

826 Vgl. Übersetzung PONS-Wörterbuch: Kriminalpolizei. Die Kompetenzen der polizia 
giudiziaria entsprechen jedoch nicht den Kompetenzen der deutschen Kriminalpoli-
zei, so dass im Folgenden weiterhin die italienische Bezeichnung verwendet wird. 

827 De Cicco, Legislazione e tecnica doganale, S. 530. 
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(1) Ursprüngliche Aufgabenbereiche 

Die Struktur des Corps und die institutionellen Aufgaben, die diesem zuge-
wiesen sind, sind in dem Ordnungsgesetz des Corps, Nr. 189 vom 23. April 
1959 und den nachfolgenden Veränderungen vorgesehen. 

Das Gesetz Nr. 189/1959 legt die institutionellen Kompetenzen fest, die dem 
Corps zugewiesen sind. Darunter fallen vor allem die Prävention, Erfor-
schung und Anzeige der Steuerhinterziehung und steuerrechtlichen Geset-
zesverstöße und die Hilfeleistung bei der Kontrollaktivität der Finanzämter. 
Ferner handelt die Guardia di Finanza auf Anfrage der Finanzämter oder auf 
eigene Initiative zum Schutz der wirtschaftspolitischen und finanziellen In-
teressen des Staates828. Außerdem führt sie als Finanzpolizei eine Überwa-
chung des Meeres durch und leistet einen Beitrag zur politisch-militärischen 
Verteidigung der Grenzen von Erdboden und Meer und nimmt im Kriegsfal-
le unterstützende militärische Handlungen vor. Des Weiteren trägt die Guar-
dia di Finanza durch ihre Aktivitäten zur Erhaltung und zur Verteidigung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei und führt jede andere Maßnahme 
der öffentlichen Überwachung und des Schutzes der öffentlichen Sicherheit 
durch, wenn eine solche ausdrücklich vom Gesetz vorgesehen ist829. Im Lau-
fe der Jahre sind ihr auf der Grundlage dieser spezifischen Zuweisungen 
neue Befugnisse zuerkannt worden, welche die ursprünglichen Kompeten-
zen erweiterten. Derartige Befugnisse bestehen vor allem im Bereich der 
Betrugsbekämpfung zu Lasten des Gemeinschaftshaushalts. 

(2) Nationalrechtliche Aufgaben 

Die Guardia di Finanza übt nach dem Gesetz Nr. 189/1959 verschiedene 
Tätigkeiten aus. Darunter fallen Handlungen gegen die Steuerhinterziehung 
und gegen die Umgehung von Steuergesetzen. Weiterhin gehört zu den Auf-
gaben der Guardia di Finanza die Verbesserung der Kenntnis der örtlichen 
Gegebenheiten durch die Untersuchung der wirtschaftlichen Strukturen und 
die Verstärkung eines Informationsnetzwerkes. Außerdem rationalisiert sie 
Informationspolitik, Hilfe und Eingriffe gegenüber den Bürgern, Unterneh-
men und der Lokalverwaltung. Darüber hinaus kommt ihr die Aufgabe zu, 
die Koordinierung der Aktivitäten des Corps mit den von anderen Finanz-
verwaltungen im Kontrollbereich durchgeführten Aktivitäten zu verbessern. 
Ferner obliegt es ihr, die Verwaltungsaktivität zu optimieren, um durch eine 

 

828 Bachelet, Il corpo della Guardia di Finanza nel sistema della Pubblica Amministra-
zione, in: Riv. della Guardia di Finanza, Nr. 6/1976, S. 132; Nanula, Appunti sulla 
Polizia tributaria, in: Il Fisco, Nr. 2/1986, S. 78 ff. 

829 De Cicco, Legislazione e tecnica doganale, 531. 
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zielgesteuerte Verwaltung die konstante Verbesserung der Qualität der 
Dienstleistungen, der Effizienz und der Beziehungen der inneren und inter-
nationalen Zusammenarbeit zu erreichen830. 

(3) Gemeinschaftsrechtliche Aufgaben 

Die Rechtsgrundlage für die gemeinschaftlichen Aufgaben ist in Art. 30 Ge-
setz Nr. 526/99 normiert. Die Aktivitäten des Corps zur Betrugsbekämpfung 
im Bereich des Gemeinschaftsrechts bestehen im Wesentlichen in der Un-
terdrückung des Schmuggels, der Ermittlung der unrechtmäßigen Erlangung 
oder Unterschlagung von gemeinschaftsrechtlich begründeten Finanzmitteln 
im Agrarbereich, die vom EAGFL, Abteilung Garantie, ausgezahlt werden. 
Des Weiteren ist die Ermittlung der unrechtmäßigen Erlangung oder Unter-
schlagung von gemeinschaftsrechtlich begründeten Finanzmitteln, die von 
den Strukturfonds ausgezahlt werden, eine der Hauptaufgaben. 

cc. Rechte und Pflichten des Corps der Guardia di Finanza 

Alle Soldaten des Corps sind gemäß Art. 18 T.U.L.P.S.831 und r.d. Nr. 
690/1907 für den Schutz der öffentlichen Sicherheit zuständig.  

Grundsätzlich sind die Beamten bzw. Soldaten der Guardia di Finanza in 
erster Linie Steuerpolizei832. Darüber hinaus können die Beamten jedoch als 
„polizia giudiziaria“ – Kriminalpolizei – tätig werden.  

(1) Steuerpolizei – polizia tributaria 

Die Beamten der Steuerpolizei haben die Aufgabe, Verstöße gegen Steuer-
gesetze zu ermitteln. Für die Ermittlung von Gesetzesverstößen im Bereich 
des Steuerrechts ist ausschließlich die Steuerpolizei – polizia tributaria – 
zuständig, wenn diese Gesetzesverstöße kein Delikt darstellen833. Für die 
Organe der Steuerpolizei gelten die Vorschriften, die für die „polizia giudi-
ziaria“ gültig sind. Darüber hinaus sind in Art. 33 und Art. 35 Gesetz Nr. 
4/1929 besondere Befugnisse der Steuerpolizei geregelt. Diese Befugnisse 
sind von den einzelnen Steuergesetzen noch erweitert worden834. 

 

830 Rapporto Annuale della Guardia di Finanza, 2000, S. 7. 
831 Testo Unico Delle Leggi Per La Pubblica Sicurezza – Einheitlicher Text der Gesetze 

für die Öffentliche Sicherheit. 
832 Art. 35 Gesetz Nr. 4/29. 
833 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 455. 
834 Etwa Art. 51 f. D.P.R. Nr. 633/72; Art. 33 D.P.R. Nr. 600/73; Art. 18 D.Legisl. Nr. 

504/95.  
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Wenn die Guardia di Finanza als Steuerpolizei handelt, stellt dies eine Spe-
zialisierung der Tätigkeit als „polizia giudiziaria“ dar. Die Unterscheidung 
zwischen allgemeinen und speziellen Gesetzesverstößen der Steuergesetz-
gebung bereitet Probleme, so dass auch die Zuständigkeit der Steuerpolizei 
problematisch ist, da die Steuerpolizei präventiv und repressiv tätig wird, 
allerdings nicht den Kompetenzbereich der anderen Organe der polizia giu-
diziaria tangieren darf835. Die Steuerpolizei ist zuständig für die Verstöße 
gegen Finanz- und Steuergesetze, die spezialgesetzlich vorgesehene Delikte 
begründen, für die Delikte, die mit den Funktionen des Corps selbst in Ver-
bindung stehen (etwa Vorgabe der Zugehörigkeit zum Corps) und der Delik-
te, die sie auf frischer Tat aufdeckt836. Bei darüber hinausgehenden Hand-
lungen muss die Steuerpolizei die Anweisungen des zuständigen Richters 
befolgen837. 

(2) Polizia giudiziaria 

Die Organe der polizia giudiziaria sind gesetzlich in Art. 55 ff. c.p.p festge-
legt. Gemäß Art. 57 Abs. 1 lit. b) sind dies die Carabinieri, die Angestellten 
der Guardia di Finanza, die Schutzbeamten und die Beamten des staatlichen 
Forstcorps.  

Auch die Guardia di Finanza ist demnach ein Organ der polizia giudiziaria. 
Bei der Ermittlung von Gesetzesverstößen im Bereich der Steuerermittlun-
gen werden die Kompetenzen der Guardia di Finanza als polizia giudiziaria 
in Art. 32 Gesetz Nr. 4/1929 festgelegt. Danach nehmen die Organe der po-
lizia giudiziaria eine lediglich informative, ersetzende oder kollaborierende 
Funktion wahr. Die Hauptaufgaben liegen bei der Steuerpolizei, da diese mit 
der Ahndung der Gesetzesverstöße im Steuerrecht vertrauter ist. 

Art. 220 der „Normen bezüglich der Anwendung, der Koordinierung und 
des Übergangs des c.p.p.“ sieht vor, dass die notwendigen Beweissicherun-
gen nach dem c.p.p. vorzunehmen sind, wenn sich während einer Untersu-
chung, die in gesetzlicher Weise stattfindet, Anzeichen für das Vorliegen 
eines Straftatbestandes herausstellen.  

Die Aktivität der Polizia Giudiziaria charakterisiert sich in zwei Phasen: Ei-
ne Phase verläuft in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen auf eigene Initia-

 

835 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 463. 
836 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 464. 
837 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 463. 
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tive und eine zweite Phase basiert auf den Anweisungen, die bei Indizien für 
das Vorliegen einer Straftat von dem zuständigen Richter erteilt werden838. 

Die Mitteilung eines Anfangsverdachts an den Staatsanwalt bzw. zuständi-
gen Richter während der Untersuchungsaktivität führt dazu, dass für die 
Ermittler die Pflicht besteht, sofort die Funktionen der polizia giudiziaria 
wahrzunehmen. Bevor die Sicherstellung der Beweismittel beginnt, muss 
die betroffene Person in die Lage versetzt werden, ihre Verteidigungsrechte 
nach dem c.p.p. wahrnehmen zu können. Der Verdächtige muss demnach 
über seine Rechte belehrt werden, einen Verteidiger seines Vertrauens be-
nennen und seinen Wohnsitz wählen839. Wenn der Wirtschaftsbeteiligte auf 
die Möglichkeit verzichtet, einen Verteidiger zu benennen und es notwendig 
ist, eine Handlung vorzunehmen, für die technischer und rechtlicher Bei-
stand nötig ist, müssen die handelnden Beamten nach Art. 97 Abs. 3 c.p.p. 
vorgehen840. 

(3) Abgrenzung 

Grundsätzlich nimmt die polizia giudiziaria strafrechtliche Kompetenzen 
wahr. Dies ergibt sich bereits daraus, dass sich die Befugnisnormen für die 
polizia giudiziaria auf strafprozessualer Ebene befinden und die Maßnah-
men der polizia giudiziaria meist gemäß Art. 59 c.p.p. dem zuständigen 
Richter bzw. Staatsanwalt unterstehen. Schwieriger ist die Einordnung der 
Steuerpolizei. Diese nimmt im Allgemeinen präventive und repressive Tä-
tigkeiten wahr841. Allerdings sind die weitgehenden Befugnisse der Steuer-
polizei nur dann gegeben, wenn aufgrund von steuerrechtlichen Gesetzes-
verstößen ermittelt wird. Wenn dagegen allgemeine Gesetzesverstöße unter-
sucht werden, müssen die Angestellten der Guardia di Finanza auf ihre 
Kompetenzen als polizia giudiziaria zurückgreifen und sind auch für Hand-
lungen, die sie nach den Rechten der Steuerpolizei ausüben, auf die Ermäch-
tigung des zuständigen Richters bzw. Staatsanwaltes angewiesen. Die Steu-
erermittlung hat abgesehen von der Ermittlung der Verwirklichung eines 
Straftatbestands einen überwachenden und präventiven Charakter842. Da die 
Steueruntersuchung eine verwaltungsrechtliche Kontrolle darstellt, bleiben 
die Akte der Steuerpolizei und die Abschlussprotokolle prinzipiell im Be-
reich des typischen Verfahrens der Verwaltungskontrolle. Wegen des globa-
len Charakters der Kontrollen durch die Guardia di Finanza laufen bei den 

 

838 De Cicco, Legislazione e tecnica doganale, S. 532. 
839 Vgl. Art. 36 c.p.p. 
840 Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza 1/98, n. 360000, S. 162. 
841 Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza 1/98, n. 360000, S. 169. 
842 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 239. 
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Ermittlungen mehrere Untersuchungsbefugnisse zusammen (Befugnisse der 
Verwaltungs-, Steuer- und Kriminalpolizei), die sich häufig überschnei-
den843. Die kontrollierenden Verwaltungsorgane nutzen dabei die steuerli-
chen Ermittlungsbefugnisse zum Aufsuchen von Beweismitteln, bis Berüh-
rungspunkte zum Strafrecht aufgefunden werden844.  

dd. Struktur der Guardia di Finanza 

Auf der Grundlage der neuen Ordnungsstruktur, die in Anwendung des Art. 
27 Abs. 3 und 4 des Gesetzes 27.12.1997, Nr. 449 verabschiedet worden ist, 
ist das Corps der Guardia di Finanza folgendermaßen geordnet: An oberster 
Stelle steht das Comando Generale (Allgemeines Kommando), dann folgen 
die Comandi e Organi di esecuzione del servizio (Kommandos und Organe 
der Durchführung). Daneben stehen die Comandi, Istituti e Centri di reclu-
tamento e di addestramento (Kommandos, Institute und Zentren der Rekru-
tierung und der Ausbildung). Außerdem bestehen Comandi e Reparti di sup-
porto tecnico, logistico, amministrativo (Kommandos und Abteilungen zur 
technischen, logistischen und verwaltenden Unterstützung)845. 

Seit dem 1. Januar 2000 ist auf regionaler Ebene eine Struktur gültig, der 
zufolge an der Spitze das Comando Generale steht, welches Funktionen der 
höheren Führung, Planung, Programmierung, Richtungsweisung und Kon-
trolle aller Aktivitäten wahrnimmt. Darunter üben die Interregionalen Co-
mandi Funktionen der Koordinierung und der Kontrolle gegenüber den regi-
onalen Comandi aus. Dann folgen die regionalen Comandi, welche die Pla-
nung und Überwachung solcher Aufgaben wahrnehmen, die von Comandi in 
kleineren territorialen Bezirken ausgeübt werden. Schließlich sind die Co-
mandi der Provinzen für die Koordinierung und die Kontrolle der Aktivität 
der Abteilungen verantwortlich, die ihnen unterstehen (Nuclei Provinciali di 
Polizia Tributaria, Gruppen, Kompanien, Tenenzen und Brigaden), die auf 
einem Gebiet angesiedelt sind, das mit den Verwaltungsprovinzen überein-
stimmt. Darüber hinaus existiert ein Kommando mit speziellen Abteilungen, 
von dem das Kommando der Luftfahrt, das Kommando der Spezialeinheiten 
und das Kommando der wirtschaftlichen und finanziellen Untersuchungen 
abhängig sind, mit Aufgaben in Sektoren, die besonders komplex sind846. 

 

843 Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza 1/98, n. 360000, S. 169 f. 
844 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 240. 
845 De Cicco, Legislazione e tecnica doganale, S. 532 f. 
846 Rapporto Annuale della Guardia di Finanza, 2000, S. 9 f. 
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b. Dogana – die Zollbehörde 

Die Dogana (Zollbehörde) nimmt vor allem Aufgaben bei der Einfuhr und 
Ausfuhr wahr. Die Organisation der Zollbehörde ist in Art. 3 ff. T.U.L.D. 
(D.P.R. 23.1.1973, Nr. 43) geregelt. Zudem finden sich Bestimmungen im 
Gesetz 10.10.1989, Nr. 349 und im gesetzlichen Dekret 26. April 1990, Nr. 
105. Als Zollbehörde übt sie Tätigkeiten der Betrugsbekämpfung innerhalb 
des Zollbezirks aus. Die Tätigkeiten der Dogana sind vor allem gegen 
Schmuggel und Unregelmäßigkeiten jeder Art gerichtet. Insgesamt nimmt 
die Dogana Personen- und Warenkontrollen im Zollbezirk vor847. Die Zoll-
behörde ist in 12 Teile untergliedert. Eine Einheit – Antifrode – ist allein für 
die Betrugsbekämpfung zuständig848. Diese beschäftigt sich vorwiegend mit 
der Risikoanalyse und mit der Planung und Koordinierung der präventiven 
und repressiven Maßnahmen im Zollbereich849.  

2. EAGFL, Abteilungen Ausrichtung und Garantie, und FIAF – das 
Land- und Forstwirtschaftsministerium 

Das Agrar- und Forstrecht untersteht dem Ministero per le Politiche Agrico-
le e Forestali, dem Landwirtschafts- und Forstwirtschaftsministerium, das 
für die Auszahlungen im Bereich des EAGFL Garantie und Ausrichtung, 
ebenso wie für die Verwaltung des FIAF zuständig ist.  

a. Comando Carabinieri Politiche Agricole 

Mit dem Comando Carabinieri per la Tutela delle Norme Comunitarie e A-
groalimentari – CCTNCA – ist am 5. Dezember 1994 bei dem Landwirt-
schaftsministerium eine eigene Polizei eingerichtet worden, die mit dem D.I. 
(Interministerialen Dekret) vom 8. Juni 2001 in das Comando Carabinieri 
Politiche Agricole (Kommando der Carabinieri für landwirtschaftliche Poli-
tiken) umbenannt wurde. Diese eigene Kontrollpolizei wird vorwiegend im 
repressiven Bereich tätig. Darüber hinaus bestehen aber ausdrücklich Be-
fugnisse im Bereich der Prävention. Das Comando der Carabinieri führt au-
ßerordentliche Kontrollen im Bereich der Auszahlungen der gemeinschaftli-
chen Beihilfen auf dem Gebiet der Landwirtschaft und der Fischerei durch. 
Außerdem nimmt es spezifische Kontrollen über die regelgerechte Anwen-
dung der gemeinschaftlichen Verordnungen vor und handelt gemeinsam mit 

 

847 Pollari, Casertano, Debbida, I diritto di confine, S. 489. 
848 http://www.agenziadogane.it/italiano/dcagp/organigrammi/organigrammacentrale/ 

organizzazionecentrale.htm. 
849 Prot. N. 722/UD vom 6. Juli 2001, nach vorangegangener Stellungnahme der Direk-

tion, vom 18. April 2001 und 5. Juli 2001, Art. 9. 
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dem ICRF – Ispettorato Centrale Repressione Frodi – präventiv und repres-
siv im Bereich der Betrügereien im land- und ernährungswirtschaftlichen 
Bereich. Dieses spezialisierte Comando arbeitet über einen Nucleo di Coor-
dinamento Operativo (Einheit der Handlungskoordinierung) und 2 Nuclei 
Antifrodi Carabinieri (N.A.C.) (Einheiten der Carabinieri zur Betrugsbe-
kämpfung)850. Die Carabinieri als nationale Militärpolizei existieren seit 
dem 13. Juli 1814. Mit den gesetzlichen Dekreten Nr. 297 und Nr. 298, je-
weils vom 5. Oktober 2001 ist die Struktur der Carabinieri neu gegliedert 
worden, in Umsetzung des Gesetzes vom 31. März 2000, Nr. 78. Sie 
nehmen ebenso rein militärische Aufgaben wie auch solche allgemein 
polizeilicher Art wie den Schutz der öffentlichen Sicherheit wahr851. 

b. Ispettorato Centrale Repressione Frodi 

Das ICRF852 ist ebenfalls eine Abteilung des Landwirtschaftsministeriums, 
die für die Betrugsbekämpfung zuständig ist853. Dieses Ispettorato ist in vier 
zentrale Divisionen und in weitere 21 Einrichtungen auf interprovinzieller, 
regionaler und interregionaler Ebene854 eingeteilt. Mit Gesetzesdekret vom 
18. Juni 1986, Nr. 282, umgewandelt in das Gesetz 7. August 1986, Nr. 462, 
wurde bei dem Landwirtschaftsministerium das ICRF gegründet. Dieses ist 
zuständig für die Prävention und Repression der Gesetzesverstöße im land- 
und ernährungswirtschaftlichen Bereich855. Ferner wurden diesem Ispettora-
to Kompetenzen zugewiesen, Qualitätskontrollen durchzuführen856. Das 
Ispettorato ist ein Organ zum wirtschaftlichen Schutz der landwirtschaftli-
chen Erzeugnisse im Interesse der Hersteller und der Verbraucher. Das Ispet-
torato stellt dazu jährlich ein Programm für die Aktivitäten der Kontrollen 
auf, die alle Phasen der Produktion betrifft, von der Herstellung bis zum 
Verkauf857. Die Kontrollen werden durch örtliche Untersuchungen, Doku-
mentenkontrollen und durch die Entnahme von Proben durchgeführt858. Die 
Beamten des Ispettorato gehen dabei als polizia giudiziaria vor859. 

 

850 http://www.carabinieri.it/alias/tutela_politiche_agricole.html. 
851 www.carabinieri.it. 
852 Ispettorato Centrale Repressione Frodi – Zentrales Inspektorat zur Unterdrückung 

der Betrugsbekämpfung. 
853 http://www.politicheagricole.it/ICRF/STRUTTURA/HOME.ASP. 
854 http://www.politicheagricole.it/ICRF/STRUTTURA/HOME.ASP. 
855 http://www.politicheagricole.it/ICRF/STRUTTURA/HOME.ASP. 
856 http://www.politicheagricole.it/ICRF/obiettivi.htm. 
857 http://www.politicheagricole.it/ICRF/obiettivi.htm. 
858 http://www.politicheagricole.it/ICRF/obiettivi.htm. 
859 http://www.politicheagricole.it/ICRF/obiettivi.htm. 
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c. Corpo Forestale 

Der Corpo Forestale860, führt Kontrollen durch, die vor allem mit dem 
Forstwesen zusammenhängen. Der Corpo Forestale wurde unter dieser Be-
zeichnung mit gesetzlichem Dekret vom 12. März 1948, Nr. 804 eingerich-
tet. Der Corpo forestale ist eine zivile Polizei des Staates, die für den Um-
weltschutz und den Schutz der öffentlichen Sicherheit zuständig ist861. Der 
Corpo Forestale arbeitet bei der gemeinschaftlichen Betrugsbekämpfung im 
Kontrollbereich gemäß Art. 6, Abs. 7, Gesetz 7. August 1986, Nr. 462 eng 
mit der AGEA und dem ICRF zusammen862. Die Kontrollen werden auf al-
len Gebieten durchgeführt, die die Herstellung von landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen betreffen863. 

d. Abteilung Fischerei 

Im Ministerium für Landwirtschaft und Forstwirtschaft ist eine eigene Ab-
teilung864 – direzione generale per la pesca e l’acquacultura – eingerichtet 
worden, die sich mit Fischerei und damit auch mit Zahlungen aus dem FIAF 
beschäftigt. Diese Abteilung wurde mit gesetzlichem Dekret vom 30. Juli 
1999, Nr. 300 unter ihrem Namen eingerichtet. Sie ist auch für die Durch-
führung von Kontrollen in diesem Bereich zuständig865. 

e. AGEA 

Die AGEA866 – ehemalige AIMA867 – ist das Auszahlungsorgan der Finanz-
mittel im Agrarbereich, vor allem im Rahmen des EAGFL und des FIAF. 
Als Auszahlungsorgan ist die AGEA ebenso zuständig für Sanktionen im 
Agrarbereich. Dieses Organ ist bei den Kontrollen anwesend. Die AGEA ist 
verantwortlich für die unverzügliche und korrekte Auszahlung der gemein-
schaftlichen Beihilfen868. Die AGEA wurde eingeführt durch das Gesetz Nr. 
165/99, neu strukturiert durch das Gesetzesdekret 22. Oktober 2001, Nr. 

 

860 Behörde, die im Forstwesen tätig ist. 
861 http://www.corpoforestale.it/home3.htm. 
862 http://www.corpoforestale.it/home3.htm. 
863 http://www.corpoforestale.it/home3.htm. 
864 http://www.politicheagricole.it/MINISTERO/ORGANIZZA/dgPesca/pescaObj.html. 
865 http://www.politicheagricole.it/PESCA/home.asp. 
866 Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Agentur für die Auszahlungen im Agrar-

bereich. 
867 Azienda autonoma per gli interventi sul mercato agricolo – Autonome Agentur für 

die Interventionen auf dem Agrarmarkt. 
868 http://www.assocarni.it/Dossier%20speciali/NUOVO%20CORSO%20AGEA.pdf, 

S. 5. 
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381, und in ein Gesetz umgewandelt am 21. Dezember 2001, Nr. 441. Das 
Gesetz Nr. 441/01 legt fest, dass die Zahlstellen, die nach der Verordnung 
(EG) Nr. 1663/95869 bestehen, die Organe des jeweiligen Mitgliedstaates 
sind, die die richtige Verwaltung der gemeinschaftlichen Fonds und des 
EAGFL, Abteilung Garantie vorzunehmen haben. Jedes dieser Organe führt 
die eigene Aktivität als direktes Exekutivorgan der EG aus. Die AGEA ko-
ordiniert neben ihrer Auszahlungstätigkeit auch die Aktivitäten der regiona-
len Auszahlungsstellen870. 

f. Agecontrol S.p.A. 

Die Agecontrol871 S.p.A. ist eine Aktiengesellschaft, die bei Kontrollen im 
Olivenölsektor tätig ist. Hierbei unterstützt sie das ICRF (Ispettorato Centra-
le Repressione Frodi), das grundsätzlich Kontrollen in diesem Bereich vor-
nimmt. Da die Kontrollen im Olivenölbereich in Italien zahlreich sind, ist 
hierfür eine eigene Aktiengesellschaft eingerichtet worden. Trotz der bürger-
lich-rechtlichen Gesellschaftsform handelt es sich um eine Einrichtung, die 
wegen der Nähe zu den Behörden und ihren Aufgaben sowie ihrer Struktur 
wie eine solche behandelt werden kann. Dies resultiert auch daraus, dass die 
Agecontrol S.p.A. zur Hälfte von dem italienischen Staat und zur Hälfte von 
den Europäischen Gemeinschaften getragen wird. Die Agecontrol S.p.A. 
führt Kontrollen bei anerkannten Vereinigungen zur Olivenölherstellung, 
den Olivenölherstellern selbst, Ölmühlen und Raffinerien, Verpackungsun-
ternehmen und Händlern, etc. durch.  

3. Der Europäische Sozialfonds – Das Arbeitsministerium 

Für den ESF ist das Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, das Ar-
beitsministerium, zuständig.  

Innerhalb des Arbeitsministeriums ist das Ufficio centrale per 
l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori – das zentrale 
Amt für die Ausrichtung und Berufsausbildung der Arbeitnehmer – zustän-
dig. Die Kompetenzen richten sich nach dem D.M. Nr.1/97, 14.01.97 und 

 

869 Verordnung (EG) Nr. 1663/95 der Kommission vom 07.07.1995 mit Durchführungs-
bestimmungen zu der Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates bezüglich des Rech-
nungsabschlussverfahrens des EAGFL, Abteilung Garantie, ABlEG 1995 Nr. L 158, 
S. 6 ff. 

870 http://www.assocarni.it/Dossier%20speciali/NUOVO%20CORSO%20AGEA.pdf, 
S. 7. 

871 Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto all'olio 
di oliva – Agentur für die Kontrollen und gemeinschaftlichen Aktivitäten im Bereich 
der Subventionen im Olivenölsektor. 
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den nachfolgenden Veränderungen872. Die Kontrollen im europarechtlichen 
Bereich koordiniert die 6. Division dieses Amtes. Diese ist auch zuständig 
für die Koordinierung der unterschiedlichen Programme zur Subventions-
vergabe873. 

4. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung – das Wirt-
schafts- und Finanzministerium 

Die Verwaltung des EFRE untersteht dem Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. Dieses ist untergliedert in mehrere Abteilungen. Eine dieser Abtei-
lungen – Tesoro – nimmt die Aufgaben wahr, die bis vor kurzem dem 
Schatzministerium unterstanden. Dort wird die Regionale Entwicklung – vor 
allem in den strukturschwachen Regionen im Süden Italiens – geleitet. Au-
ßerdem werden Maßnahmen im Bereich dieses Strukturfonds koordiniert, 
unter anderem auch die Kontrollen. Diese Abteilung nimmt gemäß dem 
D.P.R. vom 20.02.1998, Nr. 38 und 28.04.1998, Nr. 154 und nach den Mi-
nisterialdekreten vom 08.06.1998 und 19.12.2000 Aufgaben in Verbindung 
mit dem EFRE wahr874. 

IV. Innerstaatliche Koordinierung der nationalen Maßnahmen 
zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften 

Über diese grundsätzliche Verteilung hinaus sind in Italien weitere Schritte 
zur Koordinierung der nationalen Maßnahmen unternommen worden. Der 
Schutz der finanziellen Interessen der EG bezieht auf nationaler Ebene die 
Kompetenzen von zahlreichen nationalen Verwaltungsapparaten mit ein, 
von denen jeder selbst Aufgaben mit Bezug auf besondere sektorielle As-
pekte wahrnimmt. Die Notwendigkeit der Vereinheitlichung der Handlungen 
zur Betrugsbekämpfung hat zur Gründung von zentralen Organen mit Auf-
gaben der Koordinierung und Verknüpfung geführt. Unter diesen kommt in 
Italien dem „Comitato interministeriale per la lotta contro le frodi comunita-
rie“, „Interministeriales Komitee für die Bekämpfung des gemeinschaftli-
chen Betrugs“, dessen Gründung in Art. 76 des Gesetzes vom 19.2.1992, Nr. 
142 vorgesehen ist, eine besondere Bedeutung zu. 

Dies stellt auf nationaler Ebene eine bedeutende Koordinierung der Be-
trugsbekämpfung bei Schädigungen zu Lasten des Gemeinschaftshaushalts 

 

872 http://www.europalavoro.it/competenze_divisioni.asp. 
873 http://www.europalavoro.it/competenze_divisioni.asp. 
874 http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/HomePage/CHI-SIAMO/index.htm. 
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dar, ebenso im Bereich der Einnahmen wie der Ausgaben. Das Comitato ist 
zusammengesetzt aus Repräsentanten aller Verwaltungsbehörden, die in den 
unterschiedlichen Bereichen des Gemeinschaftsrechts zuständig sind (Mi-
nistero delle Politiche Agricole e Forestali, AGEA, Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Ministero del Bilancio, Ministero del Lavoro e delle Politi-
che sociali, Guardia di Finanza, etc.) – (Land- und Forstwirtschaftsministe-
rium, AGEA, Wirtschafts- und Finanzministerium, Arbeitsministerium, 
Guardia di Finanza, etc.). Es wurde formell innerhalb des Verwaltungsbe-
reichs für die Koordinierung der Politiken der Europäischen Gemeinschaf-
ten des Ministerialrats gegründet. Dieses Komitee wirkt hauptsächlich über 
Arbeitstreffen, die regelmäßig einberufen werden, um Themen mit besonde-
rer Bedeutung zu behandeln, und mit „Unterkomitees“, die permanent dem 
Studium und der Lösung von allgemeinen Problemen gewidmet sind. Das 
interministeriale Komitee ist – außer für die genannte Koordinierungsfunk-
tion der nationalen Verwaltungsbehörden in den spezifischen Sektoren – für 
die Beziehungen zur Kommission bezüglich der allgemeinen Aspekte des 
juristischen Schutzes der finanziellen Interessen der EG zuständig875.  

 

875 Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza 1/98, n. 360000, S. 35 f. 
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4. Teil: Befugnisse des OLAF bei Kontrollen  
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Zu den Befugnissen des OLAF bei Kontrollen in Italien gehören die Kon-
trollbefugnisse, Sicherungsrechte, Zwangsmaßnahmen und die Befugnis 
zum Verfassen eines Untersuchungsberichts. 
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A. Kontrollbefugnisse 

Die Durchführung der Kontrollen erfolgt nach den Verordnungen Nr. 
2185/96876 bzw. Nr. 1073/99877 unter Verweis auf das jeweils nationale 
Recht. Die Kontrollbefugnisse des OLAF sind folglich im Einzelnen sowohl 
in der Kontrollverordnung als auch im nationalen Recht ausgestaltet. 

I. Europarechtliche Vorgaben der Verordnungen 

Die Vorgaben für die Kontrollbefugnisse des OLAF sind in Art. 7 Verord-
nung Nr. 2185/96 geregelt878. Vor allem sind einzelne Befugnisse wie die 
Entnahme von Stichproben, die Untersuchung von Büchern, Belegen und 
EDV-Daten, etc. bereits in der Kontrollverordnung konkret enthalten.  

Die Kontrolleure des OLAF haben nach Art. 5 und Art. 7 Verordnung Nr. 
2185/96879 unter denselben Bedingungen wie im nationalen Recht Zugang 
zu allen Räumlichkeiten und Informationen. In Art. 7 Abs. 2 der Verordnung 
Nr. 2185/96880 sind Befugnisse genannt, welche die Kontrolleure des OLAF 
wahrnehmen können. Für weitere Rechte wird auf das nationale Recht ver-
wiesen.  

Die Verordnung basiert auf dem Prinzip des weitestgehenden Zugangs zu 
allen notwendigen Informationen, damit die „Kontrolleure“ der Kommission 
ihre Funktionen ausüben können881.  

II. Kontrollbefugnisse im italienischen Recht 

Die Kontrollbefugnisse der nationalen Behörden sind unterteilt in die hori-
zontalen Befugnisse der Guardia di Finanza für den gesamten Bereich der 
Betrugsbekämpfung zu Lasten des Gemeinschaftsrechts, die nationalen 
Kompetenzen der Dogane (Zollbehörde) und der Guardia di Finanza nach 
den Zollgesetzen, den Befugnissen des Agrar- und Forstministeriums und 
der Guardia di Finanza nach den Gesetzen im Agrarbereich und den jeweili-
gen Kompetenzen des Arbeitsministeriums, des Schatzministeriums und des 
Agrarministeriums bei den Strukturfonds, neben der Guardia di Finanza. 

 

876 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
877 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
878 Siehe zu den Einzelheiten 2. Teil, B. VIII. 2. 
879 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
880 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
881 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 10. 
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1. Horizontale Kontrollbefugnisse der Guardia di Finanza nach Art. 
30 Gesetz Nr. 526/99 in Verbindung mit Art. 63 des D.P.R. Nr. 
600/1973 und Art. 51 f. des D.P.R. Nr. 633/1972 

Die horizontalen Kontrollbefugnisse der Guardia di Finanza gelten für den 
gesamten Bereich der Betrügereien mit gemeinschaftsrechtlichem Bezug.  

a. Untersuchungskompetenzen zur Feststellung der ordnungsgemä-
ßen Entrichtung der Mehrwertsteuer und Einkommenssteuer 

Die Untersuchungskompetenzen zur Feststellung der ordnungsgemäßen Er-
hebung der Mehrwertsteuer und der Einkommenssteuer sind in Art. 33 des 
D.P.R. 29. September 1973, Nr. 600 und Art. 51 und 52 des D.P.R. 26. Ok-
tober 1972, Nr. 633 geregelt. Dabei sind vor allem die Bestimmungen der 
Mehrwertsteuer, des D.P.R. Nr. 633/72 zu berücksichtigen, denn Art. 33 des 
D.P.R. Nr. 600/73 verweist auf die Bestimmungen, die in Art. 52 des D.P.R. 
Nr. 633/72 enthalten sind. 

Die Befugnisse im Bereich des Steuerrechts882, die grundsätzlich den einzel-
nen Finanzämtern zugewiesen sind, sind auch der Guardia di Finanza einge-
räumt. Dies gilt bei den Ermittlungen der Einkommenssteuer nach Art. 33 
Abs. 2 des D.P.R. 29. September 1973, Nr. 600 und für die Mehrwertsteuer 
nach Art. 63 Abs. 1 des D.P.R. 26. Oktober 1972, Nr. 633. Außerdem sieht 
Art. 35 des Gesetzes 7. Januar 1929, Nr. 4 implizit für die Guardia di Finan-
za die Befugnis zur Durchführung der Kontrollaktivitäten im Bereich der 
Steuern vor, indem er den Organen dieser speziellen Steuerpolizei bestimm-
te Ermittlungsbefugnisse zuerkennt. Diese enthalten die Befugnisse zur 
Durchführung von Kontrollen auf der Grundlage der Buchhaltung oder auf-
grund von anderen Beweismitteln, sofern keine oder lediglich eine ungenü-
gend geführte Buchhaltung vorhanden ist883. Die Kontrollaktivität, die von 
den Organen der Finanzverwaltung durchgeführt wird, zielt grundsätzlich 
darauf ab, die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen des Steuerpflichti-
gen oder von Dritten zu ermitteln884. Die nationalen Kontrolleure haben ver-
schiedene Kontrollbefugnisse und Pflichten zu beachten. 

 

882 Siehe zum italienischen Steuerrecht: De Luca, Diritto tributario, S. 1 ff.; Giuliani, 
Diritto tributario, S. 1 ff.; Lupi, Diritto tributario, S. 1 ff.; Santamaria, Diritto tributa-
rio, S. 1 ff. 

883 Grassi/De Braco, La trasparenza amministrativa nel procedimento di accertamento 
tributario, S. 169. 

884 I poteri della Guardia di Finanza, S. 11; Russo, Manuale di Diritto Tributario, S. 244. 
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aa. Vorherige Ankündung 

Die vorherige Ankündigung der Ermittlungen gegenüber den Steuerpflichti-
gen ist im Gesetz selbst nicht vorgesehen. Allerdings wird eine solche in der 
Praxis immer häufiger vorgenommen, um den Zugang zu den relevanten 
Akten zu erleichtern885. Gesetzlich soll eine solche Ankündigung jedoch 
weiter nicht vorgeschrieben sein, um den Wirtschaftsbeteiligten das Ver-
schleiern von Betrügereien nicht zu erleichtern.  

bb. Betretungsrecht 

Das Betretungsrecht ergibt sich aus Art. 52 D.P.R. Nr. 633/72, nach dem die 
Finanzämter, die für die Erhebung der Mehrwertsteuer zuständig sind, und 
die Guardia di Finanza den Zugang zu solchen Räumlichkeiten anordnen 
und durchführen können, die zur Ausübung von Handel, Landwirtschaft, zu 
künstlerischen Tätigkeiten oder zur Berufsausübung bestimmt sind. Diese 
Behörden nehmen Untersuchungen von Dokumenten, Erhebungen, Durch-
suchungen und jede andere Untersuchung vor, die für die Feststellung der 
Steuer und für die Unterdrückung der Steuerhinterziehung sowie für andere 
Gesetzesverstöße notwendig ist. Für Zugänge zu Räumlichkeiten, die auch 
zu Wohnzwecken bestimmt sind, muss auch eine Ermächtigung durch den 
zuständigen Richter bzw. Staatsanwalt vorliegen. In jedem Fall muss der 
Zugang zu Räumen, die zur Ausübung von Kunst oder Berufen bestimmt 
sind, bei Anwesenheit des Inhabers der Räume oder eines Vertreters für die-
sen durchgeführt werden. 

Der Zugang zu anderen Räumen als den oben bezeichneten, um Bücher, Re-
gister, Schriftstücke und andere Beweise für die Gesetzesverstöße zu erlan-
gen, kann nach vorheriger Autorisierung durch einen Richter bzw. Staatsan-
walt erfolgen, allerdings nur im Falle von schwerwiegenden Anzeichen für 
Verstöße gegen Steuernormen. 

Das Betretungsrecht wird damit als Zugang beschrieben. Die Befugnis, 
Räumlichkeiten zu betreten, wird dem Corps der Guardia di Finanza in Art. 
33 Abs. 3 des D.P.R. Nr. 600/73 zugewiesen. 

Der Zugang äußert sich in der Befugnis, für Steuerkontrollen in bestimmte 
Räumlichkeiten einzutreten und sich darin aufzuhalten, auch ohne oder ge-
gen die Zustimmung des Inhabers des Hausrechts886. Die oben genannten 

 

885 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 46. 
886 Circolare 1/98 der Guardia di Finanza, Istruzioni sull’attività di verifica, S. 72 ff.; 

Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 49; Grassi/De Braco, La trasparenza amministrativa 
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Normen ermöglichen es den Kontrollorganen der Finanzverwaltung, gegen 
den möglichen Widerstand des Steuerpflichtigen unter Verteidigung der Un-
verletzlichkeit der Privatsphäre vorzugehen 887.  

Die Einschränkung oder jedenfalls die begrenzte Ausübung der Rechte und 
Freiheiten, die durch die Verfassung garantiert sind888, korrespondiert mit 
der Notwendigkeit, das übergeordnete Interesse des Staates gemäß Art. 53 
italienische Verfassung zu gewährleisten889.  

Zu unterscheiden ist zwischen dem Zugang zu Räumlichkeiten, die zur Aus-
übung von Handel und Landwirtschaft bestimmt sind, dem Betreten von 
solchen Räumlichkeiten, die zur Ausübung von Kunst oder beruflichen Ak-
tivitäten bestimmt sind und Räumlichkeiten, die zu anderen Zwecken ge-
nutzt werden. Denn für erstgenannte besteht das Betretungsrecht ohne Ein-
schränkungen, während Räumlichkeiten, die zur Ausübung von Kunst oder 
beruflichen Tätigkeiten bestimmt sind, nur bei Anwesenheit des Rechtsinha-
bers oder eines Vertreters durchgeführt werden können. Diese Einschrän-
kung des Zugangsrechts resultiert aus den Grundrechten auf Kunst- und Be-
rufsfreiheit. Um zu diesen Räumlichkeiten Zugang zu haben, ist es ausrei-
chend, dass die Untersuchenden eine entsprechende Ermächtigung mit sich 
führen, die vom Bezirkskommandanten unterschrieben ist890. Auf dieser Er-
mächtigung des Zugangs muss das Datum, der Ort, die Namen des Perso-
nals, das für die Maßnahme zuständig ist und die Angabe des Steuerpflichti-
gen vermerkt sein, bei dem der Zugang durchgeführt wird; dieses Dokument 
muss dem Betroffenen bekannt gemacht werden, und ihm muss eine Kopie 
im Zeitpunkt des Eingriffs hinterlassen werden891. 

Außerdem sind bei solchen Räumlichkeiten, die neben der Handels-, Agrar-, 
Kunst oder beruflichen Tätigkeiten auch den Wohnbereich des Beteiligten 
betreffen, ausdrückliche Ermächtigungen bei dem zuständigen Richter bzw. 
Staatsanwalt einzuholen, um das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, 
Art. 14 italienische Verfassung, zu beachten. 

 

nel procedimento di accertamento tributario, S. 175; I Poteri della Guardia di Finan-
za, S. 11. 

887 Grassi/De Braco, La trasparenza amministrativa nel procedimento di accertamento 
tributario, S. 177. 

888 Art. 14 der italienischen Verfassung, Urteil Corte Cost. n. 122 des 8. Mai 1974. 
889 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 51. 
890 Circolare 1/98 der Guardia di Finanza, Istruzioni sull’attività di verifica, S. 73; Gras-

si/De Braco, La trasparenza amministrativa nel procedimento di accertamento tribu-
tario, S. 179. 

891 Grassi/De Braco, La trasparenza amministrativa nel procedimento di accertamento 
tributario, S. 178. 
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(1) Handelsaktivitäten nach Art. 4 des D.P.R. Nr. 633/72 und Art. 51 
des T.U. der Einkommenssteuer 

Der Begriff der Handelsaktivitäten ist in Art. 4 des D.P.R. Nr. 633/72 und 
Art. 51 des T.U. der Einkommenssteuer, bestätigt durch D.P.R. vom 22. De-
zember 1986, Nr. 917 und abgeändert durch das Gesetz vom 30. Dezember 
1991, Nr. 413 geregelt. Danach sind Handelsaktivitäten solche, die durch 
eine gewöhnliche Ausübung nach Art. 2195 c.c.892 gekennzeichnet sind, 
auch wenn sie nicht in Form eines Unternehmens organisiert sind893. Unter 
Art. 2195 c.c. fallen Aktivitäten der Produktion von Gütern oder Dienstleis-
tungen, Aktivitäten der Vermittlung im Güterverkehr (Lager, Geschäfte), 
Transportaktivitäten auf dem Land, im Wasser oder in der Luft, Bank- und 
Versicherungsaktivitäten für die Beziehungen, die nicht vom Bankgeheimnis 
abgedeckt werden (Kreditinstitute, Versicherungsagenturen, etc.), andere 
Hilfsaktivitäten894. 

Außerdem sind Handelsaktivitäten auch die Dienstleistungen Dritten gegen-
über, die nicht von Art. 2195 c.c. erfasst werden, wenn sie in der Form eines 
Unternehmens organisiert sind, die Tätigkeiten, die zur Viehzucht und zur 
Veränderung, Transformation und Veräußerung von Agrar- und Viehzuchter-
zeugnissen durchgeführt werden, wenn sie nicht unter Art. 51 D.P.R. Nr. 
597/1973 und Art. 29 T.U. Nr. 917/1986 fallen und solche Tätigkeiten, die 
auf die Nutzung von Minen, Gruben, Salzbergwerken, Seen, Teichen und 
anderen Binnengewässern gerichtet sind895. 

(2) Landwirtschaftliche Aktivitäten 

Die landwirtschaftlichen Tätigkeiten sind in Art. 28 Abs. 2 des D.P.R. Nr. 
597/1973 und in Art. 29 des T.U. Nr. 917/1986 definiert. Sie betreffen Akti-
vitäten wie die Bearbeitung von Land, das Forstwesen, die Pilzzucht sowie 
die Viehzucht mit Futter, das zumindest zu einem Viertel aus der eigenen 
Bodenbearbeitung stammt. Außerdem sind die Aktivitäten erfasst, welche 
die Produktion von Pflanzen betreffen, wenn die Bebauung zumindest zur 
Hälfte auf dem Boden erfolgt, auf dem die Produktion liegt, und Aktivitäten 
zur Veränderung, Transformation und Veräußerung von Agrar- und Vieher-
zeugnissen, die zur normalen Ausübung landwirtschaftlicher Aktivitäten 
gehören.  

 

892 Codice civile – Zivilkodex 
893 Valentino, Il manuale delle verifiche della polizia tributaria, S. 28. 
894 Valentino, Il manuale delle verifiche della polizia tributaria, S. 28 f. 
895 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 49 f.; Valentino, Il manuale delle verifiche della 

polizia tributaria, S. 29. 
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(3) Künstlerische und berufliche Aktivitäten 

Künstlerische und berufliche Aktivitäten sind gemäß Art. 49 Abs. 2 D.P.R. 
Nr. 597/73 und Art. 49 T.U. Nr. 917/1986 die Aktivitäten der unabhängigen 
Arbeit, die gewohnheitsmäßig ausgeübt werden und keine unternehmeri-
schen Tätigkeiten darstellen. Unternehmerische Tätigkeiten sind Aktivitäten, 
die aus beruflicher Gewohnheit ohne die Unterordnung unter andere Perso-
nen ausgeübt werden896. 

Außerdem kann das Betreten auch in den Räumlichkeiten erfolgen, die aus-
schließlich oder teilweise zu Wohnzwecken bestimmt sind897. In beiden Fäl-
len sieht das Gesetz jedoch zuvor ein Einschreiten des Richters bzw. Staats-
anwalts vor. Bei dem Betreten von Räumlichkeiten, die ausschließlich zu 
Wohnzwecken bestimmt sind, steht die Erteilung der Ermächtigung zum 
Betreten im Ermessen des Richters bzw. Staatsanwalts898. Dieser muss das 
Vorhandensein und die Schwere des Gesetzesverstoßes für das Eindringen in 
die Wohnung bewerten899. Er muss demnach eine Abwägung zwischen Er-
fordernissen von verfassungsrechtlicher Bedeutung, nämlich dem Schutz der 
Wohnung und der Verfolgung von steuerlichen Gesetzesverstößen, durch-
führen. Auch die Steuerpflicht hat nach Art. 53 der Verfassung eine besonde-
re verfassungsrechtliche Bedeutung, da danach jeder dazu verpflichtet ist, 
nach seinen steuerlichen Möglichkeiten Beiträge zu den öffentlichen Ausga-
ben zu leisten. 

In dem Fall des Betretens von Räumlichkeiten, in denen Handels-, Industrie-
, Landwirtschafts-, Kunst- und Berufstätigkeiten ausgeübt werden und die 
auch zum privaten Wohnbereich gehören, ist die richterliche bzw. staatsan-
waltliche Ermächtigung dann nicht erforderlich, wenn dies gesetzlich gere-
gelt ist, Art. 14 Abs. 3 Verfassung. Das Steuergesetz sieht jedoch in Art. 52 
Abs. 2 des D.P.R. Nr. 633/1972 ausdrücklich die Pflicht der Ermächtigung 
des Richters bzw. Staatsanwalts vor. 

Die besondere Ermächtigung durch den Richter oder Staatsanwalt ist indes 
nicht erforderlich, um zum Beispiel eine Fabrik zu betreten, wenn einige 
Räume dieser Fabrik die Wohnung des Eigentümers, des Geschäftsführers 
oder des Bewachers darstellen. Die besondere Ermächtigung muss nur ange-
fordert werden, wenn Zugang zu denjenigen Räumen erstrebt wird, die zu 

 

896 Valentino, Il manuale delle verifiche della polizia tributaria, S. 30. 
897 Circolare 1/98 der Guardia di Finanza, Istruzioni sull’attività di verifica, S. 78 f.; 

Valentino, Il manuale delle verifiche della polizia tributaria, S. 30. 
898 I poteri della Guardia di Finanza, S. 11. 
899 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 50 f. 
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Wohnzwecken dienen900. Das Betreten von Privaträumen ohne entsprechen-
de Ermächtigung ist auch dann unrechtmäßig, wenn es mit der Zustimmung 
des Betroffenen erfolgt901. 

Sollte sich der Wirtschaftsteilnehmer dem Zugang widersetzen, muss dies 
im Abschlussprotokoll festgehalten werden. In jedem Fall wird das Betreten 
auch gegen den Willen des Betroffenen durchgeführt902. Wenn Ermittlungen 
bei anderen Personen als nach Art. 52 Abs. 1 des D.P.R. Nr. 633/72 durchge-
führt werden, ist der Zugang zu ihren Wohnungen verboten, so dass die 
betreffende Person bei den Ämtern des Bezirks mit der Aufforderung vorge-
laden werden kann, die Dokumente vorzulegen, die nach den einzelnen Ge-
setzen den Kontrollorganen vorgelegt werden müssen903. 

cc. Durchsuchungsrecht 

Das Betreten der Räumlichkeiten wird nach Art. 52 Abs. 1 D.P.R. Nr. 633/72 
durchgeführt, um Untersuchungen von Büchern, Erhebungen und Durchsu-
chungen durchzuführen und jede andere Untersuchung, die diesbezüglich 
notwendig ist. Das Durchsuchungsrecht der Guardia di Finanza ist sehr um-
fangreich und ohne Einschränkungen formuliert. Allerdings muss das Ziel 
der Durchsuchung beachtet werden, das auch in der schriftlichen Ermächti-
gung angegeben ist. Über den Rahmen des Ziels der Untersuchung hinaus 
dürfen keine weitergehenden Durchsuchungen durchgeführt werden. 

Die Untersuchung besteht aus mehreren Tätigkeiten bezogen auf das Auf-
finden von Elementen (Büchern, Registern, Schriftstücken und Dokumen-
ten), die notwendig sind, um die Dokumentenuntersuchung und Untersu-
chungen anderer Art durchzuführen904. Diese kann auch gegen den Willen 
des Steuerpflichtigen durchgeführt werden905.  

Die Untersuchung zielt nicht auf das einfache Sammeln von Dokumenten, 
sondern auf das Erlangen von Material, das nach einer überschlägigen Un-
tersuchung für die nachfolgende Kontrolle nützlich sein kann906. Das allei-

 

900 Circolare 1/98 der Guardia di Finanza, Istruzioni sull’attività di verifica, S. 79; Gal-
lo/Gallo, Le visite fiscali, S. 52. 

901 Urteil Nr. 1715 vom 24. Mai 1992 der Commissione tributaria di II grado di Roma; 
Urteil Nr. 80 vom 22. November 1995, Commissione Centrale; Urteil vom 27. Juli 
1998, Corte di Cassazione, Sez. I civile. 

902 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 52. 
903 I Poteri della Guardia di Finanza, S. 12. 
904 Circolare 1/98 der Guardia di Finanza, Istruzioni sull’attività di verifica, S. 83; Gal-

lo/Gallo, Le visite fiscali, S. 56. 
905 I Poteri della Guardia di Finanza, S. 20. 
906 I Poteri della Guardia di Finanza, S. 20. 
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nige Sammeln von Unterlagen ist das Resultat der Zusammenarbeit mit dem 
Steuerpflichtigen, die Untersuchung dagegen ist eine staatliche Handlung, 
die auch gegen den Willen des Steuerpflichtigen durchgeführt werden 
kann907. 

Sie kann durchgeführt werden, auch wenn der Steuerpflichtige der Ansicht 
ist, alle wichtigen angeforderten Dokumente vorgelegt zu haben. Die Durch-
führung erfolgt in denselben Räumen, zu denen der Zugang erlaubt ist oder 
für die eine richterliche bzw. staatsanwaltliche Ermächtigung erteilt wurde, 
auch in Kraftfahrzeugen und auf Schiffen der kontrollierten Firma und auf 
Transportmitteln von Waren auf den Namen von Dritten908. Eine richterli-
che/staatsanwaltliche Ermächtigung ist erforderlich, um Personendurchsu-
chungen in den betretenen Räumen durchzuführen und um mit unmittelba-
rem Zwang versiegelte Umschläge, Taschen, Tresore, Möbel, Abstellkam-
mern und Ähnliches zu öffnen909. In der Erwartung der Entscheidung des 
zuständigen Richters bzw. Staatsanwalts kann jede Sicherungsmaßnahme 
angewandt werden (strenge Bewachung oder Versiegelung), um zu verhin-
dern, dass Bücher, Register, Schriftstücke und Dokumente verfälscht, ver-
dunkelt oder zerstört werden oder dass Umschließungen jeglicher Art oder 
ihr Inhalt unterschlagen werden910. 

dd. Anspruch auf Erteilung von Auskünften 

Dieser Anspruch besteht gemäß Art. 52 D.P.R. Nr. 633/72, aus dem hervor-
geht, dass der Steuerpflichtige Erklärungen abgibt, wenn die gesuchten Do-
kumente sich nicht bei ihm, sondern einem anderen Wirtschaftsbeteiligten 
befinden. Der Anspruch auf Erteilung von Auskünften ist konkludent zu se-
hen, da das alleinige Betreten und Durchsuchen keine umfangreichen Kon-
trollen ermöglicht. Es fällt unter „alle anderen Untersuchungen, die für die 
Feststellung der Steuer und für die Unterdrückung der Steuerhinterziehung 
notwendig sind“, Art. 52 D.P.R. Nr. 633/72.  

Auch das Abschlussprotokoll enthält Bestimmungen bezüglich des An-
spruchs auf Erteilung von Auskünften. Art. 52 D.P.R. Nr. 633/72 sieht vor, 
dass von jedem Zugang ein Protokoll verfasst werden muss, aus dem die 
Untersuchungen und die dadurch gewonnenen Erkenntnisse resultieren, au-
ßerdem die dem Steuerpflichtigen oder seinem Vertreter gestellten Fragen 

 

907 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 57. 
908 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 57; I Poteri della Guardia di Finanza, S. 20.  
909 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 57. 
910 Circolare 1/98 der Guardia di Finanza, Istruzioni sull’attività di verifica, S. 86; Gal-

lo/Gallo, Le visite fiscali, S. 57. 
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und die darauf gegebenen Antworten. Das Protokoll muss von dem Steuer-
pflichtigen oder seinem Vertreter unterschrieben werden oder einen Grund 
für die Verweigerung der Unterschrift angeben. Der Steuerpflichtige hat ein 
Recht darauf, eine Kopie zu erhalten. Aus dieser Vorschrift geht hervor, dass 
der Steuerpflichtige den Kontrollbehörden Auskünfte zu seiner steuerlichen 
Situation erteilen muss. 

ee. Anspruch auf Vorlage von Unterlagen 

Die Untersuchung von Dokumenten betrifft gemäß Art. 52 D.P.R. Nr. 
633/72 alle Bücher, Register, Dokumente und Schriftstücke, die sich in den 
Räumlichkeiten befinden, auch die, deren Führung und Aufbewahrung nicht 
obligatorisch ist. 

Die Bücher, Register, Schriftstücke und Dokumente, bei denen das Vorlegen 
verweigert wurde, können nicht zugunsten des Steuerpflichtigen bei der 
Verwaltungsermittlung oder bei dem Gerichtsverfahren berücksichtigt wer-
den911. Unter der Verweigerung der Vorlage versteht man auch die Erklä-
rung, keine Bücher, Register, Dokumente und Schriftstücke zu besitzen und 
die Unterschlagung dieser bei der Untersuchung912. 

Die Dokumentenkontrolle besteht allgemein aus einer komplexen Handlung, 
die bei Schriftstücken, Büchern, Registern und Dokumenten durchgeführt 
wird. Dies erfolgt, um einerseits ihre formale Rechtmäßigkeit zu kontrollie-
ren und andererseits die Fakten und tatsächlichen Situationen der wirtschaft-
lichen Aktivität einer Person zu überprüfen, um festzustellen, ob dieselbe 
Person die gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt hat913.  

Die Kontrolle unterteilt sich in zwei Phasen, in die formale Kontrolle und 
die substantielle Kontrolle914.  

 

911 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 58. 
912 Urteil Nr. 104000 vom 17. Dezember 1985, Sez. XI der Commissione tributaria cen-

trale; Cassazione, Sez. I, Urteil 17. Juli 1992, Nr. 8694; Urteil vom 26. Februar 1993, 
Nr. 1143, Commissione tributaria centrale, Sez. VI; Urteil Nr. 1904 vom 17. Mai 
1993, Commissione Tributaria Centrale, Sez. XXIV; Urteil Nr. 2289 vom 21. Juni 
1994, Commissione Tributaria Centrale, Sez. II; Urteil Nr. 2291 vom 31. Mai 1995, 
Commissione Tributaria Centrale, Sez. III; Urteil Nr. 5117 vom 29. Oktober 1997, 
Commissione Tributaria Centrale, Sez. XXVII; Circolare 1/98 der Guardia di Finan-
za, Istruzioni sull’attività di verifica, S. 83; Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 58. 

913 Circolare 1/98 der Guardia di Finanza, Istruzioni sull’attività di verifica, S. 87; I Po-
teri della Guardia di Finanza, S. 20 f. 

914 I Poteri della Guardia di Finanza, S. 21. 
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Die formale Kontrolle dient als Vorbereitung für die darauf folgenden Un-
tersuchungen, indem sie eine detaillierte Kenntnis der bürokratischen Ver-
waltungsstruktur des Unternehmens ermöglicht915. Diese ist darauf gerichtet, 
das Vorhandensein oder Fehlen von Schriftstücken oder die korrekte oder 
unregelmäßige Führung dieser herauszustellen916. Diese Form von Untersu-
chung ist wegen der großen Bedeutung, die den Schriftstücken der Buchhal-
tung beigemessen wird, besonders wichtig917. Im Allgemeinen wird dazu 
tendiert, die Kontrollaktivität gegenüber dem Steuerpflichtigen auf Fakten 
auszuweiten, die jenseits der in den Buchhaltungsschriften wiedergegebenen 
Tatsachen liegen.  

Die substantielle Kontrolle dagegen begründet die qualifizierteste Prüfung. 
Sie hat im Rahmen der steuerlichen Untersuchung das größte Gewicht. Die-
se Kontrollart wird durchgeführt, um Gesetzesübertretungen herauszustel-
len, die zu einer Entrichtung von niedrigeren Steuern als den gesetzlich vor-
gesehenen führen und auf diese Weise konkrete Schäden für die wirtschaft-
lichen Interessen des Staates begründen918. Die substantielle Kontrolle ist 
darauf gerichtet, durch die Untersuchung des Inhalts der Dokumentation, 
über die formalen Aspekte hinausgehend, die Genauigkeit, Wahrhaftigkeit 
und Gültigkeit der Dokumente festzustellen919. Diese berücksichtigt alle 
Buchhaltungsschriften, die bei dem Zugang vorgelegt und bzw. oder ent-
deckt wurden, sie analysiert sie, einzeln und aufeinander bezogen, und stellt 
sie der offiziellen Position des kontrollierten Unternehmens gegenüber, das 
die Steuererklärung eingereicht hat920. 

Dementsprechend zielt die Kontrolle darauf ab, konkret die tatsächliche Be-
steuerung des kontrollierten Subjekts festzuhalten. Insbesondere ist sie dar-
auf gerichtet, wenn die objektiven und subjektiven Voraussetzungen der 
Steuerpflicht bestimmt sind, die notwendigen Maßnahmen im Steuerbereich 
vorzunehmen, um so das nachfolgende Einschreiten der Ämter zu ermögli-
chen, die für die Erhebung der Nachzahlung und die Erteilung der Sanktio-
nen zuständig sind921. 

 

915 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 58. 
916 I Poteri della Guardia di Finanza, S. 21. 
917 Circolare 1/98 der Guardia di Finanza, Istruzioni sull’attività di verifica, S. 87; Gal-

lo/Gallo, Le visite fiscali, S. 58. 
918 I Poteri della Guardia di Finanza, S. 21. 
919 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 97. 
920 Circolare 1/98 der Guardia di Finanza, Istruzioni sull’attività di verifica, S. 87 f. 
921 I Poteri della Guardia di Finanza, S. 22. 
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ff. Allgemeine Kontrollen von Gegenständen und Vorgängen 

Die allgemeinen Untersuchungen von Gegenständen und Vorgängen beste-
hen aus Vergleichen der kontrollierten Firmenverwaltung mit den Bezugs-
punkten, die sich nicht ausschließlich aus Dokumenten und Schriftstücken 
ergeben (diese Form ist in der Dokumentenkontrolle inbegriffen). Sie um-
fassen auch strukturelle Kategorien des Unternehmens und damit das Perso-
nal (Anzahl, Kategorie, Einordnung), die Anlagen (Typus, Produktivität, 
Nutzung), Waren (Rohstoffe, halb verarbeitete und fertig verarbeitete Pro-
dukte, etc.) und das Verhältnis zwischen diesen mit den Ergebnissen der 
kontrollierten Aktivität922. Wenn also von anderen Erhebungen die Rede ist, 
wird darunter jedes andere Verfahren verstanden, das – auch außerhalb der 
Räume des Unternehmens – durchgeführt wird, um die tatsächlichen Gege-
benheiten der Vorgänge im kontrollierten Unternehmen herauszustellen923. 
Die beiden Untersuchungsmittel – allgemeine Kontrollen und andere Erhe-
bungen – haben eine deutlich ergänzende Funktion zu den Untersuchungs-
befugnissen und der Dokumentenkontrolle. Sie zielen darauf ab, die steuer-
liche Einordnung der kontrollierten Person durch Verfahren und Ausarbei-
tungen zu ermöglichen, die nicht nur den Aspekt der im Betrieb vorhande-
nen Dokumente berücksichtigen, sondern auch die Realitäten desselben Un-
ternehmens, der tatsächlichen Potenzierungsmöglichkeit der Anlagen, der 
Qualität und wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Produkte und der Bezie-
hung zwischen den unterschiedlichen Strukturen924. Als allgemeine Untersu-
chungen sind auch Qualitätsanalysen zu sehen925. 

gg. Entnahme von Stichproben 

Die Entnahme von Stichproben gehört zum allgemeinen Konzept der Ver-
waltungshandlungen. Sie soll den Schutz der untersuchten Gegenstände für 
eine nachfolgende Qualitätsanalyse des jeweiligen Produkts ermöglichen. 
Stichprobenentnahmen gehören damit nicht zu den charakteristischen Hand-
lungen der Steuerkontrollen926. Sie sind daher nicht in die allgemeinen Un-
tersuchungen oder anderen Erhebungen einzuordnen, da diese andere Zwe-
cke verfolgen, nämlich die Verknüpfung der offensichtlichen Elemente mit 
anderen erkennbaren, um die reale Situation zu erfassen927. Die Entnahme 

 

922 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 103 ff. 
923 Circolare 1/98 der Guardia di Finanza, Istruzioni sull’attività di verifica, S. 88. 
924 I Poteri della Guardia di Finanza, S. 22. 
925 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 62. 
926 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 62. 
927 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 62. 
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von Stichproben ist dementsprechend in der italienischen Steuernormative 
nicht geregelt. 

hh. Anspruch auf Hilfestellung bei Geräten zur Datenverarbeitung 

Art. 52 Abs. 9 D.P.R. Nr. 633/72 sieht vor, dass die Angestellten, die einen 
Zugang zu den Räumlichkeiten von Wirtschaftsbeteiligten durchführen, 
grundsätzlich von Datenverarbeitungssystemen, elektronischen oder ähnli-
chen Systemen Gebrauch machen können928. Ferner können sie mit eigenen 
Mitteln hilfsweise Handlungen außerhalb derselben Örtlichkeiten vorneh-
men, wenn der Steuerpflichtige die Nutzung der eigenen Anlagen und des 
eigenen Personals nicht zulässt. Bei der Nutzung von Datenverarbeitungs-
systemen ist der Steuerpflichtige verpflichtet, die relevanten Dateien auszu-
drucken und die Anwesenheit eines Technikers sicherzustellen, der für das 
elektronische System zuständig ist929. 

ii. Materielle Kontrollmittel 

Art. 52 Abs. 7 D.P.R. Nr. 633/72 sieht vor, dass die Dokumente und Schrift-
stücke nur beschlagnahmt werden können, wenn es nicht möglich ist, den 
Inhalt im Protokoll wiederzugeben. Ferner erfolgt eine Beschlagnahme bei 
fehlender Unterschrift oder Einspruch gegen den Inhalt des Protokolls durch 
den Steuerpflichtigen. Die Bücher und Register können nicht beschlagnahmt 
werden; die vorgehenden Behörden können Kopien oder Auszüge davon 
anfertigen oder anfertigen lassen. Sie können bei den wichtigen Teilen selbst 
unterzeichnen oder Beweismittel versiegeln, mit dem Datum und dem Büro-
stempel versehen, und sie können die notwendigen Schutzmaßnahmen an-
wenden, um die Verfälschung oder Unterdrückung der Bücher und Register 
zu verhindern. Daraus folgt eine vorrangige Befugnis der Guardia di Finan-
za, Kopien anzufertigen, um den Eingriff für die Steuerpflichtigen so gering 
wie möglich zu halten. 

jj. Vorladung und Befragung bei den Ämtern selbst 

Gemäß Art. 32 Abs. 1 Nr. 2 des D.P.R. Nr. 600/73 können die Steuerämter – 
und die Guardia di Finanza – die Wirtschaftsbeteiligten unter Nennung eines 
Grundes auffordern, persönlich oder durch einen Vertreter zu erscheinen, um 
Angaben bezüglich der Ermittlungen zu machen. Diese Angaben erstrecken 
sich auch auf die in der Buchhaltung vermerkten Geschäfte, deren Kopie 

 

928 Circolare 1/98 der Guardia di Finanza, Istruzioni sull’attività di verifica, S. 84 f.; 
Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 59. 

929 Vgl. Abs. 4 ter des D.L. n. 357/94, umgewandelt in das Gesetz Nr. 489/94. 
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nach Art. 32 Nr. 7 D.P.R. Nr. 600/73 oder nach Art. 33 Abs. 2 und 3 D.P.R. 
Nr. 600/73 erlangt wurde. Die einzelnen Angaben und Elemente, die aus der 
Buchhaltung resultieren, werden auf der Basis der Änderungen und der Un-
tersuchungen nach Art. 38, 39, 40 und 41 D.P.R. Nr. 600/73 als tatsächlich 
zutreffend angenommen. Der Steuerpflichtige hat jedoch die Möglichkeit 
nachzuweisen, dass er die betreffenden Angaben für die Bestimmung des zu 
versteuernden Einkommens berücksichtigt hat oder dass diese Angaben zu 
jenem Zweck nicht relevant sind. Unter denselben Bedingungen werden die 
in der Buchhaltung vermerkten Geschäfte auch als steuerpflichtiger Ertrag 
angenommen, wenn der Steuerpflichtige nicht den Empfänger von Zahlun-
gen angibt. Die gestellten Fragen und erhaltenen Antworten müssen in ei-
nem Protokoll aufgeführt werden, das auch von dem Steuerpflichtigen oder 
seinem Vertreter unterschrieben werden muss; bei nicht erfolgter Unter-
schrift muss die Ursache hierfür vermerkt werden. Der Steuerpflichtige hat 
das Recht, eine Kopie des Protokolls zu erhalten. 

Außerdem können die Ämter die Steuerpflichtigen gemäß Art. 32 Abs. 1 Nr. 
3 D.P.R. Nr. 600/73 nach Nennung eines Grundes auffordern, Urkunden und 
Dokumente vorzulegen, die für die Ermittlung ihm gegenüber von Bedeu-
tung sind, auch Dokumente nach Art. 34 D.P.R. Nr. 600/73. Die Steuer-
pflichtigen, die verpflichtet sind, nach den Regeln des 3. Kapitels des D.P.R. 
Nr. 600/73 Bücher zu führen, können auch verpflichtet werden, die Bilanzen 
oder Geschäftsberichte und die Bücher oder Register, die von den steuer-
rechtlichen Regelungen vorgesehen sind, vorzulegen. Das Amt kann davon 
Kopien anfertigen oder sie bei Ausgabe einer Quittung für eine Zeitspanne 
einbehalten, die nicht länger als 60 Tage vom Erhalt an sein darf. Die 
Schriftstücke, die zum Zeitpunkt der Kontrollen aktiv genutzt werden, kön-
nen nicht einbehalten werden.  

Nach Art. 32 Abs. 1 Satz 4 D.P.R. Nr. 600/73 können die Ämter den Steuer-
pflichtigen Fragebögen bezüglich der Angaben und Informationen, die im 
Bereich der Ermittlungen gegen sie relevant sind, mit der Aufforderung zu-
senden, diese ausgefüllt und unterschrieben zurückzusenden. 

kk. Recht auf Erhalt von Daten von Banken oder öffentlich-
rechtlichen Körperschaften 

Art. 52 D.P.R. Nr. 633/72 bestimmt, dass die Finanzämter die Befugnis ha-
ben, den Zugang der eigenen Angestellten mit einer dafür vorgesehenen Au-
torisierung bei den öffentlichen Verwaltungen und den Anstalten nach Art. 
51 Nr. 5 D.P.R. Nr. 633/72 anzuordnen. Damit sollen direkt die Daten und 
Informationen bezüglich der Buchhaltung gesammelt werden, deren Kopie 
nach Art. 51 Nr. 7 D.P.R. Nr. 633/72 angefordert wurde und die nicht inner-
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halb der im letzten Absatz des Art. 51 D.P.R. Nr. 633/72 vorgesehenen Frist 
weitergeleitet wurde. Ein weiterer Fall von direkten Kontrollen bei Banken 
oder Körperschaften des öffentlichen Rechts ist gegeben, wenn die Vollstän-
digkeit oder Genauigkeit der erhaltenen Daten und Informationen zu ermit-
teln ist. Dies erfolgt, sofern das Amt begründete Zweifel bezüglich der Ge-
schäftsbeziehungen des Steuerpflichtigen mit Unternehmen oder Kreditinsti-
tuten oder der Postverwaltung hat930. In diesem Fall werden die Bestimmun-
gen des Art. 33 des D.P.R. 29 September 1973, Nr. 600 angewandt, sowie 
die darauf folgenden Modifizierungen. 

Die Möglichkeit der Behörden, bei Banken Dokumente zu erlangen, verletzt 
nicht das Recht des Steuerpflichtigen, angehört zu werden931. Sie ist für 
wirksame Kontrollen erforderlich932. 

b. Anwendbare Befugnisse nach Europarecht und nationalem Recht 

Insgesamt sind die gemeinschaftlichen Vorgaben bei den Kontrollbefugnis-
sen durch die Katalogisierung eines Mindeststandards relativ ausführlich 
ausgestaltet. Auch im nationalen Recht sind genaue Vorgaben enthalten. 
Diese sind im Einzelnen auch genauer und detaillierter normiert.  

Die Möglichkeit der Stichprobenentnahme ist im italienischen Steuerrecht 
nicht geregelt. Hier können sich die Kontrolleure des OLAF auf Art. 7 der 
Verordnung Nr. 2185/96933 berufen. Die darüber hinausgehenden Befugnisse 
sind detailliert im nationalen Recht geregelt, so dass in diesen Fällen beim 
Auftauchen von Lücken nach dem nationalen Recht vorgegangen werden 
kann. Insgesamt handelt es sich bei dem anwendbaren Steuerrecht um ein in 
der Praxis erprobtes und durch eine langjährige Rechtsprechung näher erläu-
tertes Rechtsgebiet.  

Konkret bedeutet dies, dass die OLAF-Kontrolleure zu Untersuchungszwe-
cken nicht nur die Räumlichkeiten der Wirtschaftsbeteiligten betreten kön-
nen und dort Zugang zu Informationen erhalten, um gegebenenfalls Kopien 
anzufertigen, etc934. Vielmehr ist nach dem italienischen Recht auch eine 
gezielte Dokumentenkontrolle und Durchsuchung möglich, wobei bei land-
wirtschaftlichen, künstlerischen, beruflichen und Handelsaktivitäten Ein-
schränkungen gelten. Außerdem können die Wirtschaftsbeteiligten bei den 
Behörden vorgeladen und befragt werden. Ferner erstrecken sich die Kon-

 

930 Circolare 1/98 der Guardia di Finanza, Istruzioni sull’attività di verifica, S. 75. 
931 Carrirolo, Il fisco 2002, S. 644, 654. 
932 Carrirolo, Il fisco 2002, S. 644, 654. 
933 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
934 Vgl. im Einzelnen Art. 7 Verordnung Nr. 2185/96, ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
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trollbefugnisse auch auf den Erhalt von Daten von Banken, Versicherungen 
und Behörden, vgl. Art. 30 Gesetz Nr. 526/99 in Verbindung mit Art. 63 
D.P.R. Nr. 633/72 und Art. 51 f. D.P.R. Nr. 633/1972.  

Auf horizontaler Ebene sind die Ermittlungsbefugnisse des OLAF somit 
besonders umfassend. Dies resultiert auch aus der Anwendung des italieni-
schen Rechts. 

2. Kontrollbefugnisse im italienischen Zollrecht 

Ein weiterer finanzrelevanter Bereich sind die Untersuchungen im Bereich 
der Zölle935. Zuständig für Kontrollen im Zollbereich sind im italienischen 
Recht die Zollbehörde selbst – die Dogane – und die Guardia di Finanza. 
Auch vor der Schaffung der besonderen Zuweisung des Art. 30 des Gesetzes 
Nr. 526/99 war die Guardia di Finanza im nationalen Bereich gemäß Art. 30 
ff. des Gesetzes Nr. 4 vom 07.01.1929 als Steuerpolizei in Zollsachen zu-
ständig.  

a. Anwendbares Recht 

Fraglich ist, welches Recht im Zollbereich anwendbar ist. Denn der Verweis 
auf das nationale Recht der Mitgliedstaaten könnte leer laufen, wenn es Er-
mächtigungsgrundlagen bzw. Kontrollregelungen im Zollkodex der Ge-
meinschaften936 oder in der Zollkodex-Durchführungsverordnung937 gäbe, 
die vorrangig zu beachten wären.  

Bei Prüfungen zollrechtlich relevanter Sachverhalte könnte insoweit Art. 13 
ZK einschlägig sein, welcher zollamtliche Prüfungen regelt. Nach dieser 
Norm sind zollamtliche Prüfungen unerlässlich, um die ordnungsgemäße 
Anwendung des EG-Zollrechts sicher zu stellen. Die Vorschrift ermächtigt 
die Zollbehörden, die dafür erforderlichen Prüfungen durchführen zu kön-
nen938.  

 

935 Vgl. allgemein zum italienischen Zollrecht: Verbaro, Diritto regionale e temi collega-
ti di diritto comunale e provinciale, S. 1 ff. 

936 Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Ge-
meinschaften, ABlEG 1992 Nr. L 302, S. 1 ff., zuletzt geändert durch Verordnung Nr. 
2700/00, ABlEG 2000 Nr. L 311, S. 17 ff. 

937 Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission mit Durchführungsvorschriften zu 
der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der 
Gemeinschaften, zuletzt geändert durch Verordnung Nr. 444/02, ABlEG Nr. L 68, S. 
11 ff. 

938 Reiche, in: Witte Zollkodex, Art. 13 Rn. 2. 
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Die Befugnisnorm des Art. 7 Verordnung Nr. 2185/96939 verweist für die 
Kontrollen auf die im nationalen Recht geltenden Bestimmungen. Im Rah-
men der Zollabwicklung in Italien beachten die Kontrolleure aufgrund des 
Anwendungsvorrangs des Gemeinschaftsrechts die Bestimmungen des Zoll-
kodex. Sofern dieser keine oder nur sehr weit formulierte Normen enthält, 
wird auf das nationale Recht mit stärkeren Regelungen zurückgegriffen. Für 
die Kontrolleure des OLAF gelten dieselben Voraussetzungen, so dass sie 
über die Ermächtigungsgrundlage des Art. 7 Verordnung Nr. 2185/96940 nach 
den Kontrollbefugnissen des Zollkodex und in Ermangelung von einschlä-
gigen Vorschriften nach den nationalen Regelungen vorgehen. 

Darüber hinaus könnte es sich bei den Kontrolleuren des OLAF um Zollbe-
hörden im Sinne des Zollkodex handeln, so dass sie auch ohne Anwendung 
der Befugnisnormen der Kontroll- und OLAF-Verordnung direkt nach den 
Vorschriften des Zollkodex kontrollieren könnten. Die zuständigen Behör-
den zur Durchführung zollamtlicher Prüfungen sind die so genannten Zoll-
behörden. Hierunter versteht man gem. Art. 4 Nr. 3 ZK die für die Anwen-
dung des Zollrechts zuständigen Stellen. Damit sind grundsätzlich die 
Dienststellen der Zollverwaltung gemeint, die unter den in Art. 13 ZK näher 
beschriebenen Voraussetzungen zollamtliche Prüfungen durchführen kön-
nen.  

Dienststellen der Kommission und deren Angehörige wie das OLAF können 
mit der Anwendung des Zollrechts befasst sein. Auch aus Art. 15 ZK sowie 
Art. 4 Nr. 3 ZK ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass mit dem Begriff der 
Zollbehörden nur die nationalen Zollbehörden gemeint sein könnten. Die 
weite Definition legt vielmehr nahe, dass jede mit der Anwendung des Zoll-
rechts befasste Stelle erfasst werden soll941. Damit wird auch klargestellt, 
dass nicht nur die originär für die Durchführung des Zollrechts zuständigen 
Stellen erfasst sein sollen, sondern im weiteren Sinne alle Stellen, die Zoll-
recht anwenden942.  

Im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Warenverkehr besteht 
die Möglichkeit, dass die Kontrolleure des OLAF bei ihren Ermittlungen auf 
zollrechtliche Abgabentatbestände treffen. Dabei können Sachverhalte wie 
der Erlass oder die Erstattung von überschüssig gezahlten Zöllen betroffen 
sein943. OLAF sammelt und untersucht die gesammelten Informationen über 

 

939 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
940 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
941 Wamers, in: Dorsch, Zollkodex, Art. 15, Rn. 49. 
942 Reiche, in: Witte, Zollkodex, Art. 13, Rn. 3. 
943 Vgl. Art. 235 ff. ZK.  
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Unregelmäßigkeiten und betroffene Unternehmen. Die Funktion als Zollbe-
hörde im Sinne des Zollkodex bei der Anwendung des Zollrechts ist dabei 
von besonderer Bedeutung, da OLAF rein verwaltungsrechtlich tätig 
wird944. Für derartige Tätigkeiten sind die Rechtsgrundlagen im Zollkodex 
verankert. Eine solche Prüfungssituation ist somit zollrechtlicher Natur und 
die Einordnung der Befugnisse der OLAF-Kontrolleure bei der Prüfung der-
artiger Sachverhalte damit als solche einer Zollbehörde nach Art. 4 Nr. 3 ZK 
möglich. 

Für die OLAF-Kontrolleure besteht demnach die Möglichkeit, zollrechtliche 
Ermittlungen gemäß Art. 7 Verordnung Nr. 2185/96945 und damit nach dem 
Zollkodex und den nationalen italienischen Rechtsvorschriften vorzuneh-
men. Darüber hinaus können die Kontrolleure auch direkt nach dem Zollko-
dex vorgehen, da sie eine Zollbehörde im Sinne des Zollkodex sind. 

Das geltende Recht des Zollkodex findet mithin in jedem Fall Anwendung. 
Für die Kontrollbefugnisse auf dem Gebiet des Zollrechts gelten mehrere 
Bestimmungen.  

Gemäß Art. 14 ZK obliegen dem Wirtschaftsbeteiligten bei der zollrechtli-
chen Prüfung Mitwirkungs- und Hilfspflichten. Während Art. 13 ZK damit 
die passive Duldung von Kontroll- und Prüfungsmaßnahmen regelt, enthält 
Art. 14 ZK durch sehr weit gefasste Unterstützungspflichten946 das Gebot 
für die Wirtschaftsteilnehmer, sich aktiv durch Umsetzung der Hilfs- und 
Mitwirkungspflichten an der Prüfung zu beteiligen947.  

Zollamtliche Prüfungen nach Art. 13 ZK dürfen sich nur nach geltendem 
Recht vollziehen. Gemäß Art. 4 Nr. 23 ZK ist unter dem Begriff des „gel-
tenden Rechts“ sowohl das einzelstaatliche als auch das gemeinschaftliche 
Recht zu verstehen. Sämtliche Kontrolltätigkeiten einer Zollbehörde bedür-
fen folglich einer nationalen oder gemeinschaftlichen Rechtsgrundlage948. 
Sofern Art. 13 ZK für zollrechtlich relevante Sachverhalte Regelungen ent-
hält, ist für die Anwendung nationalstaatlichen Rechts kein Raum mehr949, 
da das Gemeinschaftsrecht insoweit das Recht des Mitgliedsstaates überla-
gert950. Dies gilt bei der zollamtlichen Überwachung im Rahmen des 

 

944 Wamers, in: Dorsch, Zollkodex, Art. 15, Rn. 50. 
945 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
946 Lichtenberg, in: Dorsch, Zollrecht, Art. 14, Rn. 1. 
947 Reiche, in: Witte, Zollkodex, Art. 14, Rn. 1. 
948 Lichtenberg, in: Dorsch, Zollrecht, Art. 13, Rn. 1. 
949 Zum Verhältnis vom Gemeinschaftsrecht zum nationalen Recht vgl. Friedrich, StuW 

1995, S. 24; Henke/Huchatz, ZFZ 1996, S. 262, 266 ff. 
950 Reiche, in: Witte, Zollkodex, Art. 13, Rn.11.  
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Verbringens von Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft gem. Art. 183 
ZK, der zollamtlichen Überwachung beim Verbringen von Waren in das 
Zollgebiet der Gemeinschaft gem. Art. 37 ZK und in Fällen, in denen die 
zollrechtlich relevanten Kontrollen der Überlassung der Waren nachgeschal-
tet sind, Art. 13 ZK i. V. m. Art 78 Abs. 1 ZK.  

Im Bereich der Erhebung von Ausfuhrabgaben sind die Wirtschaftsteilneh-
mer gehalten, den Zollbehörden alle für die zutreffende Erhebung der Abga-
ben notwendigen Unterlagen gem. Art. 65 ZK in Verbindung mit Art. 221 
ZK-DVO vorzulegen951. Die zollamtlichen Kontrollbefugnisse bei der Aus-
fuhr vollziehen sich gem. Art. 183 ZK nach den „geltenden Bestimmungen“, 
wobei diese mit dem Begriff des „geltenden Rechts“ im Sinne des Art. 4 Nr. 
23, Art. 37 ZK gleichzusetzen sind952. Die Regelung der zollamtlichen Ü-
berwachung in Art. 37 und 183 ZK bildet die Grundlage für spezielle Maß-
nahmen in Gestalt der zollamtlichen Prüfungen953. Die zollamtliche Prüfung 
gem. Art. 4 Nr. 14 ZK stellt einen Sammelbegriff für jegliche, nicht ab-
schließend genannten Kontrollen mit Ausnahme der körperlichen Untersu-
chungen von Personen dar954. Der Umfang der Prüfung ist dabei nicht auf 
die der zollamtlichen Überwachung unterliegenden Waren beschränkt. Dies 
ergibt sich aus Art. 78 ZK955. Die allgemeine Ermächtigung, auf gemein-
schaftsrechtlicher Ebene nach dem geltenden Recht alle erforderlichen Prü-
fungsmaßnahmen zur Erfüllung der Ihnen übertragenen Aufgaben vorzu-
nehmen, enthält Art. 13 in Verbindung mit Art. 4 Nr. 14 ZK956. 

aa. Prüfungsmaßnahmen der Kontrolleure im Rahmen des Art. 78 
ZK 

Die nationalen Kontrolleure können Ermittlungen gemäß Art. 78 ZK durch-
führen. Art. 78 ZK überlagert zum Teil die nationalen Rechtsvorschriften 
und schafft damit eine unmittelbare Rechtsgrundlage für Prüfungen von Ge-
schäftsunterlagen und ähnlichen Dokumenten auch nach der Überlassung 
der Waren an den Wirtschaftsbeteiligten. Die Kontrollen sind nicht von 
Amts wegen vorzunehmen. Darüber hinaus wird dem Anmelder durch Art. 
78 ZK ein entsprechendes Antragsrecht eingeräumt. Nach ihrem Wortlaut 
bezieht sich die Vorschrift lediglich auf die Nachprüfung von Zollverfahren, 
da sie die Prüfung von Anmeldungen (Art. 4 Nr. 17 ZK) zum Gegenstand 

 

951 Wolffgang, in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Europäischen Zollrechts, Rn. 1058. 
952 Kampf, in: Witte, Zollkodex, Art. 183, Rn. 2. 
953 Kampf, in: Witte, Zollkodex, Art. 37, Rn. 8. 
954 Witte, in: Witte, Zollkodex, Art. 4, Rn. 2 (vgl. zu „Zollamtliche Prüfung“). 
955 Reiche, in: Witte, Zollkodex, Art. 13, Rn. 7. 
956 Reiche, in: Witte, Zollkodex, Art. 13, Rn. 8. 
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hat957. Der Prüfungsumfang muss jedoch darüber hinaus auf alle in Verbin-
dung mit der Annahme der Zollanmeldung stehenden Aspekte ausgedehnt 
werden958. Ferner fasst Art. 78 Abs. 2 ZK den Adressatenkreis für die zoll-
amtlichen Prüfungen sehr weit. Dazu zählen auch solche Personen, die von 
den Einfuhr- oder Ausfuhrgeschäften lediglich mittelbar betroffen sind. Ge-
prüft werden in erster Linie betriebliche Unterlagen, die gemäß Art. 16 ZK 
entsprechend mindestens drei Jahre aufbewahrt werden müssen. Auch eine 
physische Warenprüfung ist nach Art. 78 ZK zulässig, sofern die Ware noch 
vorgeführt werden kann959. Aus dem Ergebnis der nachträglichen Prüfung 
kann sich vor allem die Notwendigkeit ergeben, Abgaben nachzuerheben, zu 
erstatten oder zu erlassen. Auch die nachfolgende Einleitung straf- oder 
bußgeldrechtlicher Maßnahmen kommt in Betracht. 

bb. Prüfungsmaßnahmen der Kontrolleure im Rahmen des Art. 183 
ZK 

Auch Art. 183 ZK gewährt den Zollbehörden Ermittlungsbefugnisse. Art. 183 ZK 
schreibt vor, dass jegliches Verbringen von Waren aus dem Zollgebiet der 
Gemeinschaft der zollamtlichen Überwachung der Zollbehörden unterliegt. 
Ziel der zollamtlichen Überwachung (z.B. durch die Anordnung und Durch-
führung einer Beschau) ist die Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen 
des Zollrechts, der handelspolitischen Maßnahmen, der Verbote und Be-
schränkungen sowie der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abgabener-
hebung960. Es handelt sich bei der Beschau um die körperliche Ermittlung 
von Menge, Beschaffenheit und/oder Wert der angemeldeten Ware. Im Rah-
men der Beschau können die Kontrolleure eine Entnahme von Mustern und 
Probe zu Analysezwecken vornehmen. Das Beschaurecht der Zollstelle, 
bzw. der OLAF-Kontrolleure endet mit der Überlassung der Waren zum an-
gemeldeten Zollverfahren961. 

cc. Prüfungsmaßnahmen der Kontrolleure im Rahmen der Art. 68, 
69 ZK 

Die Überprüfung der Zollanmeldung nach Art. 68 ZK ist eine spezifische 
Amtshandlung im Sinne von Art. 4 Nr. 14 ZK, die für die Einhaltung des 
Zollrechts erforderlich ist. Die Zollbehörden sind zur zollamtlichen Prüfung 
berechtigt. Allerdings lässt sich aus Art. 68 ZK keine entsprechende Ver-

 

957 Lichtenberg, in: Dorsch, Zollkodex, Art. 78, Rn. 1. 
958 Henke, in: Witte, Zollkodex, Art. 78, Rn. 1.  
959 Lichtenberg, in: Dorsch, Zollkodex, Art. 78, Rn. 2. 
960 Stübner, in: Dorsch, Zollkodex, Art. 183, Rn. 1. 
961 Lichtenberg, in: Dorsch, Zollkodex, Art. 68, Rn. 2. 
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pflichtung entnehmen. Alle Angaben in der Zollanmeldung können über-
prüft werden. Daneben ist eine Kontrolle der beigefügten Unterlagen vorge-
sehen962. Art. 68 Buchst. b ZK betrifft die Zollbeschau. Diese ist das Kern-
stück des Art. 68 ZK und dient der Überprüfung von Zollanmeldungen be-
züglich der in diesen bezeichneten Waren963.  

Details zur Durchführung einer Beschau sind in der ZK-DVO (Art. 240 ff. 
ZK-DVO) geregelt. Die zollamtliche Entscheidung über die Durchführung 
der Zollbeschau, der Ort und der Zeitpunkt der Kontrolle sind dem Anmel-
der oder seinem Vertreter mitzuteilen (Art. 240 Abs. 1 ZKDVO); diese Per-
sonen sind berechtigt oder können zur Teilnahme verpflichtet werden, um 
die Prüfungsmaßnahmen zu unterstützen (Art. 241 ZKDVO)964. 

b. Grundsätzliche Zuständigkeitsverteilung zwischen der Zollbe-
hörde und der Guardia di Finanza 

Für Kontrollen im Zollbereich sind die Zollbehörde selbst – die Dogane – 
und die Guardia di Finanza zuständig. Die Behörden gehen bei ihren Über-
prüfungen aufgrund verschiedener gesetzlicher Grundlagen vor. Die Kon-
trollen der Zollbehörde erfolgen nach den Vorschriften des Zollkodex965 
bzw. der dazu ergangenen Durchführungsverordnung966. Sollten hier keine 
einschlägigen Bestimmungen vorhanden sein, wird zum Ausfüllen der Lü-
cken auf das italienische Zollgesetz – T.U.L.D.967 – zurückgegriffen. Die 
Kontrollbefugnisse der Guardia di Finanza im Zollbereich gründen auf dem 
ZK und ergänzend auf Art. 35 Gesetz Nr. 4/29. In diesem Gesetz sind die 
Grundlagen des Vorgehens der Guardia di Finanza als Steuerpolizei enthal-
ten und die damit verbundenen Vorgehensweisen bei Kontrollen vor Ort. Die 
Guardia di Finanza kann darüber hinaus nach den Bestimmungen der Zoll-
gesetze – dem Zollkodex oder dem T.U.L.D. – vorgehen, sofern dies gesetz-
lich bestimmt ist. 

aa. Zuständigkeiten des Dipartimento delle Dogane 

Fraglich ist, welche der Behörden bei den Kontrollen vor Ort bei Wirt-
schaftsbeteiligten jeweils tätig wird. Auf dem Gebiet des Zollrechts gewäh-

 

962 Vgl. Art. 68 a ZK. 
963 Henke, in: Witte / Wolffgang, Lehrbuch des Europäischen Zollrechts, S. 115, Rn. 

355. 
964 Lichtenberg, in: Dorsch, Zollkodex, Art. 68, Rn. 4. 
965 Art. 68, 69 ZK. 
966 Art. 240 ff. Zollkodex-Durchführungsverordnung. 
967 Testo Unico delle Disposizioni in Materia Doganale – T.U.L.D. – verabschiedet 

durch D.P.R. 23. Januar 1973, n. 43, mit nachfolgenden Veränderungen. 
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ren die geltenden Rechtsvorschriften der Dogana und der Guardia di Finan-
za spezifische Befugnisse und Verantwortlichkeiten nach unterschiedlich 
ausgestalteten Kompetenzbereichen, je nachdem, ob die Aktivitäten inner-
halb oder außerhalb des Zollgebiets vorgenommen werden. 

Bei den Zuständigkeiten der Dogane ebenso wie der Guardia di Finanza ist 
zwischen den Kontrollen innerhalb oder außerhalb des Zollbezirks zu unter-
scheiden.  

Die Dogane sind hauptsächlich innerhalb des lokalen Zollbereichs bei Kon-
trollen tätig. Dabei führen sie Waren-, Personen- und Gepäckkontrollen nach 
dem Zollkodex oder dem nationalen italienischen Zollgesetz (Testo unico 
delle disposizioni in materia doganale – T.U.L.D.) durch. Solche Kontrollen 
sind Überprüfungen bei Wirtschaftsbeteiligten, entsprechen aber nicht der 
Zielsetzung der Verordnungen Nr. 2185/96968 bzw. Nr. 1073/99969, da diese 
von einem Betreten der Räumlichkeiten der Wirtschaftsbeteiligten und einer 
dortigen Waren- oder Dokumentenkontrolle ausgehen. Damit liegen die 
Grenzkontrollen, für die weitestgehend die Dogane – Zollbehörde – zustän-
dig sind, nicht im Anwendungsbereich der OLAF- bzw. Kontrollverordnung.  

bb. Zuständigkeiten der Guardia di Finanza 

Bezüglich der „Einnahmen“ des Gemeinschaftshaushalts und damit im Zoll-
bereich wird zurückgegriffen auf Art. 35 des Gesetzes vom 7. Januar 1929, 
Nr. 4. Dieser gewährt den Offizieren und Beamten der Polizei im Bereich 
des Steuerrechts die Befugnis, Zugang zu öffentlichen Räumlichkeiten und 
zu allen Räumlichkeiten zu erlangen, die zum Industrie- oder Handelsbe-
trieb bestimmt sind, und dort Ermittlungen und Untersuchungen durchzu-
führen, um die Befolgung der Gesetze oder Verordnungen im finanziellen 
Bereich zu überprüfen. Diese allgemein gehaltene Regelung lässt die Norm 
auch für die Kontrollen von Unregelmäßigkeiten bei zollrechtlichen Hand-
lungen Wirkung entfalten, zu denen die „Betrügereien im Bereich des Ge-
meinschaftsrechts“ im Bereich der Einnahmen bzw. der traditionellen Ei-
genmittel der Europäischen Gemeinschaften gehören. 

(1) Aktivitäten innerhalb des lokalen Zollbereichs 

Als „spazi doganali“ – lokale Zollbereiche – werden solche Örtlichkeiten 
bezeichnet, an denen ein Zolldienst besteht und solche, an denen der Zoll 
Aufsicht führt und Kontrollen durchführt. Dies kann entweder durch die 

 

968 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
969 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 



4. Teil: Befugnisse des OLAF bei Kontrollen in Italien 

188 

eigenen Organe geschehen oder indem sich der Zoll der Unterstützung 
durch die Guardia di Finanza bedient. 

Die Handlungen, die innerhalb der oben aufgeführten Bereiche vorgenom-
men werden, sind hauptsächlich in den Art. 19, 32, 59 und 63 des T.U.L.D. 
und in den Ministerialdekreten Nr. 254 und 255 vom 28.1.1994 bezüglich 
der Warenkontrolle und in Art. 20 T.U.L.D bezüglich der Personenkontrolle 
geregelt. Hierbei handelt es sich aber lediglich um solche Kontrollen, wel-
che an der Grenze im lokalen Zollbereich vorgenommen werden. Außer ei-
nigen gesonderten Aufgaben nimmt die Guardia di Finanza innerhalb des 
lokalen Zollbereichs die Aufgaben der Aufsicht und Hilfeleistung wahr. Die 
Aufsicht liegt in der Ausübung der Untersuchungsbefugnisse, Art. 19 
T.U.L.D., und der zollrechtlichen Kontrolle der Personen, Art. 20 T.U.L.D. 
Außerdem leistet die Guardia di Finanza Hilfe bei der zollamtlichen Über-
wachung, um den Schutz der Waren zu garantieren, indem sie verhindert, 
dass während der unterschiedlichen Zollverfahren unerlaubte Handlungen 
vorgenommen werden. Diese Aufgaben werden in einer funktionalen Ab-
hängigkeit der Beamten der Guardia di Finanza von den Zollbehörden aus-
geübt, wie sie von der Verordnung über den Dienst des Personals der Zoll-
behörde (Art. 15 R.D. 22.5.1941) vorgesehen ist und von unterschiedlichen 
Vorschriften der Verordnung über den Dienst des Corpo der Guardia di Fi-
nanza konkretisiert wird (R.D. 6.11.1930, Nr. 543).  

In diesem lokalen Zollbereich leistet die Guardia di Finanza dementspre-
chend hauptsächlich Hilfe.  

(2) Aktivitäten außerhalb des lokalen Zollbereichs 

Die Aktivitäten der Guardia di Finanza außerhalb des lokalen Zollbereichs 
sind vielfältiger als innerhalb. Außerhalb des Zollbereichs führt die Guardia 
di Finanza Kontrollen ohne die funktionale Abhängigkeit von der Dogana 
durch970. Dies ist vorliegend von besonderer Bedeutung, da die Kontrollen 
in den Räumlichkeiten der Wirtschaftsbeteiligten nach den Verordnungen 
Nr. 2185/96971 bzw. Nr. 1073/99972 außerhalb des Zollbereichs stattfinden. 
Die Guardia di Finanza ist folglich die für die horizontalen Kontrollen des 
OLAF maßgebliche Behörde. 

Die Kontrollbefugnisse für Kontrollen außerhalb des lokalen Zollbereichs 
sind in Art. 35 des Gesetzes Nr. 4/29 geregelt.  

 

970 Art. 64 D.L. Nr. 131/1993, geändert ind D.L. Nr. 213/1993, siehe auch Art. 11 Abs. 9 
D.L. Nr. 374/1990. 

971 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
972 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 



A. Kontrollbefugnisse 

189 

c. Durchführung von Kontrollen vor Ort  

Art. 31 des Gesetzes Nr. 4/29 legt fest, dass die Beamten der Guardia di Fi-
nanza solche der Steuerpolizei sind. Folglich fallen alle Kontrollen im Be-
reich des Zolls und der Steuern in den Kompetenzbereich der Guardia di 
Finanza. 

aa. Betreten 

Art. 35 Gesetz Nr. 4/29 gewährt der Guardia di Finanza ein Betretungsrecht. 
Diese Befugnis besteht in allen öffentlichen Gebäuden, die als solche von 
Gesetzen oder Verordnungen über die öffentliche Sicherheit bezeichnet wer-
den (Hotels, Gasthäuser, Restaurants, Cafés, Theater, Kinos, etc.973) und in 
jeder Räumlichkeit, die zum Industrie- oder Handelsbetrieb dient, oder in 
der Tätigkeiten nach Art. 2195 c.c. vorgenommen werden974. Das Betreten 
ist auch bei Kleinbetrieben erlaubt. Diese Befugnis betrifft die Räumlichkei-
ten, in denen die oben genannten Tätigkeiten ausgeübt werden (Büros, Ge-
schäfte, Fabriken) und jeden anderen Ort, der jedenfalls zum Betrieb eines 
Unternehmens bestimmt ist oder zumindest für die Realisierung der Ziele 
des Unternehmens von Bedeutung ist (Archive, Lager, Bearbeitungsstät-
ten)975. 

Das Betreten kann während der Zeiträume erfolgen, in denen die Tätigkeiten 
des Unternehmens üblicherweise durchgeführt werden976. Wenn diese Tätig-
keiten wegen der Eigenschaften des Betriebs in den Abend- oder Nachtstun-
den durchgeführt werden (Kinos, Theater, etc.), ist das Betreten auch in die-
sen Zeiten erlaubt977. 

Das Betreten von Räumlichkeiten, die zu privaten Wohnzwecken dienen, ist 
jedoch verboten, auch wenn diese mit den Räumen des Unternehmens ver-
bunden sind oder daran angrenzen978. In diesen Fällen muss die Tätigkeit der 
Steuerpolizei sich auf die Räume beschränken, die zur Ausübung der Han-
delsaktivitäten dienen979. 

 

973 Valentino, Il manuale delle verifiche della polizia tributaria, S. 28. 
974 Vgl. dazu: Anmerkungen bei Art. 52 D.P.R.633/72; Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 

48. 
975 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 48. 
976 Art. 35 Gesetz Nr. 4/29; Valentino, Il manuale delle verifiche della polizia tributaria, 

S. 28. 
977 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 49. 
978 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 49. 
979 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 49. 
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Der Unterschied zur Hausdurchsuchung liegt darin, dass bei letztgenannter 
der begründete Verdacht vorliegen muss, dass eine Straftat begangen wurde, 
während der Zugang nicht von solchen Voraussetzungen ausgeht980. Ein an-
derer Unterschied liegt in dem Zeitraum der Kontrollen. Während die Haus-
durchsuchung nur tagsüber erfolgt, soll der Zugang während der Arbeitszei-
ten durchgeführt werden981. Der Hauptunterschied liegt aber darin, dass der 
Zugang Firmen oder solche Räumlichkeiten betrifft, die zur Ausübung von 
wirtschaftlichen, industriellen oder Handelstätigkeiten bestimmt sind982.  

Insgesamt ist der Zugang zu Räumlichkeiten, die zu Handelsaktivitäten, 
landwirtschaftlichen Tätigkeiten, künstlerischen und beruflichen Tätigkeiten 
dienen oder bestimmt sind, ähnlich wie im Steuerrecht geregelt983. 

bb. Durchsuchen 

Art. 33 und Art. 35 Gesetz Nr. 4/29 regeln das Durchsuchungsrecht. Das 
Durchsuchungsrecht hat eine Reichweite wie bei den Untersuchungen im 
Bereich der Mehrwertsteuer bzw. Einkommenssteuer. Dementsprechend ist 
das Durchsuchen von Räumlichkeiten grundsätzlich von der gesetzlichen 
Regelung umfasst984. Für das Durchsuchen von Personen oder das gewalt-
same Öffnen von Versiegelungen, Taschen, Safes, Möbeln, Lagerräumen 
etc. ist jedoch die Ermächtigung eines Richters bzw. Staatsanwalts erforder-
lich985. 

Die Hausdurchsuchung ist in Art. 33 Gesetz Nr. 4/29 geregelt. Die Haus-
durchsuchung wird in Wohnungen und in solchen Räumlichkeiten durchge-
führt, die zu Wohnzwecken bestimmt sind986. Darüber hinaus wird die Haus-
durchsuchung in Räumlichkeiten der Privatsphäre, etwa in Hotelzimmern 
oder in Kasernen, Schulen, etc. durchgeführt 987. In anderen Räumlichkeiten 
ist die Hausdurchsuchung verboten, etwa bei Botschaften, Wohnungen von 
Senatoren oder Abgeordneten, Militärstützpunkten oder Militärschiffen und 

 

980 Valentino, Il manuale delle verifiche della polizia tributaria, S. 27. 
981 I poteri della Guardia di finanza, S. 12. 
982 Valentino, Il manuale delle verifiche della polizia tributaria, S. 28. 
983 Valentino, Il manuale delle verifiche della polizia tributaria, S. 28. 
984 Giuliani, Elementi di Diritto Tributario, S. 58. 
985 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 57. 
986 Circolare 1/98 der Guardia di Finanza, Istruzioni sull’attività di verifica, S. 75. 
987 I poteri della Guardia di Finanza, S. 35 ff. 
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im Vatikan988. Die Durchsuchung von Autos fällt nicht unter den Begriff der 
Hausdurchsuchung989.  

Im Hinblick auf die Zeiträume, in denen eine Hausdurchsuchung durchge-
führt werden kann, sind im Gesetz Nr. 4/29 keine Hinweise enthalten. Dem-
nach wird auf Art. 333 c.p.p. zurückgegriffen, nach dem die Durchsuchung 
tagsüber erfolgen muss. Die Hausdurchsuchung ist nach Art. 33 Gesetz Nr. 
4/29 nur rechtswirksam im Bereich der Zölle, der Tabakuntersuchungen, der 
Alkohol- und Zuckerproduktion und der anderen Fälle, in denen dies aus-
drücklich vom Gesetz vorgesehen ist.  

cc. Anspruch auf Erteilung von Auskünften 

Ein Anspruch auf Erteilung von Auskünften ist im Gesetz nicht ausdrücklich 
geregelt. Dennoch besteht er. Auch dieser Anspruch lässt sich aus dem Ge-
setz Nr. 4/29 ableiten990. Er stellt die Voraussetzung für wirksame Kontrollen 
dar. Dies ergibt sich aus dem im italienischen Verwaltungsrecht geltenden 
Grundsatz des „fairen Verwaltungsverfahrens“. 

dd. Anspruch auf Vorlage von Unterlagen 

Der Anspruch der Beamten der Guardia di Finanza auf Vorlage von Unterla-
gen geht aus Art. 35 Gesetz Nr. 4/29 hervor. Dieser enthält eine umfassende 
Ermächtigung zur Vornahme von Untersuchungen und beinhaltet damit die 
Vorlage von Unterlagen991. Dieser Anspruch stellt ein charakteristisches E-
lement steuerrechtlicher Untersuchungen dar. Ein Anspruch auf Vorlagen 
von Unterlagen ergibt sich ebenso aus dem ZK. 

ee. Allgemeine Kontrollen von Gegenständen und Vorgängen 

Allgemeine Kontrollen von Gegenständen und Vorgängen werden gemäß 
Art. 35 Gesetz Nr. 4/29 durchgeführt. Dieser Auffangtatbestand verdeutlicht, 
dass das Gesetz von 1929 von einer sehr weitreichenden Kompetenzzuwei-
sung an die Beamten der Guardia di Finanza ausging. Von den Befugnissen 
der Guardia di Finanza sind damit alle Handlungen umfasst, die zur Unter-
suchung vor Ort sachdienlich sind und die sich im Rahmen der verfassungs- 
und verwaltungsrechtlich garantierten Verfahrensrechte halten. 

 

988 Valentino, Il manuale delle verifiche della polizia tributaria, S. 23. 
989 Valentino, Il manuale delle verifiche della polizia tributaria, S. 23. 
990 Giuliani, Elementi di Diritto Tributario, S. 58. 
991 Giuliani, Elementi di Diritto Tributario, S. 58. 
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ff. Entnahme von Stichproben 

Die Entnahme von Stichproben ist im Gesetz Nr. 4/29 nicht geregelt. Diese 
Befugnis ergibt sich vielmehr direkt aus den einschlägigen Vorschriften des 
Zollkodex. Die Guardia di Finanza bzw. die Kontrolleure des OLAF müss-
ten demzufolge für die Entnahme von Stichproben der eingeführten oder 
ausgeführten Waren auf die Regelung des 68 lit. b ZK zurückgreifen. Ande-
rerseits ergibt sich die Möglichkeit zur Stichprobenentnahme bereits aus den 
in der Kontrollverordnung selbst normierten Mindeststandards. Dies ermög-
licht ein kontrolliertes Vorgehen gegen Betrügereien im Zollrecht. 

d. Anwendbare Befugnisse nach Europarecht und nationalem Recht 

Auch die Befugnisse des OLAF im Zollrecht sind weitgehend in der Kon-
trollverordnung enthalten. Ferner bestehen gezielte Rechte nach Art. 68 f., 
78, 183 ZK, die den nationalen Bestimmungen wegen des Anwendungsvor-
rangs des Gemeinschaftsrechts vorgehen. 

Darüber hinaus besteht im italienischen Zollrecht für Vor-Ort-Kontrollen ein 
Recht auf gezielte Durchsuchungen von Räumen. Einschränkungen ergeben 
sich hierbei für privat genutzte Räumlichkeiten. Diese sind indessen ohnehin 
nicht von den Kontrollen der Verordnung Nr. 2185/96992 umfasst. Eine 
Durchsuchung der privat genutzten Räume kann allenfalls durch die natio-
nalen Behörden mit entsprechender richterlicher Ermächtigung durchgeführt 
werden. Weitergehende Befugnisse wie im Bereich der Mehrwertsteuer sind 
im Zollrecht nicht normiert. 

3. Kontrollbefugnisse im Agrarbereich, EAGFL  

Die Kontrollbefugnis im Bereich der Ausgaben im Agrarrecht993 und damit 
in Italien für den gesamten EAGFL, Abteilung Ausrichtung und Garantie, 
richtet sich nach Art. 13 des Gesetzes vom 24.11.1981, Nr. 689. Kontrollbe-
fugt sind dabei die Guardia di Finanza und die Kontrolleure des Agrarminis-
teriums. Diese haben einen eigenen Polizeibereich – das Comando Carabi-
nieri Politiche Agricole – und einige andere Ämter, die mit den Kontrollen 
in Verbindung stehen. Art. 13 Gesetz Nr. 689/81 findet Anwendung bei den 
Gesetzesverstößen, die im Gesetz 23.12.86, Nr. 898 vorgesehen sind, Art. 4 

 

992 Verordnung Nr. 2185/96, ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 1 ff. 
993 Siehe zum italienischen Agrarrecht: Carrozza, Diritto agrario, S. 1 ff.; Cigarini/ 

Rinaldi, Diritto agrario, S. 1 ff.; Costato/Casadei/Sgarbanti/Viscardini, Diritto agra-
rio e forestale italiano e comunitario, S. 1 ff.; Germanò, Diritto agrario, S. 1 ff.; Irti/ 
Graziani, Diritto agrario italiano, S. 1 ff.; Pastori/Ruffilli, L’agricoltura negli statuti 
regionali, S. 1 ff. 
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dieses Gesetzes sieht vor, dass für die Ermittlung der Gesetzesverstöße im 
Verwaltungsbereich, die von Art. 2 und 3 und für die Einziehung der Sankti-
onen vorgesehen sind, Abschnitt 1 des Gesetzes vom 24.11.1981, Nr. 689 
angewandt wird. Diesbezüglich sind einige gesetzliche Ausnahmen aufge-
führt, die aber nicht Art. 13 Gesetz Nr. 689/81 betreffen. Damit wird der 
Strukturfonds EAGFL Abteilung Ausrichtung, für den Sanktionsmöglichkei-
ten nach dem Gesetz Nr. 898/86 bestehen, wie die Abteilung Garantie be-
handelt. 

Die Regelung des Art. 13 Gesetz Nr. 689/81 gewährt den Kontrollorganen 
die Befugnis, Informationen zu suchen, Untersuchungen von Gegenständen 
und Orten vorzunehmen, die nicht zum privaten Bereich gehören, technische 
Erhebungen in beschreibender und fotografischer Form durchzuführen so-
wie jede andere technische Handlung. Des Weiteren ist die Beschlagnahme 
der Gegenstände, die Objekt einer Verwaltungsbeschlagnahme sein können, 
vorgesehen, auf die Art und innerhalb der Grenzen, die das c.p.p. für die 
polizia giudiziaria vorsieht. 

a. Durchführung der Kontrollen 

Die Kontrollen werden in Italien von unterschiedlichen Behörden vorge-
nommen, die weitgehend im Ministerium für Land- und Forstwirtschaft ein-
gegliedert sind. Zudem kann die Guardia di Finanza nach der Vorschrift des 
Art. 13 Gesetz Nr. 689/81 Untersuchungen vornehmen. Diese Befugnis er-
gibt sich aus Art. 4 D.P.R. vom 8. Juni 1982, Nr. 447. Solche Kontrollen er-
folgen entweder unabhängig oder in Zusammenarbeit mit den Agrarbehör-
den.  

aa. Betretungsrecht 

Art. 13 Abs. 1 Gesetz Nr. 689/81 bestimmt, dass die zuständigen Behörden 
bei der Untersuchung von Gesetzesverstößen im Agrarbereich Räumlichkei-
ten betreten können. Dieses Betretungsrecht ist umfassend wie bei den steu-
er- und zollrechtlichen Befugnissen. Das Betreten ist zum Auffinden von 
Unregelmäßigkeiten erlaubt. Der Zugang im Sinne des Gesetzes umfasst 
auch das Betreten gegen den Willen des Wirtschaftsteilnehmers. Es handelt 
sich mithin um ein umfangreiches Betretungsrecht, welches die nationalen 
Behörden zum Auffinden von Unregelmäßigkeiten ermächtigt. 

bb. Durchsuchungsrecht 

Die Durchsuchung von Unterlagen ist im italienischen Recht den steuer-
rechtlichen Kontrollbehörden vorbehalten. Innerhalb des Agrarbereichs be-
stehen somit keine Befugnisse zur gezielten Durchsuchung von Räumlich-
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keiten. Ebenso wie die Dokumentenkontrolle ist das Durchsuchungsrecht 
keine typisch-agrarrechtliche Ermittlungsform. Sollte die Durchsuchung von 
Dokumenten erforderlich werden, muss eine Ermächtigung durch den Rich-
ter bzw. Staatsanwalt vorliegen. 

cc. Anspruch auf Erteilung von Auskünften 

Der Anspruch auf Erteilung von Auskünften ergibt sich aus Art. 13 Abs. 1 
Gesetz Nr. 689/81. Danach können die nationalstaatlichen Kontrolleure In-
formationen sammeln, um Gesetzesverstöße aufzuklären. Unter dem Begriff 
des Sammelns von Informationen versteht man vor allem die Erteilung von 
Auskünften durch den Wirtschaftsbeteiligten. Die Mitwirkung des Betroffe-
nen ist insofern eine der ersten Voraussetzungen für das Auffinden von In-
formationen. 

dd. Anspruch auf Vorlage von Unterlagen 

Die klassische Dokumentenkontrolle wird von Art. 13 des Gesetzes Nr. 
689/81 nicht abgedeckt. Die Befugnisse, die von dieser Norm gewährt wer-
den, rechtfertigen den Zugang der Kontrolleure bei den Unternehmen, die 
Analyse der Dokumentation, die Erhebung der Lagerbestände und andere 
ähnliche Handlungen zu ausschließlichen Zwecken der finanziellen Interes-
sen der Gemeinschaft im Bereich der Agrarfinanzierungen994. Bei diesen 
Eingriffen ist nicht ausdrücklich vorgesehen, dass eine Befugnis zur Vorlage 
von Unterlagen besteht. Sollte dies erforderlich sein, ist diese Form der 
Durchsuchung vom Richter bzw. Staatsanwalt anzuordnen995. 

Bei den „Vor-Ort“-Kontrollen der Finanzierungen im Bereich des EAGFL, 
die von der Kommission gemeinsam mit Soldaten der Guardia di Finanza 
vorgenommen werden, handeln die Beamte der Guardia di Finanza nicht als 
Offizielle und Handelnde der Steuerpolizei, sondern als Offizielle und Han-
delnde der „polizia giudiziaria“. Dementsprechend können die „Kontrolleu-
re“ der Kommission, wenn sie nach dieser Ermächtigungsgrundlage han-
deln, nicht die typischen Kompetenzen der Steuerpolizei ausüben – zu denen 
die Ermächtigung zur Suche nach Dokumenten gehört – sondern nur jene 
Kompetenzen, die ausdrücklich von Art. 13 Gesetz Nr. 689/81 gewährt wer-
den996. 

 

994 I poteri della Guardia di Finanza, 78. 
995 I poteri della Guardia di Finanza, 78. 
996 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 17. 
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ee. Allgemeine Kontrollen von Gegenständen und Vorgängen 

Auch die allgemeinen Kontrollen von Gegenständen und Vorgängen fällt 
unter Art. 13 Abs. 1 Gesetz Nr. 689/81. Von besonderer Bedeutung ist aller-
dings, dass hierunter keine weitreichenden Ermächtigungen fallen wie im 
Steuerrecht, sondern nur mit dem Betretungsrecht und Recht auf den Erhalt 
von Informationen durch den Beteiligten vergleichbare Befugnisse. Davon 
sind insbesondere die genaue Beobachtung der sensiblen Faktoren bezüglich 
der Warenbeschaffenheit oder tatsächlicher Vorgänge sowie die überschlägi-
ge Kontrolle herausgegebener Materialien umfasst. 

ff. Entnahme von Stichproben 

Die Entnahme von Stichproben und die Untersuchungen durch die Analyse 
von Proben sind im Agrarrecht in Art. 13, 15 Gesetz Nr. 689/81 vorgesehen. 
Nach Art. 13 Gesetz Nr. 689/81 können die Kontrollorgane jedes technische 
Hilfsmittel nutzen. Darunter fällt auch die Entnahme von Proben. Für die 
Entnahme von Proben selbst enthält Art. 15 Gesetz Nr. 689/81 ein eigenes 
Verfahren. Danach muss der Leiter des Labors, das mit der Analyse der ent-
nommenen Probe betraut ist, dem Betroffenen umgehend das Ergebnis der 
Analyse mitteilen. Der Betroffene kann daraufhin schriftlich innerhalb von 
15 Tagen nach der Bekanntgabe die nochmalige Prüfung der Probe anfor-
dern. Dabei kann er die Anwesenheit eines eigenen technischen Beraters 
verlangen, Art. 15 Abs. 2 Gesetz Nr. 689/81. Die nochmalige Überprüfung 
muss dem Betroffenen innerhalb von mindestens 10 Tagen vor ihrem Be-
ginn mitgeteilt werden. Das Ergebnis der wiederholten Überprüfung wird 
dem Betroffenen ebenfalls unverzüglich mitgeteilt. 

gg. Überprüfungen von Erzeugnissen und Erhebungen technischer 
Art 

Nach Art. 13 Abs. 1 Gesetz Nr. 689/81 erstreckt sich die Untersuchung von 
Verstößen gegen Gesetze, die mit einer Verwaltungssanktion belegt sind, 
auch auf die Untersuchung von Gegenständen und Erzeugnissen. Die Erhe-
bungen technischer Art sind in Art. 13 Abs. 1 Gesetz Nr. 689/81 geregelt. 
Die Kontrolleure können jede Form von Erhebung anhand von Zeichen, Be-
schreibungen und Fotografien durchführen. Und sie können jede andere 
technische Handlung vornehmen. Darunter fallen vor allem die Hilfestellung 
bei Geräten zur Datenverarbeitung und die materiellen Kontrollmittel, etwa 
die Anfertigung von Kopien. Inbegriffen sind aber auch alle Formen der 
Nutzung der Technik spezieller Verfahren, die im jeweiligen Einzelfall er-
forderlich sind. 
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hh. Kontrollen bei anderen Personen als den Wirtschaftsbeteiligten 
selbst 

Zur Untersuchung der Gesetzesverstöße, die mit einer Verwaltungssanktion 
in Form einer Geldbuße belegt sind, können auch die Beamten der polizia 
giudiziaria vorgehen. Diese haben neben den Befugnissen der oben aufge-
führten Absätze auch das Recht zur Durchsuchung von Orten, die nicht dem 
privaten Bereich angehören, wenn es nicht möglich ist, Beweismittel zu 
sammeln. Erforderlich ist jedoch die vorherige Ermächtigung des örtlich 
zuständigen Richters bzw. Staatsanwaltes. Die Bestimmungen des Art. 333 
Abs. 1 und Art. 334 Abs. 2 c.p.p. finden insofern Anwendung. 

Außerdem haben die Beamten der polizia giudiziaria mit einer Ermächti-
gung des örtlich zuständigen Richters das Recht, unter Beachtung der Pri-
vatsphäre Kontrollen bei Dritten durchzuführen, wenn es nicht möglich ist, 
weitere neue Beweismittel zu finden. 

b. Kompetenzen der jeweiligen Behörden  

Das Gesetz Nr. 689/81 ermächtigt sowohl die Behörden des Landwirt-
schaftsministeriums als auch die Guardia di Finanza, Kontrollmaßnahmen 
durchzuführen. Die Kompetenz der Guardia di Finanza besteht wegen der 
allgemeinen Zuständigkeit in fiskalrelevanten Bereichen. Das Ministerium 
für Agrar- und Forstwesen dagegen ist aus dem Sachzusammenhang heraus 
für alle Betrügereien im landwirtschaftlichen Bereich zuständig. Die Kom-
petenzen der verschiedenen Behörden bestehen nebeneinander. In der Praxis 
ist die Guardia di Finanza in der Regel schon wegen der umfassenderen 
steuerrechtlichen Kontrollbefugnisse bei den Kontrollen anwesend. Darüber 
hinaus ist das Personal der Guardia di Finanza zahlreicher und für die 
Durchführung der Kontrollen geschulter. Trotz der identischen Kompeten-
zen und der sektorbezogen weiterreichenden Kenntnisse der Beamten aus 
dem Agrarministerium stellt die Guardia di Finanza demnach mehr Personal 
für die Kontrollen im Agrarbereich. Die Carabinieri, die dem Landwirt-
schaftsministerium unterstehen und eine Militärpolizei sind, sind ungeachtet 
ihrer verwaltungsrechtlichen Kompetenzen verstärkt im repressiven Bereich 
tätig, während der verwaltungs- und finanzrechtliche Bereich dem Finanz-
ministerium unterfällt. Die Behörden sollen einander bei der Betrugsbe-
kämpfung unterstützen.  
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c. Anwendbare Befugnisse nach Europarecht und nationalem Recht 

Für die Kontrolleure des OLAF sind die von der Verordnung vorgegebenen 
Mindeststandards unter Verweis auf das nationale Recht maßgeblich. Dabei 
werden schon in der Verordnung Nr. 2185/96997 Befugnisse garantiert, die 
im Agrarrecht selbst nicht vorgesehen sind. Das italienische Recht sieht im 
Agrarbereich für eine Dokumentenrecherche die Notwendigkeit einer staats-
anwaltlichen Ermächtigung vor. Die Kontrollbefugnisse sind hier nicht so 
stark ausgeprägt wie im Steuer- oder Zollrecht. Das Agrarrecht selbst enthält 
keine über die Untersuchungsbefugnisse der Kontrollverordnung hinausge-
henden Rechte. Einzelne Vorgehensweisen wie die Entnahme von Stichpro-
ben sind jedoch im italienischen Recht genauer normiert, so dass bei deren 
Durchführung nach den nationalen Vorschriften vorgegangen wird. 

Auch im Falle der Untersuchungen im Agrarbereich besteht das „Prinzip der 
Gleichberechtigung“ zwischen nationalen Behörden und den Kontrolleuren 
der Kommission998. Demnach ist im Falle der Erlangung von strafrechtlich 
relevanten Elementen die zuständige Staatsanwaltschaft dazu aufzufordern, 
dass die im nachfolgenden Strafprozess erlangten Daten zu verwaltungs-
rechtlichen Zwecken genutzt werden dürfen, um es zu ermöglichen, dass die 
„Kontrolleure“ der Kommission davon bei der Anwendung des Gemein-
schaftsrechts Gebrauch machen können999. 

4. Kontrollbefugnisse im Strukturbereich außer dem EAGFL, Ab-
teilung Ausrichtung 

Die Kontrollbefugnisse im Strukturbereich1000 sind mit Ausnahme der Kon-
trollen im Bereich des EAGFL, Abteilung Ausrichtung, in Italien gesetzlich 
nicht geregelt.  

a. Durchführung der Kontrollen 

Die Kontrollbefugnisse im Bereich der Strukturfonds sind weniger konkret 
ausgestaltet als in den anderen Bereichen. Dies liegt unter anderem daran, 
dass die Strukturfonds europarechtliche Beihilfen darstellen, für die im nati-
onalen Recht meist keine eigenen Regelungen geschaffen worden sind. Die-
se Unterstützungen sind in verschiedenen Programmen auf gemeinschaftli-

 

997 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
998 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 14. 
999 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 14. 
1000 Die Strukturfonds in Italien sind näher beschrieben in: Canova, Fondi strutturali, S. 

1 ff.; Monti, I fondi strutturali per la coesione europea, S. 1 ff.; Salvemini, I fondi 
strutturali, S. 1 ff.; Sugamiele, Fondi strutturali e sistemi di istruzione, S. 1 ff. 
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cher Ebene vorgesehen. Dagegen sind im Zoll-, Agrar- und Steuerbereich 
auf nationaler Ebene historisch gewachsene Strukturen und Befugnisnormen 
vorhanden.  

Die Kontrollbefugnisse im Bereich der Strukturfonds sind in den vielen Mit-
gliedstaaten nicht oder nur fragmentarisch geregelt. Auch in Italien war die-
ser Bereich vor der Verabschiedung des Gesetzes Nr. 526/99 nicht normiert. 
Abgesehen von den Finanzierungen der Abteilung Ausrichtung des E-
AGFL– bezüglich derer Art. 13 Gesetz Nr. 689/81 anwendbar ist – sah das 
nationale Recht keine Verwaltungssanktionen vor und begründete dement-
sprechend im Bereich der Strukturfonds keine Untersuchungskompetenzen, 
die auf der verwaltungsrechtlichen Ebene ausgeübt werden konnten1001. Die 
zuständigen Behörden wurden durch die Rückforderung der gezahlten Be-
träge oder durch die Versagung weiterer Leistungen tätig, sofern der Ver-
dacht bestand, dass Unregelmäßigkeiten begangen wurden. Darüber hinaus 
wurde vielfach über die allgemeine Steueruntersuchung im Bereich der Ein-
kommenssteuer oder Mehrwertsteuer vorgegangen, um Unregelmäßigkeiten 
bei den Strukturfonds zu ermitteln1002. 

Ein anderes Mittel, um Betrügereien oder Unregelmäßigkeiten im Hinblick 
auf ungerechtfertigte Zahlungen aus dem Europäischen Sozialfonds, aus 
dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung oder aus dem FIAF 
festzustellen, bestand in der Möglichkeit, nach der Strafprozessordnung vor-
zugehen, wenn ein hinreichender Tatverdacht im strafrechtlichen Sinne be-
stand1003. Solche Vorgehensweisen waren aber allenfalls Hilfsmittel, um oh-
ne tatsächliche Ermächtigungsgrundlage ermitteln zu können. Diese Mittel 
sind seit der Schaffung des Gesetzes Nr. 526/99 nicht mehr notwendig, da 
nun originäre verwaltungsrechtliche Kontrollbefugnisse und Sanktionen be-
stehen.  

b. Anwendbare Befugnisse nach Europarecht und nationalem Recht 

Mangels anwendbarer Kontrollbefugnisse im Bereich der Strukturfonds au-
ßer beim EAGFL Abteilung Ausrichtung war für die Kontrollen des OLAF 
zunächst allein der in Art. 7 der Verordnung festgelegte Mindeststandard 
maßgeblich. Durch das Gesetz Nr. 526/99 sind allerdings auch für den Be-
reich der Strukturfonds umfangreiche Kontrollbefugnisse geschaffen wor-

 

1001 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 14 f.; I poteri della 
Guardia di Finanza, 79. 

1002 Circolare 1/98, S. 63 f.; Donà/Viscardini, La tutela penale e amministrativa degli 
operatori economici e gli interessi finanziari dell’unione europea, S. 64. 

1003 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 15. 
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den. Auch in diesem Fall sind die nationalen Regelungen detaillierter als die 
Vorgaben der Verordnung Nr. 2185/961004.  

Für Kontrollen vor dem 21. Dezember 1999 waren allerdings die in Art. 7 
der Verordnung Nr. 2185/961005 festgelegten Kontrollbefugnisse maßgebend. 
Die Untersuchungen der polizia giudiziaria, die im strafrechtlichen Bereich 
vorgenommen wurden, konnten allerdings keine Teilnahmerechte des OLAF 
begründen, da die Verordnung lediglich Kontrollen verwaltungsrechtlicher 
Natur betrifft. In diesem Fall war vorgesehen, dass die verantwortlichen Be-
amten der polizia guidiziaria veranlassten, dass die zur Verfügung stehenden 
ermittelten Fakten und Daten der Kontrolleure der Gemeinschaft den zu-
ständigen italienischen Richtern vorgelegt wurden. Diese sollten den euro-
päischen Beamten die weiter erlangten Resultate für die Nutzung zu Zwe-
cken gemäß der Verordnung Nr. 2185/961006 zur Verfügung stellen1007. Die 
entsprechend zu erteilende richterliche Erlaubnis sollte nicht allgemein die 
Nutzung zu verwaltungsrechtlichen Zwecken betreffen müssen, aber aus-
drücklich die Anwendung des Gemeinschaftsrechts zum Schutz der finan-
ziellen Interessen der EU als Grundlage für die Eingriffe bezeichnen1008. 

III. Ergebnis 

Die Kontrollbefugnisse der OLAF-Kontrolleure sind im italienischen Recht 
sehr detailliert geregelt, da im Bereich der gemeinschaftlichen Betrügereien 
für alle Sektoren die steuerrechtlichen Ermittlungsbefugnisse gelten. Da-
durch sind auch für die Strukturfonds effektive Grundlagen für die Kontrol-
len geschaffen. Von besonderer Bedeutung ist die Vereinheitlichung der Be-
fugnisse. 

Die Verpflichtung aus Art. 280 EG, den Schutz der finanziellen Interessen 
der Gemeinschaft in derselben Form durchzusetzen wie die nationalen Inte-
ressen, erfüllt Italien, da auf nationaler Ebene dieselben Rechtsnormen gel-
ten wie im europäischen Bereich. Darüber hinaus hat der italienische Ge-
setzgeber noch weitergehende Befugnisse geschaffen. So kann im Agrarbe-
reich im Falle einer gemeinschaftlichen Betrügerei auf der Grundlage des 
Gesetzes Nr. 526/99 die Kontrollbehörde nach den sehr detaillierten und 
umfassenden Kontrollbefugnissen vorgehen, die ihr auf dem Gebiet der 

 

1004 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1005 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1006 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1007 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 15. 
1008 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 15. 
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Mehrwertsteuer zustehen, während bei rein national betroffenen Interessen 
nach dem Gesetz Nr. 689/81 wesentlich weniger umfangreiche Kontrollbe-
fugnisse zur Verfügung stehen. Eine Dokumentenkontrolle im klassischen 
Sinne, die im italienischen Kontrollrecht im Agrarbereich grundsätzlich 
nicht ohne richterliche bzw. staatsanwaltliche Ermächtigung vorgesehen ist, 
ist wegen der Besonderheit des Gesetzes Nr. 526/99 im Rahmen von Kon-
trollen zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft zulässig 
und vorgesehen. Für die Untersuchungen von Betrugsfällen zu Lasten des 
Gemeinschaftshaushalts bestehen folglich weiterreichende Kontrollbefug-
nisse als im rein nationalen Recht. 



B. Sicherungsrechte, Art. 7 Abs. 2 Verordnung Nr. 2185/96 

201 

B. Sicherungsrechte, Art. 7 Abs. 2 Verordnung Nr. 
2185/961009  

Art. 7 Abs. 2 Verordnung Nr. 2185/961010 regelt die Sicherungsrechte für die 
Kontrolleure des OLAF. Auf Ersuchen der Kontrolleure des OLAF obliegt 
es den Mitgliedstaaten, die im nationalen Recht vorgesehenen Sicherungs-
maßnahmen zu ergreifen. Dies folgt vor allem aus dem staatlichen Gewalt-
monopol, das durch die Kontrollverordnung nicht berührt werden sollte. 

Demnach wird bei den Sicherungsrechten weitgehend auf die nationalen 
Vorschriften verwiesen.  

I. Vorgaben der Verordnung Nr. 2185/961011 

Der Verweis auf die nationalstaatlichen Vorschriften ist umfassend1012. Da 
OLAF selbst keine Sicherungsrechte wie etwa ein Beschlagnahmerecht oder 
die Einbehaltung der Unterlagen anwenden kann, sind insofern allein die 
nationalen Vorschriften maßgeblich. Eine Verpflichtung zum Erlass zusätzli-
cher Sicherungsmaßnahmen lässt sich aus der Verordnung selbst nicht ent-
nehmen. 

II. Italienisches Recht 

Im italienischen Recht bestehen für die Behörden unterschiedliche Siche-
rungsrechte, je nachdem, welcher Bereich betroffen ist. Grundsätzlich ist für 
die Sicherungsrechte das Vorgehen aufgrund einer staatsanwaltlichen bzw. 
richterlichen Ermächtigung vorgesehen. Dieses Erfordernis entfällt jedoch, 
sofern eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage vorhanden ist. 

1. Steuerrecht 

Sicherungsrechte bestehen nach Art. 30 Gesetz Nr. 526/99 in Verbindung 
mit Art. 52 D.P.R. Nr. 633/72. Die Beschlagnahme im steuerrechtlichen Be-
reich wird auch durchgeführt, wenn keine Straftat vorliegt und nur dann, 
wenn es in den einzelnen Steuergesetzen vorgesehen ist1013. Im Bereich der 
Mehrwertsteuer ist die Beschlagnahme von Dokumenten und Schriftstücken 

 

1009 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1010 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1011 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1012 Vgl. 2. Teil, B. VIII. 4. a. 
1013 Valentino, Il manuale delle verifiche della polizia tributaria, S. 95. 
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gemäß Art. 52 des D.P.R. Nr. 633/72 grundsätzlich zulässig. Zu unterschei-
den ist dabei zwischen Dokumenten und Büchern1014. Dokumente und 
Schriftstücke können nur beschlagnahmt werden, wenn es nicht möglich ist, 
den Inhalt im Protokoll wiederzugeben, und bei fehlender Unterschrift oder 
Einspruch gegen den Inhalt des Protokolls durch den Steuerpflichtigen.  

Bücher und Register können nicht beschlagnahmt werden; die vorgehenden 
Behörden können Kopien oder Auszüge davon anfertigen oder anfertigen 
lassen, sie können wichtige Teile selbst unterzeichnen oder versiegeln, mit 
dem Datum und dem Bürostempel versehen, und sie können die notwendi-
gen Schutzmaßnahmen anwenden, um die Verfälschung oder Unterdrückung 
der Bücher und Register zu verhindern. 

Außerdem werden Schriftstücke und Dokumente beschlagnahmt, wenn das 
Untersuchungsprotokoll nicht von dem Betroffenen unterschrieben wird 
oder wenn dieser den Inhalt des Protokolls bestreitet1015. Dieselben Regeln 
werden bei der Einkommenssteuer angewandt, Art. 33 des D.P.R. Nr. 
600/1973. 

Für alle weitergehenden Sicherungsmaßnahmen ist ein Vorgehen als polizia 
giudiziaria und damit eine staatsanwaltliche Ermächtigung erforderlich. 

2. Zollrecht 

Sicherungsmaßnahmen sind auch im italienischen Zollrecht zu finden. Art. 
25 des Gesetzes Nr. 4/1929 sieht vor, dass die vorgehende Behörde in jedem 
Fall Sicherungsmaßnahmen anwenden kann, um sicherzustellen, dass die 
Bücher nicht fortgeschafft oder unterschlagen werden. Der Gesetzgeber hat 
der Steuerpolizei damit weitreichende Befugnisse vermittelt, um die Unter-
schlagung von Büchern zu verhindern. Art. 25 des Gesetzes Nr. 4/1929 sieht 
vor, dass die Bücher, die zur Ausübung von Handels- oder Industrieaktivitä-
ten gehalten werden, nur dann von der Steuerpolizei beschlagnahmt werden 
können, wenn der Gesetzesverstoß ein Delikt darstellt oder wenn die Be-
schlagnahme als gesonderter Tatbestand in dem jeweiligen Steuergesetz vor-
gesehen ist.  

Als Sicherungsmaßnahme kommt ferner die Versiegelung in Betracht. Das 
Anbringen von Siegeln ist nicht ausdrücklich von Art. 25 des Gesetzes Nr. 
4/1929 vorgesehen, wird aber dennoch unter Art. 25 Gesetz Nr. 4/1929 ge-
fasst1016. Die Siegel werden auf Fenstern und Türen eines Raumes ange-

 

1014 Valentino, Il manuale delle verifiche della polizia tributaria, S. 95. 
1015 Valentino, Il manuale delle verifiche della polizia tributaria, S. 95. 
1016 Circolare 1/98 der Guardia di Finanza, Istruzioni sull’attività di verifica, S. 112. 
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bracht1017. Nach dem Anbringen der Siegel ernennt die Guardia di Finanza 
einen Bewacher der Siegel, der sicherstellen soll, dass die versiegelten Räu-
me nicht geöffnet werden1018. Dieser Bewacher ist in der Regel die kontrol-
lierte Person1019. 

3. Agrarrecht 

Sicherungsmaßnahmen sind auch im italienischen Agrarrecht vorgesehen. 
Art. 13 Abs. 2 und Art. 19 Gesetz Nr. 689/81 regelt diese ausdrücklich.  

Danach können die Kontrolleure auch Schutzbeschlagnahmen von Dingen 
durchführen, die Objekt einer Verwaltungsbeschlagnahme sein können, al-
lerdings auf die Art und mit den Grenzen, mit denen das c.p.p.1020 der polizia 
giudizaria in Art. 316 ff. für die Beschlagnahme vorsieht. Nach Art. 13 Abs. 
3 Gesetz Nr. 689/81 ist die Beschlagnahme von Motorfahrzeugen oder von 
Wasserfahrzeugen, die ohne Pflichtversicherung im Verkehr geführt werden 
und von Fahrzeugen im Verkehr, für die keine Kraftfahrzeugdokumente aus-
gestellt sind, immer zulässig. 

Art. 19 des Gesetzes Nr. 689/81 enthält genauere Erläuterungen zur Be-
schlagnahme. Danach kann der Betroffene auch unverzüglich nach der Be-
schlagnahme Einspruch gegen diese einlegen. Wenn dieser Einspruch nicht 
innerhalb von 10 Tagen nach der Beschlagnahme von der Behörde zurück-
gewiesen wird, gilt der Einspruch als akzeptiert. 

Gemäß Art. 19 Abs. 2 Gesetz Nr. 689/81 kann die zuständige Behörde vor 
Abschluss des Verwaltungsverfahrens die Rückgabe der beschlagnahmten 
Sache anordnen. Dies erfolgt gegenüber solchen Personen, die beweisen, 
dass sie ein Recht an der Sache haben, sofern die Sache nicht der obligatori-
schen Beschlagnahme unterliegt. Die Rückgabe erfolgt allerdings nur gegen 
vorherige Erstattung der Kosten, die für die Beschlagnahme angefallen sind. 

4. Strukturbereich 

Im Bereich des ESF, EFRE und FIAF enthält das italienische Recht keine 
eigenen Sicherungsmaßnahmen. Für die Beamten der Guardia di Finanza 
besteht die Möglichkeit, auf die Sicherungsmaßnahmen des Steuerrechts 
zurückzugreifen.  

 

1017 Valentino, Il manuale delle verifiche della polizia tributaria, S. 103. 
1018 Valentino, Il manuale delle verifiche della polizia tributaria, S. 103. 
1019 Valentino, Il manuale delle verifiche della polizia tributaria, S. 103. 
1020 Codice di procedura penale – Strafprozesskodex. 
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Vor dem Erlass des Gesetzes Nr. 526/99 war ein Vorgehen im Bereich des 
Strafrechts mit Ermächtigung des zuständigen Staatsanwaltes möglich. Al-
lerdings musste dazu ein Anfangsverdacht vorliegen. Für die Beamten des 
OLAF endet die Kompetenz, sofern strafrechtliche Befugnisse betroffen 
sind. 

5. Beschlagnahme im strafrechtlichen Bereich 

Im strafrechtlichen Bereich stellt die polizia giudiziaria sicher, dass der Zu-
stand der Dinge1021 unverändert bleibt, bis die Staatsanwaltschaft einschrei-
tet, um Gegenstände zu beschlagnahmen, die zur Aufklärung des Sachver-
haltes dienen, wenn die begründete Annahme besteht, dass eine Straftat be-
gangen worden ist (Art. 354 c.p.p. – Strafprozesskodex)1022. Für die straf-
rechtlichen Ermittlungen sind in Art. 316 ff. c.p.p. die Beschlagnahme von 
Sachen und in Art. 272 ff. c.p.p. alle Sicherungsmaßnahmen gegenüber Per-
sonen geregelt.  

III. Ergebnis 

Zur Sicherung von Beweismitteln wird im italienischen Recht vor allem auf 
die Beschlagnahme zurückgegriffen. Diese ist ein im Bereich der Mehr-
wertsteuer (also bei den horizontalen Kontrollen der Guardia di Finanza), 
des Zolls und des Agrarbereichs anerkanntes Mittel. Für die Strukturfonds 
sind solche Rechte nicht vorgesehen. Für den Zollbereich und die allgemei-
nen Steuerkontrollen ist ferner die Versiegelung von Räumlichkeiten vorge-
sehen. Weitere Sicherungsrechte sind lediglich nach dem italienischen Straf-
prozesskodex nach entsprechender richterlicher oder staatsanwaltlicher Er-
mächtigung vorgesehen. 

 

1021 Räumlichkeiten, Akten, Dokumente, etc. 
1022 Valentino, Il manuale delle verifiche della polizia tributaria, S. 94 f. 
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C. Zwangsmaßnahmen, Art. 9 Unterabsatz 1 Verord-
nung Nr. 2185/96  

Auch die Vornahme von Zwangsmaßnahmen ist in der Verordnung Nr. 
2185/961023 unter Verweis auf das nationale Recht geregelt.  

I. Europarechtliche Vorgaben in der Verordnung 

Die Zwangsbefugnisse stehen ähnlich wie die Sicherungsrechte unter dem 
mitgliedstaatlichen Autonomievorbehalt. Aus diesem Grund kann die Kon-
trollverordnung keine eigenen Rechte zur Durchführung von Zwangsmaß-
nahmen enthalten1024. Die Kontrolleure des OLAF sind auf die Durchfüh-
rung der Zwangsmaßnahmen durch die national zuständigen Behörden be-
schränkt. Die Beamten des OLAF können selbst dann keine eigenen 
Zwangsbefugnisse ausüben, wenn der Mitgliedstaat seine Hilfe verwei-
gert1025.  

II. Italienisches Recht 

Bei den Zwangsmaßnahmen gilt in Italien der Grundsatz, dass diese nicht 
ohne Ermächtigung durch einen Richter oder Staatsanwalt erfolgen sollen. 
Der Bereich der verwaltungsrechtlich vorgesehenen Zwangsmaßnahmen, 
die ohne entsprechende Ermächtigung erfolgen, ist sehr eingeschränkt. 

1. Vorhandene Maßnahmen 

In Italien sind Zwangsmaßnahmen grundsätzlich nach staatsanwaltlicher 
Ermächtigung bei Ermittlungen der polizia giudiziaria vorgesehen. Diese 
Zwangsmaßnahmen sind im strafrechtlichen Bereich sehr detailliert gere-
gelt. Einige Spezialgesetze im Verwaltungsrecht enthalten jedoch Ausnah-
men von dieser Regel. Solche Ausnahmen sind unter anderem in den Steu-
ergesetzen vorgesehen. 

a. Zwangsmaßnahmen im Steuerrecht nach dem Gesetz Nr. 526/99 
i. V. m. D.P.R. Nr. 633/72 und D.P.R. Nr. 600/73 

Eines der wichtigsten Zwangsmittel im italienischen Steuerrecht ist die 
Durchsuchung. Diese begrenzt die Prinzipien der Art. 13 und 14 der italieni-

 

1023 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1024 Siehe: 2. Teil, B. VIII. 4. b. 
1025 Kommission, Arbeitspapier, S. 14. 
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schen Verfassung über die Unverletzlichkeit der Grundfreiheiten der Person 
und der Wohnung1026. Art. 14 der Verfassung sieht im letzten Absatz vor, 
dass die Ermittlungen und Untersuchungen aus Gründen der Gesundheit und 
der öffentlichen Unversehrtheit oder zu wirtschaftlichen oder steuerlichen 
Zwecken von Spezialgesetzen geregelt werden. Die Durchsuchung aus an-
deren Gründen kann demnach nur in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen 
und nur mit begründeter Anordnung eines Richters durchgeführt werden.  

Die Möglichkeit der Vornahme von Zwangsmaßnahmen im Bereich der 
Mehrwertsteuer bzw. Einkommenssteuer ist in Art. 52 D.P.R. Nr. 633/72 
geregelt. Danach ist die Durchführung von Personendurchsuchungen oder 
Durchsuchungen von Räumen grundsätzlich möglich. Zu beachten ist, dass 
die Durchsuchung von Räumen nur dann einer gesonderten richterlichen 
Ermächtigung bedarf, wenn es sich um versiegelte oder verschlossene Räu-
me handelt. Alle offenen Behältnisse oder Räumlichkeiten können bereits 
nach der gesetzlichen Regelung gezielt durchsucht werden1027. In jedem Fall 
ist die Ermächtigung durch den Staatsanwalt oder den örtlich nächsten Rich-
ter erforderlich, um während des Zugangs Personendurchsuchungen durch-
zuführen und die zwanghafte Öffnung von versiegelten Verschlüssen, Ta-
schen, Safes, Möbeln, Abstellkammern und ähnlichen Umschließungen vor-
zunehmen. Diese besondere Ermächtigung des Staatsanwalts oder der 
nächsten Richters ist des Weiteren erforderlich, um Öffnungen als Zwangs-
maßnahme oder Personendurchsuchungen durchzuführen, auch wenn der 
Zugang aufgrund einer Ermächtigung des Staatsanwalts erfolgte1028. In dem 
Begriff des Zugangs selbst ist bereits ein Element des Zwangs enthalten, da 
er auch ohne oder gegen den Willen des Wirtschaftsteilnehmers erfolgt. Alle 
darüber hinausgehenden Maßnahmen bedürfen dagegen einer richterlichen 
bzw. staatsanwaltlichen Ermächtigung. 

b. Zollrecht  

Zwangsmaßnahmen im Zollrecht in dem Gesetz Nr. 7/1929 sind unter ande-
rem der Arrest und die Festnahme1029. Eine der bedeutendsten Bestimmun-
gen ist Art. 33 des Gesetzes vom 7. Januar 1929, Nr. 4. Dieser definiert nicht 
ausdrücklich das Objekt der Durchsuchung, sieht aber die Durchsuchung als 
generelle Handlungsmöglichkeit für die Guardia di Finanza im Bereich des 
Zoll- bzw. Steuerrechts vor. Allerdings ist auch hier wegen der Schranken 

 

1026 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 249. 
1027 Siehe: 4. Teil, A. II. 1. a. cc. 
1028 I Poteri della Guardia di Finanza, S. 12. 
1029 Giuliani, Elementi di Diritto Tributario, S. 58. 
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der Art. 13 und Art. 14 der italienischen Verfassung eine richterliche oder 
staatsanwaltliche Ermächtigung erforderlich.  

In seiner weitesten Auslegung ist der Begriff der Durchsuchung das von 
Dingen, die verborgen zu sein scheinen1030. Genauer ist die Durchsuchung 
ein prozessualer Zwangsakt, der auf das Suchen von Material abzielt, auch 
unter Einsatz von körperlicher Gewalt. Durchsucht werden Beweismittel, 
die Hinweise auf die Verwirklichung eines Straftatbestandes geben. Die 
Durchsuchung kann persönlich oder örtlich sein. Bei der örtlichen Durchsu-
chung ist zu unterscheiden zwischen der Hausdurchsuchung und der außer-
häuslichen Durchsuchung. Die Hausdurchsuchung wird durchgeführt in 
Wohnungen oder in geschlossenen Räumen, die zu der Wohnung gehö-
ren1031. Nach Art. 256 c.p.p. kann sie außer in besonders dringenden Fällen 
nicht vor 7 und nach 20 Uhr durchgeführt werden. Die Wohnung in dem 
Sinne dieses Gesetzes beinhaltet die Wohnung der Person und andere Orte, 
die zur Wohnung gehören, z.B. Keller, Garagen, Abstellkammern, etc1032. 

c. Agrarrecht 

Im Agrarrecht sind keine eigenen Zwangsmaßnahmen vorgesehen. Art. 13 
Gesetz Nr. 689/81 verweist entsprechend auf ein Vorgehen als polizia giudi-
ziaria. Diese hat eigene Rechte, die sie nach dem c.p.p. und lediglich bei 
Vorliegen einer staatsanwaltlichen Ermächtigung wahrnehmen kann. Im 
c.p.p. ist die Durchsuchung in Art. 247 bis 252 und in Art. 352 ff. geregelt. 
Die Durchsuchung zielt ebenso wie die Beschlagnahme darauf ab, Material 
zu sammeln, das das Urteil des Richters begründen kann.  

Die polizia giudiziaria kann mit Ermächtigung vom zuständigen Staatsan-
walt auch Zwangsmaßnahmen durchführen. Unter „Zugang“ versteht man 
aber auch Betreten gegen den Willen des Beteiligten, also sind auch hier 
schon Zwangsmittel inbegriffen1033. 

d. Strukturfonds 

Im Bereich der Strukturfonds (ESF, EFRE, FIAF) wird nach der aktuellen 
Rechtslage auf die steuerrechtlichen Zwangsmaßnahmen zurückgegriffen. 
Zuvor bestand für die kontrollierenden Behörden bei dem Widersetzen des 
Wirtschaftsteilnehmers gegen die Kontrolle lediglich die Möglichkeit, eine 
Aktivität der polizia giudiziaria in Gang zu setzen und in diesem Zusam-

 

1030 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 249. 
1031 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 250; I poteri della Guardia di Finanza, S. 11 ff. 
1032 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 250. 
1033 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 25. 
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menhang die richterliche Ermächtigung anzufordern, um die notwendigen 
Handlungen (Durchsuchung, Beschlagnahme, etc.) vorzunehmen1034. Auch 
hierbei mussten allerdings bereits solche Elemente vorliegen, die ein straf-
rechtliches Vorgehen begründen. Es hätte folglich ein Anfangsverdacht be-
stehen müssen. 

e. Strafrechtliche Zwangsmaßnahmen 

Die in Art. 247 bis 252 c.p.p. und Art. 352 ff. c.p.p. geregelten Zwangsmaß-
nahmen im Strafrecht regeln detailliert die Möglichkeiten der Durchsu-
chung. Personendurchsuchungen sind in Art. 249 c.p.p. aufgeführt und 
Durchsuchungen von Räumlichkeiten in Art. 250 c.p.p. Für die Durchsu-
chung von Wohnräumen sieht Art. 251 c.p.p. strenge zeitliche Grenzen vor. 
Auch Art. 252 ff. c.p.p. enthalten Bestimmungen für die Durchsuchung von 
Personen und Räumlichkeiten. Insgesamt stellen die strafprozessrechtlichen 
Bestimmungen strengere Anforderungen, da hier von dem notwendigen Vor-
liegen eines strafrechtlichen Anfangsverdachts ausgegangen wird. 

2. Verpflichtung zum Erlass der notwendigen Maßnahmen 

Art. 9 Unterabsatz 2 Verordnung Nr. 2185/961035 sieht die Verpflichtung für 
die Mitgliedstaaten vor, unter Einhaltung der einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften eventuell notwendige Maßnahmen zu treffen. Eine Verpflichtung 
zum Erlass entsprechender Rechtsnormen besteht jedenfalls nach der Ver-
ordnung Nr. 17 (Kartellverordnung)1036. Allerdings ist die Verordnung Nr. 
2185/961037 weniger streng formuliert, so dass eine Verpflichtung zum Erlass 
von neuen Gesetzen nicht direkt aus dem Gesetz hergeleitet werden kann1038. 
Eine solche besteht jedoch, um die Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts 
nicht zu gefährden, wenn auf nationaler Ebene keine entsprechenden Rege-
lungen enthalten sind, und die OLAF-Kontrollen in Sinn und Zweck gefähr-
det werden würden. 

Schon vor dem Erlass des Gesetzes Nr. 625/99 bestand in Italien die Mög-
lichkeit, Zwangsmaßnahmen anzuwenden, indem auf strafprozessrechtliche 
Vorschriften zurückgegriffen wurde. Im Steuerrecht und Zollrecht ist die 
Anwendung von Zwangsmaßnahmen auch ohne richterliche oder staatsan-
waltliche Verfügung zulässig. Für den Erlass neuer Vorschriften besteht 

 

1034 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 25. 
1035 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1036 Pernice, in: Grabitz/Hilf, Art. 14 Verordnung Nr. 17, Rn. 47. 
1037 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1038 Vgl. 2. Teil, B. VIII. 4. b. 
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demzufolge im italienischen Recht keine Notwendigkeit. Die Maßnahmen 
des OLAF können wirksam durchgesetzt werden. Der Erlass neuer – ver-
waltungsrechtlicher – Vorschriften würde auch eine Veränderung des italie-
nischen Rechtsgrundsatzes bedeuten, nach dem für Zwangsmaßnahmen 
grundsätzlich richterliche oder staatsanwaltliche Ermächtigung vorgesehen 
sein soll, um die Ermächtigung der Verwaltung zur Gewalt sehr beschränkt 
zu halten bzw. zumindest zuvor einer rechtlichen Überprüfung zu unterzie-
hen. 

3. Bedeutung für die Tätigkeit des OLAF 

Zwangsmaßnahmen können von OLAF selbst nicht durchgeführt werden. In 
diesem Fall ist festzuhalten, dass die Verantwortlichkeit für die Durchfüh-
rung der Maßnahmen auf die nationalen Kontrollbehörden übergehen, weil 
nur jenen das Recht zusteht, auch gegen den Willen des Betroffenen zu kon-
trollieren1039. Außer den wenigen im Steuerrecht und Zollrecht vorgesehenen 
Zwangsmaßnahmen gilt in Italien das Prinzip der richterlichen Ermächti-
gung zur Durchführung von Zwangsmaßnahmen. 

 

1039 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 25. 
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D. Erstellung der Kontrollberichte, Art. 9 VO Nr. 
1073/99 bzw. Art. 8 VO Nr. 2185/96 

Nach jeder Untersuchung des OLAF verfassen die Kontrolleure einen Un-
tersuchungsbericht gemäß Art. 9 Verordnung Nr. 1073/991040 bzw. Art. 8 
Verordnung Nr. 2185/961041. An diesen Untersuchungsbericht werden unter-
schiedliche rechtliche Anforderungen gestellt, die sich einerseits im Ge-
meinschaftsrecht und andererseits im Recht der Mitgliedstaaten finden1042. 

I. Europarechtliche Vorgaben 

Art. 9 Verordnung Nr. 1073/991043 bzw. Art. 8 Verordnung Nr. 2185/961044 
enthalten Bestimmungen im Hinblick auf den Untersuchungsbericht, den 
OLAF im Anschluss an die Kontrollen vor Ort anfertigt. Diese Untersu-
chungsberichte haben als Beweismittel dieselbe Wirkung wie vergleichbare 
Berichte im nationalen Recht. Daraus folgt, dass die Berichte über die Kon-
trollen und Untersuchungen der Kommission den formalen Erfordernissen 
des Prozessrechts genügen müssen, wie sie vom betroffenen Mitgliedstaat 
erlassen wurden. 

Außerdem müssen die gesammelten Elemente und Beweismittel dem Be-
richt der Kommissionskontrolleure als Anlage beigefügt werden – bei jenen 
müssen auch die Schutzmaßnahmen von den nationalen Behörden ange-
wendet werden. Ferner bilden die Berichte, ebenso wie jene der nationalen 
Verwaltungsbehörden, Beweismittel, die im Verwaltungs- oder Gerichtsver-
fahren des Mitgliedstaats, in dem dies notwendig ist, zugelassen werden 
können1045. 

II. Italienisches Recht 

Im italienischen Verwaltungsrecht sind die zu fertigenden Abschlussproto-
kolle mit den Untersuchungsberichten des OLAF vergleichbar. Auch diese 
enthalten die vorgenommenen Untersuchungstätigkeiten und müssen von 
dem Verantwortlichen des Verfahrens unterzeichnet werden. Die Abschluss-

 

1040 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
1041 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1042 Vgl. 2. Teil, B. VIII. 5. 
1043 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
1044 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1045 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 19 f. 
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protokolle werden dem Wirtschaftsbeteiligten ausgehändigt. Bei der Abfas-
sung der jeweiligen Abschlussprotokolle müssen je nach dem Rechtsgebiet 
unterschiedliche Verfahrensrechte beachtet werden. 

Bei den Abschlussprotokollen der nationalen Behörden könnte es sich um 
Beweismittel im Sinne der Verordnung Nr. 2185/961046 handeln. Der Begriff 
„Beweismittel“ wird in Italien definiert als diejenigen Mittel, die zur Kennt-
nis für die Entscheidungsfindung auf Seiten des entscheidenden Subjekts 
(des Richters im gerichtlichen Prozess und der Verwaltung im Verwaltungs-
verfahren) vorgelegt werden1047. Unterschieden wird vor allem zwischen 
straf- und verwaltungsrechtlichen Beweismitteln. Die Beweismittel, die im 
Strafprozess relevant sind, sind einheitlich und sehr detailliert geregelt in 
Art. 187 ff. c.p.p1048. Dagegen ist die Reichweite von verwaltungsrechtlichen 
Beweismitteln jeweils in einzelnen Verwaltungsvorschriften geregelt. 

Für die Abschlussprotokolle im italienischen Recht gilt, dass sie allgemein 
Beweismittel darstellen, da sie Angaben hinsichtlich der vorgenommenen 
Handlungen bei den Wirtschaftsbeteiligten enthalten, die hinsichtlich der 
Verwaltungs- und Gerichtsverfahren sowohl von der Verwaltung als auch 
von den Wirtschaftsteilnehmern zu ihren Gunsten verwendet werden kön-
nen1049. 

1. Steuerrechtliche und zollrechtliche Untersuchungsberichte 

Das italienische Steuerrecht enthält teilweise Verweise auf die Vorschriften 
des italienischen Strafprozesskodex. Es ist jedoch auszuschließen, dass der 
Verweis in den Vorschriften des Art. 70 des D.P.R. Nr. 633/1972 und von 
Art. 75 des D.P.R. Nr. 600/191973 auf die Normen des c.p.p. auch als Ver-
weis auf die aufgeführten Beweismittel gemeint ist, die im 2. Kapitel des 3. 
Buches, in Art. 187 ff. c.p.p geregelt sind 1050.  

Dies folgt auch daraus, dass die Anforderungen des Strafrechts an Beweis-
mittel strikter sind als die des Verwaltungsrechts1051. Ferner sind schon im 
Steuerrecht einige Normen über die Untersuchungen der direkten Steuern 

 

1046 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1047 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 149; Muleo, Contributo allo studio nel sistema pro-

batorio nel procedimento di accertamento, S 151. 
1048 Codice di procedura penale – Strafprozesskodex. 
1049 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 149. 
1050 Muleo, Contributo allo studio nel sistema probatorio nel procedimento di accerta-

mento, S 151. 
1051 Muleo, Contributo allo studio nel sistema probatorio nel procedimento di accerta-

mento, S 151. 
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und der Mehrwertsteuer vorhanden, die direkt oder indirekt mehrere steuer-
rechtliche Beweismittel aufführen. 

Im steuerrechtlichen Verfahren ist unter anderem die Steuererklärung und 
die darauf bezogenen Anhänge nach Art. 38 des D.P.R. Nr. 600/1973 ein 
zulässiges Beweismittel. Außerdem sind die Dokumente zulässige Beweis-
mittel, die die Daten und Informationen enthalten, die nach den vor Art. 38 
stehenden Artikeln erlangt wurden (vor allem nach Art. 32 de D.P.R.: Bank-
daten, die durch Untersuchungen erlangt wurden oder von den Steuerpflich-
tigen geliefert wurden, Fragebögen, Mitteilungen von Organen und Verwal-
tungen des Staates oder anderen Körperschaften nach Art. 32 Punkt 5 D.P.R. 
Nr. 600/1973, Kopien oder Auszüge der Akte und Dokumente, die bei Nota-
ren, Registerämtern, Grundbuchämtern und anderen offiziellen öffentlichen 
Anstalten, Erklärungen der Personen bezogen auf die Bankbeziehungen, etc, 
Daten, Informationen und Dokumente, die von qualifizierten Dritten nach 
Punkt 8 des Art. 32 geliefert werden, Akten oder Dokumente, die steuer-
rechtlich relevant sind, die von jeder anderen Person nach Punkt acht bis des 
Art. 32 D.P.R. Nr. 600/1973 geliefert werden). Unter die zulässigen Be-
weismittel fallen ferner die Bilanzen gemäß Art. 38 des D.P.R. Nr. 600/1973, 
die Bücher, Rechnungen, Akte und Dokumente in Bezug auf das Unterneh-
men nach Art. 39 des D.P.R. Nr. 600/1973 und Art. 54 des D.P.R. Nr. 
633/1972 sowie die Abschlussprotokolle, Untersuchungs- oder Bekanntma-
chungsprotokolle im Hinblick auf die Untersuchungen, die bei dem betref-
fenden Wirtschaftsbeteiligten selbst oder bei anderen Steuerpflichtigen 
durchgeführt worden sind1052.  

Die Formalitäten für die Abschlussprotokolle sind in Art. 134 bis 142 c.p.p. 
und Art. 126 und 130 c.c. geregelt. Die Abschlussprotokolle müssen als 
Wirksamkeitsvoraussetzung die zuständige Behörde Datum und den Ort 
enthalten1053. Ferner müssen die beteiligten Parteien und deren Vertreter be-
zeichnet werden. Außerdem muss die Angabe enthalten sein, dass dem Steu-
erpflichtigen vor Beginn der Kontrollen die begründete Mitteilung ausge-
händigt wurde und dass ihm sein Recht auf anwaltliche Vertretung mitgeteilt 

 

1052 Vgl. Art. 2699, 2700 c.c. und Art. 158 c.p.c.; siehe auch Muleo, Contributo allo stu-
dio nel sistema probatorio nel procedimento di accertamento, S 158 ff. 

1053 Gallo/Gallo, Le verifiche fiscali, S. 147. 
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wurde. Darüber hinaus müssen die vorgenommenen Handlungen1054 und die 
angetroffenen Situationen bezeichnet werden1055. 

Die Abschlussprotokolle sind demnach im italienischen Verwaltungsverfah-
ren zulässige Beweismittel1056. Dasselbe muss gemäß Art. 8 Abs. 3 Verord-
nung Nr. 2185/961057 für die Kontrollberichte des OLAF gelten. 

Die Untersuchungsberichte des OLAF sind ebenso wie die Abschlussproto-
kolle nationale Verwaltungsakte, auch wenn sie nur von den Kommissions-
kontrolleuren unterzeichnet sind1058. Daher ist es von großer Bedeutung, 
dass sich die Kontrolleure des OLAF nach den verfahrensrechtlichen Anfor-
derungen richten, die von der nationalen Gesetzgebung festgelegt sind, um 
zu verhindern, dass die Kommissionsberichte ihre Wirksamkeit verlieren1059. 
Bei den traditionellen Eigenmitteln muss von den nationalen Behörden die 
gesamte Dokumentation aufgestellt werden, die für das Gesamtergebnis not-
wendig ist (Zugang, Inspektion, Kontrolle und Untersuchung)1060. Dies gilt 
im Mehrwertsteuerrecht ebenso wie im Zollrecht.  

Allerdings ist zu beachten, dass nicht alle im nationalen Verfahrensrecht 
vorgesehenen Tatbestände zwingend für die Verwertbarkeit als Beweismittel 
sind. Die Nichtbeachtung einiger Normen bedeutet nur bei schweren Verfah-
rensfehlern, dass die Abschlussprotokolle nicht als Beweismittel im Verwal-
tungsverfahren oder Prozess gelten. So führt beispielsweise der Zugang der 
Verwaltungsbeamten, der autorisiert und legitimiert durchgeführt wurde, zur 
Anwendbarkeit des kompletten gesammelten Materials als Beweismittel, 
auch wenn die rechtlich nach dem „Statuto del contribuente1061“ gemäß Art. 
12 Abs. 5 festgesetzte zeitliche Obergrenze des Aufenthalts in den Räumen 

 

1054 Dies gilt vor allem hinsichtlich des Betretungsrechts bzw. Zugangs, weniger im 
Hinblick auf die genaue Bezeichnung der Dokumentenkontrolle; Commissione tri-
buti centrale, Sez. XXI vom 14. Mai 1990, Nr. 3666. 

1055 Gallo/Gallo, Le verifiche fiscali, S. 147 ff. 
1056 Vgl. Urteil Nr. 1171/173 vom 1. Juni 1990, Sez. IV der Commissione tributaria di II 

grado di Treviso; Commissione tributi centrale, Sez. XI, Urteil Nr. 3752 vom 9. No-
vember 1994; Corte di Cassazione, Sez. I civ. vom 17. Dezember 1994, Nr. 10855; 
Urteil Nr. 6484 vom 9. November 1989, Sez. VIII der Commissione tributaria cen-
trale. 

1057 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1058 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 20. 
1059 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 20. 
1060 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 21. 
1061 Gesetz vom 27. Juli 2000, Nr. 212. 
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des Wirtschaftsbeteiligten überschritten wurde1062. Hierbei handelt es sich 
allerdings um Ausnahmen. Andere Erfordernisse wie die ordnungsgemäße 
Belehrung und die Einräumung von angemessenen Fristen für Rechtsmittel 
müssen zwingend beachtet werden. 

2. Untersuchungsberichte im Agrarrecht 

Im Bereich der Finanzierungen des Agrarrechts – bei denen die Abteilung 
Ausrichtung des EAGFL inbegriffen ist – müssen die Untersuchungsberich-
te des OLAF den Anforderungen genügen, wie sie für das Feststellungspro-
tokoll und den Bericht aus Art. 17 Gesetz Nr. 689/81 festgelegt sind1063. Eine 
besondere Form des Feststellungsprotokolls ist im Gesetz nicht vorgesehen. 
Art. 14 Gesetz Nr. 689/81 sieht vor, dass der festgestellte Gesetzesverstoß 
dem Betroffenen unmittelbar mitgeteilt werden muss. Allerdings wird nicht 
bestimmt, in welcher Form der Verwaltungsakt verfasst werden muss. Art. 
17 Gesetz Nr. 689/81 sieht dagegen vor, dass der jeweilige Beamte, der die 
Unregelmäßigkeit festgestellt hat, einen Bericht an die übergeordnete Be-
hörde senden muss, der die genauen Umstände der Untersuchung enthalten 
muss. Dieser ist im nationalen Verwaltungsrecht als Beweismittel anerkannt. 
Daraus folgt, dass die OLAF-Berichte im Agrarbereich ähnlich wie die Be-
richte an die übergeordneten Behörden detailliert die Umstände des Einzel-
falls wiedergeben müssen, also detaillierte Angaben zu den festgestellten 
Unregelmäßigkeiten, zum Zugang und den vor Ort vorgenommenen Hand-
lungen enthalten müssen.  

3. Untersuchungsberichte bei den Strukturfonds 

Im Falle der Untersuchungen bei den Strukturfonds außer dem EAGFL, Ab-
teilung Ausrichtung, in denen das nationale Recht keine Kontrollbefugnisse 
vorsieht, sind auch keine Details zu Art, Form und Umfang des Untersu-
chungsberichts geregelt1064. Daher ist hier ein Rückgriff auf das Vorgehen 
nach den steuerrechtlichen Vorschriften notwendig, um Regelungslücken zu 
vermeiden. 

Vor der Einführung des Art. 30 Gesetz Nr. 526/99 war bei Auffinden einer 
Unregelmäßigkeit im Verwaltungsbereich weder die Möglichkeit einer 
Sanktionierung noch die Verfassung eines nationalen Protokolls oder Be-
richts vorgesehen. Sofern strafrechtliche Belange betroffen waren, wurde 

 

1062 Screpanti, Il fisco 2002, S. 492, 495; Sentenza n. 8344, 10. April 2001, Corte di 
Cassazione, Sezione tributaria, il fisco n. 27/2001, S. 9367. 

1063 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 21. 
1064 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 22. 
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von den „Kontrolleuren“ des OLAF die Abfassung einer besonderen Relati-
on verlangt, die die gesamte Untersuchung dokumentierte1065. Diese wurde 
von den Beamten der Guardia di Finanza in ihrer Funktion als polizia giudi-
ziaria dem zuständigen Richter bzw. der zuständigen Staatsanwaltschaft 
weitergeleitet1066. 

4. Untersuchungsberichte bei einem Vorgehen als polizia giudiziaria 

Die Kontrolleure der polizia giudiziaria müssen entweder ein Protokoll über 
den Zustand der Gegenstände nach Art. 357 Abs. 2 lit. e c.p.p. oder ein Pro-
tokoll über die Beschreibung der Tatsachen und Situationen gemäß Art. 357 
Abs. 2 lit. f c.p.p. verfassen, es sei denn, dass besondere Protokolle erforder-
lich sind, etwa bei der Beschlagnahme oder Durchführung von Zwangsmaß-
nahmen.  

Außerdem müssen einzelne Protokolle über den von dem Wirtschaftsbetei-
ligten gewählten Verteidiger (Art. 96 f. c.p.p.) und die Wahl des Wohnsitzes 
(Art. 161 c.p.p.) angefertigt werden. 

Jedes Protokoll muss gemäß Art. 134 ff. c.p.p. zwingend die Erwähnung des 
Ortes, Tages, Monats und des Jahres, und sofern erforderlich den Zeitpunkt 
des Beginns und des Endes der Ermittlungen beinhalten. Darüber hinaus 
sind die allgemeinen Angaben der betroffenen Personen aufzunehmen. Fer-
ner müssen die Gründe für die Abwesenheit der betroffenen Personen, falls 
bekannt, angegeben werden. Außerdem muss das Protokoll die Beschrei-
bung der durchgeführten Handlungen und die Feststellungen bei Anwesen-
heit der Personen enthalten. Darüber hinaus sind die Erklärungen, die von 
den Betroffenen geliefert wurden, in das Protokoll aufzunehmen. Darin soll-
te auch die Angabe vermerkt werden, ob die Erklärungen spontan oder auf 
Anfrage geäußert wurden und ob sie nach vorheriger Untersuchung von 
schriftlichen Hinweisen oder zuvor abgegeben wurden1067. 

III. Zulässigkeit der Berichte im Gerichts- oder Verwaltungsver-
fahren 

Sowohl im italienischen Steuerrecht als auch im Agrarrecht und im Straf-
recht werden die Abschlussprotokolle der nationalen Behörden als Beweis-
mittel anerkannt. Dies muss auch für die OLAF-Berichte gelten, zumal sie 
von den nationalen Behörden gegengezeichnet werden. Von entscheidender 

 

1065 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 22. 
1066 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 23. 
1067 Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza 1/98, n. 360000, S. 175. 
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Bedeutung ist jedoch, dass die zwingenden nationalen Verfahrensvorschrif-
ten bei der Kontrolle beachtet werden, da die Protokolle sonst teilweise 
nicht als Beweismittel verwertbar sind. 

Im Hinblick auf die Kontrollberichte des OLAF ergeben sich unterschiedli-
che Anforderungen, je nachdem, ob die Ermittlungen des OLAF rein ver-
waltungsrechtliche Maßnahmen betreffen oder ob sich im Verlaufe der Er-
mittlungen Indizien für einen Anfangsverdacht ergeben. Im Falle einer aus-
schließlich verwaltungsrechtlichen Handlung können die Berichte von den 
Kontrolleuren der Kommission verfasst werden und von diesen direkt an die 
zuständigen nationalen Behörden weitergeleitet werden1068. Bei einer ge-
meinsamen Kontrolle muss der Bericht von den nationalen Behörden ge-
gengezeichnet werden. Im Falle eines Vorgehens als polizia giudiziaria kön-
nen die erlangten und oder im Besitz der Beamten des OLAF befindlichen 
Ergebnisse nicht direkt zum Richter gelangen. Vielmehr müssen sie aus-
schließlich von Beamten der italienischen polizia giudiziaria verfasst und 
unterschrieben sein, so dass es nach den Vorschriften der Strafprozessord-
nung möglich ist, den Beginn des üblichen Ermittlungsverfahrens einzulei-
ten1069. 

 

1068 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 23. 
1069 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7. Januar 1997, S. 23. 
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5. Teil: Grenzen der Befugnisse 

Die Befugnisse der OLAF-Kontrolleure und der für die Kontrollen zustän-
digen nationalstaatlichen Verwaltungen werden durch die Verfahrensrechte 
der Wirtschaftsbeteiligten, durch deren Grundrechte und durch den Schutz 
der Informationen beschränkt. Ferner kommt eine Einschränkung dadurch in 
Betracht, dass bei parallel verlaufenden Strafverfahren die Durchführung 
von Kontrollen rechtlich ausgeschlossen sein könnte. 
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A. Verfahrensrechte der Wirtschaftsbeteiligten 

Die Verfahrensrechte der Wirtschaftsbeteiligten sind im Gemeinschaftsrecht 
und im italienischen Recht unterschiedlich ausgestaltet. 

I. Verfahrensrechte im Gemeinschaftsrecht 

Die Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts ist davon abhängig, dass es in 
den einzelnen Mitgliedsstaaten einheitlich angewendet wird und Diskrimi-
nierungen zwischen verschiedenen Betroffenen dabei vorgebeugt wird. Um 
dieses Ziel zu gewährleisten, enthält das Gemeinschaftsrecht zahlreiche 
Vorgaben für seinen Vollzug durch mitgliedstaatliche Behörden. Durch diese 
Vorgaben wird das nationale Verwaltungsrecht zum Teil ergänzt, teilweise 
überlagert und teilweise verdrängt. 

Hierzu ist zunächst zwischen dem unmittelbaren und dem mittelbaren Voll-
zug des Gemeinschaftsrechts zu unterscheiden. Der unmittelbare Vollzug 
von Gemeinschaftsrecht wird durch nationale Behörden bei den unmittelbar 
anwendbaren gemeinschaftlichen Verordnungen und Entscheidungen z.B. 
im Bereich des Zollrechts und der landwirtschaftlichen Marktordnungen 
vorgenommen1070. 

Der mittelbare Vollzug von Gemeinschaftsrecht zeigt sich insbesondere 
beim Vollzug nationaler Gesetzgebung, die zur Umsetzung gemeinschafts-
rechtlicher Richtlinien ergangen ist1071. 

Unter den Verwaltungsverfahren der Europäischen Gemeinschaften versteht 
man im Wesentlichen solche Verfahren, in denen die Organe der Europäi-
schen Gemeinschaften das Gemeinschaftsrecht direkt vollziehen1072.  

Die Verfahrensrechte im Europarecht sind unter verschiedenen Gesichts-
punkten primärrechtlich, sekundärrechtlich und auch in den vom EuGH 
festgelegten allgemeinen Verfahrensgrundsätzen bestimmt worden.  

1. Primärrecht 

Das Primärrecht bezeichnet die Gründungsverträge der Europäischen Ge-
meinschaften, die Änderungsverträge und die Änderungen, Ergänzungen, 

 

1070 Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 427. 
1071 Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, Bd. 1, S. 25 ff. 
1072 Weber, in: Schweitzer, Europäisches Verwaltungsrecht, S. 55, 55. 
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Anlagen, Anhänge, Protokolle1073. Das Primärrecht bildet den Maßstab und 
die rechtliche Grundlage für das Sekundärrecht, das von diesem abgeleitet, 
bzw. aufgrund primärrechtlicher Normen erlassen wird1074.  

Die Verfahrensrechte sind nur teilweise primärrechtlich geregelt1075. Die na-
tionalen Behörden dürfen jedoch nur dann nach nationalem Recht vorgehen, 
wenn das Gemeinschaftsrecht einschließlich der allgemeinen gemeinschafts-
rechtlichen Grundsätze keine Vorgaben enthält1076. Sollte der Vollzug des 
Gemeinschaftsrechts dabei im Einzelfall auf Widerstand stoßen, so sind die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um 
die volle Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts sicherzustellen1077. 

a. Entscheidung, Empfehlung, Stellungnahme gem. Art. 249 Abs. 4, 
5 EG 

Die gemeinschaftsrechtliche Handlungsform gegenüber Personen im Be-
reich des Verwaltungsrechts ist die Entscheidung der Kommission im Sinne 
des Art. 249 Abs. 4 EG1078. Die Entscheidung ist gem. Art. 249 Abs. 4 EG 
„in all ihren Teilen für diejenigen verbindlich, die sie bezeichnen“. Sie ist 
anders als Verordnungen und Richtlinien nicht abstrakt generell, sondern 
individuell und ist andererseits abzugrenzen von reinen Stellungnahmen und 
Empfehlungen der Kommission, die keinen Regelungsgehalt enthalten1079. 
Anders als vorbereitende Akte oder Realakte, die nicht im Vertrag vorgese-
hen sind, stellt die Entscheidung einen Akt der Kommission dar, der unmit-
telbar nach außen gerichtet ist und damit gerichtlich überprüfbar sein 
soll1080. Ebenso kann als Handlungsform die unverbindliche Stellungnahme 
oder Empfehlung nach Art. 248 Abs. 5 EG gewählt werden. Diese erzeugt 
jedoch mangels Verbindlichkeit grundsätzlich keine Rechtswirkung nach 
außen und kann Adressaten damit in der Regel auch nicht beschweren. 

 

1073 Emmert, Europarecht § 2, Rn. 2; Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 13 ff., 73 ff. 
1074 Z.B. gem. Art. 249 EG Verordnungen, Richtlinien, Stellungnahmen, Entscheidun-

gen; Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 77 ff. 
1075 Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, Bd. 1, S. 38 ff. 
1076 EuGH, verb. Rs. 205-215/82 – Milchkontor, Slg. 1983, 2633. 
1077 EuGH, Rs. C-217/88 – „Tafelwein“ Bundesrepublik Deutschland/Kommission, Slg. 

1990, I-2879. 
1078 Bleckmann, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 463; Everling, DVBl. 1983, S. 649, 

652; Schweitzer, Die Verwaltung 17 (1984), S. 137, 164. 
1079 Emmert, Europarecht, § 12, Rn. 22 ff; Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 373 ff. 
1080 EuGH, Rs. 60/81 – IBM/Kommission, Slg. 1981, 2639, 2652. Vgl. auch Bleckmann, 

in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 461 ff.; Callies, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, 
Art. 249, Rn. 116; Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, 22, Rn. 31 ff. 
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Die gerichtliche Überprüfbarkeit ist gemäß Art. 230 EG mittels der Nichtig-
keitsklage damit nur gegen Entscheidungen der Kommission – und OLAF 
ist Teil der Kommission – gegeben. Grundsätzlich scheidet die gerichtliche 
Überprüfbarkeit jedoch aus, sofern reine Stellungnahmen oder Empfehlun-
gen Verfahrensgegenstand sind. Diese haben im Allgemeinen keinen ver-
bindlichen Charakter und erzeugen mangels Außenwirkung auch keine un-
mittelbare Beschwer1081.  

b. Primärrechtliche Verfahrensvorschriften  

Die im Primärrecht enthaltenen Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren 
stellen grundlegende Prinzipien dar, die für die in Art. 249 EG vorgesehenen 
Handlungen gelten, sofern diese geeignet sind, eine Außenwirkung zu erzie-
len1082. 

aa. Begründung und Bezugnahme 

Gemeinschaftsakte müssen gemäß Art. 253 EG ordnungsgemäß begründet 
werden. Ferner muss auf die Vorschläge und Stellungnahmen Bezug ge-
nommen werden, die nach dem Primärrecht erforderlich sind1083. Die Be-
gründung des Aktes ist sowohl bei belastenden als auch bei begünstigenden 
Maßnahmen gegeben1084 und muss die wesentlichen tatsächlichen und recht-
lichen Gesichtspunkte erkennen lassen, auf denen die Maßnahme beruht1085. 
Die Erwägungen der gemeinschaftlichen Erlassbehörde sind dabei klar und 
eindeutig anzugeben, so dass der Betroffene in der Lage ist, die Gründe für 
die Maßnahmen zu erfahren1086. Zudem muss der EuGH durch die Erklärun-
gen in die Lage versetzt werden, die gerichtliche Kontrolle ordnungsgemäß 
vorzunehmen1087. 

 

1081 Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 380 ff. 
1082 Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 391 ff. 
1083 Müller-Ibold, Begründungspflicht im EG-Recht, S. 13 ff.; Schweitzer/Hummer, 

Europarecht, Rn. 393 f. 
1084 Schwarze, NJ 1994, S. 53, 58. 
1085 EuGH, Verb. Rs. 209–215 u. 218/78 – Van Landewyck Sàrl u.a./Kommission, Slg. 

1980, 3125, 3244. 
1086 Schwarze, NJ 1994, S. 53, 58. 
1087 Müller-Ibold, Begründungspflicht im EG-Recht, S. 20 ff.; EuGH, Rs. 8/83 – Offici-

ne Fratelli Bertoli S.p.A./Kommission, Slg. 1984, 1649, 1660; Rs. 203/85 – Nicolet 
Instrument GmbH/Hauptzollamt Frankfurt/M, Slg. 1986, 2049, 2059; Rs. C-269/90 
– TU München/Hauptzollamt München-Mitte, Slg. 1991, I-5469, 5499; Bleckmann, 
in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 492 ff.; Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, 
Art. 253, Rn. 4 ff. 
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Die Begründungspflicht dient damit dem Rechtsschutz der betroffenen Per-
sonen und der Verbesserung der gerichtlichen Kontrolle, da sie die Prüfung 
der Rechtmäßigkeit der Rechtshandlungen erleichtert. Sollte die Begrün-
dung nicht oder nicht ausreichend erfolgt sein, ist eine Verletzung wesentli-
cher Formvorschriften gem. Art. 230 EG gegeben. Dies kann ein ausrei-
chender Grund für eine Nichtigkeitsklage sein1088 und damit zur Aufhebung 
der Maßnahme führen1089. 

bb. Veröffentlichung und Bekanntgabe 

Gemäß Art. 254 Abs. 1 EG sind die nach dem Verfahren des Art. 251 EG 
angenommenen Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen im Amts-
blatt der EG zu veröffentlichen. Dies gilt jedoch nur, sofern sie nicht den 
Einzelfall betreffen.  

Gemäß Art. 254 Abs. 3 EG wird die individuelle Entscheidung der Kommis-
sion demjenigen, für den sie bestimmt ist, bekannt gegeben und wird da-
durch wirksam. Eine solche Bekanntgabe liegt vor, wenn die Entscheidung 
so in den Machtbereich des Erklärungsempfängers gelangt, dass dieser da-
von Kenntnis erlangen kann1090. 

cc. Allgemeines Recht auf Zugang zu Dokumenten 

Art. 255 Abs. 1 EG normiert, dass jeder Unionsbürger sowie jede natürliche 
oder juristische Person mit Wohnsitz oder Sitz in einem Mitgliedstaat das 
Recht auf Zugang zu gemeinschaftlichen Dokumenten hat. In diesem Zu-
sammenhang erschien es bislang fraglich, ob über diese Norm lediglich ein 
Zugangsrecht zu originären Gemeinschaftsdokumenten besteht oder darüber 
hinaus ein Anspruch eröffnet ist, auch den Zugang zu Dokumenten zu be-
kommen, die von Privatpersonen, den Mitgliedstaaten oder von Drittstaaten 
stammen und die den Gemeinschaftsorganen lediglich zur Verfügung ge-
stellt wurden1091. Diese Frage wurde nunmehr durch eine Verordnung ge-
klärt, die auch den Zugang zu Dokumenten vorschreibt, die bei den Organen 
„eingegangen sind“1092. Um die Arbeit der Organe transparenter zu gestalten, 

 

1088 EuGH, Rs. 158/80 – Rewe/Hauptzollamt Kiel, Slg. 1981, 1805 ff., 1832 ff. 
1089 Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 397. 
1090 EuGH, Rs. 6/72 – Europemballage u. Continental Can/Kommission, Slg. 1973, 215, 

241; Verb. Rs. T-80 u.a./89 – BASF AG/Kommission, Slg. 1995, II-729, 730. 
1091 Hetmeier, in: Lenz, EGV, Art. 255, Rn. 5; Wegener, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, 

Art. 255, Rn. 9. 
1092 Art. 2 Abs. 3 und Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentli-
chkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommis-
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sollten das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission Zugang 
nämlich nicht nur zu Dokumenten gewähren, die von den Organen erstellt 
wurden, sondern auch zu Dokumenten, die bei ihnen eingegangen sind.  

Gemäß Art. 255 Abs. 2 EG sind durch den Rat allgemeine Grundsätze und 
die aufgrund öffentlicher oder privater Interessen geltenden Einschränkun-
gen für die Ausübung des Rechts auf Zugang zu Dokumenten festzulegen. 
Dies ist durch die Verordnung zur Regelung des Zugangs der Öffentlichkeit 
zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommis-
sion, die am 31.05.2001 in Kraft getreten ist, geschehen. Mit der Verord-
nung haben das Europäische Parlament und der Rat die Grundlage für die 
Organe gelegt, den Zugang zu ihren Dokumenten (teilweise durch Änderung 
ihrer Geschäftsordnungen) zu regeln1093. Nach Artikel 3 der Verordnung sind 
unter "Dokument" jegliche Inhalte unabhängig von der Form des Datenträ-
gers (auf Papier oder in elektronischer Form, Ton-, Bild- oder audiovisuelles 
Material) zu verstehen, die einen Sachverhalt im Zusammenhang mit den 
Politiken, Maßnahmen oder Entscheidungen aus dem Zuständigkeitsbereich 
des Organs betreffen. "Dritte" sind in diesem Zusammenhang alle natürli-
chen und juristischen Personen und Einrichtungen außerhalb des betreffen-
den Organs, einschließlich der Mitgliedstaaten, der anderen Gemeinschafts- 
oder Nicht-Gemeinschaftsorgane und -einrichtungen und der Drittländer. 

Ferner soll nach der Verordnung dem Recht auf Zugang der Öffentlichkeit 
zu Dokumenten größtmögliche Wirksamkeit verschafft und gemäß Artikel 
255 Abs. EG die allgemeinen Grundsätze und Einschränkungen dafür fest-
gelegt werden. 
Ein umfassenderer Zugang zu Dokumenten sollte in den Fällen gewährt 
werden, in denen die Organe, auch im Rahmen übertragener Befugnisse, als 
Gesetzgeber tätig sind, wobei gleichzeitig die Wirksamkeit ihrer Entschei-
dungsprozesse zu wahren ist. Derartige Dokumente sollten in größtmögli-
chem Umfang direkt zugänglich gemacht werden. Um die vollständige An-

 

sion, ABlEG Nr. L 145 vom 31.05.2001, S. 43 ff.; Art. 2 Abs. 3 der VO schreibt vor: 
„Diese Verordnung gilt für alle Dokumente eines Organs, das heißt Dokumente aus 
allen TätigkeitsbeReichen der Union, die von dem Organ erstellt wurden oder bei 
ihm eingegangen sind und sich in seinem Besitz befinden.“ 

1093 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission, ABlEG Nr. L 145 vom 31.05.2001, S. 
43; Gemeinsame Erklärung zu der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 30.05.2001 über den öffentlichen Zugang zu 
Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission (ABlEG 
2001 Nr. L 145 S. 43 ff.), ABlEG 2001 Nr. L 173, S. 5 ff. 
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wendung dieser Verordnung auf alle Tätigkeiten der Union zu gewährleis-
ten, sollen alle von den Organen geschaffenen Einrichtungen die in dieser 
Verordnung festgelegten Grundsätze anwenden. Bestimmte Dokumente soll-
ten jedoch aufgrund ihres hochsensiblen Inhalts einer besonderen Behand-
lung unterliegen. Artikel 4 der Verordnung bestimmt daher in Gestalt einer 
Ausnahmeregelung, dass die Organe den Zugang zu einem Dokument ver-
weigern, durch dessen Verbreitung der Schutz des öffentlichen Interesses, 
der Privatsphäre und der Integrität des Einzelnen, der geschäftlichen Interes-
sen einer natürlichen oder juristischen Person, von Gerichtsverfahren und 
der Rechtsberatung, des Zwecks von Inspektions-, Untersuchungs- und Au-
dittätigkeiten, beeinträchtigt würde, es sei denn, dass ein überwiegendes öf-
fentliches Interesse an der Verbreitung besteht. 

Bei der Beurteilung der Ausnahmen sollten die Organe in allen Tätigkeitsbe-
reichen der Union die in den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft veranker-
ten Grundsätze über den Schutz personenbezogener Daten berücksichtigen. 
Gemäß Artikel 255 EG legt jedes Organ in seiner Geschäftsordnung Son-
derbestimmungen hinsichtlich des Zugangs zu seinen Dokumenten fest1094.  

dd. Datenschutz 

Der Datenschutz ist in Art. 286 Abs. 1 EG geregelt. Danach sollen gemein-
schaftliche Rechtsakte zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung und dem freien Verkehr personenbezogener Daten bei den Maßnahmen 
der Organe und Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaften zur An-
wendung kommen. Da in dieser Vorschrift auf Rechtsakte der Gemeinschaft 
Bezug genommen wird, wird die Richtlinie zum Schutz von personenbezo-
genen Daten1095 somit auch für die Tätigkeiten der Gemeinschaftsorgane als 
rechtlich verbindlich erklärt. 

 

1094 Beschluss des Präsidiums über den Zugang der Öffentlichkeit zu den Dokumenten 
des Europäischen Parlaments, ABlEG 2001 Nr. C 374, S. 1 ff.; Beschluss des Rates 
vom 29.11.2001 zur Änderung der Geschäftsordnung des Rates; ABlEG 2001 Nr. L 
313, S.40 ff.; Beschluss der Kommission vom 5.12. 2001 zur Änderung ihrer Ge-
schäftsordnung (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2001) 3714), ABlEG 2001 
Nr. L 345, S.94 ff.; vgl. hierzu auch die Bestimmungen der Europäischen Investi-
tionsbank über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten der Bank vom 
27.11.2002, ABlEG 2002 Nr. C 292, S. 10 ff. 

1095 Richtlinie 95/46 (EG) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten und zum freien Datenverkehr, ABlEG 1995 Nr. L 281, S. 31 ff. 
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ee. Geheimhaltungspflicht (Gegenstand, Verletzung, Zulässigkeit der 
Preisgabe) 

Art. 287 EG sieht vor, dass Mitglieder von Organen und Ausschüssen sowie 
Beamte und Gemeinschaftsbedienstete auch nach Beendigung Ihrer Tätig-
keit solche Auskünfte nicht preisgeben dürfen, die dem Wesen nach unter 
das Berufsgeheimnis fallen. Unter Auskünften versteht man alle Erkenntnis-
se oder Informationen, die bei einer amtlichen Maßnahme erfasst wer-
den1096. Erfasst werden hierbei sämtliche Informationen, die in amtlicher 
und beruflicher Eigenschaft und somit von dem Betreffenden in Ausübung 
des Dienstes gewonnen worden sind1097. Darunter fallen die kommerziellen, 
betrieblichen und technischen Informationen des betreffenden Geschäftsbe-
triebs1098.  

Der Begriff des Berufsgeheimnisses erfordert dagegen, dass die dem Ge-
heimnis zugrunde liegenden Tatsachen nicht offenkundig sind, dass sie also 
nur einem abgegrenzten, zur Verschwiegenheit verpflichteten Kreis bekannt 
sind1099. Darüber hinaus muss ein objektives Geheimhaltungsinteresse be-
stehen, die Geheimhaltung muss zur Verhinderung von Schäden geboten 
sein1100.  

Die Geheimhaltungspflicht ist gemäß Art. 287 EG verletzt, sofern geheime 
Auskünfte preisgegeben werden, dementsprechend Geheimnisse offen ge-
legt oder an Dritte weitergegeben werden1101.  

Ein weiteres ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal des Art. 287 EG ist die 
unbefugte Preisgabe von Auskünften1102 die sich als konsequente Folge aus 
der Geheimhaltungsverpflichtung ergibt. Die Preisgabe kann jedoch durch 
gemeinschaftsrechtliche Regelungen, die eine Preisgabe in Einzelfällen für 
die Durchsetzung eines anderen (übergeordneten) Interesses der Allgemein-
heit vorsehen, gerechtfertigt sein. Voraussetzung ist hierfür jedoch weiter-
hin, dass zuvor eine Interessenabwägung vorgenommen wurde. 

 

1096 Grundwald, in: G/T/E, EGV, Art. 214, Rn. 12.; Hummer, in: Grabitz/Hilf, Art. 214, 
Rn. 16. 

1097 Hatje, in: Schwarze, EUV, Art. 287, Rn. 4; Wegener, in: Calliess/Ruffert, 
EUV/EGV, Art. 287, Rn. 2. 

1098 Lieberknecht, WuW 1988, S. 833, 845. 
1099 Lieberknecht, WuW 1988, S. 833, 845.; Röttinger, in: Lenz, EGV, Art. 287, Rn. 7; 

Wegener, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 287, Rn. 2. 
1100 Arnold, EuR, Beiheft 1/1995, S. 7, 29; Lieberknecht, WuW 1988, S. 833, 845. 
1101 Hatje, in: Schwarze, EUV, Art. 287, Rn. 7. 
1102 Hatje, in: Schwarze, EUV, Art. 287, Rn. 7. 
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2. Sekundärrecht 

In Betracht kommen des Weiteren sekundärrechtlich geregelte Verfahrens-
rechte. Darunter versteht man solche Rechtsakte, die die Gemeinschaftsor-
gane auf der Grundlage der Gemeinschaftsverträge setzen1103. Derartige 
Rechtsakte sind gemäß Art. 249 EG Verordnungen, Richtlinien, Empfehlun-
gen und Stellungnahmen sowie ungekennzeichnete Rechtshandlungen, wie 
z.B. Verfahrens- und Geschäftsordnungen, allgemeine Programme sowie 
interorgane Vereinbarungen1104.  

Allgemeine, sektorübergreifende Regelungen von Verfahrensrechten sind im 
Sekundärrecht bisher noch nicht vorhanden1105. In Einzelfällen sind sekto-
rielle Teilkodifikationen vorhanden, so etwa der Zollkodex der Gemein-
schaften1106. Daneben sind innerhalb des Sekundärrechts spezielle europäi-
sche Verordnungen mit Verfahrensrechten bezüglich der Tätigkeit des OLAF 
kodifiziert worden. Es handelt sich dabei einerseits um die OLAF-
Verordnung1107 und andererseits um die Kontrollverordnung1108, die für Kon-
trollen bei den Wirtschaftsbeteiligten als Rechtsgrundlagen der jeweiligen 
Behörde und der für diese handelnden Personen herangezogen werden kön-
nen. Allerdings sind die Verfahrensrechte darin nicht ausdrücklich ausgestal-
tet, da insofern hauptsächlich auf die mitgliedstaatlichen Verfahrensrechte 
verwiesen wird. 

3. Allgemeine Rechtsgrundsätze 

Im Primär- und Sekundärrecht sind die Verfahrensrechte somit lediglich un-
vollständig geregelt. Die in diesem Bereich bestehenden Lücken, die letzt-
lich zu Rechtsunsicherheiten für die Verfahrensbeteiligten führen könnten, 
hat der EuGH durch die Entwicklung allgemeiner verwaltungsverfahrens-
rechtlicher Rechtsgrundsätze geschlossen1109. Der Begriff der allgemeinen 
Rechtsgrundsätze bezeichnet sowohl die in der Gemeinschaftsordnung 
selbst enthaltenen als auch die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten 
gemeinsamen allgemeinen Rechtsgrundsätze1110. Zu der Ausgestaltung der 

 

1103 Emmert, Europarecht, § 2 Rn. 4. 
1104 Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 18. 
1105 Schmidt-Aßmann, DVBl. 1993, S. 924, 925; Vedder, EuR, Beiheft 1/95, S. 75, 77. 
1106 Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Ge-

meinschaften vom 12.10.1992, ABlEG Nr. L 302, S. 1, ber. ABlEG 1993 Nr. L 79, 
S. 84 und ABlEG 1996, Nr. L 97 S.38; Henke/Huchatz, ZfZ 1996, S. 226 ff. 

1107 Verordnungen Nr. 1073/99 und Nr. 1074/99, ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff., S. 8 ff. 
1108 Verordnung Nr. 2185/96, ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1109 EuGH, Rs. 29/69 – Stauder/Stadt Ulm, Slg. 1969, 419, 425.  
1110 Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 15. 
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allgemeinen Rechtsgrundsätze bedient sich der Europäische Gerichtshof in 
erster Linie der Grundsätze des Gemeinschaftsrechts1111. Daneben kann er 
auf die gemeinsamen Verfassungen der Mitgliedstaaten zurückgreifen1112. 
Außerdem finden die von den Mitgliedstaaten eingegangenen internationa-
len Verträge Berücksichtigung1113. Dabei kommt der Europäischen Konven-
tion zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)1114 we-
gen ihrer grundlegenden Bedeutung ein besonderer Stellenwert zu. Da die 
Europäische Gemeinschaft allerdings selbst nicht zu den Unterzeichnerstaa-
ten der EMRK gehört, dient diese lediglich als Auslegungshilfe und Orien-
tierung; eine Bindungswirkung erzeugt sie in diesem Falle nicht1115. 

Die Existenz und die Akzeptanz allgemeiner Rechtsgrundsätze ergibt sich 
aus der Auslegung des Art. 220 EG, wonach „Recht“ im Sinne dieser Norm 
neben dem primären und sekundären geschriebenen Gemeinschaftsrecht, 
auch das ungeschriebene Recht in Gestalt der allgemeinen Rechtsgrundsätze 
umfasst1116. Hierauf stützte sich auch zunächst der Gerichtshof bei der Aus-
gestaltung der Verfahrensrechte1117. Diese Rechtsgrundsätze sind für die 
Gemeinschaftsorgane und damit auch für OLAF als bindend anzuerkennen 
und von diesen anzuwenden; eine Verletzung dieser Grundsätze kann somit 
ebenso sanktioniert werden, wie ein Verstoß gegen geschriebenes Recht1118. 
Die Vertragsänderung zur Europäischen Union hat mit der Einführung des 
Art. 6 Abs. 2 EUV zu einer Anerkennung dieser Praxis geführt und festge-

 

1111 Pernice, NJW 1990, S. 2409, 2413. 
1112 EuGH, Rs. 11/70 – Internationale Handelsgesellschaft/Einfuhr- und Vorratsstelle für 

Getreide und Futtermittel, Slg. 1970, 1125, 1135; zur Methode der wertenden Re-
chtsvergleichung: Bleckmann, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 572; Chwolik-
Lanfermann, Grundrechtsschutz in der EU, S. 53 ff.; Lenz/Mölls, WuW 1991, S. 
771, 778 ff.; Pernice, in: Grabitz/Hilf, Art. 164, Rn. 58; Pernice, NJW 1990, S. 
2409, 2414. 

1113 EuGH, Rs. 4/73 – Nold/Kommission, Slg. 1974, 491, 507 ff.; Kingreen, JuS 2000, 
S. 858 ff. 

1114 Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK) vom 4. November 1950; zuletzt geändert durch das 11. Zusatzprotokoll 
vom 11. Mai 1994; EuGH, Rs. 4/73 – Nold/Kommission, Slg. 1974, 491, 507; Rs. 
222/84 – Johnston/Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, Slg. 1986, 
1651, 1682; Ehlers, JURA 2000, S. 372 ff.; Staebe, JA 1996, S. 75 ff. 

1115 EuGH, Gutachten 2/94, 28.3.1996, Slg. 1996, S. I-1759, 1789; Busse, NJW 2000, S. 
1074 ff. 

1116 Schilling, EuGRZ 2000, 3, 7. 
1117 Bleckmann/Pieper, in: Dauses, Hdb. EU-WirtschaftsR, B I. Rn. 79; Geiger, 

EUV/EGV, Art. 220, Rn. 33; Kingreen/Störmer, EuR 1998, S. 263, 272. 
1118 Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, Bd. 1 S. 65. 
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legt, dass der Gerichtshof für die Wahrung der Grundrechte der Gemein-
schaften zuständig ist.  

Rechtsstaatliche Verfahrensgrundsätze aus allgemeinen Verfahrensgarantien 
werden ihrer Bedeutung und Stellung nach auch als Verfahrensgrundrechte 
bezeichnet1119. Sie sollen die betroffenen Personen bereits im Vorfeld einer 
Entscheidung der Gemeinschaftsorgane schützen1120. 

Das Verwaltungsverfahren stellt einen wesentlichen Ausdruck des Rechts-
staatsprinzips auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts dar1121. Art. 6 Abs. 1 
EUV normiert insofern, dass die Europäische Union auf dem Rechtsstaat-
lichkeitsprinzip beruht. Die Gemeinschaftsorgane sind beim Vollzug des 
Gemeinschaftsrechts demnach an allgemeine rechtsstaatliche Prinzipien ge-
bunden1122. Durch die von Ihnen ausgehende Bindungswirkung tragen Sie 
dazu bei, eine materielle Rechtmäßigkeit der Verwaltungsentscheidungen 
herbeizuführen1123. Adressaten dieser sich aus den allgemeinen Rechts-
grundsätzen ergebenden Rechtsstaatsprinzipien und Grundrechte sind die 
Gemeinschaften1124. 

a. Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 

Der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung ist ein in allen Mit-
gliedsstaaten anerkanntes Prinzip1125 und stellt eine Ausprägung des Rechts-
staatsprinzips dar. Es umfasst das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwal-
tung, das aus dem Vorbehalt und dem Vorrang des Gesetzes besteht1126. Der 
Vorrang des Gesetzes bedingt, dass höherrangige Normen Vorrang haben 
und die Gemeinschaftsorgane folglich bei ihrem Handeln an höherrangiges 
Primär- oder Sekundärrecht gebunden sind1127. Der Vorbehalt des Gesetzes 
besagt, dass für jegliches Handeln eines Gemeinschaftsorgans, unabhängig 
davon, ob es sich um eine belastende oder begünstigende Maßnahme han-
delt, eine Ermächtigungsgrundlage bestehen muss. 

 

1119 Bleckmann/Pieper, in: Dauses, Hdb. EU-WirtschaftsR, B II, Rn. 99 ff.; Kokott, AöR 
121 (1996), S. 599, 616; Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, Bd. 2, S. 1135 
ff.; Stumpf, in: Schwarze, EUV, Art. 6, Rn. 36 ff. 

1120 Lenz/Mölls, WuW 1991, S. 771, 784. 
1121 Weber, in: Schweitzer, Europäisches Verwaltungsrecht, S. 55, 72. 
1122 Pernice, in: Grabitz/Hilf, Art. 164, Rn. 8; Stettner, in: Dauses, Handb. EU-

Wirtschaftsrecht, B III, Rn. 59, Stumpf, in: Schwarze, EUV, Art. 6, Rn. 14 ff. 
1123 Pernice, in: Grabitz/Hilf, Art. 164, Rn. 8. 
1124 Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 790. 
1125 Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, Bd. I, S. 198 ff. 
1126 Weber, in: Schweitzer, Europäisches Verwaltungsrecht, S. 55, 73. 
1127 Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, Bd. I, S. 220 ff. 
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Für belastende und begünstigende Verwaltungsakte ist dementsprechend 
eine primär- oder sekundärrechtliche Ermächtigungsgrundlage erforder-
lich1128. Der Grundsatz der Rechtmäßigkeit der Verwaltung ist ein oberster 
Grundsatz, aus dem sich die anderen Rechtsgrundsätze inhaltlich erge-
ben1129. Unter anderem gründen auf diesem Prinzip die Grundsätze der 
Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes1130.  

b. Grundsatz des Vertrauensschutzes 

Der Vertrauensschutz bedeutet aus der Sicht des vom Verwaltungshandeln 
betroffenen Einzelnen, dass zwischen solchen Rechtsgütern und Verwal-
tungsgrundsätzen wie der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und den Grund-
rechten, die den Vertrauensschutz verstärken, abzuwägen ist 1131. Der Betrof-
fene kann sich in solchen Fällen auf den Vertrauensschutz berufen, in denen 
die Behörden der Gemeinschaft vertrauensbegründende Situationen geschaf-
fen haben, etwa bei der Selbstbindung der Verwaltung1132. Dieses Vertrauen 
darf sich jedoch nicht auf einen Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht gründen 
(z.B. durch Rechtsmissbrauch oder ein schuldhaftes Verhalten eines Ge-
meinschaftsbediensteten)1133.  

Eine wichtige Ausprägung des Vertrauensschutzes (und der Rechtssicher-
heit) stellt das Rückwirkungsverbot dar, das für Rechtsvorschriften und Ur-
teile besteht1134. 

c. Grundsatz der Rechtssicherheit 

Der Grundsatz der Rechtssicherheit1135 ist eng mit dem Vertrauensschutzge-
danken verbunden. Er beinhaltet vor allem das Gebot der Klarheit und der 

 

1128 Weber, in: Schweitzer, Europäisches Verwaltungsrecht, S. 55, 73. 
1129 Weber, in: Schweitzer, Europäisches Verwaltungsrecht, S. 55, 73 f. 
1130 EuGH, Rs. C-143/93 – Van Es Douane Agenten BV/Inspecteur de Invoerrechten en 

Accijinzen, Slg. 1996, I-431, 471; Gornig/Trüe, JZ 2000, S. 395, 504 ff.; Grabitz, 
NJW 1989, S. 1776, 1779; Haibach, NVwZ 1998, S. 456, 459; Weber, in: Schwei-
tzer, Europäisches Verwaltungsrecht, S. 55, 73; Pernice, in: Grabitz/Hilf, Art. 164, 
Rn. 88 ff. 

1131 Weber, in: Schweitzer, Europäisches Verwaltungsrecht, S. 55, 74. 
1132 EuGH, Rs. 1/73 – Westzucker/Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker, Slg. 1973, 723, 

729 f.; Rs. 177/90 – Kühn/Landwirtschaftskammer Weser-Ems, Slg. 1992, I-35, 63; 
Rs. T-155/94 – Climax Paper Converts Ltd./Rat, Slg. 1996, II-837, 910; Pernice, in: 
Grabitz/Hilf, Art. 164, Rn. 93 ff.; Grabitz, NJW 1989, S. 1776, 1779; Haibach, 
NVwZ 1998, S. 456, 459. 

1133 Kokott, AöR 121 (1996), S. 599, 627. 
1134 Weber, in: Schweitzer, Europäisches Verwaltungsrecht, S. 55, 74 f. 
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hinreichenden Bestimmtheit von einzelfallbezogenen Verwaltungsentschei-
dungen1136. Der Grundsatz der Rechtssicherheit schränkt zudem die Mög-
lichkeiten einer sog. „echten“ Rückwirkung von Gemeinschaftsmaßnahmen 
ein1137. Ferner soll der Betroffene vor unverhältnismäßig lang andauernden 
Verwaltungsverfahren geschützt werden1138. 

d. Faires Verwaltungsverfahren 

Ein weiterer rechtsstaatlicher Verfahrensgrundsatz ist das Gebot des „fairen 
Verwaltungsverfahrens“1139 bzw. der Grundsatz der guten und ordnungsge-
mäßen Verwaltung1140. Dieser Grundsatz begründet eine umfangreiche Sorg-
falts- und Untersuchungspflicht der Gemeinschaftsbehörden und verpflichtet 
diese, die für den in Rede stehenden Sachverhalt maßgeblichen und relevan-
ten Informationen sorgfältig, unparteiisch und damit ordnungsgemäß zu er-
mitteln1141. Er umschreibt letztlich als Prinzip die Gesamtheit der Verfah-
rensrechte der vom Verfahren betroffenen Personen1142. Außerdem sollen 
dem Bürger überflüssige Verwaltungsmaßnahmen erspart werden1143.  

e. Anspruch auf rechtliches Gehör  

Der Grundsatz auf rechtliches Gehör resultiert aus dem Rechtsstaatsprin-
zip1144. Er wird im Gerichtsverfahren und im Verwaltungsverfahren ange-
wandt1145 und nimmt innerhalb der den Bürgern der Mitgliedsstaaten zuste-
henden Verfahrensrechte eine zentrale Stellung ein.  

 

1135 EuGH, Rs. 78/74 – Deuka/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, 
Slg. 1975, 421 ff., 433. 

1136 EuGH, Rs. 169/80 – Zollverwaltung/Gondrand Frères, Slg. 1981, 1931, 1942; Schil-
ling, EuGRZ 2000, S. 1, 19. 

1137 Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, Bd. II, S. 847. 
1138 EuGH, Rs. T-73/95 – Oliveira/Kommission, Slg. 1997, II-381, 396 ff. 
1139 Kadelbach, Allgemeines Verwaltungsrecht unter Europäischem Einfluß, S. 136. 
1140 Rengeling, Grundrechtsschutz in der EG, S. 150; Schwarze, NJ 1994, S. 53, 58. 
1141 EuGH, Rs. C-269/90 – Hauptzollamt München/Technische Universität München, 

Slg. 1991, I-5469, 5499. 
1142 Haibach, NVwZ 1998, S. 456, 462; Schilling, EuGRZ 2000, S. 3, 23;  
1143 EuGH, Rs. C-174/98 und C-189/98 P – Van der Wal/Kommission, Slg. 2000, I-1, 64. 
1144 Weber, in: Schweitzer, Europäisches Verwaltungsrecht, S. 55, 78. 
1145 EuGH, Rs. 17/74 – Transocean Marine Paint/Kommission, Slg. 1974, 1063, 1080 

ff.; Rs. 85/76 – Hoffmann La Roche/Kommission, Slg. 1979, 461, 511 ff.; Rs. 
322/81 – Michelin/Kommission, Slg. 1983, 3461, 3498; Rs. C-269/90 – Hauptzol-
lamt München/TU München, Slg. 1991, I-5469, 5499; Rs. 46/87 und 227/88 – Ho-
echst AG/Kommission, Slg. 1989, 2859, 2923. 
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Für die Bürger der Mitgliedstaaten sowie die juristischen Personen, die in 
der Europäischen Gemeinschaft ansässig sind, und von dem Verwaltungs-
handeln der jeweiligen Behörden betroffen sind, stellen die Verteidigungs-
rechte die entscheidenden Verfahrensrechte dar. Sie vermitteln den beteilig-
ten natürlichen und juristischen Personen in allen gemeinschaftlichen Ver-
waltungsverfahren einen bedeutenden Schutz in Form von zugestandenen 
(Abwehr-)rechten, die den Gemeinschaftsbehörden im Falle einer belasten-
den Maßnahme entgegengehalten werden können1146.  

Der Grundsatz auf rechtliches Gehör beinhaltet das Recht der Adressaten 
von öffentlich-rechtlichen Maßnahmen, in Gerichts- und Verwaltungsver-
fahren im Rahmen einer Anhörung ihre Interessen zu vertreten und ihren 
Standpunkt zu äußern1147. Er muss in solchen Verfahren gegen Personen 
immer dann beachtet werden, wenn diese sich einem belastenden Eingriff 
gegenübersehen1148. Daraus folgt das Recht des Betroffenen auf Stellung-
nahme im Hinblick auf das Vorliegen und die Erheblichkeit der behaupteten 
Tatsachen und Umstände und der betreffenden Unterlagen1149. Den Ausfüh-
rungen des EuGH zufolge gilt dieser Grundsatz gegenüber den Wirtschafts-
beteiligten und den Mitgliedstaaten1150. Aus diesem Grundsatz folgt die 
Pflicht der gemeinschaftlichen Behörden, die Erläuterungen des Betroffenen 
zur Kenntnis zu nehmen und in die Entscheidung einfließen zu lassen1151. 
Der jeweiligen Person muss die Gelegenheit zur Stellungnahme gewährt 
werden. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, ob der Betroffene dieses 
Recht tatsächlich wahrnimmt1152. Die Anhörung garantiert damit, dass die 
Ausführungen der betroffenen Personen gehört und im weiteren Verlauf des 
Verfahrens weiter berücksichtigt werden und in die endgültige Entscheidung 
einfließen können. 

f. Recht auf Akteneinsicht 

Sofern es innerhalb eines Verwaltungs- oder Gerichtsverfahrens zur Vorbe-
reitung einer Äußerung zu Zwecken der Verteidigung notwendig ist, hat jede 
betroffene Person das Recht auf Einsicht in die das Verfahren betreffenden 

 

1146 Kokott, AöR 121 (1996), S. 616, 618. 
1147 Arnold, EuR, Beiheft 1/1995, S. 7, 24; Due, EuR 1988, S. 33, 37; Haibach NVwZ 

1998, S. 456, 458; Weber, in: Schweitzer, Europäisches Verwaltungsrecht, S. 55, 78. 
1148 Weber, in: Schweitzer, Europäisches Verwaltungsrecht, S. 55, 80 f. 
1149 Weber, in: Schweitzer, Europäisches Verwaltungsrecht, S. 55, 81. 
1150 EuGH, Rs. 40/85 – Belgien/Kommission, Slg. 1986, 2321; Weber, in: Schweitzer, 

Europäisches Verwaltungsrecht, S. 55, 81. 
1151 EuGH, Rs. T-155/94 – Climax Paper Converters Ltd./Rat, Slg. 1996, II-873, 911 ff. 
1152 EuGH, Rs. 43/74 – Guillot/Kommission, Slg. 1977, 1309, 1331. 
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Akten der Behörden1153. Auch das Recht auf Akteneinsicht ist Teil des 
Grundsatzes auf rechtliches Gehör. Diese Schlussfolgerung ergibt sich not-
wendiger Weise aus der Tatsache, dass nur dann, wenn die jeweilige betrof-
fene natürliche oder juristische Person sich umfassend über den Stand des 
gegen Sie angestrengten Verfahrens informieren kann, sie auch in der Lage 
ist, sich rechtlich wirksam verteidigen zu können1154. Das Akteneinsichts-
recht bezieht sich auf alle Dokumente, die der Gemeinschaftsbehörde als 
Grundlage für ihre Entscheidung dienen können. Der Rechtsprechung zufol-
ge erstreckt sich das Akteneinsichtsrecht dabei auf die gesamte Akte, nicht 
nur auf einzelne Teilbereiche1155.  

Obwohl das Akteneinsichtsrecht grundsätzlich den direkt betroffenen Rechts-
subjekten zusteht1156, kann es eingeschränkt auch für Dritte gelten. Das Ak-
teneinsichtsrecht kann nur ausgeübt werden, um eine konkrete Information 
über das Verwaltungsverfahren zu erlangen, auch wenn das Ergebnis der 
Akteneinsicht nicht auf Rechtsmittel gegen die Verwaltung gerichtet ist1157. 

Zu berücksichtigen ist, dass das Recht auf Akteneinsicht dabei nicht unein-
geschränkt gilt. So bestehen Beschränkungen in den Fällen, in denen durch 
eine Akteneinsicht die behördlichen Ermittlungen oder die ordnungsgemäße 
Verwaltung gefährdet werden1158. Zudem müssen zwingend Geschäftsge-
heimnisse und Geheimhaltungsinteressen Dritter gewahrt werden1159. Eben-
falls kann das Akteneinsichtsrecht verwehrt werden, wenn die Unterlagen 
allein für den internen Verwaltungs- oder Gerichtsdienstgebrauch bestimmt 

 

1153 EuGH, Rs. C-310/93 P – BPB Industries and British Gypsum/Kommission, Slg. 
1995, I-865, 907, Rn. 21 f. 

1154 Arnold, EuR, Beiheft 1/1995, S. 7, 25; Bast, RIW 1992, S. 742, 745 ff.; Due, EuR 
1988, S. 33, 39; Gornig/Trüe, JZ 2000, S. 395, 405; Hix, Recht auf Akteneinsicht, S. 
54 ff. 

1155 EuG, Rs. T-30/91 – Solvay/Kommission, Slg. 1995, S. II-1775, 1811 f.; Rs. T-36/91 
– ICI/Kommission, Slg. 1995, S. II-1847, 1889; Gornig/Trüe, JZ 2000, S. 395, 404. 

1156 Bast, RIW 1992, S. 742, 744; Gassner, DVBl. 1995, S. 16, 20; Gornig/Trüe, JZ 
2000, S. 395, 405. 

1157 Giurisdizione Cons. Di Stato, Sez. IV, Decisione 6 Ottobre 2001, Nr. 5291, in: Rivi-
sta amministrativa della repubblica italiana, S. 855, 861. 

1158 EuGH, Rs. 136/79 – National Panasonic/Kommission, Slg. 1980, 2033, 2058; Per-
nice, in: Grabitz/Hilf, Art. 164, Rn. 85; Gornig/Trüe, JZ 2000, S. 395, 448. 

1159 EuGH, Rs. C-49/88 – Al Jubail Fertilizer Company u.a./Rat, Slg. 1991, I-3187, 
3240 ff.; Rs. 85/76 – Hoffmann La Roche/Kommission, Slg. 1979, 416, 512; Dan-
necker, ZStW 111 (1999), S. 256, 275 f.; Gassner, DVBl. 1995, S. 16, 21; Pernice, 
in: Grabitz/Hilfe, EGV, Art. 164, Rn. 85. 
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sind oder es sich um Akten aus dem vertraulichen Schriftverkehr zwischen 
Mitgliedstaaten handelt1160. 

g. Recht zur Verweigerung von Auskünften 

Sofern gegen Wirtschaftsbeteiligte Ermittlungen durchgeführt werden, stellt 
sich die Frage, ob und in welchem Umfang die Betroffenen verpflichtet 
sind, Angaben, Auskünfte und Informationen zu verweigern, mit denen sie 
sich für das betreffende Verfahren ansonsten selbst belasten würden. Derar-
tige Auskunftsverweigerungsrechte sind sowohl in Strafverfahren als auch 
in Verwaltungsverfahren relevant und von hoher Bedeutung für den Wirt-
schaftsbeteiligten, da bei Abschluss eines solchen Verfahrens ggf. Sanktio-
nen gegen ihn verhängt werden können. 

aa. Schutz der Anwaltskorrespondenz 

Einen Teil der Auskunftsverweigerungsrechte bildet der Grundsatz des so 
genannten „legal privilege“, der Schutz der Anwaltskorrespondenz1161. In 
diesem Zusammenhang ist zunächst das hierfür begriffsnotwendige Recht 
auf anwaltlichen Beistand zu nennen. Danach steht den natürlichen und ju-
ristischen Personen, die von der Kommission kontrolliert werden, das Recht 
zu, sich anwaltlich vertreten zu lassen1162. Entsprechende Kommissionskon-
trollen – und damit auch OLAF-Kontrollen – können bereits vor dem Ein-
treffen des Rechtsanwaltes begonnen werden. Allerdings ist der anwaltliche 
Beistand über die vorgenommenen Ermittlungen zu informieren, sobald er 
eintrifft1163. Das dem britischen common law entlehnte Prinzip des „legal 
privilege“ schützt dabei die Vertraulichkeit der Korrespondenz zwischen 
dem Mandanten und seinem Anwalt1164. 

Danach ist die Anwaltskorrespondenz, die für die Verteidigung des Betrof-
fenen relevant ist, vor dem Zugriff von gemeinschaftlichen Ermittlungsbe-
hörden geschützt. Der Schutz gilt nur für die Korrespondenz, die mit einem 
außerhalb des betroffenen Unternehmens tätigen, unabhängigen Anwalt ge-

 

1160 EuGH, Rs. C-310/93 P – BPB Industries and British Gypsum/Kommission, Slg. 
1995, I-865, 907. 

1161 EuGH, Rs. 155/79 – AM & S Europe Limited/Kommission, Slg. 1982, 1575, 1610 
ff.; Rs. T-30/89 – Hilti AG/Kommission, Slg. 1990, II-163, 169; Beutler, RIW 1982, 
S. 820 ff.; Dannecker, ZStW 111 (1999), S. 256, 280 f.; Schwarze, Europäisches 
Verwaltungsrecht, Bd. II S. 1197. 

1162 Gillmeister, Ermittlungsrechte, S. 181 ff.; Dannecker, ZStW 111 (1999), S. 256, 280. 
1163 EuGH, Rs. 136/79 – National Panasonic/Kommission, Slg. 1980, 2033, 2052. 
1164 Schlussanträge des Generalanwalts Slynn im Verfahren EuGH, Rs. 155/79 – AM & 

S Europe Limited/Kommission, Slg. 1982, 1642, 1651 ff. 
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führt wird, der nicht (z.B. durch ein Beschäftigungsverhältnis) an seinen 
Mandanten gebunden ist1165. Dabei ist der Schutz der Anwaltskorrespondenz 
verglichen mit anderen Verfahrensrechten vergleichsweise umfassend aus-
gestaltet. So wird die gesamte Korrespondenz geschützt, die für die Vertei-
digung erheblich ist, nicht erst diejenige, die nach Eröffnung des Verwal-
tungsverfahrens erfolgte1166. Unerheblich ist indes, bei welchem Beteiligten 
sich die Anwaltskorrespondenz befindet1167. Der Schutz der Anwaltskorres-
pondenz gilt auch bei Ermittlungen des OLAF1168. 

bb. Auskunftsverweigerung zum Schutz vor Selbstbezichtigung 

Das Problem des Rechts und des Umfangs zur Auskunftsverweigerung zum 
Schutz vor Selbstbezichtigung stellt sich ebenfalls sowohl in strafrechtli-
cher, als auch in verwaltungsverfahrensbezogener Hinsicht. In früheren Ent-
scheidungen vertrat der EuGH zu Fragen des gemeinschaftlichen Wettbe-
werbsrechts die Auffassung, dass kein Grundsatz bestehe, wonach juristi-
sche Personen selbstbelastende Auskünfte verweigern könnten. Er erkannte 
dabei jedoch an, dass sich aus der fundamentalen Stellung und dem Erfor-
dernis der umfassenden Wahrung der Verteidigungsrechte eine Beschrän-
kung der Untersuchungsbefugnisse der Kommission ergäben1169. Nach der 
weiterentwickelten Rechtsprechung des EuGH sind natürliche und juristi-
sche Personen nunmehr jedoch auch in gemeinschaftsrechtlichen Verwal-
tungsverfahren nicht verpflichtet, sich durch Auskünfte unmittelbar selbst zu 
belasten, sofern das jeweilige Verfahren unmittelbar oder mittelbar eine 
Sanktion zur Folge haben könnte1170. Für eine indirekte Belastung, etwa 
durch Herausgabe von belastendem Beweismaterial, gilt dies nicht. Der 
Grundsatz des Auskunftsverweigerungsrechts ist nach der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofes demnach nur in den Fällen der direkten 
Selbstbelastung gültig. 

 

1165 EuGH, Rs. 155/79 – AM & S Europe/Kommission, Slg. 1982, 1575, 1611; Arnold, 
EuR, Beiheft 1/1995, S. 7, 20; Beutler, RIW 1982, S. 822; Grabitz, NJW 1989, S. 
1776, 1779. 

1166 EuGH, Rs. 155/79 – AM & S Europe/Kommission, Slg. 1982, 1575, 1612; Beutler, 
RIW 1982, S. 820, 822; Fischer/Iliopoulos, NJW 1983, S. 1031, 1032. 

1167 Arnold, EuR, Beiheft 1/1995, S. 7, 20. 
1168 Dannecker, ZStW 111(1999), S. 256, 292. 
1169 EuGH, Rs. 322/81- N.V. Nederlandsche Banden-Industrie Michelin/Kommission 

Slg. 1983, 3461 ff., 3498 Rn. 7. 
1170 EuGH, Rs. T-112/98 – Mannesmannröhren-Werke AG/Kommission, Slg. 2001, II-729 

ff.; Rs. C-60/92 – Otto BV/Postbank NV, Slg. 1993, I-5683, 5713; Rs. 374/87 – Or-
kem/Kommission, Slg. 1989, 3283, 3351; Arnold, EuR 1995, Beiheft 1, S. 7, 21 f. 
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In dem aufgezeigten Rahmen muss das Auskunftsverweigerungsrecht des 
Beteiligten auch für Kontrollen des OLAF gelten. Zum einen resultiert dies 
aus der Möglichkeit, dass dem Wirtschaftsbeteiligten als Folge der Ermitt-
lungsergebnisse des OLAF Sanktionierungen durch die Europäischen Ge-
meinschaften drohen. Zum anderen schließen die Kontrollen mit der Verfas-
sung von Berichten ab, die im nationalen Gerichts- und Verwaltungsverfah-
ren vollständige Gültigkeit für sich beanspruchen. Aus diesem Grund muss 
das Auskunftsverweigerungsrecht den Betroffenen auch bei Kontrollen des 
OLAF zustehen. 

h. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

Die Tätigkeit der Gemeinschaftsbehörden und damit auch des OLAF unter-
liegen zudem den Grenzen der Verhältnismäßigkeit. Das Verhältnismäßig-
keitsprinzip ist ein tragender Grundsatz des gemeinschaftsrechtlichen 
Rechtsstaatsprinzips1171. Der EuGH hat dieses Prinzip als staatenadressierten 
Grundsatz entwickelt, der das Verwaltungshandeln entscheidend beeinflusst; 
er gilt sowohl für den direkten Vollzug des Gemeinschaftsrechts, als auch 
für den indirekten Vollzug und für alle sonstigen gemeinschaftsrechtlichen 
Tätigkeiten1172. Neben seiner grundlegenden Bedeutung im Bereich des 
Schutzes der Grundfreiheiten und Gemeinschaftsgrundrechten findet er zu-
dem als selbständiger Gerechtigkeits- und Billigkeitsmaßstab Anwendung, 
um die Rechtmäßigkeit des hoheitlichen Handelns der Gemeinschaftsorgane 
sicherzustellen1173. 

 

1171 EuGH, Rs. 5/73 – Balkan-Import-Export/HZA Berlin Packhof, Slg. 1973, 1091 ff., 
1121; Rs. 11/70 – Internationale Handelsgesellschaft/Einfuhr- und Vorratsstelle für 
Getreide und Futtermittel, Slg. 1970, 1125 ff.; Rs. 44/79 – Hauer/Land Rheinland-
Pfalz, Slg. 1979, 3727, 3747; Rs. C-306/93 – SMW-Winzersekt GmbH/Land Rhein-
land-Pfalz, Slg. 1994, I-5555, 5556 f.; Pernice, in: Grabitz/Hilf, Art. 164, Rn. 101 f.; 
Schwarze, NJW 1986, S. 1067, 1069; ders., Europäisches Verwaltungsrecht, Bd. 2, 
S. 661; Streinz, Bundesverfassungsgerichtlicher Rechtsschutz und EG, S. 411 ff.; 
Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 791 f.; Stettner, in: Dauses, Handb. EU-
Wirtschaftsrecht B III., Rn. 74; Weber, in: Schweitzer, Europäisches Verwaltun-
gsrecht, S. 55, 75. 

1172 Rengeling, EuR 1984, S. 331, 343 f.; Weber, in: Schweitzer, Europäisches Verwal-
tungsrecht, S. 55, 76. 

1173 EuGH, Rs. 11/70 – Internationale Handelsgesellschaft/Einfuhr- und Vorratsstelle für 
Getreide und Futtermittel, Slg. 1970, 1125, 1135; Rs. 265/87 – Schräder/Haupt-
zollamt Gronau, Slg. 1989, 2237, 2269; Rs. C-285/93 – Dominikanerinnen-Kloster 
Altenhohau/Hauptzollamt Rosenheim, Slg. 1995, I-4069, 4094; Rs. C-161/96 – Sü-
dzucker AG Mannheim, Slg. 1998, I-299, 311; Gornig/Trüe, JZ 2000, S. 395, 501; 
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In Art. 5 Abs. 3 EG findet der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz explizit Er-
wähnung. Er beinhaltet die Abwägung zwischen den jeweils betroffenen 
privaten und öffentlichen Interessen, die bei Eingriffen in die Freiheitssphä-
re des Einzelnen ausgeglichen werden müssen; derartige Eingriffe müssen 
geeignet, erforderlich und angemessen sein1174. 

Das bedeutet, dass zunächst geprüft wird, ob ein Eingriff in die Sphäre des 
Einzelnen zum Erreichen des angestrebten Ziels geeignet ist1175. Darüber 
hinaus muss die Maßnahme erforderlich sein, das heißt, dass sie von mehre-
ren möglichen Maßnahmen das mildeste Mittel darstellen muss1176. Außer-
dem muss zwischen dem Nutzen der Maßnahme für die Allgemeinheit und 
den jeweiligen Eingriffen in die Rechtssphäre des Individuums allgemein 
abgewogen werden1177. 

i. Gleichheitssatz 

Der Gleichheitssatz ist neben dem Verhältnismäßigkeitsprinzip der in der 
Praxis bedeutendste allgemeine Rechtsgrundsatz für das Verwaltungshan-
deln in den Gemeinschaften1178. Nach diesem Prinzip dürfen Maßnahmen 
nicht als Mittel zur willkürlichen Diskriminierung angewandt werden. Diffe-
renzierungen müssen danach immer sachlich gerechtfertigt werden. Der 
Gleichheitsgrundsatz gilt sowohl für Legislativakte, Exekutiv- und Judikati-
vakte und stellt damit einen spezifischen, durchgängig zu beachtenden Ver-
waltungsgrundsatz dar1179. 

Besondere Ausprägungen hat der Gleichheitssatz im Primärrecht unter ande-
rem in Art. 12 EG in dem Verbot der Diskriminierung aus Gründen der 

 

Grabitz, NJW 1989, 1776, 1779; Haibach, NVwZ 1998, S. 456, 461; Kischl, EuR 
2000, S. 380 ff.; Rengeling, EuR 1984, S. 331, 336; Schiller, RIW 1983, S. 928 ff. 

1174 Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 1131. 
1175 EuGH, Rs. 174/82 – Sandoz, Slg. 1983, 2445, 2462 f.; Rs. 247/84 – Motte, Slg. 

1985, 3887, 3905 f.; verb. Rs. 279, 280, 285, 286/84 – Rau Lebensmittelwerke 
u.a./Kommission, Slg. 1987, 1069, 1125 f.; Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 
1131. 

1176 EuGH, Rs. 174/82 – Sandoz, Slg. 1983, 2445, 2462 f.; Rs. 247/84 – Motte, Slg. 
1985, 3887, 3905 f.; Rs. C-331/88 – FEDESA, Slg. 1990, I-4023, 4063; Rs. 25/70 – 
Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel/Köster, Berodt & Co., Slg. 
1970, 1161, 1177. 

1177 EuGH, Rs. 174/82 – Sandoz, Slg. 1983, 2445, 2462 f.; Rs. 247/84 – Motte, Slg. 
1985, 3887, 3905 f.; EuGH, Rs. 265/87 – Schräder/Hauptzollamt Gronau, Slg. 1989, 
2237, 2269 f.; Rs. 44/79 – Hauer/Rheinland Pfalz, Slg. 1979, 3727, 3748. 

1178 Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 1130; Weber, in: Schweitzer, Europäisches 
Verwaltungsrecht, S. 55, 76. 

1179 Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, Bd. I, S. 629. 
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Staatsangehörigkeit, in Art. 13 EG in dem Verbot der Diskriminierung auf-
grund der Rasse, ethnischen Zugehörigkeit, Religion und des Glaubens ge-
funden. Darüber hinaus ist in Art. 34 Abs. 2 EG das Verbot der Diskriminie-
rung im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik geregelt. Art. 39 EG be-
stimmt das Verbot der Diskriminierung von Arbeitnehmern.  

Neben diesen gesetzlichen Regelungen besteht allgemein das Gebot der 
Rechtsanwendungsgleichheit, das von der Rechtsprechung des EuGH ent-
wickelt wurde. Geprüft wird in diesem Zusammenhang die Ungleichbehand-
lung gleicher1180 oder Gleichbehandlung ungleicher Lebenssachverhalte1181, 
für die keine objektive Rechtfertigung besteht.  

Bei der Anwendung des Gleichheitssatzes werden zunächst gemeinsame 
Bezugspunkte gesucht, um beurteilen zu können, ob Sachverhalte ver-
gleichbar sind1182. Danach erfolgt eine Prüfung der Begründung für die 
Maßnahme. In diesem Zusammenhang wird untersucht, ob eine (Un-
)gleichbehandlung gerechtfertigt ist oder willkürlich erfolgt1183.  

Der Gleichheitssatz ist insofern von besonderer Bedeutung, als er dazu 
führt, dass die Verwaltungsbehörde für später zu beurteilende Fälle an be-
stehende Auslegungsrichtlinien oder durch das Prinzip der Selbstbindung 
der Verwaltung an ihre gegenwärtige Verwaltungspraxis gebunden werden 
kann1184. 

Allerdings kann kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht bestehen, 
da durch derartiges Verwaltungshandeln aufgrund des Vorrangs des Gesetzes 

 

1180 EuGH, Verb. Rs. 17 und 20/61 – Klöckner-Werke AG und Hoesch AG/Hohe Behör-
de der EGKS, Slg. 1962, 653, 692 f.; Rs. 117/76 und 16/77 – Ruckdeschel u.a./HZA 
Hamburg, Slg. 1977, 1753, 1770; Rs. 265/78 – Ferwerda BV/Produktschap voor 
Vee en Vlees, Slg. 1980, 617, 628.; Haibach, NVwZ 1998, S. 456, 461; Kingreen, 
in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 6, Rn. 174; Schwarze, NJW 1986, S. 167, 170. 

1181 Weber, in: Schweitzer, Europäisches Verwaltungsrecht, S. 55, 77. EuGH, Rs. C-
345/95 – Queen/National Farmers’ Union u.a., Slg. 1997, I-4559, 4612. 

1182 EuGH, Rs. C-355/89 – Department of Health/Barr and Montrose Holdings, Slg. 
1991, I-3479, 3501 ff.; Borchardt, in: Lenz, EGV, Art. 220, Rn. 39; Gornig/Trüe, JZ 
2000, S. 395, 455; Pernice, in: Grabitz/Hilf, Art. 164, Rn. 63 ff.; Zuleeg, in: FS 
Börner, S. 473, 477 ff.  

1183 EuGH, Rs. 114/76 – Bela Mühle, Slg. 1977, 1211, 1221; Rs. 43/72 – Mer-
kur/Kommission, Slg. 1973, 1055, 1074; Schwarze, NJW 1986, S. 1067, 1070. 

1184 Arnold, EuR, Beiheft 1/1995, S. 7, 14 f.; Crones, Selbstbindung der Verwaltung, S. 
1 ff. 
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kein Verstoß gegen bestehendes Recht begangen werden darf; insofern fin-
det der Gleichbehandlungsanspruch hier seine Grenze1185. 

j. Ermessensausübung 

Sofern der Verwaltung im Gemeinschaftsrecht eine Gestaltungsfreiheit ein-
geräumt wird, steht dieser für die betreffende Maßnahme ein Ermessens-
spielraum zu. Bezüglich der konkreten Ausgestaltung des Ermessens wird 
der Verwaltung ein Spielraum eingeräumt, um eine allzu formalisierte An-
wendung der geltenden Rechtsvorschriften zu vermeiden und im konkreten 
Einzelfall individuell handeln zu können1186. Die europäische Rechtspre-
chung hat jedoch festgehalten, dass das Ermessen begrenzt überprüfbar 
ist1187. Demzufolge beschränkt sich das Prüfungsrecht des EuGH auf die 
Frage, ob der Entscheidung der Behörde Ermessensfehler zugrunde liegen. 
Ein Ermessensmissbrauch liegt vor, wenn die Tatsachenuntersuchung auf 
schweren Fehlern oder Willkür beruht. Außerdem ist ein Ermessensfehler 
gegeben, wenn die Maßnahme zur Erreichung des angestrebten Zieles ob-
jektiv ungeeignet war. Darüber hinaus ist eine Maßnahme der Verwaltung 
im europäischen Sinne ermessensfehlerhaft, wenn sie objektiv erkennbar 
ausschließlich oder überwiegend mit dem Ziel ergangen ist, ein im EG-
Vertrag vorgesehenes Verfahren oder Ziel zu umgehen1188. 

4. Folgen von Verstößen gegen europäisches Verfahrensrecht 

Die Folgen von Verstößen gegen europäisches Verfahrensrecht werden ab-
hängig vom Zeitpunkt des Verstoßes im jeweiligen Verfahren unterschied-
lich behandelt. Wenn es sich um einen Verfahrensverstoß im Rahmen der 
Anhörung des Wirtschaftsbeteiligten handelt, führt dies nur dann zur 
Rechtswidrigkeit der davon betroffenen Entscheidung, sofern das Ergebnis 

 

1185 EuGH, Rs. 89/95 – Ahlström Osakeyhtiö/Kommission, Slg. 1993, I-1307, 1629; Rs. 
C-478/93 – Niederlande/Kommission, Slg. 1995, I-3081, 3110; Rs.T-77/92 – Parker 
Pen/Kommission, Slg. 1994, II-549, 577.  

1186 EuGH, Rs. 46/71 – Brandau/Rat, Slg. 1972, 373 ff.; Weber, in: Schweitzer, Europäi-
sches Verwaltungsrecht, S. 55, 77. 

1187 EuGH, Verb. Rs. C-296/93 u. C-307/93 – Frankreich u. Irland/Kommission, Slg. 
1996, I-795, 851; Rs. C-84/94 – Großbritannien u. Nordirland/Rat, Slg. 1996, I-
5755, 5814; Rs. T-162/94, – NMB France SARL u.a./Kommission, Slg. 1996, II-
427, 456; Rs. T-481/93 u. T-484/93 – Vereinigung van Exporteurs/Kommission, Slg. 
1995, II-2941, 2985.; Haibach, NVwZ 1998, S. 456, 461; Schwarze, Europäisches 
Verwaltungsrecht, Bd. 1, S. 280 ff.; Stettner, in: Dauses, Handbuch des EU-
WirtschaftsR, B III, Rn. 70 ff. 

1188 EuG, Rs. T-481/93 u. T-484/93 – Vereinigung van Exporteurs/Kommission, Slg. 
1995, S.II-2941, 2985. 
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der Entscheidungsfindung bei einer Anhörung anders gewesen wäre1189. Ge-
gen die auf der Grundlage eines Verfahrensfehlers im Rahmen der Anhörung 
ergangene Entscheidung kann der Beschwerte mit der Nichtigkeitsklage 
gemäß Art. 230 EG gegen die Behörde vorgehen. 

Bei Verstößen gegen die anderen Verteidigungsrechte gilt, dass die auf 
Grundlage der fehlerbehafteten Ermittlungen gewonnenen Erkenntnisse 
nicht bei einer späteren Entscheidung zugrunde gelegt werden dürfen1190. 
Eine eventuelle Heilung von Verfahrensverstößen kommt nur bei der Verlet-
zung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs in Frage, wenn dem Beteilig-
ten nachträglich doch noch die Möglichkeit gegeben wird, dieses Recht im 
Verfahren wahrzunehmen1191. Auch hier besteht die Möglichkeit des Betrof-
fenen, gegen mit Verfahrensfehlern behaftete Entscheidungen im Wege der 
Nichtigkeitsklage gemäß Art. 230 EG vorzugehen. 

II. Verfahrensrechte im italienischen Recht 

Die Verfahrensrechte im italienischen Recht1192 waren lange Zeit nicht ge-
setzlich festgelegt, sondern wurden durch die Verwaltungspraxis bestimmt. 
Eine Kodifizierung wurde 1990 durchgeführt, als zum ersten Mal für das 
gesamte Verwaltungsverfahren bestimmte Rechte der von Verwaltungsmaß-
nahmen betroffenen Personen festgelegt wurden. Das Gesetz Nr. 241/1990 
wurde in Anlehnung an das deutsche Verwaltungsverfahrensgesetz und die 

 

1189 EuGH, Rs. 30/78 – Distillers/Kommission, Slg. 1980, 2229, 2264. 
1190 EuGH, Rs. T-9/89 – Hüls AG/Kommission, Slg. 1992, II-499, 524; Rs. 107/82 – 

AEG/Kommission, Slg. 1983, 3151, 3192; Arnold, EuR, Beiheft 1/1995, S. 7, 23; 
Gornig/Trüe, JZ 2000, S. 395, 406. 

1191 EuGH, Rs. 85/76 – Hoffmann La Roche/Kommission, Slg. 1979, 416, 513. 
1192 Vgl. dazu etwa: Alberti/Bassani/Belloli, Procedimento amministrativo, S. 1 ff.; Ca-

vallo, Il procedimento amministrativo tra semplificazione partecipata e pubblica tra-
sparenza, S. 1 ff.; Cavallo, Procedimento amministrativo e diritto di accesso, S. 1 
ff.; Crosetti/Fracchia, Procedimento amministrativo e partecipazione, S. 1 ff.; De 
Paolis, Il procedimento amministrativo, S. 1 ff.; Infantino, Procedimeno ammini-
strativo, pubblica amministrazione, pubblico impiego, S. 1 ff.; Mazzarolli, L’Acces-
so ai documenti, S. 1 ff.; Melandri/Bartolone, Il procedimento amministrativo, S. 1 
ff.; Melandri/Buarnè, Il procedimento amministrativo e l’accesso ai documenti am-
ministrativi, S. 1 ff.; Merighi, Procedimento amministrativo, S. 1 ff.; Miele, Il pro-
cedimento amministrativo e diritto di accesso, S. 1 ff.; Nigro, Procedimento ammi-
nistrativo e tutela giurisdizionale contro la P.A., in: Scritti giuridici III; Pastori, 
Legge 7 agosto 1990, n. 241, S. 1 ff.; Petrina, Il procedimento amministrativo, S. 1 
ff.; Sandulli, M.A., Il procedimento amministrativo, S. 1 ff.; Simonati, L’accesso 
amministrativo e la tutela della riservatezza, S. 1 ff.; Talice/Talice, Il procedimento 
amministrativo; Virga, La partecipazione al procedimento amministrativo, S. 1 ff. 
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entsprechenden österreichischen, französischen und spanischen Verwal-
tungsvorschriften geschaffen1193. Allerdings wurden nur Teilbereiche gesetz-
lich geregelt, so dass immer noch Lücken in der Rechtsanwendung bestan-
den bzw. bestehen. Für einzelne Bereiche – so etwa im Steuerrecht und in 
den nationalen Zollvorschriften – sind speziellere Verfahrensvorschriften 
erlassen worden, welche die Bestimmungen des allgemeinen Gesetzes über 
das Verwaltungsverfahren teilweise überlagern. 

1. Verfahrensrechte nach dem Gesetz Nr. 241/1990 

Das Gesetz vom 7. August 1990, Nr. 241 in Bezug auf neue Normen im Be-
reich des Verwaltungsverfahrens und des Akteneinsichtsrechts, modifiziert 
und integriert durch Art. 2 Abs. 10 und 13 des Gesetzes vom 24. Dezember 
1993, Nr. 537 hat die Teilnahme des Bürgers an den Verwaltungstätigkeiten 
kodifiziert. Damit wurden rechtliche Grundsätze normiert, die zuvor in der 
Lehre weitreichend erörtert wurden und von der Rechtsprechung teilweise 
angewandt wurden, ohne dass jedoch eine explizite gesetzliche Grundlage 
dafür vorhanden gewesen wäre. 

a. Aufbau des Gesetzes 

Das Gesetz Nr. 241/1990 besteht aus 31 Artikeln, die in 6 Kapitel unterteilt 
sind. Das Gesetz ist in zwei Hauptteile gegliedert: Der erste behandelt das 
Verwaltungsverfahren und die Vereinfachung des Verwaltungshandelns, 
während der zweite das Akteneinsichtsrecht regelt. Im ersten Teil wird fest-
gelegt, dass die einzelnen Verwaltungen bestimmen müssen, welche Verfah-
ren sie durchführen und die Dauer des Verfahrens durch eine Verordnung 
bekannt machen müssen. Wenn die Verwaltungen keine solche Verordnung 
erlassen, wird festgelegt, dass jedes Verfahren innerhalb von 30 Tagen nach 
Beginn des Verfahrens beendet sein muss. Darüber hinaus bestimmt das Ge-
setz die Figur des Verantwortlichen für das Verwaltungsverfahren oder den 
Angestellten, an den sich der Bürger wenden kann, um den Status des Ver-
fahrens zu erfragen. Das Gesetz sieht ferner vor, dass der Bürger das Recht 
hat, am Verwaltungsverfahren mittels des Vorlegens von Erinnerungen oder 
Dokumenten teilzunehmen, welche die Verwaltung zwingend bewerten 
muss. Im ersten Teil wird auch die Vereinfachung des Verwaltungshandelns 
behandelt. Dies betrifft die Sachverhalte, in denen mehrere Verwaltungen 
involviert sind. In diesem Fall ist die Zusammenarbeit vorgesehen. Außer-
dem soll das Verwaltungsverfahren beschleunigt werden, wenn eine Stel-
lungnahme einer anderen Behörde erforderlich ist.  

 

1193 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 421 f. 
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Im zweiten Teil wird dagegen das Akteneinsichtsrecht behandelt, das eine 
Konkretisierung des Transparenzprinzips darstellt1194. Der Gesetzgeber be-
absichtigte damit, dass jedes Dokument der öffentlichen Verwaltung einge-
sehen werden kann, außer in besonderen Fällen wie bei Dokumenten, die 
vom Militärgeheimnis oder Politikgeheimnis umfasst sind oder die öffentli-
che Ordnung und den Schutz der Privatsphäre betreffen1195. Den einzelnen 
Verwaltungen wird freigestellt, die Kategorien von Dokumenten zu bestim-
men, die eingesehen werden können1196. 

Das Gesetz Nr. 241/1990 setzt vor allem folgende in der Verfassung garan-
tierte Rechte des Bürgers um: Das Gleichheitsrecht, Art. 3 Verfassung, das 
Verteidigungsrecht, Art. 24 Verfassung, das Prinzip der Unparteilichkeit, 
Art. 97 Verfassung, das Prinzip der guten Verwaltung, Art. 97 Verfassung. 
Daraus folgt, dass im Verwaltungsverfahren alle betroffenen Interessen be-
wertet und abgewogen werden1197. Dies bezieht sich immer auf die Verwirk-
lichung des öffentlichen Interesses, jedoch unter vollständiger Berücksichti-
gung aller betroffenen subjektiver Rechte; das Verwaltungsverfahren ist so-
mit keine einseitige Maßnahme der öffentlichen Verwaltung, sondern ein 
Produkt unter Beteiligung aller Betroffenen1198. Dies wird als Demokratisie-
rung des Verwaltungsverfahrens bezeichnet1199. 

b. Pflicht zur Mitteilung über den Beginn des Verwaltungsverfah-
rens 

Die Pflicht zur Mitteilung über den Beginn des Verwaltungsverfahrens ist in 
Art. 7 Gesetz Nr. 241/1990 geregelt. Die Mitteilungspflicht der Behörden 
über den Beginn des Verwaltungsverfahrens ist insofern von besonderer Be-
deutung, als das ungerechtfertigte Unterlassen der Mitteilung zur Unwirk-
samkeit der Verwaltungsmaßnahme führt1200. Die Rechtsprechung sieht die 

 

1194 Caringella, Il procedimento amministrativo, S. 239. 
1195 Lacoppola, Aspetti della partecipazione del cittadino al procedimento amministrati-

vo, S. 10. 
1196 Lacoppola, Aspetti della partecipazione del cittadino al procedimento amministrati-

vo, S. 10. 
1197 Nigro, Procedimento amministrativo e tutela giurisdizionale contro la P.A., S. 46.  
1198 Lacoppola, Aspetti della partecipazione del cittadino al procedimento amministrati-

vo, S. 13, Nigro, Procedimento amministrativo e tutela giurisdizionale contro la 
P.A., S. 47 f. 

1199 Lacoppola, Aspetti della partecipazione del cittadino al procedimento amministrati-
vo, S. 13, Nigro, Procedimento amministrativo e tutela giurisdizionale contro la 
P.A., S. 52. 

1200 TAR Veneto, Sez. II, 13. Mai 1992, Nr. 442. 
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fehlende Mitteilung als Gesetzesverstoß an, der zur Unrechtmäßigkeit der 
gesamten Maßnahme führt1201.  

Nach Art. 7 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 241/1990 muss die Verwaltung die 
Maßnahme den direkten Adressaten der endgültigen Maßnahme, den Perso-
nen, die aus gesetzlichen Gründen informiert werden müssen und Dritten, 
die eine vorläufige Bewertung erhalten können, mitteilen. Dies soll dazu 
führen, dass alle Personen informiert werden, die ein berechtigtes Interesse 
an dem Ausgang des Verfahrens haben1202. Allerdings sieht Art. 7 des Geset-
zes Nr. 241/1990 zwei Ausnahmen vor: Erstens besteht keine Mitteilungs-
pflicht, wenn aus besonderen Gründen des Verfahrens diese Mitteilung nicht 
vorgenommen werden kann (Art. 7 Abs. 1 Gesetz Nr. 241/1990). Zweitens 
kann von einer Mitteilung vor Beginn des Verfahrens abgesehen werden, 
wenn die Verwaltung Sicherungsmaßnahmen durchführt (Art. 7 Abs. 2 Ge-
setz Nr. 241/1990). In diesem Fall muss die Mitteilung jedoch nachgeholt 
werden. 

Durch die Ausnahmen soll ausgeschlossen werden, dass die Verfahren sich 
unverhältnismäßig verlängern1203. Allerdings sind die Anforderungen hier 
sehr eng. Eine allgemeine Dringlichkeit des Vorgehens ist nicht ausreichend, 
um die generelle Pflicht der vorherigen Mitteilung außer Kraft zu setzen1204. 
Vielmehr muss durch die vorherige Mitteilung das öffentliche Interesse der 
Verwaltungsmaßnahme gefährdet sein1205. Diese besondere Dringlichkeit 
muss sich aus objektiven, konkreten und gegenwärtigen Anhaltspunkten 
ergeben1206. 

 

1201 Cons. St., Adun. Plen., 12. Dezember 1992, Nr. 20; TAR Lazio, Sez. I, 3. April 
1996, Nr. 567; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 14. Februar 1994, Nr. 61; TAR Si-
cilia, Catania, Sez. II, 4. März 1992, Nr. 360; TAR Veneto, Sez. II, 13. März 1992, 
Nr. 442; TAR Veneto, Sez. II, 23. Oktober 1992, Nr. 720. 

1202 Cons. di Stato, Sez. VI, 15. September 1999, Nr. 1197, Cons. St. Sez. V, 1. April 
1997, Nr. 306; TAR Friuli Venezia Giulia, 18. Dezember 1991, Nr. 528; Caringella, 
Il procedimento amministrativo, S. 101, Franco, Il nuovo procedimento amministra-
tivo, S. 92. 

1203 Lacoppola, Aspetti della partecipazione del cittadino al procedimento amministrati-
vo, S. 17. 

1204 Cons. St., Sez. VI, 25. September 1998, Nr. 569; Cons. Giust. Amm. Siciliana, 8. 
August 1998, Nr. 455; TAR Lazio, Sez. III, 10. August 1998, Nr. 2007. 

1205 Cons. St. Sez. IV, 25. März 1996, Nr. 368; TAR Napoli, Sez. III, 6. Juli 1994, Nr. 
248, TAR Sardegna, 8. Juni 1995, Nr. 1068. 

1206 Cons. d. Stato, Sez. IV, 25. September 2000, Nr. 5061, in: Cons. St., 2000, I, 2046, 
Cons. d. Stato, Sez. IV, 14. Mai 2001, Nr. 2661. 
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Die vorherige Mitteilung ist nicht erforderlich, wenn die Maßnahme auf-
grund der Initiative des Betroffenen ergriffen wird, da er in diesem Fall die 
Gründe und Ursachen des Verwaltungsverfahrens kennt1207. 

Neben den gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen sind weitere Ausnahmen 
anerkannt, etwa wenn das Staatsgeheimnis (Art. 12 Gesetz 24. Oktober 
1977, Nr. 801) betroffen ist oder wenn andere geschützte Verfahren betrof-
fen sind, die vor den individuellen Interessen Vorrang haben 1208. 

c. Verantwortlicher des Verwaltungsverfahrens 

Art. 4–6 Gesetz Nr. 241/1990 beinhalten Regelungen zu dem so genannten 
Verantwortlichen des Verwaltungsverfahrens, der die Leitung des Verfahrens 
übernimmt. Die Einführung eines Verantwortlichen für das gesamte Verfah-
ren sollte vor allem dem Transparenzprinzip Rechnung tragen und die vor-
herige Anonymität abschaffen1209. Die Aufgaben des Verantwortlichen für 
das Verfahren sind in Art. 6 Gesetz Nr. 241/1990 geregelt. Demnach bewer-
tet der Verantwortliche die Bedingungen der Zulässigkeit, die Rechtmäßig-
keitserfordernisse und die Voraussetzungen für die Maßnahme1210. Außer-
dem nimmt er Handlungen wie technische Ermittlungen, Untersuchungen, 
Dokumentenanfragen vor.  

d. Begründungspflicht 

Die Begründungspflicht ist in Art. 3 Gesetz Nr. 241/1990 geregelt. Aus der 
Begründung des abschließenden Verwaltungsaktes muss hervorgehen, in 
welchem Maße eine bestimmte Tatsache oder ein Dokument Einfluss auf die 
Abschlussmaßnahme genommen hat, während eine andere Tatsache nicht 
berücksichtigt wurde1211. Die Begründung soll in erster Linie die Transpa-
renz des Verwaltungshandelns verstärken und das Legalitätsprinzip wah-

 

1207 TAR Toscana Sez. I, 3. Oktober 1995, Nr. 449; Cons.St., Sez. V, 24. November 
1997, Nr. 1366; Cons. St. Sez. VI, 12. Mai 1994, Nr. 772; TAR Lazio, Sez. III, 28. 
Juli 1998, Nr. 1896; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 1. Juni 1998, Nr. 962; TAR La-
zio, Sez. I, 5. April 1995, Nr. 568; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 21. März 1994, 
Nr. 219. 

1208 Franco, Il nuovo procedimento amministrativo, S. 99. 
1209 Caringella, Il procedimento amministrativo, S. 75 f.; Franco, Il nuovo procedimen-

to amministrativo, S. 71; Renna, il responsabile del procedimento nell’organizza-
zione amministrativa, in: Riv. Dir. Amm. 1994, S. 13. 

1210 Corso/Teresi, Procedimento amministrativo, S. 83. 
1211 Cartabia, La tutela dei diritti nel procedimento amministrativo, S. 127. 



5. Teil: Grenzen der Befugnisse 

246 

ren1212. Aus der Begründung müssen die Rechtsnormen hervorgehen, welche 
die Verwaltung bei der Entscheidung angewandt hat, außerdem die Verknüp-
fung zwischen Rechtsnormen und Fakten und die logische Vorgehensweise 
der Verwaltung1213. Die Begründungspflicht soll eine stärkere Überprüfbar-
keit des Verwaltungshandelns ermöglichen und so den Rechtsschutz erleich-
tern1214. Wenn die Begründung nicht vorgenommen wird, obwohl sie gesetz-
lich vorgeschrieben ist, so ist dies ein Fehler der Maßnahme, der jedoch 
nachträglich geheilt werden kann1215. 

Ausgeschlossen von der Begründungspflicht sind Normativakte und allge-
meine Maßnahmen, Art. 3 Gesetz Nr. 241/90.  

e. Akteneinsichtsrecht 

Kapitel 5 Gesetz Nr. 241/1990 behandelt den Zugang zu Verwaltungsdoku-
menten. Unter dem Zugangsrecht versteht man das Recht der Bürger, eine 
Kopie der Dokumente und Akte der öffentlichen Verwaltung anzufertigen 
oder diese einzusehen1216. Das Akteneinsichtsrecht ist Ausdruck des Trans-
parenzprinzips. Dieses besagt, dass Bürger in die Lage versetzt werden müs-
sen, eine angemessene Kontrolle gegenüber dem Verwaltungshandeln aus-
zuüben, um die Wirksamkeit und Unparteilichkeit dessen feststellen zu kön-
nen1217. Bereits vor der Verabschiedung des Gesetzes Nr. 241/1990 gab es 
einige Normen, die das Transparenzprinzip des Verwaltungshandelns um-
setzten und den Betroffenen ein Akteneinsichtsrecht gewährten, allerdings 
nur in rechtlichen Teilbereichen1218. Das Gesetz Nr. 241/1990 hat allgemein 
das Akteneinsichtsrecht eingeführt, indem es in Kapitel 5 die Reglementie-
rung des Zugangsrechts zu Verwaltungsdokumenten vorsieht, das ohne Un-
terschiede auf alle Verwaltungsverfahren anwendbar ist. 

 

1212 Caringella, Il procedimento amministrativo, S.64; Cartabia, La tutela dei diritti nel 
procedimento amministrativo, S. 127. 

1213 Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, S. 506; T.A.R. Trento 14.12.1992, Nr. 
456. 

1214 Castiello, La generalizzazione dell’obbligo, in: Cons. Stato, 1991, S. 1544, 1547. 
1215 Nicosia, Il procedimento amministrativo, S. 77; Tucci, Note in tema di atti impliciti 

alla luce della L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo, in: Foro 
amm. 1991, S. 1867; Cons. giust. Amm 1993, Nr. 149, in: Dir. Proc. Amm. 1993, S. 
577, Cons. Di Stato, Sez. V, 29. Januar 1998, Nr. 102 in: Guida al Diritto, 1998, 15, 
117.  

1216 Caringella, Il procedimento amministrativo, S. 235; Lacoppola, Aspetti della parte-
cipazione del cittadino al procedimento amministrativo, S. 51. 

1217 Corso/Teresi, Procedimento amministrativo, S. 133 ff.; Mazzamuto, Sul diritto di 
accesso nella Legge 241 del 1990, in: Foro amm. 1992, S. 1571, 1572.  

1218 Caringella, Il procedimento amministrativo, S. 236. 
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Art. 10 des Gesetzes Nr. 241/1990 legt die Mittel der Teilnahme der Betrof-
fenen am Verwaltungsverfahren fest und regelt das Akteneinsichtsrecht, mit 
Ausnahme der Tatbestände des Art. 24 des Gesetzes Nr. 241/19901219.  

aa. Grundprinzipien 

Art. 22 des Gesetzes Nr. 241/1990 legt fest, dass die Ziele, die von dem Ak-
teneinsichtsrecht verfolgt werden, die Sicherstellung der Transparenz und 
die Garantie der unparteilichen Durchführung des Verwaltungshandelns 
sind. 

(1) Transparenz 

Das Prinzip der Transparenz besteht im Wesentlichen in dem Recht der Bür-
ger, eine demokratische Kontrolle auf das Handeln der öffentlichen Verwal-
tung auszuüben, um die Konformität mit den sozialen Interessen und den 
Verfassungsvorschriften zu überprüfen1220. 

(2) Unparteilichkeit 

Das zweite Ziel, das von den Regelungen des Akteneinsichtsrechts verfolgt 
wird, ist die Garantie des unparteilichen Verlaufs des Verwaltungshandelns. 
Damit hat der Gesetzgeber verdeutlicht, dass die Möglichkeit, Kenntnis von 
Akten der öffentlichen Verwaltung zu erlangen, ein unerlässliches Mittel ist, 
um die Korrektheit der öffentlichen Handlungen oder eventuelle ungerecht-
fertigte Bevorzugungen und Ungleichbehandlungen festzustellen 1221. 

(3) Bezug zu den verfassungsrechtlich garantierten Prinzipien 

Das Recht auf Information über Verwaltungsvorgänge ist nicht nur auf die 
Prinzipien der Transparenz und der Unparteilichkeit zurückzuführen, son-
dern auch auf das Prinzip der guten Verwaltung (Art. 97 Verfassung), da die 
Kontrollmöglichkeit der inneren Vorgänge der öffentlichen Rechte die Effi-
zienz und Wirksamkeit steigert1222, auf Art. 24 und Art. 113 der Verfassung, 
auf das Prinzip der Verteidigung und der Effektivität des Rechtsschutzes, da 
eine vollständige Kenntnis der Verwaltungsvorgänge die Wahrnehmung der 
eigenen Verteidigung ermöglicht oder zumindest erleichtert1223. Das Akten-

 

1219 Lacoppola, Aspetti della partecipazione del cittadino al procedimento amministrati-
vo, S. 51. 

1220 Compendio di Diritto pubblico, S. 260; Villata, La trasparenza amministrativa, in: 
Dir. Proc. Amm. 1987, S. 539 ff. 

1221 Caringella, Il procedimento amministrativo, S. 239. 
1222 TAR Palermo, Sez. II, 1.8.1991, Nr. 451, in: Giur.amm.sic., 1991, S. 426. 
1223 Caringella, Il procedimento amministrativo, S. 241. 
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einsichtsrecht ist auch Teil der Informationsfreiheit, die darauf gerichtet ist, 
freien Zugang zu Informationen zu gewähren und rechtliche Hürden für die 
Verbreitung von Informationen und Ideen zu überwinden1224. 

bb. Inhalt des Akteneinsichtsrechts 

Der Inhalt des Akteneinsichtsrechts wird durch Art. 22 ff. Gesetz Nr. 
241/1990 näher erläutert. Das Akteneinsichtsrecht stellt ein subjektives 
Recht dar und kein so genanntes legitimes Interesse, so dass die ordentliche 
Rechtsprechung für Rechtsstreitigkeiten im Hinblick auf das Akteneinsichts-
recht zuständig ist1225. 

(1) Inhaber des Akteneinsichtsrechts 

Das Akteneinsichtsrecht steht gemäß Art. 22 Gesetz Nr. 241/1990 denjeni-
gen natürlichen oder juristischen Personen zu, die ein konkretes und persön-
liches Interesse zum Schutz in einer verfahrensrechtlichen Situation haben. 
Es gilt bereits bei vorbereitenden Verwaltungsmaßnahmen, wenn der Bürger 
für die Wahrnehmung seiner Verteidigungsrechte ein besonderes qualifizier-
tes Interesse an der Kenntnis des Akteninhalts hat1226. Dies folgt unter ande-
rem daraus, dass das Akteneinsichtsrecht neben dem Schutz des Betroffenen 
auch eine teilnehmende Funktion garantieren soll, die sich in der Transpa-
renz und Unparteilichkeit des Verwaltungshandelns äußert1227. 

Zur Geltendmachung eines besonderen Interesses ist ein qualifiziertes recht-
liches Interesse erforderlich, ein rein tatsächliches Interesse begründet kein 
Akteneinsichtsrecht1228. 

 

1224 Corte Costituzionale, 15.6.1972, Nr. 105, in: Giust. Cost., 1972, 105 und T.A.R. 
Catania, Sez. II, 9.4.1991, Nr. 118 in: I T.A.R. 1991, 2058. 

1225 Figorilli, Alcune osservazioni sui profili sostanziali e processuali del diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi, in: Dir. Proc. Amm. 1994, S. 206, 208; Cons. 
Stato, Sez. IV, 27. August 1998, Nr. 1137, Cons. di Stato, Sez. IV, 15. Januar 1998, 
Nr. 4, Cons. di Stato, Sez. IV, 24. Juli 2000, Nr. 4092, in: Cons. Stato 2000, I, 1794. 
Conf. TAR Reggio Calabria 10. November 1999, Nr. 1382, in: I TAR, 2000, I, 442.  

1226 Cons. St. Sez. IV, 6. August 1997, Nr. 772; Lacoppola, Aspetti della partecipazione 
del cittadino al procedimento amministrativo, S. 54 f. 

1227 Cons. di Stato, Sez. IV, Cons. stato, 1994, I, 4, 11. Januar 1994, Nr. 5, Cons. di Sta-
to, Sez. IV, 19. Juli 1994, Nr. 1243, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 23. März 1994, in: 
IT.A.R., 1994, Nr. 2071; Cons. di Stato, Sez. VI, 13. Juni 1995, Nr. 588 in: Corr. 
Giur. 1995, 1133; Cons. di Stato, Sez. V, 14. April 1997, Nr. 362 in: Corr. Giur., 
1997, 765; Caringella, Il procedimento amministrativo, S. 246 f. 

1228 T.A.R. Toscana, Sez. I, 5. Februar 1993, Nr. 66, Cons. di Stato, Sez. V, 14. Dezem-
ber 1992, Nr. 1504; Cons. di Stato, Sez. V, 8. Februar 1994, Nr. 68, in: Foro it. 1994, 
III, 363; T.A.R. Lazio, Sez. IIIter, 9. März 1998, Nr. 579. 
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Die Rechtsprechung hat insofern festgelegt, dass das Akteneinsichtsrecht für 
Dritte jeweils nach dem Interesse an der Kenntnis des Dritten entschieden 
wird, während es den selbst Betroffenen in jedem Fall zusteht1229. Dieses 
rechtliche Interesse wird von der Rechtsprechung grundsätzlich angenom-
men. Anders wird in der Literatur das Interesse bei rein vorbereitenden Ak-
ten verneint, da in solchen Fällen noch keine rechtlich gefestigte Position 
vorliegt, die Verteidigungsrechte des Betroffenen begründen könnte1230. 

(2) Gegenstand des Akteneinsichtsrechts 

Der Gegenstand des Akteneinsichtsrechts ist in Art. 22 Abs. 2 Gesetz Nr. 
241/1990 geregelt. Danach können Verwaltungsdokumente eingesehen wer-
den. Als Verwaltungsdokumente gelten alle grafischen, fotografischen und 
verfilmten, elektromagnetischen Darstellungen oder Darstellungen anderer 
Art des Inhalts von Akten, die von den öffentlichen Verwaltungen geschaf-
fen wurden oder die jedenfalls zu Tätigkeiten der öffentlichen Verwaltung 
genutzt werden. Diese Definition ist weit gefasst, um die Transparenz des 
Verwaltungshandelns nicht einzuschränken. 

(3) Behörden 

Nach Art. 23 Gesetz Nr. 241/1990, geändert durch Art. 4 Gesetz Nr. 
265/1999 können Akten bei öffentlichen Verwaltungen, Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, autonomen Instituten, Verwaltungen öffentlicher Diens-
te, Organe der Garantie und Überwachung, der gemeinschaftlichen Verwal-
tung und Versicherungsunternehmen eingesehen werden. 

(4) Grenzen des Akteneinsichtsrechts 

Art. 24 Gesetz Nr. 241/1990 sieht zwei Arten von Beschränkungen des Ak-
teneinsichtsrechts vor, die gebundenen und die im Ermessen der Behörde 
stehenden.  

Die zwingenden Grenzen des Akteneinsichtsrechts betreffen solche Doku-
mente, die mit dem Staatsgeheimnis gemäß Art. 12 Gesetz 24. Oktober 
1977, Nr. 801 in Verbindung stehen, da ein Akteneinsichtsrecht demnach 
dem demokratischen Staat Schaden zufügen würde. Außerdem dürfen solche 
Dokumente nicht eingesehen werden, die spezielle Geheimnisse (Berufsge-
heimnis, Militärgeheimnis, Wissenschafts- und Industriegeheimnis, Han-
delsgeheimnis, Bankgeheimnis, etc.) enthalten. So gilt etwa für Steuerver-

 

1229 Cons. St. Sez. IV, 6. Februar 1995, Nr. 71. 
1230 Lacoppola, Aspetti della partecipazione del cittadino al procedimento amministrati-

vo, S. 55. 
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fahren das Verbot der Akteneinsicht gemäß Art. 13 und 24 Gesetz Nr. 
241/991231. Ferner besteht kein Recht auf Akteneinsicht, wenn die nationale 
Sicherheit und Verteidigung und die internationalen Beziehungen, die Wäh-
rungspolitik oder die öffentliche Ordnung und die Prävention und Repressi-
on von Straftaten betroffen sind. 

Im Ermessen der öffentlichen Verwaltung steht es darüber hinaus, die Ak-
teneinsicht zu verweigern, wenn dadurch die Durchführung der Verwal-
tungsaktivität verhindert oder stark eingeschränkt werden würde1232. Das 
Ermessen der öffentlichen Verwaltung ist weit gefasst1233. Allerdings darf die 
Verwaltung die Akteneinsicht nicht verhindern, indem sie sich auf organisa-
torische Probleme oder Personalmangel beruft1234. 

f. Recht, schriftliche Erinnerungen und Dokumente zu präsentieren 

Ferner hat der Bürger das Recht, gemäß Art. 10 des Gesetzes Nr. 241/1990 
schriftliche Aufzeichnungen und Dokumente bei der Verwaltung einzurei-
chen, die von der Verwaltung zwingend bewertet und berücksichtigt werden 
müssen. Nach der Rechtsprechung beinhaltet die Nichtbeachtung solcher 
eingereichter Aufzeichnungen und Dokumente einen Gesetzesverstoß und 
führt zur Unwirksamkeit der Verwaltungsmaßnahme1235. Die Möglichkeit, 
solche Dokumente einzureichen, darf von der Verwaltung nicht zeitlich be-
grenzt oder sonst beschränkt werden1236. Eine rechtliche Pflicht, den Ansich-
ten der Personen zu folgen, die die Dokumente einreichen, besteht jedoch 
nicht1237. Ebenso muss die Verwaltung keine Aufzeichnungen berücksichti-
gen, die nicht in Zusammenhang mit der Verwaltungsmaßnahme stehen. 

 

1231 Vgl. Cons di Stato, Sez. IV, 5. Dezember 1995 Nr. 982 in: Giornale di Dir. Amm. 
1996, S. 19; Anders Cons. di Stato, Cons. di Stato, Sez. IV, 19. Mai 1997, Nr. 433, 
in: Giornale di Dir. Amm. 1997, S. 648. 

1232 Art. 23 Gesetz Nr. 241/1990 
1233 Scarciglia, L’accesso ai documenti amministrativi, S. 90. 
1234 Cons. di Stato, Sez. VI, 5. Mai 1998, Nr. 635. 
1235 TAR Valle D’Aosta, 19. Februar 1997, Nr. 25; TAR Valle D’Aosta, 21. Mai 1998, 

Nr. 69; TAR Toscana, Sez. III, 29. Mai 1993, Nr. 190. 
1236 Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, Sez. consultiva, parere, 16. Juli 1996, Nr. 251; La-

coppola, Aspetti della partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, 
S. 57 f. 

1237 Cartabia, La tutela dei diritti nel procedimento amministrativo, S. 126. 
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Dieser sehr geringe Ermessensspielraum steht der Verwaltung zu, damit eine 
Bewertung von unnützen oder irrelevanten Dokumenten vermieden wird1238. 

Dagegen muss die Begründung der Verwaltungsmaßnahme1239 eine themati-
sche Auseinandersetzung mit den eingereichten Dokumenten enthalten1240. 

g. Verhältnis zum Europarecht 

Die Ausgestaltung der Verfahrensrechte im Europarecht ist der im italieni-
schen Recht vergleichbar.  

Weitgehend ist dabei im Gemeinschaftsrecht derselbe Schutz enthalten wie 
im nationalen Recht. So sind die Akte der europäischen wie der nationalen 
Kontrolleure mit einer Begründung zu versehen. Ferner ist eine Bekanntga-
be gegenüber dem betroffenen Wirtschaftsbeteiligten erforderlich. Dagegen 
sieht das italienische Recht keine Anhörung vor, während die Anhörung im 
Europarecht erforderlich ist. Für die Kontrollen des OLAF muss daher gel-
ten, dass vor jeder Untersuchung eine Anhörung vorgenommen werden 
muss. Außerdem ist in Italien der Schutz der Anwaltskorrespondenz nur ü-
ber das Berufsgeheimnis geschützt. Ein Auskunftsverweigerungsrecht zum 
Schutz vor Selbstbezichtigung gilt im italienischen Verwaltungsverfahren 
ebenfalls nicht. In diesen Fällen gelten ausschließlich die europarechtlichen 
Grundsätze. 

Das Recht auf Akteneinsicht ist in Italien einerseits strenger und andererseits 
schwächer ausgestaltet als im Gemeinschaftsrecht1241. 

Das Europarecht ist strenger, weil anders als in Italien nach EG-Recht kein 
Einsichtsrecht für die gesamte Akte besteht, sondern nur für diejenigen Tei-
le, die für die Entscheidung der Kommission wesentlich sind1242. Es ist hin-
gegen weiter in Bezug auf die Grenzen durch den Schutz des Berufsgeheim-
nisses1243. Denn der EuGH hat entschieden, dass solche Dokumente, in die 
wegen des Berufsgeheimnisses nicht eingesehen werden dürfen, nicht ver-

 

1238 Cons. di Stato, Sez. IV, 1. Oktober 1993, Nr. 817, in: Cons. Stato 1993, I, 2032; 
T.A.R. Veneto, Sez. II, 26. Mai 1995, Nr. 1033, in: Foro amm., 1996, S. 194; Cor-
so/Teresi, Procedimento amministrativo, S. 99. 

1239 Art. 3 Gesetz Nr. 241/1990. 
1240 Caringella, Il procedimento amministrativo, S. 122. 
1241 Cartabia, La tutela dei diritti nel procedimento amministrativo, S. 118. 
1242 EuGH, Verb. Rs 43/82 und 63/82 – Vlaamsche boekwezen,/Kommission Slg. 1984, 

19, 36 ff.; verb. Rs. 209–215 und 218/78 – Van Landewyk Sarl u.a./Kommission, 
Slg. 1978, 2111, 2132; verb. Rs. 56 und 58/64 – Consten und Grundig/Kommission, 
Slg. 1966, 457, 477 ff. 

1243 Cartabia, La tutela dei diritti nel procedimento amministrativo, S. 119. 
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wendet werden dürfen, um für die Betroffenen nachteilige Verwaltungsmaß-
nahmen zu ergreifen1244.  

Im italienischen Recht hingegen können die Geheimnisse, die aus staatli-
chen Gründen bestehen, keine Rechte der Verfahrensbeteiligten begrün-
den1245. Dagegen legt Art. 24 des Gesetzes Nr. 241/1990 fest, dass bei Ge-
heimnissen zum Schutz der Privatsphäre der natürlichen Personen oder ju-
ristischen Personen diese dann keinen Bestand mehr haben, wenn andere 
Betroffene ihre Rechte durch die Kenntnis dessen wahrnehmen können. 
Dies muss allerdings restriktiv gesehen werden: Die Akteneinsicht darf nur 
erlaubt werden, wenn die Kenntnis der Dokumente außerordentlich erforder-
lich ist, um die rechtliche Position eines Dritten zu schützen1246. 

Ähnlich wie die italienische Verwaltung die eingereichten Dokumente nur 
prüfen muss, ihnen aber nicht folgen muss, verhält es sich auch im europäi-
schen Recht1247. 

Für die Dokumente des OLAF gelten die europäischen Bestimmungen im 
Hinblick auf das Akteneinsichtsrecht. Diese sind strikter und gehen den ita-
lienischen weiteren Regelungen vor. Der Rückgriff auf das italienische 
Recht ist nur dann notwendig, wenn in diesem im Einzelnen detailliertere 
Regelungen bestehen, die nicht im Gegensatz zur europäischen Rechtsan-
wendung stehen. Allerdings ist hervorzuheben, dass Akten von OLAF-
Kontrollen, die Überprüfungen bei Wirtschaftsbeteiligten in Italien entstan-
den sind, nicht eingesehen werden dürfen, wenn geschützte Rechtspositio-
nen Dritter betroffen sind (z.B. das Berufsgeheimnis), selbst wenn dies im 
italienischen Recht grundsätzlich möglich wäre. 

2. Verfahrensrechte im allgemeinen Steuerrecht und im Zollrecht 
nach dem „Statuto dei diritti del contribuente“ 

Bei den horizontalen Kontrollen der Guardia di Finanza, die nach Art. 30 
Gesetz Nr. 526/99 in Verbindung mit den Kontrollvorschriften bei der 
Mehrwertsteuer und Umsatzsteuer vorgenommen werden, sind spezifische 

 

1244 EuGH, Rs. 107/82 – AEG/Kommission, in: Slg. 1983, 3151, 1354 ff.; Ähnlich: Rs. 
85/76 – Hoffman-La Roche/Kommission, Slg. 1979, 461, 478; Rs. 322/82 – Miche-
lin/Kommission, Slg. 1983, 3461 ff. 

1245 Cartabia, La tutela dei diritti nel procedimento amministrativo, S. 120. 
1246 Cartabia, La tutela dei diritti nel procedimento amministrativo, S. 120. 
1247 EuGH, Verb. Rs 43/82 und 63/82 – Vlaamsche boekwezen,/Kommission, Slg. 1984, 

19, 36 ff.; Rs. 322/82 – Michelin/Kommission, Slg. 1983, 3461 ff, 3468; Verb. Rs. 
209–215 und 218-78 – Van Landewyk Sarl u.a./Kommission, Slg. 1978, 2111, 2132. 
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Verfahrensrechte in dem so genannten Gesetz „Lo statuto dei diritti del 
contribuente“ normiert. 

Mit Gesetz vom 27.07.2000, Nr. 212 wurde das so genannte „Statuto del 
contribuente“ verabschiedet. Er ist am 01. August 2000 in Kraft getreten, am 
Tag nach seiner Veröffentlichung in der Gazzetta Ufficiale. Es handelt sich 
hierbei um ein allgemeines Steuergesetz, das mehrere Garantien und Verfah-
rensrechte für Steuerpflichtige festlegt1248. Zuvor waren die Verfahrensrechte 
entweder in der Verwaltungspraxis anerkannte Rechte oder – allerdings nur 
teilweise – in einzelnen Gesetzen geregelt. Die Normen des Statuto haben 
den Wert von „allgemeinen Prinzipien der Steuerrechtsordnung“, in Bezug 
auf die alle gültigen Gesetze konsequent koordiniert werden, auch – wenn es 
notwendig ist – durch Korrekturen bei bestehenden Regelungen1249. Aller-
dings wurden viele der vom Gesetzgeber festgelegten Prinzipen schon zuvor 
im Verwaltungsrecht angewandt, durch die „Direttiva per la semplificazione 
dei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti“1250, die vom 
Finanzminister am 18. Dezember 1996 verabschiedet wurde.  

Die durch das Statut neu definierten Rechte sollten vor allem nicht mehr auf 
dem Autoritätsprinzip beruhen, sondern vielmehr auf der Kooperation und 
dem gegenseitigen Respekt zwischen Verwaltung und Bürger, auf Transpa-
renz, auf der Teilnahme, der Sicherheit der Rechte und der Schnelligkeit der 
Verfahren basieren. Das Statuto garantiert die in Art. 2, 3, 23, 53, 97 Verfas-
sung festgelegten Rechte1251. Betroffen sind vor allem die Rechte des Bür-
gers gegenüber dem Handeln der Verwaltung und das „buon andamento“ – 
der gute Verlauf der Verwaltung1252. Das Statuto ist eine Garantie für den 
Steuerpflichtigen, die notwendig ist, um die Staatsmacht gegenüber dem 
schwächeren Bürger einzuschränken1253. 

Die Untersuchungsaktivität bringt zwingend die Einschränkung einiger In-
dividualrechte mit sich, wie das Recht der Unverletzlichkeit der persönli-
chen Freiheit und des Wohnorts und des Geheimnisses der Korrespon-

 

1248 Donà/Viscardini, La tutela penale e amministrativa degli operatori economici e gli 
interessi finanziari dell’unione europea, S. 177. 

1249 Circolare der Guardia di Finanza vom 17. August 2000, S. 1. 
1250 Richtlinie für die Vereinfachung der Beziehungen zwischen der Finanzverwaltung 

und den Steuerzahlern. 
1251 Buscema, Il fisco 2002, S. 1465, 1465. 
1252 Buscema, Il fisco 2002, S. 1465, 1465. 
1253 Buscema, Il fisco 2002, S. 1465, 1469. 
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denz1254. Aus diesem Grund müssen nach diesen Bestimmungen Gesetze mit 
steuerrechtlichem Hintergrund äußerst transparent gestaltet werden1255.  

a. Normstruktur 

Das Statuto besteht aus 21 Artikeln, die sich folgendermaßen gliedern: 

In Art. 1 des Statuto sind allgemeine Prinzipien festgehalten. Dagegen nor-
mieren Art. 2 bis 4 Statuto Grenzen der Gesetzgebung im Bereich des Steu-
errechts. Besondere Vorschriften für die Finanzverwaltung sind in Art. 5 bis 
9 Statuto del contribuente enthalten. Art. 10 bis 15 Statuto regeln indes die 
Rechte des Steuerpflichtigen, während in Art. 16 bis 21 Statuto Bestimmun-
gen der Ausführung und Koordinierung aufgeführt sind. 

b. Einzelne Verfahrensrechte im „Statuto del contribuente“ 

Das „Statuto del contribuente“ enthält einige Verfahrensrechte im steuerli-
chen Verfahren, die über die allgemeinen Rechte im Gesetz Nr. 241/1990 
hinausgehen. Sie sind insofern lex specialis bei Steuerkontrollen. Ansonsten 
greifen die Vorschriften des Gesetzes Nr. 241/1990, die als allgemeine Ver-
fahrensvorschriften zu behandeln sind. 

aa. Kein Erlass von Sanktionen bei unklarer Rechtslage und bei rein 
formalen Fehlern nach Art. 10 Abs. 2 und 3 „Statuto del contri-
buente“ 

Von besonderer Bedeutung ist die Bestimmung des Art. 10 des „Statuto“, die 
vorsieht, dass Sanktionen nicht angewandt werden, wenn der Gesetzesver-
stoß rein formaler Art ist, also ohne dass eine geschuldete Steuer hinterzo-
gen wurde. Bezüglich der Sanktionen für Gesetzesverstöße mit rein forma-
lem Charakter müssen jedoch auch die Regelungen des d.lg. 18.12.1997, Nr. 
471 berücksichtigt werden1256. Diese Regelung zielt darauf ab, dass nur tat-
sächlich relevante Gesetzesverstöße geahndet werden. 

 

1254 Circolare der Guardia di Finanza n. 360000, 1/98, S. 35. 
1255 Donà/Viscardini, La tutela penale e amministrativa degli operatori economici e gli 

interessi finanziari dell’unione europea, S. 177. 
1256 Donà/Viscardini, La tutela penale e amministrativa degli operatori economici e gli 

interessi finanziari dell’unione europea, S. 178. 
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bb. Das Recht der Anfrage oder Recht auf verbindliche Steueraus-
kunft nach Art. 11 „Statuto del contribuente“ 

Nach dem Recht auf verbindliche Steuerauskunft gemäß Art. 11 des Statuto 
hat der Steuerpflichtige das Recht, schriftlich bei der Finanzverwaltung be-
züglich der Auslegung von Steuerrechtsnormen anzufragen.  

Wenn der Steuerpflichtige von dem Recht der Anfrage bzw. Recht auf ver-
bindliche Steuerauskunft Gebrauch macht, kann er von verschiedenen Äm-
tern die zutreffende Auslegung der steuerrechtlichen Normen in Zweifelsfäl-
len verlangen, die ihn in direkt und persönlich betreffen. Wenn die angeru-
fenen Ämter diesbezüglich Erklärungen abgeben, ist der Steuerpflichtige vor 
nachfolgenden Widerrufen geschützt. Wenn dagegen die Anfrage ohne Ant-
wort bleibt, darf der Steuerpflichtige seiner eigenen Interpretation folgen1257. 
Diese Norm schützt den Steuerpflichtigen insofern, als er sich auf die Aus-
legung einer Steuernorm bindend verlassen kann, bzw. bei fehlender Ant-
wort seiner eigenen Interpretation folgen darf. Ihm können nachträglich kei-
ne Sanktionen auferlegt werden, wenn er sich zuvor über die Auslegung ei-
ner Norm umfassend informiert hat. Der Steuerpflichtige hat durch den „in-
terpello“, das Recht auf Anfrage, nur Vorteile, da dieses Recht darauf ab-
zielt, Sicherheiten in der Rechtsanwendung oder in der Beziehung zwischen 
Bürger und Verwaltung zu schaffen, ohne dass die Verwaltung bereits vorge-
lagerte Kontrollen durchführen würde1258.  
Nach Art. 5 Abs. 1 und 2 des „Statuto del contribuente“ muss die Finanz-
verwaltung sicherstellen, dass der Steuerpflichtige alle Möglichkeiten hat, 
die rechtliche Situation im Steuerrecht zu kennen, und diesem alle nötigen 
Informationen zur Verfügung stellen. Dieses Verfahrensrecht unterstützt das 
Recht auf verbindliche Auskunft und soll dazu führen, dass der Steuerpflich-
tige nicht aufgrund unvollständigen Wissens falsche oder unvollständige 
Auskünfte gibt.  

cc. Vorherige Unterrichtung 

Der Steuerpflichtige muss nicht vorher über die Einleitung der Untersu-
chung in Kenntnis gesetzt werden. Bei Beginn der Untersuchungen müssen 
ihm allerdings die konkreten näheren Umstände genannt werden.  

 

1257 Donà/Viscardini, La tutela penale e amministrativa degli operatori economici e gli 
interessi finanziari dell’unione europea, S. 177. 

1258 La Rocca, Il fisco 2002, S. 956, 964. 



5. Teil: Grenzen der Befugnisse 

256 

dd. Kontrollen bei den Steuerämtern selbst – leichter Eingriff 

Art. 12 Abs. 1 des Statuto del contribuente bestimmt, dass alle Zugänge, 
Untersuchungen und Steuerprüfungen in den Räumlichkeiten, die zur Aus-
übung von Handels-, Industrie-, Kunst- oder beruflichen Aktivitäten be-
stimmt sind, auf der Grundlage von tatsächlichen Erfordernissen der Unter-
suchung und Kontrollen durchgeführt werden. Diese werden außer in Aus-
nahmefällen und dringenden adäquat dokumentierten Fällen während des 
gewöhnlichen Zeitraumes der beruflichen Aktivitäten durchgeführt. Außer-
dem ist zu beachten, dass die Untersuchungen die geringstmögliche Störung 
der Tätigkeiten und der Handels- und Berufsbeziehungen des Steuerpflichti-
gen beinhalten sollen. 

Für die Ermittlungen im Bereich der Mehrwertsteuer bzw. Einkommens-
steuer bedeutet dies, dass bei Untersuchungen, die bei Dritten durchgeführt 
werden, bei denen der Zugang zu ihren Wohnungen verboten ist, der Steuer-
pflichtige in diesem Fall bei den Ämtern des Bezirks mit der Aufforderung 
vorgeladen werden kann, die Dokumente vorzulegen, die nach den einzel-
nen Gesetzen den Kontrollorganen vorgelegt werden können1259. 

ee. Zeitliche Begrenzung der Kontrollen 

Art. 12 Abs. 5 des Statuto sieht vor, dass der Aufenthalt der Kontrolleure der 
Finanzverwaltung aufgrund der Untersuchungen bei dem Steuerpflichtigen 
nicht länger als 30 Arbeitstage dauern darf, verlängerbar um weitere 30 Ar-
beitstage in den Fällen der besonderen Vielschichtigkeit der Untersuchun-
gen. Die Verlängerung erfordert eine gesonderte Begründung durch den zu-
ständigen Amtsleiter. Die Beamten können nach Ablauf dieser Zeitspanne 
zum Sitz des Steuerpflichtigen zurückkehren, um die Beobachtungen und 
Anfragen zu untersuchen, die der Steuerpflichtige möglicherweise nach Ab-
schluss der Untersuchungshandlungen mitteilt. Außerdem besteht die Mög-
lichkeit, nach begründeter Zustimmung des Amtsleiters aus besonderen 
Gründen zu dem Betroffenen zurückzukehren. Diese Vorschrift wurde ge-
schaffen, um die durch die Untersuchung für den Steuerpflichtigen entste-
henden Unannehmlichkeiten auf ein Minimum zu reduzieren, ohne jedoch 
die Gesamtdauer der Steueruntersuchung vorzuschreiben1260. 

Die Verlängerung kann vom „Comandante del Reparto“ – Bezirkskomman-
danten – erteilt werden oder von einem Beamten/Offizier, der von ihm er-

 

1259 I Poteri della Guardia di Finanza, S. 12. 
1260 Circolare der Guardia di Finanza vom 17. August 2000, S. 18. 
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mächtigt ist1261. Voraussetzung dafür ist die besondere Komplexität der Un-
tersuchung, die, obwohl sie im Einzelfall bewertet werden muss, in der Re-
gel vorliegt, wenn Kontrollen bei Unternehmen von besonderer Größenord-
nung durchgeführt werden1262. Die Verlängerung muss mit besonderer be-
gründeter „Mitteilung“ erteilt werden und an den Steuerpflichtigen gerichtet 
werden und bis zum einunddreißigsten Tag der Untersuchung an die schrift-
liche Ermächtigung angefügt werden1263. Die Kopie dieser „Mitteilung“ 
muss dem Steuerpflichtigen zur Kenntnis übergeben werden, und dies muss 
im Abschlussprotokoll in Erscheinung treten1264. 

ff. Recht auf Unterrichtung über die Gründe und den Gegenstand 
der Kontrollen 

Art. 12 Abs. 2 des „Statuto del contribuente“ sieht vor, dass der Steuer-
pflichtige bei Beginn der Untersuchung das Recht hat, über die Gründe und 
den Gegenstand der Kontrolle informiert zu werden, und sich darüber hinaus 
von einem Rechtsbeistand vertreten zu lassen, der für die Verteidigung vor 
Steuerrichtern zuständig ist. Außerdem muss er über die Rechte und Pflich-
ten informiert werden, die ihm bei den Untersuchungen auferlegt werden. 
Art. 12 Abs. 2 des „Statuto“ wird in diesem Zusammenhang als eine grund-
legende Verstärkung der Bürgerrechte verstanden. Dies führt dazu, dass bei 
Beginn der Untersuchung das Bestehen des Anerkennungsinteresses durch 
den Staat nachgewiesen wird, indem der Steuerpflichtige eine klare und 
komplette Information über das Ziel der Kontrolle erhält. Die vorherige Be-
gründung muss mit solchen Gründen versehen sein, die dem Betroffenen 
eindeutig das Ziel der Untersuchung aufzeigen1265.  

Die Gründe, welche die Steueruntersuchungen gegenüber dem Steuerpflich-
tigen rechtfertigen, liegen in der Erfüllung der institutionellen Aufgaben, die 
den Organen der Steuerpolizei für die Feststellung von Verstößen gegen Fi-
nanzgesetze obliegen1266. Diese sind in den einzelnen Steuergesetzen unter-
schiedlich ausgestaltet, zielen aber immer auf das Auffinden von Unregel-

 

1261 Circolare der Guardia di Finanza vom 17. August 2000, S. 19. 
1262 Circolare der Guardia di Finanza vom 17. August 2000, S. 19. 
1263 Circolare der Guardia di Finanza vom 17. August 2000, S. 20. 
1264 Circolare der Guardia di Finanza vom 17. August 2000, S. 20. 
1265 Sent. Z. 8774 vom 9.11.1997, verkündet am 27. Mai 1997, Corte Cass. Sez. I civ.; 

Comm. Trib. Centr., Sez. V, dec. Nr. 3661 vom 6. November 1995; Sentenza Nr. 
3226 vom 27. März 1998, verkündet am 21. November 1997, Corte Cass. Sez. I 
civ.; Sent. Nr. 7218 vom 23.07.98, verkündet am 14.01.98, der Corte Cass., Sez. I 
civ.; Corte Cass., Sez. I civ., Nr. 5626 vom 23. Mai 1995. 

1266 Circolare der Guardia di Finanza vom 17. August 2000, S. 9. 
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mäßigkeiten im Steuerbereich ab1267. Wenn dagegen die Untersuchungs-
handlung nicht zum vorrangigen Ziel der Kontrolle der Beachtung der Ge-
setzesbestimmungen durch den Steuerpflichtigen erfolgt, sondern zu außer-
steuerlichen Zielen, die nicht zur Verteidigung von öffentlichen oder priva-
ten Interessen dient, dann wäre die Untersuchung illegal. Sie wäre wegen 
Kompetenzüberschreitung ungültig. Zudem würde sie unzulässig von den 
spezifischen Gesetzesanforderungen abweichen1268. In diesem Fall hat der 
Steuerpflichtige das Recht, die sofortige Beachtung seiner Grundrechte zu 
fordern. Betroffen sind die persönliche Freiheit, die Unverletzlichkeit der 
Wohnung und das Geheimnis der Korrespondenz1269.  

Der Verantwortliche des Verfahrens muss dem betroffenen Wirtschaftsbetei-
ligten mitteilen, dass die Guardia di Finanza vorgeht, um eventuellen Geset-
zesverstößen gegen steuerrechtliche Normen vorzubeugen, sie zu untersu-
chen und festzustellen, ob ihr von anderen Bezirken bereits Unregelmäßig-
keiten im Hinblick auf den Betroffenen mitgeteilt wurden1270. Außerdem 
muss der Eingriffsgegenstand näher erläutert werden, der den Teil der Ge-
schäftsführung bezeichnet, auf die sich die Kontrolle bezieht (z.B. die ge-
samte Geschäftsführung oder nur die Beziehungen mit den Lieferanten), die 
Zeitspanne, auf die sich die Kontrolle bezieht (z.B. der steuerliche Veranla-
gungszeitraum). Darüber hinaus muss die genaue Bezeichnung der Abgaben 
erfolgen, deren Schutz durch die Kontrolle bezweckt wird (z.B. alle Steuern 
vom jeweiligen Steuerpflichtigen oder nur die Mehrwertsteuer)1271. 

Von besonderer Bedeutung bei der Begründung ist die genaue Aufführung 
der Rechte, die dem Steuerpflichtigen bei den Kontrollen zuerkannt werden. 
Darunter fallen die Rechte, sich von einem Rechtsbeistand verteidigen zu 

 

1267 Nach Art. 35 Gesetz Nr. 4/1929 ist die Ausübung der Untersuchungsaktivitäten ge-
rechtfertigt, sofern für die Handelnden der Steuerpolizei die Notwendigkeit besteht, 
die Anwendbarkeit der Gesetzesvorschriften oder Verordnungen im Finanzrecht si-
cherzustellen. Art. 63 des D.P.R. Nr. 600/73 sieht vor, dass die Guardia di Finanza 
auf eigene Initiative oder auf Anfrage der Ämter Kontrollen für die Erlangung und 
das Auffinden der Elemente, die für die Feststellung der geschuldeten Steuern und 
für die Repression der Gesetzesverstöße durchführt. Darüber hinaus bestimmt Art. 
52 des D.P.R. Nr. 633/72 als Voraussetzungen für die Kontrollen das Bestehen der 
Notwendigkeit Dokumentenkontrollen, Untersuchungen und Durchsuchungen und 
jede andere Erhebung, die nützlich für die Bestimmung der Steuer und für die Re-
pression der Steuerhinterziehung und anderen Gesetzesverstöße. Diese Zielsetzun-
gen müssen jeweils bei der Formulierung der Begründung berücksichtigt werden. 

1268 Circolare der Guardia di Finanza vom 17. August 2000, S. 10 f. 
1269 Circolare der Guardia di Finanza vom 17. August 2000, S. 11. 
1270 Circolare der Guardia di Finanza vom 17. August 2000, S. 13 f. 
1271 Circolare der Guardia di Finanza vom 17. August 2000, S. 14. 
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lassen, der vor den Organen der Steuerjustiz verteidigen darf. Außerdem hat 
der Wirtschaftsteilnehmer das Recht zu verlangen, dass die Untersuchung 
der Verwaltungs- und Buchhaltungsdokumente im Büro der Kontrolleure 
oder bei dem beruflichen Verteidiger oder Vertreter durchgeführt wird. Er 
darf Umstände erklären oder Beobachtungen zu formulieren, die im Kon-
trollabschlussprotokoll aufgeführt werden müssen. Ferner kann er sich an 
den Garanten/Bürgen des Steuerpflichtigen wenden, wenn die Kontrolleure 
nicht gesetzeskonform vorgehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
dem steuererhebenden Amt innerhalb von 60 Tagen von der Unterzeichnung 
des Abschlussprotokolls an Beobachtungen und Anfragen mitzuteilen. Au-
ßerdem kann er verlangen, die Dokumente, die zu Zwecken der Untersu-
chung gewonnen wurden, zu konsultieren, zu untersuchen und zu kopieren, 
allerdings jeweils nach vorheriger Anwendung von zweckmäßigen Schutz-
maßnahmen1272.  

In der Begründung müssen aber auch die Pflichten des Steuerpflichtigen 
enthalten sein, nach denen der Steuerpflichtige gehalten ist, während des 
Zugangs alle Bücher, Register, Schriftstücke und Dokumente, die zur ausge-
übten Aktivität gehören, vorzulegen. Die Bücher, Register, Schriftstücke und 
Dokumente, deren Vorlage verweigert wird, können bei Verwaltungs- oder 
Gerichtsverfahren nicht zugunsten des Steuerpflichtigen beachtet werden, 
selbst wenn darin entlastendes Material enthalten ist. Dies muss dem Steu-
erpflichtigen verdeutlicht werden. Ebenso muss ihm mitgeteilt werden, dass 
unter der Verweigerung der Vorlage auch die Erklärung verstanden wird, 
keine Bücher, Register, Dokumente und Schriftstücke zu besitzen oder sie 
der Kontrolle zu entziehen. Überdies muss dem Steuerpflichtigen erläutert 
werden, dass die unterlassene Führung, die Verweigerung der Vorlage, die 
Unterschlagung der obligatorischen Schriftstücke oder die Unverfügbarkeit 
dieser Schriftstücke wegen höherer Gewalt, die Finanzverwaltung dazu be-
rechtigen kann, das Einkommen und die Mehrwertsteuer zu schätzen1273. 

gg. Recht auf Durchführung der Kontrollen bei der Behörde oder bei 
einem Rechtsbeistand 

Art. 12 Abs. 3 des „Statuto del contribuente“ sieht vor, dass auf Anfrage des 
Steuerpflichtigen die Untersuchung der Dokumente im Amt der kontrollie-
renden Behörde oder bei dem Anwalt, der ihn vertritt, durchgeführt werden 
kann. Diese Befugnis, deren Zweck vor allem darin liegt, die Unannehm-
lichkeiten zu reduzieren, die durch die Untersuchungen für die wirtschaftli-

 

1272 Circolare der Guardia di Finanza vom 17. August 2000, S. 15 f. 
1273 Circolare der Guardia di Finanza vom 17. August 2000, S. 16. 
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che Tätigkeit bestehen können, sichert jedenfalls die Möglichkeit der Kon-
trolleure, autonom zu handeln1274. 

hh. Recht auf Aufführungen der Beobachtungen im Abschlussproto-
koll 

Die Beobachtungen und Ausführungen des Steuerpflichtigen und seines 
Rechtsbeistandes müssen gemäß Art. 12 Abs. 4 „Statuto del contribuente“ in 
dem Abschlussprotokoll aufgeführt werden. Die Pflicht, im Kontrollproto-
koll die Beobachtungen und Anmerkungen des Steuerpflichtigen und seines 
möglichen Verteidigers aufzuführen, wurde in der Praxis vom Corpo bereits 
vor der Wirksamkeit des Statuto berücksichtigt1275. 

ii. Keine Verwendbarkeit der Unterlagen, wenn der Steuerpflichtige 
die Auskunft verweigert 

Wenn sich der Steuerpflichtige weigert, die angeforderten Dokumente vor-
zulegen, werden die betreffenden Dokumente nicht zu seinen Gunsten ver-
wendet, Art. 52 Abs. 5 D.P.R. Nr. 633/72. Die Lehre1276 sieht die Tatsache, 
dass der Steuerpflichtige die Resultate der Buchhaltung nicht zu seinen 
Gunsten nutzen kann, als Sanktion für das unterlassene Vorlegen von Unter-
lagen an1277. 

Die Weigerung der Vorlage von Dokumenten oder die Unterschlagung berei-
ten in subjektiver Hinsicht keine Probleme, anders jedoch die Behauptung, 
keine Dokumente zu besitzen1278. Die Rechtsprechung sieht vor, dass für die 
Rechtsfolge das Verhalten vorsätzlich erfolgen muss1279.  
Um die Reichweite der untersuchten Regelung herauszustellen, ist es not-
wendig, sie im Lichte des Art. 12 Abs. 6 Statuto zu betrachten, der das Recht 
des Steuerpflichtigen vorsieht, sich „auch“ an den Garanten zu wenden, 
wenn er der Ansicht ist, dass die Kontrolleure nicht gesetzeskonform vorge-
hen. Aus der kombinierten Betrachtung der zwei Normen resultiert, dass das 
Recht des Steuerpflichtigen, eventuelle Beobachtungen und Anmerkungen 
im Protokoll vermerken zu lassen, auch die Rechtmäßigkeit des Verhaltens 

 

1274 Circolare der Guardia di Finanza vom 17. August 2000, S. 17. 
1275 Circolare der Guardia di Finanza vom 17. August 2000, S. 17. 
1276 Anders die Rechtsprechung in: Cass. SS.UU., Nr. 45 del 25 febbraio 2000, in: Il 

fisco 30/2000, S. 9687. 
1277 Pisani, Il fisco 2002, S. 1285, 1287. 
1278 Cass SS.UU. Nr. 45 del 25 febbraio 2000. 
1279 Pisani, Il fisco 2002, S. 1285, 1287. 
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der Kontrolleure betreffen kann, um einen Eingriff des für die Kontrolle 
Verantwortlichen zu erreichen1280. 

jj. Garant des Steuerpflichtigen 

Eine der bedeutendsten Neuerungen durch das „Statuto del contribuente“ ist 
die Einführung eines Garanten/Bürgen – Art. 12 Abs. 6, Art. 13 Statuto del 
contribuente – bei jeder regionalen Leitung der Einnahmenverwaltung, an 
den sich die Steuerpflichtigen wenden können, um Unregelmäßigkeiten, 
schlechtes Funktionieren, Ungenauigkeiten oder anormale oder sinnlose 
Verwaltungspraxen mitzuteilen, und die Erweiterung des Rechts auf ver-
bindliche Steuerauskunft1281. Dem Steuerpflichtigen steht die Möglichkeit 
offen, sich nach der Regelung des Art. 13 an den Garanten zu wenden, wenn 
der Betroffene der Auffassung ist, dass die Kontrolleure nicht gesetzeskon-
form vorgehen. Dieser Garant kann daraufhin die Kontrolleure gemäß Art. 
13 Abs. 8 kontrollieren. Die Rolle des Garanten des Steuerpflichtigen be-
schränkt sich auf die Untersuchung, die allgemein unparteiische Rechtsfra-
gen betrifft und die das „buon andamento“ der öffentlichen Verwaltung ge-
mäß Art. 97 der Verfassung betrifft1282. Der Garant ist ein Organ super par-
tes, das ein Vertrauensverhältnis zwischen der Verwaltung und dem Steuer-
pflichtigen schaffen soll1283. 

kk. Weitere Informationsmitteilung innerhalb von 60 Tagen 

Art. 12 Abs. 7 des „Statuto del contribuente“ bestimmt, dass der Steuer-
pflichtige unter Berücksichtigung der Zusammenarbeit zwischen der Ver-
waltung und dem Steuerpflichtigen innerhalb von 60 Tagen nach dem Erhalt 
der Kopie des Abschlussprotokolls von den Kontrollorganen Beobachtungen 
und Anfragen mitteilen kann, die von den Steuerämtern bewertet werden. 
Der Bescheid kann, außer in Fällen von besonderer und begründeter Dring-
lichkeit, nicht vor Ablauf dieser Frist erlassen werden. Diese Beobachtun-
gen, die sich auf die Resultate eines Feststellungsprotokolls beziehen, das 
bereits abgeschlossen ist und schon an die Finanzämter weitergeleitet wur-
de, werden üblicherweise auch an die Finanzämter gerichtet1284. Allerdings 
ist es durchaus üblich, dass die Finanzämter beschließen, der handelnden 
Abteilung der Guardia di Finanza entsprechende Fragen zu stellen, um nütz-

 

1280 Circolare der Guardia di Finanza vom 17. August 2000, S. 17. 
1281 Donà/Viscardini, La tutela penale e amministrativa degli operatori economici e gli 

interessi finanziari dell’unione europea, S. 177. 
1282 Terzani, Il fisco 2002, S. 2795, 2797. 
1283 Terzani, Il fisco 2002, S. 2795, 2799. 
1284 Palazzolo/Palazzolo, Il fisco 2002, S. 658, 666. 
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liche Elemente für die Gegenargumente zu erhalten. Außerdem treten auch 
Fälle auf, in denen die Beobachtungen direkt an die Abteilung der Guardia 
di Finanza gerichtet werden1285. 

In diesen Fällen wird es rechtlich möglich sein, zur Sachverhaltsaufklärung 
auch abweichend von der maximalen Aufenthaltszeitspanne zu dem Steuer-
pflichtigen zurückzukehren1286. 

ll. Anhörungsrecht  

Das Anhörungsrecht ist in Italien nicht explizit geregelt. Es ist indessen not-
wendige Voraussetzung für einige Verfahren, die nur in Zusammenarbeit 
und damit nach Anhörung der Wirtschaftsbeteiligten durchgeführt werden. 
Allerdings besteht rechtlich keine Pflicht zur Anhörung. Das Prinzip der 
Kooperation und des guten Glaubens im Steuerverfahren, das auch die 
Kommunikation zwischen den Parteien fördern soll, begründet jedoch ein 
Gebot für die Kontrolleure zur Anhörung. 

mm. Recht auf Kopie des Abschlussprotokolls 

Darüber hinaus hat der Steuerpflichtige das Recht, eine Kopie des Ab-
schlussprotokolls zu erhalten. Dies ist unter anderem notwendig, um ihm die 
Wahrnehmung seiner Rechte zu erleichtern, denn im Abschlussprotokoll 
sind die einzelnen Kontrollschritte detailliert aufgeführt. 

nn. Recht auf anwaltliche Vertretung 

Der Wirtschaftsbeteiligte hat ein Recht auf anwaltliche Vertretung, siehe Art. 
12 des „statuto del contribuente“. Dieser Rechtsbeistand soll es auch dem 
Laien im Steuerrecht ermöglichen, sich adäquat zu verteidigen. Das Recht 
auf anwaltliche Vertretung stellt ein bedeutendes Verteidigungsrecht der 
Wirtschaftsbeteiligten dar. Eine vergleichbare Bedeutung kommt dem In-
formationsrecht, der Begründungspflicht für die nationalen Kontrolleure und 
dem Recht auf verbindliche steuerrechtliche Auskünfte zu. Diese Maßnah-
men sollen die Aufklärung im Bereich des Steuerrechts fördern. 

oo. Informationsrecht 

Der Steuerpflichtige hat das Recht auf eine konstante und umfassende In-
formation über die stattfindende Untersuchungshandlung und über den Aus-
gang dieser Untersuchung1287. Dieses Recht ist in Art. 13 Abs. 1 lit. b des 

 

1285 Circolare der Guardia di Finanza vom 17. August 2000, S. 21. 
1286 Circolare der Guardia di Finanza vom 17. August 2000, S. 21. 
1287 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 360000, 1/98, S. 44.  
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Gesetzes 31.12.1996, Nr. 675 geregelt, nach dem der Steuerpflichtige über 
das Ziel und die Vorgehensweise der Behandlungen der personenbezogenen 
Daten, die bei ihm erlangt wurden, informiert werden muss. Wenn die Un-
tersuchungshandlungen Prüfungen technischer Art erfordern (zum Beispiel 
die Messung des Stroms, der von einer bestimmten Anlage verbraucht wird), 
hat der Steuerpflichtige das Recht, zuvor benachrichtigt zu werden, um e-
ventuell persönlich anwesend zu sein oder einen eigenen Vertreter zu beauf-
tragen. Die gesamte Dokumentation, die vorläufig bei dem Steuerpflichtigen 
zu Zwecken der Ermittlungen gesammelt wurde, kann von diesem nach An-
frage ohne besondere formale Anforderungen angesehen werden1288.  

Die Anfrage und ihre Ausführung müssen in dem Untersuchungsprotokoll 
vermerkt werden1289. Eventuelle Anfragen nach Akteneinsicht, die nach dem 
Gesetz 7.8.1990, Nr. 241 gestellt werden, aber während der Untersuchung 
erfolgen, müssen zurückgewiesen werden und im Protokoll erwähnt wer-
den1290. 

Nach Art. 2 Abs. 2 des D.P.R. 27.6.1992, Nr. 352, der in Anwendung von 
Art. 24 Abs. 2 des Gesetzes vom 7.8.1990, Nr. 241 verabschiedet wurde, ist 
festzuhalten, dass die Guardia di Finanza nicht Adressat von Anfragen zur 
Akteneinsicht sein kann, da sie nicht für den endgültigen Erlass des steuerli-
chen Bescheids zuständig ist. Diesbezüglich enthält das Dekret des Finanz-
ministers vom 29.10.1996, Nr. 603 Regelungen der Kategorien von Doku-
menten, für die ein Akteneinsichtsrecht nach Art. 24 Abs. 4 des Gesetzes 
7.8.1990, Nr. 241 besteht1291. Die Abteilung des Corps, dem eine solche An-
frage nach Art. 4 Abs. 3 des D.P.R. 27.6.1992, Nr. 352 eingereicht wird, 
muss diese unverzüglich dem zuständigen Finanzamt weiterleiten und dies 
dem Betroffenen mitteilen1292. 

c. Verhältnis zum Europarecht 

Die Verfahrensrechte sind im italienischen Steuerrecht besonders umfassend 
ausgestaltet. Sämtliche europarechtliche Vorgaben (Begründungspflicht, 
Bekanntgabe, etc.) sind darin enthalten. Allerdings bestehen weitergehende 
Rechte, etwa das Recht auf verbindliche Steuerauskunft, die Einrichtung des 

 

1288 Circolare der Guardia di Finanza n. 360000, 1/98, S. 44. 
1289 Circolare der Guardia di Finanza n. 360000, 1/98, S. 44. 
1290 Nach der Interpretation vom Cons. Di Stato ist nach Art. 24 Abs. 6 und Art. 13 Abs. 

2 des genannten Gesetzes 7.8.1990, Nr. 241 die Akteneinsicht von vorbereitenden 
Akten vor dem endgültigen Erlass einer Steuer, zu dessen Zweck eine Steuerermit-
tlung durchgeführt wird, nicht zulässig, wenn dieser noch durchgeführt wird. 

1291 Circolare der Guardia di Finanza n. 360000, 1/98, S. 45 
1292 Circolare der Guardia di Finanza n. 360000, 1/98, S. 45. 
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Garanten des Steuerzahlers oder das Informationsrecht. Diese Rechte stehen 
nicht im Widerspruch zum Europarecht. Vielmehr enthalten sie spezifische 
Regelungen zur Förderung der Rechtssicherheit und zur Stärkung der 
Rechtsposition des Einzelnen, die im Europarecht nicht vorhanden sind. 
Dies resultiert aus den umfangreichen Kontrollbefugnissen im Bereich des 
Steuerrechts, denen der Gesetzgeber mit einer Stärkung der Verfahrensrechte 
des Individuums entgegen getreten ist. Für die OLAF-Kontrollen gelten in 
dem Fall, dass die Verfahrensrechte im italienischen Recht weitergehen als 
im Europarecht, die italienischen Rechte. Diese füllen aufgrund ihres Um-
fangs eine bestehende Lücke im Europarecht. Mithin kann der Steuerpflich-
tige bei OLAF-Kontrollen alle Verfahrensrechte nach dem „Statuto dei dirit-
ti del contribuente“ wahrnehmen. Darunter fällt etwa, dass keine Sanktionen 
bei unklarer Rechtslage gegen den Steuerzahler erlassen werden können, 
dass der Steuerpflichtige das Recht hat, die Kontrollen bei der untersuchen-
den Behörde oder seinem Rechtsbeistand durchführen zu lassen, etc1293. 
Auch die zeitliche Begrenzung betrifft die OLAF-Kontrollen.  

3. Verfahrensrechte bei den sektorbezogenen Kontrollen 

Die Verfahrensrechte bei den sektorbezogenen Kontrollen sind vor allem 
gekennzeichnet durch die in dem Gesetz Nr. 241/1990 normierten Rechte, 
die als gemeinsamer Nenner für das gesamte Verwaltungsverfahren gelten. 
Die einzelnen Sektoren sind äußerst unterschiedlich in der Ausgestaltung 
ihrer Verfahrensrechte. 

a. Zollrecht  

Im Bereich der Kontrollen des Zollrechts gilt das „statuto del contribuente“, 
da hier nach dem Gesetz Nr. 4/1929 vorgegangen wird. Dieses Gesetz ist ein 
Steuergesetz. Bei allen Steuergesetzen gilt der „statuto del contribuente“, so 
dass auch im Zollbereich umfassende Verfahrensrechte des betroffenen 
Wirtschaftsteilnehmers garantiert sind. 

b. Agrarrecht – Verhältnis zum Europarecht  

Im Agrarrecht sind die Verfahrensrechte nicht so detailliert ausgestaltet wie 
auf dem Gebiet des Steuerrechts und des Zollrechts. Insgesamt sind die Ver-
fahrensrechte aus dem Gesetz Nr. 241/90 anwendbar, denn sie stellen ge-
setzliche Bestimmungen dar, die für alle Verwaltungsverfahren gelten, un-
abhängig von der sektoriellen Rechtslage.  

 

1293 Siehe hierzu: 5. Teil, A. II. 2. b. aa. – oo. 
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Das Gesetz Nr. 689/81 legt Befugnisse fest, die nicht solche der Steuerpoli-
zei sind, sondern der polizia giudiziaria. Für die Rechte, die der polizia giu-
diziaria nach dem c.p.p. zustehen, enthält das Gesetz Nr. 689/81 nur teilwei-
se einen Verweis im Hinblick auf die Vor-Ort-Kontrollen. Auf die Verfah-
rensrechte des Strafprozesskodex verweist Art. 13 Gesetz Nr. 689/81 nicht. 
Diese finden demnach keine Anwendung, da sie wesentlich stärker ausfor-
muliert sind als die Verwaltungsverfahrensrechte. Eigens normierte Verfah-
rensrechte sind in dem Gesetz Nr. 689/81 nicht enthalten. Ein Rückgriff auf 
das Gesetz Nr. 241/1990 ist demnach erforderlich1294.  

Die so genannte Carta dell’Agricoltore1295 enthält zumindest Rechte für die 
Wirtschaftsbeteiligten in der Landwirtschaft, indem es das Verfahren zur 
Erlangung öffentlicher Fördermittel vereinfacht. Allerdings sind keine Ver-
fahrensrechte für die Kontrollen der einzelnen Wirtschaftsbeteiligten vorge-
sehen. 

Ferner stehen über allem Verwaltungshandeln das Prinzip des „buon anda-
mento“ der Verwaltung und alle weiteren in der Verfassung festgelegten 
Rechte im Verwaltungsverfahren. 

c. Strukturfonds außer EAGFL, Ausrichtung – Verhältnis zum Eu-
roparecht 

Für den Bereich der Strukturfonds sind keine einzelnen Verfahrensrechte 
normiert, ebenso wie keine Kontrollbefugnisse bestehen. Auch hier bestehen 
die Rechte aus dem Gesetz Nr. 241/90 und die allgemeinen Verfahrens-
grundsätze. 

Bei den Strukturfonds tritt die Bedeutung des Gesetzes Nr. 526/99 besonders 
hervor. Denn durch die horizontalen Kontrollbefugnisse aus diesem Gesetz 
besteht auch die Möglichkeit für den Wirtschaftsbeteiligten, detailliert aus-
gestaltete Verfahrensrechte wahrzunehmen. Für die OLAF-Kontrollen gelten 
dieselben Voraussetzungen wie bei den horizontalen Steuerkontrollen. 

4. Allgemeine Verfahrensgrundsätze 

Die allgemeinen Verfahrensgrundsätze sind im italienischen Recht in ver-
schiedenen Normen geregelt. Grundsätzlich sind sie im Gesetz Nr. 241/1990 
über das Verwaltungsverfahren geregelt. Darüber hinaus finden sie sich in 
Art. 10 Abs. 1 Statuto del contribuente, der besagt, dass die Beziehungen 
zwischen Steuerpflichtigem und Finanzverwaltung von dem Prinzip der Zu-

 

1294 Vgl. zu den von OLAF zu beachtenden Rechten: 5. Teil, A. II. 1. a. – g. 
1295 Art. 31 Gesetz Nr. 675/96. 
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sammenarbeit und des guten Glaubens geprägt sind. Diese allgemein gesetz-
lichen Normen bringen jeweils verfassungsrechtliche Grundsätze zum Aus-
druck. Neben diesen ist die ordnungsgemäße Ermessensausübung ein Prin-
zip des italienischen Verwaltungsverfahrens. 

a. Ermessen  

Die Ausübung des Ermessens ist im italienischen Verwaltungsrecht ein ent-
scheidender Grundsatz. Das Ermessen der Verwaltung wird allgemein defi-
niert als die Möglichkeit, zwischen mehreren rechtlich möglichen Verhal-
tensweisen zu wählen, um das öffentliche Interesse zu schützen1296. Dabei 
müssen alle weiteren Interessen berücksichtigt werden, die sich mit dem 
öffentlichen Interesse überschneiden, um eine gerechte Gewichtung zu fin-
den und um das gesetzlich vorgeschriebene Ziel mit dem geringsten Eingriff 
für alle betroffenen Positionen, den öffentlichen und den privaten, zu errei-
chen1297. 

Die Grenzen des Ermessens der öffentlichen Verwaltung liegen in den zwin-
genden Kollektivinteressen, in der gesetzlich vorgeschriebenen Rechtsfolge, 
die immer das Ziel der Ermessensausübung darstellen muss, in den Prinzi-
pien der Logik, der Unparteilichkeit und der Vernunft, die dem Verwal-
tungshandeln zugrunde liegen müssen und in dem Prinzip der genauen und 
vollständigen Information1298. Vor allem ist eine Verwaltungsmaßnahme un-
wirksam, wenn sie durch Ermessensüberschreitung gekennzeichnet ist1299. 

b. Verfassungsrechtlich festgelegte wesentliche Verwaltungsprinzi-
pien 

In der Verfassung sind einige Grundregeln des Verwaltungshandelns aufge-
führt. Diese sind das Legalitätsprinzip, der Grundsatz des „buon andamen-
to“, das Prinzip der Unparteilichkeit und der Grundsatz des vernünftigen 
Verwaltungshandelns. 

 

1296 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 398; Cognetti, Profili sostanziali 
della legalità amministrativa, S. 89; Compendio di Diritto pubblico, S. 261; Nigro, 
in: Amato/Barbera, Manuale di Diritto Pubblico, S. 719. 

1297 Delpino/del Giudice/Caringella, Compendio di Diritto Amministrativo, S. 207; 
Giannini, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, S. 35 f.; Nigro, in: 
Amato/Barbera, Manuale di Diritto Pubblico, S. 719. 

1298 Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, S. 495; Delpino/del Giudice/Carin-
gella, Compendio di Diritto Amministrativo, S. 207 f. 

1299 Benvenuti, La discrezionalità amministrativa, S. 164; Nigro, in: Amato/Barbera, 
Manuale di Diritto Pubblico, S. 720. 
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aa. Legalitätsprinzip 

Das Legalitätsprinzip beinhaltet die Übereinstimmung der Verwaltungsakti-
vität mit den gesetzlichen Vorschriften1300. Der Grundsatz der Legalität ist 
im Gesetzesvorbehalt enthalten. Die Verwaltung ist verpflichtet, die gesetz-
lich festgelegten Ziele zu verfolgen und dabei die Gesetze anzuwenden1301. 
Dieses Prinzip stellt vor allem die Anwendung der Gesetze sicher und soll 
den Bürger vor Willkür der Verwaltung schützen. Handlungen der öffentli-
chen Verwaltung, die nicht gesetzeskonform ergehen, sind unwirksam. 

bb. Buon andamento 

In Art. 97 der italienischen Verfassung ist das Prinzip des „buon andamento“ 
– des guten Verlaufs des Verwaltungshandelns – vorgesehen, welches das 
Element der Verhältnismäßigkeit enthält. Dieser Grundsatz beinhaltet die 
Pflicht für die Verwaltungsbeamten und Verwaltungsangestellten, ihre Maß-
nahmen nach den Zielen der Wirksamkeit, Effizienz, Schnelligkeit und Wirt-
schaftlichkeit des Verwaltungshandelns auszurichten1302. Die Kriterien des 
guten Verwaltungshandelns werden auch in Art. 1 Gesetz Nr. 241/1990 unter 
den Begriffen der Wirksamkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungs-
verfahrens aufgeführt. Die Wirksamkeit bedeutet die Geeignetheit der Ver-
waltungstätigkeiten, die gesetzlich zum Schutz der öffentlichen Sicherheit 
festgeschriebenen Ziele zu verfolgen1303. Die Wirtschaftlichkeit beinhaltet 
die Optimierung der Ergebnisse in Bezug auf die zur Verfügung stehenden 
Mittel. 

cc. Prinzip der Unparteilichkeit 

Das Prinzip der Unparteilichkeit ist in Art. 3 und Art. 97 der italienischen 
Verfassung geregelt. Dabei muss die Verwaltung abstrakt unparteilich sein 
und sich im gesamten Verwaltungsverfahren unvoreingenommen verhal-
ten1304. Unparteilichkeit bedeutet in diesem Sinne nicht nur das Verbot der 
Diskriminierung, sondern auch die Verpflichtung der öffentlichen Verwal-

 

1300 Compendio di Diritto pubblico, S. 259; Delpino/del Giudice/Caringella, Compendio 
di Diritto Amministrativo, S. 205. 

1301 Cerulli Irelli, Corso di Diritto amministrativo, S. 36. 
1302 D’Alessio, Il buon andamento dei pubblici uffici, S. 45 f.; Pastori, in: Ama-

to/Barbera, Manuale di Diritto Pubblico, S. 530 f. 
1303 Compendio di Diritto pubblico, S. 259; Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrati-

vo, S. 390 f. 
1304 Delpino/del Giudice/Caringella, Compendio di Diritto Amministrativo, S. 204 f.; 

Pastori, in: Amato/Barbera, Manuale di Diritto Pubblico, S. 530. 
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tung, nicht voreingenommen ein bestimmtes Interesse zu privilegieren, son-
dern alle betroffenen Interessen auszumachen und zu bewerten1305. 

dd. Prinzip des vernünftigen Verwaltungshandelns 

Das Prinzip des vernünftigen Verwaltungshandelns wird beeinflusst durch 
die Grundsätze der Gleichheit, der Unparteilichkeit und des „buon andamen-
to“. Nach dem Grundsatz des vernünftigen Verwaltungshandelns muss die 
Verwaltung über die Beachtung der normativen Bestimmungen hinaus ratio-
nal handeln, um willkürliche und irrationale Entscheidungen zu vermei-
den1306. Dieser Grundsatz soll dazu führen, dass die Verwaltung sich nicht 
darauf beschränkt, formal gesetzesgemäß zu handeln, sondern dabei ver-
nünftig vorgeht. Auch die Nichtbeachtung dieses Grundsatzes führt zur Un-
wirksamkeit der Verwaltungsmaßnahme1307.  

c. Verhältnis zum Europarecht 

Die allgemeinen Rechtsgrundsätze im Europarecht sind die Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung, das Verhältnismäßigkeitsprinzip, der Gleichheitssatz, die 
ordnungsgemäße Ermessensausübung, der Grundsatz des Vertrauensschut-
zes, der Rechtssicherheit und des fairen Verwaltungsverfahrens. Im italieni-
schen Recht sind diese Rechte unter weitere Begriffe gefasst, wie z.B. das 
Prinzip des vernünftigen Verwaltungshandelns. Unter das Prinzip des ver-
nünftigen Verwaltungshandelns und den Grundsatz des „buon andamento“ 
fällt auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, ohne dass dieser Begriff 
verwendet würde. Alle im Gemeinschaftsrecht vorgesehenen Rechtsgrund-
sätze existieren auch in Italien. Vor allem in der italienischen Verwaltungs-
praxis haben sich diese Grundsätze seit langer Zeit herausgebildet. Für die 
Kontrollen des OLAF gelten vorbehaltlich der europäischen Grundsätze die 
italienischen Prinzipien des Verwaltungsrechts. Die europäischen Rechts-
grundsätze stimmen allgemein mit den italienischen überein, so dass OLAF 
auf die europäischen Grundsätze zurückgreift. Beim Nichtvorhandensein 
einzelner Grundsätze oder einer fehlenden Ausprägung wird auf das italieni-
sche Recht zurückgegriffen. Dabei sind vor allem die von der Rechtspre-
chung konsolidierten Prinzipien zu beachten. 

 

1305 Allegretti, L’imparzialità amministrativa, S. 194; Cerri, Imparzialità e indirizzo 
politico nella pubblica amministrazione, S. 239. 

1306 Delpino/del Giudice/Caringella, Compendio di Diritto Amministrativo, S. 205; 
Morbidelli, Diritto Costituzionale italiano e comparato, S. 250. 

1307 Compendio di Diritto pubblico, S. 260; Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrati-
vo, S. 403. 
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B. Wahrung der Grundrechte 

Von erheblicher Bedeutung für die OLAF-Kontrollen sind die Grundrechte 
der Wirtschaftsteilnehmer, da sie die Grenzen staatlichen Handelns begrün-
den1308. 

I. Europarecht 

Die Grundrechte und Grundfreiheiten1309 sind im Gemeinschaftsrecht zwar 
bindend für das Handeln der Gemeinschaftsbehörden und –bediensteten, 
aber nicht komplett kodifiziert. Einzelne Grundrechte sind in sehr unvoll-
ständiger Form teilweise im Gemeinschaftsvertrag enthalten1310. 

Eine Grundrechtscharta ist zwar zur Festlegung der Grundrechte auf Ge-
meinschaftsebene geschaffen und proklamiert worden1311. Diese ist jedoch 
zurzeit noch nicht rechtlich verbindlich, so dass sie keine Rechtswirkungen 
entfalten kann1312. 

Vielmehr sind die Grundrechte durch die Rechtsprechung des EuGH entwi-
ckelt und konkretisiert worden1313. Die Gemeinschaftsgrundrechte erfüllen 
auf dem Gemeinschaftsgebiet dieselbe Funktion wie die nationalen auf dem 

 

1308 Siehe 12. Erwägungsgrund Verordnung Nr. 2185/96, ABlEG 1999 Nr. L 292, S. 2 ff.  
1309 Vgl. Allgemein Beutler, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, EUV, Art. F, Rn. 22 ff.; 

Borchardt, in: Lenz, EGV, Art. 220, Rn. 30 ff.; Chwolik-Lanfermann, Grundre-
chtsschutz in der EU, S. 41 ff.; Feger, DÖV 1987, S. 322; Gerstner/Goebel, JURA 
1993, S. 626 ff; Gornig/Trüe, JZ 2000, 395, 505; Hirsch, in: Kreuzer/Scheuing/ 
Sieber, S. 10 ff.; Kingreen, JuS 2000, S. 857 ff.; Kokott, AöR 121 (1996), S. 599 ff.; 
Notthoff, RIW 1995, S. 541 ff.; Pernice, in: Grabitz/Hilf, Art. 164, Rn. 43 ff.; Ren-
geling, Grundrechtsschutz in der EG, S. 1 ff.; Schilling, EuGRZ 2000, 1 ff.; Schwei-
tzer/Hummer, Europarecht, Rn. 786 ff.; Zuleeg, DÖV 1992, S. 937 ff. 

1310 Diskriminierungsverbot, Art. 12 EG, die Grundfreiheiten, Art. 23 ff., Art. 39 ff., Art. 
43 ff., 49 ff., 56 ff. EG, Vereinigungsfreiheit, Art. 137 EG, Berufs- und Geschäftsge-
heimnis, Art. 287 EG, Lohngleichheit von Mann und Frau, Art. 141 EG, Rechte aus 
der Unionsbürgerschaft, Art. 17 ff. EG. 

1311 Charta der Grundrechte der Europaeischen Union, ABlEG 2000 Nr. C 364, S. 1 ff. 
1312 Calliess, EuZW 2001, S. 261, 268; Pache, EuR 2001, S. 475, 485; Streinz, Europa-

recht, Rn. 358 a. 
1313 EuGH, Rs. 29/69 – Stauder/Stadt Ulm, Slg. 1969, 419, 425; Rs. 11/70 – Internatio-

nale Handelsgesellschaft/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, 
Slg. 1970, 1125, 1135; Rs. 4/73 – Nold/Kommission, Slg. 1974, 491 ff. Vgl. dazu 
Kingreen, JuS 2000, S. 857, Rengeling, Grundrechtsschutz in der EG, S. 1 ff.; 
Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 792, Streinz, Bundesverfassungsgerichtlicher 
Rechtsschutz und EG, S. 399 ff.  
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nationalen Gebiet. Sie stellen einen moralischen Ausdruck der gesellschaft-
lichen Wertordnung dar und sind gleichzeitig vor allem Abwehrrechte des 
Bürgers gegen das Tun der Gemeinschaftsorgane1314. 

Grundrechte im Gemeinschaftsrecht wirken für natürliche Personen mit U-
nionsbürgerschaft gemäß Art. 17 EG. Für juristische Personen gelten die 
Grundrechte des Gemeinschaftsrechts, sofern das jeweilige Grundrecht sei-
nem Wesen nach auf diese Person anwendbar ist1315. 

Die Maßnahmen der Verwaltung müssen grundsätzlich mit den Zielen der 
Gemeinschaft und dem Gemeinwohl übereinstimmen. Außerdem dürfen 
Grundrechte auch durch Eingriffe von Seiten der Gemeinschaftsorgane in 
ihrem Wesensgehalt nicht berührt werden1316. Grundsätzlich gelten die 
Grundrechte für die Organe der Gemeinschaften1317. Wenn die Mitgliedstaa-
ten Gemeinschaftsrecht vollziehen, sind sie ebenso an die gemeinschaftlich 
anerkannten Grundrechte gebunden1318. 

1. Recht auf Privatsphäre 

Unter den durch den EuGH anerkannten Grundrechten ist das Recht auf Pri-
vatsphäre des Einzelnen1319 von besonderer Bedeutung. Die Bestimmung 
des Schutzbereichs orientiert sich in der EuGH-Rechtsprechung1320 vor al-
lem an Art. 8 EMRK. Dieser schützt das Recht des Einzelnen auf Achtung 
seines Privat- und Familienlebens, der Wohnung und des Briefverkehrs. 
Darunter fällt auch der Schutz der Weitergabe personenbezogener Daten an 
Unbefugte1321. 

 

1314 Kingreen, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 6, Rn. 16, Pernice, in: Grabitz/Hilf, 
Art. 164, Rn. 62 e, Von Gersdorf, AöR (119) 1994, S. 400 ff. 

1315 Bleckmann/Pieper, in: Dauses, Handbuch des EU-WirtschaftsR, B III, Rn. 136; 
Stumpf, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 6, Rn. 53. 

1316 EuGH, Rs. 5/88 – Wachauf/Bundesanstalt für Ernährung und Forstwirtschaft, Slg. 
1989, 2609, 2639; Rs. 265/87 – Schräder/Hauptzollamt Gronau, Slg. 1989, 2237, 
2269. Kingreen, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 6, Rn. 69 f. 

1317 EuGH, Rs. 149/77 – Defrenne/Sabena, Slg. 1978, 1365, 1379. 
1318 EuGH, Rs. 5/88 – Wachauf/Bundesanstalt für Ernährung und Forstwirtschaft, Slg. 

1989, 2609, 2639; Rs. C-2/92 – The Queen/Ministry of Agriculture, ex parte: Bo-
stock, Slg. 1994, I-955, 983; Rs. C-260/89 – ERT, Slg. 1991, S. I – 2925, 2963; Rs. 
C-288/89 – Gouda u.a./ Commissariat voor de Media, Slg. 1991, I-4007, 4043. 

1319 EuGH, Rs. 136/79 – National Panasonic, Slg. 1980, 2033, 2056 f.; Rs. C-62/90 – 
Kommission/Deutschland, Slg. 1992, I-2575, 2609; Rs. C-404/92 P – Aidstest, Slg. 
1994, I-4737, 4789 f. 

1320 EuGH, Rs. 46/87 und 227/88 – Hoechst AG/Kommission, Slg. 1989, 2859, 2924 f. 
1321 EuGH, Rs. 145/83 – Adams/Kommission, Slg. 1985, 3539, 3587 ff. 
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2. Schutz der Wohnung 

Auch der Schutz der Wohnung ist in Art. 8 EMRK festgelegt. Der EuGH 
berücksichtigt bei seiner Schutzbereichsbestimmung diesen Tatbestand1322. 
Dabei unterfällt dem Schutzbereich der Wohnung nur der private Lebens-
raum, nicht auch noch zusätzlich die Geschäftsräume1323. Insofern wird ver-
wiesen auf die äußerst unterschiedlich ausgestaltete Rechtslage in den Mit-
gliedstaaten. Eine Erstreckung des Schutzes auf Geschäftsräume wäre für 
einen umfassenderen Schutz wünschenswert. Bisher fallen Eingriffe in Ge-
schäftsräume unter das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit. 

3. Allgemeine Handlungsfreiheit 

Auch das Recht der allgemeinen Handlungsfreiheit ist von dem EuGH als 
Grundrecht anerkannt1324. Jedoch wurde bisher kein Schutzbereich dieses 
Grundrechts bestimmt1325. Eine bedeutende Konsequenz aus dem Schutz der 
allgemeinen Handlungsfreiheit liegt in den Ausführungen des EuGH1326 zu 
den Umständen, dass Eingriffe der öffentlichen Gewalt in Individualrechte 
auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen müssen und dass sie aus den ge-
setzlich angegebenen Gründen gerechtfertigt sein müssen.  

4. Berufsfreiheit 

Ferner ist die Berufsfreiheit ein vom EuGH anerkanntes Grundrecht1327. Die-
ses umfasst sowohl das Recht auf freie Berufswahl als auch das Berufsaus-

 

1322 Pernice, in: Grabitz/Hilf, Art. 164, Rn. 79. 
1323 EuGH, Rs. 46/87 und 227/88 – Hoechst AG/Kommission, Slg. 1989, 2859, 2924 ff., 

verb. Rs. 97-99/87 – Dow Chemical Ibérica u.a./Kommission, Slg. 1989, 3181, 
3185. Vgl. auch Arnold, EuR, Beiheft 1/1995, S. 7, 17 ff.; Kamburoglou/Pirrwitz, 
RIW 1990, S. 263 ff.; Rengeling, Grundrechtsschutz in der EG, S. 120 ff.  

1324 EuGH, Verb. Rs. 133-136/85 – Rau Lebensmittelwerke u.a./Bundesanstalt für lan-
dwirtschaftliche Marktordnung, Slg. 1987, 2289, 2239. Vgl. Rengeling, Grundre-
chtsschutz in der EG, S. 136; Schwarze, NJ 1994, S. 53, 54; Steinberger, VVDStrRL 
50 (1991), S. 9, 26. 

1325 Kingreen, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 6, Rn. 164. 
1326 EuGH, Rs. 133–136/85 – Walter Rau Lebensmittelwerke u.a./Bundesanstalt für 

landwirtschaftliche Marktordnung, Slg. 1987, 2289, 1339; Rs. 46/87 und 227/88 – 
Hoechst AG/Kommission, Slg. 1989, 2859, 2924 ff.; Verb. Rs. 97-99/87 – Dow 
Chemical Ibérica u.a./Kommission, Slg. 1989, 3181, 3186. Dazu auch Kingreen, in: 
Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 6, Rn. 164. 

1327 EuGH, Verb. Rs. 172/83 und 226/83 – Hoogovens Groep BV/Kommission, Slg. 
1985, 2831, 2842; Rs. 177/90 – Kühn, Landwirtschaftskammer Weser-Ems, Slg. 
1992, I-35, 63 f.; Rs. C-306/93 – SMW-Winzersekt GmbH/Land Rheinland-Pfalz, 
Slg. 1994, I-5555, 5556; Rs. C-44/94 – National Federation of Fishermen’s Organi-
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übungsrecht1328 und gilt auch als Recht auf wirtschaftliche Betätigung. Die 
Berufsfreiheit wird bei den Kontrollen des OLAF regelmäßig betroffen sein. 
Allerdings müssen hier wesentliche Beeinträchtigungen vorliegen. 

5. Eigentumsrecht 

Des Weiteren erkennt der EuGH das Eigentumsrecht des Einzelnen als 
Grundrecht an1329. 

Allerdings muss das Eigentumsrecht in seinem Wesensgehalt angetastet 
sein, so dass der Gesetzgeber einen weiten Gestaltungsspielraum hat. Bloße 
Belästigungen dieser Grundfreiheiten, Chancen oder Aussichten stellen kei-
ne Eingriffe in diese Grundrechte dar. 

Weitere vom EuGH anerkannte Grundrechte wie die Meinungsfreiheit und 
Pressefreiheit, so genannte Kommunikationsgrundrechte, sind für den Be-
reich der OLAF-Kontrollen nicht relevant.  

II. Grundrechte im italienischen Recht 

Im italienischen Recht sind die von den Kontrollen des OLAF betroffenen 
Grundrechte das der persönlichen Freiheit, der Unverletzlichkeit der Woh-
nung, der Freiheit und des Geheimnisses der Korrespondenz bzw. Briefge-
heimnis und die Berufsfreiheit. 

1. Persönliche Freiheit 

Das Recht auf persönliche Freiheit ist im italienischen Recht als verfas-
sungsrechtliches Grundrecht verankert. 

a. Tatbestandsmerkmale  

Das Grundrecht der persönlichen Freiheit ist in der Verfassung festgelegt. 
Dieses Recht steht nicht lediglich Italienern zu, sondern auch Ausländern 

 

sations u.a./Federation of Highlands und Islands Fisherman u.a., Slg. 1995, I–3115, 
3152; verb. Rs. C-296/93 und C-307/93 – Frankreich und Irland/Kommission, 
Slg.1996, I-795, 828; Rs. C-200/96 – Metronome Musik GmbH/Music Point Ho-
kamp GmbH, Slg. 1998, I-1953, 1971; Rs. C-293/97 – H.A. Standley u.a., Slg. 
1999, I-2603, 2648. 

1328 EuGH, Rs. 116/82 – Kommission/Deutschland, Slg. 1986, 2519, 2545; Rs. 234/85 – 
Keller, Slg. 1986, 2897, 2912; verb. Rs. 133/85 und 136/85 – Rau/BALM, Slg. 
1987, 2289, 1338; Rs. 265/87 – Schräder HS Kraftfutter, Slg. 1989, 2237, 2267. 

1329 EuGH, Rs. 4/73 – Nold/Kommission, Slg. 1974, 491, 507; Rs. 44/79 – Hauer/Land 
Rheinland-Pfalz, Slg. 1979, 3727, 3745 ff.; Verb. Rs. 41/79, 121/79 und 796/79 – 
Testa, Maggio und Vitale/Bundesanstalt für Arbeit, Slg. 1980, 1979, 1996. 
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und Staatenlosen. Dieses Grundrecht begründet die rechtliche Voraussetzung 
für alle Freiheitsrechte, die von der Verfassung garantiert werden, es bein-
haltet die grundlegende Bedingung dafür, dass ein Individuum die notwen-
dige Selbstbestimmung und Unabhängigkeit hat, um jedes andere Freiheits-
recht ausüben zu können1330. Die persönliche Freiheit besteht in dem Recht 
des Einzelnen, keinem körperlichen Zwang ausgesetzt zu sein, der seine 
Bewegungs- und Handlungsfreiheit einschränkt1331. 

Die persönliche Freiheit ist in der Verfassung in zwei Normen festgelegt, in 
Art. 13 und Art. 23. Art. 13 der italienischen Verfassung legt in Absatz 1 
fest, dass die persönliche Freiheit unverletzlich ist. Art. 23 der Verfassung 
sieht vor, dass dem Einzelnen kein persönliches Verhalten und keine Vermö-
gensleistung auferlegt werden können, wenn nicht durch ein Gesetz. Art. 13 
legt weiter fest, dass keine Form von Haft, von Untersuchungen oder Perso-
nendurchsuchungen und auch keine andere Einschränkung der persönlichen 
Freiheit vorgenommen kann, außer durch eine begründete Anordnung eines 
Richters und nur in den Fällen und nach den Vorgehensweisen, die von ei-
nem Gesetz geregelt sind. Dies beinhaltet drei grundlegende Garantien, den 
Gesetzesvorbehalt für die Beschränkung der persönlichen Freiheit, den 
Richtervorbehalt und die Pflicht zur Begründung des Eingriffs. 

b. Schranken für die persönliche Freiheit 

Art. 13 bestimmt, dass das Recht der persönlichen Freiheit nur durch einen 
Richter und nach dem Gesetz eingeschränkt werden kann. In Fällen von be-
sonderer Erforderlichkeit und Dringlichkeit kann aber die polizia giudiziaria 
zu Zwecken der öffentlichen Sicherheit provisorische Maßnahmen ergreifen, 
welche die persönliche Freiheit beschränken können, die allerdings von dem 
zuständigen Richter innerhalb von 96 Stunden bestätigt werden müssen1332.  

Die Schutzmaßnahmen, die das Grundrecht der persönlichen Freiheit be-
schränken können, sind die Haft oder Verbotsmaßnahmen mit geringerem 
Eingriff. Die Festlegung dieser Beschränkungen steht dem Richter auf An-
frage der Staatsanwaltschaft zu. 

Außerdem besteht die Möglichkeit der Einschränkung dieses Grundrechts 
durch gegenstandsbezogene Schutzmaßnahmen. Dabei handelt es sich um 
Maßnahmen, die Auswirkungen auf das Vermögen haben und die zu Schutz-

 

1330 Compendio di Diritto Pubblico, S. 351; Vignocchi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, 
S. 646 f. 

1331 Cocozza/Corso, in: Amato/Barbera, Manuale di Diritto pubblico, S. 216; Nania, La 
libertà individuale nell’esperienza costituzionale italiana, S. 23 f. 

1332 Compendio di Diritto Pubblico, S. 353; Gallo, La polizia giudiziaria, S. 118. 
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zwecken für die Zahlung von Geldstrafen, den Ausgaben des Gerichts oder 
eventuellen Schadensersatzansprüchen durchgeführt werden (sequestro con-
servativo, Artt. 316–320 c.p.p.) oder die das Begehen von neuen Delikten 
oder weitere Folgen von schon begangenen Delikten beschränken sollen 
(sequestro preventivo, Artt. 321–323 c.p.p.). Auch diese Maßnahmen wer-
den von der Staatsanwaltschaft gegenüber dem Richter angefordert1333.  

2. Das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung 

Art. 14 Abs. 1 der Verfassung legt die Unverletzlichkeit der Wohnung fest. 
Auch die Unverletzlichkeit der Wohnung ist ein allgemeines Grundrecht, 
das nicht nur Italienern vorbehalten ist. Dieses beinhaltet die Freiheit, den 
Ort zu wählen, an dem der Wohnsitz eingerichtet werden soll, die Freiheit, 
innerhalb der eigenen Wohnung jede legale Handlung vorzunehmen und das 
Recht, andere daran zu hindern, die Wohnung zu betreten, wenn sie nicht 
durch ein Gesetz dazu ermächtigt sind1334. Der Begriff der Wohnung wird 
dabei weit ausgelegt. Er beinhaltet nicht nur den Wohnsitz sondern auch den 
Ort, an dem die betreffende Person arbeitet, Zufallsaufenthalte oder z.B. 
auch ein Hotelzimmer1335. Die Wohnung umfasst jede Örtlichkeit, an der der 
Rechtsinhaber den Vorsatz hat, die Anwesenheit von Dritten auszuschließen, 
um sein Seelenleben oder seine geistigen, kulturellen oder sozialen Interes-
sen auszuleben1336. Nach Art. 14 der Verfassung können außer in den vom 
Gesetz vorgeschriebenen Fällen – Art. 615 c.p.p. – keine Durchsuchungen, 
Untersuchungen, Beschlagnahmen vorgenommen werden. Diese Unverletz-
lichkeit ist jedoch bei Untersuchungen aus gesundheitlichen Gründen und 
Gründen der öffentlichen Unversehrtheit/Sicherheit oder zu wirtschaftlichen 
und steuerlichen Zwecken ausgeschlossen. Die Anwendung von Zwangs-
maßnahmen (Durchsuchungen und Beschlagnahmen) ist ohne eine vorher-
gehende oder nachfolgende richterliche Anordnung rechtswidrig1337. Die 
Unverletzlichkeit der Wohnung kann auch auf juristische Personen ausge-
weitet werden, sofern der Begriff der Wohnung nach der Verfassung darauf 
anwendbar ist. 

 

1333 Carcano/Fojadelli, Custodia cautelare e libertà personale, S. 42; Cocozza/Corso, in: 
Amato/Barbera, Manuale di Diritto pubblico, S. 224. 

1334 Amato, Commento all’art. 14 cost., in: Commentario della Costituzione, S. 54 ff; 
Vignocchi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, S. 649. 

1335 Compendio di Diritto Pubblico, S. 356; Traverso, La nozione di domicilio nell’art. 
14 cost., in: Studi in onore di A. Amorth, vol. II, S. 843 ff. 

1336 Cocozza/Corso, in: Amato/Barbera, Manuale di Diritto pubblico, S. 232. 
1337 Compendio di Diritto Pubblico, S. 357; Vignocchi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, 

S. 649. 
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3. Freiheit und Geheimnis der Korrespondenz 

Art. 15 der Verfassung schützt die Freiheit und das Geheimnis der Mittei-
lung der Gedanken, indem er die Unverletzlichkeit der Freiheit und des Ge-
heimnisses der Korrespondenz und von jeder anderen Art der Kommunika-
tion zum Schutz der Privatsphäre gegen Missbrauch festlegt. Der Schutz der 
Korrespondenz betrifft die briefliche, telegrafische und telefonische Mittei-
lung1338. Die verfassungsrechtliche Garantie erstreckt sich auf alle Formen 
der Mitteilung der eigenen Gedanken, auch auf neue Medien wie die elekt-
ronische Post oder die Schaffung einer eigenen Homepage im Internet1339. 
Die Freiheit der Korrespondenz schützt den Absender und den Empfänger 
der Mitteilung1340. Das Recht auf Freiheit der Korrespondenz schützt jede 
natürliche und juristische Person sowie soziale Einrichtungen1341. Auch bei 
diesem Freiheitsrecht ist der Richtervorbehalt vorgesehen, zumal seine Ein-
schränkung nur durch eine begründete Anordnung des zuständigen Richters 
und nach den gesetzlichen Vorgaben erfolgen kann. 

4. Berufsfreiheit 

Die Berufsfreiheit wird in Italien nicht wie die anderen Freiheitsrechte be-
handelt, da dem Prinzip der Arbeit in der italienischen Verfassung ein be-
sonderer Stellenwert zukommt. Nach Art. 1 der Verfassung ist Italien eine 
demokratische Republik, die auf der Arbeit gründet. Die Arbeit wird gleich-
zeitig als Recht und als Pflicht des Einzelnen angesehen. Art. 4 Abs. 1 der 
Verfassung bestätigt: Die Republik erkennt bei allen Bürgern das Recht auf 
Arbeit an und schafft die Bedingungen, damit dieses Recht tatsächlich wahr-
genommen werden kann. Das Recht auf Arbeit, das in Art. 1 der Verfassung 
festgelegt ist, stellt kein Recht dar, das rechtlich einklagbar ist, sondern ein 
Grundprinzip, das dem ordentlichen Gesetzgeber eine Richtung vorgibt1342. 
Das Recht auf Arbeit ist ein Freiheitsrecht, da jeder Bürger, auch wenn er 
gehalten ist, eine berufliche Tätigkeit auszuüben, in der Wahl seiner Tätig-
keit frei ist. Zudem ist das Recht auf Arbeit ein Bürgerrecht, das dem Bürger 
gemäß Art. 4 der italienischen Verfassung den Anspruch auf Schaffung der 

 

1338 Pace, Commento all’art. 15 cost., in: Commentario della Costituzione, S. 80 ff.; 
Vignocchi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, S. 652. 

1339 Compendio di Diritto Pubblico, S. 357. 
1340 Cocozza/Corso, in: Amato/Barbera, Manuale di Diritto pubblico, S. 234. 
1341 Pace, Contenuto e oggetto della libertà di corrispondenza e di comunicazione, in: 

Scritti in onore di C. Mortati, vol. III, S. 910; Vignocchi/Ghetti, Corso di Diritto 
Pubblico, S. 652. 

1342 Onida, in: Amato/Barbera, Manuale di Diritto pubblico, S. 106 f. 
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Bedingungen für Arbeitsplätze gewährt1343. Art. 4 Abs. 2 der italienischen 
Verfassung bestimmt, dass jeder Bürger die Pflicht hat, nach den eigenen 
Möglichkeiten und der eigenen Wahl eine Tätigkeit oder Funktion auszu-
üben, die den materiellen oder geistigen Fortschritt der Gesellschaft fördert. 
Dabei handelt es sich nicht um eine rechtliche, sondern um eine ausschließ-
lich moralische Pflicht. Die italienische Verfassung regelt in einigen Nor-
men die Arbeitsbeziehungen, so in Art. 35–40 Verfassung, in den Bereichen 
der Entlohnung, Ferien, des Mutterschaftsurlaubs, der Sozialfürsorge etc. 

5. Garantien für einen gerichtlichen Rechtsschutz 

Alle Bürger haben ein Recht auf Verteidigung vor einem gesetzlichen Rich-
ter und auf die Entschädigung für Justizfehler. Das Gesetz Nr. 217/1990 sah 
zunächst vor, dass dies ausschließlich bei Strafprozessen und Militärstraf-
prozessen galt und bei Zivilprozessen lediglich, sofern eine Schadensersatz-
forderung bestand. Durch das Gesetz vom 29.3.2001, Nr. 134 wurde diese 
Gesetzgebung auf zivilrechtliche und verwaltungsrechtliche Urteile ausge-
weitet. Art. 24 der italienischen Verfassung bestimmt, dass jedermann vor 
einem Gericht den Schutz der eigenen Rechte und legitimen Interessen 
wahrnehmen kann. Niemandem kann der Richter genommen werden, der 
vorher durch Gesetz festgelegt wurde1344. Danach muss die Zuständigkeit 
des Richters nach objektiven Kriterien direkt gesetzlich bestimmt werden 
und vor der Ausübung seiner Tätigkeit festgelegt sein1345. Auch Art. 113 der 
italienischen Verfassung enthält das Grundrecht des Einzelnen auf gerichtli-
chen Rechtsschutz. Danach ist gegen die Akte der öffentlichen Verwaltung 
immer der Schutz der Rechtsprechung bezogen auf die subjektiven Rechte 
und legitimen Interessen zugelassen. 

III. Verhältnis/Anwendbarkeit zwischen Europarecht und italie-
nischem Recht 

Die im Europarecht durch den EuGH festgelegten Grundrechte entsprechen 
den im italienischen Recht bestehenden. Während der Europäische Ge-
richtshof die Geltung der Grundrechte festlegt und darüber hinaus Leitsätze 
formuliert, existiert in der italienischen Rechtsordnung eine lange Tradition 
der Grundrechte und ihrer Rechtsanwendung. Da alle Rechte – Schutz der 

 

1343 Mortati, Costituzione dello Stato (parte 1) dottrine generali), in: Scritti sulle fonti 
del diritto e sull’interpretazione (Raccolta di scritti – II), 1972, S. 79 ff.; Vignoc-
chi/Ghetti, Corso di Diritto Pubblico, S. 663.  

1344 Art. 25 italienische Verfassung. 
1345 Compendio di Diritto Pubblico, S. 280. 



B. Wahrung der Grundrechte 

277 

Privatsphäre, Schutz der Wohnung, Berufsausübung, Eigentumsrecht, All-
gemeine Handlungsfreiheit – sowohl im Europarecht als auch im italieni-
schen Recht vorhanden sind, kann für die Grundrechtsausübung auf die we-
sentlich detaillierteren Grundrechte Italiens zurückgegriffen werden. Dies 
gilt insofern, als sie nicht in Widerspruch zur Rechtsprechung des EuGH 
stehen und im konkreten Fall die Anwendung der nationalen Grundrechte 
zur Lückenfüllung notwendig ist.  
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C. Schutz der Informationen 

Der Schutz der Informationen, darunter fallen der Datenschutz, die Wahrung 
des Betriebsgeheimnisses und das Bankgeheimnis, ist im Europarecht und 
im italienischen Recht normiert. 

I. Europarechtliche Vorgaben 

Die europarechtlichen Vorgaben sind in der Kontrollverordnung aufgeführt. 
Für den Bereich des Datenschutzes gilt eine dazu ergangene Datenschutz-
richtlinie. Das Berufsgeheimnis ist in Art. 287 EG geregelt. Das Amtsge-
heimnis ist in dem Statut der Beamten enthalten1346.  

1. Kontrollverordnung 

Nach Art. 8 Abs. 1 bzw. Abs. 4 Kontrollverordnung sind die bei der Durch-
führung der Kontrollen erlangten Informationen zu schützen. Vor allem sind 
die Sachverhalte, die nach der Verordnung mitgeteilt oder erlangt wurden, 
vom Berufs- und Amtsgeheimnis abgedeckt. Zudem unterstehen sie demsel-
ben Schutz wie vergleichbare Informationen des nationalen Rechts des Mit-
gliedstaats, der sie verabschiedet hat. Dabei werden auch die korrespondie-
renden Dispositionen des Gemeinschaftsrechts beachtet1347. Die Kontrolleu-
re des OLAF müssen mithin Amtsverschwiegenheit wahren und den Daten-
schutz berücksichtigen. Darüber hinaus dürfen sie die erlangten Informatio-
nen nur zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften verwer-
ten. Für die Verwendbarkeit der gesammelten Informationen gilt, dass ledig-
lich die Institutionen der EG diese Informationen ausschließlich zu Zwecken 
des effektiven Schutzes der Gemeinschaft verwenden können. Solche Be-
schränkungen bestehen nicht in Bezug auf die nationalen Beamten, die an 
der Kontrolle teilgenommen haben. Diese sind dazu berechtigt, die gesam-
melten Daten zu anderen Zwecken zu nutzen, allerdings unter der Bedin-
gung, dass die nationalen Bestimmungen dies vorsehen. Außerdem muss die 
Zustimmung des betroffenen Mitgliedstaats vorhanden sein, wenn die In-
formationen innerhalb eines anderen Staates gesammelt wurden1348. 

 

1346 Siehe dazu: 2. Teil, B. VIII. 6. b. aa. – cc. 
1347 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7 gennaio 1997, S. 17. 
1348 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 2561, 7 gennaio 1997, S. 18. 
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2. Zollkodex 

Darüber hinaus ist für den Bereich des Zollrechts das Amtgeheimnis in Art. 
15 ZK geregelt. Danach fallen Angaben mit vertraulicher Natur unter die 
Geheimhaltungspflicht. Sie dürfen von den Zollbehörden nicht ohne aus-
drückliche Zustimmung der Person oder Behörde, die die Angaben gemacht 
hat, weitergegeben werden. Ausnahmen davon gelten, wenn die Zollbehör-
den gemäß dem geltenden Recht oder im Rahmen von Gerichtsverfahren zu 
der Weitergabe befugt sind. Art. 15 ZK findet wegen des Vorrangs des Ge-
meinschaftsrechts Anwendung. 

II. Italienisches Recht 

Im italienischen Recht bestehen unterschiedliche gesetzliche Vorgaben, je 
nachdem, ob der Datenschutz, das Amtsgeheimnis oder das Berufs- bzw. 
Betriebsgeheimnis betroffen sind.  

1. Der Schutz personenbezogener Daten 

Der Schutz personenbezogener Daten ist in Italien durch die Umsetzung der 
Richtlinie 95/46/EG1349 des Europäischen Parlaments und des Rates gere-
gelt. Das Gesetz vom 31.12.1996, Nr. 675 beinhaltet den Schutz der Perso-
nen und von anderen Rechtssubjekten in Bezug auf die Behandlung von per-
sonenbezogenen Daten. Diesbezüglich regelt Art. 27 Gesetz Nr. 675/96, dass 
die Behandlung der personenbezogenen Daten von den öffentlichen Ämtern 
nur für die Ausübung der institutionellen Funktionen zulässig ist. Ferner 
sieht Art. 15 Gesetz Nr. 675/96 vor, dass die personenbezogenen Daten ge-
schützt und kontrolliert werden müssen. Dadurch sollen die Risiken der 
auch zufälligen Zerstörung oder des Verlusts derselben Daten und die Risi-
ken des Zugangs ohne Ermächtigung oder der unzulässigen Bearbeitung 
oder der Bearbeitung zu anderen Zwecken als denen, zu denen die Daten 
gesammelt wurden, auf ein Minimum reduziert werden. Dies soll durch die 
Anwendung von angemessenen und präventiven Mitteln der Sicherheit er-
folgen. Des Weiteren bestimmt Art. 18 Gesetz Nr. 675/96, dass jeder, der 
durch die Behandlung von persönlichen Daten einen Schaden für andere 
begründet, nach Art. 2050 c.c.1350 Schadensersatz leisten muss. Außerdem ist 
nach Art. 36 Gesetz Nr. 675/96 jeder dazu verpflichtet, die nötigen Mittel 
anzuwenden, um die Sicherheit der persönlichen Daten zu garantieren. Soll-

 

1349 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten und zum freien Datenverkehr, ABlEG 1995 Nr. L 281, S. 31 ff. 

1350 Codice Civile, Zivilkodex. 
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te dies nicht erfolgen, wird der betreffende Amtsträger mit dem Ausschluss 
von seinem Amt bis zu einem Jahr oder bis zu zwei Jahren bestraft. Art. 35 
Abs. 1 und 2 Gesetz Nr. 675/96 sieht vor, dass jeder, der für sich oder andere 
Gewinn daraus ziehen möchte oder anderen Schaden zufügen möchte, in-
dem er gegen die Regeln des Gesetzes die Behandlung von persönlichen 
Daten vornimmt oder sie mitteilt oder verbreitet, mit dem Ausschluss aus 
dem Amt bis zu zwei Jahren bestraft wird1351. Gemäß Art. 7 Abs. 5 ter des 
Gesetzes Nr. 675/1996 ist die Behandlung der Daten, die bei der Ausübung 
der Steueruntersuchungen erlangt wurden, nicht zwingend dem Garanten 
mitzuteilen. 

2. Das Amtsgeheimnis 

Das Amtsgeheimnis ist in Art. 28 Gesetz vom 7.8.1990, Nr. 241, geregelt. 
Alle Verwaltungsangestellten und -beamten müssen das Amtsgeheimnis 
wahren. Sie dürfen keine Informationen, die Verwaltungsverfahren betref-
fen, oder Informationen, die sie wegen ihrer Funktion erfahren, an Unbefug-
te weiterleiten. Dies ist lediglich in den Fällen und nach den Vorgehenswei-
sen erlaubt, die beim Akteneinsichtsrecht vorgesehen sind. Im Bereich der 
eigenen Aufgabenbereiche erlassen die Angestellten und Beamten Kopien 
und Auszüge von Akten und Dokumenten des Amtes in den Fällen, die nicht 
von der Rechtsordnung verboten sind. 

Daraus ergibt sich, dass das Amtsgeheimnis jedes Mal ausgeschlossen ist, 
wenn die Mitteilung von Informationen nach den Normen des Aktenein-
sichtsrechts durchgeführt wird. Das Verbot, Informationen und Daten mitzu-
teilen, ist nicht von der Möglichkeit abhängig, dass durch die Mitteilung ein 
Schaden für die öffentliche Verwaltung entsteht1352. Der Pflicht zum Amts-
geheimnis sind die Beamten der Finanzverwaltung und die der Guardia di 
Finanza bezogen auf die Informationen und Daten unterworfen, die sie bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der Ausübung ihrer gesetzlich vorge-
sehenen Befugnisse erfahren (Art. 68 des D.P.R. 29.9.1973, Nr. 600 und Art. 
66 des D.P.R. 26.10.1972, Nr. 633)1353. 

Die zollrechtlichen Vorgaben zum Amtsgeheimnis in Art. 13 ZK gelten auch 
direkt im italienischen Recht. 

 

1351 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 360000, 1/98, S. 43. 
1352 Caringella, Il procedimento amministrativo, S. 273. 
1353 Circolare der Guardia di Finanza Nr. 360000, 1/98, S. 42. 
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3. Das Bankgeheimnis 

Das Bankgeheimnis ist insofern bei den Untersuchungen des OLAF bzw. bei 
den nationalstaatlichen Untersuchungen relevant, als die Kontrolleure im 
Bereich der steuerrechtlichen Ermittlungen befugt sind, Untersuchungen bei 
Banken vorzunehmen1354. Es handelt sich hierbei um eine der stärksten Be-
fugnisnormen der Finanzverwaltung bei der Ermittlung der Steuerhinterzie-
hungen1355. 

Bei solchen Kontrollen ist zu berücksichtigen, dass insofern teilweise das 
Bankgeheimnis gilt. Für die Befugnisse der Bankuntersuchung gelten die 
Beobachtungen, die schon für den Zugang bei den Personen, die Handels- 
Landwirtschafts- oder künstlerische Aktivitäten aufgeführt wurden, in Be-
zug auf die Befugnisse des Art. 33 D.P.R. Nr. 600/73. Diese Regelung (Art. 
32 Abs. 1 Punkt 7 D.P.R. Nr. 600/73) ist im Laufe der Jahre stark verändert 
worden. Es handelt sich um Veränderungen in Folge einer Transformation 
des Konzeptes des „Bankgeheimnisses“ – in der Lehre und in der Recht-
sprechung –, denn während es zunächst ausgeschlossen war, Einblicke in 
das Verhältnis zwischen Bank und Kunden zu erhalten, wurde dies mit der 
Zeit durch allgemeinere, ebenso verfassungsrechtlich relevanten Interessen 
ersetzt. Darunter ist vor allem die gerechte Beteiligung aller an den öffentli-
chen Ausgaben nach der eigenen steuerlichen Fähigkeit zu verstehen1356. 
Art. 32 D.P.R. Nr. 600/73 Abs. 6 bis wurde durch Art. 3 des Gesetzes Nr. 
549/95 eingeführt, um einen alternativen Weg in Bezug auf die langen Zei-
ten, die für die Bankuntersuchungen nötig sind, zu ermöglichen1357. 

Die Circolare 116/E vom 10.5.96 hat festgehalten, dass die Norm aus-
schließlich gegenüber Personen Anwendung findet, für die schon die Ermitt-
lungen, Kontrollen oder Untersuchungen begonnen haben, und nicht mit der 
Regel des Beweismittels nach Art. 32 Abs. 1 Punkt 2 des D.P.R. Nr. 600/73 
verbunden ist. 

In der italienischen Rechtsordnung gibt es keine Norm, die eine Definition 
des „Bankgeheimnisses“ enthält. Nach Art. 8 des D.Lgs. vom 14. Dezember 
1992, Nr. 481 und Art. 7 des D.Lgs. vom 1. September 1993, Nr. 385 (T.U. 
der Gesetze im Bereich der Banken und Kredite) sind Meldungen, Daten 
und Informationen, die gesammelt oder ausgearbeitet worden sind, von der 

 

1354 Vgl. 4. Teil, A. II. 1. a. kk.  
1355 I Poteri della Guardia di Finanza, S. 17.  
1356 I Poteri della Guardia di Finanza, S. 17. 
1357 I Poteri della Guardia di Finanza, S. 23. 
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„Banca d’Italia“ im Bereich der Überwachungstätigkeit vom Amtsgeheimnis 
abgedeckt.  

Das Bankgeheimnis wird auch bei den Dienstleistungen angewandt werden, 
die die Bank dem Kunden anbietet, so dass nur die Bank dem Geheimnis 
unterworfen ist und in dem Fall des Verstoßes gegen das Bankgeheimnis 
nach Art. 1175 c.c. verantwortlich ist.  

Ferner ist hervorzuheben, dass das Bankgeheimnis weder ein Berufsge-
heimnis noch ein Amtsgeheimnis ist, da erstens die Bank ein Handelsunter-
nehmen gemäß Art. 2195 c.c. darstellt und keinen Beruf ausübt, so dass die 
Bankangestellten nicht im Personenkreis des Art. 200 c.p.p. enthalten sind 
und demnach nicht dem Schutz des Berufsgeheimnisses unterfallen1358. Au-
ßerdem ist die Bankaktivität keine Funktion der öffentlichen Verwaltung. 
Dies resultiert aus Art. 357 c.p.1359, modifiziert durch Art. 17 des Gesetzes 
vom 26. April 1990, Nr. 86 und nachfolgend verändert von Art. 4 des Geset-
zes vom 7. Februar 1992, Nr. 181. Dies wurde von der Rechtsprechung bes-
tätigt1360. 

Dennoch besteht ein indirekter Schutz des Bankgeheimnisses im Bereich 
des Strafrechts und des Steuerrechts. Danach kann das Bankgeheimnis als 
Verpflichtung angesehen werden, die die Bank als Brauch gegenüber ihren 
Kunden respektiert und die darauf gerichtet ist, innerhalb der Grenzen des 
Zivil-, Straf- und Steuerrechts die Erlangung von Dokumenten, Daten und 
Informationen von Dritten zu verhindern1361. 

Das Bankgeheimnis darf jedoch keine Hürde für die Ermittlung von Geset-
zesverstößen im Steuerrecht bilden1362. Das einzige Ziel des Bankgeheimnis-
ses ist es, durch das Prinzip der Vertraulichkeit, der Sicherheit und des guten 
Ablaufs des Handelsverkehrs die Beziehungen zu den Kunden zu schüt-
zen1363. Diese stellen aber keine Rechte dar, die verfassungsrechtlich ge-
schützt sind und damit keine Grundrechte. Das Recht der Steuerermittler ist 
demnach vorrangig vor dem Recht der Bankkunden zu beachten. 

 

1358 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 168. 
1359 Codice Penale – Strafkodex. 
1360 Corte di Cassazione, Sez. VI, Urteil vom 27. April 1988. 
1361 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 169. 
1362 Corte Costituzionale, sent. Nr. 51 vom 18. Februar 1992. 
1363 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 169. 
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a. Strafverfahrensrechtliche Maßnahmen zur Wahrung des Bank-
geheimnisses 

Art. 248 und Art. 255 c.p.p. regeln die Durchsuchungen und Beschlagnah-
men bei den Banken. Art. 248 Abs. 2 c.p.p. bestimmt, dass der betreffende 
Richter oder die dazu ermächtigten Beamten der „polizia giudiziaria“ Akten, 
Dokumente und die Korrespondenz bei den Banken einsehen kann, um die 
Gegenstände aufzufinden, die unter Beschlagnahme gestellt werden oder um 
andere Umstände zu ermitteln, die zu Untersuchungszwecken notwendig 
sind. Im Falle des Widersetzens nimmt die Staatsanwaltschaft eine Durchsu-
chung vor. 

Art. 255 c.p.p. regelt die Beschlagnahme bei Banken, die von einem Richter 
angeordnet wird. Danach können Wertpapiere, Summen auf Girokonten und 
jede andere hinterlegte Sache beschlagnahmt werden, wenn die begründete 
Annahme besteht, dass sie mit dem Delikt verbunden sind, auch wenn sie 
dem betroffenen Wirtschaftsbeteiligten nicht gehören oder wenn sie nicht 
auf seinen Namen eingetragen sind.  

b. Entwicklung der gesetzlichen Regelungen über das Bankgeheim-
nis im Bereich des Steuerrechts 

Durch das D.P.R. vom 15. Juli 1982, Nr. 463 wurden der Finanzverwaltung 
und der Guardia di Finanza die Befugnisse zuerkannt, bei den Kreditinstitu-
ten und der Postverwaltung die Informationsdaten nach Nr. 7 des Art. 32 des 
D.P.R. Nr. 600/73, modifiziert durch das D.P.R. Nr. 463/82 anzufordern. 
Darüber hinaus wurde das Zugangsrecht bei Kreditinstituten und der Post-
verwaltung in den Fällen der Art. 33 Abs. 2 und 35 des D.P.R. Nr. 600/73 
normiert. 

Mit dem Gesetz vom 30.12.1991, Nr. 413 wurde der Bereich des Bankge-
heimnisses stark geändert, da im Kampf gegen Steuerhinterziehung und bei 
der Verfolgung von Wirtschaftskriminalität nunmehr auf die Möglichkeit der 
Bankuntersuchungen zurückgegriffen werden konnte. Zunächst wurde das 
Ziel verfolgt, den Kontrolleuren stärkere Eingriffsmöglichkeiten bei den 
Untersuchungsbefugnissen zu gewähren1364. Im Gegenzug wurden auch 
Schutzmaßnahmen für den Bürger gegen die stärkeren Eingriffe in seine 
Privatsphäre geschaffen1365. 

 

1364 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 177. 
1365 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 177. 
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4. Das Berufsgeheimnis 

Die Wahrung des Berufsgeheimnisses stellt im Rahmen der Kontrollen ein 
bedeutendes Problem dar. Denn bei den Kontrollen erhalten die Beamten 
möglicherweise Einblicke in Umstände, die – auch bezüglich Dritter – vom 
Berufsgeheimnis abgedeckt sind1366. Die Beamten müssen dies dem zustän-
digen Richter oder Staatsanwalt umgehend mitteilen, da sie sonst Gefahr 
laufen, sich gemäß Art. 316 c.p. strafbar zu machen1367. Für die Räume, in 
denen Kunst geschaffen wird oder berufliche Tätigkeiten ausgeübt werden, 
gelten strengere Anforderungen. Denn hier muss das Berufsgeheimnis ge-
schützt werden, so dass besonders schwerwiegende Indizien für die Ermitt-
lungen vorausgesetzt werden müssen. 

Während das Berufsgeheimnis im Strafrecht gegen eine Dokumentenunter-
suchung nach Art. 256 c.p.p schriftlich eingewendet werden muss, kann das 
Berufsgeheimnis bei verwaltungsrechtlichen Steueruntersuchungen mit ei-
ner einfachen mündlichen Erklärung eingewendet werden, die in dem Ab-
schlussprotokoll aufgeführt werden muss1368. Die Pflicht für die Guardia di 
Finanza, eine weitergehende richterliche Ermächtigung anzufordern, um das 
Berufsgeheimnis zu schützen, ist in Art. 52 Abs. 3 D.P.R. Nr. 633/72 (nach 
Art. 18 Gesetz Nr. 413/91) vorgesehen. 

Das Berufsgeheimnis ist für den Bereich des Zollrechts ferner durch Art. 14 
ZK geschützt. Danach findet das zollbehördliche Auskunftsrecht der Zollbe-
hörden seine Grenze, sofern der Schutz bestimmter Berufsgeheimnisse be-
troffen ist1369. Den Angehörigen der vom Berufsgeheimnis geschützten Be-
rufe – z.B. Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare – ist es verboten, unbefugt 
fremde Geheimnisse zu offenbaren, die ihnen in ihrer jeweiligen beruflichen 
Eigenschaft anvertraut worden sind1370. 

III. Verhältnis zum Europarecht 

Die europarechtlichen Vorgaben werden weitgehend durch die italienische 
Normative gestützt. Besondere Abweichungen sind nicht zu erkennen. Al-
lein im Falle des Berufsgeheimnisses sieht die italienische Rechtsordnung 
ein besonderes Verfahren vor. 

 

1366 Valentino, Il manuale delle verifiche della polizia tributaria, S. 31 f. 
1367 Valentino, Il manuale delle verifiche della polizia tributaria, S. 32. 
1368 Grassi/De Braco, La trasparenza amministrativa nel procedimento di accertamento 

tributario, S. 181. 
1369 Reiche, in: Witte, Zollkodex, Art. 14, Rn. 16. 
1370 Reiche, in: Witte, Zollkodex, Art. 14, Rn. 16. 
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1. Amtsgeheimnis 

Für das Amtsgeheimnis gilt, dass sowohl OLAF-Kontrolleure als auch die 
nationalen Kontrolleure verpflichtet sind, über die erlangten Informationen 
Verschwiegenheit zu wahren. 

2. Bankgeheimnis 

Das Bankgeheimnis ist im Europarecht nicht geregelt, so dass die italieni-
schen Vorschriften zur Lückenfüllung einschlägig sind. Dementsprechend ist 
das Bankgeheimnis bei den Ermittlungen unbedingt zu beachten. Allein für 
die steuerlichen Ermittlungen ergeben sich Besonderheiten, da die Kontrol-
leure ihre Informationen direkt bei der Bank einholen können. 

3. Berufsgeheimnis 

Für die Kontrolleure des OLAF ergibt sich das Berufsgeheimnis, wie es in 
Art. 287 EG geregelt ist. Das bedeutet, dass besondere kommerzielle, be-
triebliche und technische Informationen nicht weitergegeben werden dür-
fen1371. Für das Verfahren gilt jeweils das italienische Recht. Das bedeutet, 
dass die Geheimhaltungspflicht bestehen bleibt. Ferner müssen strafrechtli-
che Berührungspunkte mit dem Berufsgeheimnis dem zuständigen Staats-
anwalt umgehend mitgeteilt werden. 

4. Datenschutz 

Bei den Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten handelt es sich 
um eine Umsetzung einer europäischen Richtlinie, die insofern in Italien 
gemeinschaftsrechtskonform erlassen wurde und rechtzeitig umgesetzt wur-
de. Dementsprechend handeln die Kontrolleure des OLAF hier nach den 
gemeinschaftlich vorgesehenen Standards. 

 

1371 Geiger, EUV/EGV, Art. 287, Rn. 2. 
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D. Parallel verlaufende Strafverfahren 

Möglicherweise können neben den verwaltungsrechtlichen Kontrollen des 
OLAF auch strafrechtliche Kontrollen durch nationale Behörden durchge-
führt werden. Dies müsste aufgrund des national und auf europäischer Ebe-
ne geltenden Vorbehalts des Gesetzes allerdings im Gemeinschaftsrecht oder 
im italienischen Recht entsprechend vorgesehen sein. 

I. Europarecht 

Im Gemeinschaftsrecht könnte sich die Befugnis zur Durchführung von ad-
ministrativen Kontrollen neben strafrechtlichen Ermittlungen aus Art. 280 
EG oder aus der Kontroll- bzw. OLAF-Verordnung ergeben. 

1. Möglichkeit von parallelen Strafverfahren nach Art. 280 EG 

Art. 280 Abs. 4 Satz 2 EG stellt ausdrücklich klar, dass die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten im Bereich des Strafrechts und der Strafrechtspflege von 
den Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts unberührt bleibt. Dieser Tatbe-
stand enthält allerdings im Hinblick auf die Zulässigkeit von parallelen ver-
waltungsrechtlichen und strafrechtlichen Verfahren keine Aussage. Vielmehr 
enthält sie das Gebot, dass die mitgliedstaatliche Souveränität nicht einge-
schränkt werden darf, und beinhaltet damit eine Rechtssetzungskompetenz. 
Die Durchführung von Verwaltungsverfahren neben Strafverfahren wird von 
dieser Rechtssetzungskompetenz nicht berührt.  

Eine entsprechende Befugnis lässt sich auch nicht aus Art. 280 Abs. 4 EG 
herleiten. 

2. Möglichkeit von parallelen Strafverfahren nach den Verordnun-
gen Nr. 2185/961372 bzw. Nr. 1073/991373 

Ausdrücklich ist die Möglichkeit von parallelen Strafverfahren neben den 
verwaltungsrechtlichen Kontrollverfahren in der Verordnung Nr. 2185/961374 
bzw. Nr. 1073/991375 weder vorgesehen noch ausgeschlossen1376. Art. 1 Ver-

 

1372 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1373 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
1374 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1375 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
1376 Anders: Spitzer, in: EFA, Kontrollen – ATLAS – Risikoanalyse, S. 31, 35. Danach 

ergebe sich ein grundsätzliches Verbot paralleler Kontrollen aus Art. 1 Abs. 3 Ver-
ordnung Nr. 2185/96.  
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ordnung Nr. 2185/961377 enthält die Klarstellung, dass OLAF ausschließlich 
verwaltungsrechtliche Kontrollen durchführt und die Zuständigkeit der Mit-
gliedstaaten für die Ahnung von Straftaten unberührt bleibt1378. Auch hier 
lässt sich aus der Rechtsetzungskompetenz kein Grundsatz im Hinblick auf 
die Möglichkeit der gleichzeitigen Durchführung von strafrechtlichen und 
verwaltungsrechtlichen Ermittlungen entnehmen.  

In Ermangelung einer gemeinschaftsrechtlichen Regelung ist somit auf die 
nationalstaatlichen Grundsätze zurückzugreifen. Dies entspricht auch den in 
den Verordnungen Nr. 1073/991379 und Nr. 2185/961380 aufgestellten 
Grundsätzen, nach denen vorbehaltlich des geltenden Gemeinschaftsrechts 
nationales Recht angewandt wird. Das Gemeinschaftsrecht enthält in diesem 
Fall keine Regelung. 

Die Durchführung von parallelen – strafrechtlichen und verwaltungsrechtli-
chen – Ermittlungen verstößt nicht gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip, 
das ein gemeinschaftsrechtlicher Rechtsgrundsatz ist und das in Erwägungs-
grund Nr. 8, Art. 3 Abs. 1 Verordnung Nr. 2185/961381und in Art. 6 Abs. 5 
Verordnung Nr. 1073/991382 vorgesehen ist. Denn die Ermittlungen im ver-
waltungsrechtlichen Bereich zielen auf das Auffinden von Unregelmäßigkei-
ten, während strafrechtliche Kontrollen aufgrund eines Anfangsverdachts 
bezogen auf das Vorliegen einer Straftat durchgeführt werden. Die unter-
schiedliche Zielrichtung und Rechtsnatur solcher Ermittlungen bedeutet 
nicht, dass die parallelen Kontrollen eine doppelte Belastung des Wirt-
schaftsbeteiligten begründen, die wegen der gleichgerichteten Untersuchung 
nicht gerechtfertigt wäre. Vielmehr können und müssen verwaltungs- und 
strafrechtliche Gesichtspunkte getrennt voneinander berücksichtigt werden, 
sofern dies im nationalen Recht möglich ist. 

Auch die Rechtsprechung des EuGH ist in diesem Fall nicht zu verallgemei-
nern. Zwar kann sich aus dem Strafrecht der Mitgliedstaaten eine Beschrän-
kung für die Durchführung der Kontrollen der Gemeinschaftsbehörden er-
geben1383. Eine solche Beschränkung zielt jedoch nicht in jedem Fall auf den 
Ausschluss eines Verwaltungsverfahrens wegen der Einleitung eines Straf-

 

1377 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1378 Vgl. Art. 2 OLAF-Verordnung, Art. 1 Abs. 2 Kontrollverordnung und Erwägun-

gsgrund Nr. 16 zur Kontrollverordnung. 
1379 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
1380 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1381 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1382 ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff. 
1383 Vgl. EuGH, Rs. 267/78 – Kommission/Italien, Slg. 1980, 31 ff. 
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verfahrens ab. Im Hinblick auf diese Umstände muss auf die konkreten Vor-
gaben des nationalen Rechts für den jeweiligen Einzelfall abgestellt werden.  

II. Italienisches Recht 

Gegebenenfalls können im italienischen Recht parallel verlaufende Strafver-
fahren neben den verwaltungsrechtlichen Kontrollen möglich sein. Die Ver-
ordnung Nr. 2185/961384 verweist insofern auf das Verfahrensrecht der natio-
nalen Rechtsordnungen und sieht nur vor, dass Kontrollen des OLAF nicht 
parallel wegen sektorbezogener Regelungen und aus der Verordnung Nr. 
2185/961385 zu erfolgen haben. Zu den parallel verlaufenden Strafverfahren 
sind darin keine expliziten Angaben enthalten. Die rechtliche Einordnung 
dieser Möglichkeit richtet sich damit nach den nationalen Vorschriften. 

Im italienischen Recht ist vor allem der steuerrechtliche Bereich betroffen. 
Dabei besteht die Möglichkeit, dass innerhalb der verwaltungsrechtlichen 
Kontrollen Umstände entdeckt werden, die einen Anfangsverdacht im straf-
rechtlichen Sinne begründen. Wenn die Steuerpolizei im Verlauf der Kon-
trollen das Vorhandensein eines Anfangsverdachts im strafrechtlichen Sinne 
feststellt, wird der normative Bezugspunkt durch die Art. 55, 326, 330, 347, 
348 und 357 c.p.p., von den Art. 30, 31, 32 und 33 des Gesetzes 7.1.1929, 
Nr. 4 und von Art. 33 Abs. 3 des D.P.R. 29.9.1973, Nr. 600 und 63 des 
D.P.R. 26.10.1972, Nr. 633 begründet. 

Hier sieht das Verwaltungsrundschreiben 1/981386 der Guardia di Finanza 
ausdrücklich die parallele Durchführung von verwaltungs- und strafrechtli-
chen Kontrollen vor. Als allgemeines Prinzip ist danach festzuhalten, dass 
die begonnene Untersuchung der Steuerpolizei im Regelfall nicht wegen der 
Überschneidungen mit Untersuchungen der polizia giudiziaria unterbrochen 
wird1387. In den Grenzen des Möglichen müssen die Aktivitäten der polizia 
giudiziaria und Steuerpolizei parallel ausgeübt werden. Nur wenn beide 
Formen der polizia im Hinblick auf die Vorgehensweisen identisch sind, 
kann der Funktion der polizia giudiziaria Priorität eingeräumt werden.  

Dies wird mit der unterschiedlichen Rechtsnatur der jeweiligen Kontrollen 
begründet 1388. Das steuerrechtlich Verwaltungsverfahren und das Strafver-
fahren begründen die Mittel, durch die der Staat den Schutz seiner Interes-

 

1384 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1385 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
1386 Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza 1/98, n. 360000, S. 161. 
1387 Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza 1/98, n. 360000, S. 161. 
1388 Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza 1/98, n. 360000, S. 162. 
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sen verfolgt. Diesen Mitteln kommen trotz der unterschiedlichen Natur die-
selbe Bedeutung und derselbe Stellenwert zu. 

Wenn die Kontrolleure im Rahmen ihrer Untersuchungen auf weitergehende 
strafrechtlich relevante Umstände stoßen, bedarf es für sie einer ausdrückli-
chen Ermächtigung durch den Staatsanwalt. Dadurch kommen die strafver-
fahrensrechtlichen Ermittlungen in Gang, die weitergehende Befugnisse der 
Behörden, aber auch Verteidigungsrechte der Wirtschaftsteilnehmer begrün-
den. In diesem Bereich sind die Ermittlungen demnach strafrechtlicher Na-
tur; die Kontrolleure können sich nicht auf verwaltungsrechtliche Befugnis-
se stützen. Dies ergibt sich auch aus Art. 220 der „Normen der Anwendung, 
der Koordinierung und des Übergangs des c.p.p.“, nach dem die verwal-
tungsrechtliche Untersuchung bei Vorliegen von Indizien für eine Straftatbe-
standverwirklichung nicht ausgesetzt wird. Vielmehr wird diese regulär wei-
ter geführt, indem alle anderen Dokumente des Unternehmens untersucht 
werden, die keine strafrechtliche Relevanz haben. Das bedeutet, dass in dem 
Moment, in dem die Steuerkontrolle Indizien für die Erfüllung eines Straf-
tatbestandes hervorbringt, die Handlungen zur Sicherung der Beweismittel 
und das Sammeln von anderen nützlichen Elementen nach den strafprozes-
sualen Normen neu geordnet werden müssen 1389.  

Dagegen besteht die Möglichkeit, dass die strafrechtlich betroffenen Berei-
che sich nur teilweise oder gar nicht mit den verwaltungsrechtlichen Kon-
trollgebieten decken. In diesem Fall wird zwischen den Bereichen straf-
rechtlicher Natur und den daneben laufenden verwaltungsrechtlichen Kon-
trollen differenziert, die eigenständig durchgeführt werden, da sie andere 
Ziele verfolgen1390. Der Staatsanwalt bzw. Strafrichter hat jedoch die Mög-
lichkeit, auch in den weiter bestehenden Verwaltungsbereichen die Einlei-
tung des Strafverfahrens anzuordnen, sofern er der begründeten Auffassung 
ist, dass die kontrollierten Bereiche untrennbar mit dem Strafverfahren ver-
bunden sind oder dafür von erheblicher Bedeutung sind.  

Diese Grundsätze gelten allgemein für das Verhältnis zwischen der Steuer-
polizei und der polizia giudiziaria, so dass parallele Kontrollen im italieni-
schen Steuerrecht und Zollrecht möglich und vorgesehen sind.  

Für den Fall der Kontrollen im Agrarbereich nach Art. 13 Gesetz Nr. 689/81, 
die ohne richterliche Ermächtigung präventiv durch Handlungen der polizia 
giudiziaria erfolgen, sind strafrechtliche Kontrollen neben verwaltungsrecht-
lichen Kontrollen ebenso wie im Steuerrecht möglich. Allerdings liegen die 

 

1389 Gallo/Gallo, Le visite fiscali, S. 241. 
1390 Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza 1/98, n. 360000, S. 162. 
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Befugnisse der Kontrolleure weitgehend im Bereich der polizia giudiziaria, 
so dass in den meisten Fällen – etwa bei einer Dokumentenkontrolle – oh-
nehin eine richterliche Ermächtigung vorliegen muss. Diese setzt eine straf-
rechtliche Relevanz der Untersuchungen voraus. 

Dagegen sind die Kontrollen bei den Strukturfonds gesetzlich nicht geregelt. 
Bei einem Rückgriff auf die im Steuerrecht verankerten Befugnisse besteht 
die Möglichkeit, strafrechtliche neben verwaltungsrechtlichen Kontrollen 
durchzuführen. 

III. Konsequenzen für OLAF 

Für OLAF besteht demnach die rechtliche Möglichkeit, in Italien Wirt-
schaftsbeteiligte zu kontrollieren, obwohl gegen sie ein Strafverfahren läuft, 
vorausgesetzt, dass OLAF wegen rein verwaltungsrechtlich relevanter Vor-
gänge ermittelt. Eine Überschneidung der kontrollierten Tätigkeiten mit den 
Voraussetzungen strafrechtlicher Normen darf nicht stattfinden. Diese Mög-
lichkeit der Fortsetzung der Kontrollen trotz der Einleitung eines Strafver-
fahrens ergibt sich aus dem Fehlen von gemeinschaftsrechtlichen Rechts-
vorschriften. Im italienischen Recht sind parallele Kontrollen ausdrücklich 
vorgesehen, so dass hier der Beginn eines Strafverfahrens keine Auswirkun-
gen auf die Kontrolltätigkeiten des OLAF hat, es sei denn, die OLAF-
Ermittlungen sind so eng mit dem Strafverfahren verbunden, dass sie keine 
eigenständige Bedeutung haben. In diesem Fall muss die Kontrolle des O-
LAF mit der Einleitung des nationalen Strafverfahrens ausgesetzt werden. 
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6. Teil: Das italienische Sanktionssystem 

Das „Assimilierungsprinzip“, das von Art. 209 a des Vertrags von Maast-
richt eingeführt worden ist und nun in Art. 280 EG festgeschrieben ist, stellt 
eine Weisung für die Gesetzgeber der Mitgliedstaaten dar. Danach sind diese 
dazu verpflichtet, in Bezug auf die Gesetzesverstöße zu Lasten der finanziel-
len Interessen der Europäischen Gemeinschaften ein Sanktionssystem zu 
schaffen, das dem für die nationalen Interessen zumindest gleichwertig ist. 
Die italienischen Regelungen sind diesbezüglich sehr detailliert ausgestaltet 
und entsprechen den Vorgaben des Vertrages, da mehrere Sanktionsmög-
lichkeiten im verwaltungs- und strafrechtlichen Bereich bestehen. 
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A. Verwaltungsrechtliche Sanktionen im Bereich der 
Betrugsbekämpfung in Italien 

In Italien sind allgemeine und spezielle Formen von Verwaltungssanktionen 
vorgesehen. Letztgenannte sind bezogen auf einzelne Agrarsektoren, wäh-
rend die allgemeinen Normen die unrechtmäßige Erlangung von Fördermit-
teln oder die unterlassene Zahlung von Eigenmitteln sanktioniert. 

I. Einnahmen 

Im Bereich der Einnahmen des Haushalts sind für die Nichtbeachtung von 
zollrechtlichen Bestimmungen Verfahren zur Herbeiführung von Sanktionen 
vorgesehen. Diese sind in Art. 3 ff. Gesetz vom 7.1.1929, Nr. 4 und in Art. 
282 ff. T.U.L.D.1391 verankert. Die Rechtsnormen des T.U.L.D. sanktionieren 
vor allem den Schmuggel. Diese Regelungen gelten allerdings nur, sofern 
kein Kontrast zum Gemeinschaftsrecht besteht, vor allem zu dem Codice 
Doganale Comunitario, Zollkodex1392. Die Ausgangsnorm (Art. 282 
T.U.L.D.) stellt den Schutz der finanziellen Interessen der EG sicher, denn 
sie deckt alle Fälle der Betrügereien und Unterschlagung im Bereich des 
Zollrechts (traditionelle Eigenmittel) ab1393. 

Ebenso sieht das nationale Recht im Gesetz Nr. 516/1982 für Gesetzesüber-
tretungen im Bereich der Mehrwertsteuer und der direkten Steuern Sanktio-
nen vor. Darüber hinaus enthält Art. 70 D.P.R. Nr. 633/72 Sanktionen für die 
Steuerhinterziehung im Bereich der Einfuhrumsatzsteuer. Diese Norm ver-
weist auf die Sanktionen im Bereich des Schmuggels1394. Mit dem D.L. 30. 
August 1993, Nr. 3311395 wurden einige Veränderungen eingeführt. Unter 
anderem wurde der Begriff der Einfuhr verändert, Art. 67 D.P.R. Nr. 633/72, 
so dass die Sanktionierung verschärft werden konnte. Ferner wurde die feh-
lende Zahlung der Mehrwertsteuer, die gemeinschaftsrechtlich im Bereich 

 

1391 D.P.R. Nr. 43, 1973. 
1392 Carrarini/Massino/Sasso, S. 44. 
1393 Carrarini/Massino/Sasso, S. 44 f. 
1394 Die Corte di Cassazione hat im Urteil: Cass. Sez. III, Nr. 9835 vom 8. November 

1984 klargestellt, dass diese Sanktion sowohl verwaltungsrechtlichen als auch stra-
frechtlichen Charakter hat bzw. haben kann. 

1395 Gesetzesdekret betreffend die Harmonisierung der Bestimmungen auf dem Gebiet 
der Mineralöl-, Alkohol-, Tabak- und Mehrwertsteuer mit den Regelungen der Ri-
chtlinien der EWG und nachfolgende Veränderungen zu dieser Harmonisierung, mit 
Veränderungen umgewandelt in das Gesetz vom 29. Oktober 1993, Nr. 427. 
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der Eigenmittel relevant ist, mit der Nichtzahlung von rein national erhebli-
chen Steuern gleichgestellt1396.  

Diese Sanktionen sind grundsätzlich im nationalen Recht enthalten und gel-
ten nicht ausschließlich im Bereich des Gemeinschaftsrechts. Anders verhält 
es sich bei den Ausgaben. Dort wurden für den Bereich der Auszahlungen 
des EAGFL eigene Verwaltungssanktionen eingeführt. 

II. Ausgaben 

Im Bereich der Ausgaben sind die bedeutenden Normen, die im italienischen 
Rechtssystem ausdrücklich dem Schutz der Gemeinschaftsinteressen ge-
widmet sind, Art. 2 ff. Gesetz vom 23.12.1986, Nr. 898. Der Anwendungs-
bereich beschränkt sich jedoch nur auf staatliche Beihilfen, die vom EAGFL 
geleistet werden. Art. 3 Abs. 1 Gesetz Nr. 898/86 sieht vor, dass unabhängig 
von der strafrechtlichen Sanktion und von der Summe, die unrechtmäßig 
erlangt wurde, der Empfänger der Leistungen für die Handlungen, die in 
Art. 2 Abs. 1 und 2 Gesetz Nr. 898/86 beschrieben werden, gehalten ist, ne-
ben der Rückzahlung der unrechtmäßig erlangten Leistungen eine Geldbuße 
mit Verwaltungscharakter zu zahlen, die ebenso hoch ist wie die unrechtmä-
ßig erlangte Summe. Das Gesetz Nr. 898/86 führte in Art. 2 einen neuen 
Tatbestand ein, der mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zwei 
Jahren das Verhalten desjenigen bestraft, der durch die Angabe von falschen 
Daten oder Informationen unrechtmäßig für sich oder andere Subventionen, 
Zulagen, Rückerstattungen, Beiträge oder andere Auszahlungen erlangt, die 
teilweise oder insgesamt zu Lasten des Europäischen Ausrichtungs- und Ga-
rantiefonds für die Landwirtschaft gehen. Wenn der unrechtmäßig bezogene 
Betrag unter 20 Millionen Lire1397 liegt, wird lediglich die Verwaltungssank-
tion nach Art. 3 ff. Gesetz Nr. 898/86 angewandt1398. 

Art. 4 Gesetz Nr. 898/86 Bezug verweist im Bereich der Verwaltungssankti-
onen auf das Gesetz Nr. 689/81, die für die unrechtmäßige Erlangung von 
Zahlungen aus dem EAGFL gelten. Dieses Gesetz ist mit Ausnahme von 
solchen, die keine Geldzahlung bestimmen, auf alle Sanktionen anwendbar. 
Außerdem sind wegen des ausdrücklichen Ausschlusses des Art. 12 Gesetz 
Nr. 689/81 keine Sanktionen bei Disziplinarverstößen und Verstößen gegen 
Finanzgesetze inbegriffen. Dies wird auch anhand der ausdrücklichen Be-

 

1396 Art. 54 D.L. 30. August 1993, Nr. 331, der außer Abs. 8 durch das gesetzliche De-
kret vom 18. Dezember 1997, Nr. 471 abgeschafft wurde. 

1397 Umgerechnet ca. 10.000 €€ . 
1398 Art. 2 Gesetz vom 23.12.1986, Nr. 898. 
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stimmung des Art. 39 Gesetz Nr. 689/81 deutlich, welche die Anwendbarkeit 
des Gesetzes 7.1.1929, Nr. 4 für diesen besonderen Bereich bestätigt.  

Grundsätzlich gelten bei den Verwaltungssanktionen, die im italienischen 
Recht mit dem Gesetz Nr. 689/81 eingeführt wurden, einige Besonderheiten. 
So gilt gemäß Art. 1 Abs. 2 Gesetz Nr. 689/81 das Rückwirkungsverbot, das 
anders als im strafrechtlichen Bereich absolut und umfassend ist und auch 
für die Gesetze gilt, die den für den Gesetzesverstoß Verantwortlichen be-
günstigen. Außerdem sind Handlungen, die mit einer Verwaltungssanktion 
belegt sind, im Versuchsbereich nicht sanktionierbar, da keine Norm im Sys-
tem existiert, die dies ausdrücklich vorsieht.  

Ferner ist im Bereich der Verwaltungssanktionen jeder für die eigenen 
Handlungen oder Unterlassungen verantwortlich, die bewusst und gewollt 
sind, wenn diese schuldhaft geschehen. Im Falle einer Fehlvorstellung über 
eine Tatsache ist der Handelnde nicht verantwortlich, wenn er den Fehler 
selbst nicht schuldhaft begangen hat1399. Art. 5 Gesetz Nr. 689/81 sieht zu-
dem vor, dass bei der Begehung von verwaltungsrechtlich sanktionierbaren 
Handlungen durch mehrere Personen jeder Einzelne der Sanktion unterliegt, 
außer wenn dies ausdrücklich gesetzlich abweichend geregelt wird. Ferner 
gilt der generelle Grundsatz, dass bei der gleichzeitigen Anwendbarkeit ei-
ner verwaltungsrechtlichen und einer strafrechtlichen Sanktion die Bestra-
fung nach der strafrechtlichen Norm erfolgt1400.  

 

1399 Art. 3 Gesetz Nr. 689/81. 
1400 Art. 9 Gesetz Nr. 689/81. 
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B. Strafrechtliche Maßnahmen im Bereich der gemein-
schaftlichen Betrugsbekämpfung 

Das geltende italienische Recht enthält im Bereich des Strafrechts1401 mehre-
re Straftatbestände in Bezug auf die finanziellen Interessen der EG. 

I. Die Entwicklung der Rechtsnormen 

Zunächst basierte die Strafverfolgung in besonderen Bereichen der rechts-
widrigen Erlangung von gemeinschaftlichen Subventionen auf einigen sek-
torbezogenen Regelungen. 

Zum Beispiel bestanden aus Art. 8 des d.l. vom 21.11.1967, Nr. 10511402 
Sanktionen in Form einer Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu vier Jah-
ren bzw. einer Geldstrafe von 50.000 bis 3 Millionen Lire1403 für die falsche 
Angabe von Daten und Informationen bei dem Einreichen des Antrags zur 
Erstattung des Olivenölpreises1404. Art. 6 und 8 des d.l. 30.9.1969, Nr. 
6451405 sahen dieselben Strafen für solches Verhalten vor, das darauf gerich-
tet war, die Preiserstattung für Hartweizen aus nationaler Produktion oder 
eine Ausgleichszulage für den Weichweizen zu erhalten. 

Eine erste bedeutende Veränderung wurde durch das Gesetz vom 
23.12.1986, Nr. 8981406 erreicht, das die Regelungen auf dem Olivenölsektor 
abschaffte. 

 

1401 Vgl. auch: Cordero, Procedura penale, S. 1 ff.; Delpino, Diritto penale, parte specia-
le, S. 1 ff.; Di Benedetto, Diritto penale: giurisprudenza e casi pratici, S. 1 ff.; Fian-
daca/Musco, Diritto penale, parte speciale, S. 1 ff.; Filippi, Processo penale, S. 1 ff.; 
Mantovani, Diritto penale: parte generale, S. 1 ff.; Padovani, Diritto penale, S. 1 ff.; 
Peroni, Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, S. 1 ff.; Vinciguerra, 
Diritto penale italiano, S. 1 ff. 

1402 Gesetzesdekret betreffend Normen für die Preiserstattung für die Olivenölproduktion 
1967-68, umgewandelt mit Veränderungen in das Gesetz vom 18.1.1968, Nr. 10. 

1403 Umgerechnet ca. 25 €€  bis 1.500 €€ . 
1404 Donà/Viscardini, La tutela penale e amministrativa degli operatori economici e gli 

interessi finanziari dell’unione europea, S. 276. 
1405 Gesetzesdekret betreffend Normen für die Preiserstattung des Hartweizens und für 

die Anwendung der gemeinschaftlichen Verordnungen im Agrarbereich, mit Verän-
derungen umgewandelt in das Gesetz vom 26.11.1969, Nr. 829. 

1406 Gesetz betreffend die Verwaltungssanktionen und strafrechtlichen Sanktionen bei 
den gemeinschaftlichen Beihilfen im Agrarbereich. 
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Außerhalb dieser besonderen Sektoren wurde die Strafverfolgung allgemein 
durch den Tatbestand des Betrugs aus Art. 640 c.p. garantiert, der in Abs. 1 
festlegt, dass jeder, der durch Hintergehen oder Täuschen einen Irrtum bei 
jemandem hervorruft und sich oder anderen einen unrechtmäßigen Vorteil 
verschafft und einen Schaden für andere begründet, mit Freiheitsstrafe von 6 
Monaten bis zu 3 Jahren und mit einer Geldstrafe von 100.000 Lire bis 2 
Millionen Lire1407 bestraft wird. 

Außerdem war der erschwerende Tatbestand des Art. 640 Abs. 2 Nr. 1 an-
wendbar, da es sich um den unrechtmäßigen Bezug von gemeinschaftlichen 
Subventionen handelte. Dieser sah vor, dass eine Freiheitsstrafe von einem 
bis zu fünf Jahren und eine Geldstrafe von 600.000 Lire bis 3 Millionen Li-
re1408 verhängt wird, wenn die Handlung zu Lasten des Staates oder einer 
anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts vorgenommen wird, Art. 640 
Abs. 2 Nr. 1 c.p. Nach der Rechtsprechung war der erschwerende Tatbestand 
des Art. 640 Abs. 2 Nr. 1 bei dem Betrug zu Lasten der Gemeinschaften er-
füllt, da nach dem Strafgesetz auch die Gemeinschaften zusätzlich zu der 
gemeinschaftsrechtlichen Stellung als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts der nationalen Rechtsordnung angesehen wurden1409. Dieses Prinzip 
wurde auch von den vereinten Strafkammern bestätigt, nach denen im Falle 
des Betrugs zur Erlangung von gemeinschaftlichen Zahlungen im Agrarbe-
reich der Schaden direkt und unmittelbar von der AGEA erlitten wurde, 
auch wenn sie von der EG geleistet wurden1410. 

Allerdings waren diese Ausführungen der Rechtsprechung auf Dauer nicht 
ausreichend, um die Strafbarkeit der Betrügereien zu Lasten der finanziellen 
Interessen der Europäischen Gemeinschaften zu sichern und um den Ver-
pflichtungen aus Art. 280 EG nachzukommen. Aus diesem Grund wurden 
Art. 640 bis1411 und Art. 316 bis c.p. eingeführt. Dies erfolgte jeweils durch 
Art. 20 des Gesetzes vom 19.3.1990, Nr. 55 und Art. 3 des Gesetzes vom 
26.4.1990, Nr. 86. Art. 640 bis c.p. sah einen neuen Tatbestand des schweren 
Betrugs vor, indem es die nationalen öffentlichen Fördermittel und Subven-
tionen mit den gemeinschaftlichen gleichstellte. Art. 316 bis c.p. führte die 
Sanktionierung der Unterschlagung/Veruntreuung zu Lasten des Staates ein. 

 

1407 Umgerechnet ca. 50 €€  bis 1.500 €€ . 
1408 Umgerechnet ca. 300 €€  bis 1.500 €€ .  
1409 Cass. Pen. 9.8.87, Sez. III, CP 1988, 1447; Cass. Pen. 18.12.89, Sez. II, CP, 1991, 

1062. 
1410 Cass. Pen. 2780/96. 
1411 Art. 640 bis wurde ferner als Konsequenz aus dem Urteil „Griechischer Mais“, 

EuGH, Rs. 68/88 – Kommission/Griechenland, Slg. 1989, 2965 ff., eingeführt.  
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Darin wird die Unterlassung der Nutzung der Fördergelder oder der gewähr-
ten Finanzierungen im Rahmen der vorgesehenen Zwecke bestraft. 

Die Intention des Gesetzgebers war es, den Schutz der finanziellen nationa-
len und gemeinschaftlichen Interessen zu vereinheitlichen, indem auf eine 
Norm zurückgegriffen wurde, die im italienischen Rechtssystem juristisch 
gefestigt war1412. Durch die Einführung dieser Normen sollte der Verpflich-
tung aus Art. 209 a a.F. EGV bzw. Art. 280 EG nachgekommen werden, 
nach der die Mitgliedstaaten gehalten sind, den Schutz der finanziellen Inte-
ressen in gleicher Weise zu schützen wie die nationalstaatlichen Interessen. 

II. Verhältnis zwischen Art. 640 bis c.p. und Art. 2 Gesetz Nr. 
898/86 

Das Verhältnis zwischen Art. 640 bis c.p. und Art. 2 Gesetz Nr. 898/86 bzw. 
deren Anwendungsbereich war in der italienischen Rechtsprechung und Li-
teratur zunächst umstritten. Der Unterschied zwischen den beiden Tatbe-
ständen hängt vom Vorhandensein von Betrügereien ab, die willentlich be-
gangen werden, um widerrechtlich finanzielle Vorteile zu erlangen, die zu 
Lasten des Gemeinschaftshaushalts gehen. Sofern dies nicht der Fall ist und 
keine vorsätzliche Täuschung stattgefunden hat, ist für den Bereich der Bei-
träge zu Lasten des EAGFL, Art. 2 Gesetz Nr. 898/86 anwendbar1413. 

Die italienische Lehre und Rechtsprechung haben sich ausführlich mit der 
Thematik beschäftigt, in welchem Verhältnis Art. 640 bis c.p. und Art. 2 Ge-
setz Nr. 898/86 zueinander stehen. Dieses Problem bestand allerdings nur 
für Fälle, die vor der Einführung des Art. 73 Gesetz vom 19. Februar 1992, 
Nr. 142 galten, da diese Norm deutlich die Subsidiarität des Art. 2 Gesetz 
Nr. 898/86 festgelegt hat. Sie ist danach lediglich dann anwendbar, wenn die 
Handlung nicht von dem schwerwiegenderen Vergehen des Art. 640 bis c.p. 
erfasst wird 1414. Diese subsidiäre Rechtsnatur des Art. 2 Gesetz Nr. 898/86 
wurde schon zuvor von der Rechtsprechung bestätigt1415. Der Straftatbestand 

 

1412 Carrarini/Massino/Sasso, S. 43. 
1413 Carrarini/Massino/Sasso, S. 43. 
1414 Dies wurde bestätigt von der Cass. Pen. Sez. V, Urteil Nr. 11727 vom 16. Dezember 

1997. 
1415 Cassazione Penale, Sez. Unite, Urteil Nr. 2780 vom 15. März 1996, bestätigend 

Cesqui, Il rapporto tra truffa aggravata e legislazione speciale, nelle frodi ai danni 
del Feoga, in: Cass. pen., 1996, S. 2906 ff., kritisch insofern Ferraro, Frodi „comu-
nitarie“: specialità o sussidiarità?, in: Foro it., 1996, II, S. 273 ff.; Picciotti, La sola 
esposizione di dati e notizie falsi esclude la configurabilità del reato più grave, in: 
Guida al diritto, Nr. 24/1996, S. 93 ff. Das Verfassungsgericht (Corte Costituziona-
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des Art. 640 bis c.p. sehe danach eine Schädigungsabsicht vor, die in Art. 2 
Gesetz Nr. 898/86 nicht enthalten sei1416. Für die Betrügereien im Bereich 
des EAGFL ist damit keine speziellere Regelung geschaffen worden. Für 
diesen Bereich werden nur zusätzlich weniger gravierende Verhaltenswei-
sen, die für sich noch keine Strafbarkeit begründen, sanktioniert1417. 

III. Die einzelnen Straftatbestände  

Die einzelnen Straftatbestände sind im italienischen Recht in Art. 640 bis 
c.p., Art. 2 Gesetz Nr. 898/86 und Art. 316 bis c.p. geregelt. 

1. Der schwere Betrug beim Bezug von öffentlichen Mitteln, Art. 
640 bis c.p. 

Art. 640 bis c.p.1418 stellt den schweren Betrug für das Erlangen von öffent-
lichen Mitteln unter Strafe. 

Der Kern des Betrugs nach Art. 640 c.p. wird begründet durch die Täu-
schung, durch die eine Person dazu gebracht wird, ein Tun oder Unterlassen 
vorzunehmen, die zu der Verringerung ihres Vermögens mit gleichzeitigem 
Vorteil zugunsten des Handelnden oder eines Dritten führt. 

Charakteristisch für den „schweren Betrug“ nach Art. 640 bis c.p. ist der 
Umstand der Täuschung der Europäischen Gemeinschaften, des Staates oder 
anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts (in der Person des Beamten, 
der für die Bearbeitung des Antrags auf Finanzierung zuständig ist). Dies 
geschieht, indem der Antragsteller eine Fehlvorstellung über das Vorliegen 
von Tatsachen erzeugt, die die Auszahlung von Gemeinschaftsmitteln recht-
fertigen. Auf diese Weise muss er öffentlich-rechtliche Körperschaften dazu 
bringen, die Auszahlung zu gewähren1419. Das Verhalten, das von Art. 640 
bis c.p. bestraft wird, besteht in einer Täuschung, um sich einen ungerecht-

 

le) hat diese Auffassung mit Urteil vom 10. Februar 1994, Nr. 25, in: Cass. pen., 
1995, S. 2870 ff. bestätigt, mit Anmerkungen von Felicetti, Frodi comunitarie: nor-
me penali di favore, rilevanza della questione nei giudizi di leggittimità costituzio-
nale incidentale e principio di legalità, in: Cass. pen., 1995, S. 2874 ff.  

1416 Cassazione Penale, Sez. II, Urteil Nr. 8208 vom 20. Juli 1994, Sez. II, Urteil Nr. 
7280 vom 24. Juli 1997, Sez. II, Urteil Nr. 375 vom 13. Januar 1998, Sez. V, Urteil 
Nr. 4569 vom 17. April 1998. 

1417 Fimiani, La tutela penale delle finanze comunitarie, S. 166. 
1418 Eingeführt durch Art. 22 des Gesetzes vom 19.3.1990, Nr. 55 und abgeändert von 

Art. 73 des Gesetzes vom 19.2.1992, Nr. 142. 
1419 Donà/Viscardini, La tutela penale e amministrativa degli operatori economici e gli 

interessi finanziari dell’unione europea, S. 288. 
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fertigten Profit in Form von Beiträgen, Finanzierungen und zinsgünstigen 
Krediten oder anderen Auszahlungen derselben Art1420 zu verschaffen. Diese 
Finanzmittel müssen jedenfalls von den Europäischen Gemeinschaften be-
reitgestellt, gewährt oder ausgezahlt werden. Die Zielrichtung der Norm ist 
es demnach, die richtige und fehlerlose Nutzung der öffentlichen Gelder im 
Moment ihrer Gewährung zu schützen1421. 

Umstritten ist in der Literatur die rechtliche Einordnung des Art. 640 bis c.p. 
gegenüber Art. 640 c.p. Einer Ansicht zufolge handelt es sich bei Art. 640 
bis c.p. um einen eigenständigen Straftatbestand, da das geschützte Interesse 
der Normen unterschiedlich sei1422. Nach einer anderen Ansicht handelt es 
sich bei Art. 640 bis c.p. gegenüber Art. 640 c.p. um erschwerende Umstän-
de1423. Dies ergebe sich daraus, dass Art. 640 bis c.p. auf den Tatbestand des 
Art. 640 c.p. verweist. 

Die letztgenannte Ansicht ist überzeugend. Denn Art. 640 bis c.p. enthält 
keinen eigenen Tatbestand, sondern verweist auf die einzelnen Merkmale 
des Art. 640 c.p. Außerdem ist das geschützte Rechtsgut sowohl in den Fäl-
len des Art. 640 c.p. als auch in den Fällen des Art. 640 bis c.p. das Vermö-
gen. Lediglich der Schaden entsteht im Falle des Art. 640 bis c.p. zu Lasten 
der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, während Art. 
640 c.p. die staatlichen Interessen schützt. In subjektiver Hinsicht ist zumin-
dest Eventualvorsatz bezüglich aller Tatbestandsmerkmale erforderlich1424. 

 

1420 Diese Aufzählung ist nicht abschließend, vielmehr sollen alle Formen der Ausza-
hlungen unter den Tatbestand der Norm fallen, vgl. Antolisei, Manuale di diritto pe-
nale S. 315; Fimiani, La tutela penale delle finanze comunitarie, S. 160; Cass. Pen. 
15.12.92, Sez. IV, Nr. 3362, RPE, 1993, 541. 

1421 Donà/Viscardini, La tutela penale e amministrativa degli operatori economici e gli 
interessi finanziari dell’unione europea, S. 288. 

1422 Palermo Fabris, La recente legislazione italiana in tema di frodi nelle sovvenzioni 
comunitarie, in: Riv. Trim. dir. pen. economia, 1993, S. 810 ff. 

1423 Coppi, Appunti in tema di „Malversazione e danno dello Stato“ e di „Truffa aggra-
vata per il conseguimento di erogazioni pubbliche“, in: Studi G. Vasalli, Evoluzione 
e riforma del diritto e della procedura penale 1945–1990, I, Diritto penale, Milano 
1991, S. 569 ff.; Mezzetti, La tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione Eu-
ropea, Padova 1994, S. 28 ff.; Pelissero, Truffa aggravata per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche, in: Riv. it. dir. proc. pen., 1991, S. 923 ff.; Zannotti, La truffa, 
Milano 1993, S. 140 ff. 

1424 Cass. Pen. 7.11.91, Sez. VI, GP, 1992, II, 552. 
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2. Der so genannte „gemeinschaftliche Betrug“, Art. 2 des Gesetzes 
23.12.1986, Nr. 898 

Dieser Tatbestand ist für Betrügereien im Bereich des EAGFL geschaffen 
worden. Außerdem hat Art. 9 des d.m. vom 8.2.1990, Nr. 34 die Sanktionen, 
die von Art. 2 und 3 des Gesetzes vom 23.12.1986, Nr. 898 vorgesehen sind, 
auf die Fälle ausgeweitet, in denen der Empfänger der Zahlungen der Ver-
pflichtung, die er übernommen hat, nicht nachkommt. 

Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 23.12.1986, Nr. 898 sieht eine Freiheitsstra-
fe von sechs Monaten bis zu drei Jahren für jeden vor, der durch die Vorlage 
von falschen Daten oder Informationen unrechtmäßig für sich oder andere 
Förderungen, Prämien, Zulagen, Rückzahlungen oder andere Auszahlungen, 
die vollständig oder teilweise zu Lasten des EAGFL gehen, beantragt. 

Die Verwaltungssanktion ist dagegen anwendbar bei Summen, die unter 20 
Millionen Lire liegen1425. Das Ratifikations- und Durchführungsgesetz zum 
Übereinkommen zum Schutz der finanziellen Interessen der EU verringert 
die Grenze der strafrechtlichen Relevanz des „gemeinschaftlichen Betrugs“ 
auf 4000 Euro.  

Durch Art. 73 des Gesetzes vom 19.2.1992, Nr. 142 hat Art. 2 Gesetz Nr. 
898/86 einen subsidiären Charakter gegenüber dem schweren Betrug nach 
Art. 640 bis c.p. erhalten. Diese Subsidiarität wurde von der Rechtsprechung 
der vereinten Kammern der Corte di cassazione bestätigt1426.  

Der entscheidende Unterschied ist, dass bei Art. 2 des Gesetzes vom 
23.12.1986, Nr. 898 die Vorlage von falschen Daten und Informationen 
sanktioniert wird, während Art. 640 bis c.p. darüber hinaus weitergehende 
Täuschungshandlungen erfordert. 

Auch bei dem „gemeinschaftlichen Betrug“ nach Art. 640 bis c.p. ist min-
destens Eventualvorsatz zur Tatbestandsverwirklichung erforderlich1427.  

3. Die Unterschlagung/Veruntreuung zu Lasten des Staates, Art. 316 
bis c.p. 

Art. 316 bis c.p., eingeführt von Art. 3 des Gesetzes vom 26.3.1990, Nr. 86 
und abgeändert von Art. 1 des Gesetzes vom 7.2.1992, Nr. 181, stellt die 

 

1425 Vgl. auch Art. 10 des Gesetzes Nr. 329 vom 30. November 1981, Verwaltungssan-
ktionen betragen mindestens 4000 Lire und höchstens 20 Millionen Lire. 

1426 Cass. Pen. 15.3.96, SS. UU., Nr. 2780, RP, 1996; conf. Cass. Pen. 7280/97; Cass. 
Pen. 4569/88. 

1427 Donà/Viscardini, La tutela penale e amministrativa degli operatori economici e gli 
interessi finanziari dell’unione europea, S. 303. 
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Veruntreuung zu Lasten des Staates unter Strafe. Dieser Straftatbestand sieht 
die Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 4 Jahren für denjenigen vor, 
der nicht zur öffentlichen Verwaltung gehört, aber vom Staat oder von ande-
ren öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder von den Europäischen Ge-
meinschaften Beihilfen, Subventionen oder Finanzierungen erhalten hat, die 
gewährt wurden, um Initiativen zur Verwirklichung von Werken oder zur 
Durchführung von Aktivitäten von öffentlichem Interesse zu unterstützen, 
und der diese nicht zu den vorgesehenen Zwecken verwendet. 

a. Abgrenzung zum schweren Betrug nach Art. 640 bis c.p. 

Die Veruntreuung zu Lasten des Staates setzt eine Finanzierung voraus, die 
regelgemäß beantragt und erhalten worden ist, während der Fehler darin 
liegt, dass die damit verbundene Zweckbestimmung nicht erfüllt wird. Die 
strafbare Handlung findet also nach der Auszahlung statt1428. Der Betrug ist 
dagegen von Täuschungshandlungen zur Erlangung von Auszahlungen ge-
prägt, das Verhalten liegt in dem Hervorrufen eines Irrtums zur Auszahlung 
von Leistungen, es liegt also zeitlich vor der Auszahlung1429. 

b. Tatbestand des Delikts 

Der Begriff des „öffentlichen Interesses“ ist auf den öffentlich-rechtlichen 
Charakter des Auszahlungsorgans bezogen 1430. Durch die Norm soll der gu-
te Verlauf der Verwaltung – das „buon andamento“ und die Funktionalität 
der öffentlichen Verwaltung geschützt werden1431. Für die Subvention oder 
Auszahlung muss direkt ein kollektives Interesse bestehen1432. Darüber hin-
aus dient die Norm auch dem Schutz des Vermögens1433. 

 

1428 Corte Suprema, Sez.VI, sent. N. 3362 vom 15. Dezember 1992. 
1429 Fimiani, La tutela penale delle finanze comunitarie, S. 162, 167; Pagliaro, Principi 

di diritto penale, PS. Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, 
Milano 1994, S. 94. 

1430 Pelissero, Osservazioni sul nuovo delitto di malversazione a danno dello stato, in: 
Riv. dir. proc. pen. 1992, S. 188. 

1431 Corradino, Aspetti problematici dell’art. 316 bis c.p., in: Riv. trim. dir. pen. econo-
mia, 1993, S. 664; Segreto/De Luca, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione, Milano 1991, S. 163; Seminara, Commento all’art. 316 bis, in: 
Crespi/Stella/Zuccalà, Commentario breve al Codice Penale, S. 705. 

1432 Donà/Viscardini, La tutela penale e amministrativa degli operatori economici e gli 
interessi finanziari dell’unione europea, S. 314; Seminara, Commento all’art. 316 
bis, in: Crespi /Stella/Zuccalà, Commentario breve al Codice Penale, S. 706. 

1433 Mezzetti, La tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione Europea, S. 55; an-
ders Celentano, La malversazione a danno dello Stato, in: Riv. pen. dell’economia, 
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Unter dem Begriff der Abweichung von den vorgesehenen Bestimmungen 
wird der Umstand verstanden, dass die Finanzierungen vollständig oder 
teilweise zu anderen Zwecken genutzt werden als zu den vorgesehenen1434. 
Das Vorliegen eines Schadens ist nicht erforderlich, das alleinige Verhalten 
begründet die Tatbestandsverwirklichung1435. Der Tatbestand kann auch 
durch ein Unterlassen verwirklicht werden, wenn durch die Untätigkeit des 
Täters die Zwecke der Auszahlungen nicht erfüllt werden1436. 

In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz gemäß Art. 43 Abs. 1 c.p. erforderlich. 
Demnach ist das Wissen und Wollen der Zuführung der erhaltenen Leistun-
gen zu einer anderen Bestimmung als zu den öffentlich-rechtlich vorgesehe-
nen Zwecken notwendig1437. 

IV. Ergebnis 

Nach der Einführung des Art. 640 bis in das c.p. und der nachfolgenden Ver-
änderung des Art. 2 des Gesetzes vom 23.12.1986, Nr. 898, das subsidiär 
gilt, und nach der Veränderung des Art. 316 bis c.p. durch das Gesetz vom 
7.2.1992, Nr. 181 besteht im italienischen Rechtssystem im strafrechtlichen 
Bereich eine völlige Gleichbehandlung zwischen den gemeinschaftlichen 
und nationalen Finanzen. 

Im Hinblick auf Betrügereien zu Lasten des EAGFL kommen zu der straf-
rechtlichen Sanktion Geldbußen mit Verwaltungscharakter nach Art. 3 des 
Gesetzes vom 23.12.1986, Nr. 898 hinzu. Demnach ist festzuhalten, dass der 
Schutz der gemeinschaftlichen Subventionen im Agrarbereich höher ist als 
bei den vergleichbaren nationalen Beihilfen. 

 

n. 2/1996, S. 217, der eine solche vermögensrechtliche Ausrichtung des Straftatbe-
standes ablehnt und den Schwerpunkt auf den Schutz des Verwaltungshandelns legt. 

1434 Antolisei, Manuale di diritto penale: parte speciale, S. 306; Celentano, La malversa-
zione a danno dello Stato, in: Riv. pen. dell’economia, n. 2/1996, S. 220; Fimiani, 
La tutela penale delle finanze comunitarie, S. 172. 

1435 Cass. Pen. 17.9.98, Sez. VI, Nr. 9881, GD, 1998, Nr. 45, 94. 
1436 Celentano, La Malversazione a danno dello Stato, in: Riv. pen. dell’economia, n. 

2/1996, S. 220; Corradino, Aspetti problematici dell’art. 316 bis c.p., in: Riv. trim. 
dir. pen. economia, 1993, S. 668; Pagliaro, Principi di diritto penale, PS. Delitti dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Milano 1994, S. 96; Pelissero, 
Osservazioni, sul nuovo delitto di malversazione a danno dello stato, in: Riv. dir. 
proc. pen. 1992, S. 192 ff.; Petrone, La nuova disciplina dei delitti degli agenti pub-
blici contro la P.A.: dalle prospettive di riforma alla legge n. 86/1990, in: Riv. dir. 
proc. pen., 1993, S. 949. 

1437 Donà/Viscardini, La tutela penale e amministrativa degli operatori economici e gli 
interessi finanziari dell’unione europea, S. 316. 
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Die italienischen Normen entsprach mithin schon vor dem Inkrafttreten des 
Übereinkommens den Erfordernissen der Assimilierung und der Effektivität, 
der Verhältnismäßigkeit und der Abschreckung, die für den Schutz der fi-
nanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vorgesehen sind1438. 

 

1438 Manacorda, in: Cass. Pen. 1995, S. 230, 246. 
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7. Teil: Schlussbetrachtung 

Abschließend ist festzuhalten, dass dem Schutz der finanziellen Interessen 
der Europäischen Gemeinschaften in Italien besondere Bedeutung beige-
messen wird und dass sich dies an der gesetzlichen Umsetzung zeigt. Denn 
durch die Festlegung der horizontalen Kontrollbefugnisse der Guardia di 
Finanza in Art. 30 Gesetz Nr. 526/99 ist ein umfassender Schutz der finan-
ziellen Interessen geschaffen worden, der zuvor nicht bestand. Fehlende 
Kontrollbefugnisse im Bereich der Strukturfonds – abgesehen vom EAGFL, 
Abteilung Ausrichtung – führten dazu, dass auf Lösungen zurückgegriffen 
wurde, die nicht dem Sinne des Gesetzes entsprachen, etwa indem allgemei-
ne Steueruntersuchungen durchgeführt wurden oder ein Anfangsverdacht im 
strafrechtlichen Sinne fingiert wurde, so dass mit staatsanwaltlicher Ermäch-
tigung vorgegangen werden konnte. Eine solche Lösung konnte jedoch al-
lenfalls als Notlösung angesehen werden, zumal sie aus der Verlegenheit 
resultierte, dass keine angemessene Rechtsgrundlage für eine Kontrolle vor-
handen war. Zweifelhaft war dabei, ob ein solches Vorgehen dem Verhält-
nismäßigkeitsprinzip entsprach, zumal eine solche Kontrolle für den Wirt-
schaftsbeteiligten häufig einschneidendere Folgen mit sich führte als eine 
allein sektorbezogene Kontrolle, wie sie im Bereich des Zoll- oder Agrar-
rechts möglich war und ist. 

Mit Art. 30 des Gesetzes Nr. 526/99 sind zwei entscheidende Veränderungen 
vorgenommen worden. Erstens ist die Vorrangstellung der Guardia di Finan-
za im Bereich der gemeinschaftlichen Betrugsbekämpfung bekräftigt wor-
den, zweitens wurden bereichsübergreifend der Guardia di Finanza umfang-
reiche Kontrollbefugnisse zuerkannt, wie sie im Bereich der Mehrwertsteuer 
und der Einkommenssteuer bestehen. Für die Kontrollen des OLAF hat dies 
die entscheidende Folge, dass OLAF sich wegen der Kontrollen nach der 
Verordnung Nr. 2185/961439 nur noch an eine Behörde wenden muss oder 
kann, an die Guardia di Finanza. Überdies bestehen sektorübergreifend Kon-
trollbefugnisse, die vor allem wegen der langjährigen Erfahrung der Guardia 
di Finanza bei der Ermittlung von Gesetzesverstößen im Mehrwertsteuerbe-
reich und bei der Einkommenssteuer auch mit Verwaltungspraxis und Recht-
sprechungsgrundsätzen ausgefüllt sind. Dass die zuvor geltenden sektoriel-
len Normen bestehen bleiben, ist insofern nachvollziehbar, als die damit 
beauftragten Behörden mehr fachbezogene Erfahrung mit Betrügereien in 
ihrem Sektor aufweisen und demnach entscheidende Hilfestellung leisten 
können. Wünschenswert wäre es sicherlich, dass diese rein sektorbezogenen 

 

1439 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff. 
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Kontrollen aufgegeben würden und allein die Guardia di Finanza sich mit 
den gemeinschaftlichen Kontrollen befassen würde, da auf diesem Wege 
keine Koordinationsprobleme auftreten könnten. Eine solche Lösung ist aber 
bei der bestehenden Situation noch nicht in Sicht, so dass die Einführung 
des Art. 30 des Gesetzes Nr. 526/99 als erster Schritt gewertet werden kann, 
im italienischen Verwaltungsrecht horizontale Kontrollbefugnisse zu schaf-
fen. Diese Regelung ist auch als besonders positiv zu bewerten, da auf die 
Mehrwertsteuerkontrollbefugnisse verwiesen wird. Sollten die Kontrollbe-
fugnisse des OLAF – wie seit längerem diskutiert – auf die Mehrwertsteuer-
eigenmittel ausgeweitet werden, stellt dies für das italienische Recht keine 
Neuerung dar, so dass in diesem Fall von Anfang an effektiv kontrolliert 
werden kann. 

Auch die Verfahrensrechte der Wirtschaftsbeteiligten sind detailliert ausges-
taltet. Dies resultiert bereits aus den umfassenden anerkannten Rechts-
grundsätzen des Gemeinschaftsrechts. Für darüber hinausgehende Regelun-
gen enthält das italienische Recht seit der Verabschiedung des Gesetzes Nr. 
241/1990 kodifizierte Rechte, die die einzelnen Verfahrensrechte und insbe-
sondere das Akteneinsichtsrecht konkretisieren. Von besonderer Bedeutung 
ist in Italien auch das „Statuto del contribuente“, der die Verfahrensrechte im 
Bereich des Steuerrechts normiert. Den sehr weitreichenden Kontrollbefug-
nissen der nationalen oder OLAF-Kontrolleure stehen damit konkrete und 
detailliert ausgestaltete Verfahrensrechte der Wirtschaftsbeteiligten gegen-
über. 

Zudem sind die allgemeinen Verfahrensgrundsätze und Grundrechte im ita-
lienischen Recht genau geregelt und durch eine langjährige Praxis gereift. 
Darüber hinaus ergänzen die italienischen Rechtsvorschriften das Gemein-
schaftsrecht in konformer Weise. 

Überdies ist festzuhalten, dass die Sanktionen zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen Gemeinschaften in Italien umfassend geregelt 
sind. Eine berechtigte Forderung wäre es, wenn auch im Bereich der Struk-
turfonds Verwaltungssanktionen eingeführt würden, so dass Art. 13 des Ge-
setzes Nr. 689/81 anwendbar wäre. Andererseits besteht durch die horizonta-
len Kontrollbefugnisse der Guardia di Finanza auch hier ein interessenge-
rechter Schutz der Finanzinteressen der EG. Bereits vor der Ratifizierung 
des Übereinkommens zum Schutz der finanziellen Interessen war in Italien 
der strafrechtliche Schutz der Gemeinschaftsfinanzen hinreichend normiert. 

Demnach sind die Kontrollen des OLAF bei Wirtschaftsbeteiligten in Italien 
von Rechts- und Ermächtigungsgrundlagen getragen, die der effektiven 
Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts dienen. 




